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Strassenverkehrsgesetz 

(SVG)1  
vom 19. Dezember 1958 (Stand am 1. April 2025) 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf die Artikel 82 Absätze 1 und 2, 110 Absatz 1 Buchstabe a, 122 Absatz 1 
und 123 Absatz 1 der Bundesverfassung2,3  

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 24. Juni 19554, 

beschliesst: 

I. Titel:  
Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

1 Dieses Gesetz ordnet den Verkehr auf den öffentlichen Strassen sowie 
die Haftung und die Versicherung für Schäden, die durch Motorfahr-
zeuge, Fahrräder oder fahrzeugähnliche Geräte verursacht werden.5 

2 Die Verkehrsregeln (Art. 26–57a) gelten für die Führer von Motor-
fahrzeugen und die Radfahrer auf allen dem öffentlichen Verkehr die-
nenden Strassen; für die übrigen Strassenbenützer nur auf den für Mo-
torfahrzeuge oder Fahrräder ganz oder beschränkt offenen Strassen.6 

3 Für das Inverkehrbringen von Motorfahrzeugen, Fahrrädern und An-
hängern sowie von deren Bestandteilen gilt, soweit dieses Gesetz nichts 
anderes vorsieht, das Bundesgesetz vom 12. Juni 20097 über die Pro-
duktesicherheit.8    
  

 AS 1959 679 
1 Tit. gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 71;  

BBl 1986 III 209). 
2 SR 101 
3 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  

(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 
4 BBl 1955 II 1 
5 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2012  

(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 
6 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  

(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 
7 SR 930.11 
8 Eingefügt durch Art. 20 Abs. 2 Ziff. 2 des BG vom 12. Juni 2009 über die Produktesicher-

heit (AS 2010 2573; BBl 2008 7407). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom  
15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

741.01 

Geltungsbereich 



Strassenverkehr 

2 / 82 

741.01 

Art. 2 

1 Der Bundesrat ist ermächtigt, nach Anhören der Kantone: 

a. Strassen, die für den allgemeinen Durchgangsverkehr notwen-
dig sind, mit oder ohne Einschränkungen für den Motorfahr-
zeug- und Fahrradverkehr offen zu erklären; 

b. für alle oder einzelne Arten von Motorfahrzeugen zeitliche, für 
die ganze Schweiz geltende Fahrverbote zu erlassen; 

c.9 … 

2 Für schwere Motorwagen zur Güterbeförderung gilt ein Nachtfahrver-
bot von 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr und ein Sonntagsfahrverbot. Der Bun-
desrat regelt die Einzelheiten und legt die Ausnahmen fest.10 11 

3 Der Bundesrat erlässt ein Verzeichnis der nur für Motorfahrzeuge of-
fenen Strassen. Er bezeichnet, soweit nicht die Bundesversammlung zu-
ständig ist, diese Strassen nach Anhören oder auf Antrag der beteiligten 
Kantone. Er bestimmt, welche Arten von Motorfahrzeugen auf solchen 
Strassen verkehren dürfen.12 

3bis Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) verfügt die Massnahmen der 
örtlichen Verkehrsregelung auf den Nationalstrassen.13 Zur Beschwerde 
gegen solche Verfügungen sind auch die Gemeinden berechtigt, sofern 
Verkehrsmassnahmen auf ihrem Gebiet angeordnet werden.14 

4 Soweit es für das Militär oder den Zivilschutz nötig ist, kann der Ver-
kehr auf bestimmten Strassen vorübergehend beschränkt oder gesperrt 
werden. Der Bundesrat bezeichnet die dafür zuständigen Stellen des Mi-
litärs und des Zivilschutzes. Sie nehmen vor ihrem Entscheid mit den 
kantonalen Behörden Rücksprache.15 

5 Für Strassen im Eigentum des Bundes bestimmen die vom Bundesrat 
bezeichneten Bundesbehörden, ob und unter welchen Bedingungen der 
öffentliche Verkehr gestattet ist. Sie stellen die erforderlichen Signale 
auf. 

  

9 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 1991, mit Wirkung seit 15. März 1992  
(AS 1992 534; BBl 1988 II 1333). 

10 Fassung des zweiten Satzs gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit  
1. Okt. 2023 (AS 2023 453; BBl 2021 3026). 

11 Fassung gemäss Art. 6 Ziff. 2 des Verkehrsverlagerungsgesetzes vom 8. Okt. 1999,  
in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2864; BBl 1999 6128). 

12 Fassung gemäss Art. 63 des BG vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen, in Kraft seit 
21. Juni 1960 (AS 1960 525; BBl 1959 II 105). 

13 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

14 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001 (AS 2002 2767; BBl 1999 4462). Fas-
sung gemäss Anhang Ziff. 73 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). 

15 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Febr. 1991  
(AS 1991 71; BBl 1986 III 209). 

Befugnisse  
des Bundes 
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Art. 2a16 

1 Der Bund fördert sicheres Fahren durch Sensibilisierungskampagnen 
und andere präventiv wirksame Aktivitäten. 

2 Er kann die entsprechenden Aktivitäten der Kantone und der privaten 
Organisationen koordinieren und unterstützen. 

Art. 3 

1 Die kantonale Strassenhoheit bleibt im Rahmen des Bundesrechts ge-
wahrt. 

2 Die Kantone sind befugt, für bestimmte Strassen Fahrverbote, Ver-
kehrsbeschränkungen und Anordnungen zur Regelung des Verkehrs zu 
erlassen. Sie können diese Befugnis den Gemeinden übertragen unter 
Vorbehalt der Beschwerde an eine kantonale Behörde. 

3 Der Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr kann auf Strassen, die nicht 
dem allgemeinen Durchgangsverkehr geöffnet sind, vollständig unter-
sagt oder zeitlich beschränkt werden; Fahrten im Dienste des Bundes 
bleiben jedoch gestattet. …17 

4 Andere Beschränkungen oder Anordnungen können erlassen werden, 
soweit der Schutz der Bewohner oder gleichermassen Betroffener vor 
Lärm und Luftverschmutzung, die Beseitigung von Benachteiligungen 
von Menschen mit Behinderungen, die Sicherheit, die Erleichterung 
oder die Regelung des Verkehrs, der Schutz der Strasse oder andere in 
den örtlichen Verhältnissen liegende Gründe dies erfordern.18 Aus sol-
chen Gründen können insbesondere in Wohnquartieren der Verkehr be-
schränkt und das Parkieren besonders geregelt werden. Die Gemeinden 
sind zur Beschwerde berechtigt, wenn Verkehrsmassnahmen auf ihrem 
Gebiet angeordnet werden.19 …20 21 

5 Massnahmen für die übrigen Fahrzeugarten und Strassenbenützer 
richten sich, soweit sie nicht zur Regelung des Motorfahrzeug- und 
Fahrradverkehrs erforderlich sind, nach kantonalem Recht. 

  

16 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Febr. 2005  
(AS 2002 2767, 2004 5053 Art. 1 Abs. 1; BBl 1999 4462). 

17 Satz aufgehoben durch Anhang Ziff. 73 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom  
17. Juni 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). 

18 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom  
13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4487; BBl 2001 1715). 

19 Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. 73 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom  
17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). 

20 Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989 (AS 1991 71; BBl 1986 III 209). 
Aufgehoben durch Anhang Ziff. 73 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). 

21 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. März 1984, in Kraft seit 1. Aug. 1984  
(AS 1984 808; BBl 1982 II 871, 1983 I 801). 

Prävention 

Befugnisse der 
Kantone und Ge-
meinden 
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6 In besonderen Fällen kann die Polizei die erforderlichen Massnahmen 
treffen, namentlich den Verkehr vorübergehend beschränken oder um-
leiten. 

Art. 4 

1 Verkehrshindernisse dürfen nicht ohne zwingende Gründe geschaffen 
werden; sie sind ausreichend kenntlich zu machen und möglichst bald 
zu beseitigen. 

2 Wer die Strasse aufbrechen, zur Ablage von Materialien oder zu ähn-
lichen Zwecken benützen muss, bedarf einer Bewilligung nach kanto-
nalem Recht. 

Art. 5 

1 Beschränkungen und Anordnungen für den Motorfahrzeug- und Fahr-
radverkehr müssen durch Signale oder Markierungen angezeigt werden, 
sofern sie nicht für das ganze Gebiet der Schweiz gelten. 

2 Strassen und Plätze, die offensichtlich privater Benützung oder beson-
deren Zwecken vorbehalten sind, bedürfen keiner besonderen Kenn-
zeichnung. 

3 Im Bereich der für Motorfahrzeuge oder Fahrräder offenen Strassen 
dürfen nur die vom Bundesrat vorgesehenen Signale und Markierungen 
verwendet und nur von den zuständigen Behörden oder mit deren Er-
mächtigung angebracht werden. 

Art. 622 

1 Im Bereich der für Motorfahrzeuge oder Fahrräder offenen Strassen 
sind Reklamen und andere Ankündigungen untersagt, die zu Verwechs-
lung mit Signalen oder Markierungen Anlass geben oder sonst, nament-
lich durch Ablenkung der Strassenbenützer, die Verkehrssicherheit be-
einträchtigen könnten. 

2 Der Bundesrat kann Reklamen und andere Ankündigungen im Bereich 
von Autobahnen und Autostrassen gänzlich untersagen. 

Art. 6a23 

1 Bund, Kantone und Gemeinden tragen bei Planung, Bau, Unterhalt 
und Betrieb der Strasseninfrastruktur den Anliegen der Verkehrssicher-
heit angemessen Rechnung. 

  

22 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975  
(AS 1975 1257 1268 Art. 1; BBl 1973 II 1173). 

23 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447), mit Ausnahme der Abs. 1, 3 und 4 in Kraft seit  
1. Juli 2013. 

Verkehrshinder-
nisse 

Signale und 
Markierungen 

Reklamen 

Sicherheit der 
Strasseninfra-
struktur 
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2 …24 

3 Bund, Kantone und Gemeinden analysieren ihr Strassennetz auf Un-
fallschwerpunkte und Gefahrenstellen und erarbeiten eine Planung zu 
deren Behebung. 

4 Der Bund und jeder Kanton ernennen eine Ansprechperson für die Be-
lange der Verkehrssicherheit (Sicherheitsbeauftragter).25  
II. Titel: Fahrzeuge und Fahrzeugführer 

1. Abschnitt: Motorfahrzeuge und ihre Führer 

Art. 7 

1 Motorfahrzeug im Sinne dieses Gesetzes ist jedes Fahrzeug mit eige-
nem Antrieb, durch den es auf dem Erdboden unabhängig von Schienen 
fortbewegt wird. 

2 Trolleybusse und ähnliche Fahrzeuge unterstehen diesem Gesetz nach 
Massgabe der Gesetzgebung über die Trolleybusunternehmungen. 

Art. 8 

1 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über Bau und Ausrüstung der Mo-
torfahrzeuge und ihrer Anhänger. 

2 Er trifft dabei die Anordnungen, die der Sicherheit im Verkehr dienen, 
sowie der Vermeidung von Lärm, Staub, Rauch, Geruch und andern 
schädlichen oder lästigen Auswirkungen des Fahrzeugbetriebes. Er be-
achtet zudem die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen.26 

3 Er trägt den Bedürfnissen einer militärischen Verwendung der Fahr-
zeuge angemessen Rechnung. 

Art. 927 

1 Das höchstzulässige Gewicht für Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinati-
onen beträgt 40 t, im kombinierten Verkehr 44 t; die maximal zulässige 

  

24 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023, mit Wirkung seit 1. Okt. 2023  
(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 

25 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  
(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 

26 Zweiter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 
13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4487; BBl 2001 1715). 

27 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abkommen zwischen der schwei-
zerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Güter- und 
Personenverkehr auf Schiene und Strasse, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2877; BBl 1999 6128). 

Motorfahrzeuge 

Bau und  
Ausrüstung 

Ausmasse  
und Gewicht 
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Höhe beträgt 4 m und die maximal zulässige Breite 2,55 m beziehungs-
weise für klimatisierte Fahrzeuge 2,6 m. Die Höchstlänge für Fahrzeug-
kombinationen beträgt 18,75 m.28 

1bis Der Bundesrat erlässt Vorschriften über Ausmasse und Gewichte 
der Motorfahrzeuge und ihrer Anhänger. Dabei trägt er den Interessen 
der Verkehrssicherheit, der Wirtschaft und der Umwelt Rechnung und 
berücksichtigt internationale Regelungen.29 

2 Er setzt die Achslast sowie ein angemessenes Verhältnis zwischen der 
Motorleistung und dem Gesamtgewicht des Fahrzeuges beziehungs-
weise der Fahrzeugkombination fest. 

2bis Er kann eine Überschreitung des höchstzulässigen Gewichts und der 
Höchstlänge zulassen für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen, die 
spezielle Bau- und Ausrüstungsmerkmale zugunsten der Umwelt auf-
weisen. Die zulässige Überschreitung entspricht maximal dem für diese 
Merkmale erforderlichen Mehrgewicht oder der dafür erforderlichen 
Zusatzlänge. Die Ladekapazität darf dadurch nicht erhöht werden.30 

3 Er kann nach Anhören der Kantone Ausnahmen vorsehen für Motor-
fahrzeuge und Anhänger im Linienverkehr und für solche Fahrzeuge, 
die wegen ihres besonderen Zweckes unvermeidbar höhere Masse oder 
Gewichte erfordern. Er umschreibt die Voraussetzungen, unter denen 
im Einzelfall unumgängliche Fahrten anderer Fahrzeuge mit höheren 
Massen oder Gewichten durchgeführt werden können.31 

3bis Auf Gesuch des Fahrzeughalters kann das zugelassene Gesamtge-
wicht eines Motorfahrzeuges oder eines Anhängers verändert werden, 
jedoch höchstens einmal jährlich oder anlässlich eines Halterwechsels. 
Die Gewichtsgarantien des Fahrzeugherstellers dürfen nicht überschrit-
ten werden.32 

4 Signalisierte Beschränkungen der Breite, der Höhe, des Gewichtes und 
der Achslast der Fahrzeuge bleiben in jedem Fall vorbehalten. 

Art. 10 

1 Motorfahrzeuge und ihre Anhänger dürfen nur mit Fahrzeugausweis 
und Kontrollschildern in Verkehr gebracht werden. 

2 Wer ein Motorfahrzeug führt, bedarf des Führerausweises, wer Lern-
fahrten unternimmt, des Lernfahrausweises. 

  

28 Fassung gemäss Art. 7 des 4-Meter-Korridor-Gesetzes vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit  
1. Juni 2014 (AS 2014 1111; BBl 2013 3823). 

29 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

30 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  
(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 

31 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit  
1. Jan. 2013 (AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

32 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. April 2003  
(AS 2002 2767; BBl 1999 4462). 

Ausweise 
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3 …33 

4 Die Ausweise sind stets mitzuführen und den Kontrollorganen auf 
Verlangen vorzuweisen; dasselbe gilt für besondere Bewilligungen. 

Art. 11 

1 Der Fahrzeugausweis darf nur erteilt werden, wenn das Fahrzeug den 
Vorschriften entspricht, verkehrssicher ist und wenn die vorgeschrie-
bene Haftpflichtversicherung besteht. 

2 Der Fahrzeugausweis kann verweigert werden, wenn der Halter die 
Verkehrssteuern oder -gebühren für das Fahrzeug nicht entrichtet. Der 
Ausweis darf erst erteilt werden, wenn nachgewiesen ist, dass: 

a. das Fahrzeug verzollt oder von der Verzollung befreit ist; 

b. das Fahrzeug nach dem Automobilsteuergesetz vom 21. Juni 
199634 (AStG) versteuert oder von der Steuer befreit ist; und 

c. die gegebenenfalls nach dem Schwerverkehrsabgabegesetz vom 
19. Dezember 199735 für das Fahrzeug geschuldete Abgabe oder 
die geschuldeten Sicherheitsleistungen vollumfänglich bezahlt 
worden sind und das Fahrzeug mit dem vorgeschriebenen Er-
fassungsgerät zur Abgabeerhebung ausgerüstet ist.36 

3 Wird der Standort eines Fahrzeuges in einen andern Kanton verlegt 
oder geht es auf einen andern Halter über, so ist ein neuer Fahrzeugaus-
weis einzuholen. 

Art. 1237 

1 Serienmässig hergestellte Motorfahrzeuge und Motorfahrzeuganhän-
ger unterliegen der Typengenehmigung. Der Bundesrat kann ferner der 
Typengenehmigung unterstellen: 

a. Bestandteile und Ausrüstungsgegenstände für Motorfahrzeuge 
und Fahrräder; 

b. Vorrichtungen für andere Fahrzeuge, soweit die Verkehrssi-
cherheit es erfordert; 

c. Schutzvorrichtungen für die Benützer von Fahrzeugen. 

  

33 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, mit Wirkung seit 1. Dez. 2005  
(AS 2002 2767, 2004 5053 Art. 1 Abs. 2; BBl 1999 4462). 

34 SR 641.51 
35 SR 641.81 
36 Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 5. Okt. 2007 über Massnahmen zur Verbesserung der 

Verfahren im Bereich der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, in Kraft seit  
1. April 2008 (AS 2008 765; BBl 2006 9539). 

37 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Febr. 2005  
(AS 2002 2767, 2004 5053 Art. 1 Abs. 1; BBl 1999 4462). 

Fahrzeugausweis 

Typengenehmi-
gung 
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2 Fahrzeuge und Gegenstände, die der Typengenehmigung unterliegen, 
dürfen nur in der genehmigten Ausführung in den Handel gebracht wer-
den. 

3 Der Bundesrat kann auf eine schweizerische Typengenehmigung von 
Motorfahrzeugen und Motorfahrzeuganhängern verzichten, wenn: 

a. eine ausländische Typengenehmigung vorliegt, die aufgrund 
von Ausrüstungs- und Prüfvorschriften erteilt worden ist, wel-
che den in der Schweiz geltenden gleichwertig sind; und 

b. die vom Bund und den Kantonen benötigten Daten zur Verfü-
gung stehen. 

4 Der Bundesrat bestimmt die Stellen, die für die Prüfung, die Datener-
hebung, die Genehmigung und die nachträgliche Überprüfung zuständig 
sind; er regelt das Verfahren und setzt die Gebühren fest. 

Art. 13 

1 Vor der Erteilung des Ausweises ist das Fahrzeug amtlich zu prüfen. 

2 Der Bundesrat kann den Verzicht auf die Einzelprüfung von typenge-
nehmigten Fahrzeugen vorsehen.38 

3 Das Fahrzeug kann jederzeit kontrolliert werden; es ist neu zu prüfen, 
wenn wesentliche Änderungen daran vorgenommen wurden oder Zwei-
fel an seiner Betriebssicherheit bestehen. 

4 Der Bundesrat schreibt regelmässige Nachprüfungen für Fahrzeuge 
vor. 

Art. 1439 

1 Motorfahrzeugführer müssen über Fahreignung und Fahrkompetenz 
verfügen. 

2 Über Fahreignung verfügt, wer: 

a. das Mindestalter erreicht hat; 

b. die erforderliche körperliche und psychische Leistungsfähigkeit 
zum sicheren Führen von Motorfahrzeugen hat; 

c. frei von einer Sucht ist, die das sichere Führen von Motorfahr-
zeugen beeinträchtigt; und 

d. nach seinem bisherigen Verhalten Gewähr bietet, als Motorfahr-
zeugführer die Vorschriften zu beachten und auf die Mitmen-
schen Rücksicht zu nehmen. 

  

38 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Febr. 2005  
(AS 2002 2767, 2004 5053 Art. 1 Abs. 1; BBl 1999 4462). 

39 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

Fahrzeugprüfung 

Fahreignung und 
Fahrkompetenz 
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3 Über Fahrkompetenz verfügt, wer: 

a. die Verkehrsregeln kennt; und 

b. Fahrzeuge der Kategorie, für die der Ausweis gilt, sicher führen 
kann. 

Art. 14a40 

1 Der Lernfahrausweis wird erteilt, wenn der Bewerber: 

a. die Theorieprüfung besteht und dadurch nachweist, dass er die 
Verkehrsregeln kennt; 

b. nachweist, dass er über die erforderliche körperliche und psy-
chische Leistungsfähigkeit zum sicheren Führen von Motor-
fahrzeugen verfügt. 

2 Der Nachweis nach Absatz 1 Buchstabe b ist zu erbringen: 

a. von den berufsmässigen Motorfahrzeugführern: durch ein ver-
trauensärztliches Zeugnis; 

b. von den übrigen Motorfahrzeugführern: durch einen behördlich 
anerkannten Sehtest und durch eine Selbstdeklaration über ihren 
Gesundheitszustand. 

Art. 1541 

1 Lernfahrten auf Motorwagen dürfen nur mit einem Begleiter unter-
nommen werden, der das 23. Altersjahr vollendet hat, seit wenigstens 
drei Jahren den entsprechenden Führerausweis und diesen nicht mehr 
auf Probe besitzt.43 

2 Der Begleiter sorgt dafür, dass die Lernfahrt gefahrlos durchgeführt 
wird und der Fahrschüler die Verkehrsvorschriften nicht verletzt. 

3 Wer gewerbsmässig Fahrunterricht erteilt, bedarf der Fahrlehrerbewil-
ligung.44 

4 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Ausbildung der Motorfahr-
zeugführer erlassen.45 Er kann insbesondere vorschreiben, dass ein Teil 
der Ausbildung bei einem Inhaber der Fahrlehrerbewilligung absolviert 

  

40 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

41 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975  
(AS 1975 1257 1268 Art. 1; BBl 1973 II 1173). 

42 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

43 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

44 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

45 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 71; 
BBl 1986 III 209). 

Lernfahrausweis 

Aus- und Wei-
terbildung der 
Motorfahrzeug-
führer42 
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werden muss.46 Die Kantone können den Höchsttarif für den obligato-
rischen Fahrunterricht festlegen. 

5 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Weiterbildung der berufs-
mässigen Motorfahrzeugführer erlassen.47 

6 Der Bundesrat kann für Bewerber um den Führerausweis eine Ausbil-
dung in erster Hilfe vorschreiben. 

Art. 15a48 

1 Der erstmals erworbene Führerausweis für Motorräder und Motorwa-
gen wird zunächst auf Probe erteilt. Die Probezeit beträgt drei Jahre. 

2 Er wird erteilt, wenn der Bewerber: 

a. die vorgeschriebene Ausbildung besucht hat; und 

b. die praktische Führerprüfung bestanden hat.49 

2bis Inhaber des Führerausweises auf Probe müssen Weiterbildungs-
kurse besuchen. Die Kurse sollen die Erkennung und Vermeidung von 
Gefahren und umweltschonendes Fahren vermitteln und sind in erster 
Linie praktisch auszurichten. Der Bundesrat legt Inhalt und Form der 
Weiterbildungskurse fest.50 

3 Wird dem Inhaber der Führerausweis auf Probe wegen Begehung ei-
ner mittelschweren oder schweren Widerhandlung entzogen, so wird die 
Probezeit um ein Jahr verlängert.51 Dauert der Entzug über die Probezeit 
hinaus, so beginnt die Verlängerung mit der Rückgabe des Führeraus-
weises. 

4 Der Führerausweis auf Probe verfällt, wenn der Inhaber während der 
Probezeit eine weitere mittelschwere oder schwere Widerhandlung 
begeht.52 

5 Ein neuer Lernfahrausweis kann frühestens ein Jahr nach Begehung 
der Widerhandlung und nur auf Grund eines verkehrspsychologischen 
Gutachtens erteilt werden, das die Eignung bejaht. Diese Frist wird um 
ein Jahr verlängert, wenn die betroffene Person während dieser Zeit ein 
Motorrad oder einen Motorwagen geführt hat. 

  

46 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit  
1. Jan. 2013 (AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

47 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

48 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Dez. 2005  
(AS 2002 2767, 2004 5053 Art. 1 Abs. 2; BBl 1999 4462). 

49 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

50 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

51 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  
(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 

52 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  
(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 
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6 Nach erneutem Bestehen der Führerprüfung wird ein neuer Führeraus-
weis auf Probe erteilt. 

Art. 15b53 

1 Der definitive Führerausweis wird erteilt, wenn der Bewerber: 

a. die vorgeschriebene Ausbildung besucht hat; und 

b. die praktische Führerprüfung bestanden hat. 

2 Für Inhaber des Führerausweises auf Probe wird der definitive Führe-
rausweis erteilt, wenn die Probezeit abgelaufen ist und der Inhaber die 
vorgeschriebenen Weiterbildungskurse besucht hat. 

Art. 15c54 

1 Führerausweise sind grundsätzlich unbefristet gültig. 

2 Der Bundesrat kann für Personen mit Wohnsitz im Ausland Ausnah-
men vorsehen. 

3 Die kantonale Behörde kann die Gültigkeitsdauer befristen, wenn die 
Fahreignung einer Person wegen bestehender Beeinträchtigungen häu-
figer kontrolliert werden muss. 

Art. 15d55 

1 Bestehen Zweifel an der Fahreignung einer Person, so wird diese einer 
Fahreignungsuntersuchung unterzogen, namentlich bei: 

a. Fahren in angetrunkenem Zustand mit einer Blutalkoholkon-
zentration von 1,6 Gewichtspromille oder mehr oder mit einer 
Atemalkoholkonzentration von 0,8 mg Alkohol oder mehr pro 
Liter Atemluft; 

b. Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder bei Mit-
führen von Betäubungsmitteln, die die Fahrfähigkeit stark be-
einträchtigen oder ein hohes Abhängigkeitspotenzial aufweisen; 

c. Verkehrsregelverletzungen, die auf Rücksichtslosigkeit schlies-
sen lassen; 

d. Meldung einer kantonalen IV-Stelle nach Artikel 66c des Bun-
desgesetzes vom 19. Juni 195956 über die Invalidenversiche-
rung; 

  

53 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

54 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

55 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013,  
Abs. 1 Bst. a in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2012 6291, 2013 4669; BBl 2010 8447,  
2012 5959). 

56 SR 831.20 
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e. Meldung eines Arztes, dass eine Person wegen einer körperli-
chen oder psychischen Krankheit, wegen eines Gebrechens oder 
wegen einer Sucht Motorfahrzeuge nicht sicher führen kann. 

2 Die kantonale Behörde bietet Personen ab dem vollendeten 75. Alters-
jahr alle zwei Jahre zu einer vertrauensärztlichen Untersuchung 
auf.57 Sie kann das Intervall für die Untersuchung verkürzen, wenn die 
Fahreignung einer Person wegen bestehender Beeinträchtigungen häu-
figer kontrolliert werden muss. 

3 Ärzte sind in Bezug auf Meldungen nach Absatz 1 Buchstabe e vom 
Berufsgeheimnis entbunden. Sie können die Meldung direkt an die zu-
ständige kantonale Strassenverkehrsbehörde oder an die Aufsichtsbe-
hörde für Ärzte erstatten. 

4 Auf Ersuchen der IV-Stelle teilt die kantonale Behörde dieser mit, ob 
eine bestimmte Person einen Führerausweis besitzt. 

5 Bestehen Zweifel an der Fahrkompetenz einer Person, so kann diese 
einer Kontrollfahrt, einer Theorieprüfung, einer praktischen Führerprü-
fung oder einer andern geeigneten Massnahme wie einer Aus- oder Wei-
terbildung oder einer Nachschulung unterzogen werden. 

Art. 15e58 

1 Wer ein Motorfahrzeug geführt hat, ohne einen Führerausweis zu be-
sitzen, erhält während mindestens sechs Monaten nach der Widerhand-
lung weder Lernfahr- noch Führerausweis. Erreicht die Person das Min-
destalter erst nach der Widerhandlung, so beginnt die Sperrfrist ab 
diesem Zeitpunkt. 

2 Wurde auf der Fahrt zusätzlich der Tatbestand des Artikels 16c Ab-
satz 2 Buchstabe abis erfüllt, beträgt die Sperrfrist zwei Jahre, im Wie-
derholungsfall zehn Jahre. 

Art. 16 

1 Ausweise und Bewilligungen sind zu entziehen, wenn festgestellt 
wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder 
nicht mehr bestehen; sie können entzogen werden, wenn die mit der Er-
teilung im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen 
missachtet werden. 

2 Nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei 
denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 

  

57 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019  
(AS 2018 2807; BBl 2017 3649 3833). 

58 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

Sperrfrist nach 
Fahren ohne 
Ausweis 

Entzug der  
Ausweise 



Strassenverkehrsgesetz 

13 / 82 

741.01 

201659 ausgeschlossen ist, wird der Lernfahr- oder Führerausweis ent-
zogen oder eine Verwarnung ausgesprochen.60 

3 Bei der Festsetzung der Dauer des Lernfahr- oder Führerausweisent-
zugs sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, namentlich 
die Gefährdung der Verkehrssicherheit, das Verschulden, der Leumund 
als Motorfahrzeugführer sowie die berufliche Notwendigkeit, ein Mo-
torfahrzeug zu führen. Die Mindestentzugsdauer darf jedoch nicht un-
terschritten werden, ausser wenn die Strafe nach Artikel 100 Ziffer 4 
dritter Satz gemildert wurde.61 62 

4 Der Fahrzeugausweis kann auf angemessene Dauer entzogen werden: 

a. wenn Ausweis oder Kontrollschilder missbräuchlich verwendet 
wurden; 

b. solange die Verkehrssteuern oder -gebühren für Fahrzeuge des-
selben Halters nicht entrichtet sind.63 

5 Der Fahrzeugausweis wird entzogen, wenn: 

a. die gegebenenfalls nach dem Schwerverkehrsabgabegesetz vom 
19. Dezember 199764 für das Fahrzeug geschuldete Abgabe 
oder die geschuldeten Sicherheitsleistungen nicht bezahlt und 
der Halter erfolglos gemahnt worden ist; oder  

b. das Fahrzeug nicht mit dem vorgeschriebenen Erfassungsgerät 
zur Abgabeerhebung ausgerüstet ist.65 

Art. 16a66 

1 Eine leichte Widerhandlung begeht, wer: 

a. durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für 
die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes 
Verschulden trifft;   

  

59  SR 314.1 
60 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  

(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 
61 Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 18. März 2016, in Kraft 

seit 1. Aug. 2016 (AS 2016 2429; BBl 2015 2883). 
62 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2002 2767, 2004 2849; BBl 1999 4462). 
63 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. April 2003  

(AS 2002 2767; BBl 1999 4462). 
64 SR 641.81 
65 Eingefügt durch  Ziff. II des BG vom 5. Okt. 2007 über Massnahmen zur Verbesserung 

der Verfahren im Bereich der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, in Kraft seit  
1. April 2008 (AS 2008 765; BBl 2006 9539). 

66 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2002 2767, 2004 2849; BBl 1999 4462). 

Verwarnung 
oder Führeraus-
weisentzug  
nach einer  
leichten Wider-
handlung 



Strassenverkehr 

14 / 82 

741.01 

b.67 in angetrunkenem Zustand, jedoch nicht mit einer qualifizierten 
Atemalkohol- oder Blutalkoholkonzentration (Art. 55 Abs. 6) 
ein Motorfahrzeug lenkt und dabei keine andere Widerhandlung 
gegen die Strassenverkehrsvorschriften begeht; 

c.68 gegen das Verbot verstösst, unter Alkoholeinfluss zu fahren 
(Art. 31 Abs. 2bis), und dabei keine andere Widerhandlung ge-
gen die Strassenverkehrsvorschriften begeht. 

2 Nach einer leichten Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führer-
ausweis für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorange-
gangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Ad-
ministrativmassnahme verfügt wurde. 

3 Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen 
zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Admi-
nistrativmassnahme verfügt wurde. 

4 In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet. 

Art. 16b69 

1 Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer: 

a. durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Si-
cherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt; 

b.70 in angetrunkenem Zustand, jedoch nicht mit einer qualifizierten 
Atemalkohol- oder Blutalkoholkonzentration (Art. 55 Abs. 6) 
ein Motorfahrzeug lenkt und dabei zusätzlich eine leichte Wi-
derhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften begeht; 

bbis.71 gegen das Verbot verstösst, unter Alkoholeinfluss zu fahren 
(Art. 31 Abs. 2bis), und dabei zusätzlich eine leichte Widerhand-
lung gegen die Strassenverkehrsvorschriften begeht; 

c. ein Motorfahrzeug führt, ohne den Führerausweis für die ent-
sprechende Kategorie zu besitzen; 

d. ein Motorfahrzeug zum Gebrauch entwendet hat. 

2 Nach einer mittelschweren Widerhandlung wird der Lernfahr- oder 
Führerausweis entzogen für: 

a. mindestens einen Monat; 

  

67 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Okt. 2016  
(AS 2012 6291, 2015 2583; BBl 2010 8447). 

68 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2014  
(AS 2012 6291, 2013 4669; BBl 2010 8447). 

69 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2002 2767, 2004 2849; BBl 1999 4462). 

70 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Okt. 2016  
(AS 2012 6291, 2015 2583; BBl 2010 8447). 

71 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2014  
(AS 2012 6291, 2013 4669; BBl 2010 8447). 
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b. mindestens vier Monate, wenn in den vorangegangenen zwei 
Jahren der Ausweis einmal wegen einer schweren oder mittel-
schweren Widerhandlung entzogen war; 

c. mindestens neun Monate, wenn in den vorangegangenen zwei 
Jahren der Ausweis zweimal wegen mindestens mittelschweren 
Widerhandlungen entzogen war; 

d. mindestens 15 Monate, wenn in den vorangegangenen zwei Jah-
ren der Ausweis zweimal wegen schweren Widerhandlungen 
entzogen war; 

e. unbestimmte Zeit, mindestens aber für zwei Jahre, wenn in den 
vorangegangenen zehn Jahren der Ausweis dreimal wegen min-
destens mittelschweren Widerhandlungen entzogen war; auf 
diese Massnahme wird verzichtet, wenn die betroffene Person 
während mindestens fünf Jahren nach Ablauf eines Ausweisent-
zugs keine Widerhandlung, für die eine Administrativmass-
nahme ausgesprochen wurde, begangen hat; 

f.72 immer, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis 
nach Buchstabe e oder Artikel 16c Absatz 2 Buchstabe d entzo-
gen war. 

Art. 16c73 

1 Eine schwere Widerhandlung begeht, wer: 

a. durch grobe Verletzung von Verkehrsregeln eine ernstliche Ge-
fahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt; 

b.74 in angetrunkenem Zustand mit einer qualifizierten Atemalko-
hol- oder Blutalkoholkonzentration (Art. 55 Abs. 6) ein Motor-
fahrzeug lenkt; 

c. wegen Betäubungs- oder Arzneimitteleinfluss oder aus anderen 
Gründen fahrunfähig ist und in diesem Zustand ein Motorfahr-
zeug führt; 

d. sich vorsätzlich einer Blutprobe, einer Atemalkoholprobe oder 
einer anderen vom Bundesrat geregelten Voruntersuchung, die 
angeordnet wurde oder mit deren Anordnung gerechnet werden 
muss, oder einer zusätzlichen ärztlichen Untersuchung wider-
setzt oder entzieht oder den Zweck dieser Massnahmen verei-
telt; 

e. nach Verletzung oder Tötung eines Menschen die Flucht er-
greift; 

  

72 Siehe auch die SchlB Änd. 14.12.2001 am Ende dieses Textes. 
73 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2002 2767, 2004 2849; BBl 1999 4462). 
74 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Okt. 2016  

(AS 2012 6291, 2015 2583; BBl 2010 8447). 

Führerausweis-
entzug nach  
einer schweren  
Widerhandlung 



Strassenverkehr 

16 / 82 

741.01 

f. ein Motorfahrzeug trotz Ausweisentzug führt. 

2 Nach einer schweren Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führer-
ausweis entzogen für: 

a. mindestens drei Monate; 

abis.75 mindestens zwei Jahre, wenn durch vorsätzliche Verletzung 
elementarer Verkehrsregeln das hohe Risiko eines Unfalls mit 
Schwerverletzten oder Todesopfern bestand, namentlich durch 
besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit im Sinne von Artikel 90 Absatz 4, waghalsiges Über-
holen oder Teilnahme an einem nicht bewilligten Rennen mit 
Motorfahrzeugen; diese Mindestentzugsdauer darf um bis zu 
zwölf Monate reduziert werden, wenn eine Strafe von weniger 
als einem Jahr (Art. 90 Abs. 3bis oder 3ter) ausgesprochen wurde; 

b. mindestens sechs Monate, wenn in den vorangegangenen fünf 
Jahren der Ausweis einmal wegen einer mittelschweren Wider-
handlung entzogen war; 

c. mindestens zwölf Monate, wenn in den vorangegangenen fünf 
Jahren der Ausweis einmal wegen einer schweren Widerhand-
lung oder zweimal wegen mittelschweren Widerhandlungen 
entzogen war; 

d. unbestimmte Zeit, mindestens aber für zwei Jahre, wenn in den 
vorangegangenen zehn Jahren der Ausweis zweimal wegen 
schweren Widerhandlungen oder dreimal wegen mindestens 
mittelschweren Widerhandlungen entzogen war; auf diese Mas-
snahme wird verzichtet, wenn die betroffene Person während 
mindestens fünf Jahren nach Ablauf eines Ausweisentzugs 
keine Widerhandlung, für die eine Administrativmassnahme 
ausgesprochen wurde, begangen hat; 

e.76 immer, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis 
nach Buchstabe d oder Artikel 16b Absatz 2 Buchstabe e entzo-
gen war. 

3 Die Dauer des Ausweisentzugs wegen einer Widerhandlung nach Ab-
satz 1 Buchstabe f tritt an die Stelle der noch verbleibenden Dauer des 
laufenden Entzugs. 

4 Hat die betroffene Person trotz eines Entzugs nach Artikel 16d ein Mo-
torfahrzeug geführt, so wird eine Sperrfrist verfügt; diese entspricht der 
für die Widerhandlung vorgesehenen Mindestentzugsdauer. 

  

75 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012 (AS 2012 6291; BBl 2010 8447). Fas-
sung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023 (AS 2023 453; 
BBl 2021 3026). 

76 Siehe auch die SchlB Änd. 14.12.2001 am Ende dieses Textes. 
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Art. 16cbis 77 

1 Nach einer Widerhandlung im Ausland wird der Lernfahr- oder der 
Führerausweis entzogen, wenn: 

a. im Ausland ein Fahrverbot verfügt wurde; und 

b. die Widerhandlung nach den Artikeln 16b und 16c als mittel-
schwer oder schwer zu qualifizieren ist. 

2 Bei der Festlegung der Entzugsdauer sind die Auswirkungen des aus-
ländischen Fahrverbotes auf die betroffene Person angemessen zu be-
rücksichtigen. Die Mindestentzugsdauer darf unterschritten werden. Die 
Entzugsdauer darf bei Personen, zu denen im Informationssystem Ver-
kehrszulassung keine Daten zu Administrativmassnahmen (Art. 89c Bst. 
d) enthalten sind, die am Begehungsort im Ausland verfügte Dauer des 
Fahrverbots nicht überschreiten.78 

Art. 16d79 

1 Der Lernfahr- oder Führerausweis wird einer Person auf unbestimmte 
Zeit entzogen, wenn: 

a. ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nicht oder nicht 
mehr ausreicht, ein Motorfahrzeug sicher zu führen; 

b. sie an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst; 

c. sie auf Grund ihres bisherigen Verhaltens nicht Gewähr bietet, 
dass sie künftig beim Führen eines Motorfahrzeuges die Vor-
schriften beachten und auf die Mitmenschen Rücksicht nehmen 
wird. 

2 Tritt der Entzug nach Absatz 1 an die Stelle eines Entzugs nach den 
Artikeln 16a–c, wird damit eine Sperrfrist verbunden, die bis zum Ab-
lauf der für die begangene Widerhandlung vorgesehenen Mindestent-
zugsdauer läuft. 

3 Der Ausweis wird für immer entzogen: 

a. unverbesserlichen Personen; 

b. Personen, denen der Ausweis in den letzten fünf Jahren bereits 
einmal gestützt auf Artikel 16c Absatz 2 Buchstabe abis entzo-
gen wurde.80 

  

77 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 2008, in Kraft seit 1. Sept. 2008  
(AS 2008 3939; BBl 2007 7617). 

78 Fassung des dritten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit  
1. Jan. 2019 (AS 2012 6291, 2018 4985; BBl 2010 8447). 

79 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2002 2767, 2004 2849; BBl 1999 4462). 

80 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 
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Art. 1781 

1 Der auf bestimmte Zeit entzogene Lernfahr- oder Führerausweis kann 
frühestens drei Monate vor Ablauf der verfügten Entzugsdauer wieder-
erteilt werden, wenn die betroffene Person an einer von der Behörde 
anerkannten Nachschulung teilgenommen hat. Die Mindestentzugs-
dauer darf nicht unterschritten werden. 

2 Der für mindestens ein Jahr entzogene Lernfahr- oder Führerausweis 
kann bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn das Ver-
halten der betroffenen Person zeigt, dass die Administrativmassnahme 
ihren Zweck erfüllt hat. Die Mindestentzugsdauer und zwei Drittel der 
verfügten Entzugsdauer müssen jedoch abgelaufen sein. 

3 Der auf unbestimmte Zeit entzogene Lernfahr- oder Führerausweis 
kann bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine all-
fällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die be-
troffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreig-
nung ausgeschlossen hat. 

4 Der für immer entzogene Führerausweis kann nur unter den Bedin-
gungen des Artikels 23 Absatz 3 wiedererteilt werden. Erfolgte der Ent-
zug gestützt auf Artikel 16d Absatz 3 Buchstabe b, so kann der Ausweis 
frühestens nach zehn Jahren und nur aufgrund einer positiven verkehrs-
psychologischen Beurteilung wieder erteilt werden.82 

5 Missachtet die betroffene Person die Auflagen oder missbraucht sie in 
anderer Weise das in sie gesetzte Vertrauen, so ist der Ausweis wieder 
zu entziehen.  
2. Abschnitt:  
Motorlose Fahrzeuge und ihre Führer 

Art. 18 

1 Fahrräder müssen den Vorschriften entsprechen.83 

2 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über Bau und Ausrüstung der Fahr-
räder und ihrer Anhänger.84 

3 Die Kantone können Prüfungen der Fahrräder durchführen. 

  

81 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2002 2767, 2004 2849; BBl 1999 4462). 

82 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

83 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 

84 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 
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Art. 19 

1 Kinder dürfen vor dem vollendeten sechsten Altersjahr auf Hauptstras-
sen nur unter Aufsicht einer mindestens 16 Jahre alten Person Rad fah-
ren.85 

2 Wer an einer körperlichen oder geistigen Krankheit oder an einer 
Sucht leidet, die das sichere Radfahren ausschliesst, darf nicht Rad fah-
ren. Die Behörde kann einer solchen Person das Radfahren verbieten.86 

3 In gleicher Weise kann der Wohnsitzkanton einem Radfahrer, der den 
Verkehr schwer oder mehrmals gefährdet hat oder in angetrunkenem 
Zustand gefahren ist, das Radfahren untersagen. Die Mindestdauer des 
Fahrverbotes beträgt einen Monat.87 

4 Radfahrer, über deren Eignung Bedenken bestehen, können einer Prü-
fung unterworfen werden. 

Art. 2088 

Der Bundesrat legt die Ausmasse der anderen Fahrzeuge fest und be-
rücksichtigt dabei namentlich die Bedürfnisse der Land- und Forstwirt-
schaft. 

Art. 2189 

1 Wer das vierzehnte Altersjahr vollendet hat, darf Tierfuhrwerke füh-
ren. 

2 Wer an einer körperlichen oder geistigen Krankheit oder an einer 
Sucht leidet, die das sichere Führen eines Fuhrwerks ausschliesst, darf 
kein Tierfuhrwerk führen. Die Behörde kann einer solchen Person das 
Führen eines Tierfuhrwerks verbieten.  
3. Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen 

Art. 22 

1 Die Ausweise werden von den Verwaltungsbehörden erteilt und ent-
zogen. Zuständig ist für Fahrzeuge der Standortkanton, für Führer der 

  

85 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

86 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

87 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975  
(AS 1975 1257 1268 Art. 1; BBl 1973 II 1173). 

88 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1997, in Kraft seit 15. Mai 1998  
(AS 1998 1438; BBl 1997 IV 1223). 

89 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 
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Wohnsitzkanton. Der Bundesrat kann auf den Umtausch des Führeraus-
weises bei Wohnsitzwechsel verzichten und für Militärfahrzeuge und 
ihre Führer eidgenössische Ausweise vorsehen.90 

2 Die gleichen Regeln gelten für Fahrzeug- und Führerprüfungen und 
die übrigen in diesem Titel vorgesehenen Massnahmen. 

3 Für Fahrzeuge ohne festen Standort und Führer ohne Wohnsitz in der 
Schweiz ist der Ort massgebend, an dem sie sich vorwiegend befinden. 
Im Zweifelsfall ist der Kanton zuständig, der das Verfahren zuerst ein-
leitet. 

Art. 23 

1 Verweigerung und Entzug eines Fahrzeug- oder Führerausweises so-
wie das Verbot des Radfahrens oder des Führens von Tierfuhrwerken 
sind schriftlich zu eröffnen und zu begründen. Vor dem Entzug eines 
Führerausweises oder der Auflage eines Fahrverbotes ist der Betroffene 
in der Regel anzuhören. 

2 Der Kanton, der Kenntnis erhält von einem Grund zu einer solchen 
Massnahme, kann diese dem zuständigen Kanton beantragen; ebenso 
dem Bund, wenn dieser zuständig ist. 

3 Hat eine gegen einen Fahrzeugführer gerichtete Massnahme fünf Jahre 
gedauert, so hat die Behörde des Wohnsitzkantons auf Verlangen eine 
neue Verfügung zu treffen, wenn glaubhaft gemacht wird, dass die Vo-
raussetzungen weggefallen sind. Hat der Betroffene den Wohnsitz ge-
wechselt, so ist vor der Aufhebung der Massnahme der Kanton anzuhö-
ren, der sie verfügt hat. 

Art. 2491 

1 Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestim-
mungen über die Bundesrechtspflege. 

2 Zur Beschwerde sind auch berechtigt: 

a. die erstinstanzlich verfügende Behörde gegen den Entscheid ei-
ner verwaltungsunabhängigen kantonalen Beschwerdeinstanz; 

b. die zuständige Behörde eines Kantons, der einem anderen Kan-
ton eine Verfügung beantragt hat. 

  

90 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. April 2003, mit Aus-
nahme des zweiten Satzteils des dritten Satzes in Kraft seit 1. Febr. 2005  
(AS 2002 2767, 2004 5053 Art. 1 Abs. 1; BBl 1999 4462). 

91 Fassung gemäss Anhang Ziff. 73 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). 
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Art. 25 

1 Der Bundesrat kann die nachstehenden Fahrzeugarten und deren An-
hänger sowie ihre Führer ganz oder teilweise von den Bestimmungen 
dieses Titels ausnehmen und nötigenfalls ergänzende Vorschriften für 
sie aufstellen: 

a. Fahrräder mit Hilfsmotor, Motorhandwagen und andere Fahr-
zeuge von geringer Motorkraft oder Geschwindigkeit sowie sol-
che, die selten auf öffentlichen Strassen verwendet werden; 

b. Motorfahrzeuge im Dienste des Militärs; 

c. Landwirtschaftstraktoren mit beschränkter Geschwindigkeit so-
wie landwirtschaftliche Anhängewagen; 

d. Arbeitsmaschinen und Motorkarren. 

2 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über: 

a. Lichter und Rückstrahler der motorlosen Strassenfahrzeuge; 

b. ausländische Motorfahrzeuge und Fahrräder und ihre Führer so-
wie internationale Fahrzeug- und Führerausweise; 

c.92 die Fahrlehrer und ihre Fahrzeuge; 

d. Ausweise und Kontrollschilder, inbegriffen kurzfristig gültige 
für geprüfte oder nicht geprüfte Motorfahrzeuge und Anhänger 
sowie für Unternehmen des Motorfahrzeuggewerbes; 

e. Kennzeichnung besonderer Fahrzeuge; 

f.93 besondere Warnsignale, die den Fahrzeugen der Feuerwehr, der 
Sanität, der Polizei und des Zolls, sofern diese für polizeiliche 
Aufgaben eingesetzt werden, vorbehalten sind, sowie Warnsig-
nale der Fahrzeuge der konzessionierten Transportunternehmen 
auf Bergpoststrassen; 

g. Reklamen an Motorfahrzeugen; 

h.94 … 

i. Geräte zur Aufzeichnung der Fahrzeit, der Geschwindigkeit 
u. dgl.; er schreibt solche Einrichtungen vor, namentlich zur 
Kontrolle der Arbeitszeit berufsmässiger Motorfahrzeugführer 
sowie allenfalls für Fahrzeuge von Personen, die wegen zu 
schnellen Fahrens bestraft wurden.   

  

92 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975  
(AS 1975 1257 1268 Art. 1; BBl 1973 II 1173). 

93 Fassung gemäss Ziff. II 12 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft 
seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597; BBl 2005 2415, 2007 2681). 

94 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 
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3 Der Bundesrat stellt nach Anhören der Kantone Vorschriften auf über: 

a. Mindestanforderungen, denen Motorfahrzeugführer in körperli-
cher und psychischer Hinsicht genügen müssen; 

b. Durchführung der Fahrzeug- und Führerprüfungen; 

c. Mindestanforderungen an die Sachverständigen, welche die 
Prüfungen abnehmen; 

d. Vermieten von Motorfahrzeugen an Selbstfahrer; 

e.95 Inhalt und Umfang der Fahreignungsuntersuchung sowie das 
Vorgehen bei Zweifelsfällen; 

f. 96 Mindestanforderungen an die Personen, die Fahreignungsunter-
suchungen durchführen, an das Untersuchungsverfahren und an 
die Qualitätssicherung. 

3bis …97 

4 …98  
IIa. Titel:99 Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem 

Art. 25a 

Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem sind Fahrzeuge, die in 
der Lage sind, die Fahraufgaben des Fahrzeugführers zumindest unter 
bestimmten Bedingungen dauerhaft und umfassend zu übernehmen. 

Art. 25b 

1 Der Bundesrat regelt, unter welchen Voraussetzungen und in welchem 
Umfang der Führer eines Fahrzeugs mit einem Automatisierungssystem 
von seinen Pflichten nach Artikel 31 Absatz 1 befreit wird. 

2 Er kann vorsehen, dass Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem 
auf Parkierungsflächen, die vom übrigen Verkehr sowie den für Fuss-
gänger und Radfahrer bestimmten Verkehrsflächen abgegrenzt sind, 
ohne Anwesenheit des Fahrzeugführers manövrieren dürfen. Er regelt 

  

95 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Juli 2016  
(AS 2012 6291, 2015 2581, 2016 2307; BBl 2010 8447). Für die noch geltende ursprüng-
liche Fassung des Art. 25 Abs. 3 Bst. e siehe am Schluss des Textes. 

96 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Juli 2016  
(AS 2012 6291, 2015 2581; BBl 2010 8447). 

97 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989 (AS 1991 71; BBl 1986 III 209). Aufge-
hoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, mit Wirkung seit 1. Dez. 2005  
(AS 2002 2767, 2004 5053 Art. 1 Abs. 2; BBl 1999 4462). 

98 Aufgehoben durch Ziff. I 23 des BG vom 9. Okt. 1992 über den Abbau von Finanzhilfen 
und Abgeltungen, mit Wirkung seit 1. Jan. 1993 (AS 1993 325; BBl 1992 III 349). 

99 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. März 2025  
(AS 2023 453; 2025 49; BBl 2021 3026). 
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die Voraussetzungen sowie die Anforderungen an solche Parkierungs-
flächen. 

Art. 25c 

1 Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem, die keinen Fahrzeug-
führer benötigen, dürfen nur auf festgelegten Fahrstrecken zugelassen 
werden und müssen durch einen Operator beaufsichtigt werden. 

2 Der Bundesrat regelt die weiteren Zulassungs- und Verwendungsvo-
raussetzungen, das Zulassungsverfahren sowie die Rechte und Pflichten 
der Operatoren. 

3 Der Zulassungskanton (Art. 22) legt die Fahrstrecken und allfällige 
weitergehende Bedingungen, unter denen ein führerloses Fahrzeug auf 
diesen Stecken zum Einsatz kommen darf, im Einzelfall fest. Bei kan-
tonsübergreifenden Strecken verständigt er sich mit den betroffenen 
Kantonen, bei Strecken auf Nationalstrassen mit dem ASTRA. 

Art. 25d 

1 Der Bundesrat kann vorsehen, dass Fahrzeuge mit geringen Dimensi-
onen und niedriger Geschwindigkeit, die keinen Fahrzeugführer benö-
tigen, auch ohne Festlegung bestimmter Fahrstrecken zugelassen wer-
den können, und den Operator solcher Fahrzeuge von bestimmten 
Pflichten befreien. Er regelt die Zulassungs- und die Verwendungsvo-
raussetzungen sowie das Zulassungsverfahren. 

2 Der Zulassungskanton holt das Einverständnis jener Kantone ein, auf 
deren Gebiet die Fahrzeuge verwendet werden. 

Art. 25e 

1 Im Rahmen der Regelung nach den Artikeln 25b–25d stellt der Bun-
desrat sicher, dass die Verkehrssicherheit aller Strassenbenützer nicht 
beeinträchtigt wird, dass die Verkehrsregeln beachtet werden können 
und dass die Automatisierungssysteme Daten nur dann bearbeiten kön-
nen, wenn deren Richtigkeit und Integrität gewährleistet ist. 

2 Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem müssen mit einem 
Fahrmodusspeicher ausgerüstet sein. 

3 Automatisierungssystem und Fahrmodusspeicher müssen gegen unbe-
fugten Zugriff geschützt sein. 

Art. 25f 

1 Der Fahrmodusspeicher darf nicht deaktivierbar sein. 

2 Er muss folgende Ereignisse aufzeichnen und mit einem Zeitstempel 
versehen: 

Führerlose 
Fahrzeuge 
auf bestimmten 
Fahrstrecken 

Führerlose 
Fahrzeuge 
mit geringen 
Dimensionen 
und niedriger 
Geschwindigkeit 

Gemeinsame 
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a. die Aktivierung des Automatisierungssystems; 

b. die Deaktivierung des Automatisierungssystems und den Grund 
der Deaktivierung; 

c. die Übernahmeaufforderung des Automatisierungssystems an 
den Fahrzeugführer und den Grund der Übernahmeaufforde-
rung; 

d. das Unterdrücken oder Abschwächen von Eingriffen des Fahr-
zeugführers durch das Automatisierungssystem; 

e. das Auslösen eines Manövers zur Risikominimierung durch das 
Automatisierungssystem; 

f. das Auslösen eines Manövers in Notfällen durch das Automati-
sierungssystem; und 

g. das Auftreten von sicherheitsrelevanten technischen Störungen. 

3 Bei führerlosen Fahrzeugen sind zusätzlich folgende Ereignisse auf-
zuzeichnen: 

a. das Erteilen eines Befehls durch den Operator; 

b. ein Unterbruch der Kommunikationsverbindung zum Operator. 

4 Die Ereignisse müssen zusammen mit der Angabe der installierten 
Softwareversion des Automatisierungssystems im Rahmen eines ge-
schlossenen Systems aufgezeichnet werden. 

5 Die vom Fahrmodusspeicher aufgezeichneten Daten dürfen nicht ver-
änderbar sein. Wenn die Speicherkapazität erreicht ist, werden die äl-
testen Daten überschrieben. 

6 Der Bundesrat konkretisiert die aufzuzeichnenden Daten in Abstim-
mung mit dem internationalen Recht. Er kann Fahrzeuge nach Arti-
kel 25d von der Pflicht zur Ausrüstung mit einem Fahrmodusspeicher 
ausnehmen oder die aufzuzeichnenden Ereignisse einschränken. 

Art. 25g 

1 Der Fahrzeughalter muss über eine Standardschnittstelle auf die Daten 
des Fahrmodusspeichers zugreifen können. Diese Daten müssen ihm in 
einer einfach lesbaren Form zur Verfügung stehen. Auf Daten, die wäh-
rend Fahrten von Dritten gespeichert wurden, darf er ohne deren Zu-
stimmung nur zugreifen, soweit er an diesen Daten ein berechtigtes In-
teresse im Zusammenhang mit einem Unfall oder einer Widerhandlung 
gegen die Strassenverkehrsvorschriften geltend machen kann. 

2 Der Fahrzeughalter stellt dem Fahrzeugführer und dem Operator die-
jenigen Daten von deren Fahrten zur Verfügung, an denen sie ein be-
rechtigtes Interesse geltend machen können. 

Zugriff auf die 
Daten des Fahr-
modusspeichers 
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3 Für die Aufklärung von Unfällen oder die Beurteilung von Widerhand-
lungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften können die damit zu-
sammenhängenden Daten des Fahrmodusspeichers von den zuständigen 
Polizei-, Justiz- und Administrativbehörden ausgelesen und bearbeitet 
werden. Sobald die ausgelesenen Daten für ein allfälliges Straf- oder 
Administrativverfahren nicht mehr erforderlich sind, muss die Behörde 
sie löschen, spätestens aber sechs Monate nach rechtskräftigem Ab-
schluss des Verfahrens. 

4 Im Rahmen der Nachprüfungen der Fahrzeuge (Art. 13 Abs. 4) können 
die Daten des Fahrmodusspeichers von den Zulassungsbehörden ausge-
lesen und bearbeitet werden, um die Funktionsfähigkeit des Automati-
sierungssystems zu überprüfen. Sobald die ausgelesenen Daten dazu 
nicht mehr erforderlich sind, muss die Zulassungsbehörde sie löschen, 
spätestens aber zwei Jahre nach Ausserverkehrsetzung des Fahrzeugs. 

5 Die Zulassungsbehörden übermitteln dem ASTRA die nach Absatz 4 
ausgelesenen Daten zusammen mit dem Fahrzeugtyp in einer Form, aus 
der keine Rückschlüsse auf die Person des Führers oder des Operators 
oder auf das einzelne Fahrzeug gezogen werden können. Das ASTRA 
verwendet die Daten für die Marktüberwachung und stellt sie für For-
schungen und Analysen zur Verfügung. 

Art. 25h 

1 Das ASTRA kann befristete Versuche mit Fahrzeugen mit einem Au-
tomatisierungssystem bewilligen. Dabei kann es auch Versuche mit 
Fahrzeugen bewilligen, die keinen Fahrzeugführer benötigen, ohne dass 
dafür bestimmte Fahrstrecken festgelegt werden. 

2 Im Rahmen der Bewilligung kann es vorsehen, dass von den geltenden 
Vorschriften des Strassenverkehrsrechts abgewichen wird. Die Ver-
kehrssicherheit aller Strassenbenützer muss jederzeit gewährleistet sein. 

3 Die Versuche und deren Erkenntnisse sind durch die für den Versuch 
verantwortliche Person zu dokumentieren. Das ASTRA publiziert die 
entsprechenden Berichte. Die verantwortliche Person gewährt dem 
ASTRA den Zugang zu sämtlichen Daten im Zusammenhang mit dem 
Versuch. 

4 Das ASTRA kann den Entscheid über die Bewilligung von Versuchen, 
die den regionalen Rahmen nicht überschreiten, im Einzelfall den Kan-
tonen übertragen. Es legt die Rahmenbedingungen für die Durchfüh-
rung dieser Versuche fest.    
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III. Titel: Verkehrsregeln 

Art. 26 

1 Jedermann muss sich im Verkehr so verhalten, dass er andere in der 
ordnungsgemässen Benützung der Strasse weder behindert noch gefähr-
det. 

2 Besondere Vorsicht ist geboten gegenüber Kindern, Gebrechlichen 
und alten Leuten, ebenso wenn Anzeichen dafür bestehen, dass sich ein 
Strassenbenützer nicht richtig verhalten wird.  
1. Abschnitt: Regeln für alle Strassenbenützer 

Art. 27 

1 Signale und Markierungen sowie die Weisungen der Polizei sind zu 
befolgen. Die Signale und Markierungen gehen den allgemeinen Re-
geln, die Weisungen der Polizei den allgemeinen Regeln, Signalen und 
Markierungen vor. 

2 Den Feuerwehr-, Sanitäts-, Polizei- und Zollfahrzeugen ist beim 
Wahrnehmen der besonderen Warnsignale die Strasse sofort freizuge-
ben. Fahrzeuge sind nötigenfalls anzuhalten.100 

Art. 28 

Vor Bahnübergängen ist anzuhalten, wenn Schranken sich schliessen 
oder Signale Halt gebieten, und, wo solche fehlen, wenn Eisenbahnfahr-
zeuge herannahen.  
2. Abschnitt: Regeln für den Fahrverkehr 

I. Allgemeine Fahrregeln 

Art. 29 

Fahrzeuge dürfen nur in betriebssicherem und vorschriftsgemässem Zu-
stand verkehren. Sie müssen so beschaffen und unterhalten sein, dass 
die Verkehrsregeln befolgt werden können und dass Führer, Mitfah-
rende und andere Strassenbenützer nicht gefährdet und die Strassen 
nicht beschädigt werden. 

  

100 Fassung gemäss Anhang Ziff. 14 des Zollgesetzes vom 18. März 2005, in Kraft seit  
1. Mai 2007 (AS 2007 1411; BBl 2004 567). 
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Art. 30 

1 Der Führer darf auf Motorfahrzeugen und Fahrrädern Personen nur auf 
den dafür eingerichteten Plätzen mitführen. Der Bundesrat kann Aus-
nahmen vorsehen; er erlässt Vorschriften über die Personenbeförderung 
mit Anhängern.101 

2 Fahrzeuge dürfen nicht überladen werden. Die Ladung ist so anzubrin-
gen, dass sie niemanden gefährdet oder belästigt und nicht herunterfal-
len kann. Überhängende Ladungen sind bei Tag und Nacht auffällig zu 
kennzeichnen. 

3 Zum Ziehen von Anhängern und zum Abschleppen von Fahrzeugen 
dürfen Motorfahrzeuge nur verwendet werden, wenn Zugkraft und 
Bremsen ausreichen und die Anhängevorrichtung betriebssicher ist. 

4 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Beförderung von Tieren 
sowie von gesundheitsschädlichen oder ekelerregenden Stoffen und Ge-
genständen.102 

5 Er erlässt Vorschriften über die Beförderung von gefährlichen Gütern. 
Er legt fest, welche Strecken von Fahrzeugen mit gefährlichen Gütern 
aus in den örtlichen Verhältnissen liegenden Gründen oder zwecks Ver-
kehrslenkung nicht oder nur beschränkt befahren werden dürfen. Für 
Gefahrgutumschliessungen regelt er: 

a. das Verfahren zur Überprüfung der Konformität mit den grund-
legenden Anforderungen; 

b. das Verfahren zur Anerkennung von unabhängigen Stellen, die 
Konformitätsbewertungen durchführen.103 

Art. 31 

1 Der Führer muss das Fahrzeug ständig so beherrschen, dass er seinen 
Vorsichtspflichten nachkommen kann. 

2 Wer wegen Alkohol-, Betäubungsmittel- oder Arzneimitteleinfluss 
oder aus anderen Gründen nicht über die erforderliche körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit verfügt, gilt während dieser Zeit als fahrun-
fähig und darf kein Fahrzeug führen.104 

2bis Der Bundesrat kann folgenden Personengruppen das Fahren unter 
Alkoholeinfluss verbieten: 

  

101 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975  
(AS 1975 1257 1268 Art. 1; BBl 1973 II 1173). 

102 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des Gütertransportgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft 
seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1845; BBl 2014 3827). 

103 Eingefügt durch Anhang Ziff. II 2 des Gütertransportgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft 
seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1845; BBl 2014 3827). 

104 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2002 2767, 2004 2849; BBl 1999 4462). 
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a. Personen, die den konzessionierten oder den grenzüberschrei-
tenden Personenverkehr auf der Strasse durchführen (Art. 8 
Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 
2009105 sowie Art. 3 Abs. 1 des BG vom 20. März 2009106 über 
die Zulassung als Strassentransportunternehmen); 

b. Personen, die berufsmässig Personentransporte oder mit schwe-
ren Motorwagen Gütertransporte durchführen oder die gefährli-
che Güter transportieren; 

c. Fahrlehrern; 

d. Inhabern des Lernfahrausweises; 

e. Personen, die Lernfahrten begleiten; 

f. Inhabern des Führerausweises auf Probe.107 

2ter Der Bundesrat legt fest, ab welcher Atemalkohol- und Blutalkohol-
konzentration Fahren unter Alkoholeinfluss vorliegt.108 

3 Der Führer hat dafür zu sorgen, dass er weder durch die Ladung noch 
auf andere Weise behindert wird. Mitfahrende dürfen ihn nicht behin-
dern oder stören. 

Art. 32 

1 Die Geschwindigkeit ist stets den Umständen anzupassen, namentlich 
den Besonderheiten von Fahrzeug und Ladung, sowie den Strassen-, 
Verkehrs- und Sichtverhältnissen. Wo das Fahrzeug den Verkehr stören 
könnte, ist langsam zu fahren und nötigenfalls anzuhalten, namentlich 
vor unübersichtlichen Stellen, vor nicht frei überblickbaren Strassenver-
zweigungen sowie vor Bahnübergängen. 

2 Der Bundesrat beschränkt die Geschwindigkeit der Motorfahrzeuge 
auf allen Strassen.109 

3 Die vom Bundesrat festgesetzte Höchstgeschwindigkeit kann für be-
stimmte Strassenstrecken von der zuständigen Behörde nur auf Grund 
eines Gutachtens herab- oder heraufgesetzt werden. Der Bundesrat kann 
Ausnahmen vorsehen.110   
  

105 SR 745.1 
106 SR 744.10 
107 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2014  

(AS 2012 6291, 2013 4669; BBl 2010 8447). 
108 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2014  

(AS 2012 6291, 2013 4669; BBl 2010 8447). 
109 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1977  

(AS 1975 1257, 1976 2810 Ziff. II Abs. 2; BBl 1973 II 1173). 
110 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 2767; BBl 1999 4462). 
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4 …111 

5 …112 

Art. 33 

1 Den Fussgängern ist das Überqueren der Fahrbahn in angemessener 
Weise zu ermöglichen.113 

2 Vor Fussgängerstreifen hat der Fahrzeugführer besonders vorsichtig 
zu fahren und nötigenfalls anzuhalten, um den Fussgängern den Vortritt 
zu lassen, die sich schon auf dem Streifen befinden oder im Begriffe 
sind, ihn zu betreten.114 

3 An den Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel ist auf ein- und aus-
steigende Personen Rücksicht zu nehmen.  
II. Einzelne Verkehrsvorgänge 

Art. 34 

1 Fahrzeuge müssen rechts, auf breiten Strassen innerhalb der rechten 
Fahrbahnhälfte fahren. Sie haben sich möglichst an den rechten Stras-
senrand zu halten, namentlich bei langsamer Fahrt und auf unübersicht-
lichen Strecken. 

2 Auf Strassen mit Sicherheitslinien ist immer rechts dieser Linien zu 
fahren. 

3 Der Führer, der seine Fahrrichtung ändern will, wie zum Abbiegen, 
Überholen, Einspuren und Wechseln des Fahrstreifens, hat auf den Ge-
genverkehr und auf die ihm nachfolgenden Fahrzeuge Rücksicht zu neh-
men. 

4 Gegenüber allen Strassenbenützern ist ausreichender Abstand zu wah-
ren, namentlich beim Kreuzen und Überholen sowie beim Neben- und 
Hintereinanderfahren. 

Art. 35 

1 Es ist rechts zu kreuzen, links zu überholen. 

  

111 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, mit Wirkung seit 1. Dez. 2005  
(AS 2002 2767; BBl 1999 4462). 

112 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 20. März 1975, mit Wirkung seit 1. Jan. 1977  
(AS 1975 1257, 1976 2810 Ziff. II Abs. 2; BBl 1973 II 1173). 

113 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1961, in Kraft seit 1. Jan. 1963  
(AS 1962 1362 1364 Art. 99 Abs. 2; BBl 1961 I 405). 

114 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1961, in Kraft seit 1. Jan. 1963  
(AS 1962 1362 1364 Art. 99 Abs. 2; BBl 1961 I 405). 
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2 Überholen und Vorbeifahren an Hindernissen ist nur gestattet, wenn 
der nötige Raum übersichtlich und frei ist und der Gegenverkehr nicht 
behindert wird. Im Kolonnenverkehr darf nur überholen, wer die Ge-
wissheit hat, rechtzeitig und ohne Behinderung anderer Fahrzeuge wie-
der einbiegen zu können. 

3 Wer überholt, muss auf die übrigen Strassenbenützer, namentlich auf 
jene, die er überholen will, besonders Rücksicht nehmen. 

4 In unübersichtlichen Kurven, auf und unmittelbar vor Bahnübergän-
gen ohne Schranken sowie vor Kuppen darf nicht überholt werden, auf 
Strassenverzweigungen nur, wenn sie übersichtlich sind und das Vor-
trittsrecht anderer nicht beeinträchtigt wird. 

5 Fahrzeuge dürfen nicht überholt werden, wenn der Führer die Absicht 
anzeigt, nach links abzubiegen, oder wenn er vor einem Fussgänger-
streifen anhält, um Fussgängern das Überqueren der Strasse zu ermög-
lichen. 

6 Fahrzeuge, die zum Abbiegen nach links eingespurt haben, dürfen nur 
rechts überholt werden. 

7 Dem sich ankündigenden, schneller fahrenden Fahrzeug ist die Strasse 
zum Überholen freizugeben. Wer überholt wird, darf die Geschwindig-
keit nicht erhöhen. 

Art. 36 

1 Wer nach rechts abbiegen will, hat sich an den rechten Strassenrand, 
wer nach links abbiegen will, gegen die Strassenmitte zu halten. 

2 Auf Strassenverzweigungen hat das von rechts kommende Fahrzeug 
den Vortritt. Fahrzeuge auf gekennzeichneten Hauptstrassen haben den 
Vortritt, auch wenn sie von links kommen. Vorbehalten bleibt die Re-
gelung durch Signale oder durch die Polizei. 

3 Vor dem Abbiegen nach links ist den entgegenkommenden Fahrzeu-
gen der Vortritt zu lassen. 

4 Der Führer, der sein Fahrzeug in den Verkehr einfügen, wenden oder 
rückwärts fahren will, darf andere Strassenbenützer nicht behindern; 
diese haben den Vortritt. 

Art. 37 

1 Der Führer, der anhalten will, hat nach Möglichkeit auf die nachfol-
genden Fahrzeuge Rücksicht zu nehmen. 

2 Fahrzeuge dürfen dort nicht angehalten oder aufgestellt werden, wo 
sie den Verkehr behindern oder gefährden könnten. Wo möglich sind 
sie auf Parkplätzen aufzustellen. 

3 Der Führer muss das Fahrzeug vor dem Verlassen angemessen si-
chern. 

Einspuren,  
Vortritt 

Anhalten,  
Parkieren 



Strassenverkehrsgesetz 

31 / 82 

741.01 

Art. 38 

1 Der Strassenbahn ist das Geleise freizugeben und der Vortritt zu las-
sen. 

2 Die fahrende Strassenbahn wird rechts überholt. Wenn dies nicht mög-
lich ist, darf sie links überholt werden. 

3 Die haltende Strassenbahn darf nur in langsamer Fahrt gekreuzt und 
überholt werden. Sie wird, wo eine Schutzinsel vorhanden ist, rechts 
überholt, sonst nur links. 

4 Der Fahrzeugführer hat nötigenfalls nach links auszuweichen, wenn 
ihm am rechten Strassenrand eine Strassenbahn entgegenkommt.  
III. Sicherungsvorkehren 

Art. 39 

1 Jede Richtungsänderung ist mit dem Richtungsanzeiger oder durch 
deutliche Handzeichen rechtzeitig bekannt zu geben. Dies gilt nament-
lich für: 

a. das Einspuren, Wechseln des Fahrstreifens und Abbiegen; 

b. das Überholen und das Wenden; 

c. das Einfügen eines Fahrzeuges in den Verkehr und das Anhalten 
am Strassenrand. 

2 Die Zeichengebung entbindet den Fahrzeugführer nicht von der gebo-
tenen Vorsicht. 

Art. 40 

Wo die Sicherheit des Verkehrs es erfordert, hat der Fahrzeugführer die 
übrigen Strassenbenützer zu warnen. Unnötige und übermässige Warn-
signale sind zu unterlassen. Rufzeichen mit der Warnvorrichtung sind 
untersagt. 

Art. 41 

1 Während der Fahrt müssen Motorfahrzeuge stets beleuchtet sein, die 
übrigen Fahrzeuge nur vom Beginn der Abenddämmerung bis zur Ta-
geshelle sowie bei schlechten Sichtverhältnissen.115 

2 Abgestellte Motorfahrzeuge und mehrspurige nicht motorisierte Fahr-
zeuge müssen vom Beginn der Abenddämmerung bis zur Tageshelle 

  

115 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2014  
(AS 2012 6291, 2013 4669; BBl 2010 8447). 
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sowie bei schlechten Sichtverhältnissen beleuchtet sein, ausser auf 
Parkplätzen oder im Bereich einer genügenden Strassenbeleuchtung.116 

2bis Der Bundesrat kann für bestimmte Fälle Rückstrahler anstelle von 
Lichtern vorsehen.117 

3 Die Fahrzeuge dürfen nach vorn keine roten und nach hinten keine 
weissen Lichter oder Rückstrahler tragen. Der Bundesrat kann Ausnah-
men gestatten. 

4 Die Beleuchtung ist so zu handhaben, dass niemand unnötig geblendet 
wird. 

Art. 42 

1 Der Fahrzeugführer hat jede vermeidbare Belästigung von Strassenbe-
nützern und Anwohnern, namentlich durch Lärm, Staub, Rauch und Ge-
ruch, zu unterlassen und das Erschrecken von Tieren möglichst zu ver-
meiden. 

2 Der Betrieb von Lautsprechern an Motorfahrzeugen ist untersagt, aus-
genommen für Mitteilungen an Mitfahrende. Die nach kantonalem 
Recht zuständige Behörde kann in Einzelfällen Ausnahmen gestatten.  
IV. Regeln für besondere Strassenverhältnisse 

Art. 43 

1 Wege, die sich für den Verkehr mit Motorfahrzeugen oder Fahrrädern 
nicht eignen oder offensichtlich nicht dafür bestimmt sind, wie Fuss- 
und Wanderwege, dürfen mit solchen Fahrzeugen nicht befahren wer-
den. 

2 Das Trottoir ist den Fussgängern, der Radweg den Radfahrern vorbe-
halten. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen. 

3 Auf Strassen, die den Motorfahrzeugen vorbehalten sind, dürfen nur 
die vom Bundesrat bezeichneten Arten von Motorfahrzeugen verkeh-
ren. Der Zutritt ist untersagt, die Zufahrt ausschliesslich an den dafür 
vorgesehenen Stellen gestattet. Der Bundesrat kann Benützungsvor-
schriften und besondere Verkehrsregeln erlassen.   
  

116 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2014  
(AS 2012 6291, 2013 4669; BBl 2010 8447). 

117 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2014  
(AS 2012 6291, 2013 4669; BBl 2010 8447). 
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Art. 44 

1 Auf Strassen, die für den Verkehr in gleicher Richtung in mehrere 
Fahrstreifen unterteilt sind, darf der Führer seinen Streifen nur verlas-
sen, wenn er dadurch den übrigen Verkehr nicht gefährdet. 

2 Das gleiche gilt sinngemäss, wenn auf breiten Strassen ohne Fahrstrei-
fen Fahrzeugkolonnen in gleicher Richtung nebeneinander fahren. 

Art. 45 

1 Auf Strassen mit starkem Gefälle und auf Bergstrassen ist so zu fahren, 
dass die Bremsen nicht übermässig beansprucht werden. Wo das Kreu-
zen schwierig ist, hat in erster Linie das abwärtsfahrende Fahrzeug 
rechtzeitig anzuhalten. Ist das Kreuzen nicht möglich, so muss das ab-
wärtsfahrende Fahrzeug zurückfahren, sofern das andere sich nicht of-
fensichtlich näher bei einer Ausweichstelle befindet. 

2 Der Bundesrat kann für Bergstrassen weitere Vorschriften erlassen 
und Ausnahmen von den Verkehrsregeln vorsehen.  
V. Besondere Fahrzeugarten 

Art. 46 

1 Radfahrer müssen die Radwege und -streifen benützen. 

2 Radfahrer dürfen nicht nebeneinander fahren. Der Bundesrat kann 
Ausnahmen vorsehen.118 

3 …119 

4 Radfahrer dürfen sich nicht durch Fahrzeuge oder Tiere ziehen lassen. 

Art. 47 

1 Motorradfahrer dürfen nicht nebeneinander fahren, soweit es nicht 
beim Fahren innerhalb einer Kolonne von Motorwagen geboten er-
scheint. 

2 Wenn der Verkehr angehalten wird, haben die Motorradfahrer ihren 
Platz in der Fahrzeugkolonne beizubehalten.   
  

118 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1977  
(AS 1975 1257, 1976 2810 Ziff. II Abs. 2; BBl 1973 II 1173). 

119 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 20. März 1975, mit Wirkung seit 1. Jan. 1977  
(AS 1975 1257, 1976 2810 Ziff. II Abs. 2; BBl 1973 II 1173). 
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Art. 48 

Die Verkehrsregeln dieses Gesetzes gelten auch für Eisenbahnfahr-
zeuge auf Strassen, soweit dies mit Rücksicht auf die Besonderheiten 
dieser Fahrzeuge, ihres Betriebes und der Bahnanlagen möglich ist.  
3. Abschnitt: Regeln für den übrigen Verkehr 

Art. 49 

1 Fussgänger müssen die Trottoirs benützen. Wo solche fehlen, haben 
sie am Strassenrand und, wenn besondere Gefahren es erfordern, hinter-
einander zu gehen. Wenn nicht besondere Umstände entgegenstehen, 
haben sie sich an den linken Strassenrand zu halten, namentlich ausser-
orts in der Nacht. 

2 Die Fussgänger haben die Fahrbahn vorsichtig und auf dem kürzesten 
Weg zu überschreiten, nach Möglichkeit auf einem Fussgängerstreifen. 
Sie haben den Vortritt auf diesem Streifen, dürfen ihn aber nicht über-
raschend betreten.120 

Art. 50 

1 Reiter haben sich an den rechten Strassenrand zu halten. 

2 Vieh darf nicht unbewacht auf die Strasse gelassen werden ausser in 
signalisierten Weidegebieten. 

3 Viehherden müssen von den nötigen Treibern begleitet sein; die linke 
Strassenseite ist nach Möglichkeit für den übrigen Verkehr freizuhalten. 
Einzelne Tiere sind am rechten Strassenrand zu führen. 

4 Für ihr Verhalten im Verkehr haben die Reiter und Führer von Tieren 
die Regeln des Fahrverkehrs (Einspuren, Vortritt, Zeichengebung usw.) 
sinngemäss zu beachten.  
4. Abschnitt: Verhalten bei Unfällen 

Art. 51 

1 Ereignet sich ein Unfall, an dem ein Motorfahrzeug oder Fahrrad be-
teiligt ist, so müssen alle Beteiligten sofort anhalten. Sie haben nach 
Möglichkeit für die Sicherung des Verkehrs zu sorgen. 

  

120 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1961, in Kraft seit 1. Jan. 1963  
(AS 1962 1362 1364 Art. 99 Abs. 2; BBl 1961 I 405). 
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2 Sind Personen verletzt, so haben alle Beteiligten für Hilfe zu sorgen, 
Unbeteiligte, soweit es ihnen zumutbar ist. Die Beteiligten, in erster Li-
nie die Fahrzeugführer, haben die Polizei zu benachrichtigen. Alle Be-
teiligten, namentlich auch Mitfahrende, haben bei der Feststellung des 
Tatbestandes mitzuwirken. Ohne Zustimmung der Polizei dürfen sie die 
Unfallstelle nur verlassen, soweit sie selbst Hilfe benötigen, oder um 
Hilfe oder die Polizei herbeizurufen. 

3 Ist nur Sachschaden entstanden, so hat der Schädiger sofort den Ge-
schädigten zu benachrichtigen und Namen und Adresse anzugeben. 
Wenn dies nicht möglich ist, hat er unverzüglich die Polizei zu verstän-
digen. 

4 Bei Unfällen auf Bahnübergängen haben die Beteiligten die Bahnver-
waltung unverzüglich zu benachrichtigen.  
5. Abschnitt: Sportliche Veranstaltungen, Versuchsfahrten 

Art. 52 

1 Öffentliche Rundstreckenrennen mit Motorfahrzeugen sind verboten. 
Der Bundesrat kann einzelne Ausnahmen gestatten oder das Verbot auf 
andere Arten von Motorfahrzeugrennen ausdehnen; er berücksichtigt 
bei seinem Entscheid vor allem die Erfordernisse der Verkehrssicherheit 
und der Verkehrserziehung. 

2 Andere motor- und radsportliche Veranstaltungen auf öffentlichen 
Strassen, ausgenommen Ausflugsfahrten, bedürfen der Bewilligung der 
Kantone, deren Gebiet befahren wird. 

3 Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn: 

a. die Veranstalter Gewähr bieten für einwandfreie Durchführung; 

b. die Rücksicht auf den Verkehr es gestattet; 

c. die nötigen Sicherheitsmassnahmen getroffen werden; 

d. die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung abgeschlossen ist. 

4 Die kantonale Behörde kann Ausnahmen von den Verkehrsvorschrif-
ten gestatten, wenn genügende Sicherheitsmassnahmen getroffen sind. 

Art. 53 

Für Versuchsfahrten, auf denen die Verkehrsregeln oder die Vorschrif-
ten über die Fahrzeuge nicht eingehalten werden können, ist die Bewil-
ligung der Kantone erforderlich, deren Gebiet befahren wird; diese ord-
nen die nötigen Sicherheitsmassnahmen an.  
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6. Abschnitt: Durchführungsbestimmungen 

Art. 53a121 

Zur Durchsetzung der Vorschriften des Strassenverkehrsrechts und zur 
Erreichung der Ziele des Verkehrsverlagerungsgesetzes vom 8. Oktober 
1999122 nehmen die Kantone der erhöhten Gefährdung angepasste 
Schwerverkehrskontrollen auf der Strasse vor. 

Art. 54123 

1 Stellt die Polizei Fahrzeuge im Verkehr fest, die nicht zugelassen sind, 
deren Zustand oder Ladung den Verkehr gefährden oder die vermeidba-
ren Lärm erzeugen, so verhindert sie die Weiterfahrt. Sie kann den Fahr-
zeugausweis abnehmen und nötigenfalls das Fahrzeug sicherstellen. 

2 Die Polizei kann schwere Motorwagen zum Gütertransport, welche 
die vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit nicht erreichen können, 
anhalten und zur Umkehr verpflichten. 

3 Befindet sich ein Fahrzeugführer in einem Zustand, der die sichere 
Führung des Fahrzeugs ausschliesst, oder darf er aus einem andern ge-
setzlichen Grund nicht fahren, so verhindert die Polizei die Weiterfahrt 
und nimmt den Führerausweis ab. 

4 Hat sich ein Motorfahrzeugführer durch grobe Verletzung wichtiger 
Verkehrsregeln als besonders gefährlich erwiesen, so kann ihm die Po-
lizei auf der Stelle den Führerausweis abnehmen. 

5 Von der Polizei abgenommene Ausweise sind sofort der Entzugsbe-
hörde zu übermitteln; diese entscheidet unverzüglich über den Entzug. 
Bis zu ihrem Entscheid hat die Abnahme eines Ausweises durch die Po-
lizei die Wirkung des Entzugs. 

6 Stellt die Polizei Fahrzeuge im Verkehr fest, die nicht den Bestimmun-
gen über die Personenbeförderung oder die Zulassung als Strassentrans-
portunternehmen entsprechen, so kann sie die Weiterfahrt verhindern, 
den Fahrzeugausweis abnehmen und nötigenfalls das Fahrzeug sicher-
stellen. 

  

121 Eingefügt durch Art. 6 Ziff. 2 des Verkehrsverlagerungsgesetzes vom 8. Okt. 1999  
(AS 2000 2864; BBl 1999 6128). Fassung gemäss Ziff. II 18 des BG vom 6. Okt. 2006  
zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen (NFA), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). 

122 SR 740.1 
123 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  

(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 
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Art. 55124 

1 Fahrzeugführer sowie an Unfällen beteiligte Strassenbenützer können 
einer Atemalkoholprobe unterzogen werden. 

2 Weist die betroffene Person Anzeichen von Fahrunfähigkeit auf und 
sind diese nicht oder nicht allein auf Alkoholeinfluss zurückzuführen, 
so kann sie weiteren Voruntersuchungen, namentlich Urin- und Spei-
chelproben unterzogen werden. 

3 Eine Blutprobe muss angeordnet werden, wenn:125 

a.126 Anzeichen von Fahrunfähigkeit vorliegen, die nicht auf Alko-
holeinfluss zurückzuführen sind; 

b. die betroffene Person sich der Durchführung der Atemalkohol-
probe widersetzt oder entzieht oder den Zweck dieser Mass-
nahme vereitelt; 

c.127 die betroffene Person die Durchführung einer Blutalkoholana-
lyse verlangt. 

3bis Eine Blutprobe kann angeordnet werden, wenn die Durchführung 
einer Atemalkoholprobe unmöglich oder nicht geeignet ist, um die Wi-
derhandlung festzustellen. 128 

4 Die Blutprobe kann aus wichtigen Gründen auch gegen den Willen der 
verdächtigten Person abgenommen werden. Andere Beweismittel für 
die Feststellung der Fahrunfähigkeit bleiben vorbehalten. 

5 …129 

6 Die Bundesversammlung legt in einer Verordnung fest: 

a. bei welcher Atemalkohol- und bei welcher Blutalkoholkonzent-
ration unabhängig von weiteren Beweisen und individueller Al-
koholverträglichkeit Fahrunfähigkeit im Sinne dieses Gesetzes 
angenommen wird (Angetrunkenheit); und  

b. welche Atemalkohol- und welche Blutalkoholkonzentration als 
qualifiziert gelten.130 

  

124 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2002 2767, 2004 2849; BBl 1999 4462). 

125 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Okt. 2016  
(AS 2012 6291, 2015 2583; BBl 2010 8447). 

126 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Okt. 2016  
(AS 2012 6291, 2015 2583; BBl 2010 8447). 

127 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Okt. 2016  
(AS 2012 6291, 2015 2583; BBl 2010 8447). 

128 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Okt. 2016  
(AS 2012 6291, 2015 2583; BBl 2010 8447). 

129 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 21 der Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007, mit 
Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085). 

130 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Okt. 2016  
(AS 2012 6291, 2015 2583; BBl 2010 8447). 
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6bis Wurde sowohl die Atemalkoholkonzentration als auch die Blutalko-
holkonzentration gemessen, so ist die Blutalkoholkonzentration mass-
gebend.131 

7 Der Bundesrat: 

a. kann für andere die Fahrfähigkeit herabsetzende Substanzen 
festlegen, bei welchen Konzentrationen im Blut unabhängig von 
weiteren Beweisen und individueller Verträglichkeit Fahrunfä-
higkeit im Sinne dieses Gesetzes angenommen wird; 

b. erlässt Vorschriften über die Voruntersuchungen (Abs. 2), das 
Vorgehen bei der Atemalkohol- und der Blutprobe, die Auswer-
tung dieser Proben und die zusätzliche ärztliche Untersuchung 
der der Fahrunfähigkeit verdächtigten Person; 

c. kann vorschreiben, dass zur Feststellung einer Sucht, welche die 
Fahreignung einer Person herabsetzt, nach diesem Artikel ge-
wonnene Proben, namentlich Blut-, Haar- und Nagelproben, 
ausgewertet werden. 

Art. 56132 

1 Der Bundesrat ordnet die Arbeits- und Präsenzzeit der berufsmässigen 
Motorfahrzeugführer. Er sichert ihnen eine ausreichende tägliche Ruhe-
zeit sowie Ruhetage, so dass ihre Beanspruchung nicht grösser ist als 
nach den gesetzlichen Regelungen für vergleichbare Tätigkeiten. Er 
sorgt für eine wirksame Kontrolle der Einhaltung dieser Bestimmungen. 

2 Der Bundesrat regelt die Anwendung der Bestimmungen über die Ar-
beits- und Ruhezeit: 

a. auf berufsmässige Führer, die mit schweizerisch immatrikulier-
ten Motorwagen Fahrten im Ausland durchführen; 

b. auf berufsmässige Führer, die mit ausländisch immatrikulierten 
Motorwagen Fahrten in der Schweiz ausführen. 

3 Der Bundesrat kann verbieten, dass der Lohn berufsmässiger Motor-
fahrzeugführer nach der zurückgelegten Fahrstrecke, der beförderten 
Gütermenge oder ähnlichen Leistungen berechnet wird.133 

Art. 57 

1 Der Bundesrat kann ergänzende Verkehrsvorschriften erlassen und für 
besondere Verhältnisse Ausnahmen von den Verkehrsregeln vorsehen, 

  

131 Eingefügt durch Ziff. II 12 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2  
(AS 2009 5597; BBl 2005 2415, 2007 2681). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom  
15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2012 6291, 2015 2583; BBl 2010 8447). 

132 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975  
(AS 1975 1257 1268 Art. 1; BBl 1973 II 1173). 

133 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Febr. 1991  
(AS 1991 71; BBl 1986 III 209). 
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namentlich für das Militär und den Zivilschutz. Er kann solche Vor-
schriften auch für Einbahnstrassen erlassen.134 

2 Er bezeichnet nach Anhören der Kantone die Hauptstrassen mit Vor-
trittsrecht. 

3 Er erlässt Bestimmungen über: 

a. die Zeichengebung durch die Polizei und, im Einvernehmen mit 
den Kantonen, die Kennzeichnung der Verkehrspolizei; 

b. die Kontrolle der Fahrzeuge und ihrer Führer an der Landes-
grenze; 

c. die Kontrolle der Fahrzeuge des Bundes und ihrer Führer; 

d. die Verkehrsregelung durch das Militär; 

e. die Tatbestandsaufnahme bei Unfällen, an denen Militärmotor-
fahrzeuge beteiligt sind. 

4 …135 

5 Der Bundesrat kann vorschreiben, dass: 

a. Insassen von Motorwagen Rückhaltevorrichtungen (Sicher-
heitsgurten u. dgl.) benützen; 

b.136 Führer und Mitfahrer von motorisierten Zweirädern sowie von 
Leicht-, Klein- und dreirädrigen Motorfahrzeugen Schutzhelme 
tragen.137 

Art. 57a138 

1 Auf den für Motorfahrzeuge vorbehaltenen Strassen (Autobahnen und 
Autostrassen) bilden die Kantone im Hinblick auf eine effiziente Erfül-
lung der Aufgaben für den Polizeidienst Zuständigkeitsabschnitte.139 

2 Die zuständige Autobahnpolizei besorgt auf ihrem Abschnitt unabhän-
gig von den Kantonsgrenzen den Ordnungs- und Sicherheitsdienst und 
die polizeiliche Fahndung sowie bei Straftaten jeder Natur die unauf-
schiebbaren Massnahmen, die auf Autobahngebiet vorzunehmen sind. 

  

134 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Febr. 1991  
(AS 1991 71; BBl 1986 III 209). 

135 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 1975 (AS 1975 1257; BBl 1973 II 1173). 
Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989, mit Wirkung seit 1. Febr. 1991 (AS 
1991 71; BBl 1986 III 209). 

136 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

137 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 1980, in Kraft seit 1. Juli 1981  
(AS 1981 505; BBl 1979 I 229). 

138 Ursprünglich Art. 57bis. Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. März 1967, in Kraft seit 
1. Sept. 1967 (AS 1967 1114; BBl 1966 II 332). 

139 Fassung gemäss Ziff. II 18 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). 
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Sie veranlasst bei Straffällen unverzüglich die Organe des Gebietskan-
tons zu den weiteren Massnahmen. 

3 Die Gerichtsbarkeit des Gebietskantons und die Anwendung seines 
Rechts bleiben vorbehalten. 

4 Die Regierungen der beteiligten Kantone regeln die gegenseitigen 
Rechte und Pflichten aus der Polizeitätigkeit im Gebiet des Nachbar-
kantons. Ist der Polizeidienst wegen fehlender Einigung nicht gewähr-
leistet, so trifft der Bundesrat vorsorgliche Verfügungen. 

Art. 57b140  
IIIa. Titel:141 Verkehrsmanagement142 

Art. 57c143 

1 Der Bund ist zuständig für das Verkehrsmanagement auf den Natio-
nalstrassen. Er kann diese Aufgaben ganz oder teilweise Kantonen, von 
diesen gebildeten Trägerschaften oder Dritten übertragen. 

2 Er kann: 

a. auf den Nationalstrassen Massnahmen zur Lenkung des motori-
sierten Verkehrs anordnen, die geeignet und nötig sind, um 
schwere Störungen des Verkehrs zu verhindern oder zu beseiti-
gen; 

b. auf den Nationalstrassen andere Massnahmen zur Verkehrslei-
tung und -steuerung anordnen, die geeignet und nötig sind, um 
einen sicheren und flüssigen motorisierten Verkehr zu gewähr-
leisten; Artikel 3 Absatz 6 bleibt vorbehalten; 

c. im Hinblick auf einen sicheren und flüssigen Verkehr sowie zur 
Erreichung der Ziele des Verkehrsverlagerungsgesetzes vom 
8. Oktober 1999144 Empfehlungen zur Lenkung des motorisier-
ten Verkehrs abgeben. 

3 Die Kantone sind zu den Verkehrsmanagementplänen des Bundes an-
zuhören. 

  

140 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989 (AS 1991 71; BBl 1986 III 209). Aufge-
hoben durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

141 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2003  
(AS 2002 2767; BBl 1999 4462). 

142 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

143 Fassung gemäss Ziff. II 18 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). 

144 SR 740.1 
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4 Der Bund informiert die Strassenbenützer, die Kantone und die Betrei-
ber anderer Verkehrsträger über Verkehrslagen, Verkehrsbeschränkun-
gen und Strassenverhältnisse auf den Nationalstrassen. 

5 Er sorgt für die Errichtung und den Betrieb eines Verkehrsdatenver-
bundes sowie einer Verkehrsmanagementzentrale für die Nationalstras-
sen. 

6 Die Kantone melden dem Bund die Verkehrsdaten, die für die Erfül-
lung dieser Aufgaben erforderlich sind. 

7 Die Daten des Verkehrsdatenverbundes nach Absatz 5 stehen den 
Kantonen zur Erfüllung ihrer Aufgaben unentgeltlich zur Verfügung. 
Gegen Entgelt ermöglicht der Bund Kantonen und Dritten, den Ver-
kehrsdatenverbund zu erweitern und für zusätzliche Zwecke zu nutzen. 

8 Gegen Entgelt kann der Bund die Bereitstellung und die Verbreitung 
der Verkehrsinformationen für die Kantone übernehmen. 

Art. 57d145 

1 Die Kantone erstellen Verkehrsmanagementpläne für vom Bundesrat 
bezeichnete Strassen, die für das Verkehrsmanagement der National-
strassen von Bedeutung sind. Diese Pläne sind vom Bund zu genehmi-
gen. 

2 Die Kantone informieren die Strassenbenützer über Verkehrslagen, 
Verkehrsbeschränkungen und Strassenverhältnisse auf den anderen 
Strassen auf ihrem Kantonsgebiet. Sie orientieren den Bund, andere 
Kantone und die Nachbarstaaten, soweit es die Sachlage erfordert. 

3 Die Kantone können die Informationsaufgabe der Verkehrsmanage-
mentzentrale oder Dritten übertragen. 

4 Der Bund unterstützt die Kantone durch fachliche Beratung und bei 
der Koordinierung von Verkehrsinformationen, die über die kantonalen 
oder nationalen Grenzen hinaus von Interesse sind.  
IV. Titel: Haftpflicht und Versicherung 

1. Abschnitt: Haftpflicht 

Art. 58 

1 Wird durch den Betrieb eines Motorfahrzeuges ein Mensch getötet 
oder verletzt oder Sachschaden verursacht, so haftet der Halter für den 
Schaden. 

  

145 Eingefügt durch Ziff. II 18 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). 
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2 Wird ein Verkehrsunfall durch ein nicht in Betrieb befindliches Mo-
torfahrzeug veranlasst, so haftet der Halter, wenn der Geschädigte be-
weist, dass den Halter oder Personen, für die er verantwortlich ist, ein 
Verschulden trifft oder dass fehlerhafte Beschaffenheit des Motorfahr-
zeuges mitgewirkt hat. 

3 Der Halter haftet nach Ermessen des Richters auch für Schäden infolge 
der Hilfeleistung nach Unfällen seines Motorfahrzeuges, sofern er für 
den Unfall haftbar ist oder die Hilfe ihm selbst oder den Insassen seines 
Fahrzeuges geleistet wurde. 

4 Für das Verschulden des Fahrzeugführers und mitwirkender Hilfsper-
sonen ist der Halter wie für eigenes Verschulden verantwortlich. 

Art. 59 

1 Der Halter wird von der Haftpflicht befreit, wenn er beweist, dass der 
Unfall durch höhere Gewalt oder grobes Verschulden des Geschädigten 
oder eines Dritten verursacht wurde ohne dass ihn selbst oder Personen, 
für die er verantwortlich ist, ein Verschulden trifft und ohne dass feh-
lerhafte Beschaffenheit des Fahrzeuges zum Unfall beigetragen hat. 

2 Beweist der Halter, der nicht nach Absatz 1 befreit wird, dass ein Ver-
schulden des Geschädigten beim Unfall mitgewirkt hat, so bestimmt der 
Richter die Ersatzpflicht unter Würdigung aller Umstände. 

3 …146 

4 Nach dem Obligationenrecht147 bestimmen sich:148 

a. die Haftung im Verhältnis zwischen dem Halter und dem Eigen-
tümer eines Fahrzeuges für Schaden an diesem Fahrzeug; 

b.149 die Haftung des Halters für Schaden an den mit seinem Fahr-
zeug beförderten Sachen, ausgenommen an Gegenständen, die 
der Geschädigte mit sich führte, namentlich Reisegepäck und 
dergleichen; vorbehalten ist das Personenbeförderungsgesetz 
vom 20. März 2009150. 

Art. 60151 

1 Sind bei einem Unfall, an dem ein Motorfahrzeug beteiligt ist, mehrere 
für den Schaden eines Dritten ersatzpflichtig, so haften sie solidarisch. 

  

146 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 20. März 1975, mit Wirkung seit 1. Jan. 1976  
(AS 1975 1257 1857 Ziff. III; BBl 1973 II 1173). 

147  SR 220 
148 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  

(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 
149 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  

(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 
150  SR 745.1 
151 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975  

(AS 1975 1257 1268 Art. 1; BBl 1973 II 1173). 
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2 Auf die beteiligten Haftpflichtigen wird der Schaden unter Würdigung 
aller Umstände verteilt. Mehrere Motorfahrzeughalter tragen den Scha-
den nach Massgabe des von ihnen zu vertretenden Verschuldens, wenn 
nicht besondere Umstände, namentlich die Betriebsgefahren, eine an-
dere Verteilung rechtfertigen. 

Art. 61 

1 Wird bei einem Unfall, an dem mehrere Motorfahrzeuge beteiligt sind, 
ein Halter körperlich geschädigt, so wird der Schaden den Haltern aller 
beteiligten Motorfahrzeuge nach Massgabe des von ihnen zu vertreten-
den Verschuldens auferlegt, wenn nicht besondere Umstände, nament-
lich die Betriebsgefahren, eine andere Verteilung rechtfertigen.152 

2 Für Sachschaden eines Halters haftet ein anderer Halter nur, wenn der 
Geschädigte beweist, dass der Schaden verursacht wurde durch Ver-
schulden oder vorübergehenden Verlust der Urteilsfähigkeit des beklag-
ten Halters oder einer Person, für die er verantwortlich ist, oder durch 
fehlerhafte Beschaffenheit seines Fahrzeuges. 

3 Mehrere ersatzpflichtige Halter haften dem geschädigten Halter soli-
darisch.153 

Art. 62 

1 Art und Umfang des Schadenersatzes sowie die Zusprechung einer 
Genugtuung richten sich nach den Grundsätzen des Obligationenrech-
tes154 über unerlaubte Handlungen. 

2 Hatte der Getötete oder Verletzte ein ungewöhnlich hohes Einkom-
men, so kann der Richter die Entschädigung unter Würdigung aller Um-
stände angemessen ermässigen. 

3 Leistungen an den Geschädigten aus einer privaten Versicherung, de-
ren Prämien ganz oder teilweise vom Halter bezahlt wurden, sind im 
Verhältnis seines Prämienbeitrages auf seine Ersatzpflicht anzurechnen, 
wenn der Versicherungsvertrag nichts anderes vorsieht.    
  

152 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975  
(AS 1975 1257 1268 Art. 1; BBl 1973 II 1173). 

153 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975  
(AS 1975 1257 1268 Art. 1; BBl 1973 II 1173). 

154 SR 220 
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2. Abschnitt: Versicherung 

Art. 63 

1 Kein Motorfahrzeug darf in den öffentlichen Verkehr gebracht wer-
den, bevor eine Haftpflichtversicherung nach den folgenden Bestim-
mungen abgeschlossen ist. 

2 Die Versicherung deckt die Haftpflicht des Halters und der Personen, 
für die er nach diesem Gesetz verantwortlich ist, zumindest in jenen 
Staaten, in denen das schweizerische Kontrollschild als Versicherungs-
nachweis gilt.155 

3 Von der Versicherung können ausgeschlossen werden: 

a.156 Ansprüche des Halters aus Sachschäden, die Personen verur-
sacht haben, für die er nach diesem Gesetz verantwortlich ist; 

b.157 Ansprüche aus Sachschäden des Ehegatten, der eingetragenen 
Partnerin oder des eingetragenen Partners des Halters, seiner 
Verwandten in auf- und absteigender Linie sowie seiner mit ihm 
in gemeinsamem Haushalt lebenden Geschwister; 

c. Ansprüche aus Sachschäden, für die der Halter nicht nach die-
sem Gesetz haftet; 

d. Ansprüche aus Unfällen bei Rennen, für welche die nach Arti-
kel 72 vorgeschriebene Versicherung besteht. 

Art. 64158 

Der Bundesrat bestimmt die Beträge, die als Ersatzansprüche der Ge-
schädigten aus Personen- und Sachschäden von der Haftpflichtversiche-
rung gedeckt werden müssen. 

Art. 65 

1 Der Geschädigte hat im Rahmen der vertraglichen Versicherungsde-
ckung ein Forderungsrecht unmittelbar gegen den Versicherer. 

  

155 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 5462; BBl 1995 I 49). 

156 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 5462; BBl 1995 I 49). Siehe auch die SchlB dieser Änd. am Ende dieses Textes. 

157 Fassung gemäss Anhang Ziff. 26 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). 

158 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1976  
(AS 1975 1257 1857 Ziff. III; BBl 1973 II 1173). 
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2 Einreden aus dem Versicherungsvertrag oder aus dem Versicherungs-
vertragsgesetz vom 2. April 1908159 können dem Geschädigten nicht 
entgegengehalten werden.160 

3 Der Versicherer hat ein Rückgriffsrecht gegen den Versicherungsneh-
mer oder den Versicherten, soweit er nach dem Versicherungsvertrag 
oder dem Versicherungsvertragsgesetz zur Ablehnung oder Kürzung 
seiner Leistung befugt wäre.161 

Art. 66 

1 Übersteigen die den Geschädigten zustehenden Forderungen die ver-
tragliche Versicherungsdeckung, so ermässigt sich der Anspruch jedes 
Geschädigten gegen den Versicherer im Verhältnis der Versicherungs-
deckung zur Summe der Forderungen. 

2 Der Geschädigte, der als erster klagt, sowie der beklagte Versicherer 
können die übrigen Geschädigten durch den angerufenen Richter unter 
Hinweis auf die Rechtsfolgen auffordern lassen, ihre Ansprüche innert 
bestimmter Frist beim gleichen Richter einzuklagen. Der angerufene 
Richter hat über die Verteilung der Versicherungsleistung auf die meh-
reren Ansprüche zu entscheiden. Bei der Verteilung der Versicherungs-
leistung sind die fristgemäss eingeklagten Ansprüche, ohne Rücksicht 
auf die übrigen, vorab zu decken. 

3 Hat der Versicherer in Unkenntnis anderweitiger Ansprüche gutgläu-
big einem Geschädigten eine Zahlung geleistet, die dessen verhältnis-
mässigen Anteil übersteigt, so ist er im Umfang seiner Leistung auch 
gegenüber den andern Geschädigten befreit. 

Art. 67 

1 Beim Halterwechsel gehen die Rechte und Pflichten aus dem Versi-
cherungsvertrag auf den neuen Halter über. Wird der neue Fahrzeugaus-
weis auf Grund einer andern Haftpflichtversicherung ausgestellt, so er-
lischt der alte Vertrag. 

2 Der bisherige Versicherer ist berechtigt, innert 14 Tagen, seitdem er 
vom Halterwechsel Kenntnis erhalten hat, vom Vertrag zurückzutreten. 

3 Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen, unter welchen der Halter 
an Stelle des versicherten Fahrzeuges und mit dessen Kontrollschildern 

  

159 SR 221.229.1 
160 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  

(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 
161 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  

(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 
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ein anderes Fahrzeug verwenden darf. Die Versicherung gilt aus-
schliesslich für das verwendete Fahrzeug. Der Versicherer kann auf den 
Halter Rückgriff nehmen, wenn die Verwendung nicht zulässig war.162 

4 …163 

Art. 68 

1 Der Versicherer hat zuhanden der Behörde, die den Fahrzeugausweis 
abgibt, eine Versicherungsbescheinigung auszustellen. 

2 Aussetzen und Aufhören der Versicherung sind vom Versicherer der 
Behörde zu melden und werden, sofern die Versicherung nicht vorher 
durch eine andere ersetzt wurde, gegenüber Geschädigten erst wirksam, 
wenn der Fahrzeugausweis und die Kontrollschilder abgegeben sind, 
spätestens jedoch 60 Tage nach Eingang der Meldung des Versicherers. 
Die Behörde hat Fahrzeugausweis und Kontrollschilder einzuziehen, 
sobald die Meldung eintrifft. 

3 Werden die Kontrollschilder bei der zuständigen Behörde hinterlegt, 
so ruht die Versicherung. Die Behörde gibt dem Versicherer davon 
Kenntnis.164 

Art. 68a165 

Der Versicherungsnehmer hat während des Vertragsverhältnisses jeder-
zeit Anspruch auf eine Schadenverlaufs- beziehungsweise Schadenfrei-
heitserklärung. Auf seinen Antrag hin hat ihm der Versicherer innert 14 
Tagen eine wahrheitsgetreue Erklärung über die ganze Vertragslaufzeit, 
maximal über die letzten fünf Jahre des Vertragsverhältnisses auszuhän-
digen.  
3. Abschnitt: Besondere Fälle 

Art. 69166 

1 Für den durch einen Anhänger oder ein geschlepptes Motorfahrzeug 
verursachten Schaden haftet der Halter des ziehenden Motorfahrzeuges; 

  

162 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. März 2004  
(AS 2002 2767, 2004 647; BBl 1999 4462). 

163 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, mit Wirkung seit 1. März 2004  
(AS 2002 2767, 2004 647; BBl 1999 4462). 

164 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975  
(AS 1975 1257 1268 Art. 1; BBl 1973 II 1173). 

165 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2014  
(AS 2012 6291, 2013 4669; BBl 2010 8447). 

166 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Febr. 1991  
(AS 1991 71; BBl 1986 III 209). 
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die Bestimmungen über die Haftung bei Motorfahrzeugen gelten sinn-
gemäss. Wird das geschleppte Motorfahrzeug von einem Führer ge-
lenkt, so haftet sein Halter solidarisch mit dem Halter des Zugfahrzeu-
ges. 

2 Die Versicherung des Zugfahrzeuges erstreckt sich auch auf die Haft-
pflicht für Schäden, die verursacht werden: 

a. vom Anhänger; 

b. vom geschleppten Motorfahrzeug, das nicht von einem Führer 
gelenkt wird; 

c. vom geschleppten Motorfahrzeug, das von einem Führer ge-
lenkt wird und nicht versichert ist. 

3 Anhänger zum Personentransport dürfen nur in Verkehr gebracht wer-
den, wenn durch eine Zusatzversicherung auf den Anhänger die vom 
Bundesrat nach Artikel 64 festgelegte Mindestversicherung des ganzen 
Zuges gewährleistet ist. 

4 Nach diesem Gesetz richten sich die Haftung des Halters des Zugfahr-
zeuges für körperliche Schäden der Mitfahrer auf Anhängern sowie die 
Haftung für Schäden zwischen dem Zugfahrzeug und dem geschleppten 
Motorfahrzeug. Für Sachschäden am Anhänger haftet der Halter des 
Zugfahrzeuges nach dem Obligationenrecht167. 

Art. 70168 

Radfahrer haften nach Obligationenrecht169. 

Art. 71170 

1 Der Unternehmer im Motorfahrzeuggewerbe haftet wie ein Halter für 
den Schaden, der durch ein Motorfahrzeug verursacht wird, das ihm zur 
Aufbewahrung, Reparatur, Wartung, zum Umbau oder zu ähnlichen 
Zwecken übergeben wurde. Der Halter und sein Haftpflichtversicherer 
haften nicht. 

2 Diese Unternehmer sowie solche, die Motorfahrzeuge herstellen oder 
damit Handel treiben, haben für die Gesamtheit ihrer eigenen und der 
ihnen übergebenen Motorfahrzeuge eine Haftpflichtversicherung abzu-
schliessen. Die Bestimmungen über die Halterversicherung gelten sinn-
gemäss. 

  

167 SR 220 
168 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2012  

(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 
169 SR 220 
170 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1976  

(AS 1975 1257 1857 Ziff. III; BBl 1973 II 1173). 
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Art. 72 

1 Die Bestimmungen dieses Artikels gelten für motor- und radsportliche 
Veranstaltungen, bei denen die Bewertung hauptsächlich nach der er-
zielten Geschwindigkeit erfolgt oder eine Durchschnittsgeschwindig-
keit von mehr als 50 km/Std. verlangt wird. Sie gelten auch, wenn die 
Strecke für den übrigen Verkehr gesperrt ist. Der Bundesrat kann wei-
tere Veranstaltungen einbeziehen. 

2 Die Veranstalter haften in sinngemässer Anwendung der Bestimmun-
gen über die Haftung der Motorfahrzeughalter für den Schaden, der 
durch Fahrzeuge der Teilnehmer oder Begleitfahrzeuge oder andere im 
Dienst der Veranstaltung verwendete Fahrzeuge verursacht wird. 

3 Die Haftung für Schäden der Rennfahrer und ihrer Mitfahrer sowie an 
den im Dienst der Veranstaltung verwendeten Fahrzeugen richtet sich 
nicht nach diesem Gesetz. 

4 Zur Deckung der Haftpflicht der Veranstalter, Teilnehmer und Hilfs-
personen gegenüber Dritten, wie Zuschauern, andern Strassenbenützern 
und Anwohnern, ist eine Versicherung abzuschliessen. Die Bewilli-
gungsbehörde setzt die Mindestdeckung nach den Umständen fest; bei 
Rennen mit Motorfahrzeugen darf diese jedoch nicht geringer sein als 
bei der ordentlichen Versicherung.171 Die Artikel 65 und 66 gelten sinn-
gemäss. 

5 Muss bei einem nicht behördlich bewilligten Rennen ein Schaden 
durch die ordentliche Versicherung des schadenverursachenden Motor-
fahrzeuges, den schadenverursachenden Radfahrer oder seine private 
Haftpflichtversicherung gedeckt werden, so hat der Versicherer oder der 
Radfahrer den Rückgriff auf die Haftpflichtigen, die wussten oder bei 
pflichtgemässer Aufmerksamkeit wissen konnten, dass eine besondere 
Versicherung für das Rennen fehlte.172 

Art. 73 

1 Bund und Kantone unterstehen als Halter von Motorfahrzeugen den 
Haftpflichtbestimmungen dieses Gesetzes, jedoch nicht der Versiche-
rungspflicht. Ausserdem sind von der Versicherungspflicht Motorfahr-
zeuge ausgenommen, für die der Bund die Deckungspflicht wie ein Ver-
sicherer übernimmt. 

2 …173 

  

171 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit  
1. Jan. 2012 (AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 

172 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 

173 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 
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3 Bund und Kantone regulieren nach den für die Haftpflichtversicherung 
geltenden Bestimmungen die Schäden, die durch Motorfahrzeuge, An-
hänger und Fahrräder verursacht werden, für die sie haften. Sie teilen 
der Auskunftsstelle (Art. 79a) mit, welche Stellen für die Schadenregu-
lierung zuständig sind.174 

Art. 74175 

1 Die in der Schweiz zum Betrieb der Motorfahrzeug-Haftpflichtversi-
cherung zugelassenen Versicherungseinrichtungen bilden und betreiben 
gemeinsam das Nationale Versicherungsbüro, das eigene Rechtspersön-
lichkeit hat. 

2 Das Nationale Versicherungsbüro hat folgende Aufgaben: 

a. Es deckt die Haftung für Schäden, die durch ausländische Mo-
torfahrzeuge und Anhänger in der Schweiz verursacht werden, 
soweit nach diesem Gesetz eine Versicherungspflicht besteht. 

b. Es betreibt die Auskunftsstelle nach Artikel 79a. 

c. Es koordiniert den Abschluss von Grenzversicherungen für in 
die Schweiz einreisende Motorfahrzeuge, die nicht über den er-
forderlichen Versicherungsschutz verfügen. 

3 Der Bundesrat regelt: 

a. die Pflicht zum Abschluss einer Grenzversicherung; 

b. die Koordination der Leistungen der Sozialversicherungen mit 
den Schadenersatzleistungen des Nationalen Versicherungsbü-
ros. 

4 Er kann den Arrest zur Sicherung von Ersatzansprüchen für Schäden, 
die durch ausländische Motorfahrzeuge oder Anhänger verursacht wer-
den, ausschliessen oder beschränken. 

Art. 75176 

1 Wer ein Motorfahrzeug zum Gebrauch entwendet, haftet wie ein Hal-
ter. Solidarisch mit ihm haftet der Führer, der bei Beginn der Fahrt 
wusste oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit wissen konnte, dass 
das Fahrzeug zum Gebrauch entwendet wurde. Der Halter haftet mit, 
ausser gegenüber Benützern des Fahrzeugs, die bei Beginn der Fahrt 
von der Entwendung zum Gebrauch Kenntnis hatten oder bei pflichtge-
mässer Aufmerksamkeit haben konnten. 

  

174 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 

175 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 

176 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1976  
(AS 1975 1257 1857 Ziff. III; BBl 1973 II 1173). 
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2 Der Halter und sein Haftpflichtversicherer haben den Rückgriff auf die 
Personen, die das Motorfahrzeug entwendeten, sowie auf den Führer, 
der bei Beginn der Fahrt von der Entwendung zum Gebrauch Kenntnis 
hatte oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit haben konnte. 

3 Der Versicherer darf den Halter nicht finanziell belasten, wenn diesen 
an der Entwendung keine Schuld trifft. 

Art. 76177 

1 Die in der Schweiz zum Betrieb der Motorfahrzeug-Haftpflichtversi-
cherung zugelassenen Versicherungseinrichtungen bilden und betreiben 
gemeinsam den Nationalen Garantiefonds. 

2 Der Nationale Garantiefonds hat eigene Rechtspersönlichkeit. 

3 Er hat folgende Aufgaben: 

a. Er deckt die Haftung für Schäden, die in der Schweiz verursacht 
werden durch: 

1. nicht ermittelte oder nicht versicherte Motorfahrzeuge und 
Anhänger, soweit nach diesem Gesetz eine Versicherungs-
pflicht besteht, 

2. Radfahrer oder Benützer fahrzeugähnlicher Geräte, sofern 
der Schädiger nicht ermittelt werden kann oder der Scha-
den weder vom Schädiger noch von einer Haftpflichtversi-
cherung noch von einer für ihn verantwortlichen Person 
oder einer anderen Versicherung gedeckt wird; 

b. Er betreibt die Entschädigungsstelle nach Artikel 79d. 

4 Wird über einen Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherer, der aus Schä-
den leistungspflichtig ist, die durch in der Schweiz zugelassene Motor-
fahrzeuge und Anhänger verursacht worden sind: 

a. der Versicherungskonkurs eröffnet, so führt der Nationale Ga-
rantiefonds das Verfahren zur vorgezogenen Regulierung erfüll-
barer Ansprüche und deckt denjenigen Teil der Ansprüche, für 
den die Konkursverwaltung einen Verlustschein ausstellt; 

b. ein Sanierungsverfahren nach Artikel 52a des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes vom 17. Dezember 2004178 eröffnet und dabei 
von der zuständigen Behörde eine Kürzung der Schadenzahlun-
gen verfügt, so übernimmt der Nationale Garantiefonds den Be-
trag, um den die betreffenden Schadenzahlungen gekürzt wor-
den sind. 

5 Der Bundesrat regelt: 

a. die Aufgaben des Nationalen Garantiefonds nach Absatz 3; 

  

177 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024  
(AS 2023 355; BBl 2020 8967). 

178 SR 961.01 
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b. die Konkurs- und Sanierungsdeckung nach Absatz 4, nament-
lich deren maximalen Umfang; 

c. einen Selbstbehalt der geschädigten Person für Sachschäden; 

d. die Koordination der Leistungen der Sozialversicherungen mit 
den Schadenersatzleistungen des Nationalen Garantiefonds; 

e. das Verfahren zur vorgezogenen Regulierung erfüllbarer An-
sprüche nach der Eröffnung eines eine Leistungspflicht des Na-
tionalen Garantiefonds auslösenden Konkursverfahrens. 

6 Im Falle von Absatz 3 Buchstabe a entfällt die Leistungspflicht des 
Nationalen Garantiefonds in dem Umfang, in dem die geschädigte Per-
son Leistungen aus einer Schadensversicherung oder einer Sozialversi-
cherung beanspruchen kann. 

7 Der Bundesrat kann im Falle von Absatz 3 Buchstabe a: 

a. den Nationalen Garantiefonds zur Vorleistung verpflichten, 
wenn der Schädiger keine leistungspflichtige Haftpflichtversi-
cherung hat oder das Fehlen einer solchen Versicherung strittig 
ist; 

b. die Leistungspflicht des Nationalen Garantiefonds gegenüber 
im Ausland wohnhaften ausländischen Geschädigten bei fehlen-
der Reziprozität beschränken oder aufheben. 

8 Mit der Zahlung der Ersatzleistung an die geschädigte Person tritt der 
Nationale Garantiefonds für die von ihm gedeckten gleichartigen Scha-
densposten in die Rechte der geschädigten Person ein. Für Leistungen 
nach Absatz 4 nimmt der Nationale Garantiefonds nur dann Rückgriff, 
wenn der Halter oder Lenker des Fahrzeugs den Schaden grobfahrlässig 
oder absichtlich verursacht hat. Ist der Nationale Garantiefonds nach 
Absatz 4 leistungspflichtig, so hat die geschädigte Person keine Ansprü-
che gegenüber dem Halter oder Lenker des Fahrzeugs, mit dem der 
Schaden verursacht wurde. 

Art. 76a179 

1 Der Halter eines Motorfahrzeuges leistet jährlich je einen Beitrag nach 
der Art des versicherten Risikos, der zur Deckung des Aufwandes nach 
den Artikeln 74, 76, 79a und 79d bestimmt ist.180 

2 Das nationale Versicherungsbüro und der nationale Garantiefonds be-
stimmen diese Beiträge; sie bedürfen der Genehmigung durch die Eid-
genössische Finanzmarktaufsicht (FINMA).181 

  

179 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. Juni 1980, in Kraft seit 1. Jan. 1981  
(AS 1980 1509; BBl 1980 I 477). Siehe auch Art. 108 hiernach. 

180 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 

181 Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 
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3 Die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherer erheben diese Beiträge 
gleichzeitig mit der Prämie.182 

4 Der Bund sowie seine Betriebe und Anstalten sind von der Beitrags-
pflicht ausgenommen. Kantone als Halter von Motorfahrzeugen, für die 
keine Haftpflichtversicherungspflicht besteht (Art. 73 Abs. 1), sind in-
soweit beitragspflichtig, als ihre Fahrzeuge versichert sind. 

4bis Hat die FINMA ein Sanierungs- oder ein Versicherungskonkursver-
fahren über einen Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherer eröffnet, so er-
stellt der Nationale Garantiefonds eine Schätzung über die zu erwarten-
den künftigen Zahlungsverpflichtungen. Diese sind ausschliesslich im 
Anhang zur Jahresrechnung (Art. 959c des Obligationenrechts183) zu 
dokumentieren.184 

5 Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten; er regelt namentlich die Be-
rechnungsgrundlagen für den Beitrag und dessen Genehmigung. 

Art. 76b185 

1 Geschädigte haben ein Forderungsrecht unmittelbar gegen das Natio-
nale Versicherungsbüro und den Nationalen Garantiefonds. 

2 Das Nationale Versicherungsbüro und der Nationale Garantiefonds 
stehen unter der Aufsicht des ASTRA186. 

3 Personen, die Aufgaben des Nationalen Versicherungsbüros und des 
Nationalen Garantiefonds wahrnehmen oder deren Ausführung beauf-
sichtigen, sind Dritten gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie 
sind zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben befugt, die dafür 
benötigten Personendaten, einschliesslich besonders schützenswerter 
Personendaten, zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen.187 

4 Das Nationale Versicherungsbüro und der Nationale Garantiefonds 
können: 

a. ihre Mitglieder oder Dritte mit der Erfüllung der ihnen oblie-
genden Aufgaben betrauen und einen geschäftsführenden Ver-
sicherer bezeichnen; 

b. mit anderen nationalen Versicherungsbüros und nationalen Ga-
rantiefonds sowie mit ausländischen Stellen, die gleichartige 

  

182 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 5462; BBl 1995 I 49). 

183 SR 220 
184 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024  

(AS 2023 355; BBl 2020 8967). 
185 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  

(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 
186 Ausdruck gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  

(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). Die Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen. 
187 Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang 1 Ziff. II 60 des Datenschutzgesetzes vom  

25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. Sept. 2023 (AS 2022 491; BBl 2017 6941). 
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Aufgaben wahrnehmen, Vereinbarungen zur Erleichterung des 
grenzüberschreitenden Verkehrs und über den Schutz von Ver-
kehrsopfern im grenzüberschreitenden Verkehr abschliessen. 

5 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Aufgaben und Befug-
nisse des Nationalen Versicherungsbüros und des Nationalen Garantie-
fonds betreffend: 

a. Schadendeckung im In- und Ausland; 

b. Förderung und Entwicklung des Versicherungsschutzes und des 
Verkehrsopferschutzes im grenzüberschreitenden Verkehr. 

Art. 77 

1 Gibt ein Kanton Fahrzeugausweise und Kontrollschilder für Motor-
fahrzeuge ab, ohne dass die vorgeschriebene Versicherung besteht, so 
haftet er im Rahmen der gesetzlichen Mindestversicherung für den 
Schaden, für den die Halter der Motorfahrzeuge aufzukommen ha-
ben.188 Er haftet in gleicher Weise, wenn er es versäumt, Fahrzeugaus-
weis und Kontrollschilder innert 60 Tagen nach der Meldung des Ver-
sicherers im Sinne von Artikel 68 oder nach der Meldung des Halters 
über die endgültige Ausserverkehrsetzung eines Fahrzeuges einzuzie-
hen.189 

2 Der Kanton oder sein Versicherer hat den Rückgriff gegen den Halter, 
der nicht im guten Glauben war, er sei durch die vorgeschriebene Ver-
sicherung gedeckt. 

3 Diese Bestimmungen gelten sinngemäss für die Abgabe von Fahr-
zeugausweisen und Kontrollschildern durch den Bund.190 

Art. 78191 

Art. 79192   
  

188 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 

189 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit  
1. Febr. 1991 (AS 1991 71; BBl 1986 III 209). 

190 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 

191 Aufgehoben durch Ziff. 7 des Anhangs zum BG vom 20. März 1981 über die Unfallversi-
cherung, mit Wirkung seit 1. Jan. 1984 (AS 1982 1676; BBl 1976 III 141). 

192 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, mit Wirkung seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 
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Art. 79a193 

1 Die Auskunftsstelle erteilt Geschädigten und Sozialversicherungen die 
erforderlichen Auskünfte, damit sie Schadenersatzansprüche geltend 
machen können. 

2 Der Bundesrat bestimmt, welche Auskünfte zu erteilen sind. 

3 Er kann Behörden und Private verpflichten, der Auskunftsstelle die er-
forderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. 

Art. 79b194 

1 In der Schweiz zum Betrieb der Motorfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung zugelassene Versicherungseinrichtungen sind verpflichtet, in je-
dem Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes einen Schadenregulie-
rungsbeauftragten zu benennen. Sie übermitteln dessen Namen und 
Adresse den Auskunftsstellen dieser Staaten und der Auskunftsstelle 
nach Artikel 79a. 

2 Der Bundesrat kann die Versicherungseinrichtungen nach Absatz 1 
zur Ernennung von Schadenregulierungsbeauftragten in weiteren Staa-
ten verpflichten. 

3 Schadenregulierungsbeauftragte sind natürliche oder juristische Per-
sonen, die in ihrem Tätigkeitsstaat Versicherungseinrichtungen mit Sitz 
in einem anderen Staat vertreten. Sie bearbeiten und regulieren nach Ar-
tikel 79c Haftpflichtansprüche, die Geschädigte mit Wohnsitz in ihrem 
Tätigkeitsstaat gegen die von ihnen vertretene Versicherungseinrich-
tung erheben. 

4 Sie müssen: 

a. in ihrem Tätigkeitsstaat domiziliert sein; 

b. über ausreichende Befugnisse verfügen, um die Versicherungs-
einrichtung gegenüber Geschädigten zu vertreten und deren 
Schadenersatzansprüche in vollem Umfang zu befriedigen; 

c. in der Lage sein, die Fälle in der Amtssprache beziehungsweise 
den Amtssprachen ihrer Tätigkeitsstaaten zu bearbeiten. 

5 Sie können auf Rechnung einer oder mehrerer Versicherungseinrich-
tungen tätig sein.   
  

193 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 

194 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 
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Art. 79c195 

1 Die in der Schweiz zum Betrieb der Motorfahrzeug-Haftpflichtversi-
cherung zugelassenen Versicherungseinrichtungen, die in der Schweiz 
tätigen Schadenregulierungsbeauftragten, der Bund und die Kantone für 
ihre Fahrzeuge, die nicht versichert sind, sowie das Nationale Versiche-
rungsbüro und der Nationale Garantiefonds haben Geschädigten, die 
Haftpflichtansprüche gegen sie erheben, innert dreier Monate: 

a. ein begründetes Schadenersatzangebot vorzulegen, sofern die 
Haftung unstreitig und der Schaden beziffert worden ist; 

b. eine begründete Antwort auf die mit der Schadenersatzforde-
rung gemachten Darlegungen zu erteilen, sofern die Haftung be-
stritten wird oder nicht eindeutig feststeht oder der Schaden 
nicht vollständig beziffert worden ist. 

2 Die dreimonatige Frist beginnt für die mit der Schadenersatzforderung 
konkret geltend gemachten Ansprüche mit dem Eingang der Ersatzfor-
derung bei der vom Geschädigten angegangenen Stelle. 

3 Nach Ablauf der dreimonatigen Frist beginnt die Pflicht zur Leistung 
von Verzugszinsen. Weitergehende Ansprüche des Geschädigten blei-
ben vorbehalten. 

Art. 79d196 

1 Geschädigte mit Wohnsitz in der Schweiz können ihre Haftpflichtan-
sprüche bei der Entschädigungsstelle des Nationalen Garantiefonds gel-
tend machen, wenn: 

a. die zur Schadenregulierung angegangene Stelle ihren Verpflich-
tungen gemäss Artikel 79c nicht nachgekommen ist; 

b. der leistungspflichtige ausländische Haftpflichtversicherer in 
der Schweiz keinen Schadenregulierungsbeauftragten benannt 
hat; 

c. sie in einem ausländischen Staat, dessen nationales Versiche-
rungsbüro dem System der grünen Karte beigetreten ist, durch 
ein Motorfahrzeug geschädigt worden sind, das nicht ermittelt 
werden kann oder dessen Versicherer nicht innert zweier Mo-
nate ermittelt werden kann. 

2 Keine Ansprüche gegen die Entschädigungsstelle bestehen, wenn die 
geschädigte Person: 

a. im In- oder Ausland gerichtliche Schritte zur Durchsetzung ih-
rer Ersatzansprüche eingeleitet hat; oder 

  

195 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 

196 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 
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b. einen Schadenersatzanspruch direkt an den ausländischen Ver-
sicherer gerichtet und dieser innert dreier Monate eine begrün-
dete Antwort erteilt hat. 

Art. 79e197 

1 Die Artikel 79a–79d sind gegenüber einem anderen Staat nur anwend-
bar, wenn der betreffende Staat der Schweiz Gegenrecht gewährt. 

2 Die FINMA veröffentlicht eine Liste der Staaten, welche Gegenrecht 
gewähren.198  
4. Abschnitt: Verhältnis zu andern Versicherungen 

Art. 80199 

Geschädigten, die nach dem Unfallversicherungsgesetz vom 20. März 
1981200 versichert sind, bleiben die Ansprüche aus diesem Gesetz ge-
wahrt. 

Art. 81201 

Wird ein Versicherter der Militärversicherung durch ein Militärfahr-
zeug verletzt oder getötet, so hat der Bund den Schaden ausschliesslich 
nach dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1992202 über die Militärversiche-
rung zu decken.  
5. Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen 

Art. 82203 

Die durch dieses Gesetz vorgeschriebenen Versicherungen sind bei ei-
ner zum Geschäftsbetrieb in der Schweiz zugelassenen Versicherungs-
einrichtung abzuschliessen. Vorbehalten bleibt die Anerkennung der im 
Ausland abgeschlossenen Versicherungen für ausländische Fahrzeuge. 

  

197 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 222; BBl 2002 4397). 

198 Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). 

199 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 
1994 V 921, 1999 4523). 

200 SR 832.20 
201 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung, 

in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 3043; BBl 1990 III 201). 
202 SR 833.1 
203 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 1993, in Kraft seit 1. April 1994  

(AS 1993 3330, 1994 815; BBl 1993 I 805). 
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Art. 83204 

1 Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche aus Unfällen mit Motor-
fahrzeugen, Fahrrädern und fahrzeugähnlichen Geräten verjähren nach 
den Bestimmungen des Obligationenrechts205 über die unerlaubten 
Handlungen. 

2 Der Rückgriff unter den Haftpflichtigen aus einem Unfall mit Motor-
fahrzeugen, Fahrrädern oder fahrzeugähnlichen Geräten und die übrigen 
in diesem Gesetz vorgesehenen Rückgriffsrechte verjähren in drei Jah-
ren vom Tag hinweg, an dem die zugrunde liegende Leistung vollstän-
dig erbracht und der Pflichtige bekannt wurde. 

Art. 84206 

Art. 85207 

Art. 86208 

Art. 87 

1 Vereinbarungen, welche die Haftpflicht nach diesem Gesetz wegbe-
dingen oder beschränken, sind nichtig. 

2 Vereinbarungen, die offensichtlich unzulängliche Entschädigungen 
festsetzen, sind binnen Jahresfrist seit ihrem Abschluss anfechtbar. 

Art. 88 

Wird einem Geschädigten durch Versicherungsleistungen der Schaden 
nicht voll gedeckt, so können Versicherer ihre Rückgriffsrechte gegen 
den Haftpflichtigen oder dessen Haftpflichtversicherer nur geltend ma-
chen, soweit dadurch der Geschädigte nicht benachteiligt wird. 

Art. 89 

1 Der Bundesrat kann Motorfahrzeuge von geringer Motorkraft oder 
Geschwindigkeit und solche, die selten auf öffentlichen Strassen ver-

  

204 Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 15. Juni 2018 (Revision des Verjährungs-
rechts), in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235). 

205 SR 220 

206 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 17 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, mit 
Wirkung seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829). 

207 Aufgehoben durch Ziff. I Bst. d des Anhangs zum IPRG vom 18. Dez. 1987, mit Wirkung 
seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1776; BBl 1983 I 263). 

208 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 21 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008,  
mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). 
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wendet werden, von den Bestimmungen dieses Titels ganz oder teil-
weise ausnehmen und nötigenfalls ergänzende Vorschriften für sie auf-
stellen.209 

2 Er erlässt die erforderlichen Vorschriften über die Versicherung bei 
Händlerschildern, Wechselschildern und in ähnlichen Fällen. 

3 Gegen Verfügungen der kantonalen Behörden über die Unterstellung 
eines Fahrzeugs, eines Unternehmens oder einer sportlichen Veranstal-
tung unter die Haftpflichtbestimmungen dieses Gesetzes und unter die 
Versicherungspflicht kann nach den allgemeinen Bestimmungen über 
die Bundesrechtspflege Beschwerde geführt werden.210  
IVa.211 Titel: Informationssysteme 

1. Abschnitt: Informationssystem Verkehrszulassung 

Art. 89a 

1 Das ASTRA führt in Zusammenarbeit mit den Kantonen das Informa-
tionssystem Verkehrszulassung (IVZ). 

2 Die Kantone liefern dem ASTRA die Daten der Verkehrszulassung. 

3 Die Daten des IVZ stehen unter der Datenhoheit des ASTRA. …212 

4 Das ASTRA definiert die technischen Schnittstellen und die Verfahren 
zum Datenabgleich. 

Art. 89b 

Das IVZ dient der Erfüllung folgender Aufgaben: 

a. Erteilen, Kontrollieren und Entziehen von: 

1. Ausweisen für die Zulassung von Personen und Fahrzeu-
gen zum Strassenverkehr, 

2. Bewilligungen und Bescheinigungen, 

3. Fahrtschreiberkarten; 

b. Durchführung von Administrativ- und Strafverfahren gegen 
Fahrzeugführer im Strassenverkehr; 

c. Fahrzeugtypisierung, Fahrzeugprüfung und Zulassung von 
Fahrzeugen zum Strassenverkehr; 

  

209 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

210 Fassung gemäss Anhang Ziff. 73 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). 

211 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, Abschn. 2 in Kraft seit 1. Jan. 2013, 
Abschn. 3 in Kraft seit 1. Jan. 2014 und Abschn. 1 in Kraft seit 1. Jan. 2019  
(AS 2012 6291, 2013 4669, 2018 4985; BBl 2010 8447). 

212 Tritt zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft. 
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d.213 Kontrolle der Versicherung, Verzollung und Versteuerung nach 
dem AStG214 der zum Strassenverkehr zugelassenen Fahrzeuge; 

e. Identifikation von Fahrzeughaltern und Fahrzeugfahndung; 

f. Verkehrsopferschutz; 

g. Treibstoffrationierung sowie Belegung oder Einmietung von 
Fahrzeugen für Armee, Zivilschutz und wirtschaftliche Landes-
versorgung; 

h. Erstellen von Statistiken, namentlich in den Bereichen Fahrbe-
rechtigungen, Administrativmassnahmen, Fahrzeugtypen, Fahr-
zeugzulassungen, Strassenverkehrsunfälle und Strassenver-
kehrskontrollen; 

i. Erarbeiten von Grundlagen der Verkehrs-, Umwelt- und Ener-
giepolitik; 

j.215 Erhebung der kantonalen Motorfahrzeugsteuern und weiterer 
Abgaben sowie Erhebung und Überprüfung der Entrichtung der 
Schwerverkehrsabgaben und der Nationalstrassenabgaben; 

k. Unterstützung in- und ausländischer Behörden beim Vollzug 
der Vorschriften über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmäs-
sigen Motorfahrzeugführer; 

l. Zulassung und Kontrolle von Strassentransportunternehmen im 
Personen- und im Güterverkehr; 

m.216 Vollzug der Verminderung der CO2-Emissionen von Fahrzeu-
gen nach dem CO2-Gesetz vom 23. Dezember 2011217. 

Art. 89c 

Das IVZ enthält: 

a. die Personalien der Inhaber von Dokumenten nach Artikel 89b 
Buchstabe a und die Personalien anderer Personen, gegen die 
eine Administrativmassnahme verfügt wurde; 

b. die Daten zu Fahrberechtigungen, die von schweizerischen oder 
ausländischen Behörden für Personen mit Wohnsitz in der 
Schweiz erteilt worden sind; 

c. die Daten, die für das Ausstellen von Fahrtschreiberkarten er-
forderlich sind; 

  

213 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  
(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 

214 SR 641.51 
215 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  

(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 
216 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  

(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 
217  SR 641.71 
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d. die Daten zu den folgenden Administrativmassnahmen, ihrer 
Aufhebung und ihrer Änderung, wenn sie von schweizerischen 
Behörden verfügt oder von ausländischen Behörden gegen Per-
sonen mit Wohnsitz in der Schweiz angeordnet worden sind: 

1. Verweigerung und Entzug von Ausweisen und Bewilligun-
gen, 

2. Fahrverbot, 

3. Abnahme des Führerausweises, 

4. Auflagen und Bedingungen zur Fahrberechtigung, 

5. Aberkennung schweizerischer Führerausweise durch aus-
ländische Behörden, 

6. Aberkennung ausländischer Führerausweise, 

7. Verwarnung, 

8. verkehrspsychologische und -medizinische Untersuchun-
gen, 

9. neue Führerprüfung, 

10. Teilnahme an Nachschulung, 

11. Verlängerung der Probezeit, 

12. Verfall des Führerausweises auf Probe, 

13. Sperrfristen; 

e. die Daten zu den in der Schweiz in Handel gebrachten Fahr-
zeugtypen sowie Name und Adresse des Inhabers der Typenge-
nehmigung oder dessen Vertreters in der Schweiz; 

f. Daten der von schweizerischen Behörden zugelassenen Fahr-
zeuge sowie deren Haftpflichtversicherer. 

Art. 89d 

Folgende Behörden und Stellen bearbeiten die Daten des IVZ:218 

a. das ASTRA; 

b. die für das Erteilen und den Entzug der Fahrberechtigungen und 
der Fahrzeugausweise zuständigen Behörden des Bundes und 
der Kantone: die Daten in ihrem Zuständigkeitsbereich; 

c. die für die Treibstoffrationierung sowie die Belegung und Ein-
mietung von Fahrzeugen für die Armee, den Zivilschutz und die 
wirtschaftliche Landesversorgung zuständigen Behörden: die 
Fahrzeughalter- und Fahrzeugdaten; 

d. die für die Abnahme von Führer- und Fahrzeugausweisen zu-
ständigen Polizeiorgane: die Fahrberechtigungs- und Fahrzeug-
daten; 

  

218 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  
(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 
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e.219 die für die Kontrolle der Verzollung und Versteuerung nach 
dem AStG220 zuständigen Behörden: die Daten in ihrem Zustän-
digkeitsbereich; 

f.221 die mit der Erhebung und der Überprüfung der Entrichtung der 
leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe nach dem Schwer-
verkehrsabgabegesetz vom 19. Dezember 1997222 betrauten 
Stellen: die Daten in ihrem Zuständigkeitsbereich; 

g.223 die mit der Erhebung und der Überprüfung der Entrichtung der 
Nationalstrassenabgabe nach dem Nationalstrassenabgabege-
setz vom 19. März 2010224 betrauten Stellen: die Fahrzeughal-
ter- und Fahrzeugdaten; 

h.225 die für den Vollzug der Verminderung der CO2-Emissionen von 
Fahrzeugen nach dem CO2-Gesetz vom 23. Dezember 2011226 
zuständigen Behörden: die Daten in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich. 

Art. 89e 

Folgende Behörden und Stellen können durch ein Abrufverfahren Ein-
sicht in die folgenden Daten nehmen:227 

a.228 die nach Artikel 89d zur Datenbearbeitung berechtigten Behör-
den und Stellen: in die Daten, die sie gestützt auf jene Bestim-
mung bearbeiten; 

abis. 229 die Polizeiorgane: in die Daten, die für die Kontrolle der 
Fahrberechtigung und der Verkehrszulassung, für die Identifi-
kation des Halters und des Versicherers sowie für die Fahrzeug-
fahndung erforderlich sind; 

  

219 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023 (AS 2023 453; BBl 2021 3026).  
Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. 1 des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Mai 2024  
(AS 2023 453; 2024 131; BBl 2021 3026; 2022 2323). 

220 SR 641.51 
221 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023 (AS 2023 453; BBl 2021 3026).  

Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. 1 des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Mai 2024  
(AS 2023 453; 2024 131; BBl 2021 3026; 2022 2323). 

222 SR 641.81 
223 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  

(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 
224  SR 741.71 
225 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  

(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 
226  SR 641.71 
227 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  

(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 
228 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  

(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 
229 Ursprünglich: Bst. a. 
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b.230 das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit: in die Daten, die 
für die Kontrolle der Fahrberechtigung und der Verkehrszulas-
sung sowie für die Fahrzeugfahndung erforderlich sind; 

c. die Strafverfolgungs- und Gerichtsbehörden: im Rahmen von 
Verfahren zur Beurteilung von Strassenverkehrswiderhandlun-
gen in die Fahrberechtigungs- und Administrativmassnahmen-
daten; 

d. die für die Fahrzeugprüfungen zuständigen Behörden des Bun-
des und der Kantone sowie die für die Durchführung von amtli-
chen Fahrzeugprüfungen bezeichneten Stellen: in die Daten der 
Fahrzeugzulassung und der Fahrzeugtypen; 

e. das Bundesamt für Statistik: in die Fahrzeugdaten; 

f. das Bundesamt für Verkehr: im Zusammenhang mit der Zulas-
sung als Strassentransportunternehmen in die Fahrzeugzulas-
sungs- und Administrativmassnahmendaten; 

g.231 das Bundesamt für Energie: in die Fahrzeugdaten, die für den 
Vollzug der Verminderung der CO2-Emissionen von Fahrzeu-
gen nach dem CO2-Gesetz vom 23. Dezember 2011232 erforder-
lich sind; 

h. das Nationale Versicherungsbüro und der Nationale Garantie-
fonds: in die Daten, die zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufga-
ben erforderlich sind (Art. 74 und 76); 

i. ausländische, für die Erteilung der Fahrerkarten zuständige Be-
hörden: in die Fahrerkartendaten; 

j. ausländische, für die Kontrolle der Arbeits- und Ruhezeiten der 
berufsmässigen Motorfahrzeugführer zuständige Kontrollor-
gane: in den Kartenstatus der Fahrerkarten. 

Art. 89f 

Jede Person kann bei den zuständigen kantonalen Verkehrszulassungs-
behörden die Daten einsehen, die sie selber oder ihr Fahrzeug betreffen. 

Art. 89g 

1 Die Daten der Verkehrszulassung sind nicht öffentlich. 

2 Der Bundesrat kann vorsehen, dass das ASTRA Fahrzeughalter-, 
Fahrberechtigungs- und Sachdaten bekannt geben kann. Er regelt die 
Voraussetzungen. 

  

230 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  
(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 

231 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  
(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 

232  SR 641.71 
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3 Die kantonalen Verkehrszulassungsbehörden dürfen die Fahrzeughal-
ter- und Versicherungsdaten Personen bekannt geben: 

a. die an einem Zulassungsverfahren beteiligt sind; 

b. die von einem Verkehrsunfall betroffen sind; 

c. die im Hinblick auf ein Verfahren ein hinreichendes Interesse 
schriftlich geltend machen. 

4 Die kantonalen Verkehrszulassungsbehörden dürfen der Polizei die 
Personalien von Personen melden, denen der Lernfahr- oder Führeraus-
weis wegen fehlender Fahreignung auf unbestimmte Zeit oder wegen 
Zweifeln an der Fahreignung bis zur Abklärung vorsorglich entzogen 
worden ist.  

5 Die Kantone können Name und Adresse der Fahrzeughalter veröffent-
lichen, sofern diese Daten nicht für die öffentliche Bekanntgabe gesperrt 
sind. Diese Sperre kann der Fahrzeughalter voraussetzungslos und ge-
bührenfrei bei der zuständigen kantonalen Behörde eintragen lassen. 

6 Das ASTRA kann Personen nach Absatz 3 sowie den Stellen, die Zu-
griff im Abrufverfahren haben (Art. 89e), Sammelauszüge ausstellen. 

7 Das Nationale Versicherungsbüro und der Nationale Garantiefonds 
dürfen die Daten, die zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben erfor-
derlich sind (Art. 74 und 76), Dritten bekannt geben. 

8 Die Fahrzeugtypendaten und andere Sachdaten können veröffentlicht 
werden. 

Art. 89h 

Der Bundesrat regelt: 

a. die Organisation und den Betrieb des IVZ; 

b.  die Verantwortung für die Datenbearbeitung; 

c. den Katalog der zu erfassenden Daten und deren Aufbewah-
rungsfristen; 

d. die Zusammenarbeit mit den Behörden, Organisationen, Fahr-
zeugimporteuren und weiteren Stellen, die an den Verfahren der 
Verkehrszulassung beteiligt sind; 

e. die Meldeverfahren; 

f. die Verfahren zur Datenberichtigung; 

g. das Verfahren zur Ausgestaltung der technischen Schnittstellen 
zum IVZ sowie für den Austausch der Daten zwischen Bund 
und Kantonen und den am Zulassungsverfahren beteiligten Drit-
ten; 
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h. den Datenschutz und die Datensicherheit für alle Stellen, die mit 
autonomen Datenverarbeitungssystemen Zulassungs- und Kon-
trollaufgaben im Strassenverkehr wahrnehmen.  

2. Abschnitt: Informationssystem Strassenverkehrsunfälle 

Art. 89i 

1 Das ASTRA erstellt eine Strassenverkehrsunfall-Statistik; es ist zu-
ständig für eine gesamtschweizerische Auswertung der Strassenver-
kehrsunfälle. 

2 Es führt in Zusammenarbeit mit den Kantonen ein Informationssystem 
Strassenverkehrsunfälle. Dieses besteht aus: 

a. einem System zur Erfassung der Strassenverkehrsunfälle (Er-
fassungssystem); 

b. einem System zur Auswertung der Strassenverkehrsunfälle 
(Auswertungssystem). 

3 Die Kantone geben die Daten, die im Zusammenhang mit Strassenver-
kehrsunfällen erhoben worden sind, ins Erfassungssystem ein. 

4 Der Bundesrat kann weitere Stellen zur Eingabe ihrer vorhandenen 
Strassenverkehrsunfall-Daten verpflichten, wenn dadurch die Erfüllung 
von Aufgaben nach Artikel 89j unterstützt wird. 

Art. 89j 

Das Informationssystem dient der Erfüllung folgender Aufgaben: 

a. das Erfassungssystem: der Unterstützung der zuständigen Be-
hörden bei der Durchführung von Administrativ- und Strafver-
fahren gegen Fahrzeugführer; 

b. das Auswertungssystem: 

1. der Auswertung und Analyse von Strassenverkehrsunfäl-
len, 

2. dem Erarbeiten von Grundlagen der Verkehrssicherheits-
politik, 

3. dem Erstellen der Strassenverkehrsunfall-Statistik. 

Art. 89k 

Das Informationssystem enthält folgende Daten, die im Zusammenhang 
mit Strassenverkehrsunfällen erhoben worden sind: 

a. Daten der beteiligten Personen; 

b. Daten der beteiligten Fahrzeuge; 
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c. Daten zum Unfallort; 

d. Daten zum Unfalltyp und zu den Unfallursachen; 

e. Unfallskizzen; 

f. Einvernahmeprotokolle; 

g. Verzeigungsrapporte. 

Art. 89l 

1 Folgende Stellen bearbeiten die Daten des Informationssystems: 

a. das ASTRA; 

b. die für die Eingabe zuständigen Stellen. 

2 Die Stellen nach Absatz 1 Buchstabe b dürfen nur die Daten derjenigen 
Unfälle bearbeiten, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. 

3 Der Bundesrat kann weiteren Stellen die Bearbeitung der Daten des 
Auswertungssystems erlauben, insbesondere durch ein Abrufverfahren. 

Art. 89m 

Daten aus anderen Informationssystemen im Strassenverkehrsbereich 
dürfen: 

a. zur Verifizierung und Vervollständigung der Datensätze ins Er-
fassungssystem übernommen oder mit diesem verknüpft wer-
den; 

b. zur Unfallauswertung ins Auswertungssystem übernommen 
oder mit diesem verknüpft werden. 

Art. 89n 

Der Bundesrat regelt: 

a. die Organisation und den Betrieb des Informationssystems; 

b. die Zuständigkeiten und die Verantwortung für die Datenbear-
beitung; 

c. den Katalog der zu erfassenden Daten und deren Aufbewah-
rungsfristen; 

d. das Eingabeverfahren; 

e. die Verknüpfung mit anderen Informationssystemen; 

f. die Zusammenarbeit mit den betroffenen Stellen; 

g. die Bekanntgabe von Daten; 

h. das Auskunfts- und Berichtigungsrecht; 

i. die Datensicherheit; 
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j. die Organisation und den Umfang der Strassenverkehrsunfall-
Statistik.  

3. Abschnitt:  
Informationssystem Strassenverkehrskontrollen 

Art. 89o 

1 Das ASTRA erstellt eine Strassenverkehrskontroll-Statistik. 

2 Es führt in Zusammenarbeit mit den Kantonen ein Informationssystem 
Strassenverkehrskontrollen. Dieses besteht aus: 

a. einem System zur Erfassung der Strassenverkehrskontrollen 
(Erfassungssystem); 

b. einem System zur Auswertung der Strassenverkehrskontrollen 
(Auswertungssystem). 

3 Die Kantone geben die Daten, die im Zusammenhang mit Strassenver-
kehrskontrollen erhoben worden sind, ins Erfassungssystem ein.233 

4 Der Bundesrat kann weitere Stellen zur Eingabe von Strassenverkehrs-
kontroll-Daten verpflichten, wenn dadurch die Erfüllung von Aufgaben 
nach Artikel 89p unterstützt wird. 

Art. 89p 

Das Informationssystem dient der Erfüllung folgender Aufgaben: 

a. das Erfassungssystem: der Unterstützung der zuständigen Be-
hörden bei der Durchführung von Administrativ- und Strafver-
fahren gegen Fahrzeugführer; 

b. das Auswertungssystem: 

1. der Erfüllung der Berichterstattungspflichten aus dem Ab-
kommen vom 21. Juni 1999234 zwischen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemein-
schaft über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene 
und Strasse, 

2. der Auswertung und Analyse von Strassenverkehrskontrol-
len, 

3. dem Erarbeiten von Grundlagen der Verkehrssicherheits-
politik. 

  

233 Die Berichtigung der RedK der BVers vom 6. Mai 2015 betrifft nur den französischen 
Text (AS 2015 1387). 

234 SR 0.740.72 
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Art. 89q 

Das Informationssystem enthält die folgenden Daten, die im Zusam-
menhang mit Strassenverkehrskontrollen erhoben worden sind: 

a. Daten der beteiligten Personen; 

b. Daten der beteiligten Fahrzeuge; 

c. Daten zum Ort der Kontrolle; 

d. Daten zur Kontrollart; 

e. Einvernahmeprotokolle; 

f. Verzeigungsrapporte. 

Art. 89r 

1 Folgende Stellen bearbeiten die Daten des Informationssystems: 

a. das ASTRA; 

b. die für die Eingabe zuständigen Stellen. 

2 Die Stellen nach Absatz 1 Buchstabe b dürfen nur die Daten derjenigen 
Kontrollen bearbeiten, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. 

3 Der Bundesrat kann weiteren Stellen die Bearbeitung der Daten des 
Auswertungssystems erlauben, insbesondere durch ein Abrufverfahren. 

Art. 89s 

Daten aus anderen Informationssystemen im Strassenverkehrsbereich 
dürfen: 

a. zur Verifizierung und Vervollständigung der Datensätze ins Er-
fassungssystem übernommen oder mit diesem verknüpft wer-
den; 

b. zur Kontrollauswertung ins Auswertungssystem übernommen 
oder mit diesem verknüpft werden. 

Art. 89t 

Der Bundesrat regelt: 

a. die Organisation und den Betrieb des Informationssystems; 

b. die Zuständigkeiten und die Verantwortung für die Datenbear-
beitung; 

c. den Katalog der zu erfassenden Daten und deren Aufbewah-
rungsfristen; 

d. das Eingabeverfahren; 

e. die Verknüpfung mit anderen Informationssystemen; 
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f. die Zusammenarbeit mit den betroffenen Stellen; 

g. die Bekanntgabe von Daten; 

h. das Auskunfts- und Berichtigungsrecht; 

i. die Datensicherheit; 

j. die Organisation und den Umfang der Strassenverkehrskontroll-
Statistik.  

V. Titel: Strafbestimmungen 

Art. 90235 

1 Mit Busse wird bestraft, wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der 
Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletzt. 

2 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer 
durch grobe Verletzung der Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für 
die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. 

3 Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu vier Jahren wird bestraft, wer 
durch vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln das hohe Ri-
siko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingeht, na-
mentlich durch besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit, waghalsiges Überholen oder Teilnahme an einem nicht 
bewilligten Rennen mit Motorfahrzeugen. 

3bis Die Mindeststrafe von einem Jahr kann bei Widerhandlungen ge-
mäss Absatz 3 unterschritten werden, wenn ein Strafmilderungsgrund 
nach Artikel 48 StGB236 vorliegt, insbesondere wenn der Täter aus ach-
tenswerten Beweggründen gehandelt hat.237 

3ter Der Täter kann bei Widerhandlungen gemäss Absatz 3 mit Freiheits-
strafe bis zu vier Jahren oder Geldstrafe bestraft werden, wenn er nicht 
innerhalb der letzten zehn Jahre vor der Tat wegen eines Verbrechens 
oder Vergehens im Strassenverkehr mit ernstlicher Gefahr für die Si-
cherheit anderer, respektive mit Verletzung oder Tötung anderer verur-
teilt wurde.238 

4 Eine besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit liegt vor, wenn diese überschritten wird um: 

a. mindestens 40 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 
30 km/h beträgt; 

  

235 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

236  SR 311.0 
237 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  

(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 
238 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  

(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 
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b. mindestens 50 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 
50 km/h beträgt; 

c. mindestens 60 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 
80 km/h beträgt; 

d. mindestens 80 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit mehr als 
80 km/h beträgt.239 

5 Artikel 237 Ziffer 2 des Strafgesetzbuches240 findet in diesen Fällen 
keine Anwendung. 

Art. 90a241 

1 Das Gericht kann die Einziehung eines Motorfahrzeugs anordnen, 
wenn: 

a. damit eine grobe Verkehrsregelverletzung in skrupelloser 
Weise begangen wurde; und 

b. der Täter durch die Einziehung von weiteren groben Verkehrs-
regelverletzungen abgehalten werden kann. 

2 Das Gericht kann die Verwertung des Motorfahrzeugs anordnen und 
die Verwendung des Erlöses, unter Abzug der Verwertungs- und Ver-
fahrenskosten, festlegen. 

Art. 91242 

1 Mit Busse wird bestraft, wer: 

a. in angetrunkenem Zustand ein Motorfahrzeug führt; 

b. das Verbot, unter Alkoholeinfluss zu fahren, missachtet; 

c. in fahrunfähigem Zustand ein motorloses Fahrzeug führt. 

2 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, 
wer: 

a.243 in angetrunkenem Zustand mit qualifizierter Atemalkohol- oder 
Blutalkoholkonzentration ein Motorfahrzeug führt; 

b. aus anderen Gründen fahrunfähig ist und ein Motorfahrzeug 
führt. 

  

239 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  
(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 

240 SR 311.0 
241 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  

(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 
242 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2014  

(AS 2012 6291, 2013 4669; BBl 2010 8447). 
243 Bereinigt gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  

(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 

Einziehung und 
Verwertung von 
Motorfahrzeugen 

Fahren in fahr-
unfähigem Zu-
stand und Miss-
achtung des 
Verbots, unter 
Alkoholeinfluss 
zu fahren 



Strassenverkehr 

70 / 82 

741.01 

Art. 91a244 

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer 
sich als Motorfahrzeugführer vorsätzlich einer Blutprobe, einer Atemal-
koholprobe oder einer anderen vom Bundesrat geregelten Voruntersu-
chung, die angeordnet wurde oder mit deren Anordnung gerechnet wer-
den musste, oder einer zusätzlichen ärztlichen Untersuchung widersetzt 
oder entzogen hat oder den Zweck dieser Massnahmen vereitelt hat. 

2 Hat der Täter ein motorloses Fahrzeug geführt oder war er als Stras-
senbenützer an einem Unfall beteiligt, so ist die Strafe Busse. 

Art. 92245 

1 Mit Busse wird bestraft, wer bei einem Unfall die Pflichten verletzt, 
die ihm dieses Gesetz auferlegt. 

2 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer 
als Fahrzeugführer bei einem Verkehrsunfall einen Menschen getötet 
oder verletzt hat und die Flucht ergreift. 

Art. 93246 

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer 
vorsätzlich die Betriebssicherheit eines Fahrzeugs beeinträchtigt, sodass 
die Gefahr eines Unfalls entsteht. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die 
Strafe Busse. 

2 Mit Busse wird bestraft, wer: 

a. ein Fahrzeug führt, von dem er weiss oder bei pflichtgemässer 
Aufmerksamkeit wissen kann, dass es den Vorschriften nicht 
entspricht; 

b. als Halter oder wie ein Halter für die Betriebssicherheit eines 
Fahrzeugs verantwortlich ist und wissentlich oder aus Sorglo-
sigkeit den Gebrauch des nicht den Vorschriften entsprechenden 
Fahrzeugs duldet. 

Art. 94247 

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, 
wer: 

  

244 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001 (AS 2002 2767; BBl 1999 4462). Fas-
sung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

245 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

246 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

247 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 
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a. ein Motorfahrzeug zum Gebrauch entwendet; 

b. ein solches Fahrzeug führt oder darin mitfährt, obwohl er bei 
Antritt der Fahrt von der Entwendung Kenntnis hatte. 

2 Ist einer der Täter ein Angehöriger oder Familiengenosse des Halters 
und hatte der Führer den erforderlichen Führerausweis, so erfolgt die 
Bestrafung nur auf Antrag; die Strafe ist Busse. 

3 Mit Busse wird auf Antrag bestraft, wer ein ihm anvertrautes Motor-
fahrzeug zu Fahrten verwendet, zu denen er offensichtlich nicht ermäch-
tigt ist. 

4 Mit Busse wird bestraft, wer ein Fahrrad unberechtigt verwendet. Ist 
der Täter ein Angehöriger oder Familiengenosse des Besitzers, so er-
folgt die Bestrafung nur auf Antrag. 

5 Artikel 141 des Strafgesetzbuches248 findet in diesen Fällen keine An-
wendung. 

Art. 95249 

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, 
wer: 

a. ohne den erforderlichen Führerausweis ein Motorfahrzeug 
führt; 

b. ein Motorfahrzeug führt, obwohl ihm der Lernfahr- oder Führe-
rausweis verweigert, entzogen oder aberkannt wurde; 

c. ein Motorfahrzeug führt, obwohl der Führerausweis auf Probe 
verfallen ist; 

d. ohne Lernfahrausweis oder ohne die vorgeschriebene Beglei-
tung Lernfahrten ausführt; 

e. ein Motorfahrzeug einem Führer überlässt, von dem er weiss 
oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit wissen kann, dass er 
den erforderlichen Ausweis nicht hat. 

2 Mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Motorfahrzeug führt, obwohl die 
Gültigkeitsdauer des Führerausweises auf Probe abgelaufen ist.250 

3 Mit Busse wird bestraft, wer: 

a. die mit dem Führerausweis im Einzelfall verbundenen Be-
schränkungen oder Auflagen missachtet; 

b. bei einer Lernfahrt die Aufgabe des Begleiters übernimmt, ohne 
die Voraussetzungen zu erfüllen; 

  

248 SR 311.0 
249 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2012  

(AS 2011 3267; BBl 2010 3917 3927). 
250 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  

(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 
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c. ohne Fahrlehrerausweis berufsmässig Fahrunterricht erteilt. 

4 Mit Busse wird bestraft, wer: 

a. ein Fahrrad führt, obwohl ihm das Radfahren untersagt wurde; 

b. ein Fuhrwerk führt, obwohl ihm das Führen eines Tierfuhrwerks 
untersagt wurde. 

Art. 96251 

1 Mit Busse wird bestraft, wer: 

a. ohne den erforderlichen Fahrzeugausweis oder die Kontroll-
schilder ein Motorfahrzeug führt oder einen Anhänger mitführt; 

b. ohne Bewilligung Fahrten durchführt, die nach diesem Gesetz 
einer Bewilligung bedürfen; 

c. die mit dem Fahrzeugausweis oder der Bewilligung von Geset-
zes wegen oder im Einzelfall verbundenen Beschränkungen 
oder Auflagen, namentlich über das zulässige Gesamtgewicht, 
missachtet. 

2 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer 
ein Motorfahrzeug führt, obwohl er weiss oder bei pflichtgemässer Auf-
merksamkeit wissen kann, dass die vorgeschriebene Haftpflichtversi-
cherung nicht besteht. In leichten Fällen ist die Strafe Geldstrafe.252 

3 Den gleichen Strafandrohungen untersteht der Halter oder die Person, 
die an seiner Stelle über das Fahrzeug verfügt, wenn er oder sie von der 
Widerhandlung Kenntnis hatte oder bei pflichtgemässer Aufmerksam-
keit haben konnte. 

Art. 97253 

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, 
wer: 

a.254 Ausweise oder Kontrollschilder verwendet, die nicht für ihn 
oder sein Fahrzeug bestimmt sind; 

b. ungültige oder entzogene Ausweise oder Kontrollschilder trotz 
behördlicher Aufforderung nicht abgibt; 

c. andern Ausweise oder Kontrollschilder zur Verwendung über-
lässt, die nicht für sie oder ihre Fahrzeuge bestimmt sind; 

  

251 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

252 Fassung gemäss Ziff. I 22 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Straf-
rahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). 

253 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 

254 Berichtigung der RedK der BVers vom 10. Dez. 2013, veröffentlicht am 27. Dez. 2013 
(AS 2013 5577). 
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d. vorsätzlich durch unrichtige Angaben, Verschweigen erhebli-
cher Tatsachen oder Vorlage von falschen Bescheinigungen ei-
nen Ausweis oder eine Bewilligung erschleicht; 

e. Kontrollschilder verfälscht oder falsche zur Verwendung her-
stellt; 

f. falsche oder verfälschte Kontrollschilder verwendet; 

g. sich vorsätzlich Kontrollschilder widerrechtlich aneignet, um 
sie zu verwenden oder andern zum Gebrauch zu überlassen. 

2 Die besonderen Bestimmungen des Strafgesetzbuches255 finden in die-
sen Fällen keine Anwendung. 

Art. 98256 

Mit Busse wird bestraft, wer: 

a. vorsätzlich ein Signal versetzt oder beschädigt; 

b. vorsätzlich ein Signal oder eine Markierung entfernt, unleser-
lich macht oder verändert; 

c. eine von ihm unabsichtlich verursachte Beschädigung eines Sig-
nals nicht der Polizei meldet; 

d. ohne behördliche Ermächtigung ein Signal oder eine Markie-
rung anbringt. 

Art. 98a257 

1 Mit Busse wird bestraft, wer: 

a. Geräte oder Vorrichtungen, die dazu bestimmt sind, die behörd-
liche Kontrolle des Strassenverkehrs zu erschweren, zu stören 
oder unwirksam zu machen, einführt, anpreist, weitergibt, ver-
kauft, sonst wie abgibt oder überlässt, in Fahrzeuge einbaut, da-
rin mitführt, an ihnen befestigt oder in irgendeiner Form ver-
wendet; 

b. bei den Tatbeständen nach Buchstabe a Hilfe leistet (Art. 25 des 
Strafgesetzbuches258). 

2 Die Kontrollorgane stellen solche Geräte oder Vorrichtungen sicher. 
Das Gericht verfügt die Einziehung und Vernichtung. 

3 Mit Busse wird bestraft, wer: 

  

255 SR 311.0 
256 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  

(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 
257 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  

(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 
258 SR 311.0 

Signale und 
Markierungen 

Warnungen  
vor Verkehrs-
kontrollen 



Strassenverkehr 

74 / 82 

741.01 

a. öffentlich vor behördlichen Kontrollen im Strassenverkehr 
warnt; 

b. eine entgeltliche Dienstleistung anbietet, mit der vor solchen 
Kontrollen gewarnt wird; 

c. Geräte oder Vorrichtungen, die nicht primär zur Warnung vor 
behördlichen Kontrollen des Strassenverkehrs bestimmt sind, 
zu solchen Zwecken verwendet. 

4 In schweren Fällen ist die Strafe Geldstrafe.259 

Art. 99260 

1 Mit Busse wird bestraft, wer: 

a. Fahrzeuge, Bestandteile oder Ausrüstungsgegenstände, die der 
Typengenehmigung unterliegen, in nicht genehmigter Ausfüh-
rung in den Handel bringt; 

b. als Fahrzeugführer die erforderlichen Ausweise oder Bewilli-
gungen nicht mit sich führt; 

c. sich weigert, den Kontrollorganen auf Verlangen die erforderli-
chen Ausweise oder Bewilligungen vorzuweisen; 

d. die besonderen Warnsignale der Feuerwehr, der Sanität, der Po-
lizei, des Zolls oder der Bergpost nachahmt; 

e. unerlaubterweise Kennzeichen der Verkehrspolizei verwendet; 

f. unerlaubterweise an Motorfahrzeugen Lautsprecher verwendet; 

g. unerlaubterweise motor- oder radsportliche Veranstaltungen 
oder Versuchsfahrten durchführt oder bei bewilligten Veranstal-
tungen dieser Art die verlangten Sicherheitsmassnahmen nicht 
trifft; 

h.–j. …261 

2 Mit Busse bis zu 100 Franken wird der Halter bestraft, der nach Über-
nahme eines Motorfahrzeugs oder Motorfahrzeuganhängers von einem 
andern Halter oder nach Verlegung des Standorts in einen andern Kan-
ton nicht fristgemäss einen neuen Fahrzeugausweis einholt. 

Art. 100 

1.  Bestimmt es dieses Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist auch die 
fahrlässige Handlung strafbar. 

  

259 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  
(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 

260 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2019  
(AS 2012 6291, 2018 4985; BBl 2010 8447). 

261 Treten zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft. 
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In besonders leichten Fällen wird von der Strafe Umgang genommen.262 

2.  Der Arbeitgeber oder Vorgesetzte, der eine nach diesem Gesetz straf-
bare Handlung des Motorfahrzeugführers veranlasst oder nicht nach sei-
nen Möglichkeiten verhindert hat, untersteht der gleichen Strafandro-
hung wie der Führer.263 

Ist für die Tat nur Busse angedroht, so kann der Richter den Führer mil-
der bestrafen oder von seiner Bestrafung Umgang nehmen, wenn die 
Umstände es rechtfertigen. 

3.  Für strafbare Handlungen auf Lernfahrten ist der Begleiter verant-
wortlich, wenn er die Pflichten verletzt hat, die ihm als Folge der Über-
nahme der Begleitung oblagen. 

Der Fahrschüler ist verantwortlich, soweit er eine Widerhandlung nach 
dem Stand seiner Ausbildung hätte vermeiden können. 

4.  Missachtet der Führer eines Feuerwehr-, Sanitäts-, Polizei- oder 
Zollfahrzeugs auf dringlichen oder taktisch notwendigen Dienstfahrten 
Verkehrsregeln oder besondere Anordnungen für den Verkehr, so macht 
er sich nicht strafbar, wenn er alle Sorgfalt walten lässt, die nach den 
Umständen erforderlich ist. Auf dringlichen Dienstfahrten ist die Miss-
achtung nur dann nicht strafbar, wenn der Führer zudem die erforderli-
chen Warnsignale abgibt; die Abgabe der Warnsignale ist ausnahms-
weise nicht erforderlich, wenn sie der Erfüllung der gesetzlichen 
Aufgabe entgegensteht. Hat der Führer nicht die Sorgfalt walten lassen, 
die nach den Umständen erforderlich war, oder hat er auf dringlichen 
Dienstfahrten nicht die erforderlichen Warnsignale abgegeben, so bleibt 
seine Strafbarkeit bestehen, die Strafe ist aber zu mildern.264 265 

5.  Im Falle von Geschwindigkeitsüberschreitungen, die auf dringlichen 
oder aus taktischen Gründen notwendigen Dienstfahrten begangen wer-
den, wird lediglich die Differenz zur Geschwindigkeit berücksichtigt, 
die für den Einsatz angemessen gewesen wäre.266 

Art. 101 

1 Wer im Ausland eine Verletzung von Verkehrsregeln oder eine andere 
bundesrechtlich mit Freiheitsstrafe bedrohte Widerhandlung im Stras-
senverkehr begeht und am Tatort strafbar ist, wird auf Ersuchen der zu-
ständigen ausländischen Behörde in der Schweiz verfolgt, sofern er in 

  

262 Fassung des zweiten Satzes durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit  
1. Jan. 2005 (AS 2002 2767, 2004 2849; BBl 1999 4462). 

263 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975  
(AS 1975 1257 1268 Art. 1; BBl 1973 II 1173). 

264 Fassung des dritten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit  
1. Okt. 2023 (AS 2023 453; BBl 2021 3026). 

265 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Aug. 2016  
(AS 2016 2429; BBl 2015 2883). 

266 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  
(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 
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der Schweiz wohnt und sich hier aufhält und sich der ausländischen 
Strafgewalt nicht unterzieht. 

2 Der Richter wendet die schweizerischen Strafbestimmungen an, ver-
hängt jedoch keine Freiheitsstrafe, wenn das Recht des Begehungsortes 
keine solche androht. 

Art. 102267 

1 Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches268 sind an-
wendbar, soweit dieses Gesetz keine abweichenden Vorschriften ent-
hält. 

2 Die besonderen Bestimmungen des Strafgesetzbuches bleiben vorbe-
halten, ebenso die Gesetzgebung über die Bahnpolizei. 

Art. 103 

1 Der Bundesrat kann für Übertretungen seiner Ausführungsvorschrif-
ten zu diesem Gesetz Busse androhen. 

2 Die Strafverfolgung obliegt den Kantonen. 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften erlassen über die Strafkontrolle für 
Entscheide, die nicht in das eidgenössische Strafregister eingetragen 
werden.  
VI. Titel: Ausführungs- und Schlussbestimmungen 

Art. 104269 

1 Die Polizei- und die Strafbehörden müssen der zuständigen Behörde 
alle Widerhandlungen melden, die eine in diesem Gesetz vorgesehene 
Massnahme nach sich ziehen könnten. 

2 Die Polizei- und die Strafbehörden müssen dem Bundesamt für Ver-
kehr schwere oder wiederholte Widerhandlungen gegen dieses Gesetz 
oder die Vollzugsvorschriften des Bundesrates melden, die durch im 
Personen- oder im Güterverkehr tätige Strassentransportunternehmen 
sowie deren Mitarbeiter begangen wurden. 

  

267 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975  
(AS 1975 1257 1268 Art. 1; BBl 1973 II 1173). 

268 SR 311.0 
269 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  

(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 
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Art. 104a und 104b270 

Art. 104c und 104d 271 

Art. 105 

1 Das Recht der Kantone zur Besteuerung der Fahrzeuge und zur Erhe-
bung von Gebühren bleibt gewahrt. Kantonale Durchgangsgebühren 
sind jedoch nicht zulässig. 

2 Fahrzeuge, deren Standort in einen anderen Kanton verlegt wird, kön-
nen im neuen Standortkanton von dem Tag an besteuert werden, an dem 
sie mit dem Fahrzeugausweis und den Kontrollschildern des neuen 
Standortkantons versehen werden oder hätten versehen werden müssen. 
Der alte Standortkanton muss Steuern, die für weitere Zeit erhoben wur-
den, zurückerstatten.272 

3 …273 

4 Die Kantone können die Motorfahrzeuge des Bundes für ihre ausser-
dienstliche Verwendung besteuern. Fahrräder des Bundes sind steuer- 
und gebührenfrei. 

5 Die Erhebung von Eingangsgebühren auf ausländischen Motorfahr-
zeugen ist dem Bund vorbehalten. Über die Einführung solcher Gebüh-
ren entscheidet der Bundesrat. 

6 Der Bundesrat bestimmt nach Anhören der Kantone die Voraussetzun-
gen für die Besteuerung ausländischer Motorfahrzeuge, die längere Zeit 
in der Schweiz bleiben. Zuständig zur Steuererhebung ist der Kanton, in 
dem sich ein solches Fahrzeug vorwiegend befindet. 

Art. 106 

1 Der Bundesrat erlässt die zum Vollzug dieses Gesetzes notwendigen 
Vorschriften und bezeichnet die zur Durchführung zuständigen eidge-
nössischen Behörden. Er kann das ASTRA zur Regelung von Einzel-
heiten ermächtigen.274 

  

270 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 1999 (AS 2000 2795, 2003 3368;  
BBl 1997 IV 1293). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, mit Wirkung 
seit 1. Jan. 2019 (AS 2012 6291, 2018 4985; BBl 2010 8447). 

271 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001 (AS 2002 2767; BBl 1999 4462). Auf-
gehoben durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2019  
(AS 2012 6291, 2018 4985; BBl 2010 8447). 

272 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

273 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4925; BBl 2010 4137 4149). 

274 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit  
1. April 2003 (AS 2002 2767; BBl 1999 4462). 

Steuern und  
Gebühren 

Ausführung  
des Gesetzes 
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2 Im Übrigen führen die Kantone dieses Gesetz durch. Sie treffen die 
dafür notwendigen Massnahmen und bezeichnen die zuständigen kan-
tonalen Behörden. 

2bis Der Bundesrat kann das ASTRA ermächtigen, in besonderen Ein-
zelfällen Ausnahmen von Verordnungsbestimmungen zu bewilligen.275 

3 Die Kantone bleiben zuständig zum Erlass ergänzender Vorschriften 
über den Strassenverkehr, ausgenommen für Motorfahrzeuge und Fahr-
räder sowie für Eisenbahnfahrzeuge. 

4 Der Bundesrat kann Fragen der Durchführung dieses Gesetzes durch 
Sachverständige oder Fachkommissionen begutachten lassen. …276 

5 Beim Auftreten neuer technischer Erscheinungen auf dem Gebiete des 
Strassenverkehrs sowie zur Durchführung zwischenstaatlicher Verein-
barungen kann der Bundesrat die vorläufigen Massnahmen treffen, die 
sich bis zur gesetzlichen Regelung als notwendig erweisen. 

6 Für die Personen, die im Genuss der diplomatischen Vorrechte und 
Befreiungen stehen, kann der Bundesrat die Zuständigkeit der Behörden 
abweichend regeln und die weiteren Ausnahmen von diesem Gesetz 
vorsehen, die sich aus den völkerrechtlichen Gepflogenheiten ergeben. 

7 …277 

8 Der Bundesrat kann Fahrten ausländischer Fahrzeuge verbieten, kon-
tingentieren, der Bewilligungspflicht unterstellen oder andern Be-
schränkungen unterwerfen, wenn ein ausländischer Staat gegenüber 
schweizerischen Fahrzeugen und deren Führern solche Massnahmen 
anordnet oder strengere Verkehrsvorschriften anwendet als für die eige-
nen Fahrzeuge und deren Führer.278 

9 …279 

10 Der Bundesrat kann die Ausführung bestimmter Arbeiten an Fahrzeu-
gen einer Bewilligungspflicht unterstellen, soweit die Verkehrssicher-
heit oder der Umweltschutz dies erfordern. Er legt die Bewilligungsvo-
raussetzungen fest und regelt die Aufsicht.280 

  

275 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023  
(AS 2023 453; BBl 2021 3026). 

276 Zweiter und dritter Satz aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, mit Wirkung 
seit 1. April 2003 (AS 2002 2767; BBl 1999 4462). 

277 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

278 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975  
(AS 1975 1257 1268 Art. 1; BBl 1973 II 1173). 

279 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989 (AS 1991 71; BBl 1986 III 209). Aufge-
hoben durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 6291; BBl 2010 8447). 

280 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 1993, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1993 3330, 1994 815; BBl 1993 I 805). 
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Art. 106a281 

1 Der Bundesrat kann völkerrechtliche Verträge in jenen Bereichen des 
Strassenverkehrs abschliessen, für die ihm die Bundesversammlung Re-
gelungsbefugnisse übertragen hat. Dazu gehören namentlich: 

a. der Verzicht auf die Pflicht zum Umtausch von Führerauswei-
sen bei Wohnsitzwechsel über die Landesgrenze; 

b. die Anerkennung von Ausweisen, Nachweisen, Weiterbildun-
gen und Bewilligungen; 

c. die Zulassung von Fahrzeugen, insbesondere die Anerkennung 
und der Wechsel der Zulassung; 

d. grenzüberschreitende Ausnahmetransporte; 

e. der gegenseitige Austausch sowie die Bekanntgabe von Fahr-
zeughalter-, Fahrberechtigungs- und Motorfahrzeugdaten; Ver-
träge mit dem Fürstentum Liechtenstein können die Beteiligung 
des Fürstentums am IVZ vorsehen; 

f. die Vollstreckung von Geldstrafen oder Bussen bei Widerhand-
lungen gegen Strassenverkehrsvorschriften; die Verträge kön-
nen vorsehen, dass nicht vollstreckbare Geldstrafen oder Bussen 
in Freiheitsstrafen umgewandelt werden; 

g. der Bau und die Ausrüstung von Fahrzeugen, die Ausrüstung 
der Fahrzeugbenützer und die gegenseitige Anerkennung damit 
zusammenhängender Prüfungen. 

2 Er kann Änderungen der folgenden Übereinkommen genehmigen: 

a. Übereinkommen vom 8. November 1968282 über den Strassen-
verkehr; 

b. Europäisches Zusatzübereinkommen vom 1. Mai 1971283 zum 
Übereinkommen über den Strassenverkehr, das in Wien am 
8. November 1968 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde; 

c. Übereinkommen vom 8. November 1968284 über Strassenver-
kehrszeichen; 

d. Europäisches Zusatzübereinkommen vom 1. Mai 1971285 zum 
Übereinkommen über Strassenverkehrszeichen, das in Wien am 
8. November 1968 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde; 

  

281 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012 (AS 2012 6291; BBl 2010 8447). Fas-
sung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. April 2025  
(AS 2023 453; 2024 548; BBl 2021 3026). 

282  SR 0.741.10 
283  SR 0.741.101 
284  SR 0.741.20 
285  SR 0.741.201 

Völkerrechtliche 
Verträge 
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e. Übereinkommen vom 20. März 1958286 der Vereinten Nationen 
über die Annahme harmonisierter technischer Regelungen für 
Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Rad-
fahrzeuge eingebaut oder dafür verwendet werden können, und 
die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung von Geneh-
migungen, die nach diesen Regelungen erteilt wurden; 

f. Übereinkommen vom 30. September 1957287 über die internati-
onale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse; 

g. Europäisches Übereinkommen vom 1. Juli 1970288 über die Ar-
beit des im internationalen Strassenverkehr beschäftigten Fahr-
personals. 

3 Er kann Änderungen von Anhang 1 des Abkommens vom 21. Juni 
1999289 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Eu-
ropäischen Gemeinschaft über den Güter- und Personenverkehr auf 
Schiene und Strasse genehmigen, um die Entwicklungen der entspre-
chenden Rechtsvorschriften der Europäischen Union zu berücksichti-
gen. Zudem kann er für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb zusätzlich 
zu den Ausnahmen von der Gewichtsbegrenzung in Anhang 6 des Ab-
kommens weitere Ausnahmen genehmigen, sofern diese auf das für die 
alternative Antriebstechnik erforderliche Mehrgewicht begrenzt sind. 

4 Er kann die Zuständigkeit zur Änderung von Verträgen nach den Ab-
sätzen 1 und 2 an das ASTRA delegieren. Er berücksichtigt dabei die 
Tragweite der Änderungen. 

Art. 107 

1 Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes. 

2 Er erlässt die notwendigen Übergangsbestimmungen, namentlich für 
die Anpassung der bestehenden Haftpflichtversicherungsverträge an 
dieses Gesetz. 

3 Alle diesem Gesetz widersprechenden Bestimmungen sind aufgeho-
ben, namentlich das Bundesgesetz vom 15. März 1932290 über den Mo-
torfahrzeug- und Fahrradverkehr. 

  

286  SR 0.741.411 
287  SR 0.741.621 
288  SR 0.822.725.22 
289  SR 0.740.72 
290 [BS 7 595 614; AS 1948 531; 1949 II 1491 Art. 4; 1960 1157 Art. 28 Abs. 1 Ziff. 1, 1308 

Art. 4 Abs. 6; 1962 1364 Art. 99 Abs. 3] 

Schlussbestim-
mungen 
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Art. 108291 

Bei Führerausweisinhabern, die sich einer vertrauensärztlichen Unter-
suchung nach Artikel 15d Absatz 2 des bisherigen Rechts unterzogen 
haben, darf die Heraufsetzung der Altersgrenze auf das vollendete 
75. Altersjahr nicht dazu führen, dass das Zweijahresintervall der Un-
tersuchung verkürzt wird.   
Datum des Inkrafttretens: 

Art. 10 Abs. 3, 104–107: 1. Oktober 1959292  

Art. 58–75, 77–89, 96, 97, 99 Ziff. 4: 1. Januar 1960293  

Art. 8, 9, 93. 100, 101, 103: 1. November 1960294  

Art. 10 Abs. 1, 2, 4, Art. 95, 99 Ziff. 3: 1. Dezember 1960295  

Alle übrigen Bestimmungen ohne Art. 12: 1. Januar 1963296  
Art. 12: 1. März 1967297            
  

291 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. Juni 1980 (AS 1980 1509; BBl 1980 I 477). Fas-
sung gemäss Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 2807; 
BBl 2017 3649 3833). 

292 Ziff. 4 des BRB vom 25. Aug. 1959 (AS 1959 715). 
293 Art. 61 Abs. 1 der V vom 20. Nov. 1959 (SR 741.31). Siehe jedoch die Art. 71 Abs. 1 und 

73 Abs. 1 dieser Verordnung. 
294 Art. 29 Abs. 1 Bst. a und Art. 30 des BRB vom 21. Okt. 1960 (AS 1960 1157). 
295 Art. 4 Abs. 1 des BRB vom 8. Nov. 1960 (AS 1960 1308). 
296 Art. 99 Abs. 2 der V vom 13. Nov. 1962 (SR 741.11). 
297 Art. 14 Abs. 1 des BRB vom 22. Nov. 1966 (AS 1966 1493). 

Übergangsbe-
stimmung zur 
Änderung vom 
29. September 
2017 
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Schlussbestimmungen der Änderung vom 23. Juni 1995298 

1 Der geänderte Artikel 63 Absatz 3 Buchstabe a ist auf alle Schadenereignisse an-
wendbar, die ab Inkrafttreten dieser Änderung eintreten. Anders lautende Bestimmun-
gen des Versicherungsvertrages sind unwirksam. 

2 Die Versicherungsverträge sind bis Ende des Versicherungsjahres an den geänderten 
Artikel 63 Absatz 3 Buchstabe a anzupassen.  
Schlussbestimmungen der Änderung vom 14. Dezember 2001299 

1 Nach den Vorschriften dieser Änderung wird beurteilt, wer nach ihrem Inkrafttreten 
eine leichte, mittelschwere oder schwere Widerhandlung gegen die Strassenverkehrs-
vorschriften begeht. 

2 Nach bisherigem Recht angeordnete Massnahmen werden nach bisherigem Recht 
berücksichtigt. 

3 Die Bestimmungen der Artikel 16b Absatz 2 Buchstabe f und 16c Absatz 2 Buch-
stabe e gelten auch für Führerausweisentzüge nach dem bisherigen Artikel 16 Ab-
satz 3 Buchstabe e.  
Ursprüngliche Fassung des Art. 25 Abs. 3 Bst. e300 

3 Der Bundesrat stellt nach Anhören der Kantone Vorschriften auf über: 

e. Verkehrsunterricht für Motorfahrzeugführer und Radfahrer, die wiederholt 
Verkehrsregeln übertreten haben. 

  

298 AS 1995 5462; BBl 1995 I 49 
299 AS 2002 2767; 2004 2849, 5053; BBl 1999 4462 
300 Gilt bis zum Inkrafttreten des Artikels 16e der Ziffer I der Änderung vom 15. Juni 2012  

(AS 2016 2307). 
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Verkehrsregelnverordnung 

(VRV)1  
vom 13. November 1962 (Stand am 1. April 2026) 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf die Artikel 2 Absätze 1 Buchstabe b und 2, 9 Absätze 1bis, 2 und 3, 30 
Absatz 1, 31 Absätze 2bis und 2ter, 41 Absatz 2bis, 55 Absatz 7 Buchstabe a, 57 und 
106 Absätze 1 und 5 des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 19582 
(SVG),3 

verordnet: 

Einleitung 

Art. 1 Begriffe4 
 (Art. 1 SVG) 

1 Strassen sind die von Motorfahrzeugen, motorlosen Fahrzeugen oder Fussgängern 
benützten Verkehrsflächen. 

2 Öffentlich sind Strassen, die nicht ausschliesslich privatem Gebrauch dienen. 

3 Autobahnen und Autostrassen sind die dem Motorfahrzeugverkehr vorbehaltenen 
und entsprechend signalisierten Strassen (Art. 45 Abs. 1 der V vom 5. Sept. 19795 
über die Strassensignalisation, SSV)6 Autobahnen weisen eine getrennte Fahrbahn für 
jede der beiden Richtungen auf und sind frei von höhengleichen Kreuzungen. 

4 Fahrbahn ist der dem Fahrverkehr dienende Teil der Strasse. 

5 Fahrstreifen sind markierte Teile der Fahrbahn, die für die Fortbewegung einer Fahr-
zeugkolonne Raum bieten (Art. 74 SSV).7 

6 Radwege sind die für Radfahrer bestimmten, von der Fahrbahn durch bauliche Mas-
snahmen getrennten und entsprechend signalisierten Wege (Art. 33 Abs. 1 SSV).8   
  

 AS 1962 1364 
1 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
2 SR 741.01 
3 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2139). 
4 Gemäss Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002 (AS 2002 1931) wur-

den im ganzen Erlass die Randtitel in Sachüberschriften umgewandelt. 
5 SR 741.21. Heute: Signalisationsverordnung 
6 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
7 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
8 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 

741.11 
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7 Radstreifen sind die für Radfahrer bestimmten Fahrstreifen, die normalerweise durch 
gelbe unterbrochene oder ausnahmsweise durch ununterbrochene Linien gekennzeich-
net sind (Art. 74 Abs. 5 SSV9).10 

8 Verzweigungen sind Kreuzungen, Gabelungen oder Einmündungen von Fahrbah-
nen. Das Zusammentreffen von Rad- oder Feldwegen, von Garage-, Parkplatz-, Fab-
rik- oder Hofausfahrten usw. mit der Fahrbahn gilt nicht als Verzweigung. 

9 Verkehrsregelung* ist das Anhalten und Freigeben des Verkehrs durch Polizei oder 
Lichtsignale. 

10 Fahrzeugähnliche Geräte sind Rollschuhe, Inline-Skates, Trottinette oder ähnliche 
mit Rädern oder Rollen ausgestattete Fortbewegungsmittel, welche ausschliesslich 
durch die Körperkraft des Benützers angetrieben werden. Kinderräder sind den fahr-
zeugähnlichen Geräten gleichgestellt.11  
* Vgl. z.B. die Art. 6 Abs. 1 und 2, 47 Abs. 2. 

Art. 1a12 Ziffern bei Bezeichnungen von Signalen und Markierungen 

Die Ziffern in Klammern nach Bezeichnungen von Signalen und Markierungen bezie-
hen sich auf die Abbildungen in Anhang 2 SSV13.  
1. Teil: Regeln für den Fahrverkehr 

1. Abschnitt: Allgemeine Fahrregeln 

Art. 214 Zustand des Führers 
 (Art. 31 Abs. 2 und 55 Abs. 7 Bst. a SVG)15 

1 Wer wegen Übermüdung, Einwirkung von Alkohol, Arznei- oder Betäubungsmitteln 
oder aus einem anderen Grund nicht fahrfähig ist, darf kein Fahrzeug führen.16 

2 Fahrunfähigkeit gilt als erwiesen, wenn im Blut des Fahrzeuglenkers nachgewiesen 
wird: 

a. Tetrahydrocannabinol (Cannabis); 

b. freies Morphin (Heroin/Morphin); 

  

9 Heute: Art. 74a Abs. 1 SSV. 
10 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
11 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Mai 2002 (AS 2002 1931). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2139). 
12 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2139). 
13  SR 741.21 
14 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Nov. 1979, in Kraft seit 1. Jan. 1980  

(AS 1979 1583). 
15 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014  

(AS 2013 4687). 
16 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Juli 2007  

(AS 2007 2101). 
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c. Kokain; 

d. Amphetamin (Amphetamin); 

e. Methamphetamin; 

f. MDEA (Methylendioxyethylamphetamin); oder 

g. MDMA (Methylendioxymethamphetamin).17 

2bis Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) erlässt nach Rücksprache mit Fachexperten 
Weisungen über den Nachweis der Substanzen nach Absatz 2.18 

2ter Für Personen, die nachweisen können, dass sie eine oder mehrere der in Absatz 2 
aufgeführten Substanzen gemäss ärztlicher Verschreibung einnehmen, gilt Fahrunfä-
higkeit nicht bereits beim Nachweis einer Substanz nach Absatz 2 als erwiesen.19 

3 Niemand darf ein Fahrzeug einem Führer überlassen, der nicht fahrfähig ist. 

4 …20 

5 …21 

Art. 2a22 Verbot des Fahrens unter Alkoholeinfluss 
 (Art. 31 Abs. 2bis und 2ter SVG) 

1 Das Fahren unter Alkoholeinfluss ist verboten: 

a. auf Fahrten des konzessionierten oder grenzüberschreitenden Personenver-
kehrs auf der Strasse; 

b. im berufsmässigen Personentransport; 

c.23 mit Lastwagen, schweren Sattelschleppern und Traktoren mit einem Gesamt-
gewicht von über 3,5 t; 

d. beim Transport gefährlicher Güter mit kennzeichnungspflichtigen Beförde-
rungseinheiten; 

e. Fahrlehrern während der Berufsausübung; 

f. Fahrzeugführern auf Lern- und Übungsfahrten; 

g. Begleitpersonen auf Lernfahrten; 

  

17 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 2851). 

18 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 2851). 

19 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 2851). 

20 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014  
(AS 2013 4687). 

21 Eingefügt durch Ziff. I 2 der V vom 4. Nov. 2009 (erste Phase der Bahnreform 2)  
(AS 2009 5959). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, mit Wirkung seit  
1. Jan. 2014 (AS 2013 4687). 

22 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014  
(AS 2013 4687). 

23 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Okt. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 
(AS 2016 3837). 
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h. Inhabern des Führerausweises auf Probe, ausgenommen auf Fahrten mit Fahr-
zeugen der Spezialkategorien F, G und M. 

1bis Nicht vom Verbot nach Absatz 1 Buchstabe c erfasst sind: 

a. dringliche Dienstfahrten und damit zusammenhängende Fahrten durch Ange-
hörige der Milizfeuerwehr; 

b. dringliche Dienstfahrten und damit zusammenhängende Fahrten durch Ange-
hörige der Berufsfeuerwehr, der Polizei, des Zolls, des Zivilschutzes und der 
Sanität oder durch Personen im Auftrag dieser Organisationen, sofern sie dazu 
aufgeboten werden und weder Dienst haben noch auf Pikett sind; 

c. Fahrten mit Fahrzeugen, deren bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit nicht 
mehr als 45 km/h beträgt; 

d. Fahrten mit Fahrzeugen, die nach Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung vom 
19. Juni 199524 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge 
(VTS) den Arbeitsmotorwagen gleichgestellt sind.25 

2 Alkoholeinfluss liegt vor, wenn die Person: 

a. eine Atemalkoholkonzentration von 0,05 mg/l oder mehr aufweist; 

b. eine Blutalkoholkonzentration von 0,10 Promille oder mehr aufweist; oder 

c. eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer Blutalkoholkonzentration nach 
Buchstabe b führt.26 

Art. 3 Bedienung des Fahrzeugs 
 (Art. 31 Abs. 1 SVG) 

1 Der Fahrzeugführer muss seine Aufmerksamkeit der Strasse und dem Verkehr zu-
wenden. Er darf beim Fahren keine Verrichtung vornehmen, welche die Bedienung 
des Fahrzeugs erschwert. Er hat ferner dafür zu sorgen, dass seine Aufmerksamkeit 
insbesondere durch Tonwiedergabegeräte sowie Kommunikations- und Informations-
systeme nicht beeinträchtigt wird.27 

2 Die Führer von Gesellschaftswagen dürfen im dichten Verkehr oder auf schwierigen 
Strassen die Fahrgäste nicht über Sehenswürdigkeiten u. dgl. orientieren. Sie dürfen 
kein Handmikrophon verwenden. 

3 Die Führer von Motorfahrzeugen und Fahrrädern dürfen die Lenkvorrichtung nicht 
loslassen.28 

3bis Bei Verwendung eines Einparkassistenzsystems darf der Führer während des Par-
kierungsmanövers die Lenkvorrichtung loslassen und das Fahrzeug verlassen, sofern 

  

24 SR 741.41 
25 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Okt. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 

(AS 2016 3837). 
26 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2015 2595). 
27 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  

(AS 2005 4487). 
28 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2139). 



Verkehrsregelnverordnung 

5 / 70 

741.11 

das Assistenzsystem dies vorsieht. Er muss das Parkierungsmanöver überwachen und 
bei Bedarf abbrechen.29 

4 Der Fahrzeugführer hat den vorgeschriebenen Fahrtschreiber ständig in Betrieb zu 
halten und richtig zu bedienen. Ist: 

a. das Fahrzeug mit einem analogen Fahrtschreiber ausgerüstet, so darf ihn der 
Fahrzeugführer unterwegs zu Kontrollzwecken und muss ihn auf Verlangen 
der Polizei öffnen. Der Halter hat Schlüssel und Einlageblätter zur Verfügung 
zu stellen. Jedes Einlageblatt darf nur einmal verwendet werden; freiwillige 
Vermerke dürfen die Auswertung nicht erschweren. Es müssen genügend 
leere Einlageblätter mitgeführt werden; 

b. das Fahrzeug mit einem digitalen Fahrtschreiber ausgerüstet, so müssen die 
Fahrerkarten von Führer und Mitfahrer während der gesamten beruflichen Tä-
tigkeit eingesteckt bleiben. Ohne Fahrerkarte darf ein Fahrzeug ausser bei Be-
schädigung, Fehlfunktion, Verlust oder Diebstahl der Karte nicht geführt wer-
den. Es muss genügend Druckerpapier mitgeführt werden.30 

Art. 3a31 Tragen von Sicherheitsgurten 
 (Art. 57 Abs. 5 SVG) 

1 Bei Fahrzeugen, die mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sind, müssen Führer und mit-
fahrende Personen die vorhandenen Sicherheitsgurten während der Fahrt tragen. Die 
Fahrzeugführer haben sicherzustellen, dass Kinder unter zwölf Jahren ordnungsge-
mäss gesichert sind.32 

2 Von der Gurtentragpflicht in Absatz 1 sind ausgenommen: 

a.33 Personen, die durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen, dass ihnen das Tragen 
der Sicherheitsgurten nicht zugemutet werden kann; für Fahrten im Ausland 
erteilt die kantonale Behörde diesen Personen ein ärztliches Befreiungsattest 
nach der Richtlinie 91/671/EWG34; 

b. Von-Haus-zu-Haus-Lieferanten im Auslieferungsquartier, wenn nicht schnel-
ler als 25 km/h gefahren wird; 

c. Führer und Mitfahrer bei Fahrten auf Feld- und Waldwegen und im Werkareal, 
wenn nicht schneller als 25 km/h gefahren wird; 

  

29 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2139). 

30 Eingefügt durch Art. 36 Ziff. I des BRB vom 27. Aug. 1969 über administrative Ausfüh-
rungsbestimmungen zum Strassenverkehrsgesetz (AS 1969 793). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Okt. 2005 (AS 2005 4109). 

31 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. März 1975 (AS 1975 541). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006 (AS 2005 4487). 

32 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2009, in Kraft seit 1. April 2010  
(AS 2009 5701). 

33 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2139). 

34  Richtlinie 91/671/EWG des Rates vom 16. Dezember 1991 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Gurtanlegepflicht in Kraftfahrzeugen mit einem 
Gewicht von weniger als 3,5 Tonnen, ABl. L 373 vom 31.12.1991, S. 26; zuletzt geändert 
durch Richtlinie 2014/37/EU, ABl. L 59 vom 28.02.2014, S. 32. 



Strassenverkehr 

6 / 70 

741.11 

d. Führer beim Manövrieren im Schritttempo; 

e. Führer und mitfahrende Personen von Motorwagen im regionalen fahrplan-
mässigen Verkehr konzessionierter Transportunternehmungen; 

f. Begleitpersonen von besonders betreuungsbedürftigen Personen in Fahrzeu-
gen der Sanität und der Behindertenfahrdienste; 

g.35 Führer und mitfahrende Personen von Arbeitsmotorwagen, Traktoren und Mo-
torkarren, wenn nicht schneller als 25 km/h gefahren wird. 

3 Mitfahrende Personen in Gesellschaftswagen und Kleinbussen sind auf geeignete Art 
und Weise auf die Gurtentragpflicht aufmerksam zu machen. 

4 Auf Plätzen mit Sicherheitsgurten muss für Kinder unter zwölf Jahren eine geeignete 
Kinderrückhaltevorrichtung, zum Beispiel ein Kindersitz, verwendet werden, die nach 
dem UNECE-Reglement Nr. 44 oder Nr. 129 gemäss Anhang 2 VTS36 zugelassen ist. 
Für Kinderrückhaltevorrichtungen nach dem UNECE-Reglement Nr. 44 gilt Arti-
kel 222r Absatz 3 VTS. Keine Kinderrückhaltevorrichtung muss verwendet werden:37 

a. für Kinder, die mindestens 150 cm gross sind; 

b. für Kinder ab vier Jahren auf speziell für Kinder zugelassenen Sitzplätzen; 

c. für Kinder ab vier Jahren in Gesellschaftswagen; 

d. für Kinder ab sieben Jahren auf Sitzplätzen mit Beckengurten.38 

Art. 3b39 Tragen von Schutzhelmen 
 (Art. 57 Abs. 5 SVG) 

1 Die Führer und Mitfahrer von Motorrädern mit oder ohne Seitenwagen, von Leicht-, 
Klein- und dreirädrigen Motorfahrzeugen sowie die Führer von Motorfahrrädern müs-
sen während der Fahrt Schutzhelme tragen. Die Fahrzeugführer haben sicherzustellen, 
dass mitfahrende Kinder unter zwölf Jahren einen Schutzhelm tragen. 

2 Von der Helmtragpflicht sind ausgenommen: 

a. Von-Haus-zu-Haus-Lieferanten im Auslieferungsquartier, wenn nicht schnel-
ler als 25 km/h gefahren wird; 

b. Personen bei Fahrten im Werkareal, wenn nicht schneller als 25 km/h gefahren 
wird; 

c. Personen in geschlossenen Kabinen; 

d. Personen auf Sitzen, die mit Sicherheitsgurten versehen sind; 

  

35 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 16. Nov. 2016, in Kraft seit 15. Jan. 2017  
(AS 2016 5129). 

36  SR 741.41 
37 Fassung gemäss Ziff. III der V vom 9. Juni 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  

(AS 2023 327). 
38 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2139). 
39 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 1981 (AS 1981 507). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2451). 

iPad Air 3
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e.40 Personen auf Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit 
bis 20 km/h; 

f. Führer von Motorfahrrädern, die durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen, 
dass ihnen das Tragen eines Schutzhelmes nicht zugemutet werden kann; 

g.41 Personen auf Motorfahrrädern mit elektrischem Antrieb, der bis höchstens 
25 km/h wirkt; 

h.42 Führer von motorisierten Rollstühlen.  

3 Auf Motorrädern mit oder ohne Seitenwagen, auf Leicht-, Klein- und dreirädrigen 
Motorfahrzeugen und auf Motorfahrrädern ist ein Schutzhelm zu tragen, der nach dem 
UNECE-Reglement Nr. 22 in der Fassungen nach Anhang 2 VTS oder nach einer 
früheren in der VTS aufgeführten Fassung dieses Reglements geprüft ist. Auf 
Raupenfahrzeugen genügt ein Helm, der nach der Norm SN EN 107743 oder SN 
EN 107844 geprüft ist, auf Motorfahrrädern ein Fahrradhelm, der nach der Norm SN 
EN 1078 geprüft ist.45 

Art. 4 Angemessene Geschwindigkeit 
 (Art. 32 Abs. 1 SVG) 

1 Der Fahrzeugführer darf nur so schnell fahren, dass er innerhalb der überblickbaren 
Strecke halten kann; wo das Kreuzen schwierig ist, muss er auf halbe Sichtweite halten 
können. 

2 und 3 …46 

4 …47 

5 Der Fahrzeugführer darf ohne zwingende Gründe nicht so langsam fahren, dass er 
einen gleichmässigen Verkehrsfluss hindert. 

Art. 4a48 Allgemeine Höchstgeschwindigkeiten; Grundregel 
 (Art. 32 Abs. 2 SVG) 

1 Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge beträgt unter günstigen Stras-
sen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen: 

  

40 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 26). 
41 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 26). 
42 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 26). 
43  SN EN 1077, 2007, Helme für alpine Skiläufer und für Snowboarder. Diese Norm kann 

gegen Bezahlung bezogen werden bei der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV), 
Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. 

44  SN EN 1078, 2013, Helme für Radfahrer und für Benutzer von Skateboards und Rollschu-
hen. Diese Norm kann gegen Bezahlung bezogen werden bei der Schweizerischen Nor-
men-Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. 

45 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 26). 
46 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2139). 
47 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2451). 
48 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Dez. 1976 (AS 1976 2810). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 19. Okt. 1983, in Kraft seit 1. Jan. 1984 (AS 1983 1651). 

https://www.snv.ch/
https://www.snv.ch/
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a. 50 km/h in Ortschaften; 

b. 80 km/h ausserhalb von Ortschaften, ausgenommen auf Autostrassen und Au-
tobahnen; 

c. 100 km/h auf Autostrassen; 

d. 120 km/h auf Autobahnen.49 

2 Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h (Abs. 1 Bst. a) gilt im ganzen 
dichtbebauten Gebiet der Ortschaft; sie beginnt beim Signal «Höchstgeschwindigkeit 
50) generell» (2.30.1) und endet beim Signal «Ende der Höchstgeschwindigkeit 50 
generell» (2.53.1). Für Fahrzeugführer, die aus unbedeutenden Nebenstrassen (wie 
Strassen, die nicht Ortschaften oder Ortsteile direkt verbinden, landwirtschaftliche Er-
schliessungsstrassen, Waldwege u. dgl.) in eine Ortschaft einfahren, gilt sie auch ohne 
Signalisation, sobald die dichte Überbauung beginnt. 

3 Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h (Abs. 1 Bst. b) gilt ab dem Sig-
nal «Ende der Höchstgeschwindigkeit 50 generell» (2.53.1) oder «Ende der Höchst-
geschwindigkeit» (2.53), beim Verlassen einer Autostrasse oder Autobahn ab dem 
Signal «Ende der Autostrasse» (4.04) oder dem Signal «Ende der Autobahn» (4.02).50 

3bis Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h (Abs. 1 Bst. c) gilt ab dem 
Signal «Autostrasse» (4.03) und endet beim Signal «Ende der Autostrasse» (4.04)51 

4 Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h (Abs. 1 Bst. d) gilt ab dem 
Signal «Autobahn» (4.01) und endet beim Signal «Ende der Autobahn» (4.02).52 

5 Abweichende signalisierte Höchstgeschwindigkeiten gehen den allgemeinen 
Höchstgeschwindigkeiten (Abs. 1) vor, ebenso niedrigere Höchstgeschwindigkeiten 
für einzelne Fahrzeugarten nach Artikel 5 und für einzelne Fahrzeuge nach Anordnung 
der zuständigen Behörde. 

Art. 553 Höchstgeschwindigkeit für einzelne Fahrzeugarten 
 (Art. 32 Abs. 2 SVG) 

1 Die Höchstgeschwindigkeit beträgt: 

a. 80 km/h für: 

1. schwere Motorwagen, ausgenommen schwere Personenwagen, 

2. Anhängerzüge, 

3. Sattelmotorfahrzeuge, 

4. Fahrzeuge mit Spikesreifen; 

b. 60 km/h für gewerbliche Traktoren; 

c. 40 km/h beim: 

  

49 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Dez. 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990 (AS 1990 66). 
50 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Dez. 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990 (AS 1990 66). 
51 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Dez. 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990 (AS 1990 66). 
52 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Dez. 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990 (AS 1990 66). 
53 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977  

(AS 1976 2810). 



Verkehrsregelnverordnung 

9 / 70 

741.11 

1. Abschleppen von Fahrzeugen, auch mittels Abschlepprolli oder aufgesat-
telt; die zuständige Behörde kann in besonderen Fällen höhere Schlepp-
geschwindigkeiten gestatten, namentlich für feste Abschleppvorrichtun-
gen, welche die Lenkung des geschleppten Fahrzeuges gewährleisten, 

2. Nachziehen eines leeren Abschlepprollis; die zuständige Behörde kann 
in besonderen Fällen, namentlich für den Einsatz auf Autobahnen und 
Autostrassen, höhere Geschwindigkeiten gestatten; 

d. 30 km/h: 

1. beim Mitführen von land- und forstwirtschaftlichen54 Anhängern, die 
nicht immatrikuliert sind, 

2. beim Mitführen von immatrikulierten land- und forstwirtschaftlichen An-
hängern, sofern deren Fahrzeugausweis keine höhere Geschwindigkeit 
zulässt, 

3. für Fahrzeuge mit Metall- oder Vollgummireifen.55 

2 Auf Autobahnen und Autostrassen beträgt die Höchstgeschwindigkeit 100 km/h für: 

a.56 Gesellschaftswagen, ausgenommen Gelenkbusse sowie Busse im öffentli-
chen, konzessionierten Linienverkehr mit bewilligten Stehplätzen; 

b. schwere Wohnmotorwagen; 

c.57 leichte Motorwagen mit Anhänger, sofern das Gesamtgewicht des Anhängers 
3,5 t nicht übersteigt.58 

2bis …59 

3 Die vorstehenden Höchstgeschwindigkeiten dürfen auch nicht überschritten werden, 
wo eine höhere Geschwindigkeitsgrenze signalisiert ist. 

4 Wenn ein Führer die für die Kategorieeinteilung seines Fahrzeugs massgebende 
Höchstgeschwindigkeit überschreitet, verletzt er eine Verkehrsregel; dies gilt nicht für 
die Führer von Motorfahrrädern.60 

  

54 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). Diese Änd. wurde in den in der AS genannten Bestimmungen vorgenom-
men. 

55 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2883). 

56 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2009, in Kraft seit 1. April 2010  
(AS 2009 5701). 

57 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2139). 

58 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2883). 

59 Eingefügt durch Anhang 1 Ziff. II 4 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen  
Anforderungen an Strassenfahrzeuge (AS 1995 4425). Aufgehoben durch Ziff. I der V  
vom 15. Nov. 2000, mit Wirkung seit 1. Jan. 2010 (AS 2000 2883). 

60 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. März 2012, in Kraft seit 1. Juli 2012  
(AS 2012 1821). 
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Art. 6 Verhalten gegenüber Fussgängern und Benützern  
von fahrzeugähnlichen Geräten61 

 (Art. 33 SVG) 

1 Vor Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung muss der Fahrzeugführer jedem 
Fussgänger oder Benützer eines fahrzeugähnlichen Gerätes, der sich bereits auf dem 
Streifen befindet oder davor wartet und ersichtlich die Fahrbahn überqueren will, den 
Vortritt gewähren.62 Er muss die Geschwindigkeit rechtzeitig mässigen und nötigen-
falls anhalten, damit er dieser Pflicht nachkommen kann.63 

2 Bei Verzweigungen mit Verkehrsregelung haben abbiegende Fahrzeugführer den 
Fussgängern oder Benützern von fahrzeugähnlichen Geräten für das Überqueren der 
Querstrasse den Vortritt zu lassen.64 Dies gilt bei Lichtsignalen nicht, wenn die Fahrt 
durch einen grünen Pfeil freigegeben wird und kein gelbes Warnlicht blinkt. 

3 Auf Strassen ohne Fussgängerstreifen hat der Fahrzeugführer im Kolonnenverkehr 
nötigenfalls zu halten, wenn Fussgänger oder Benützer von fahrzeugähnlichen Gerä-
ten darauf warten, die Fahrbahn zu überqueren.65 

4 Unbegleiteten Blinden ist der Vortritt stets zu gewähren, wenn sie durch Hochhalten 
des weissen Stockes anzeigen, dass sie die Fahrbahn überqueren wollen. 

5 Die Führer dürfen gekennzeichnete Schulbusse, die halten und die Warnblinklichter 
eingeschaltet haben (Art. 23 Abs. 3 Bst. a), nur langsam und besonders vorsichtig 
überholen; nötigenfalls müssen sie halten.66  
2. Abschnitt: Einzelne Verkehrsvorgänge 

Art. 767  
  

61 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002  
(AS 2002 1931). 

62 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002  
(AS 2002 1931). 

63 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. Juni 1994  
(AS 1994 816). 

64 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002  
(AS 2002 1931). 

65 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002  
(AS 2002 1931). 

66 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 410). 

67 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2139). 
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Art. 8 Fahrstreifen, Kolonnenverkehr, Reissverschlussverkehr68 
 (Art. 44 SVG)69 

1 Auf Strassen mit mehreren Fahrstreifen in der gleichen Richtung ist der äusserste 
Streifen rechts zu benützen. Dies gilt nicht beim Überholen, Einspuren, Fahren in pa-
rallelen Kolonnen sowie innerorts.70 

2 Das Fahren in parallelen Kolonnen ist bei dichtem Verkehr gestattet, wenn die rechte 
Fahrbahnhälfte dafür genügend Raum bietet. Mit langsamen Fahrzeugen ist in der äus-
sersten Kolonne rechts zu fahren. 

3 Beim Fahren in parallelen Kolonnen sowie innerorts auf Strassen mit mehreren Fahr-
streifen in der gleichen Richtung ist das Rechtsvorbeifahren an andern Fahrzeugen 
gestattet, sofern diese nicht halten, um Fussgängern oder Benützern von fahrzeugähn-
lichen Geräten den Vortritt zu lassen.71 Das Rechtsüberholen durch Ausschwenken 
und Wiedereinbiegen ist jedoch untersagt.72 

4 Benützen mehrspurige Motorfahrzeuge und Radfahrer denselben Fahrstreifen, so 
müssen die Motorfahrzeuge links, die Radfahrer rechts fahren. Radfahrer können vom 
Gebot des Rechtsfahrens abweichen: 

a. auf Fahrstreifen, die das Linksabbiegen gestatten; 

b. auf Rechtsabbiegestreifen, auf denen die Fahrräder gemäss der Markierung 
(Art. 74a Abs. 7 Bst. e SSV73) entgegen dem allgemeinen Verkehr geradeaus 
fahren dürfen.74 

5 Ist auf Strassen mit mehreren Fahrstreifen in eine Richtung das durchgehende Be-
fahren eines Fahrstreifens nicht möglich oder endet ein Fahrstreifen, so ist unmittelbar 
vor Beginn der Verengung den am Weiterfahren gehinderten Fahrzeugen abwechs-
lungsweise der Übergang auf den benachbarten Fahrstreifen zu ermöglichen.75 

Art. 9 Kreuzen 
 (Art. 34 Abs. 4 und 35 Abs. 1 SVG) 

1 Der Fahrzeugführer hat dem Gegenverkehr den Vortritt zu lassen, wenn das Kreuzen 
durch ein Hindernis auf seiner Fahrbahnhälfte erschwert wird. 

2 Ist auf schmaler Strasse das Kreuzen nicht möglich, so haben Anhängerzüge den 
Vortritt vor andern Fahrzeugen, schwere Motorfahrzeuge vor leichten und Gesell-

  

68 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2139). 

69 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Nov. 1979, in Kraft seit 1. Jan. 1980  
(AS 1979 1583).  

70 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
71 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002  

(AS 2002 1931). 
72 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit  

1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
73  SR 741.21 
74 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2451). 
75 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2139). 
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schaftswagen vor Lastwagen.76 Unter gleichartigen Fahrzeugen muss jenes zurück-
fahren, das sich näher bei einer Ausweichstelle befindet; für das Kreuzen auf steilen 
Strassen und Bergstrassen gilt Artikel 38 Absatz 1 erster Satz.77 

Art. 10 Überholen im Allgemeinen 
 (Art. 34 Abs. 3 und 4, 35 SVG) 

1 Der Fahrzeugführer, der überholen will, muss vorsichtig ausschwenken* und darf 
nachfolgende Fahrzeuge nicht behindern. Er darf nicht überholen, wenn sich vor dem 
voranfahrenden Fahrzeug Hindernisse befinden, wie Baustellen, eingespurte Fahr-
zeuge oder Fussgänger, welche die Strasse überqueren. 

2 Nach dem Überholen hat der Fahrzeugführer wieder einzubiegen, sobald für den 
überholten Strassenbenützer keine Gefahr mehr besteht …78 

3 Die Führer schwerer Motorwagen haben ausserorts den schnelleren Motorfahrzeu-
gen das Überholen angemessen zu erleichtern, indem sie ganz rechts fahren, unter sich 
einen Abstand von wenigstens 100 m wahren und nötigenfalls auf Ausweichplätzen 
halten. Dies gilt auch für andere Motorfahrzeuge, wenn sie langsam fahren.  
* Für die Zeichengebung vgl. Art. 28. 

Art. 11 Überholen in besondern Fällen 
 (Art. 35 Abs. 4 SVG) 

1 Auf nicht richtungsgetrennten Strassen mit drei Fahrstreifen darf der Fahrzeugführer 
den äussersten Streifen links, auf solchen mit vier Fahrstreifen die linke Fahrbahn-
hälfte nicht zum Überholen benützen.79 

2 Der Fahrzeugführer darf kein Fahrzeug überholen, das ein anderes Fahrzeug über-
holt, ausser wenn: 

a.80 beide überholten Fahrzeuge nicht breiter als je ein Meter sind und die Strasse 
breit und übersichtlich ist; 

b. er sich auf einer richtungsgetrennten Strasse mit mindestens drei Fahrstreifen 
in der gleichen Richtung befindet.81 

3 Wenn die Benützer der eigenen Fahrbahnhälfte nicht behindert werden, darf rechts 
von Sicherheitslinien auch in Kurven und vor Kuppen überholt werden. Auf Bahn-
übergängen ohne Schranken darf der Fahrzeugführer niemanden überholen, ausge-

  

76 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 4 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen Anfor-
derungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

77 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit  
1. Mai 1989 (AS 1989 410). 

78 Zweiter Satz aufgehoben durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, mit Wirkung seit  
1. Mai 1989 (AS 1989 410). 

79 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
80 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  

(AS 2005 4487). 
81 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
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nommen Fussgänger, Benützer von fahrzeugähnlichen Geräten und Radfahrer bei gu-
ter Übersicht.82 

4 Im Bereich von Strassenverzweigungen, wo der Fahrzeugführer die einmündenden 
Strassen nicht überblicken kann, darf er nur überholen, wenn er sich auf einer Strasse 
mit Vortrittsrecht befindet oder der Verkehr durch Polizei oder Lichtsignale geregelt 
wird.83 

Art. 12 Hintereinanderfahren 
 (Art. 34 Abs. 4 und 37 Abs. 1 SVG) 

1 Der Fahrzeugführer hat beim Hintereinanderfahren einen ausreichenden Abstand zu 
wahren, so dass er auch bei überraschendem Bremsen des voranfahrenden Fahrzeugs 
rechtzeitig halten kann. 

2 Brüskes Bremsen und Halten sind nur gestattet, wenn kein Fahrzeug folgt und im 
Notfall. 

3 Stockt der Verkehr, so darf der Fahrzeugführer nicht auf Fussgängerstreifen und, bei 
Strassenverzweigungen, nicht auf der Fahrbahn für den Querverkehr halten. 

Art. 13 Einspuren und Abbiegen 
 (Art. 34 Abs. 3, 36 Abs. 1 und 3 SVG) 

1 Die Fahrzeugführer müssen beim Abbiegen frühzeitig einspuren. Dies gilt auch beim 
Abbiegen ausserhalb von Strassenverzweigungen und, soweit möglich, auf schmalen 
Strassen.84 

2 Beim Einspuren nach links darf der Fahrzeugführer den für den Gegenverkehr be-
stimmten Raum nicht beanspruchen. Auf dreispurigen Strassen mit oder ohne Markie-
rung darf er mit der gebotenen Vorsicht die mittlere Spur benützen. 

3 Das Wechseln auf andere Fahrstreifen zum Überholen ist auf Einspurstrecken unter-
sagt, ausgenommen auf Fahrstreifen, die mit den gleichen Fahrzielen bezeichnet 
sind.85 

4 Der Fahrzeugführer darf beim Abbiegen nach links auf Strassenverzweigungen die 
Kurve nicht schneiden. Fahrzeuge aus entgegengesetzten Richtungen, die beide auf 
einer Kreuzung nach links abbiegen wollen, haben sich links zu kreuzen. 

5 Muss der Fahrzeugführer wegen der Grösse seines Fahrzeugs oder der örtlichen Ver-
hältnisse vor dem Abbiegen nach der Gegenseite ausholen, so hat er besonders vor-
sichtig zu fahren und nötigenfalls zu halten. 

  

82 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit  
1. Aug. 2002 (AS 2002 1931). 

83 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
84 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2139). 
85 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
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6 Befördern Motorfahrzeuge oder ihre Anhänger sichthemmende Ladungen, ist beim 
Einspuren und Abbiegen besondere Vorsicht geboten. Nötigenfalls ist eine Hilfsper-
son beizuziehen, die das Fahrmanöver überwacht.86 

Art. 14 Ausübung des Vortritts 
 (Art. 36 Abs. 2–4 SVG) 

1 Wer zur Gewährung des Vortritts verpflichtet ist, darf den Vortrittsberechtigten in 
seiner Fahrt nicht behindern. Er hat seine Geschwindigkeit frühzeitig zu mässigen und, 
wenn er warten muss, vor Beginn der Verzweigung zu halten. 

2 Der Vortrittsberechtigte hat auf Strassenbenützer Rücksicht zu nehmen, welche die 
Strassenverzweigungen erreichten, bevor sie ihn erblicken konnten. 

3 Dem vortrittsberechtigten Verkehr in parallelen Kolonnen ist der Vortritt auch zu 
lassen, wenn die nähere Kolonne stillsteht. 

4 Reiter sowie Führer von Pferden und anderen grösseren Tieren sind den Fahrzeug-
führern beim Vortritt gleichgestellt.87 

5 In nicht geregelten Fällen, zum Beispiel wenn auf einer Verzweigung zugleich aus 
allen Richtungen Fahrzeuge eintreffen, haben die Führer besonders vorsichtig zu fah-
ren und sich über den Vortritt zu verständigen. 

Art. 1588 Besondere Fälle des Vortritts 
 (Art. 36 Abs. 2–4 SVG) 

1 Ändert die Hauptstrasse die Richtung und münden zugleich Nebenstrassen ein, so 
hat der Fahrzeugführer, der aus der Hauptstrasse in eine Nebenstrasse fährt, nur dem 
Gegenverkehr auf der Hauptstrasse den Vortritt zu lassen. 

2 Münden am gleichen Ort zwei oder mehr Strassen mit dem Signal «Stop» (3.01) oder 
«Kein Vortritt» (3.02) in eine Strasse mit Vortrittsrecht ein, so haben die Benützer der 
einmündenden Strassen unter sich den Rechtsvortritt zu beachten. 

3 Wer aus Fabrik-, Hof- oder Garageausfahrten, aus Feldwegen, Radwegen, Parkplät-
zen, Tankstellen und dergleichen oder über ein Trottoir auf eine Haupt- oder Neben-
strasse fährt, muss den Benützern dieser Strassen den Vortritt gewähren. Ist die Stelle 
unübersichtlich, so muss der Fahrzeugführer anhalten; wenn nötig, muss er eine Hilfs-
person beiziehen, die das Fahrmanöver überwacht.89 

  

86 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
87 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2139). 
88 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
89 Siehe jedoch Art. 74a Abs. 4 SSV (SR 741.21). 
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Art. 16 Vortrittsberechtigte Fahrzeuge 
 (Art. 27 Abs. 2 SVG) 

1 Den Fahrzeugen der Feuerwehr, Sanität, Polizei und des Zolls die sich durch Blau-
licht und Wechselklanghorn ankündigen, müssen alle Strassenbenützer den Vortritt 
lassen, auch bei Verkehrsregelung durch Lichtsignale.90 

2 Wenn es zur sofortigen Freigabe der Fahrbahn unerlässlich ist, müssen die Fahrzeug-
führer mit der gebotenen Vorsicht auf das Trottoir ausweichen.91 

3 Blaulicht und Wechselklanghorn dürfen nur gebraucht werden, solange die Dienst-
fahrt dringlich ist und die Verkehrsregeln nicht eingehalten werden können.92 

4 Bei nächtlichen dringlichen Dienstfahrten darf das Blaulicht ohne Wechselklanghorn 
verwendet werden, solange der Fahrzeugführer nicht wesentlich von den Verkehrsre-
geln abweicht und sein besonderes Vortrittsrecht nicht beansprucht.93 

Art. 17 Wegfahren, Rückwärtsfahren, Wenden 
 (Art. 36 Abs. 4 SVG) 

1 Der Fahrzeugführer hat sich vor dem Wegfahren zu vergewissern, dass er keine Kin-
der oder andere Strassenbenützer gefährdet. Bei Fahrzeugen mit beschränkter Sicht 
nach hinten ist zum Rückwärtsfahren eine Hilfsperson beizuziehen, wenn nicht jede 
Gefahr ausgeschlossen ist. 

2 Rückwärts darf nur im Schritttempo gefahren werden. Das Rückwärtsfahren über 
Bahnübergänge und unübersichtliche Strassenverzweigungen ist untersagt. 

3 Über längere Strecken ist das Rückwärtsfahren nur zulässig, wenn das Weiterfahren 
oder Wenden nicht möglich ist.94 

4 Der Führer vermeidet es, das Fahrzeug auf der Fahrbahn zu wenden. An unübersicht-
lichen Stellen und bei dichtem Verkehr ist das Wenden untersagt. 

5 Kündigt der Führer eines Busses im Linienverkehr innerorts bei einer gekennzeich-
neten Haltestelle mit den Richtungsblinkern an, dass er wegfahren will, so müssen die 
von hinten herannahenden Fahrzeugführer nötigenfalls die Geschwindigkeit mässigen 
oder halten, um ihm die Wegfahrt zu ermöglichen; dies gilt nicht, wenn sich die Hal-
testelle am linken Fahrbahnrand befindet. Der Busführer darf die Richtungsblinker 
erst betätigen, wenn er zur Wegfahrt bereit ist; er muss warten, wenn von hinten her-
annahende Fahrzeuge nicht rechtzeitig halten können.95 

  

90 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 33 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit  
1. Mai 2007 (AS 2007 1469). 

91 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

92 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
93 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  

(AS 2019 243). 
94 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2451). 
95 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Dez. 1973, in Kraft seit 1. Jan. 1974  

(AS 1973 2155). 
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Art. 18 Halten 
 (Art. 37 Abs. 2 SVG) 

1 Fahrzeugführer haben nach Möglichkeit ausserhalb der Strasse zu halten. Auf der 
Fahrbahn halten sie nur am Rand und parallel dazu. 

Das Halten auf der linken Strassenseite ist nur zulässig: 

a. wenn rechts ein Strassenbahngeleise verläuft; 

b. wenn rechts ein Halte- oder Parkverbot signalisiert oder markiert ist; 

c. in schmalen Strassen mit schwachem Verkehr; 

d. in Einbahnstrassen.96 

2 Das freiwillige Halten ist untersagt*: 

a. an unübersichtlichen Stellen, namentlich im Bereich von Kurven und Kuppen; 

b. in Engpässen und neben Hindernissen in der Fahrbahn; 

c.97 auf Einspurstrecken sowie neben Sicherheitslinien, ununterbrochenen Längs-
linien und Doppellinien, wenn nicht eine wenigstens 3 m breite Durchfahrt frei 
bleibt; 

d.98 auf Strassenverzweigungen sowie vor und nach Strassenverzweigungen näher 
als 5 m von der Querfahrbahn; 

e.99 auf und seitlich angrenzend an Fussgängerstreifen sowie, wo keine Haltever-
botslinie angebracht ist, näher als 5 m vor dem Fussgängerstreifen auf der 
Fahrbahn und dem angrenzenden Trottoir; 

f. auf Bahnübergängen und in Unterführungen; 

g. vor Signalen, wenn sie verdeckt würden. 

3 Näher als 10 m vor und nach Haltestelltafeln öffentlicher Verkehrsbetriebe sowie vor 
Feuerwehrlokalen und Löschgerätemagazinen ist das Halten nur zum Ein- und Aus-
steigenlassen von Personen erlaubt; öffentliche Verkehrsmittel und Feuerwehr dürfen 
nicht behindert werden.100 

4 Das Halten zum Güterumschlag neben Fahrzeugen, die längs des Strassenrandes par-
kiert sind, ist nur zulässig, wenn der Verkehr nicht behindert wird. Parkierten Wagen 
ist die Wegfahrt auf Verlangen unverzüglich zu gestatten.  
* Für das Halten bei Strassenbahngeleisen vgl. Art. 25 Abs. 5; für das Halten in Tunneln 

vgl. Art. 39 Abs. 3. 

  

96 Letzter Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 
(AS 1989 410). 

97 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 816). 

98 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977  
(AS 1976 2810). 

99 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 1103). 

100 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 
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Art. 19 Parkieren im allgemeinen 
 (Art. 37 Abs. 2 SVG) 

1 Parkieren ist das Abstellen des Fahrzeugs, das nicht bloss dem Ein- und Aussteigen-
lassen von Personen oder dem Güterumschlag dient. 

2 Das Parkieren ist untersagt: 

a. wo das Halten verboten ist;* 

b. auf Hauptstrassen ausserorts; 

c. auf Hauptstrassen innerorts, wenn für das Kreuzen von zwei Motorwagen 
nicht genügend Raum bliebe; 

d. auf Radstreifen und auf der Fahrbahn neben solchen Streifen; 

e.101 näher als 20 m bei Bahnübergängen; 

f. auf Brücken; 

g. vor Zufahrten zu fremden Gebäuden oder Grundstücken. 

3 In schmalen Strassen dürfen Fahrzeuge nur auf einer Seite parkiert werden, wenn 
sonst die Vorbeifahrt anderer Fahrzeuge erschwert würde. 

4 Es ist platzsparend zu parkieren, doch darf die Wegfahrt anderer Fahrzeuge nicht 
behindert werden.  
* Vgl. Art. 18. 

Art. 20 Parkieren in besondern Fällen 
 (Art. 37 Abs. 2 SVG) 

1 Fahrzeuge ohne die vorgeschriebenen Kontrollschilder dürfen nicht auf öffentlichen 
Strassen oder Parkplätzen abgestellt werden; ausgenommen sind öffentliche Park-
plätze privater Eigentümer, wenn diese das Abstellen gestatten. In besonderen Fällen 
kann die zuständige Behörde Ausnahmen bewilligen.102 

2 …103 

3 …104 

  

101 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

102 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977  
(AS 1976 2810). 

103 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

104 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, mit Wirkung seit 1. März 2006  
(AS 2005 4487). 
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Art. 20a105 Parkierungserleichterungen für gehbehinderte Personen 
 (Art. 57 Abs. 1 SVG) 

1 Gehbehinderte Personen und Personen, die sie transportieren, können die folgenden 
Parkierungserleichterungen in Anspruch nehmen, wenn sie über eine «Parkkarte für 
behinderte Personen» (Anhang 3 Ziff. 2 SSV106) verfügen: 

a.107 an Stellen, die mit einem Parkverbot signalisiert oder markiert sind, höchstens 
drei Stunden parkieren; Parkierungsbeschränkungen gemäss Artikel 19 Ab-
sätze 2–4 sind in jedem Fall zu beachten; 

b.108 auf Parkplätzen zeitlich unbeschränkt parkieren; 

c. in Begegnungszonen auch ausserhalb der durch entsprechende Signale oder 
Markierungen gekennzeichneten Stellen höchstens zwei Stunden parkieren; in 
Fussgängerzonen gilt dieselbe Berechtigung, falls ausnahmsweise das Befah-
ren der Zone erlaubt ist. 

2 Die Parkierungserleichterungen können nur beansprucht werden: 

a. wenn der übrige Verkehr weder gefährdet noch unnötig behindert wird; 

b. wenn in der unmittelbaren Nähe keine zur zeitlich unbeschränkten allgemei-
nen Benutzung offen stehenden Parkplätze frei sind; 

c. wenn und solange der Fahrzeugführer, sofern er nicht selber gehbehindert ist, 
gehbehinderte Personen transportiert und begleitet. 

3 Die Parkierungserleichterungen gelten nicht auf privat bewirtschafteten Parkflächen. 

4 Die Parkkarte für behinderte Personen ist gut sichtbar hinter der Frontscheibe des 
Fahrzeugs anzubringen.109 

5 Eine Parkkarte wird ausgestellt für Personen, die mittels ärztlichem Zeugnis eine er-
hebliche Gehbehinderung nachweisen, und für Halter von Fahrzeugen, die nachweis-
lich für den häufigen Transport von erheblich gehbehinderten Personen eingesetzt 
werden. Die Parkkarte wird durch die kantonale Behörde erteilt. 

Art. 21 Ein- und Aussteigen, Güterumschlag 
 (Art. 37 Abs. 2 SVG) 

1 Strassenbenützer dürfen durch das Ein- und Aussteigen nicht gefährdet werden; beim 
Öffnen der Türen ist besonders auf den Verkehr von hinten zu achten. 

2 Können Fahrzeuge zum Güterumschlag nicht ausserhalb der Strasse oder abseits 
vom Verkehr halten, so ist die Behinderung anderer Strassenbenützer möglichst zu 
vermeiden und die Ladetätigkeit ohne Verzug zu beenden. 

  

105 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4487). 

106 SR 741.21 
107 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. März 2012, in Kraft seit 1. Juli 2012  

(AS 2012 1821). 
108 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. März 2012, in Kraft seit 1. Juli 2012  

(AS 2012 1821). 
109 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. März 2012, in Kraft seit 1. Juli 2012  

(AS 2012 1821). 
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3 Muss ein Fahrzeug zum Güterumschlag halten, wo es den Verkehr gefährden könnte, 
z.B. auf kurvenreicher Bergstrasse, so sind Pannensignale oder Warnposten aufzustel-
len. 

Art. 22 Sichern des Fahrzeugs 
 (Art. 37 Abs. 3 SVG) 

1 Der Führer hat den Motor abzustellen, wenn er das Fahrzeug verlässt. Bevor er sich 
entfernt, muss er es gegen das Wegrollen und gegen die Verwendung durch Unbefugte 
sichern. 

2 Im Gefälle ist die Bremse anzuziehen und eine weitere wirksame Sicherung gegen 
das Wegrollen zu treffen, wie Einschalten des niedrigsten Ganges oder Ablenken der 
Räder gegen ein Hindernis am Fahrbahnrand. 

3 In starken Gefällen sind die Wagen ausserdem durch Unterlegkeile oder behelfsmäs-
sige Unterlagen zu sichern. Bei schweren Motorwagen, Anhängerzügen und losgelös-
ten Anhängern sind auch in leichteren Gefällen Unterlegkeile anzubringen. Die Un-
terlagen sind vor der Wegfahrt von der Strasse zu entfernen. 

Art. 23110 Verwendung von Pannensignal und Warnblinklichtern 
 (Art. 4 Abs. 1 SVG) 

1 Das vorgeschriebene Pannensignal (Art. 90 Abs. 2 VTS111) muss im Fahrzeug leicht 
erreichbar sein.112 

2 Das Pannensignal ist am Fahrbahnrand aufzustellen, sobald ein Fahrzeug aus zwin-
genden Gründen vorschriftswidrig auf der Fahrbahn abgestellt wird, ferner zur Kenn-
zeichnung des auf einem Pannenstreifen abgestellten Fahrzeugs. Es muss mindestens 
50 m, auf Strassen mit schnellem Verkehr mindestens 100 m hinter dem Fahrzeug 
aufgestellt werden, auf dem Pannenstreifen an dessen rechtem Rand. Beim Nothalt auf 
signalisierten Abstellplätzen für Pannenfahrzeuge (4.16) muss das Pannensignal nicht 
aufgestellt werden.113 

3 Warnblinklichter (Art. 110 Abs. 1 Bst. g VTS) dürfen nur zur Warnung vor Gefahren 
wie folgt verwendet werden:114 

a. am stehenden Fahrzeug zusätzlich zum Pannensignal sowie am gekennzeich-
neten Schulbus beim Ein- und Aussteigenlassen der Schüler (Art. 6 Abs. 5); 

  

110 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977 
(AS 1976 2810). 

111 SR 741.41 
112 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 4 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen Anfor-

derungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
113 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2451). 
114 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 4 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen Anfor-

derungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
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b. am fahrenden Fahrzeug, namentlich vor einer unvermutet auftauchenden Un-
fallstelle, einem Fahrzeugstau oder auf Autobahnen und Autostrassen beim 
Abschleppen.115 

4 und 5 …116 

6 Das Pannensignal ist auch an der Rückseite abgeschleppter Fahrzeuge anzubringen. 

Art. 24 Verhalten bei Bahnübergängen und Schranken 
 (Art. 28, 32 Abs. 1 SVG) 

1 …117 

2 Beim Überqueren von Bahnübergängen ist jede Verzögerung zu vermeiden; Fahr-
zeuge mit Reifen oder Raupen aus Metall sowie Tierfuhrwerke und Reiter dürfen den 
Übergang nur im Schritttempo überqueren.118 

3 Die Strassenbenützer dürfen Schranken, auch solche bei Flugplätzen und derglei-
chen, nicht öffnen, umfahren, umgehen, übersteigen oder unter ihnen durchgehen. Den 
Schranken sind die Halbschranken und Bedarfsschranken gleichgestellt, wobei Be-
darfsschranken mit der vorgesehenen Bedienung geöffnet werden dürfen.119 

4 …120  
* Vgl. auch Art. 52 Abs. 4. 

Art. 25 Verhalten gegenüber der Strassenbahn 
 (Art. 38 SVG) 

1 Die Strassenbahn, die nicht am Strassenrand fährt, darf links nur überholt werden, 
wo keine Strasse einmündet und wenn jede Behinderung des Gegenverkehrs ausge-
schlossen ist. 

2 Fährt die Strassenbahn links, so muss der in der gleichen Richtung fahrende Fahr-
zeugführer genügend Raum lassen, damit der Gegenverkehr links ausweichen kann. 

3 Müssen bei Haltestellen ohne Schutzinsel die Fahrgäste einer Bahn oder Strassen-
bahn auf die Verkehrsseite aussteigen, so haben die auf der gleichen Strassenhälfte 
verkehrenden Fahrzeuge zu halten, bis die Fahrgäste die Fahrbahn freigegeben haben. 

4 Wenn keine Strassenbahn herannaht, dürfen Linksabbieger zum Einspuren deren 
Fahrraum benützen. 

  

115 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
116 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2451). 
117 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2451). 
118 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2451). 
119 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 der V vom 12. Nov. 2003, in Kraft seit 14. Dez. 2003 

(AS 2003 4289). 
120 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 2 der V vom 12. Nov. 2003, mit Wirkung seit  

14. Dez. 2003 (AS 2003 4289). 
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5 Fahrzeuge dürfen nicht auf dem Strassenbahngeleise und nicht näher als 1,50 m ne-
ben der nächsten Schiene halten.121 

Art. 26122 

Art. 27 Lernfahrten 
 (Art. 15 SVG) 

1 Solange Motorfahrzeuge von Inhabern eines Lernfahrausweises geführt werden, 
müssen sie eine blaue Tafel mit weissem «L» tragen. Die Tafel muss so angebracht 
sein, dass sie von hinten gut erkennbar ist. Sie ist zu entfernen, wenn keine Lernfahrt 
stattfindet.123 

2 Auf Lern- und Prüfungsfahrten mit Motorwagen muss der Begleiter neben dem Füh-
rer Platz nehmen, ausgenommen auf Übungsplätzen, beim Rückwärtsfahren oder beim 
Parkieren. Der Begleiter muss wenigstens die Handbremse leicht erreichen können, 
ausgenommen auf Lernfahrten mit Motorwagen der Kategorie C, sofern der Fahrzeug-
führer prüfungsreif ist.124 

3 Der Inhaber eines Lernfahrausweises darf keine Passagiere mitführen, die nicht 
selber über den entsprechenden Führerausweis verfügen: 

a. auf Motorrädern; 

b. auf oder in Motorfahrzeugen ohne Anhänger, mit denen er Lernfahrten ohne 
Begleitperson ausführen darf.125 

4 Fahrschüler dürfen verkehrsreiche Strassen erst befahren, wenn sie genügend ausge-
bildet sind, Autobahnen und Autostrassen erst, wenn sie prüfungsreif sind. 

5 Auf verkehrsreichen Strassen sind Anfahren in Steigungen, Wenden, Rückwärtsfah-
ren und ähnliche Übungen untersagt, in Wohngebieten sind sie möglichst zu vermei-
den. 

6 Auf Lern- und Prüfungsfahrten darf auch dann über längere Strecken rückwärts ge-
fahren werden, wenn das Weiterfahren oder Wenden möglich ist.126  
  

121 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

122 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

123 Fassung gemäss Ziff. III der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

124 Fassung gemäss Ziff. III der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

125 Fassung gemäss Ziff. III der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

126 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2139). 
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3. Abschnitt: Sicherungsvorkehren 

Art. 28 Zeichengebung 
 (Art. 39 SVG) 

1 Der Fahrzeugführer hat alle Richtungsänderungen anzukündigen, auch das Abbiegen 
nach rechts. Selbst der Radfahrer, der zum Überholen eines andern ausschwenkt, hat 
dies anzuzeigen. 

2 Die Zeichengebung ist nach der Richtungsänderung unverzüglich einzustellen. Rad-
fahrer können die Zeichengebung bereits während der Richtungsänderung einstel-
len.127 

3 Hat ein Fahrzeug keine Richtungsanzeiger oder sind sie nicht wirksam, so zeigt der 
Führer oder ein Mitfahrer mit dem Arm nach der einzuschlagenden Richtung. Ist dies 
nicht möglich, so muss er besonders vorsichtig abschwenken. 

4 Befördern Motorkarren, Arbeitskarren, land- und forstwirtschaftliche Motorfahr-
zeuge oder ihre Anhänger sichthemmende Ladungen, so hat der Führer eine Winkkelle 
(Anhang 4 VTS128) zu verwenden, sofern nicht das Fahrzeug mit einem besondern 
Anzeigegerät versehen ist, mit dem der Führer gleichzeitig nach hinten blicken und 
das Abschwenken nach links anzeigen kann, oder am Ende des Zuges keine Rich-
tungsblinker vorhanden und diejenigen des Zugfahrzeuges nicht sichtbar sind.129 
Durch Kelle oder Anzeigegerät dürfen andere Strassenbenützer nicht gefährdet wer-
den.130 

Art. 29131 Warnsignale 
 (Art. 40 SVG) 

1 Der Fahrzeugführer hat sich so zu verhalten, dass akustische Warnsignale oder Licht-
signale möglichst nicht notwendig sind. Er darf solche Signale nur geben, wo die Si-
cherheit des Verkehrs es erfordert; dies gilt auch für Gefahrenlichter (Art. 109 Abs. 6 
und 110 Abs. 3 Bst. b VTS132).133 

2 Der Fahrzeugführer hat akustische Warnsignale zu geben, wenn Kinder im Bereich 
der Strasse nicht auf den Verkehr achten und vor unübersichtlichen, engen Kurven 
ausserorts. 

3 Nach Eintritt der Dunkelheit dürfen nur Lichtsignale gegeben werden. Akustische 
Warnsignale sind nur in Notfällen zulässig. 

  

127 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Okt. 1997, in Kraft seit 1. Nov. 1997 
(AS 1997 2404). 

128 SR 741.41 
129 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 4 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen Anfor-

derungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
130 Fassung gemäss Art. 36 Ziff. I des BRB vom 27. Aug. 1969 über administrative Ausfüh-

rungsbestimmungen zum Strassenverkehrsgesetz, in Kraft seit 1. Okt. 1969  
(AS 1969 793). 

131 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
132 SR 741.41 
133 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  

(AS 2019 243). 
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Art. 30134 Verwendung der Lichter während der Fahrt 
 (Art. 41 SVG) 

1 Vom Beginn der Abenddämmerung bis zur Tageshelle, bei schlechten Sichtverhält-
nissen und in Tunneln sind während der Fahrt die Abblendlichter zu verwenden. Bei 
Fahrzeugen ohne Abblendlicht sind die für die entsprechende Fahrzeugart vorge-
schriebenen Lichter zu verwenden. 

2 Im Übrigen sind bei Motorfahrzeugen die Tagfahrlichter oder die Abblendlichter und 
bei Motorfahrzeugen ohne solche Lichter die für die entsprechende Fahrzeugart vor-
geschriebenen Lichter zu verwenden. Ausgenommen sind: 

a. Motorfahrzeuge, die von einer zu Fuss gehenden Person geführt werden; 

b. Motorfahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 10 km/h;  

c. Motorfahrzeuge, die vor dem 1. Januar 1970 erstmals zum Verkehr zugelassen 
wurden.135 

3 Bei Bedarf können die Fernlichter verwendet werden; in Ortschaften ist jedoch nach 
Möglichkeit darauf zu verzichten. Die Fernlichter sind auszuschalten: 

a. rechtzeitig vor dem Kreuzen mit anderen Strassenbenützern oder einer neben 
der Strasse entgegenkommenden Bahn; 

b. beim Hintereinanderfahren oder beim Rückwärtsfahren. 

4 Nebellichter und Nebelschlusslichter dürfen nur verwendet werden, wenn die Sicht 
wegen Nebels, Schneetreibens oder starken Regens erheblich eingeschränkt ist. 

5 Bei längerem Halten kann auf die Standlichter umgeschaltet werden. 

Art. 31136 Verwendung der Lichter an abgestellten Fahrzeugen 
 (Art. 41 SVG) 

1 An ausserorts abgestellten mehrspurigen Fahrzeugen sind die Standlichter oder die 
Parklichter auf der Seite des Verkehrs zu verwenden. Bei Fahrzeugen ohne derartige 
Lichter sind die für die entsprechende Fahrzeugart vorgeschriebenen Lichter zu ver-
wenden. 

2 Bei mehrspurigen nicht motorisierten Fahrzeugen ist ein von vorn und hinten sicht-
bares, nicht blendendes gelbes Licht auf der Seite des Verkehrs ausreichend. 

3 Innerorts und an Fahrzeugen mit einer Breite bis 1,00 m sind Rückstrahler ausrei-
chend. 

  

134 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014  
(AS 2013 4687). 

135 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Dez. 2021, in Kraft seit 1. April 2022  
(AS 2022 13). 

136 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014  
(AS 2013 4687). 
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Art. 32137 Beleuchtung von Anhängern und geschleppten Fahrzeugen 
sowie Verwendung von Arbeitslichtern und Suchlampen 

 (Art. 41 SVG) 

1 Anhänger und geschleppte Fahrzeuge sind gleichzeitig mit dem Zugfahrzeug zu be-
leuchten, ausser wenn am Zugfahrzeug nur Tagfahrlichter verwendet werden. Bei 
mehreren Anhängern eines Zugs müssen rückwärtige Lichter nur am letzten Anhänger 
brennen. 

2 Arbeitslichter und Suchlampen dürfen verwendet werden, soweit sie für die entspre-
chende Tätigkeit unerlässlich sind. 

Art. 33138 Vermeiden von Lärm 
 (Art. 42 Abs. 1 SVG) 

Fahrzeugführer, Mitfahrende und Hilfspersonen dürfen keinen vermeidbaren Lärm er-
zeugen. Untersagt sind vor allem: 

a. unnötiges Vorwärmen und Laufenlassen des Motors stillstehender Fahrzeuge; 

b. hohe Drehzahlen des Motors im Leerlauf oder beim Fahren in niedrigen 
Gängen; 

c. zu schnelles Beschleunigen des Fahrzeugs, namentlich beim Anfahren; 

d. fortgesetztes unnötiges Herumfahren in Ortschaften; 

e. Verursachen von vermeidbarem Lärm der Auspuffanlage, insbesondere das 
Erzeugen von Knallgeräuschen durch Schalten oder abrupte Gaswegnahme; 

f. unsorgfältiges Beladen und Entladen von Fahrzeugen; 

g. Zuschlagen von Wagentüren, Motorhauben, Kofferdeckeln und dergleichen; 

h. Störungen durch Tonwiedergabegeräte, die im Fahrzeug eingebaut sind oder 
mitgeführt werden. 

Art. 34 Vermeiden anderer Belästigungen 
 (Art. 42 Abs. 1 SVG) 

1 Motorfahrzeuge sind so zu unterhalten und zu benützen, dass sie keinen vermeidba-
ren Rauch entwickeln. 

2 Der Motor ist auch bei kürzeren Halten abzustellen, wenn dies das Wegfahren nicht 
verzögert. 

3 Der Fahrzeugführer hat auf staubigen, schmutzigen oder nassen Strassen, besonders 
bei Schneeschmelze, so zu fahren, dass Strassenbenützer und Anwohner nicht beläs-
tigt werden.  
  

137 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014  
(AS 2013 4687). 

138 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Okt. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025  
(AS 2024 607). 
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4. Abschnitt:  
Besondere Strassenverhältnisse 

Art. 35 Benützung der Autobahnen und Autostrassen 
 (Art. 43 Abs. 3 SVG) 

1 Auf Autobahnen und Autostrassen sind nur Motorfahrzeuge zugelassen, die eine Ge-
schwindigkeit von wenigstens 80 km/h erreichen können und dürfen. Dies gilt nicht 
für Fahrzeuge zum Unterhalt der Strassen sowie für Ausnahmefahrzeuge und Ausnah-
metransporte.139 

2 Traktoren, Raupenfahrzeuge, Fahrzeuge mit Spikesreifen sowie Motorräder bis 
50 cm3 Hubraum oder einer Motorleistung von höchstens 4,00 kW dürfen Autobahnen 
und Autostrassen nicht benützen.140 

3 Pannenfahrzeuge dürfen nur bis zur nächsten Ausfahrt geschleppt werden. 

4 Versuchsfahrten und sportliche Veranstaltungen sind auf Autobahnen und Autostras-
sen nicht zugelassen.141 

Art. 36 Sonderregeln für Autobahnen und Autostrassen 
 (Art. 43 Abs. 3 SVG) 

1 Auf Autobahnen und Autostrassen ist das Abbiegen nur an den dafür gekennzeich-
neten Stellen gestattet. Wenden und Rückwärtsfahren sind untersagt. 

2 Mittelstreifen von Autobahnen dürfen auch auf den vorhandenen Durchfahrten nicht 
überquert werden. 

3 Der Fahrzeugführer darf Pannenstreifen und signalisierte Abstellplätze für Pannen-
fahrzeuge nur für Nothalte benützen; sonst darf er nur auf signalisierten Parkplätzen 
halten. Die Fahrzeuginsassen dürfen die Fahrbahn nicht betreten.142 

4 Benützer der Autobahnen und Autostrassen haben den Vortritt vor Fahrzeugen auf 
den Zufahrtsstrecken. Bei stockendem Verkehr ist Artikel 8 Absatz 5 anwendbar.143 

5 Das Rechtsüberholen durch Ausschwenken und Wiedereinbiegen ist untersagt. Der 
Fahrzeugführer darf jedoch mit der gebotenen Vorsicht in folgenden Fällen rechts an 
andern Fahrzeugen vorbeifahren: 

a. bei Kolonnenverkehr auf dem linken oder mittleren Fahrstreifen; 

b. auf Einspurstrecken, sofern für die einzelnen Fahrstreifen unterschiedliche 
Fahrziele signalisiert sind; 

  

139 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4487). 

140 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2139). 

141 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Okt. 1997, in Kraft seit 1. Nov. 1997  
(AS 1997 2404). 

142 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Nov. 1979, in Kraft seit 1. Jan. 1980  
(AS 1979 1583).  

143 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2139). 
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c. sofern der links liegende Fahrstreifen mit einer Sicherheitslinie (6.01) oder bei 
Doppellinien-Markierung (6.04) mit einer linksseitig angebrachten Sicher-
heitslinie abgegrenzt ist, bis zum Ende der entsprechenden Markierung, ins-
besondere auf dem Beschleunigungsstreifen von Einfahrten; 

d. auf dem Verzögerungsstreifen von Ausfahrten.144 

6 Auf Autobahnen mit mindestens drei Fahrstreifen in der gleichen Richtung darf der 
äusserste Streifen links nur von Motorfahrzeugen benützt werden, die eine Geschwin-
digkeit von mehr als 100 km/h erreichen dürfen.145 

7 Fahren auf Autobahnen und Autostrassen mit mindestens zwei Fahrstreifen in eine 
Richtung die Fahrzeuge mit Schrittgeschwindigkeit oder befinden sie sich im Still-
stand, so müssen diese Fahrzeuge für die Durchfahrt von Polizei-, Sanitäts-, Feuer-
wehr-, Zoll- und Hilfsfahrzeugen zwischen dem äussersten linken und dem unmittel-
bar rechts danebenliegenden Fahrstreifen eine freie Gasse bilden.146 

Art. 37 Einbahnstrassen 
 (Art. 57 Abs. 1 SVG) 

1 Einbahnstrassen sind der rechten Hälfte einer für den Verkehr in beiden Richtungen 
offenen Strasse gleichgestellt. 

2 An Verkehrsinseln und Hindernissen sowie an der fahrenden Strassenbahn darf 
rechts oder links vorbeigefahren werden. 

3 Auf Einbahnstrassen darf der Fahrzeugführer nicht rückwärtsfahren, ausser beim 
Parkieren, Ankuppeln von Anhängern u. dgl. 

Art. 38 Steile Strassen und Bergstrassen 
 (Art. 45 SVG) 

1 Können auf steilen Strassen und Bergstrassen gleichartige Fahrzeuge* nicht kreuzen, 
so muss das abwärtsfahrende zurückfahren, ausser das andere befinde sich nahe bei 
einer Ausweichstelle. Für das Kreuzen mit ungleichartigen Fahrzeugen gilt Artikel 9 
Absatz 2 erster Satz.147 

2 …148 

  

144 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2139). 

145 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Dez. 1976 (AS 1976 2810). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2451). 

146 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2139). Die Berichtigung vom 9. Febr. 2021 betrifft nur den französischen Text 
(AS 2021 76). 

147 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 
(AS 1989 410). 

148 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 
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3 Auf Bergpoststrassen müssen die Fahrzeugführer bei schwierigem Kreuzen und 
Überholen die Zeichen und Weisungen der Führer von Fahrzeugen im Linienverkehr 
beachten.149  
* …150 

Art. 39 Tunnel 
 (Art. 57 Abs. 1 SVG) 

1 In Tunneln sind das Rückwärtsfahren und das Wenden untersagt.151 

2 Fahrzeuge müssen stets beleuchtet sein.152 

3 Fahrzeugführer dürfen in Tunneln nur in Notfällen halten. Der Motor ist unverzüg-
lich abzustellen. 

Art. 40 Radwege und Radstreifen 
 (Art. 43 Abs. 2 und 46 Abs. 1 SVG) 

1 Die Radfahrer haben den Vortritt zu gewähren, wenn sie aus einem Radweg oder 
Radstreifen auf die anliegende Fahrbahn fahren und wenn sie beim Überholen den 
Radstreifen verlassen. 

2 Fussgänger dürfen Radwege benützen, wo Trottoir und Fussweg fehlen.153 

3 Führer anderer Fahrzeuge dürfen auf dem mit einer unterbrochenen Linie abgegrenz-
ten Radstreifen (6.09) fahren, sofern sie den Fahrradverkehr dadurch nicht behin-
dern.154 

4 Ausserhalb von Verzweigungen, z.B. bei Einfahrten zu Liegenschaften, müssen Füh-
rer anderer Fahrzeuge beim Überqueren von Radwegen oder Radstreifen den Radfah-
rern den Vortritt lassen.155 

5 Verläuft ein Radweg in einem Abstand von nicht mehr als 2 m entlang einer Fahr-
bahn für den Motorfahrzeugverkehr, gelten bei Verzweigungen für die Radfahrer die 
gleichen Vortrittsregeln wie für die Fahrzeugführer der anliegenden Fahrbahn. Die 
Motorfahrzeugführer der anliegenden Fahrbahn haben beim Abbiegen den Radfahrern 
den Vortritt zu gewähren.156 

  

149 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Nov. 1979, in Kraft seit 1. Jan. 1980  
(AS 1979 1583). 

150 Note aufgehoben durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, mit Wirkung seit 1. Mai 1989 
(AS 1989 410). 

151 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

152 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014  
(AS 2013 4687). 

153 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

154 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
155 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 14. Nov. 1979 (AS 1979 1583). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
156 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
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Art. 41 Fusswege, Trottoirs 
 (Art. 43 Abs. 1 und 2 SVG) 

1 Fahrräder dürfen auf dem Trottoir abgestellt werden, sofern für die Fussgänger ein 
mindestens 1,50 m breiter Raum frei bleibt.157 158 

1bis Das Parkieren der anderen Fahrzeuge auf dem Trottoir ist untersagt, sofern es Sig-
nale oder Markierungen nicht ausdrücklich zulassen. Ohne eine solche Signalisation 
dürfen sie auf dem Trottoir nur halten zum Güterumschlag oder zum Ein- und Aus-
steigenlassen von Personen; für Fussgänger muss stets ein mindestens 1,50 m breiter 
Raum frei bleiben. Die Ladetätigkeit und das Ein- und Aussteigenlassen ist ohne Ver-
zug zu beenden.159 160 

2 Muss mit einem Fahrzeug das Trottoir benützt werden, so ist der Führer gegenüber 
den Fussgängern, Benützern von fahrzeugähnlichen Geräten und weiteren Berechtig-
ten zu besonderer Vorsicht verpflichtet; er hat ihnen den Vortritt zu lassen.161 

3 Längsstreifen für Fussgänger (6.19) dürfen von Fahrzeugen nur benützt werden, 
wenn der Fussgängerverkehr nicht behindert wird.162 

4 Sind weder Radweg noch Radstreifen vorhanden, so dürfen Kinder bis 12 Jahre auf 
Fusswegen und Trottoirs Rad fahren. Sie müssen ihre Geschwindigkeit und Fahrweise 
den Umständen anpassen. Insbesondere müssen sie auf die Fussgänger Rücksicht neh-
men und diesen den Vortritt gewähren.163 

Art. 41a164 Wohnquartiere und dergleichen 

Auf Nebenstrassen in Wohnquartieren oder auf Nebenstrassen, wo der Fahrzeugver-
kehr nur beschränkt zugelassen ist, haben die Fahrzeugführer besonders vorsichtig und 
rücksichtsvoll zu fahren. 

Art. 41b165 Kreisverkehrsplätze 
 (Art. 57 Abs. 1 SVG)166 

1 Vor der Einfahrt in einen Kreisverkehrsplatz (Signal 2.41.1 in Verbindung mit Signal 
3.02) muss der Führer die Geschwindigkeit mässigen und den im Kreis von links her-
annahenden Fahrzeugen den Vortritt lassen. 

  

157 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
158 Siehe auch die SchlB am Schluss dieser V. 
159 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
160 Siehe auch die SchlB am Schluss dieser V. 
161 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 26). 
162 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
163 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2139). 
164 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989 (AS 1989 410). Fassung gemäss Ziff. II 

der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994 (AS 1994 1103). 
165 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  

(AS 1994 816). 
166 Eingefügt durch Anhang 1 Ziff. II 4 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen Anfor-

derungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
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2 Bei der Einfahrt in den Kreisverkehrsplatz und, sofern kein Fahrstreifenwechsel er-
folgt, bei der Fahrt im Kreis muss der Führer die Richtung nicht anzeigen. Das Ver-
lassen des Kreises muss angezeigt werden. 

3 Auf Kreisverkehrsplätzen können Radfahrer vom Gebot des Rechtsfahrens abwei-
chen.167  
5. Abschnitt: Besondere Fahrzeugarten 

Art. 42 Motorräder, Motorfahrräder und Fahrräder; Allgemeines 
 (Art. 19 Abs. 1, 46 Abs. 4, 47 Abs. 2 SVG)168 

1 Motorradfahrer und Radfahrer müssen den für sie bestimmten Platz einnehmen. Kin-
der dürfen ein Fahrrad nur benützen, wenn sie die Pedale treten können.169 

2 Motorradfahrer und Radfahrer dürfen keine Gegenstände mitführen, welche die Zei-
chengebung verunmöglichen oder andere Strassenbenützer gefährden. Mitgeführte 
Gegenstände dürfen höchstens 1 m breit sein. 

3 Radfahrer dürfen rechts neben einer Motorfahrzeugkolonne vorbeifahren, wenn ge-
nügend freier Raum vorhanden ist; das slalomartige Vorfahren ist untersagt. Sie dürfen 
die Weiterfahrt der Kolonne nicht behindern und sich namentlich nicht vor haltende 
Wagen stellen.170 

4 Die Führer von Motorfahrrädern sowie die Führer von Elektro-Rikschas mit einer 
Breite bis 1,00 m haben die Vorschriften für Radfahrer zu beachten. Zusätzlich haben 
sie die allgemeinen und signalisierten Höchstgeschwindigkeiten einzuhalten.171 

5 Wo die Führer von schweren und schnellen Motorfahrrädern sowie von Elektro-Rik-
schas mit einer Breite bis 1,00 m von der Pflicht ausgenommen sind, Radwege zu be-
nützen (Art. 64a Abs. 3 SSV172), dürfen sie die anliegende Fahrbahn benützen.173 

  

167 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

168 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. April 2015, in Kraft seit 1. Juni 2015  
(AS 2015 1315). 

169 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2016, in Kraft seit 15. Jan. 2017  
(AS 2016 5129). 

170 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977  
(AS 1976 2810). 

171 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Dez. 2021, in Kraft seit 1. April 2022  
(AS 2022 13). 

172  SR 741.21 
173 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 26). 
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Art. 43174 Motorräder, Motorfahrräder und Fahrräder; Hintereinanderfahren 
 (Art. 46 Abs. 2 und 47 Abs. 1 SVG) 

1 Die Führer von Fahrrädern und Motorfahrrädern dürfen nicht neben andern Fahr-
rädern oder Motorfahrrädern fahren. Sofern der übrige Verkehr nicht behindert wird, 
ist das Nebeneinanderfahren zu zweit jedoch gestattet: 

a. in geschlossenem Verband von mehr als zehn Fahrrädern oder Motorfahr-rä-
dern; 

b. bei dichtem Fahrrad- oder Motorfahrradverkehr; 

c. auf Radwegen und auf signalisierten Rad-Wanderwegen auf Nebenstrassen; 

d.175 in Begegnungszonen.176 

2 Die Führer von Motorrädern dürfen weder nebeneinander noch neben Fahrrädern 
oder Motorfahrrädern fahren. Radfahrer und Motorfahrradfahrer dürfen nicht neben 
Motorrädern fahren. 

Art. 43a177 Rollstühle und Elektro-Stehroller 
 (Art. 43 Abs. 2 SVG)178 

1 Nicht motorisierte Rollstühle dürfen von jedermann, motorisierte Rollstühle und 
Elektro-Stehroller nur von gehbehinderten Personen auf den für die Fussgänger be-
stimmten Verkehrsflächen verwendet werden. Dabei gelten die für Fussgänger an-
wendbaren Bestimmungen sinngemäss. Geschwindigkeit und Fahrweise sind den Um-
ständen anzupassen.179 

2 Rollstühle dürfen auf den für den Fahrverkehr bestimmten Verkehrsflächen verwen-
det werden. Dabei gelten die für Radfahrer anwendbaren Bestimmungen sinngemäss. 
Wenn die Fahrbahn oder ein Radweg benützt wird, müssen die Rollstühle nachts und 
bei schlechten Sichtverhältnissen mit einem nach vorn weiss und nach hinten rot 
leuchtenden, gut erkennbaren Licht versehen sein. 

Art. 44180  
  

174 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977  
(AS 1976 2810). 

175 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4487). 

176 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Okt. 1997, in Kraft seit 1. Nov. 1997 
(AS 1997 2404). 

177 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4487). 

178 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. April 2015, in Kraft seit 1. Juni 2015  
(AS 2015 1315). 

179 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. April 2015, in Kraft seit 1. Juni 2015  
(AS 2015 1315). 

180 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2139). 
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Art. 45 Strassenbahnen 
 (Art. 48 SVG) 

1 Die Führer von Strassenbahnen haben besonders vorsichtig zu fahren bei Tram-
schleifen und beim Wechseln der Fahrbahnseite, beim Kreuzen auf schmalen Strassen 
und beim Fahren gegen die Richtung des übrigen Verkehrs. Vor dem Überholen müs-
sen sie sich vergewissern, dass genügend Raum vorhanden ist. 

2 Die Strassenbahn hat den Fahrzeugen der Feuerwehr, Sanität, Polizei und des Zolls, 
die sich durch die besonderen Warnsignale ankündigen, den Vortritt zu lassen. Fährt 
sie auf der Nebenstrasse, so hat sie den Fahrzeugen auf der Hauptstrasse den Vortritt 
zu gewähren.181 

3 Wo die Sicherheit des Verkehrs es erfordert, sind die übrigen Strassenbenützer durch 
optische oder akustische Signale zu warnen, namentlich vor dem Anfahren.  
2. Teil: Regeln für den übrigen Verkehr 

1. Abschnitt: Fussgänger 

Art. 46 Strassenbenützung 
 (Art. 49 Abs. 1 SVG) 

1 Auf der Fahrbahn gehen die Fussgänger rechts statt links, wenn sie nur dort die Mög-
lichkeit zum Ausweichen haben oder wenn sie ein Fahrzeug, ausgenommen einen Kin-
derwagen, mitführen. Sie vermeiden ein häufiges Wechseln der Strassenseite. 

2 Die Fussgänger vermeiden es, unnötig auf der Fahrbahn zu verweilen, namentlich an 
unübersichtlichen und engen Stellen, an Strassenverzweigungen sowie bei Nacht und 
schlechter Witterung. 

2bis Für Tätigkeiten, namentlich Spiele, die auf einer begrenzten Fläche stattfinden, 
darf die für die Fussgänger bestimmte Verkehrsfläche und auf verkehrsarmen Neben-
strassen (z. B. in Wohnquartieren) der gesamte Bereich der Fahrbahn benützt werden, 
sofern die übrigen Verkehrsteilnehmer dadurch weder behindert noch gefährdet wer-
den.182 

3 Fussgänger dürfen bei Haltestellen von Strassenbahnen ohne Insel das Trottoir erst 
verlassen, wenn die Strassenbahn stillsteht. 

Art. 47 Überschreiten der Fahrbahn 
 (Art. 49 Abs. 2 SVG) 

1 Die Fussgänger müssen, besonders vor und hinter haltenden Wagen, behutsam auf 
die Fahrbahn treten; sie haben die Strasse ungesäumt zu überschreiten. Sie müssen 
Fussgängerstreifen, Über- oder Unterführungen benützen, wenn diese weniger als 
50 m entfernt sind. 

  

181 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 33 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit  
1. Mai 2007 (AS 2007 1469). 

182 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002  
(AS 2002 1931). 
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2 Auf Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung haben die Fussgänger den Vortritt, 
ausser gegenüber der Strassenbahn. Sie dürfen jedoch vom Vortrittsrecht nicht Ge-
brauch machen, wenn das Fahrzeug bereits so nahe ist, dass es nicht mehr rechtzeitig 
anhalten könnte.183 

3 Bei Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung, die durch eine Verkehrsinsel unter-
teilt sind, gilt jeder Teil des Überganges als selbständiger Streifen.184 

4 …185 

5 Ausserhalb von Fussgängerstreifen haben die Fussgänger den Fahrzeugen den Vor-
tritt zu lassen. 

6 …186 

Art. 48 Besondere Fälle 
 (Art. 49 SVG) 

1 Die Führer von Handwagen mit höchstens 1 m Breite, von Kinderwagen, geschobe-
nen Rollstühlen und geschobenen Fahrrädern haben wenigstens die Vorschriften und 
Signale für Fussgänger zu beachten. Auf der Fahrbahn müssen sie jedoch stets hinter-
einandergehen. 

1bis Ski und Schlitten dürfen als Verkehrsmittel benützt werden, wo dies ortsüblich 
ist.187 

2 …188 

3 Personen, die auf der Fahrbahn oder in deren Bereich arbeiten, müssen nötigenfalls 
Signale aufstellen; bei Planungs-, Bau- oder Unterhaltsarbeiten müssen sie fluoreszie-
rende und rückstrahlende Kleidung tragen, durch die sie sowohl bei Tag als auch bei 
Nacht gut sichtbar sind.189 

4 …190 

Art. 49191  
  

183 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. Juni 1994 (AS 1994 816). 
184 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. Juni 1994 (AS 1994 816). 
185 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2451). 
186 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2451). 
187 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002  

(AS 2002 1931). 
188 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2451). 
189 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2139). 
190 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, mit Wirkung seit 1. März 2006  

(AS 2005 4487). 
191 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2451). 
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1a. Abschnitt: Benützer von fahrzeugähnlichen Geräten192 

Art. 50193 Strassenbenützung 

1 Fahrzeugähnliche Geräte dürfen als Verkehrsmittel verwendet werden auf: 

a. den für die Fussgänger bestimmten Verkehrsflächen wie Trottoirs, Fusswege, 
Längsstreifen für Fussgänger, Fussgängerzonen; 

b. Radwegen; 

c. der Fahrbahn von Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen; 

d. der Fahrbahn von Nebenstrassen, wenn entlang der Strasse Trottoirs sowie 
Fuss- und Radwege fehlen und das Verkehrsaufkommen im Zeitpunkt der Be-
nutzung gering ist. 

2 Für Tätigkeiten, namentlich Spiele, die auf einer begrenzten Fläche stattfinden, darf 
die für die Fussgänger bestimmte Verkehrsfläche und auf verkehrsarmen Nebenstras-
sen (z.B. in Wohnquartieren) der gesamte Bereich der Fahrbahn benützt werden, so-
fern die übrigen Verkehrsteilnehmer dadurch weder behindert noch gefährdet werden. 

3 …194 

Art. 50a195 Verwendung als Verkehrsmittel 

1 Für die Benützer von fahrzeugähnlichen Geräten gelten die für Fussgänger anwend-
baren Verkehrsregeln.  

2 Die Benützer von fahrzeugähnlichen Geräten müssen die Geschwindigkeit und die 
Fahrweise stets den Umständen und den Besonderheiten des Geräts anpassen. Insbe-
sondere müssen sie auf Fussgänger Rücksicht nehmen und diesen den Vortritt gewäh-
ren. Beim Überqueren der Fahrbahn dürfen sie nur im Schritttempo fahren. 

3 Sie müssen auf der Fahrbahn rechts fahren. Auf Radwegen haben sie die für die Rad-
fahrer vorgeschriebene Fahrtrichtung einzuhalten. 

4 Nachts und wenn die Sichtverhältnisse es erfordern, sind fahrzeugähnliche Geräte 
oder ihre Benützer auf der Fahrbahn und auf Radwegen mit einem nach vorne weiss 
und nach hinten rot leuchtenden, gut erkennbaren Licht zu versehen.  
  

192 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002  
(AS 2002 1931). 

193 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002  
(AS 2002 1931). 

194 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014  
(AS 2013 4687). 

195 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002  
(AS 2002 1931). 
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2. Abschnitt: Reiter, Tiere 

Art. 51 Reiter 
 (Art. 50 Abs. 1 und 4 SVG) 

1 Auf Strassen mit starkem Verkehr dürfen nur geübte Reiter und nur auf verkehrsge-
wohnten Tieren reiten. Ein Reiter darf höchstens ein Handpferd mitführen. 

2 Das Reiten zu zweit nebeneinander ist nur gestattet in einem geschlossenen Verband 
von wenigstens sechs Reitern sowie ausserorts bei Tag auf Strassen mit schwachem 
Verkehr. 

Art. 52 Einzelne Tiere, Herden 
 (Art. 50 Abs. 2–4 SVG) 

1 Wer ein Tier führt, muss es ständig in seiner Gewalt haben. Tiere dürfen nur geeig-
neten Führern anvertraut werden. 

2 Ein einzelnes Tier darf in Berggegenden am linken Strassenrand geführt werden, 
wenn Führer und Tier dort sicherer sind. 

3 Stillstehende Tiere dürfen den Verkehr nicht behindern; sind sie unbeaufsichtigt, so 
müssen sie zuverlässig angebunden werden. 

4 Die Begleiter von Herden haben auf Hauptstrassen dafür zu sorgen, dass die linke 
Strassenseite frei bleibt. Bei Bahnübergängen ist die Herde nötigenfalls zu unterteilen. 

Art. 53 Gemeinsame Bestimmungen 
 (Art. 50 SVG) 

1 Reiterkolonnen und Tierherden sind nach Möglichkeit zu unterteilen, um das Über-
holen zu erleichtern. 

2 Nachts und wenn die Witterung es erfordert, hat der Reiter und der Führer eines 
Tieres wenigstens auf der dem Verkehr zugewendeten Seite ein von vorne und hinten 
sichtbares, nicht blendendes gelbes Licht zu tragen. Das Reittier ist zudem mit rück-
strahlenden Gamaschen zu versehen. Bei Reiterkolonnen und Tiergruppen muss we-
nigstens links vorne und hinten ein gelbes Licht verwendet werden.196  
3. Teil: Verhalten bei Unfällen 

Art. 54 Sicherung der Unfallstelle 
 (Art. 51 Abs. 1 und 4 SVG) 

1 Entstehen durch Unfälle, Fahrzeugpannen, herabgefallene Ladungen, ausgeflossenes 
Öl usw. Verkehrshindernisse oder andere Gefahren, so müssen die Beteiligten, na-
mentlich auch Mitfahrende, sofort Sicherheitsmassnahmen treffen. 

  

196 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
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2 Die Polizei ist sofort zu benachrichtigen, wenn eine Gefahr nicht unverzüglich be-
seitigt werden kann, namentlich auch, wenn ausfliessende Flüssigkeiten offene Ge-
wässer oder Grundwasser verunreinigen könnten. Wird der Bahnbetrieb behindert, 
z.B. wenn Fahrzeuge oder Ladungen auf Bahnanlagen fallen, so ist die Bahnverwal-
tung sofort zu verständigen. 

3 …197 

Art. 55 Unfälle mit Personenschaden 
 (Art. 51 Abs. 1 und 2 SVG) 

1 Bei Unfällen mit Personenschaden ist die Polizei sofort zu benachrichtigen, wenn 
jemand äussere Verletzungen aufweist oder wenn mit inneren Verletzungen zu rech-
nen ist. 

2 Die Meldung an die Polizei ist nicht erforderlich bei kleinen Schürfungen oder Prel-
lungen; der Schädiger muss aber dem Verletzten Namen und Adresse angeben. Die 
Polizei muss ebenfalls nicht beigezogen werden, wenn nur der Fahrzeugführer, seine 
Angehörigen oder Familiengenossen geringfügig verletzt wurden und keine Drittper-
sonen am Unfall beteiligt sind. 

3 …198 

Art. 56 Feststellung des Tatbestandes 
 (Art. 51 Abs. 2 und 3 SVG) 

1 Die Lage an der Unfallstelle darf bis zum Eintreffen der Polizei nur verändert werden 
zum Schutz von Verletzten oder zur Sicherung des Verkehrs. Die ursprüngliche Lage 
soll vorher auf der Strasse angezeichnet werden. 

1bis Die Polizei nimmt den Tatbestand auf bei Verkehrsunfällen, die nach Artikel 51 
SVG zu melden sind; in andern Fällen hat sie den Tatbestand aufzunehmen, wenn ein 
Beteiligter es verlangt. Die strafrechtliche Verfolgung bleibt vorbehalten.199 

2 Will ein Geschädigter die Polizei beiziehen, obwohl keine Meldepflicht besteht, so 

haben die übrigen Beteiligten bei der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken, bis 
sie von der Polizei entlassen werden. 

3 Die Führer von Feuerwehr-, Sanitäts-, Polizei- und Zollfahrzeugen auf dringlicher 
Fahrt und die Führer von Fahrzeugen öffentlicher Verkehrsbetriebe im fahrplanmäs-
sigen Verkehr dürfen weiterfahren, wenn die Hilfe an Verletzte und die Feststellung 
des Sachverhaltes gewährleistet sind.200 

  

197 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

198 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2139). 

199 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 2101). 

200 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 33 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit  
1. Mai 2007 (AS 2007 1469). 
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4 Erfährt ein Fahrzeugführer erst nachträglich, dass er an einem Unfall beteiligt war 
oder beteiligt sein konnte, so hat er unverzüglich zur Unfallstelle zurückzukehren oder 
sich beim nächsten Polizeiposten zu melden.  
4. Teil: Verwendung der Fahrzeuge 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

I. Betriebssicherheit 

Art. 57 Allgemeines 
 (Art. 29 SVG) 

1 Der Führer hat sich zu vergewissern, dass Fahrzeug und Ladung in vorschriftsge-
mässem Zustand sind und das erforderliche Zubehör, wie das Pannensignal, vorhan-
den ist.201 

2 Kontrollschilder, Geschwindigkeitstafeln und ähnliche Zeichen müssen in gut lesba-
rem Zustand, Lichter, Rückstrahler, Scheiben und Rückspiegel sauber gehalten wer-
den. Ladung, Lastenträger, Arbeitsgeräte und dergleichen dürfen weder die Kontroll-
schilder noch die Beleuchtungsvorrichtungen verdecken.202 203 

3 Treten unterwegs leichtere Mängel auf, so darf der Führer mit besonderer Vorsicht 
weiterfahren; die Reparatur ist ohne Verzug zu veranlassen. 

4 Mit Motorfahrzeugen, die sich im Bau, Umbau oder in Reparatur befinden, dürfen 
Überführungsfahrten ausgeführt werden, wenn wenigstens Lenkung und Bremsen be-
triebssicher sind, ein Bremslicht vorhanden ist, bei Nacht oder schlechter Witterung 
die Beleuchtung den Vorschriften entspricht und kein übermässiger Lärm entsteht.204 

Art. 58 Schutzvorkehren 
 (Art. 29 SVG) 

1 Bestandteile, Arbeitsgeräte oder Ladestücke, die bei Zusammenstössen gefährlich 
werden könnten, namentlich wegen Spitzen, Schneiden oder Kanten, müssen mit 
Schutzvorrichtungen versehen werden.205 

2 Stehen Ladungen, Einzelteile oder Anhänger nicht leicht erkennbar seitlich vor, so 
sind die äussersten Stellen deutlich zu kennzeichnen, tags mit Wimpeln oder Tafeln, 
nachts und wenn die Witterung es erfordert, mit Licht oder Rückstrahlern, die nach 
vorne weiss und nach hinten rot leuchten; die Rückstrahler dürfen sich höchstens 
90 cm über dem Boden befinden. Bei Ausnahmetransporten sind überbreite Ladungen 

  

201 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

202 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 
(AS 2000 2883). 

203 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994 
(AS 1994 816). 

204 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Dez. 1973, in Kraft seit 1. Jan. 1973  
(AS 1973 2155). 

205 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
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oder Anhänger mit rechteckigen Flaggen oder Tafeln von mindestens 40 cm Seiten-
länge zu kennzeichnen, die schräge, rund 10 cm breite rot-weisse Streifen aufweisen; 
nachts und wenn die Witterung es erfordert, sind die Zeichen zu beleuchten oder Mar-
kierlichter anzubringen.206 

2bis Das Ende von Ladungen oder Einzelteilen, die das Fahrzeug auf der Rückseite um 
mehr als 1 m überragen, ist deutlich zu kennzeichnen.207 

3 Bewegliche Teile, wie Kranarme oder Haken, sind für die Fahrt zu sichern; Hebega-
beln müssen hochgeklappt sein oder gut sichtbare Schutzkasten tragen. 

4 …208 

5 Motorfahrzeuge, die sichthemmende Ladungen oder Anhänger mitführen, müssen 
links und rechts aussen je einen Rückspiegel tragen, der dem Fahrer erlaubt, die Fahr-
bahn seitlich neben den Ladungen oder Anhängern und nach hinten mindestens 100 
m weit zu überblicken.209 

6 Einklappbare oder einziehbare Einrichtungen zur Verringerung des Luftwiderstands 
(Art. 38 Abs. 1 Bst. s VTS210), die hinten mehr als 500 mm über die höchstzulässige 
Fahrzeuglänge hinausragen, müssen auf Strassen, auf denen die signalisierte Höchst-
geschwindigkeit 50 km/h oder weniger beträgt, eingezogen sein.211 

Art. 59212 Schutz der Fahrbahn 
 (Art. 29 SVG) 

Die Fahrzeugführer haben jede Beschmutzung der Fahrbahn zu vermeiden. Ist eine 
Fahrbahn beschmutzt worden, so ist für die Warnung der anderen Strassenbenützer 
und eine rasche Reinigung zu sorgen.  
  

206 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2139). 

207 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2139). 

208 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989 (AS 1989 410). Aufgehoben durch Ziff. I 
der V vom 20. Mai 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2139). 

209 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 7. März 1994 (AS 1994 816). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2451). 

210  SR 741.41 
211 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Dez. 2021, in Kraft seit 1. April 2022  

(AS 2022 13). 
212 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2451). 
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Ia.213 Abgasemissionen, Abgaswartung des Fahrzeugs 

Art. 59a214 Pflicht zur Abgaswartung 

1 Für in der Schweiz zugelassene Motorwagen gilt eine Pflicht zur Abgaswartung 
(Art. 35 VTS). Davon ausgenommen sind: 

a. Motorwagen mit einem anerkannten On-Board-Diagnosesystem (OBD-
System); 

b. Motorwagen mit Fremdzündungsmotor und einer bauartbedingten Höchstge-
schwindigkeit von weniger als 50 km/h sowie schwere Motorwagen mit 
Fremdzündungsmotor;  

c. land- und forstwirtschaftliche Arbeitskarren; 

d. vor dem 1. Januar 1976 erstmals zugelassene Motorwagen; 

e. Fahrzeuge von Haltern, die diplomatische oder konsularische Vorrechte ge-
niessen. 

2 Ein OBD-System ist anerkannt bei folgenden Motorwagen: 

a. leichten Motorwagen mit Fremdzündungsmotor, die mindestens die Abgas-
vorschriften Euro 3 erfüllen; 

b. leichten Motorwagen mit Selbstzündungsmotor, die mindestens die Abgasvor-
schriften Euro 4 erfüllen; 

c. schweren Motorwagen, die mindestens die Abgasvorschriften Euro 4 erfüllen 
und nach dem 30. September 2006 erstmals zum Verkehr zugelassen wurden. 

Art. 59b215 Wartungsfristen 

Der Halter muss Fahrzeuge, die der Abgaswartung unterstehen, innerhalb der folgen-
den Fristen warten lassen:  

a. leichte Motorwagen mit Fremdzündungsmotor und einer bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und mehr:  

1. ohne Katalysator: alle 12 Monate, 

2. mit Katalysator: alle 24 Monate; 

b. Motorwagen mit Selbstzündungsmotor und einer bauartbedingten Höchstge-
schwindigkeit von mehr als 30 km/h: alle 24 Monate; 

c. Motorwagen mit Selbstzündungsmotor und einer bauartbedingten Höchstge-
schwindigkeit von 30 km/h und weniger: alle 48 Monate. 

  

213 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 13. Nov. 1985, in Kraft seit 1. Jan. 1986  
(AS 1985 1841). 

214 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 13. Nov. 1985 (AS 1985 1841). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7085). 

215 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 7085). 
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Art. 59c216 Pflichten des Führers und des Halters 

1 Für Fahrzeuge, die der Abgaswartung unterstehen, muss der Führer das Abgas-War-
tungsdokument mitführen und den Kontrollorganen auf Verlangen vorweisen. 

2 Für Fahrzeuge mit einem anerkannten OBD-System muss der Halter, wenn die Fehl-
funktionsanzeige des OBD-Systems einen Fehler der abgasrelevanten Ausrüstung an-
zeigt, das Fahrzeug innert Monatsfrist nach dem erstmaligen Auftreten des Fehlers 
überprüfen und in Stand stellen lassen.  
II. Mitfahrende 

Art. 60217 Allgemeines 
 (Art. 30 Abs. 1 SVG) 

1 …218 

2 In und auf Motorfahrzeugen und ihren Anhängern dürfen nur so viele Personen mit-
geführt werden, als Plätze bewilligt sind. Während der Fahrt müssen die bewilligten 
Plätze benützt werden; in Gesellschaftswagen ist das kurzzeitige Verlassen des Sitz-
platzes gestattet.219 

3 Auf Raupenfahrzeugen dürfen ausserhalb der bewilligten Plätze ausnahmsweise 
Verletzte und weitere Personen zu Hilfeleistungen transportiert werden, wenn ein an-
gemessener Schutz sichergestellt ist.220 

4 In Räumen, die sich nicht von innen öffnen lassen, dürfen keine Personen mitfahren; 
polizeiliche Transporte sind ausgenommen. 

5 Das Besteigen und Verlassen fahrender Motorfahrzeuge und Strassenbahnen ist un-
tersagt, ebenso das Hinauslehnen. 

6 Führer und Mitfahrende dürfen keine Gegenstände zum Fahrzeug hinaushalten oder 
hinauswerfen, ausser bei Umzügen auf abgesperrten Strassen. 

  

216 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 7085). 

217 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977  
(AS 1976 2810). 

218 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. Okt. 1994  
(AS 1994 816). 

219 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Juli 2007  
(AS 2007 2101). 

220 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 
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Art. 61221 Mitfahren auf Fahrzeugen zum Sachentransport und  
auf land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen 

 (Art. 30 Abs. 1 SVG) 

1 Auf bewilligten Stehplätzen von Fahrzeugen zum Sachentransport darf nur das zum 
Auf- und Abladen und zur Überwachung der Ladung erforderliche Personal mitge-
führt werden. 

2 Auf folgenden Fahrzeugen müssen Kinder bis zum vollendeten 7. Altersjahr von ei-
nem mehr als 14 Jahre alten Mitfahrenden beaufsichtigt werden oder auf einem siche-
ren Kindersitz mitfahren: 

a. auf land- und forstwirtschaftlichen Motorfahrzeugen und Anhängern; 

b. auf gewerblichen Traktoren mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h, 
Motorkarren und Arbeitskarren sowie deren Anhänger, wenn sie für land- und 
forstwirtschaftliche Fahrten verwendet werden.222 

3 Auf Fahrzeugen nach Absatz 2 dürfen Personen im Rahmen von Artikel 86 Absatz 1 
Buchstabe c im Nahverkehr auch auf der Ladebrücke oder der Ladung mitgeführt wer-
den, wenn ein angemessener Schutz sichergestellt ist und die bewilligten Plätze nicht 
ausreichen.223 

4 Für Fahrten der Feuerwehr, des Zivilschutzes oder der Polizei, für Fahrten mit Rau-
penfahrzeugen, für Fahrten im Rahmen von nichtmilitärischen Veranstaltungen mit 
militärischen Fahrzeugen, die nicht unter der Obhut des Eidgenössischen Departe-
ments für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport stehen, oder für Umzüge und 
dergleichen kann die kantonale Behörde weitere Personentransporte auf Motorwagen 
zum Sachentransport, land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen und deren Anhä-
ngern gestatten. Sie verfügt die nötigen Sicherheitsmassnahmen.224 

5 Mehr als neun Personen dürfen auf Motorwagen zum Sachentransport und Anhän-
gerzügen nur mitgeführt werden, wenn dies gemäss Fahrzeugausweis gestattet ist; vo-
rausgesetzt ist eine genügende Haftpflichtversicherung. 

Art. 62225  
  

221 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006 und für  
Abs. 1 seit 1. Jan. 2008 (AS 2005 4487). 

222 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2009, in Kraft seit 1. April 2010  
(AS 2009 5701). 

223 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2009, in Kraft seit 1. April 2010  
(AS 2009 5701). 

224 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

225 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, mit Wirkung seit 1. März 2006  
(AS 2005 4487). 



Verkehrsregelnverordnung 

41 / 70 

741.11 

Art. 63226 Mitfahren auf Motorrädern und Fahrrädern 
 (Art. 30 Abs. 1 SVG) 

1 Mitfahrer auf Motorrädern, motorradähnlichen Leicht-, Klein- und dreirädrigen Mo-
torfahrzeugen haben rittlings zu sitzen und müssen Trittbretter oder Fussrasten benut-
zen können. Ein Kind unter sieben Jahren darf nur auf einem durch die Zulassungsbe-
hörde bewilligten Kindersitz mitgeführt werden. 

2 Im Seitenwagen von Motorrädern dürfen nur so viele Personen mitgeführt werden, 
als Plätze bewilligt sind. Auf Anhängern von Motorrädern dürfen keine Personen be-
fördert werden. 

3 Fahrradfahrer über 16 Jahre dürfen mitführen: 

a. so viele Personen, wie Sitzplätze vorhanden sind; Kinder dürfen nur auf Plät-
zen mitgeführt werden, die für ihre Grösse geeignet sind; 

b. auf einem Nachlaufteil gemäss Artikel 210 Absatz 5 VTS227 an ein- und zwei-
plätzigen Fahrrädern:  

1. ein Kind, wenn es die Pedale sitzend treten kann, oder 

2. eine behinderte Person im Rollstuhl; 

c. auf einer speziellen Fahrrad-Rollstuhl-Kombination: eine behinderte Person; 
oder 

d. in einem Fahrradanhänger an ein- und zweiplätzigen Fahrrädern: höchstens 
zwei Kinder auf geschützten Sitzplätzen.228 

4 Fahrradfahrer über 16 Jahre dürfen zusätzlich zu den Möglichkeiten nach Absatz 3 
ein Kind auf einem sicheren Kindersitz mitführen. Der Sitz muss namentlich die Beine 
des Kindes schützen und darf den Radfahrer nicht behindern. 

5 Auf Fahrrädern und Motorfahrrädern ohne Sitzgelegenheit für den Führer oder die 
Führerin dürfen keine Personen mitgeführt werden.229 

6 …230  
  

226 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4487). 

227  SR 741.41 
228 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 26). 
229 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 26). 
230 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, mit Wirkung seit 1. Juli 2025  

(AS 2025 26). 
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III. Masse und Gewichte 

Art. 64231 Breite 
 (Art. 9 Abs. 1 und 4, 20, 25 SVG)232 

1 Motorfahrzeuge und Anhänger dürfen 2,55 m, klimatisierte Fahrzeuge, deren feste 
oder abnehmbare Aufbauten besonders für die Beförderung von Gütern in temperatur-
geführtem Zustand ausgerüstet sind und deren Seitenwände einschliesslich der Wär-
medämmung mindestens 45 mm dick sind, 2,60 m breit sein.233 Für den seitlichen 
Überhang der Ladung gilt Artikel 73 Absatz 2. 

2 Arbeitsfahrzeuge, Tiertransportfahrzeuge, Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindig-
keit bis 30 km/h, land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwin-
digkeit bis 40 km/h und Tierfuhrwerke dürfen eine Breite von 2,55 m auch auf Strassen 
aufweisen, auf denen eine Höchstbreite von 2,30 m signalisiert ist.234 

3 Schneeräumgeräte dürfen breiter sein als die zu ihrem Einsatz verwendeten Fahr-
zeuge, müssen jedoch auffällig gekennzeichnet sein. 

Art. 65235 Länge 
 (Art. 9 Abs. 1 SVG)236 

1 Die Länge der Fahrzeuge darf ohne Ladung höchstens betragen für:  
 Meter 

a. Motorwagen, ausgenommen Gesellschaftswagen 12,00 

b. Anhänger, ausgenommen Sattelanhänger 12,00 

c. Gesellschaftswagen mit zwei Achsen 13,50 

d. Gesellschaftswagen mit mehr als zwei Achsen 15,00 

e. Sattelmotorfahrzeuge 16,50 

f. Anhängerzüge 18,75 

g. Gelenkbusse 18,75.237  
  

231 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994 
(AS 1994 816). 

232 Eingefügt durch Anhang 1 Ziff. II 4 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen  
Anforderungen an Strassenfahrzeuge (AS 1995 4425). Fassung gemäss Ziff. I der V vom  
30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 3519). 

233 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Mai 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998  
(AS 1998 1465). 

234 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 1 der V vom 2. Sept. 1998, in Kraft seit 1. Okt. 1998  
(AS 1998 2352). 

235 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 4 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen  
Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

236 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 3519). 

237 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Dez. 2002  
(AS 2002 3565). 
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2 Die Länge der Gelenkbusse und der anderen Gesellschaftswagen darf einschliesslich 
der Länge von abnehmbaren Zubehörteilen wie Skiboxen die Höchstlänge nach Ab-
satz 1 nicht überschreiten.238 

3 Bei Fahrzeugen, die für den Transport von mehrspurigen Motorfahrzeugen beson-
ders eingerichtet sind, dürfen Stützvorrichtungen zur Sicherung der beförderten Fahr-
zeuge die zulässige Länge im Rahmen des zulässigen Überhanges (Art. 73 Abs. 3) um 
höchstens 1,10 m nach hinten und um höchstens 0,50 m nach vorne überschreiten. 

4 Bei Sattelmotorfahrzeugen, die im unbegleiteten kombinierten Verkehr 45-Fuss-
Container und vergleichbare Transportbehälter von 45 Fuss Länge befördern, darf, 
auch im leeren Zustand, die zulässige Länge nach Absatz 1 Buchstabe e um höchstens 
0,15 m überschritten werden.239 

5 Bei schweren Motorwagen mit verlängerten aerodynamischen Führerkabinen oder 
mit Wasserstoffbehältern oder Batterien für den Antrieb (Art. 94 Abs. 1ter VTS240) 
dürfen die Längen nach Absatz 1 Buchstaben a und e überschritten werden, sofern 
kein grösseres Ladevermögen entsteht und die Kreisfahrbedingungen nach Artikel 65a 
eingehalten werden.241 

6 Bei Anhängerzügen mit verlängerten aerodynamischen Führerkabinen oder mit 
Wasserstoffbehältern oder Batterien für den Antrieb darf die Länge nach Absatz 1 
Buchstabe f und nach Artikel 9 Absatz 1 SVG überschritten werden, sofern kein grös-
seres Ladevermögen entsteht und die Kreisfahrbedingungen nach Artikel 65a einge-
halten werden.242 

Art. 65a243 Kreisfahrt 

Motorfahrzeuge und Fahrzeugkombinationen im Fahrzustand müssen sich in einer 
Kreisringfläche mit einem äusseren Durchmesser von 25 m und einem inneren Durch-
messer von 10,60 m bewegen können, ohne dass die Projektion eines Fahrzeugteils 
(ausgenommen Rückspiegel und vordere Richtungsblinker) auf der Fahrbahn aus-
serhalb der Kreisringfläche zu liegen kommt. Von dieser Regelung ausgenommen sind 
land- und forstwirtschaftliche Motorfahrzeuge und land- und forstwirtschaftliche 
Fahrzeugkombinationen.244 

  

238 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Dez. 2002  
(AS 2002 3565). 

239 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 5. April 2017, in Kraft seit 7. Mai 2017  
(AS 2017 2649). 

240  SR 741.41 
241 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Dez. 2021, in Kraft seit 1. April 2022  

(AS 2022 13). 
242 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Dez. 2021, in Kraft vom 1. April 2022  

bis zum 31. Dez. 2030 (AS 2022 13). 
243 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994 

(AS 1994 816). 
244 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 

(AS 2000 2883). 
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Art. 66 Höhe 
 (Art. 9 Abs. 1 und 4 SVG)245 

Die Höhe der Fahrzeuge darf mit der Ladung höchstens 4 m betragen. …246 

Art. 67247 Gewichte 
 (Art. 9 Abs. 1, 2 und 4 SVG)248 

1 Das Betriebsgewicht von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen darf höchstens 
betragen:249 

a.250 40,00 t bei Motorfahrzeugen mit mehr als vier Achsen, Anhängerzügen und 
Sattelmotorfahrzeugen bzw. 44,00 t bei diesen Fahrzeugen im unbegleiteten 
kombinierten Verkehr; 

b.251 32,00 t bei Motorfahrzeugen mit vier Achsen; 

c. 28,00 t bei dreiachsigen Gelenkbussen; 

d. 25,00 t bei dreiachsigen Motorfahrzeugen im Normalfall, 26,00 t bei dreiach-
sigen Motorfahrzeugen, wenn die Antriebsachse mit Doppelbereifung und 
Luftfederung oder mit einer als gleichwertig anerkannten Federung ausgerüs-
tet ist oder wenn beide hinteren Antriebsachsen mit Doppelbereifung ausgerü-
stet sind und die maximale Achslast von 9,50 t je Achse nicht überschritten 
wird; 

dbis.252 19,50 t bei zweiachsigen Gesellschaftswagen; 

e. 18,00 t bei zweiachsigen Motorfahrzeugen; 

f.253 32,00 t bei Anhängern mit mehr als drei Achsen, ausgenommen Sattelanhä-
nger, Zentralachsanhänger und Starrdeichselanhänger; 

g.254 24,00 t bei Anhängern mit drei Achsen, ausgenommen Sattelanhänger, Zent-
ralachsanhänger und Starrdeichselanhänger; 

  

245 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 3519). 

246 Letzter Satz aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. März 1994, mit Wirkung seit  
1. April 1994 (AS 1994 816). 

247 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 4 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen Anfor-
derungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

248 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 3519). 

249 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2882). 

250 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 3519). 

251 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 3519). 

252 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 5. April 2017, in Kraft seit 7. Mai 2017  
(AS 2017 2649). 

253 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

254 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 
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h.255 18,00 t bei Anhängern mit zwei Achsen, ausgenommen Sattelanhänger, Zent-
ralachsanhänger und Starrdeichselanhänger. 

1bis Als unbegleiteter kombinierter Verkehr gilt die Beförderung von Ladebehältern 
(Container, Wechselaufbau) oder die Überführung eines Sattelanhängers von oder zu 
einer beliebigen schweizerischen Umladestation der Bahn bzw. von oder zu einem 
schweizerischen Hafen, ohne dass das Ladegut beim Übergang vom einen zum ande-
ren Verkehrsträger das Transportgefäss wechselt. Das UVEK kann festlegen, welche 
in Grenznähe liegenden ausländischen Umladestationen den schweizerischen gleich-
gestellt sind. Der Fahrzeugführer muss im unbegleiteten kombinierten Verkehr ein ge-
eignetes Nachweisdokument (z. B. Frachtbrief der Bahn) mitführen.256 

1ter Das Betriebsgewicht von Fahrzeugen nach Absatz 1 Buchstaben b–d und e mit 
alternativem Antrieb (Art. 9a Abs. 1 VTS257) darf um das für die alternative Antriebs-
technik erforderliche Mehrgewicht, höchstens jedoch 1 t und bei Fahrzeugen mit emis-
sionsfreiem Antrieb (Art. 9a Abs. 2 VTS) höchstens 2 t, höher sein.258 

1quater Das Betriebsgewicht von Fahrzeugen nach Absatz 1 Buchstabe a mit alternati-
vem Antrieb (Art. 9a Abs. 1 VTS) darf um das für die alternative Antriebstechnik 
erforderliche Mehrgewicht, höchstens jedoch 1 t und bei Fahrzeugen mit emissions-
freiem Antrieb (Art. 9a Abs. 2 VTS) höchstens 2 t, höher sein als die in Absatz 1 und 
in Artikel 9 Absatz 1 SVG genannten Werte.259 

2 Die Achslasten dürfen höchstens betragen für: 
 Tonnen 

a. Einzelachsen 10,00 

b.260 angetriebene Einzelachsen bei:  

1. land- und forstwirtschaftlichen Erntemaschinen mit Breitrei-
fen (Art. 60 Abs. 6 VTS261) 14,00 

2. Arbeitskarren mit Breitreifen (Art. 60 Abs. 6 VTS) 14,00 

3. den übrigen Motorwagen 11,50 

4.262 Anhängern, die für den Einsatz im Gelände gebaut sind 11,50 

c. Doppelachsen mit einem Achsabstand von weniger als 1,00 m  

1. von Motorfahrzeugen 11,50 

2. von Anhängern 11,00 

  

255 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

256 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 3519). 

257  SR 741.41 
258 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 5. April 2017 (AS 2017 2649). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 17. Dez. 2021, in Kraft seit 1. April 2022 (AS 2022 13). 
259 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Dez. 2021, in Kraft vom 1. April 2022  

bis zum 31. Dez. 2030 (AS 2022 13). 
260 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2016, in Kraft seit 15. Jan. 2017  

(AS 2016 5129). 
261 SR 741.41 
262 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  

(AS 2019 243). 
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 Tonnen 

d. Doppelachsen mit einem Achsabstand von 1,00 m bis weniger als 
1,30 m 

 
16,00 

e. Doppelachsen mit einem Achsabstand von 1,30 m bis weniger als 
1,80 m 

 
18,00 

f. Doppelachsen mit einem Achsabstand von 1,30 m bis weniger als 
1,80 m, wenn die Antriebsachse mit Doppelbereifung und Luftfe-
derung oder einer als gleichwertig anerkannten Federung nach Ar-
tikel 57 VTS ausgerüstet ist oder wenn jede Antriebsachse mit Dop-
pelbereifung ausgerüstet ist und dabei die höchstzulässige Achslast 
von 9,50 t je Achse nicht überschritten wird 

 
 
 
 
 

19,00 

g. Doppelachsen von Anhängern mit einem Achsabstand von 1,80 m 
oder mehr 

 
20,00 

h. Dreifachachsen mit Achsabständen von nicht mehr als 1,30 m 21,00 

i. Dreifachachsen mit Achsabständen von mehr als 1,30 m und nicht 
mehr als 1,40 m 

 
24,00 

k.263 Dreifachachsen mit einem Achsabstand von mehr als 1,40 m 27,00  
3 Sind im Fahrzeugausweis tiefere als die in den Absätzen 1, 2, 6 und 7 genannten 
Höchstwerte eingetragen, so dürfen diese nicht überschritten werden. 

4 Das Gewicht auf den Antriebsachsen muss mindestens betragen (minimales Adhäsi-
onsgewicht):  

a. 22 Prozent des Betriebsgewichts für Fahrzeugkombinationen mit einer bauart-
bedingten Höchstgeschwindigkeit über 25 km/h bis 40 km/h; 

b. 25 Prozent des Betriebsgewichts für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen 
mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 40 km/h.264 

5 Das Betriebsgewicht der Anhänger darf die im Fahrzeugausweis des Zugfahrzeuges 
eingetragene Anhängelast nicht übersteigen. 

6 und 7 …265 

8 Die nach den Absätzen 2 und 3 zulässigen Achslasten dürfen um höchstens 2 Prozent 
überschritten werden, wenn das Betriebsgewicht der Fahrzeuge und der Fahrzeugkom-
binationen nach den Absätzen 1 und 3 eingehalten ist.266 

  

263 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 3519). 

264 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

265 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

266 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 
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9 Das ASTRA kann Weisungen erlassen über die höchstzulässigen Achsbelastungen 
und das minimale Adhäsionsgewicht bei Ausnahmefahrzeugen und Ausnahmetrans-
porten.267  
IV. Mitführen von Anhängern, Schleppen 
(Art. 30 Abs. 3 SVG) 

Art. 68268 Anhänger269 

1 An Motorfahrzeugen und Fahrrädern darf nur ein Anhänger mitgeführt werden.270 

2 Es gelten folgende Ausnahmen: 

a. Gewerbliche Motorkarren dürfen zwei, mit kantonaler Bewilligung drei An-
hänger ziehen. 

b. Gewerbliche Traktoren dürfen zwei gewerbliche oder zwei land- und forst-
wirtschaftliche Anhänger ziehen. 

c. Im Nahverkehr kann die kantonale Behörde, für Bundesfahrzeuge der Bund, 
zwei gewerbliche Anhänger bewilligen.271 

3 An land- und forstwirtschaftlichen Traktoren und Motorkarren sind zwei land- und 
forstwirtschaftliche Anhänger gestattet, ebenso an land- und forstwirtschaftlichen Mo-
toreinachsern, wenn die Achse des ersten Anhängers vom Motor angetrieben wird. 
Auf land- und forstwirtschaftlichen Fahrten kann an land- und forstwirtschaftlichen 
Anhängerzügen zusätzlich ein unbeladener Anhänger oder ein leichter Arbeitsanhä-
nger mitgeführt werden.272 

4 Anhänger zum Personentransport dürfen nur im regionalen fahrplanmässigen Ver-
kehr konzessionierter Transportunternehmungen verwendet werden. An Gesell-
schaftswagen ist nur ein Gepäckanhänger bis 3,50 t Gesamtgewicht zulässig.273 

5 … 274 

  

267 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 3519). 

268 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994 
(AS 1994 816). 

269 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

270 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

271 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

272 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

273 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 1 der V vom 2. Sept. 1998, in Kraft seit 1. Okt. 1998  
(AS 1998 2352). 

274 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 17. Dez. 2021, mit Wirkung seit 1. April 2022  
(AS 2022 13). 
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6 Im Ernstfall und bei Ernstfallübungen dürfen an Motorwagen zwei Feuerwehr- oder 
Zivilschutzanhänger oder zwei für Hand- oder Pferdezug eingerichtete Feuerwehrge-
räte mitgeführt werden.275 

7 Anhänger an Fahrrädern dürfen mit der Ladung höchstens 1,00 m breit sein. Nach 
hinten ist ein Überhang der Ladung von höchstens 50 cm gestattet. Das Betriebsge-
wicht darf höchstens 80 kg betragen.276 

Art. 69277 

Art. 70 Sicherheitsvorkehren bei Anhängern 

1 Vor dem Wegfahren hat der Führer zu prüfen, ob der Anhänger oder Sattelanhänger 
zuverlässig angekuppelt ist, Bremsen und Beleuchtung einwandfrei wirken und bei 
Vorwärtsfahrt auch in Kurven ein Anstossen am Zugfahrzeug ausgeschlossen ist.278 

2 Der Fahrzeugführer und seine Hilfspersonen haben nötigenfalls Sicherheitsmassnah-
men zu treffen und namentlich eine allfällige Lenkung des Anhängers ordnungsge-
mäss zu bedienen, wenn bei ungünstigem Nachlauf eines Anhängers enge Kurven be-
fahren werden müssen.279 

3 …280 

Art. 71 Schleppen und Stossen allgemein 

1 Führer von Motorfahrzeugen und Fahrrädern* sowie Mitfahrende dürfen keine Fahr-
zeuge und Gegenstände stossen, ziehen oder schleppen. Untersagt ist auch das Ziehen 
von Skifahrern, Sportschlitten u. dgl. sowie das Führen von Tieren. Erwachsene Rad-
fahrer dürfen jedoch mit der gebotenen Vorsicht einen Hund an der Leine führen. 

2 Die kantonale Behörde kann das Schleppen von Holz und dergleichen gestatten, 
ebenso das Ziehen von Skifahrern in Wintersportgebieten.281 

3 …282 

* Für die Fahrräder vgl. auch Art. 46 Abs. 4 SVG. 

  

275 Eingefügt durch Anhang 1 Ziff. II 4 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen Anfor-
derungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

276 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

277 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

278 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994 
(AS 1994 816). 

279 Fassung gemäss Art. 36 Ziff. 1 des BRB vom 27. Aug. 1969 über administrative Ausfüh-
rungsbestimmungen zum Strassenverkehrsgesetz, in Kraft seit 1. Okt. 1969  
(AS 1969 793). 

280 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. März 1994, mit Wirkung seit 1. April 1994 
(AS 1994 816). 

281 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

282 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 
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Art. 72 Schleppen von Motorfahrzeugen 

1 Motorfahrzeuge (ausgenommen Motorräder) dürfen höchstens ein anderes Motor-
fahrzeug ohne Anhänger schleppen, Motorräder höchstens ein Motorrad. Das Schlep-
pen von Fahrzeugen, die gebrauchsfähige Tretpedale aufweisen, ist untersagt. Die kan-
tonale Behörde kann das Schleppen von zwei Traktoren oder leichten Motor-
fahrzeugen – ausgenommen Motorräder – bewilligen.283 

2 Das geschleppte Fahrzeug muss von einem Führer mit Ausweis gelenkt werden, 
wenn die Abschleppvorrichtung seine Lenkung nicht gewährleistet. Auf Motorfahr-
zeugen, die ganz oder teilweise auf einer fahrbaren Abschleppvorrichtung aufliegen, 
dürfen keine Personen Platz nehmen.284 

3 Motorfahrzeuge, die nicht selbst gebremst werden können, müssen mit dem Schlepp-
fahrzeug durch eine feste Vorrichtung verbunden sein; ihr Gewicht darf das Betriebs-
gewicht des Schleppfahrzeugs in der Regel nicht übersteigen.285 

4 Motorräder dürfen aufgesattelt an einem Motorfahrzeug – ausgenommen einem Mo-
torrad ohne Seitenwagen – geschleppt werden.286 Auf dem aufgesattelten Fahrzeug 
darf niemand Platz nehmen; es darf weder sich lösen noch umkippen können. Mit ei-
nem Seil darf nur ein Motorrad in Panne geschleppt werden; sein Führer muss das Seil 
nötigenfalls sofort lösen können. 

5 Schleppstangen dürfen höchstens 5 m, Schleppseile höchstens 8 m lang sein. Das 
Seil ist in der Mitte auffällig zu kennzeichnen. Ketten dürfen nicht verwendet werden, 
bei Motorrädern auch keine metallischen Seile.  
V. Ladung 

Art. 73 Ladung; Allgemeines 
 (Art. 30 Abs. 2 SVG) 

1 Die Ladung ist so anzuordnen, dass die Lenkachsen wenigstens 20 Prozent des Be-
triebsgewichtes tragen und bei Zentralachsanhängern der Schwerpunkt vor der Achse 
liegt.287 

2 Die Ladung darf mehrspurige Motorfahrzeuge und Anhänger seitlich nicht überra-
gen.288 Es gelten folgende Ausnahmen: 

  

283 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 4 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen Anfor-
derungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

284 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

285 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 4 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen Anfor-
derungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

286 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 4 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen Anfor-
derungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

287 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 4 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen Anfor-
derungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

288 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 4 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen Anfor-
derungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
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a.289 unteilbare Sportgeräte von höchstens 2,55 m Breite auf Sportgeräteanhängern; 

b.290 Heu- und Strohballen und dergleichen bis zu einer Breite von 2,55 m auf land- 
und forstwirtschaftlichen Fahrten; 

c. loses Heu, Stroh und dergleichen auf land- und forstwirtschaftlichen Fahrten, 
wenn keine festen Gegenstände über den Fahrzeugrand vorstehen; 

d.291 Fahrräder und Motorfahrräder, die hinten an Motorfahrzeugen befestigt sind, 
sofern die Überragung nicht mehr als 20 cm pro Seite (Art. 38 
Abs. 1bis VTS292) und die Gesamtbreite nicht mehr als 2 m beträgt.293 

3 Die Ladung darf bei Motorfahrzeugen, von der Mitte der Lenkvorrichtung gemessen, 
höchstens 3,00 m nach vorne und bei Motorfahrzeugen und Anhängern höchstens 5,00 
m hinter die Mitte der Hinterachse oder den Drehpunkt der Hinterachsen hinausrei-
chen, wenn sie über die Ladefläche hinausragt.294 

4 Waren dürfen mit Motorfahrzeugen nur auf einer Ladefläche befördert werden. Die 
kantonale Behörde kann aus zwingenden Gründen für den Transport besonderer Güter 
an Kranen, auf Ladegabeln u. dgl. Ausnahmen bewilligen. Sie trifft die erforderlichen 
Sicherheitsmassnahmen. 

5 Durch geeignete Massnahmen ist sicherzustellen, dass Ladungen und Teile von La-
dungen nicht leicht abgeweht werden können; dies gilt nicht für Fahrzeuge mit einer 
bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von maximal 40 km/h.295 

6 Auf Ladeflächen vor und neben dem Führersitz sind nur Ladungen gestattet, welche 
die Sicht nicht behindern. 

7 Wo wegen Vereisung Gleitgefahr besteht, darf keine Ware transportiert werden, von 
der Wasser auf die öffentliche Strasse abtropft, z.B. nasser Kies, Sand u. dgl. 

Art. 74296 Transport von Tieren 
 (Art. 30 Abs. 4 SVG) 

1 Beim Transport von Tieren dürfen keine Ausscheidungen nach aussen gelangen. Nö-
tigenfalls muss der Boden mit genügend saugfähigem Material versehen sein. 

  

289 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Mai 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998 
(AS 1998 1465). 

290 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Mai 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998 
(AS 1998 1465). 

291 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Nov. 2000  (AS 2000 2883). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 22. Dez. 2023, in Kraft seit 1. April 2024 (AS 2024 28). 

292  SR 741.41 
293 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 19. Febr. 1992, in Kraft seit 1. April 1992  

(AS 1992 536).  
294 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 4 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen Anfor-

derungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
295 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2451). 
296 Fassung gemäss Art. 72 Ziff. 2 der Tierschutzverordnung vom 27. Mai 1981, in Kraft seit 

1. Juli 1981 (AS 1981 572). 
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2 Motorfahrzeuge und Anhänger dürfen zu regelmässigen Transporten von Klauen- 
oder Huftieren nur verwendet werden, wenn sie gemäss Eintrag im Ausweis dafür zu-
gelassen sind. Die Wände bis zur vorgeschriebenen Höhe und der Boden müssen so 
dicht sein, dass keine Ausscheidungen nach aussen gelangen.297 

3 Auf Motorrädern und Fahrrädern dürfen Tiere nur in Käfigen oder Körben befördert 
werden. 

4 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 
1995298 und der Tierschutzverordnung vom 23. April 2008299.300 

Art. 75301  
VI. Besondere Fälle 

Art. 76302 Linienverkehr 
 (Art. 9 Abs. 3 SVG)303 

1 Wenn es die örtlichen Verhältnisse gestatten, können die Kantone auf ihrem Gebiet 
für Fahrzeuge zum Personentransport, die ausschliesslich im regionalen fahrplanmäs-
sigen Verkehr konzessionierter Transportunternehmungen eingesetzt werden, Aus-
nahmen bewilligen hinsichtlich Gesamtgewicht, Achsbelastung und Kreisfahrbedin-
gungen und nach den Absätzen 2–4 auch hinsichtlich des Mitführens von Anhängern 
und der Ausmasse der Fahrzeuge. Werden Nationalstrassen befahren, so dürfen die 
Ausnahmen nur mit Zustimmung des ASTRA bewilligt werden.304 

2 Die Kantone können an Gesellschaftswagen bewilligen: 

a.305 einen Normalanhänger zum Personentransport und zusätzlich einen Gepäck-
anhänger bis 3,5 t Gesamtgewicht; oder 

b. einen Anhänger zum Sachentransport. 

3 Sie können an Gelenkbussen und Sattelmotorfahrzeugen zum Personentransport 
höchstens einen Gepäckanhänger bis 3,5 t Gesamtgewicht bewilligen. 

  

297 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

298 SR 916.401 
299 SR 455.1 
300 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 

(AS 2015 2451). 
301 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2451). 
302 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Okt. 1997, in Kraft seit 1. Nov. 1997  

(AS 1997 2404). 
303 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 3519). 
304 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 5 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007, in 

Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 
305 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 3519). 
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4 Sie können eine Breite bis 2,55 m auch auf Strassen mit einer signalisierten Höchst-
breite bewilligen sowie die folgenden Höchstlängen: 

a. 25 m beim Gelenkbus; 

b.306 18,75 m beim Sattelmotorfahrzeug mit Gepäckanhänger; 

c. 25 m beim Gesellschaftswagen mit Anhänger zum Personentransport; 

d. 28 m beim Gesellschaftswagen, wenn ein Anhänger zum Personen 
 transport und ein Gepäckanhänger mitgeführt werden, und beim  
 Gelenkbus mit Gepäckanhänger. 

5 …307 

Art. 77 Arbeitsfahrzeuge; Schlittenanhänger; Transportbehälter 
 (Art. 57 Abs. 1 SVG)308 

1 Mit Arbeitsfahrzeugen dürfen keine Waren befördert werden; dies gilt nicht für Fahr-
zeuge der Feuerwehr und des Zivilschutzes sowie für die folgenden Waren: 

a. Betriebsstoffe, Bestandteile und Verbrauchsmaterial für die Maschine; 

b. Werkzeuge und Arbeitsgeräte; 

c. Güter, die im Arbeitsprozess maschinell verändert oder verbraucht werden; 

d. Fahrzeuge zur Fortbewegung des Bedienpersonals.309 

2 Die kantonale Behörde kann die Beförderung von Waren gestatten für den werkin-
ternen Verkehr auf öffentlicher Strasse, zum Warenumschlag zwischen benachbarten 
Stationen öffentlicher Transportunternehmungen und für Erdbewegungen über die 
Strasse und längs eines Bauplatzes durch Fahrzeuge mit Lademulden. 

3 Das Mitführen von Schlittenanhängern ist nur an Traktoren, Motorwagen mit All-
radantrieb und Raupenfahrzeugen zulässig. Es ist von der für Ausnahmebewilligungen 
zuständigen Behörde (Art. 79) zu bewilligen. Die Behörde bestimmt die Strecken und 
verfügt die zur Sicherheit nötigen Auflagen. Sie kann Personentransporte bewilli-
gen.310 

3bis Keiner Bewilligung bedarf das Mitführen der folgenden Anhänger, wenn sie die 
Breite des Zugfahrzeugs nicht überschreiten: 

a. Schlittenanhänger für den Warentransport bis zu einem Betriebsgewicht von 
höchstens 150 kg; 

b. Schlittenanhänger auf land- und forstwirtschaftlichen Fahrten; 

  

306 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Mai 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998  
(AS 1998 1465). 

307 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 16. Okt. 2002, mit Wirkung seit 1. Dez. 2002  
(AS 2002 3565). 

308 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 2023, in Kraft seit 1. April 2024  
(AS 2024 28). 

309 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 2023, in Kraft seit 1. April 2024  
(AS 2024 28). 

310 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 
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c. einplätzige Handrettungsschlitten.311 

4 Fahrbare Transportbehälter dürfen mit Bewilligung des Kantons, auf dessen Gebiet 
die Fahrten stattfinden, mit geeigneten Zugfahrzeugen von der und zur Verladestation 
geschleppt werden. Die Bewilligung wird auf das Zugfahrzeug ausgestellt und auf be-
stimmte Arten von Behältern beschränkt.312  
2. Abschnitt: Ausnahmefahrzeuge und Ausnahmetransporte 
(Art. 9 Abs. 3, 20 SVG)313 

Art. 78 Bewilligungen 

1 Fahrzeuge, die wegen der Ladung den Vorschriften über Masse und Gewichte nicht 
entsprechen, sowie Ausnahmefahrzeuge (Art. 25 VTS314) dürfen auf öffentlichen 
Strassen nur auf Grund einer schriftlichen Bewilligung verkehren.315 Einzelbewilli-
gungen werden für eine oder mehrere bestimmte Fahrten und Dauerbewilligungen für 
beliebig häufige Fahrten erteilt.316 Bewilligungen für Übergewicht dürfen nur für 
Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombinationen erteilt werden, die gemäss Fahrzeugausweis 
für das gesetzlich zulässige Höchstgewicht zugelassen sind.317 

2 Für Fahrten, bei denen Höchstbreite, Höchsthöhe oder Höchstgewicht überschritten 
werden, sind nur Einzelbewilligungen zulässig. Dauerbewilligungen können jedoch 
erteilt werden für:318 

a.319 zusammengehörende Transporte auf derselben Strecke; 

b.320 Überführung, Transport und Verwendung von Arbeitsfahrzeugen innerhalb 
des Kantonsgebietes; 

c.321 die Verwendung von Raupenfahrzeugen in Wintersportgebieten; Dauerbewil-
ligungen für Raupenfahrzeuge können mit Zustimmung der betroffenen 

  

311 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

312 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 816). 

313 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 3519). 

314 SR 741.41 
315 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 4 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen  

Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
316 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 

(AS 2000 2883). 
317 Dritter Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  

(AS 2002 3212). 
318 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 3519). 
319 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2883). 
320 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2883). 
321 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 3519). 
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Kantone auch für Wintersportgebiete, die Teile mehrerer Kantone umfassen, 
erteilt werden; 

d.322 den Transport unteilbarer Güter innerhalb des Kantonsgebietes; 

e.323 die Beförderung von beladenen Eisenbahnwagen mit Rollschemeln innerhalb 
des Kantonsgebietes und mit Zustimmung der betroffenen Kantone auch für 
ausserkantonale Strecken; 

f.324 den Transport unteilbarer Güter und die Verwendung von Ausnahmefahrzeu-
gen im Rahmen der Limiten von Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe a.325 

2bis Bei Ausnahmefahrzeugen, deren Abmessungen und Gewichte die Limiten nach 
Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe a nicht überschreiten, kann die Dauerbewilligung im 
Fahrzeugausweis als Verfügung der Behörde eingetragen werden, sofern die Kreis-
fahrbedingungen nach Artikel 65a eingehalten sind.326 

3 …327 

4 Die Bewilligung kann jederzeit entzogen werden, namentlich wenn sie missbraucht 
wurde, die Fahrzeuge im Verkehr Schwierigkeiten verursachen oder die bewilligten 
Fahrten nicht mehr nötig sind. 

Art. 79 Zuständigkeit 

1 Der Standortkanton oder der Kanton, in dem die bewilligungspflichtige Fahrt be-
ginnt, erteilt die Bewilligungen für Export- und Binnenfahrten, das ASTRA für Fahr-
zeuge im Dienste des Bundes sowie für Import- und grenzüberschreitende Transitfahr-
ten.328 

2 Werden die gesetzlichen Masse und Gewichte überschritten, so können die Bewilli-
gungen unter folgenden Voraussetzungen für die ganze Schweiz erteilt werden:329 

a.330 Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen dürfen höchstens 30 m lang, 3 m breit 
und 4 m hoch sein sowie höchstens 44 t Betriebsgewicht aufweisen; die Achs-
belastung darf je Achse 12 t nicht übersteigen; 

  

322 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2883). 

323 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 3519). 

324 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 3519). 

325 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2883). 

326 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Nov. 2000 (AS 2000 2883). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 3519). 

327 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 22. Dez. 2023, mit Wirkung seit 1. April 2024  
(AS 2024 28). 

328 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 5 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 

329 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 5 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 

330 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 3519). 
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b. es dürfen nur Durchgangsstrassen nach den Anhängen 1 und 2 Buchstaben A 
und B der Durchgangsstrassenverordnung vom 18. Dezember 1991331 und von 
solchen Strassen berührte Ortschaften benützt werden.332 

3 Bei Einzelbewilligungen kann das Betriebsgewicht nach Absatz 2 Buchstabe a bis 
50 t betragen, wenn der Transit durch die von der ausserkantonalen Fahrstrecke be-
rührten Kantone ausschliesslich auf der Autobahn erfolgt.333 

4 Sind die Voraussetzungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, so erteilt jeder von der Fahrt 
betroffene Kanton eine Bewilligung für sein Kantonsgebiet oder gibt für Bewilligun-
gen des ASTRA seine Zustimmung.334 

5 Werden die Masse und Gewichte nach Absatz 2 Buchstabe a überschritten, so darf 
die Bewilligung für das Befahren von Nationalstrassen nur mit Zustimmung des 
ASTRA erteilt werden.335 

Art. 80 Übermasse und Übergewichte 

1 Ausnahmen von den gesetzlichen Höchstmassen und Höchstgewichten  
(Art. 64–67) sind nur zulässig:336 

a.337 für die Überführung und Verwendung von Ausnahmefahrzeugen, namentlich 
Arbeits- und Raupenfahrzeugen, die wegen ihrer Zweckbestimmung den Vor-
schriften nicht entsprechen können; 

b.338 für die Beförderung eines unteilbaren Gutes, wenn die Vorschriften trotz Ver-
wendung geeigneter Fahrzeuge nicht eingehalten werden können; von dieser 
Regel kann zur Vermeidung eines zweiten Transportes abgewichen werden, 
wenn ein Arbeitsmotorwagen eigene Bestandteile, z. B. Kranarme, mitführt; 

c.339 für die Beförderung von Kranzubehör, namentlich Gegengewichte, zum oder 
vom Arbeitsort des Krans; 

  

331 SR 741.272 
332 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  

(AS 1994 816). 
333 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 3519). 
334 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Juli 1992 (AS 1993 1142). Fassung gemäss  

Anhang 4 Ziff. II 5 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007, in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 

335 Eingefügt durch Anhang 4 Ziff. II 5 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 

336 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 816). 

337 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 3519). 

338 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 816). 

339 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2009, in Kraft seit 1. April 2010  
(AS 2009 5701). 
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d.340 für die Beförderung von Motorfahrzeugen zur Fortbewegung des Bedien-
personals von Arbeitsfahrzeugen mit stationärem Arbeitseinsatz, namentlich 
Kranwagen: bis höchstens 3 t. 

2 Wird der Verkehr erheblich behindert, so ist die Bewilligung zu verweigern, ausser 
wenn die Wahl eines andern Verkehrsmittels wegen der Natur des Gutes, der Dring-
lichkeit der Fahrt, der Länge des Weges oder wegen Umladeschwierigkeiten usw. un-
zumutbar wäre.341 

3 Innerhalb des Kantonsgebietes kann die kantonale Behörde auf Strassen mit einer 
signalisierten Höchstbreite Fahrten mit breiteren Fahrzeugen bewilligen, soweit die 
Strassenverhältnisse es zulassen.342 

4 …343 

Art. 81344 

Art. 82345 Bedingungen für Ausnahmeanhänger 

1 Für die Begrenzung des Betriebsgewichts der Ausnahmeanhänger gilt Artikel 67 Ab-
satz 5 oder das in der Bewilligung nach Artikel 78 eingetragene Gesamtzugsge-
wicht.346 

2 Beim Mitführen eines Ausnahmeanhängers ist kein weiterer Anhänger zulässig. Die 
Behörde kann jedoch in begründeten Fällen an Traktoren und Lastwagen höchstens 
zwei Ausnahmeanhänger, an den übrigen Motorfahrzeugen, ausser an Motorrädern, 
höchstens zwei kleine fahrbare Behälter bewilligen. Schaustellern kann sie zwei An-
hänger bis zu einer Gesamtlänge der Fahrzeugkombination von 30 m bewilligen.347 

3 Die Bewilligung für Ausnahmeanhänger, ausgenommen fahrbare Behälter (Art. 77 
Abs. 4), wird auf den Anhänger ausgestellt und auf bestimmte Zugfahrzeuge be-
schränkt. 

  

340 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Dez. 2023, in Kraft seit 1. April 2024  
(AS 2024 28). 

341 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 410). 
342 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Dez. 1990, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 78). 
343 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 3519). 
344 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. März 1994, mit Wirkung seit 1. April 1994  

(AS 1994 816). 
345 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  

(AS 1994 816). 
346 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Okt. 1997, in Kraft seit 1. Nov. 1997  

(AS 1997 2404). 
347 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2451). 
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Art. 83348 

Art. 84 Schutzanordnungen 

1 Die Bewilligungsbehörde ordnet die Vorkehren an, die wegen der Besonderheit der 
Fahrzeuge nötig sind für die Sicherheit des Verkehrs und den Schutz der Fahrbahn 
sowie zur Vermeidung von Lärm und Verkehrsstörungen. Das ASTRA erlässt hiefür 
einheitliche Richtlinien. 

2 Bei schwierigen Strassen- und Verkehrsverhältnissen haben Fahrzeugführer und 
Hilfspersonen von sich aus die erforderlichen weiteren Sicherheitsmassnahmen zu 
treffen. 

Art. 85 Verhalten im Verkehr 

1 Die Fahrzeugführer müssen so fahren, dass die andern Strassenbenützer möglichst 
wenig behindert werden. Andern Fahrzeugen ist das Kreuzen und Überholen zu er-
leichtern, nötigenfalls durch Halten ausserhalb der Fahrbahn. 

2 …349 

3 Mit Ausnahmefahrzeugen und auf Ausnahmetransporten darf aus zwingenden Grün-
den und bei genügenden Sicherheitsmassnahmen von den Verkehrsregeln sowie sig-
nalisierten oder markierten Anordnungen abgewichen werden. Dies gilt sinngemäss 
für deren Begleitfahrzeuge sowie für Fahrzeuge zum Bau, zum Unterhalt und zur Rei-
nigung der Strasse.350  
3. Abschnitt: Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge351 
(Art. 57 Abs. 1 SVG) 

Art. 86 Zulässige Fahrten 

1 Mit land- und forstwirtschaftlichen Motorfahrzeugen und Anhängern (land- und 
forstwirtschaftliche Fahrzeuge) dürfen auf öffentlichen Strassen nur land- und forst-
wirtschaftliche Fahrten durchgeführt werden, nämlich:352 

a.353 Gütertransporte im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung eines Land-  
oder Forstwirtschaftsbetriebs; 

  

348 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 30. Juni 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 3519). 

349 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. März 2007, mit Wirkung seit 1. Juli 2007  
(AS 2007 2101). 

350 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2016, in Kraft seit 15. Jan. 2017  
(AS 2016 5129). 

351 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

352 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

353 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 
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b. Überführungsfahrten von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle oder bei der Anschaf-
fung und zum Unterhalt der Fahrzeuge u. dgl.; 

c.354 Personentransporte im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung eines Land- 
oder Forstwirtschaftsbetriebs. 

2 Den Land- und Forstwirtschaftsbetrieben sind gleichgestellt:355 

a.356 … 

b. die dem Pflanzenbau, namentlich dem Gemüse-, Obst- und Weinbau dienen-
den Betriebe; 

c. die Gärtnereien; 

d. die Imkereien.357 

3 Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge dürfen auch zu land- und forstwirtschaft-
lichen Fahrten für Dritte, selbst gegen Entgelt, verwendet werden. Personen und Be-
triebe, die nicht in der Land- oder Forstwirtschaft tätig sind, können land- und forst-
wirtschaftliche Fahrzeuge halten, wenn sie damit nur land- und forstwirtschaftliche 
Fahrten und Arbeiten für Dritte ausführen.358 

Art. 87 Fahrten zur Bewirtschaftung eines Land- oder 
Forstwirtschaftsbetriebs359 

1 Mit der Bewirtschaftung eines Land- oder Forstwirtschaftsbetriebs im Zusammen-
hang stehen die Fahrten zwischen den verschiedenen Teilen des Betriebes, namentlich 
zwischen dem Betrieb und dem bewirtschafteten Einsatzgebiet.360 

2 Zur Bewirtschaftung eines Land- oder Forstwirtschaftsbetriebs gehören auch die fol-
genden Fahrten, wenn sie nicht für Lieferanten oder Abnehmer erfolgen, die mit dem 
Transportgut gewerbsmässig Handel treiben, es gewerbsmässig herstellen oder verar-
beiten:361 

  

354 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

355 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

356 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, mit Wirkung seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

357 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Okt. 1997, in Kraft seit 1. Nov. 1997  
(AS 1997 2404). Die Berichtigung vom 20. Mai 2021 betrifft nur den italienischen Text 
(AS 2021 284). 

358 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

359 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

360 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

361 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 
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a.362 Zu- und Abfuhr von Betriebsmitteln wie Futter, Streue, Dünger und Samen, 
von land-, haus- und forstwirtschaftlichen Maschinen oder Geräten, von Haus-
rat und Baumaterialien; 

b. Zu- und Abfuhr von Vieh, z.B. im Zusammenhang mit der Sömmerung, mit 
Märkten oder Ausstellungen; 

c. Abfuhr der Produkte des Betriebes zur Verarbeitung oder Verwertung bis zum 
ersten Abnehmer; 

d.363 Transporte für eine Kiesgrube, einen Torfstich, eine Schweine-, Geflügel- 
oder Bienenhaltung, die als Nebengewerbe zu einem Land- oder Forstwirt-
schaftsbetrieb gehören. 

3 Den Fahrten zur Bewirtschaftung eines Land- oder Forstwirtschaftsbetriebs sind 
gleichgestellt:364 

a. Transporte für Meliorationen oder Neulandgewinnung, Güterzusammenle-
gungen und Rodungen zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung des Bo-
dens; 

b. Fuhren für Wuhrarbeiten und Verbauungen, an denen der Fahrzeughalter un-
mittelbar beteiligt ist; 

c. Transporte im Zusammenhang mit Gemeindewerk und Fronarbeiten, zu denen 
der Fahrzeughalter gegenüber dem Gemeinwesen verpflichtet ist; 

d.365 Transporte von Brennholz und sogenanntem Bürgerholz vom Wald zum ersten 
Abnehmer; 

e.366 Fahrten für die Feuerwehr und den Zivilschutz; 

f.367 unentgeltliche Fahrten, die gemeinnützigen Zwecken oder der Erhaltung alter 
land- und forstwirtschaftlicher Fahrzeuge als technisches Kulturgut dienen. 

Art. 88 Verbotene Fahrten 

Nichtlandwirtschaftliche und nichtforstwirtschaftliche Fahrten mit land- und forst-
wirtschaftlichen Fahrzeugen sind untersagt, namentlich:368 

a. Fahrten für ein anderes als in Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe d genanntes Ne-
bengewerbe, z.B. Mosterei, Sägerei, Futter- und Viehhandel; 

  

362 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

363 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

364 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

365 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2883). 

366 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 7. April 1982, in Kraft seit 1. Mai 1982 (AS 1982 531).  
367 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 7. März 1994 (AS 1994 816). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 15. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2883). 
368 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  

(AS 2019 243). 
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b.369 Fahrten für Betriebe, die nicht in der Land- oder Forstwirtschaft tätig sind, wie 
Einsammeln von Milch oder andern landwirtschaftlichen Erzeugnissen für 
eine Sammelstelle und Weitertransport der Produkte, Transport von Holz für 
Sägereien oder Händler, Abholen des Getreides und Rücktransport der Mahl-
produkte für Kundenmühlen; 

c. Fahrten, die auf dem Submissionsweg übernommen werden oder in Zusam-
menhang stehen mit gewerblichen Aufgaben öffentlicher Verwaltungen, aus-
genommen in den Fällen von Artikel 87 Absatz 3. 

Art. 89370 Genossenschaften 

Landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Genossenschaften können land- und 
forstwirtschaftliche Fahrzeuge halten und damit land- und forstwirtschaftliche Fahrten 
und Arbeiten für Genossenschaftsmitglieder oder andere in der Land- oder Forstwirt-
schaft tätige Betriebe ausführen. Die Fahrzeuge dürfen dagegen nicht für einen Han-
dels- oder Gewerbebetrieb der Genossenschaft verwendet werden. 

Art. 90 Ausnahmebewilligungen 

1 Die kantonale Behörde kann die gewerbliche Verwendung land- und forstwirtschaft-
licher Fahrzeuge bewilligen: 

a.371 zu Fahrten für Staat und Gemeinde, namentlich für Bau und Unterhalt von 
Strassen und Wegen, für Kehrichtabfuhr und Schneeräumung; 

b. zu anderen einem allgemeinen Bedürfnis entsprechenden Fahrten, wie Ein-
sammeln der Milch und Transport von der Sammelstelle zur Bahn, Bahncami-
onnage für abgelegene Gemeinden. 

2 Solche Bewilligungen dürfen nur aus zwingenden Gründen und nur für Orte erteilt 
werden, wo gewerbliche Fahrzeuge für eine zweckmässige Ausführung der Fahrten 
nicht zur Verfügung stehen. Voraussetzung ist, dass die bewilligten Fahrten unbedeu-
tend sind und die land- und forstwirtschaftliche Verwendung des Fahrzeugs überwiegt. 
Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

3 Die kantonale Behörde kann die Verwendung land- und forstwirtschaftlicher Fahr-
zeuge bei Umzügen und dergleichen gestatten; sie ordnet nötigenfalls Sicherheits-
massnahmen an. Für die Versicherung gilt Artikel 3 Absatz 2 der Verkehrsversiche-
rungsverordnung vom 20. November 1959372 sinngemäss.373 

4 …374 

  

369 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

370 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

371 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. April 1982, in Kraft seit 1. Mai 1982 (AS 1982 531). 
372 SR 741.31 
373 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  

(AS 2005 4487). 
374 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 22. Dez. 2023, mit Wirkung seit 1. April 2024  

(AS 2024 28). 
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5. Teil: Verschiedene Bestimmungen 

1. Abschnitt: Sonntags- und Nachtfahrverbot 
(Art. 2 Abs. 1 Bst. b und 2 SVG)375 

Art. 91376 Grundsatz 

1 Das Sonntagsfahrverbot gilt an allen Sonntagen und an den folgenden Feiertagen: 
Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, 1. August, Weihnachten 
sowie 26. Dezember, wenn Weihnachten nicht auf einen Montag oder Freitag fällt. 
Wird in einem Kanton oder Kantonsteil einer dieser Tage nicht gefeiert, so gilt dort 
auch das Sonntagsfahrverbot nicht. 

2 Das Nachtfahrverbot gilt von 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr. 

3 Unter das Sonntags- und Nachtfahrverbot fallen: 

a. schwere Motorwagen (Art. 10 Abs. 2 VTS377); 

b. gewerbliche Traktoren und Arbeitsmotorwagen; 

c. Sattelmotorfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtzugsgewicht (Art. 7 Abs. 6 
VTS) von über 5 t; 

d. Fahrzeuge, die einen Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht (Art. 7 
Abs. 4 VTS) von mehr als 3,5 t mitführen. 

Art. 91a378 Ausnahmen vom Verbot 

1 Vom Sonntags- und Nachtfahrverbot sind ausgenommen: 

a. Fahrzeuge zum Personentransport; 

b. land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge; 

c. Fahrzeuge, die einen Sattelanhänger mit einem zum Wohnen dienenden Auf-
bau mitführen; 

d. Fahrten der Feuerwehr, des Zivilschutzes, der Sanität, der Polizei und des Mi-
litärs sowie Fahrten zur Hilfeleistung bei Katastrophen; 

e. gewerbliche Traktoren, Motorkarren und Arbeitskarren sowie ihre Anhänger, 
sofern die Fahrzeuge während den Verbotszeiten ausschliesslich für land- und 
forstwirtschaftliche Fahrten verwendet werden (Art. 86–90); 

f.379 Fahrten der Schweizerischen Post AG und der Postkonzerngesellschaften nach 
Artikel 1 Buchstabe e der Postverordnung vom 29. August 2012380 (VPG) im 

  

375 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 243). 

376 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4569). 
377 SR 741.41 
378 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4569). 
379 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 4 der Postverordnung vom 29. Aug. 2012, in Kraft seit  

1. Okt. 2012 (AS 2012 5009). 
380 SR 783.01 
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Rahmen der Verpflichtung der Schweizerischen Post AG zur Grundversor-
gung mit Postdiensten (Art. 13 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010381); 

g.382 Transporte von Lebensmitteln (Art. 4 des Lebensmittelgesetzes vom 20. Juni 
2014383, LMG), die nicht tiefgefroren, ultrahocherhitzt oder sterilisiert sind 
und deren Verbrauchsfrist höchstens 30 Tage beträgt; 

h. Transporte von Schlachttieren und Sportpferden; 

i. Transporte von Schnittblumen; 

j. Transporte von Tageszeitungen mit redaktionellem Inhalt sowie Fahrten für 
aktuelle Fernsehreportagen; 

k.384 Fahrten mit Raupenfahrzeugen zur Pistenbereitung; 

l.385 Fahrzeuge mit aufgebautem Nutzraum, der speziell zum Blutspenden einge-
richtet ist; 

m.386 schwere Motorwagen mit einem Gesamtgewicht von höchstens 4250 kg, 
sofern sie über einen emissionsfreien Antrieb (Art. 9a Abs. 2 VTS387) verfü-
gen und das 3500 kg überschreitende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht 
der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird; 

n.388 Sattelmotorfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtzugsgewicht (Art. 7 Abs. 6 
VTS) von höchstens 5750 kg, sofern sie über einen emissionsfreien Antrieb 
(Art. 9a Abs. 2 VTS) verfügen und das 5000 kg überschreitende Gewicht ein-
zig durch das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht 
wird. 

2 Vom Sonntags- und Nachtfahrverbot ausgenommen sind ferner Fahrten zur Hilfe-
leistung bei Unfällen, Fahrzeugpannen und Betriebsstörungen, namentlich in öffentli-
chen Transportunternehmungen und im Flugverkehr, sowie Fahrten bei Winterdienst-
einsätzen. 

2bis Vom Sonntagsfahrverbot ausgenommen sind Veteranenfahrzeuge, die gemäss 
Eintrag im Fahrzeugausweis als solche anerkannt sind.389 

3 Bei den Fahrten nach Absatz 1 Buchstaben f–j kann ein Viertel des Ladevolumens 
des Fahrzeugs mit anderen Gütern aufgefüllt werden. Dem Transport darf eine 

  

381 SR 783.0 
382 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  

(AS 2019 243). 
383 SR 817.0 
384 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  

(AS 2019 243). 
385 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2139). 
386 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Dez. 2021, in Kraft seit 1. April 2022  

(AS 2022 13). 
387  SR 741.41 
388 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Dez. 2021, in Kraft seit 1. April 2022  

(AS 2022 13). 
389 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2139). 
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Leerfahrt von höchstens 30 Minuten vorangehen oder nachfolgen. Für längere Leer-
fahrten ist eine Bewilligung nach Artikel 92 Absatz 1 erforderlich. 

4 Bei Fahrten während des Sonntags- oder Nachtfahrverbots ist jede vermeidbare Ru-
hestörung zu unterlassen. 

Art. 92390 Transporte mit Bewilligungen 

1 Sonntags- und Nachtfahrbewilligungen werden erteilt, wenn eine Fahrt am Sonntag 
oder zur Nachtzeit dringend ist und weder durch organisatorische Massnahmen noch 
durch die Wahl eines anderen Verkehrsmittels vermieden werden kann. Sie werden 
erteilt für den Transport auf kürzester Strecke und nötigenfalls für eine unumgängliche 
Leerfahrt. 

2 Bewilligungen werden für folgende Fahrten erteilt: 

a.391 Transport von Postsendungen durch Subunternehmerinnen nach Artikel 1 
Buchstabe b VPG392 im Rahmen der Verpflichtung der Schweizerischen Post 
AG zur Grundversorgung mit Postdiensten; 

abis.393 Transport von Postsendungen durch Anbieterinnen nach Artikel 3 Absatz 1 
und 8 Absatz 1 VPG oder durch deren Subunternehmerinnen nach Artikel 1 
Buchstabe b VPG, sofern der Transport einem Angebot der Grundversorgung 
mit Postdiensten entspricht (Art. 13 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010394); 

b. Transport von Zirkus-, Schausteller-, Marktfahrer-, Orchester-, Theatermate-
rial und dergleichen; 

c. Fahrten beim Bau und Unterhalt von Strassen und Gleisanlagen sowie von 
Werkleitungen wie Strom-, Wasser-, Telekomleitungen; 

d. Verschiebung von verkehrsstörenden Ausnahmefahrzeugen und für verkehrs-
störende Ausnahmetransporte; 

e. Fahrten bei Veranstaltungen, namentlich zum Transport von Lebensmitteln 
und Getränken. 

3 Bewilligungen für andere Fahrten als nach Absatz 2 darf der Kanton nur mit Zustim-
mung des ASTRA erteilen. In einem dringenden Fall kann der Kanton eine unerläss-
liche Fahrt von sich aus gestatten unter Mitteilung an das ASTRA. 

4 Der Standortkanton oder der Kanton, in dem die bewilligungspflichtige Fahrt be-
ginnt, erteilt die Bewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz. Die Zuständigkeit 
des Standortkantons entfällt, wenn sein Gebiet nicht berührt wird. Für Fahrzeuge des 
Bundes und für Fahrten nach Absatz 2 Buchstabe abis ist das ASTRA zuständig.395 

  

390 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4569). 
391 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 4 der Postverordnung vom 29. Aug. 2012, in Kraft seit  

1. Okt. 2012 (AS 2012 5009). 
392 SR 783.01 
393 Eingefügt durch Anhang 2 Ziff. II 4 der Postverordnung vom 29. Aug. 2012, in Kraft seit  

1. Okt. 2012 (AS 2012 5009). 
394 SR 783.0 
395 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 4 der Postverordnung vom 29. Aug. 2012, in Kraft seit  

1. Okt. 2012 (AS 2012 5009). 
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5 Bei jedem Transport kann ein Viertel des Ladevolumens des Fahrzeugs mit andern 
Gütern aufgefüllt werden. 

Art. 93 Verfahren 

1 Es dürfen Einzelbewilligungen für eine oder mehrere bestimmte Fahrten und Dauer-
bewilligungen für beliebig häufige Fahrten erteilt werden. Die Dauerbewilligungen 
sind auf höchstens zwölf Monate zu befristen.396 

2 In der Bewilligung sind anzugeben: 

a bei Einzelbewilligungen: die Art des Ladegutes, die Zeit der Fahrt und die 
Fahrstrecke; 

b. bei Dauerbewilligungen: die Art des Ladegutes, das Gebiet und die Zeit der 
Fahrten.397 

3 …398 

4 Die Bewilligung kann jederzeit entzogen werden, namentlich wenn sie missbraucht 
wurde oder bewilligte Fahrten nicht mehr nötig sind.  
2. Abschnitt: Sportliche Veranstaltungen 
(Art. 52 SVG) 

Art. 94 Verbotene Veranstaltungen; Ausnahmen 

1 Unter das Verbot der öffentlichen Rundstreckenrennen mit Motorfahrzeugen fallen 
alle Rennen, bei denen die gleiche Strecke ununterbrochen mehrmals zu befahren ist, 
wenn Zuschauer zugelassen sind. 

2 Untersagt sind ferner Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmer einander gemäss 
Reglement durch gegenseitige Beschädigung zum Ausscheiden zwingen dürfen (so-
genannte Stock-Car-Veranstaltungen u. dgl.) sowie Ballonverfolgungsfahrten auf 
Zeit. 

3 Gestattet sind jedoch mit Bewilligung der kantonalen Behörde: 

a. Rasenrennen mit Motorrädern; 

b. Geschicklichkeitswettfahrten im Gelände; 

c. Rennen mit besonderen Fahrzeugen von höchstens 250 cm3 Zylinderinhalt 
wie sogenannte Karts; 

d. Autoslaloms; 

  

396 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Juli 2007  
(AS 2007 2101). 

397 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Juli 2007  
(AS 2007 2101). 

398 Aufgehoben durch Ziff. II 62 der V vom 8. Nov. 2006 über die Anpassung von Bun-des-
ratsverordnungen an die Totalrevision der Bundesrechtspflege, mit Wirkung seit  
1. Jan. 2007 (AS 2006 4705). 
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e. … 399 

Art. 95 Bewilligungen 

1 Gesuche für bewilligungspflichtige Veranstaltungen müssen der kantonalen Behörde 
spätestens einen Monat vor der Durchführung eingereicht werden. Beizulegen sind der 
Entwurf des Reglements, der Strecken- und Zeitplan sowie Angaben über die vorge-
sehenen Sicherheitsmassnahmen, die Organisation des Sanitätsdienstes und die unge-
fähre Zahl der Teilnehmer.* 

2 Es besteht kein Anspruch auf die Bewilligung. Sie ist namentlich zu verweigern, 
wenn eine Belästigung durch übermässigen oder langandauernden Lärm zu befürchten 
ist. Für Veranstaltungen auf Pisten ist sie ferner zu versagen, wenn der nicht bewilli-
gungspflichtige Betrieb der Piste den Zielen der Verkehrserziehung und Lärmbekämp-
fung zuwiderläuft. 

3 Schnitzelfahrten, Orientierungsfahrten u. dgl. werden nur bewilligt, wenn die Be-
wertung nicht nach der kürzesten Fahrzeit erfolgt. Geschwindigkeitsprüfungen mit 
Motorfahrzeugen, wie Bergrennen, sind nur auf abgesperrten Strassen gestattet. 

4 Sind Durchschnittsgeschwindigkeiten vorgesehen, so hat der Veranstalter geheime 
Kontrollen vorzunehmen und Überschreitungen bei der Bewertung angemessen zu be-
rücksichtigen. 

5 … 400  
* Für den Versicherungsnachweis vgl. die Art. 30 und 31 der Verkehrsversicherungsver-

ordnung vom 20. Nov. 1959 (SR 741.31).  
3. Abschnitt: Strafbestimmung 

Art. 96 
(Art. 103 Abs. 1 SVG) 

Wer Vorschriften dieser Verordnung verletzt, wird, wenn keine andere Strafbestim-
mung anwendbar ist, mit Busse401 bestraft.  
  

399 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Dez. 2015, in Kraft seit 1. April 2016  
(AS 2016 403). Bst. e gilt nur bis zum 31. März 2026 (AS 2020 2139). 

400 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Dez. 2015, in Kraft vom 1. April 2016 bis zum 
31. März 2026 (AS 2016 403, 2020 2139). 

401 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Juli 2007  
(AS 2007 2101). 
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4. Abschnitt: Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 97 Weisungen; Ausnahmen 
 (Art. 106 Abs. 1 SVG) 

1 Das ASTRA kann für die Durchführung dieser Verordnung technische Einzelheiten 
regeln und Weisungen erlassen. In Einzelfällen kann es Ausnahmen von einzelnen 
Bestimmungen, namentlich für die Verwendung der Fahrzeuge, bewilligen.402 

2 Sondervorschriften für den militärischen Strassenverkehr bleiben vorbehalten. 

Art. 97a403 Informationssysteme der Bewilligungsbehörden 

1 Zur Erteilung von Bewilligungen können die Bewilligungsbehörden im Rahmen ih-
rer Zuständigkeit eigenständige Informationssysteme betreiben zu: 

a. Bewilligungen für Ausnahmefahrzeuge und Ausnahmetransporte; 

b. Sonntags- und Nachtfahrbewilligungen. 

2 Diese Informationssysteme enthalten insbesondere folgende Daten: 

a. Name und Adresse des Gesuchstellers, des Rechnungsempfängers und des Be-
willigungsinhabers; 

b. Datum und Strecke der Fahrt; 

c. Fahrzeugart; 

d. technische Angaben zum verwendeten Fahrzeug; 

e. Angaben zum Ladegut. 

3 Die Informationssysteme enthalten überdies die Adressen aller kantonalen Verkehrs-
polizeien und Bewilligungsbehörden sowie die Adressverzeichnisse der zuständigen 
Mitarbeitenden. 

4 Die Daten nach Absatz 2 können zwischen den Bewilligungsbehörden über eine 
Schnittstelle elektronisch ausgetauscht werden. 

5 Im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit erhalten die zuständigen Vollzugsbehörden auf 
Anfrage Zugriff auf bestimmte vom ASTRA ausgestellte Bewilligungen. 

6 Zur Überprüfung der Angaben der Gesuchsteller kann das ASTRA über eine Schnitt-
stelle auf die dafür notwendigen Fahrzeugdaten des Informationssystems Verkehrszu-
lassung zugreifen.  

  

402 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2451). 

403 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2139). 
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Art. 98404 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Mai 2002 

Bereits in Verkehr stehende Fahrzeuge, welche der vor dem 1. August 2002 geltenden 
Fahrraddefinition nach Artikel 24 Absatz 1 VTS405 entsprechen und alle technischen 
Anforderungen an Fahrräder erfüllen, dürfen noch bis zum 31. Dezember 2003 wie 
Fahrräder verwendet werden, sofern sie eine Fahrradvignette tragen. 

Art. 98a406 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 24. Juni 2015 

1 Schutzhelme für Führerinnen und Führer von Motorfahrrädern, die nach bisherigem 
Recht zulässig waren, dürfen noch bis zum 31. Dezember 2020 verwendet werden.407 

2 Bei Motorfahrzeugen, die vor dem 1. Oktober 1997 erstmals zum Verkehr zugelas-
sen worden sind, darf die Achslast nach Artikel 67 Absatz 2 Buchstaben b und c bis 
zum 31. Dezember 2022 maximal 12,00 t betragen, soweit dabei die im Fahrzeugaus-
weis eingetragenen Höchstwerte nicht überschritten werden. 

3 Bei Motorfahrzeugen, die vor dem 1. Oktober 1997 erstmals zum Verkehr zugelas-
sen worden sind, darf die zulässige Achslast nach Artikel 67 Absatz 2 Buchstabe f bis 
zum 31. Dezember 2022 maximal 20,00 t betragen, wenn dabei die höchstzulässige 
Achslast von 10,00 t je Achse und die im Fahrzeugausweis eingetragenen Höchstwerte 
nicht überschritten werden. 

Art. 99 Inkrafttreten, Aufhebung bisherigen Rechts 
 (Art. 107 Abs. 1 und 3 SVG) 

1 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1963 in Kraft. 

2 Am gleichen Tage treten die noch nicht in Geltung stehenden Bestimmungen des 
SVG und das Bundesgesetz vom 23. Juni 1961408 betreffend Änderung des Bundes-
gesetzes über den Strassenverkehr in Kraft. Artikel 12 SVG ist jedoch auf Motorfahr-
zeuge und Anhänger erst anwendbar, wenn der Bundesrat die erforderlichen Ausfüh-
rungsvorschriften erlässt. 

3 Aufgehoben sind das Bundesgesetz vom 15. März 1932409 über den Motorfahrzeug- 
und Fahrradverkehr sowie alle Verkehrsregeln des bisherigen Rechts, ferner der Bun-
desratsbeschluss vom 14. Februar 1939410 über die zum Transport von lebenden Tie-
ren verwendeten Motorfahrzeuge. 

4 Die Verordnungen und Beschlüsse, die der Bundesrat in Ausführung des Bundesge-
setzes vom 15. März 1932 über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr erlassen hat, 
bleiben, mit Ausnahme der darin enthaltenen Verkehrsregeln, bis auf weiteres in Kraft, 

  

404 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 10. Juli 1972 (AS 1972 1573). Fassung gemäss  
Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002 (AS 2002 1931). 

405 SR 741.41 
406 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2451). 
407 Die Berichtigung vom 15. Sept. 2015 betrifft nur den französischen Text (AS 2015 3145). 
408 AS 1962 1362 (SVG 33 Abs. 1 und 2, 49 Abs. 2) 
409 [BS 7 595 614; AS 1948 531; 1949 II 1491 Art. 4; 1959 679 Art. 107 Abs. 3; 1960 1157 

Art. 28 Abs. 1 Ziff. 1; 1308 Art. 4 Abs. 6] 
410 [BS 9 360] 
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soweit sie dem SVG oder dessen Ausführungsvorschriften nicht widersprechen. Das 
UVEK stellt eine Liste der noch in Kraft bleibenden Bestimmungen auf.  
Schlussbestimmungen der Änderung vom 25. Januar 1989411  
Zu Art. 3b Abs. 3 

Die Helmtrag-Pflicht für die Führer von Motorfahrrädern gilt ab 1. Januar 1990.  
Zu Art. 41 Abs. 1 und 1bis 

Artikel 41 Absätze 1 und 1bis gilt ab 1. Juli 1989.  
Schlussbestimmungen der Änderung vom 22. Dezember 1993412 

1 Für die vor dem 1. Juli 1994 immatrikulierten Motorwagen mit Selbstzündungsmo-
tor (ausgenommen Arbeitsmotorwagen und landwirtschaftliche Motorwagen) hat der 
Halter bis zum 1. März 1995 ein Abgas-Wartungsdokument zu beschaffen und die 
erste Abgaswartung durchführen zu lassen. 

2 Für die vor dem 1. Juli 1994 immatrikulierten Arbeitsmotorwagen und landwirt-
schaftlichen Motorwagen mit Selbstzündungsmotoren hat der Halter bis zum 1. Juli 
1995 ein Abgas-Wartungsdokument zu beschaffen und die erste Abgaswartung durch-
führen zu lassen. 

3 Für Fahrzeuge, die von der Typenprüfung befreit sind und vor dem 1. März 1995 
durch Einzelprüfung zum Verkehr zugelassen werden, kann die Rauchmessung nach 
bisherigem Anhang 3 der Verordnung vom 27. August 1969413 über Bau und Ausrüs-
tung der Strassenfahrzeuge erfolgen. 

4 An Fahrzeugen, die zwischen dem 1. Juli 1994 und dem 28. Februar 1995 erstmals 
in Verkehr gesetzt werden, kann bei der Abgas-Nachkontrolle vor der ersten Inver-
kehrsetzung auf eine Rauchmessung verzichtet werden.  
Schlussbestimmung der Änderung vom 22. Oktober 1997414 

Kleidung nach Artikel 48 Absatz 3 VRV, die nicht der Schweizer Norm SN 640 710 
entspricht, kann noch bis zum 31. Dezember 2000 verwendet werden. 

  

411 AS 1989 410 
412 AS 1994 167 
413 [AS 1969 821; 1972 1577, 1748; 1975 541 Ziff. II 2; 1976 2611; 1979 1922;  

1981 572 Art. 72 Ziff. 3; 1982 495, 531 Ziff. II; 1983 627 Art. 88 Ziff. 1; 1984 1338;  
1985 608; 1986 1833; 1989 410 Ziff. II 2, 1195; 1991 78 Ziff. III; 1992 536;  
1994 167 Ziff. II, 214 Ziff. I und, II 816 Ziff. II 3, 1326. AS 1995 4425 Anhang 1 Ziff. I 
Bst. a]. Siehe heute die V vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an 
Strassenfahrzeuge (SR 741.41). 

414 AS 1997 2404 
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Anhang I415 

  

415 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. März 1994, mit Wirkung seit 1. April 1994  
(AS 1994 816). 
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Anhang II416 

  

416 Aufgehoben durch Art. 72 Ziff. 2 der Tierschutzverordnung vom 27. Mai 1981, mit Wir-
kung seit 1. Juli 1981 (AS 1981 572). 
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Signalisationsverordnung 

(SSV)1  
vom 5. September 1979 (Stand am 1. Juli 2025) 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf die Artikel 2, 6, 32, 57, 103 Absatz 1 und 106 Absatz 1 des Strassen-
verkehrsgesetzes vom 19. Dezember 19582 sowie Artikel 53 des Bundesgesetzes 
vom 8. März 19603 über die Nationalstrassen, 

verordnet: 

1. Kapitel: Begriffe und Geltungsbereich 

Art. 1 Inhalt, Abkürzungen und Begriffe 

1 Diese Verordnung regelt die Signale, Markierungen und Reklamen im Bereich von 
Strassen, die Zeichen und Weisungen der Polizei sowie die Verkehrsanordnungen und 
Verkehrsbeschränkungen. 

2 Es werden folgende Abkürzungen verwendet: 

a. UVEK4 für das Eidgenössische Departement für Umwelt,  
Verkehr, Energie und Kommunikation5; 

b.6 ASTRA für das Bundesamt für Strassen; 

c. Behörde für die Behörde, die nach kantonalem Recht für die  
Anordnung, Anbringung und Entfernung von Signalen 
und Markierungen zuständig ist; 

d. Verwaltungsver-
fahrensgesetz  

für das Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren 
vom 20. Dezember 19687; 

e. SVG für das Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 19588; 

f. VRV für die Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 
19629; 

  

 AS 1979 1961 
1 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Febr. 1992, in Kraft seit 15. März 1992  

(AS 1992 514). 
2 SR 741.01 
3 SR 725.11 
4 Begriff gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  

(AS 1998 1440). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt. 
5 Begriff gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  

(AS 1998 1440). 
6 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2459). 
7 SR 172.021 
8 SR 741.01 
9 SR 741.11 

741.21 
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g.10 VTS für die Verordnung vom 19. Juni 199511 über die  
technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge; 

h.12 SDR für die Verordnung vom 29. November 200213 über die 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse. 

i.14 NSV für die Nationalstrassenverordnung  
vom 7. November 200715; 

3 Die Ziffern in Klammern nach Bezeichnungen von Signalen und Markierungen be-
ziehen sich auf die Abbildungen im Anhang 2. 

4 Der Bereich «innerorts» beginnt beim Signal «Ortsbeginn auf Hauptstrassen» (4.27) 
oder «Ortsbeginn auf Nebenstrassen» (4.29) und endet beim Signal «Ortsende auf 
Hauptstrassen» (4.28) oder» Ortsende auf Nebenstrassen» (4.30). Der Bereich «aus-
serorts» beginnt beim Signal «Ortsende auf Hauptstrassen» oder «Ortsende auf Ne-
benstrassen» und endet beim Signal «Ortsbeginn auf Hauptstrassen» oder «Ortsbe-
ginn auf Nebenstrassen». 

5 Zusatztafeln sind Tafeln mit ergänzenden Angaben zu Signalen (Art. 63). 

6 Autobahnen sind die mit dem Signal «Autobahn» (4.01), Autostrassen die mit dem 
Signal «Autostrasse» (4.03) gekennzeichneten Strassen, auf denen besondere Ver-
kehrsregeln gelten (Art. 45 Abs. 1). 

7 Hauptstrassen sind die mit dem Signal «Hauptstrasse» (3.03) gekennzeichneten 
Strassen, auf denen die Führer, abweichend vom gesetzlichen Rechtsvortritt (Art. 36 
Abs. 2 SVG), bei Verzweigungen vortrittsberechtigt sind (Art. 37 Abs. 1). 

8 Nebenstrassen sind alle Strassen, deren Beginn nicht besonders gekennzeichnet ist 
und auf denen die allgemeinen Verkehrsregeln gelten (z. B. Rechtsvortritt nach 
Art. 36 Abs. 2 SVG). 

9 Verkehrsorientierte Strassen sind alle Strassen innerorts, die primär auf die Anfor-
derungen des Motorfahrzeugverkehrs ausgerichtet und für sichere, leistungsfähige 
und wirtschaftliche Transporte bestimmt sind.16 

10 …17 

  

10 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen  
Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

11 SR 741.41 
12 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  

(AS 2005 4495). 
13 SR 741.621 
14 Eingefügt durch Anhang 4 Ziff. II 6 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007,  

in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 
15 SR 725.111 
16 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023  

(AS 2022 498). 
17 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2145). 
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Art. 2 Geltung für die Strassenbenützer 

1 Signale und Markierungen gelten für alle Strassenbenützer, soweit sich nicht aus den 
einzelnen Bestimmungen etwas anderes ergibt. 

1bis Die Signale und Markierungen sind in Anhang 2 festgelegt.18 

2 Signale und Markierungen, die nicht für bestimmte Fahrzeugarten, sondern für den 
Verkehr allgemein gelten, haben auch Reiter sowie Führer von Pferden und anderen 
grösseren Tieren zu beachten, ausgenommen das Signal «Allgemeines Fahrverbot in 
beiden Richtungen» (2.01).19 

3 Sonderbestimmungen für den militärischen Strassenverkehr bleiben vorbehalten. 
Für gelb-schwarze Signale, die sich ausschliesslich an militärische Strassenbenützer 
und für weiss-orange Wegweiser, die sich ausschliesslich an Strassenbenützer des Zi-
vilschutzes richten, gilt Artikel 101 Absätze 8 und 9.20 

Art. 2a21 Zonensignalisation 

1 Die Hinweissignale «Parkieren gestattet» (4.17), «Parkieren mit Parkscheibe» (4.18) 
und «Parkieren gegen Gebühr» (4.20) sowie die Vorschriftssignale können auf einer 
rechteckigen weissen Tafel mit der Aufschrift «ZONE» als Zonensignale (2.59.1) dar-
gestellt werden. 

2 Die Zonensignalisation ist nur auf Strassen innerorts zulässig. 

3 Die mit einem Zonensignal angezeigten Rechte und Pflichten gelten mit Beginn der 
Zonensignalisation bis zum jeweiligen Ende-Signal. Das Ende-Signal zeigt an, dass 
wiederum die allgemeinen Verkehrsregeln gelten. 

4 Mit einem Zonensignal dürfen höchstens drei Verkehrsanordnungen angezeigt wer-
den. 

5 Die Signale «Tempo-30-Zone» (2.59.1), «Begegnungszone» (2.59.5) und «Fussgän-
gerzone» (2.59.3) sind nur auf nicht verkehrsorientierten Nebenstrassen zulässig.22 

6 Wird auf einem Abschnitt einer verkehrsorientierten Strasse aufgrund der Voraus-
setzungen nach Artikel 108 Absätze 1, 2 und 4 die Höchstgeschwindigkeit auf 
30 km/h begrenzt, so kann dieser Abschnitt in eine Tempo-30-Zone einbezogen wer-
den.23  
  

18 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

19 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Nov. 1981, in Kraft seit 1. Jan. 1982  
(AS 1981 1862). 

20 Fassung gemäss Ziff. IV der V vom 7. April 1982, in Kraft seit 1. Mai 1982  
 (AS 1982 531). 

21 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989 (AS 1989 438). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 28. Sept. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2002 (AS 2001 2719). 

22 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023  
(AS 2022 498). 

23 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023  
(AS 2022 498). 
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2. Kapitel: Gefahrensignale 

1. Abschnitt: Grundsätze 

Art. 3 

1 Gefahrensignale haben in der Regel die Form eines gleichseitigen Dreiecks, einen 
roten Rand und ein schwarzes Symbol auf weissem Grund. Bei Matrixsignalen kön-
nen der Grund schwarz und das Symbol weiss sein.24 

2 Sie werden nur angeordnet, wo der ortsunkundige Führer eine Gefahr nicht oder zu 
spät erkennen kann. 

3 Die Gefahrensignale stehen unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen für ein-
zelne Signale: 

a. innerorts kurz vor der Gefahrenstelle; stehen sie mehr als 50 m vorher, wird 
die Entfernung auf beigefügter «Distanztafel» (5.01) vermerkt; 

b. ausserorts 150–250 m vor der Gefahrenstelle; kann diese Regel nicht einge-
halten werden, wird die Entfernung auf beigefügter «Distanztafel» vermerkt; 

c.25  auf Autobahnen und Autostrassen bei der Gefahrenstelle selbst oder höchstens 
100 m vorher, ferner zusätzlich als Vorsignale mit beigefügter «Distanztafel» 
500–1000 m vor der Gefahrenstelle. 

4 Die Länge der Strecke, auf der eine Gefahr besteht, kann auf beigefügter Zusatztafel 
«Streckenlänge» (5.03) vermerkt werden. Auf längeren Strecken werden die Gefah-
rensignale, nötigenfalls mit beigefügter «Wiederholungstafel» (5.04), in angemesse-
nen Abständen wiederholt.  
2. Abschnitt: Gefährliche Strassenanlage 

Art. 4 Kurven 

1 Kurvensignale warnen vor Kurven, die wegen ihrer Anlage (z. B. fehlende Überhö-
hung, starke oder ungleichmässige Krümmung der Fahrbahn) zur Mässigung der Ge-
schwindigkeit zwingen. 

2 Je nach den örtlichen Verhältnissen werden angebracht die Signale «Rechtskurve» 
(1.01), «Linkskurve» (1.02) «Doppelkurve nach rechts beginnend» (1.03) oder «Dop-
pelkurve nach links beginnend» (1.04). 

3 Folgen sich mehrere Kurven in kurzen Abständen, wird das der ersten Kurve oder 
Doppelkurve entsprechende Signal mit beigefügter Zusatztafel «Streckenlänge» 
(5.03) angebracht. 

4 Innerorts werden in der Regel keine Kurvensignale angebracht. 

  

24 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

25 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 
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Art. 5 Schleudergefahr 

1 Das Signal «Schleudergefahr» (1.05) warnt vor übermässig glattem Belag der Fahr-
bahn, vor Spurrillen oder vor Strassenstrecken, die in besonderem Masse der Verei-
sung ausgesetzt sind. 

2 Steht das Signal «Schleudergefahr» zur Warnung vor Glatteis oder Schneeglätte, 
wird die Zusatztafel «Vereiste Fahrbahn» (5.13) beigefügt. Signal und Zusatztafel 
werden entfernt oder abgedeckt, sobald nicht mehr mit Eisbildung oder Schneeglätte 
zu rechnen ist. 

Art. 6 Unebenheiten der Fahrbahn 

1 Das Signal «Unebene Fahrbahn» (1.06) warnt vor Unebenheiten (z. B. Aufwölbun-
gen, Senkungen) der Fahrbahn, bei denen das Fahrzeug gefährliche Schläge erleiden 
oder die Fahrbahnhaftung verlieren könnte. 

2 …26 

Art. 7 Verengung der Fahrbahn 

1 Das Signal «Engpass» (1.07) zeigt an, dass sich die Fahrbahn beidseitig verengt und 
das Kreuzen daher erschwert ist. Das Signal steht nicht vor gekennzeichneten Bau-
stellen (Art. 9). 

2 Die Signale «Verengung rechts» (1.08) und «Verengung links» (1.09) zeigen an, 
dass sich die Fahrbahn einseitig verengt oder der Fahrbahnrand gefährliche Vor-
sprünge aufweist und das Kreuzen daher erschwert ist. Vorsprünge werden nach Ar-
tikel 82 gekennzeichnet. 

3 Der Wegfall eines Fahrstreifens auf Fahrbahnen mit mehreren Fahrstreifen in glei-
cher Richtung wird mit der Tafel «Anzeige der Fahrstreifen» (4.77) angezeigt. 

4 Die Breite der Fahrbahn an ihrer schmälsten Stelle wird nötigenfalls auf beigefügter 
Zusatztafel «Fahrbahnbreite» (5.15) angegeben. 

Art. 8 Gefälle und Steigung, Rollsplitt, Steinschlag 

1 Die Signale «Gefährliches Gefälle» (1.10) und «Starke Steigung» (1.11) warnen vor 
Strecken mit einer Neigung oder Steigung von mindestens 10 Prozent; auf den Signa-
len wird die grösste Neigung oder Steigung der Strecke angegeben. 

2 Das Signal «Rollsplitt» (1.12) warnt vor losem Splitt auf der Fahrbahn. 

3 Das Signal «Steinschlag» (1.13) warnt vor Steinschlag oder Steinen auf der Fahr-
bahn. Das Symbol kann entsprechend den örtlichen Verhältnissen seitenverkehrt ab-
gebildet werden.   
  

26 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 
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Art. 9 Baustelle 

1 Das Signal «Baustelle» (1.14) warnt vor Arbeiten auf der Fahrbahn (z. B. Bau-, Ver-
messungs-, Markierungsarbeiten) und den damit verbundenen Hindernissen (z. B. 
Materialablagerungen, offene Schächte), Unebenheiten und Verengungen der Fahr-
bahn. Für die Kennzeichnung von Baustellen gilt im übrigen Artikel 80. 

2 Das Signal wird auch aufgestellt, wenn Arbeiten unmittelbar neben der Fahrbahn 
den Verkehr beeinträchtigen könnten. 

Art. 10 Bahnübergänge, Strassenbahnen 

1 Die Signale «Schranken» (1.15) sowie «Bahnübergang ohne Schranken» (1.16) die-
nen zur Warnung vor Bahnübergängen, die nach den Artikeln 92 und 93 gekennzeich-
net sind.27 

2 Das Signal «Schranken» warnt auch vor Abschrankungen bei Flugplätzen und der-
gleichen. 

3 …28 

4 Das Signal «Strassenbahn» (1.18) warnt vor Schienenfahrzeugen auf Strassen, na-
mentlich vor Kreuzungen mit Schienenfahrzeugen.29  
3. Abschnitt: Übrige Gefahren 

Art. 11 Fussgängerstreifen, Kinder, Radfahrer30 

1 Das Signal «Fussgängerstreifen» (1.22) kündigt Fussgängerstreifen an, die aus einer 
Entfernung von 200 m nicht erkennbar sind. Es darf nur ausserorts und einzig bei 
Fussgängerstreifen angebracht werden, die dem anerkannten Stand der Verkehrssi-
cherheit entsprechen.31 

2 Das Signal «Kinder» (1.23) zeigt an, dass häufig mit Kindern auf der Fahrbahn zu 
rechnen ist; es wird im Bereich von Schulhäusern, Spielplätzen und dergleichen auf-
gestellt.32   
  

27 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

28 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

29 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 der V vom 12. Nov. 2003, in Kraft seit 14. Dez. 2003 
(AS 2003 4289). 

30 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

31 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

32 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 
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3 Das Signal «Radfahrer» (1.32) zeigt an, dass häufig Radfahrer und Motorfahrrad-
fahrer in die Strasse einfahren oder diese überqueren; es darf nur ausserhalb von Ver-
zweigungen aufgestellt werden.33 

Art. 12 Tiere 

1 Das Signal «Wildwechsel» (1.24) zeigt an, dass mit Wild auf der Fahrbahn zu rech-
nen ist. Die Länge der Gefahrenstrecke wird in der Regel auf beigefügter Zusatztafel 
«Streckenlänge» (5.03) angegeben. 

2 Das Signal «Tiere» (1.25) warnt vor unbeaufsichtigten Tieren auf der Fahrbahn; das 
Tiersymbol zeigt die Tierart, um die es sich hauptsächlich handelt. Das Signal steht 
in Weidegebieten, die von Rechts wegen nicht abgeschrankt sein müssen, ferner bei 
Alpaufzug oder Alpentladung, solange sich Herden auf der Fahrbahn bewegen. Es 
wird nötigenfalls auch auf Hauptstrassen mit häufigem Viehtrieb aufgestellt. 

3 Das ASTRA34 kann nach Artikel 115 Absatz 2 weitere Tiersymbole bewilligen. 

Art. 13 Gegenverkehr 

1 Das Signal «Gegenverkehr» (1.26) warnt vor entgegenkommenden Fahrzeugen. 

2 Das Signal «Gegenverkehr» steht: 

a. auf Autobahnen, wenn ein Fahrstreifen für den Gegenverkehr reserviert ist (z. 
B. wegen Bauarbeiten oder Unfällen auf der Gegenfahrbahn); 

b. beim Beginn von Autostrassen nach dem Signal «Autostrasse» (4.03), wenn 
die Autostrasse auf eine Autobahn folgt; 

c.35 … 

d. am Ende von Einbahnstrassen, sobald eine Strecke mit Gegenverkehr folgt. 

Art. 14 Lichtsignale, … Stau36 

1 Das Signal «Lichtsignale» (1.27) kündigt eine Lichtsignalanlage an, bei welcher der 
Fahrzeugführer gegebenenfalls anhalten muss. Es steht vor Lichtsignalanlagen aus-
serorts und kann zur Vorankündigung von Lichtsignalen für die zeitweilige Sperrung 
einzelner Fahrstreifen (Art. 69 Abs. 4) verwendet werden; innerorts kann es auf Stras-
sen mit schnellem Verkehr oder dort, wo die Lichtsignalanlage nicht rechtzeitig er-
kennbar ist, aufgestellt werden.37 

  

33 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005 (AS 2005 4495). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 

34 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt. 

35 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, mit Wirkung seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

36 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

37 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 
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2 und 3 …38 

4 Das Signal «Stau» (1.31) warnt vor stehenden oder langsam fahrenden Fahrzeugko-
lonnen. Es darf nur dauernd aufgestellt werden, wo häufig mit Stau zu rechnen ist.39 

Art. 15 Andere Gefahren 

1 Das Signal «Andere Gefahren» (1.30) warnt vor Gefahren auf der Fahrbahn, für die 
kein besonderes Signal besteht. Die Art der Gefahr wird nötigenfalls auf beigefügter 
Zusatztafel oder bei kurzfristiger Signalisation auf Faltsignalen unter dem Symbol in-
nerhalb des roten Randes angegeben.40 

2 Das Signal «Andere Gefahren» wird nötigenfalls auch vor Anhalteposten der Polizei 
(Art. 31 Abs. 2) angebracht, ferner ausserorts zur Ankündigung der polizeilichen Ver-
kehrsregelung. 

3 Für die Warnung von überraschendem Geschützlärm gilt Artikel 65 Absatz 7.  
3. Kapitel: Vorschriftssignale 

1. Abschnitt: Allgemeines 

Art. 16 Grundsätze 

1 Vorschriftssignale zeigen ein Gebot oder Verbot an; sie sind in der Regel rund. Ver-
botssignale haben im Allgemeinen einen roten Rand und ein schwarzes Symbol auf 
weissem Grund; bei Matrixsignalen können der Grund schwarz und das Symbol weiss 
sein. Gebotssignale haben eine schmale weisse Umrandung und ein weisses Symbol 
auf blauem Grund. Bei kurzfristiger Signalisation können Vorschriftssignale auf weis-
sem dreieckigem Faltsignal dargestellt werden.41 

2 Unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen für einzelne Vorschriftssignale gilt 
die angekündigte Vorschrift an der Stelle oder von der Stelle an, wo das Signal steht, 
bis zum Ende der nächsten Verzweigung; soll sie weiter gelten, wird das Signal dort 
wiederholt. Die Signale «Höchstgeschwindigkeit» (2.30), «Mindestgeschwindigkeit» 
(2.31), «Überholen verboten» (2.44), «Überholen für Lastwagen verboten» (2.45), 
«Halten verboten» (2.49) und «Parkieren verboten» (2.50) gelten bis zu den entspre-
chenden Ende-Signalen (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58), höchstens aber bis zum Ende 
der nächsten Verzweigung. Das Signal «Höchstgeschwindigkeit 50 generell» (2.30.1) 

  

38 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

39 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989. in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

40 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

41 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 
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gilt im ganzen dichtbebauten Gebiet von Ortschaften (Art. 22 Abs. 3; Art. 4a Abs. 2 
VRV42).43 

3 Kündigen Vorschriftssignale eine erst später geltende Vorschrift an, wird die «Dis-
tanztafel» (5.01) beigefügt; wiederholen sie eine Vorschrift, wird die «Wiederho-
lungstafel» (5.04) beigefügt. Fahrverbote sowie Mass- und Gewichtsbeschränkungen 
werden spätestens bei der letzten Umfahrungsmöglichkeit angekündigt. 

4 Auf längeren Strecken werden die Vorschriftssignale mit beigefügter «Wiederho-
lungstafel» (5.04) nötigenfalls in angemessenen Abständen wiederholt oder mit der 
Zusatztafel «Streckenlänge» (5.031) ergänzt. 

Art. 17 Ausnahmen 

1 Ausnahmen von signalisierten Vorschriften (z. B. «Zubringerdienst gestattet», «Mit 
schriftlicher Ausnahmebewilligung gestattet») werden auf einer Zusatztafel nach den 
Bestimmungen der Artikel 63–65 vermerkt.44 

2 Zusatztafeln, die signalisierte Vorschriften verschärfen, sind nur zulässig, wenn die 
Regelung nicht anders signalisiert werden kann. 

3 Bei Fahrverboten sowie Mass- und Gewichtsbeschränkungen erlaubt der Vermerk 
«Zubringerdienst gestattet» Fahrten zum Abliefern oder Abholen von Waren bei An-
wohnern oder auf anliegenden Grundstücken, Fahrten von Anwohnern und von Per-
sonen, die Anwohner zu treffen oder auf anliegenden Grundstücken Arbeiten zu ver-
richten haben sowie die Beförderung solcher Personen durch Dritte.  
2. Abschnitt: Fahrverbote, Mass- und Gewichtsbeschränkungen 

Art. 18 Allgemeine Fahrverbote 

1 Das Signal «Allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen» (2.01) zeigt an, dass der 
Verkehr grundsätzlich in beiden Fahrtrichtungen für alle Fahrzeuge verboten ist. 

2 Ist bei Verzweigungen die Einfahrt in eine Strasse durch das Signal «Allgemeines 
Fahrverbot in beiden Richtungen» untersagt, die Ausfahrt jedoch beschränkt möglich 
(z.B. Zubringerdienst), wird den ausfahrenden Fahrzeugen der Vortritt durch die Sig-
nale «Stop» (3.01) oder «Kein Vortritt» (3.02) entzogen. 

3 Das Signal «Einfahrt verboten» (2.02) zeigt an, dass die Einfahrt für alle Fahrzeuge 
verboten, der Verkehr aus der Gegenrichtung jedoch gestattet ist. Am andern Ende 
der Strasse steht das Signal «Einbahnstrasse» (4.08).45 

  

42 SR 741.11 
43 Fassung des letzten Satzes gemäss Ziff. II der V vom 19. Okt. 1983, in Kraft  

seit 1. Jan. 1984 (AS 1983 1651). 
44 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  

(AS 1998 1440). 
45 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  

(AS 1989 438). 
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4 Die Signale «Allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen» und «Einfahrt verbo-
ten» gelten nicht für:  

a. Handwagen von höchstens 1 m Breite; 

b. Kinderwagen; 

c. Rollstühle ohne Motor;  

d. motorisierte Rollstühle und Elektro-Stehroller, sofern gehbehinderte Personen 
sie verwenden; 

e. Fahrräder, sofern sie geschoben werden;  

f. Motorfahrräder, sofern sie bei abgestelltem Motor geschoben werden; 

g. zweirädrige Motorräder, sofern sie bei abgestelltem Motor geschoben wer-
den.46 

5 Wird die Einfahrt in eine Strasse durch das Signal «Einfahrt verboten» (2.02) unter-
sagt, so bestimmt die Behörde, dass Fahrräder und Motorfahrräder vom Verbot aus-
genommen sind, wenn nicht die Platzverhältnisse oder andere Gründe dagegen spre-
chen. Sie kann weitere Ausnahmen vorsehen, namentlich für Fahrzeuge im 
öffentlichen Linienverkehr.47 

6 Bei Einbahnverkehr mit wechselnder Fahrtrichtung werden Ausnahmen vom Signal 
«Einfahrt verboten» auf beigefügter Zusatztafel vermerkt; angegeben werden zuläs-
sige Einfahrtszeiten, Länge der Fahrstrecke und die dafür in der Regel erforderliche 
Fahrzeit. 

7 …48 

Art. 19 Teilfahrverbote, Fussgängerverbot 

1 Teilfahrverbote verbieten den Verkehr für bestimmte Fahrzeugarten und haben fol-
gende Bedeutung: 

a.49  Das «Verbot für Motorwagen» (2.03) gilt für alle mehrspurigen Motorfahr-
zeuge, inbegriffen Motorräder mit Seitenwagen, ausgenommen Motorfahrrä-
der. 

b.50 Das «Verbot für Motorräder» (2.04) gilt für alle Motorräder. 

c.51 Das «Verbot für Fahrräder und Motorfahrräder» (2.05) untersagt das Fahren 
mit Fahrrädern und Motorfahrrädern; das «Verbot für Motorfahrräder» (2.06) 
untersagt das Fahren mit schweren und schnellen Motorfahrrädern. 

  

46 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
47 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2459). 
48 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2459). 
49 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
50 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen  

Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
51 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
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d.52 Das «Verbot für Lastwagen» (2.07) gilt für alle schweren Motorwagen zum 
Sachentransport. 

e. Das «Verbot für Gesellschaftswagen» (2.08) gilt für alle Gesellschaftswagen. 

f.53 Das «Verbot für Anhänger» (2.09) gilt für alle Motorfahrzeuge mit Anhänger, 
ausgenommen landwirtschaftliche Anhänger sowie Fahrrad- und Motorfahr-
radanhänger; Gewichtsangaben auf beigefügter Zusatztafel bedeuten, dass 
Anhänger, deren Gesamtgewicht nach Fahrzeugausweis das angegebene Ge-
wicht nicht übersteigt, vom Verbot ausgenommen sind. 

fbis.54 Das «Verbot für Anhänger mit Ausnahme von Sattel- und Zentralachsanhä-
ngern» (2.09.1) gilt für alle Motorfahrzeuge mit Anhänger, ausgenommen 
Sattel- und Zentralachsanhänger.55 Gewichtsangaben auf beigefügter Zusatz-
tafel bedeuten, dass Anhänger, deren Gesamtgewicht nach Fahrzeugausweis 
das angegebene Gewicht nicht übersteigt, vom Verbot ausgenommen sind. 

g.56 Das «Verbot für Fahrzeuge mit gefährlicher Ladung» (2.10.1) gilt für alle 
Fahrzeuge, die nach der SDR57 gekennzeichnet sein müssen; in Tunnels gilt 
es zusätzlich für alle Beförderungseinheiten, die diesen Fahrzeugen nach der 
SDR gleichgestellt sind. Bei Tunnels ist die Tunnelkategorie nach Anhang 2 
SDR auf einer Zusatztafel mit dem entsprechenden Buchstaben anzuzeigen. 

h.58 Das «Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung» (2.11) gilt für 
alle Fahrzeuge, die gefährliche Güter nach Anhang 2 Ziffer 2.259 SDR beför-
dern. 

i. Das «Verbot für Tiere» (2.12) verbietet den Verkehr von Zug-, Reit- und 
Saumtieren sowie den Viehtrieb. 

2 In einem Signal können zwei, auf unbedeutenden Nebenstrassen (Art. 22 Abs. 4) 
sowie innerorts drei Verbotssymbole dargestellt werden, z.B. «Verbot für Motorwa-
gen und Motorräder» (2.13), «Verbot für Motorwagen, Motorräder und Motorfahrrä-
der» (2.14). 

3 Das Signal «Verbot für Fussgänger» (2.15) untersagt den Fussgängern und Benüt-
zern von fahrzeugähnlichen Geräten den Zugang.60 

  

52 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023  
(AS 2022 498). 

53 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
54 Eingefügt durch Anhang 1 Ziff. II 5 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen  

Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
55 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Juli 2007  

(AS 2007 2105). 
56 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Aug. 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010  

(AS 2009 4241). 
57 SR 741.621 
58 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  

(AS 2005 4495). 
59 Der Verweis wurde in Anwendung von Art. 12 Abs. 2 des  Publikationsgesetzes vom  

18. Juni 2004 (SR 170.512) auf den 1. Jan. 2019 angepasst. 
60 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002  

(AS 2002 1935). 
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4 Das Signal «Skifahren verboten» (2.15.1) untersagt das Fahren mit Skis jeglicher 
Art, das Signal «Schlitteln verboten» (2.15.2) das Fahren mit Schlitten jeglicher Art. 
Die Signale sind am Ende der winterlichen Verhältnisse zu entfernen.61 

5 Das Signal «Verbot für fahrzeugähnliche Geräte» (2.15.3) untersagt das Benützen 
von fahrzeugähnlichen Geräten.62 

Art. 20 Höchstgewicht, Achsdruck 

1 Das Signal «Höchstgewicht» (2.16) schliesst Fahrzeuge und Fahrzeugkombinatio-
nen aus, deren Betriebsgewicht den angegebenen Wert übersteigt. Das Betriebsge-
wicht ist das jeweilige tatsächliche Gewicht des Fahrzeugs oder der Fahrzeugkombi-
nation samt Führer, Mitfahrer und Ladung (Art. 7 Abs. 2 VTS63).64 

2 Wird für Fahrzeugkombinationen auf beigefügter Zusatztafel zum Signal «Höchst-
gewicht» ein höheres Gewicht erlaubt, dürfen die einzelnen Fahrzeuge der Kombina-
tion den im Signal angegebenen Wert nicht übersteigen. 

3 Das Signal «Achsdruck» (2.17) schliesst Fahrzeuge aus, bei denen eine Achse die 
angezeigte Belastung übersteigt. Achsen, die weniger als 1 m voneinander entfernt 
sind, dürfen zusammen den angegebenen Wert nicht übersteigen. 

Art. 21 Breite, Höhe, Länge der Fahrzeuge 

1 Das Signal «Höchstbreite» (2.18) schliesst Fahrzeuge aus, deren Breite mit der La-
dung den angegebenen Wert übersteigt; für die Benützung von Strassen mit einer sig-
nalisierten Höchstbreite von 2,30 m durch bestimmte breitere Fahrzeuge gilt Artikel 
64 Absatz 2 VRV65.66 

2 Das Signal «Höchsthöhe» (2.19) schliesst Fahrzeuge aus, deren Höhe mit der La-
dung den angegebenen Wert übersteigt. Es steht vor Unterführungen, Tunneln, Gale-
rien, gedeckten Brücken, in die Fahrbahn hineinragenden Bauwerken und dergleichen 
beim Hindernis selbst, wenn Fahrzeuge von 4,00 m Höhe die Stelle nicht gefahrlos 
passieren können.67 

3 Das Signal «Höchstlänge» (2.20) schliesst Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen 
aus, welche mit der Ladung die angegebene Länge übersteigen.  
  

61 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

62  Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002  
(AS 2002 1935). 

63 SR 741.41 
64 Fassung des Satzes gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der V vom 19. Juni 1995 über die techni-

schen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
65 SR 741.11 
66 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2145). 
67 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2145). 
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3. Abschnitt: Fahranordnungen, Parkierungsbeschränkungen 

Art. 22 Höchstgeschwindigkeit 

1 Die Signale «Höchstgeschwindigkeit» (2.30) und «Höchstgeschwindigkeit 50 gene-
rell» (2.30.1) nennen die Geschwindigkeit in Stundenkilometern (km/h), welche die 
Fahrzeuge auch bei günstigen Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen nicht über-
schreiten dürfen. Die signalisierte Höchstgeschwindigkeit wird mit dem Signal «Ende 
der Höchstgeschwindigkeit» (2.53) oder «Ende der Höchstgeschwindigkeit 50 gene-
rell» (2.53.1) aufgehoben.68  

2 Drängt sich auf Strassen mit schnellem Verkehr eine erhebliche Geschwindigkeits-
herabsetzung auf (Art. 108), wird die Höchstgeschwindigkeit stufenweise gesenkt. 

3 Der Beginn der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h (Art. 4a Abs. 1 
Bst. a VRV69) wird mit dem Signal «Höchstgeschwindigkeit 50 generell» (2.30.1) 
dort angezeigt, wo die dichte Überbauung auf einer der beiden Strassenseiten beginnt. 
Das Ende der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wird mit dem Signal 
«Ende der Höchstgeschwindigkeit 50 generell» (2.53.1) angezeigt; es steht dort, wo 
keine der beiden Strassenseiten mehr dicht bebaut ist.70 

4 Die Signale, die Beginn und Ende der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit von 
50 km/h anzeigen, können auf unbedeutenden Nebenstrassen fehlen (wie Strassen, die 
nicht Ortschaften oder Ortsteile direkt verbinden, landwirtschaftliche Erschliessungs-
strassen, Waldwege u. dgl.; Art. 4a Abs. 2 VRV).71 

5 Auf Autostrassen ist die allgemeine Höchstgeschwindigkeit (Art. 4a Abs. 1 VRV) 
mit Signalen anzuzeigen.72 

Art. 22a73 Tempo-30-Zone 

Das Signal «Tempo-30-Zone» (2.59.1) kennzeichnet Strassen in Quartieren oder 
Siedlungsbereichen, auf denen besonders vorsichtig und rücksichtsvoll gefahren wer-
den muss. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. 

  

68 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 19. Okt. 1983, in Kraft seit 1. Jan. 1984  
(AS 1983 1651). 

69 SR 741.11 
70 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 19. Okt. 1983, in Kraft seit 1. Jan. 1984  

(AS 1983 1651). 
71 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 19. Okt. 1983, in Kraft seit 1. Jan. 1984  

(AS 1983 1651). 
72 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  

(AS 1989 438). 
73  Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2002  

(AS 2001 2719). 
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Art. 22b74 Begegnungszone 

1 Das Signal «Begegnungszone» (2.59.5) kennzeichnet Strassen in Wohn- oder Ge-
schäftsbereichen, auf denen die Fussgänger und Benützer von fahrzeugähnlichen Ge-
räten die ganze Verkehrsfläche benützen dürfen. Sie sind gegenüber den Fahrzeug-
führern vortrittsberechtigt, dürfen jedoch die Fahrzeuge nicht unnötig behindern.75 

2 Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h. 

3 Das Parkieren ist nur an den durch Signale oder Markierungen gekennzeichneten 
Stellen erlaubt. Für das Abstellen von Fahrrädern und Motorfahrrädern gelten die all-
gemeinen Vorschriften über das Parkieren.76 

Art. 22c77 Fussgängerzone 

1 «Fussgängerzonen» (2.59.3) sind den Fussgängern und Benützern von fahrzeugähn-
lichen Geräten vorbehalten. Wird ausnahmsweise beschränkter Fahrzeugverkehr zu-
gelassen, darf höchstens im Schritttempo gefahren werden; die Fussgänger und Be-
nützer von fahrzeugähnlichen Geräten haben Vortritt.78 

2 Das Parkieren ist nur an den durch Signale oder Markierungen gekennzeichneten 
Stellen erlaubt. Für das Abstellen von Fahrrädern und Motorfahrrädern gelten die all-
gemeinen Vorschriften über das Parkieren.79 

Art. 23 Mindestgeschwindigkeit 

1 Das Signal «Mindestgeschwindigkeit» (2.31) nennt die Geschwindigkeit in Stun-
denkilometern, die bei günstigen Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen nicht 
unterschritten werden darf. Fahrzeugen, die nicht so schnell fahren können oder dür-
fen (z. B. wegen Besonderheiten des Fahrzeuges oder der Ladung), ist die Weiterfahrt 
untersagt. Die signalisierte Mindestgeschwindigkeit wird mit dem Signal «Ende der 
Mindestgeschwindigkeit» (2.54) aufgehoben. 

2 Gilt die Mindestgeschwindigkeit für die ganze Fahrbahn, wird sie spätestens bei der 
letzten Umfahrungsmöglichkeit angekündigt (Art. 16 Abs. 3). 

Art. 24 Vorgeschriebene Fahrtrichtung 

1 Um dem Führer die vorgeschriebene Fahrtrichtung anzuzeigen, werden folgende 
Signale verwendet: 

a. «Fahrtrichtung rechts» (2.32), «Fahrtrichtung links» (2.33): 

  

74  Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2002  
(AS 2001 2719). 

75  Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002  
(AS 2002 1935). 

76 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
77  Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2002  

(AS 2001 2719). 
78  Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002  

(AS 2002 1935). 
79 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
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 Der Führer muss vor dem Signal nach rechts bzw. links abbiegen; 

b. «Hindernis rechts umfahren» (2.34), «Hindernis links umfahren» (2.35): 

 Der Führer muss das Hindernis, bei dem das Signal steht, rechts bzw. links 
umfahren; 

c. «Geradeausfahren» (2.36): 

 Der Führer darf weder nach rechts noch nach links abbiegen. 

2 Die Signale «Rechtsabbiegen» (2.37) und «Linksabbiegen» (2.38) verpflichten den 
Führer, an der betreffenden Stelle rechts bzw. links abzubiegen, auf Autobahnen in 
der angezeigten Richtung auf die Gegenfahrbahn zu wechseln.80 

3 Die Signale «Rechts- oder Linksabbiegen» (2.39), «Geradeaus oder Rechtsabbie-
gen» (2.40) sowie «Geradeaus oder Linksabbiegen» (2.41) verpflichten den Führer, 
an der betreffenden Stelle in einer der angezeigten Richtungen zu fahren.81 

4 Das Signal «Kreisverkehrsplatz» (2.41.1) zeigt bei kreisförmigen Plätzen die Rich-
tung an, die der Verkehr im Kreis einzuhalten hat; es steht vor der Einfahrt unter dem 
Signal «Kein Vortritt» (3.02) und kann auf der Mittelinsel wiederholt werden. In Ver-
bindung mit dem Signal «Kreisverkehrsplatz» zeigt das Signal «Kein Vortritt» dem 
Führer an, dass er den im Kreis von links herannahenden Fahrzeugen den Vortritt 
lassen muss.82 

5 Das Signal «Vorgeschriebene Fahrtrichtung für Fahrzeuge mit gefährlicher Ladung» 
(2.41.2) zeigt im Zusammenhang mit dem Signal «Verbot für Fahrzeuge mit gefähr-
licher Ladung» (2.10.1) die Richtung an, die Fahrzeuge einschlagen müssen, für die 
das Verbotssignal gilt.83 

Art. 25 Abbiegen verboten 

1 Die Signale «Abbiegen nach rechts verboten» (2.42) und «Abbiegen nach links ver-
boten» (2.43) zeigen an, dass das Abbiegen nach rechts bzw. nach links an der betref-
fenden Stelle verboten ist.84 

2 Die Signale werden nicht aufgestellt, wenn die einzuschlagende Fahrtrichtung mit 
den Signalen «Rechtsabbiegen» (2.37) oder «Linksabbiegen» (2.38) eindeutig ange-
zeigt werden kann. 

  

80 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

81 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

82 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989 (AS 1989 438). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2459). 

83 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Aug. 2009 (AS 2009 4241). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 29. Okt. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4623). 

84 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 
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Art. 26 Überholverbote 

1 Das Signal «Überholen verboten» (2.44) untersagt den Führern von Motorfahrzeu-
gen, mehrspurige fahrende Motorfahrzeuge und Strassenbahnen zu überholen. 

2 Das Signal «Überholen für Lastwagen verboten» (2.45) untersagt den Führern von 
schweren Motorwagen zum Sachentransport und schweren Arbeitsmotorwagen, 
mehrspurige fahrende Motorfahrzeuge und Strassenbahnen zu überholen.85 

3 Bei beiden Signalen dürfen die Führer, sofern gefahrlos möglich, Motorfahrzeuge 
überholen, die nicht schneller als 30 km/h fahren können (Motoreinachser, Motor-
handwagen, Motorkarren, Arbeitskarren, landwirtschaftliche Motorfahrzeuge; Art. 11 
Abs. 2 Bst. g, 13 Abs. 3 Bst. b, 17 und 161–166 VTS86).87 An fahrenden Strassenbah-
nen darf rechts vorbeigefahren werden. 

4 Die signalisierten Überholverbote werden mit den Signalen «Ende des Überholver-
botes» (2.55) und «Ende des Überholverbotes für Lastwagen» (2.56) aufgehoben. 

Art. 27 Wenden verboten 

1 Das Signal «Wenden verboten» (2.46) untersagt, Fahrzeuge an der betreffenden 
Stelle zu wenden. 

2 Gilt das Verbot für eine bestimmte Strecke, wird deren Länge auf beigefügter Zu-
satztafel «Streckenlänge» (5.03) angegeben. 

Art. 28 Mindestabstand für schwere Motorwagen unter sich 

1 Das Signal «Mindestabstand» (2.47) verpflichtet die Führer von Motorwagen und 
Sattelmotorfahrzeugen, deren Gesamtgewicht nach Fahrzeugausweis 3,5 t übersteigt, 
unter sich den angegebenen Mindestabstand einzuhalten. 

2 …88 

3 Gilt die Vorschrift für eine längere Strecke, wird die Zusatztafel «Streckenlänge» 
(5.03) beigefügt. 

Art. 29 Schneeketten obligatorisch 

1 Das Signal «Schneeketten obligatorisch» (2.48) bedeutet, dass mehrspurige Motor-
fahrzeuge die betreffende Strecke nur befahren dürfen, wenn wenigstens zwei An-
triebsräder der gleichen Achse, bei Doppelrädern je ein Antriebsrad auf jeder Seite, 
mit Schneeketten aus Metall versehen sind; dies gilt sinngemäss auch für dreirädrige 

  

85 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 

86 SR 741.41 
87 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen  

Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
88 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2459). 
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Motorfahrzeuge. Zulässig sind auch ähnliche, vom ASTRA bewilligte Vorrichtungen 
aus anderem Material.89 

2 Das Signal wird entfernt, sobald für das Befahren der Strecke gute Reifen genügen. 

3 Die signalisierte Vorschrift wird mit dem Signal «Ende des Schneeketten-Obligato-
riums» (2.57) aufgehoben. 

Art. 30 Halte- und Parkierungsverbote 

1 Das Signal «Halten verboten» (2.49) untersagt das freiwillige Halten, das Signal 
«Parkieren verboten» (2.50) das Parkieren von Fahrzeugen auf der signalisierten Fahr-
bahnseite. Parkieren ist das Abstellen von Fahrzeugen, das nicht bloss dem Ein- und 
Aussteigenlassen von Personen oder dem Güterumschlag dient (Art. 19 Abs. 1 

VRV90). 

2 Steht das Signal «Halten verboten» (2.49) im Bereich des Fahrbahnrandes, gilt es 
auch für das angrenzende Trottoir.91  

3 Anfang, Wiederholung und Ende des Verbotes werden durch die «Anfangstafel» 
(5.05), «Wiederholungstafel» (5.04) und «Endetafel» (5.06) bezeichnet. Der Gel-
tungsbereich des Verbotes kann je nach den örtlichen Verhältnissen auch durch die 
«Richtungstafel» (5.07) angezeigt werden. 

4 Zeitweilige Ausnahmen vom Halteverbot werden mit der Zusatztafel «Ausnahmen 
vom Halteverbot» (5.10), zeitweilige Ausnahmen vom Parkierungsverbot mit der Zu-
satztafel «Ausnahmen vom Parkierungsverbot» (5.11) angezeigt (Art. 65 Abs. 2). 

Art. 31 Zollhaltestelle, Polizei 

1 Das Signal «Zollhaltestelle» (2.51) verpflichtet den Führer zum Halten beim Zoll-
amt. Verzichten die Zollorgane zeitweilig auf die Zollkontrolle, darf der Amtsplatz 
mit höchstens 20 km/h befahren werden. 

2 Das Signal «Polizei» (2.52) verpflichtet den Führer zum Halten. Es wird von der 
Polizei aufgestellt; für die Vorankündigung mit dem Signal «Andere Gefahren» (1.30) 
gilt Artikel 15 Absatz 2. 

3 …92 

Art. 32 Ende-Signale 

1 Die Signale «Ende der Höchstgeschwindigkeit» (2.53), «Ende der Höchstgeschwin-
digkeit 50 generell» (2.53.1), «Ende der Mindestgeschwindigkeit» (2.54), «Ende des 

  

89 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen  
Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

90 SR 741.11 
91 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  

(AS 1989 438). 
92 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2145). 
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Überholverbotes» (2.55) und «Ende des Überholverbotes für Lastwagen» (2.56) zei-
gen an, dass das zuvor signalisierte Verbot aufgehoben ist.93 

2 Das Signal «Freie Fahrt» (2.58) zeigt an, dass mehrere zuvor signalisierte Beschrän-
kungen für den fahrenden Verkehr enden und wieder die allgemeinen Verkehrsregeln 
gelten. Das Ende einer Baustelle auf Autobahnen wird mit diesem Signal angezeigt, 
sofern keine signalisierte Beschränkung bestehen bleibt oder neu beginnt. Weiterhin 
gültige Beschränkungen sind zu wiederholen.94 

3 Das Signal «Ende des Schneeketten-Obligatoriums» (2.57) zeigt an, dass Schnee-
ketten nicht mehr vorgeschrieben sind. 

4 Teilfahrverbote auf einzelnen Fahrstreifen werden durch entsprechende EndeSig-
nale (2.56.1) aufgehoben.95 

5 …96  
4. Abschnitt: Besondere Wege, Busfahrbahnen, Bus-Streifen 

Art. 33 Radweg, Fussweg, Reitweg 

1 Das Signal «Radweg» (2.60) verpflichtet die Führer von Fahrrädern und Motorfahr-
rädern, den für sie gekennzeichneten Weg zu benützen. Wo der Radweg endet, kann 
das Signal «Ende des Radweges» (2.60.1) aufgestellt werden. Für den Vortritt sowie 
für die Benützung des Radwegs durch andere Strassenbenützer gelten die Artikel 15 
Absatz 3 und 40 VRV.97 

2 Das Signal «Fussweg» (2.61) verpflichtet die Fussgänger, den für sie gekennzeich-
neten Weg zu benützen. Das Signal «Reitweg» (2.62) verpflichtet die Reiter und Per-
sonen, welche die Pferde an der Hand führen, den für sie gekennzeichneten Weg zu 
benützen. Andere Strassenbenützer sind auf Fuss- und Reitwegen nicht zugelassen; 
für Fusswege bleiben die Artikel 41 Absatz 4, 43a Absatz 1, 50 und 50a VRV vorbe-
halten.98 

3 Um Strassenbenützer auf einen Rad-, Fuss- oder Reitweg am andern Strassenrand 
zu verweisen, wird das entsprechende Signal mit einer nach jener Strassenseite wei-
senden «Richtungstafel» (5.07) angebracht. 

4 Ist ein Weg für zwei Benützerkategorien (z. B. Fussgänger/Radfahrer oder Fussgän-
ger/Reiter) bestimmt, und wird dort jeder der beiden Benützerkategorien mittels un-

  

93 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 19. Okt. 1983, in Kraft seit 1. Jan. 1984  
(AS 1983 1651). 

94 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

95 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

96 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989 (AS 1989 438). Aufgehoben durch  
Ziff. I der V vom 28. Sept. 2001, mit Wirkung seit 1. Jan. 2002  (AS 2001 2719). 

97 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 

98 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
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terbrochener oder ununterbrochener Linie (Art. 74a Abs. 5) eine eigene Verkehrsflä-
che zugeordnet, so werden die entsprechenden Symbole durch einen senkrechten 
Strich getrennt in einem Signal dargestellt (z. B. «Rad- und Fussweg mit getrennten 
Verkehrsflächen»; 2.63); die Verkehrsteilnehmenden der jeweiligen Kategorie müs-
sen den ihnen durch das entsprechende Symbol zugewiesenen Teil der Verkehrsfläche 
benützen. Ist ein Weg für zwei Kategorien ohne Trennung durch eine Markierung zur 
gemeinsamen Benützung bestimmt, so werden die entsprechenden Symbole auf ei-
nem Signal dargestellt (z.B. «Gemeinsamer Rad- und Fussweg»; 2.63.1). Rad- und 
Motorfahrradfahrer sowie Reiter haben auf Fussgänger besondere Rücksicht zu neh-
men und ihre Geschwindigkeit den Umständen anzupassen. Wo die Sicherheit es er-
fordert, müssen sie Fussgänger warnen und nötigenfalls anhalten.99 

Art. 34 Busfahrbahn, Bus-Streifen 

1 Das Signal «Busfahrbahn» (2.64) zeigt eine Fahrbahn an, die für Busse im öffentli-
chen Linienverkehr bestimmt ist und die andere Fahrzeuge nicht benützen dürfen; auf 
Zusatztafeln vermerkte Ausnahmen bleiben vorbehalten. 

2 Ist für Busse im öffentlichen Linienverkehr ein bestimmter Fahrstreifen markiert 
(Art. 74b), so können, soweit die gelbe Markierung auf der Fahrbahn allein nicht ge-
nügt, zusätzlich folgende Signale angebracht werden:100 

a. über dem Bus-Streifen das Signal «Busfahrbahn» nach Artikel 101 Absatz 4 
oder 

b. am Fahrbahnrand das Signal «Anzeige von Fahrstreifen mit Beschränkungen» 
(4.77.1) in der entsprechenden Ausgestaltung nach Artikel 59; dabei wird das 
Signal «Busfahrbahn» in der Mitte des Pfeils abgebildet, der den Bus-Streifen 
darstellt.  

4. Kapitel: Vortrittssignale 

Art. 35 Grundsätze 

1 Vortrittssignale zeigen an, dass der Führer anderen Fahrzeugen den Vortritt gewäh-
ren muss oder dass ihm der Vortritt gegenüber anderen Fahrzeugen zusteht. 

2 Vortrittssignale sind der äusseren Form nach Gefahren-, Vorschrifts- oder Hinweis-
signale; die Grundsätze der Kapitel 2, 3 und 5 gelten sinngemäss. 

  

99 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
100 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2459). 
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Art. 36 Signale «Stop» und «Kein Vortritt» 

1 Das Signal «Stop» (3.01) verpflichtet den Führer, anzuhalten und den Fahrzeugen 
auf der Strasse, der er sich nähert, den Vortritt zu gewähren.101 Für die das Signal 
ergänzende Haltelinie (6.10) gilt Artikel 75 Absätze 1, 2 und 5. 

2 Das Signal «Kein Vortritt» (3.02) verpflichtet den Führer, den Fahrzeugen auf der 
Strasse, der er sich nähert, den Vortritt zu gewähren. Für die das Signal ergänzende 
Wartelinie (6.13) gilt Artikel 75 Absätze 3–5. 

3 Die Signale «Stop» und «Kein Vortritt» sind bei Verzweigungen mit Lichtsignalan-
lagen nur zu beachten, wenn der Verkehr nicht durch Lichtsignale geregelt wird. 

4 Die Signale stehen am rechten Fahrbahnrand kurz vor Verzweigungen. Auf Strassen 
mit mehreren Fahrstreifen in der gleichen Richtung werden die Signale in der Regel 
links wiederholt.102  

5 Müssen die Signale um mehr als 10 m zurückverlegt werden, wird der Abstand auf 
der «Distanztafel» (5.01) vermerkt. Für die Aufstellung des Signals «Kein Vortritt» 
auf Einfahrten zu Autobahnen und Autostrassen gilt Artikel 88 Absatz 1. 

6 Die Signale können von der Behörde auf Feldwegen, Radwegen, auf Fabrik-, Hof- 
oder Garageausfahrten, Ausfahrten von Parkplätzen, Tankstellen und dergleichen an-
gebracht werden, wenn dies zur Verdeutlichung der Vortrittsverhältnisse (Art. 15 Abs. 
3 VRV103) geboten ist. 

7 Das Signal «Stop» darf nur an Stellen angebracht werden, wo infolge fehlender Sicht 
ein Halt unerlässlich ist. Bei Bahnübergängen ist die Bewilligung des ASTRA erfor-
derlich. 

8 Die Signale «Stop» und «Kein Vortritt» können vor Verzweigungen vorsignalisiert 
werden auf Hauptstrassen, deren Vortritt zugunsten einer andern Hauptstrasse aufge-
hoben wird. Die Signale mit beigefügter «Distanztafel» (5.01) stehen am rechten 
Fahrbahnrand, ausserorts 150–250 m, innerorts etwa 50 m vor der Verzweigung. Auf 
Strassen mit mehreren Fahrstreifen in der gleichen Richtung werden die Signale in 
der Regel links wiederholt.104 

Art. 37 Hauptstrasse 

1 Das Signal «Hauptstrasse» (3.03) kennzeichnet Strassen mit Vortritt und zeigt dem 
Führer an, dass auf den folgenden Verzweigungen der gesetzliche Rechtsvortritt (Art. 
36 Abs. 2 SVG) aufgehoben ist. Auf solchen Strassen gelten die besonderen Verkehrs-
regeln für Hauptstrassen (z.B. Art. 19 VRV105). 

  

101 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen  
Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

102 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 1103). 

103 SR 741.11 
104 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2145). 
105 SR 741.11 
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2 Das Signal «Hauptstrasse» steht bei deren Beginn und wird innerorts kurz vor, aus-
serorts kurz nach der Verzweigung wiederholt. Es kann bei unbedeutenden Verzwei-
gungen fehlen.106 

3 Für die Kennzeichnung von Hauptstrassen, welche die Richtung ändern, gilt Artikel 
65 Absatz 1. 

4 Nationalstrassen, die baulich weder Autobahnen noch Autostrassen sind, werden als 
Hauptstrassen gekennzeichnet. 

Art. 38 Ende der Hauptstrasse 

1 Das Signal «Ende der Hauptstrasse» (3.04) zeigt an, dass der Vortritt aufgehoben ist 
und bei Verzweigungen wiederum der gesetzliche Rechtsvortritt (Art. 36 Abs. 2 SVG) 
gilt. 

2 Das Signal «Ende der Hauptstrasse» steht am rechten, auf Strassen mit mehreren 
Fahrstreifen in der gleichen Richtung in der Regel am rechten und linken Fahrbahn-
rand kurz vor der Verzweigung. Es wird zusätzlich als Vorsignal mit «Distanztafel» 
(5.01) aufgestellt, ausserorts 150–250 m, innerorts etwa 50 m vor der Verzweigung.107 

Art. 39 Verzweigung mit Strasse ohne Vortritt 

1 Das Signal «Verzweigung mit Strasse ohne Vortritt» (3.05) zeigt dem Führer auf 
Nebenstrassen an, dass er bei der nächsten Verzweigung vortrittsberechtigt ist. Folgen 
sich mehrere Verzweigungen in kurzen Abständen, kann die Länge der Strecke, auf 
der der Führer vortrittsberechtigt ist, auf beigefügter Zusatztafel «Streckenlänge» 
(5.03) angegeben werden. 

Innerorts kann das Signal «Verzweigung mit Strasse ohne Vortritt» fehlen, wo der 
Führer rechtzeitig erkennen kann, dass den von rechts einmündenden Fahrzeugen der 
Vortritt entzogen ist, z. B. aufgrund der Signale «Stop» (3.01) oder «Kein Vortritt» 
(3.02), der Haltelinie (6.10) oder der Wartelinie (6.13).108 

Art. 40 Verzweigung mit Rechtsvortritt 

1 Das Signal «Verzweigung mit Rechtsvortritt» (3.06) kündigt auf Nebenstrassen eine 
Verzweigung an, bei der der gesetzliche Rechtsvortritt (Art. 36 Abs. 2 SVG) gilt. 

2 Das Signal «Verzweigung mit Rechtsvortritt» wird nur aufgestellt: 

a. wenn der Führer die von rechts einmündende Strasse nicht rechtzeitig erken-
nen kann; 

  

106 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 1103). 

107 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 1103). 

108 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen  
Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
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b. wenn nach mehreren Verzweigungen, die mit dem Signal «Verzweigung mit 
Strasse ohne Vortritt» (3.05) versehen sind, eine Verzweigung folgt, bei der 
der gesetzliche Rechtsvortritt gilt. 

Art. 41109 

Art. 42 Vortritt bei Fahrbahnverengungen 

1 Das Signal «Dem Gegenverkehr Vortritt lassen» (3.09) verpflichtet den in Richtung 
des roten Pfeils fahrenden Führer bei Fahrbahnverengungen, dem Gegenverkehr den 
Vortritt zu lassen. Die Wartepflicht gilt nicht für einspurige Fahrzeuge, deren Führer 
erkennen können, dass die verengte Fahrbahn ein gefahrloses Kreuzen zulässt. Am 
andern Ende der Verengung steht das Signal «Vortritt vor dem Gegenverkehr» (3.10). 

2 Das Signal «Vortritt vor dem Gegenverkehr» (3.10) zeigt dem in Richtung des weis-
sen Pfeils fahrenden Führer bei Fahrbahnverengungen an, dass er weiterfahren darf 
und entgegenkommende mehrspurige Fahrzeuge wartepflichtig sind. Befinden sich 
diese bereits in der Verengung, muss er warten. 

Art. 43110  
5. Kapitel: Hinweissignale 

1. Abschnitt: Verhaltenshinweise 

Art. 44 Grundsätze 

1 Hinweissignale, die Verhaltensregeln einschliessen, sind rechteckig oder quadra-
tisch. Sie haben in der Regel auf blauem Grund entweder ein weisses Symbol oder ein 
Symbol in einem weissen Innenfeld. 

2 Sie stehen unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen für einzelne Signale am 
Beginn der Strecke, für die der Hinweis gilt. Soweit erforderlich, wird die Länge der 
Strecke, auf die sich der Hinweis bezieht, auf der Zusatztafel «Streckenlänge» (5.03) 
angegeben. 

3 Soweit Vorsignale nötig oder vorgeschrieben sind, stehen sie, mit beigefügter «Dis-
tanztafel» (5.01), wie folgt vor der Strecke, für die der Hinweis gilt: 

a. innerorts mindestens 50 m; 

b. ausserorts mindestens 150 m; 

c. auf Autobahnen und Autostrassen mindestens 500 m. 

  

109 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

110 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2001, mit Wirkung seit 1. Jan. 2002  
(AS 2001 2719). 
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Art. 45 Kennzeichnung besonderer Strassen 

1 Die Signale «Autobahn» (4.01) und «Autostrasse» (4.03) kennzeichnen dem Motor-
fahrzeugverkehr vorbehaltene Strassen (Art. 1 Abs. 3 VRV111), auf denen die beson-
deren Regeln für den Verkehr auf Autobahnen und Autostrassen gelten (Art. 35 und 
36 VRV); die Signale heben alle zuvor signalisierten Beschränkungen auf. Die Sig-
nale «Ende der Autobahn» (4.02) und «Ende der Autostrasse» (4.04) zeigen an, dass 
wiederum die allgemeinen Verkehrsregeln gelten. Für die Aufstellung der Signale gilt 
Artikel 85. 

2 Das Signal «Bergpoststrasse» (4.05) kennzeichnet Strassen, auf denen der Führer 
bei schwierigem Kreuzen und Überholen die Zeichen und Weisungen der Führer von 
Fahrzeugen im öffentlichen Linienverkehr beachten muss (Art. 38 Abs. 3 VRV). Wo 
diese Pflicht aufhört, steht das Signal «Ende der Bergpoststrasse» (4.06) …112 

3 Das Signal «Tunnel» (4.07) kennzeichnet eine durch einen Tunnel verlaufende Stre-
cke, auf der die besonderen Regeln für den Verkehr in Tunneln gelten (Art. 39 VRV 
und Art. 13 Abs. 3 SDR113). Das Signal steht am Eingang des Tunnels sowie zusätz-
lich als Vorsignal (Art. 44 Abs. 3). Auf Autobahnen und Autostrassen wird beim Sig-
nal am Tunneleingang der Name des Tunnels angegeben.114 

Art. 46 Einbahnstrasse, Sackgasse, Wasserschutzgebiet 

1 Das Signal «Einbahnstrasse» (4.08) kennzeichnet eine Strasse, die nur in der ange-
zeigten Richtung befahren werden darf (Art. 37 VRV115). Am andern Ende der Strasse 
steht das Signal «Einfahrt verboten» (2.02).116 

2 Das Signal «Einbahnstrasse mit beschränktem Gegenverkehr» kennzeichnet eine 
Einbahnstrasse, auf der Gegenverkehr zulässig ist; die Art des Gegenverkehrs wird 
durch das zutreffende Symbol oder durch entsprechende Aufschrift angezeigt (z. B. 
«Einbahnstrasse mit Gegenverkehr von Radfahrern»; 4.08.1).117 

3 Das Signal «Sackgasse» (4.09) kennzeichnet eine Strasse, die nicht durchgehend 
befahrbar ist. Sofern am Ende der Strasse ein Weg für den Fuss- oder Radverkehr 
weiterführt, kann das Signal mit den entsprechenden Symbolen ergänzt werden 
(«Sackgasse mit Ausnahmen»; 4.09.1).118 

4 Das Signal «Wasserschutzgebiet» (4.10) kennzeichnet ein Gebiet, in dem sich der 
Führer, der eine wassergefährdende Ladung befördert, besonders vorsichtig verhalten 

  

111 SR 741.11 
112 Letzter Satz aufgehoben durch Ziff. I der V vom 12. Febr. 1992, mit Wirkung seit  

15. März 1992  (AS 1992 514). 
113 SR 741.621 
114 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  

(AS 2005 4495). 
115 SR 741.11 
116 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  

(AS 1989 438). 
117 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  

(AS 2005 4495). 
118 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2459). 
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muss. Die Länge der Strecke, auf der die erhöhte Sorgfaltspflicht gilt, wird auf beige-
fügter Zusatztafel «Streckenlänge» (5.03) angegeben. 

Art. 47 Weitere Verhaltenshinweise 

1 Mit dem Signal «Standort eines Fussgängerstreifens» (4.11) wird die Lage eines 
Fussgängerstreifens (Art. 77) verdeutlicht. Es steht immer an Fussgängerstreifen aus-
serorts sowie an unerwarteten oder schlecht erkennbaren Fussgängerstreifen innerorts. 
Ein einziges aus beiden Fahrtrichtungen sichtbares Signal genügt auf Strassen mit 
Fussgängerinseln auf der Insel sowie auf schmalen Nebenstrassen am Rand der Fahr-
bahn. Für die Vorankündigung mit dem Signal «Fussgängerstreifen» (1.22) gilt Arti-
kel 11.119 

2 Die Signale «Fussgänger-Unterführung» (4.12) und «Fussgänger-Überführung» 
(4.13) stehen bei Unter- oder Überführungen, welche Fussgänger benützen müssen 
(Art. 47 Abs. 1 VRV120) und Fahrzeuge nicht befahren dürfen. Die Symbole können 
entsprechend den örtlichen Verhältnissen seitenverkehrt abgebildet werden. Steht das 
Signal nicht bei der Unter- oder Überführung, werden darauf Richtung und Entfer-
nung angegeben. 

3 Das Signal «Spital» (4.14) zeigt an, dass sich in der Nähe ein Spital, ein Pflegeheim 
oder eine ähnliche Anstalt befindet. Der Führer muss besonders rücksichtsvoll fahren. 

4 Das Signal «Ausstellplatz» (4.15) kennzeichnet Plätze, auf die langsame Fahrzeuge 
ausweichen müssen, um schnelleren Fahrzeugen das Überholen zu erleichtern 
(Art. 10 Abs. 3 VRV); das freiwillige Halten und Parkieren ist untersagt.121 

5 Das Signal «Abstellplatz für Pannenfahrzeuge» (4.16) kennzeichnet für Nothalte 
(Art. 36 Abs. 3 VRV) bestimmte Plätze an Autobahnen und Autostrassen ohne Pan-
nenstreifen; das freiwillige Halten und Parkieren ist untersagt. Das Signal steht beim 
Abstellplatz sowie zusätzlich als Vorsignal (Art. 44 Abs. 3). 

6 Das Signal «Notfallspur» (4.24) weist auf einen rot-weiss markierten Fahrstreifen 
mit anschliessender Kieswanne hin, in welcher Fahrzeuge beim Versagen der Brem-
sen zum Stillstand gebracht werden können.122 

Art. 48123 Signalisierung von Parkplätzen 

1 Parkplätze werden durch die Signale «Parkieren gestattet» (4.17), «Parkieren mit 
Parkscheibe» (4.18) oder «Parkieren gegen Gebühr» (4.20) signalisiert. 

2 Beschränkungen der Parkzeit und die Parkordnung stehen auf einer Zusatztafel. 

  

119 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 1103). 

120 SR 741.11 
121 Die Berichtigung vom 9. Juni 2020 betrifft nur den italienischen Text (AS 2020 2095). 
122 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  

(AS 1989 438). 
123 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2145). 
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3 Ist das Parkieren zeitlich beschränkt, so müssen die Fahrzeuge spätestens bei Ablauf 
der erlaubten Parkzeit den Parkplatz verlassen, ausser wenn das Nachzahlen vor Ab-
lauf der Parkzeit gemäss den an der Parkuhr vermerkten Bestimmungen zulässig ist.  

4 Gilt die Parkberechtigung nur für bestimmte Fahrzeugarten oder Benutzergruppen, 
so wird dies auf dem entsprechenden Signal im blauen Feld oder auf einer Zusatztafel 
angezeigt. Anstatt auf dem Signal oder auf der Zusatztafel kann die Beschränkung der 
Parkberechtigung auch mit einer Markierung auf dem Parkfeld angezeigt werden. Für 
die Beschränkung der Parkberechtigung mit Markierung gilt Artikel 79 Absatz 4. 

5 Sind Parkplätze insbesondere für Fahrzeugführer bestimmt, die ein öffentliches Ver-
kehrsmittel benutzen wollen, so kann die Art des Verkehrsmittels in Worten oder in 
Symbolen auf dem Signal im blauen Feld angezeigt werden (4.25).  

6 Sollen Entfernung und Richtung eines Parkplatzes angezeigt werden, so wird die 
zutreffende Angabe auf dem Signal «Parkieren gestattet» (4.17) im blauen Feld oder 
auf einer Zusatztafel angebracht. 

7 Handelt es sich um eine gedeckte Parkierungsfläche, so kann das Signal im blauen 
Feld mit einem stilisierten Dach ergänzt werden (z. B. Signal Parkhaus, 4.21).  

Art. 48a124 Parkieren mit Parkscheibe  

1 Das Signal «Parkieren mit Parkscheibe» (4.18) kennzeichnet Parkplätze, auf denen 
beim Parkieren eine Parkscheibe nach Anhang 3 Ziffer 1 verwendet werden muss. 
Diese Parkplätze können von Motorwagen, anderen mehrspurigen Motorfahrzeugen, 
Motorrädern mit Seitenwagen und weiteren Fahrzeugen mit ähnlichen Ausmassen be-
nützt werden; ausgenommen sind mehrspurige Motorfahrräder.125 

2 Das Signal hat folgende Bedeutung: 

a. Ohne zusätzliche Anzeige einer zeitlichen Beschränkung (Blaue Zone): An 
Werktagen gilt für Fahrzeuge zwischen 08.00 Uhr und 19.00 Uhr eine be-
schränkte Parkzeit. Gilt die Beschränkung auch an Sonn- und Feiertagen, so 
wird dies auf einer Zusatztafel angegeben. Die Parkscheibe nach Anhang 3 
Ziffer 1 regelt die Parkzeiten. 

b. Mit der zusätzlichen Anzeige einer zeitlichen Beschränkung: Fahrzeuge dür-
fen höchstens so lange parkiert werden wie auf der Zusatztafel angegeben. 
Die beschränkte Parkzeit muss mindestens eine halbe Stunde betragen. 

3 Wer auf einem nach Absatz 1 signalisierten Parkplatz parkiert, muss auf der Park-
scheibe den Pfeil auf den der tatsächlichen Ankunftszeit nachfolgenden Strich einstel-
len. Die Einstellung der Parkscheibe darf bis zur Wegfahrt nicht verändert werden. 

4 Bei Motorwagen ist die Parkscheibe gut sichtbar hinter der Frontscheibe, bei ande-
ren Fahrzeugen gut sichtbar am Fahrzeug anzubringen.  

  

124 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 

125 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
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Art. 48b126 Parkieren gegen Gebühr 

1 Das Signal «Parkieren gegen Gebühr» (4.20) kennzeichnet Parkplätze, auf denen 
Fahrzeuge nur gegen Gebühr und gemäss den an der Parkuhr vermerkten Bestimmun-
gen abgestellt werden dürfen. Diese Bestimmungen können vorsehen, dass Nachzah-
len vor Ablauf der Parkzeit zulässig ist. 

2 Die Angabe «Zentrale Parkuhr» auf einer Zusatztafel zum Signal «Parkieren gegen 
Gebühr» (4.20) besagt, dass eine Parkuhr für mehrere Parkfelder steht. Wird bei sol-
chen Parkuhren nach Einwurf der Parkgebühr ein Parkzettel ausgegeben, so muss die-
ser bei Motorwagen gut sichtbar hinter der Frontscheibe angebracht werden.  
2. Abschnitt: Wegweisung 

Art. 49 Grundsätze 

1 Ortsnamen werden auf Ortschaftstafeln, Wegweisern, Vorwegweisern und Einspur-
tafeln (Art. 50–53) in der Sprache geschrieben, die am bezeichneten Ort gesprochen 
wird, für gemischte Orte in der Sprache der Mehrheit der Einwohner. Wird eine Ort-
schaft in zwei Sprachen verschieden geschrieben, trägt die Vorderseite der Ortschafts-
tafel beide Schreibweisen, wenn die kleinere Sprachgruppe wenigstens 30 Prozent der 
Einwohner umfasst. 

2 Wegweiser, Vorwegweiser und Einspurtafeln nennen in erster Linie Ortschaften; 
nötigenfalls werden auch wichtige örtliche Verkehrspunkte (z. B. Bahnhof, Zentrum, 
Spital) angegeben. Für die Betriebswegweiser gilt Artikel 54 Absatz 4, für die touris-
tische Signalisation und die Hotelwegweiser Artikel 54 Absatz 9. Die in der Wegwei-
sung verwendbaren Symbole und ihre Bedeutung werden in Anhang 2 Ziffer 5 aufge-
führt.127 

3 Für Wegweiser, Vorwegweiser und Einspurtafeln auf Autobahnen und Autostrassen 
gelten die entsprechenden Bestimmungen der Artikel 84–91. 

4 Auf Wegweisern, Vorwegweisern und Einspurtafeln der Autobahnen und Autostras-
sen dürfen nur vom UVEK128 bezeichnete Ortschaften angegeben werden.129 

Art. 50 Ortschaftstafeln 

1 Auf Hauptstrassen stehen Ortschaftstafeln mit weisser Schrift auf blauem Grund 
(«Ortsbeginn auf Hauptstrassen», 4.27; «Ortsende auf Hauptstrassen», 4.28). Auf Ne-

  

126 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 

127  Dritter Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998 
(AS 1998 1440). 

128 Übertragung der Zuständigkeit vom EJPD an das UVEK gemäss Ziff. I der V vom  
1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998 (AS 1998 1440). Diese Änd. ist im ganzen Erlass 
berücksichtigt. 

129 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 1103). 
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benstrassen stehen Ortschaftstafeln mit schwarzer Schrift auf weissem Grund («Orts-
beginn auf Nebenstrassen», 4.29; «Ortsende auf Nebenstrassen», 4.30). Auf Autobah-
nen und Autostrassen stehen keine Ortschaftstafeln. 

2 Die Vorderseite der Ortschaftstafel zeigt das Signal «Ortsbeginn auf Hauptstrassen» 
oder «Ortsbeginn auf Nebenstrassen» mit dem Namen der Ortschaft, unter dem im 
Grenzgebiet der Kantone die Kennbuchstaben des entsprechenden Kantons stehen. 

3 Die Rückseite der Ortschaftstafel zeigt das Signal «Ortsende auf Hauptstrassen» 
oder «Ortsende auf Nebenstrassen»; sie trägt im oberen Feld den Namen der nächsten 
Ortschaft, im unteren Feld den Namen des nächsten Fernzieles sowie dessen Entfer-
nung. Folgt eine Gabelung, können zwei Fernziele angegeben werden. 

4 Die Signale «Ortsbeginn auf Hauptstrassen» und «Ortsbeginn auf Nebenstrassen» 
werden aufgestellt, wo das locker überbaute Ortsgebiet beginnt; sie dürfen nicht nach 
dem Signal stehen, das die allgemeine Höchstgeschwindigkeit innerorts anzeigt (Art. 
22 Abs. 3). 

5 Wo sich zwei Ortschaften berühren, zeigt die Ortschaftstafel auf beiden Seiten das 
Signal «Ortsbeginn auf Hauptstrassen» oder «Ortsbeginn auf Nebenstrassen». 

6 Zur Angabe von Passhöhen dienen Ortschaftstafeln, auf denen beidseitig der Name 
des Passes aufgeführt ist, allenfalls ergänzt mit dem Zusatz «Passhöhe» und der Hö-
henangabe. 

Art. 51 Wegweiser 

1 Wegweiser mit weisser Schrift auf grünem Grund zeigen den Weg zu Autobahnen 
oder Autostrassen an («Wegweiser zu Autobahnen oder Autostrassen»; 4.31). Weg-
weiser mit weisser Schrift auf blauem Grund zeigen an, dass das angegebene Ziel 
vorwiegend auf Hauptstrassen erreicht wird («Wegweiser für Hauptstrassen»; 4.32). 
Wegweiser mit schwarzer Schrift auf weissem Grund zeigen an, dass das angegebene 
Ziel vorwiegend auf Nebenstrassen erreicht wird («Wegweiser für Nebenstrassen»; 
4.33). 

2 Mehrere Ortschaften in der gleichen Richtung werden auf demselben Wegweiserarm 
aufgeführt, doch darf ein Arm höchstens drei Zeilen aufweisen. 

3 Dem Namen von Ortschaften mit Verkehrsflugplätzen oder Stationen für den Auto-
verlad auf Eisenbahn oder Fähre können die entsprechenden Symbole nach Anhang 2 
Ziffer 5 beigefügt werden.130 

4 Besteht in einer Region nur eine einzige Autobahn oder Autostrasse oder ein Auto-
bahnring, können bei Verzweigungen von Zubringerstrassen mit Nebenstrassen an 
Stelle der «Wegweiser zu Autobahnen oder Autostrassen» Wegweiser ohne Zielan-
gabe angebracht werden, die auf grünem Grund das weisse Symbol der Signale «Au-
tobahn» (4.01) oder «Autostrasse» (4.03) zeigen. 

5 Wo es die örtlichen Verhältnisse erfordern, darf der «Wegweiser in Tabellenform» 
(4.35) verwendet werden. Er kann bei Verzweigungen, namentlich in Verbindung mit 

  

130 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 



Strassenverkehr 

28 / 128 

741.21 

einer Lichtsignalanlage, auch über der Fahrbahn angeordnet werden. Für die Farbe 
der einzelnen Felder gilt Absatz 1. 

6 …131 

Art. 52 Vorwegweiser 

1 Vorwegweiser mit weisser Schrift auf blauem Grund stehen auf Hauptstrassen und 
auf Nebenstrassen, die Hauptstrassen verbinden («Vorwegweiser auf Hauptstrassen»; 
4.36). Vorwegweiser mit schwarzer Schrift auf weissem Grund stehen auf wichtigen 
Nebenstrassen («Vorwegweiser auf Nebenstrassen»; 4.37). Ziele, die über eine Auto-
bahn oder Autostrasse erreicht werden, stehen in einem grünen Feld, Ziele, die vor-
wiegend über Hauptstrassen erreicht werden, auf blauem Grund oder in einem blauen 
Feld, Ziele, die vorwiegend über Nebenstrassen erreicht werden, in einem weissen 
Feld oder auf weissem Grund. 

2 Vorwegweiser stehen ausserorts 150–250 m, innerorts 20–100 m vor der Verzwei-
gung, spätestens aber beim Beginn der Einspurstrecke. 

3 Verzweigungen, die weniger als 300 m auseinanderliegen, können auf demselben 
Vorwegweiser dargestellt werden. 

4 Die Richtung der Strasse wird durch Striche dargestellt, die dem Verlauf der Fahr-
bahnen nach der Verzweigung entsprechen. Vor Kreisverkehrsplätzen kann der «Vor-
wegweiser bei Kreisverkehrsplatz» (4.54) verwendet werden.132 

5 «Vorwegweiser mit Fahrstreifenaufteilung auf Hauptstrassen» (4.38) oder «Vor-
wegweiser mit Fahrstreifenaufteilung auf Nebenstrassen» (4.39) können beim Beginn 
einer Einspurstrecke verwendet werden. Für jeden Fahrstreifen wird ein selbständiger 
Pfeil aufgeführt; für Farbe und Anordnung der Felder gilt Absatz 1. 

6 Auf Vorwegweisern können Verkehrsbeschränkungen, die für eine der aufgeführten 
Strecken gelten (z.B. Beschränkungen der Breite oder des Gewichts), durch die Wie-
dergabe der zutreffenden Vorschriftssignale angezeigt werden («Vorwegweiser mit 
Anzeige von Beschränkungen»; 4.40). 

7 Dem Namen von Ortschaften mit Verkehrsflugplätzen kann das Symbol des Signals 
«Flugzeuge» (1.28) beigefügt werden. 

8 …133 

Art. 53 Einspurtafeln 

1 Einspurtafeln über der Fahrbahn zeigen auf mehrspurigen Strassen vor Verzweigun-
gen an, welche Fahrstreifen zu einem bestimmten Ziel hinführen («Einspurtafel über 
Fahrstreifen auf Hauptstrassen»; 4.41 und «Einspurtafel über Fahrstreifen auf Neben-
strassen»; 4.42). Der nach unten weisende Pfeil weist auf die Mitte des Fahrstreifens. 

  

131 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. März 1994, mit Wirkung seit 1. April 1994  
(AS 1994 1103). 

132 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 7. März 1994 (AS 1994 1103). 
133 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. März 1994, mit Wirkung seit 1. April 1994  

(AS 1994 1103). 
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Für die Farbe der Felder gelten die Bestimmungen über Vorwegweiser (Art. 52 
Abs. 1), für das Anbringen der Nummern von Hauptstrassen und europäischen Durch-
gangsstrassen Artikel 56. 

2 …134 

Art. 54 Besondere Wegweiser und Vorwegweiser 

1 Der «Wegweiser für bestimmte Fahrzeugarten» (4.45) zeigt in die Richtung, welche 
die mittels Symbolen dargestellten Fahrzeuge einschlagen sollen (z. B. Wegweiser für 
Lastwagen). Als Vorsignal wird nötigenfalls der «Vorwegweiser für bestimmte Fahr-
zeugarten» (4.23) angebracht.135 

2 Der Wegweiser «Parkplatz» (4.46) zeigt in die Richtung einer Parkierungsfläche; 
dient sie nur für bestimmte Fahrzeugarten, wird deren Symbol auf dem Wegweiser 
beigefügt. 

2bis Der Wegweiser «Parkplatz mit Anschluss an öffentliches Verkehrsmittel» (4.46.1) 
zeigt in die Richtung eines solchen Parkplatzes. Die Art des Verkehrsmittels kann in 
Worten oder in Symbolen angezeigt werden.136 

3 Die Wegweiser «Zeltplatz» (4.47) und «Wohnwagenplatz» (4.48) zeigen in die 
Richtung von Standplätzen für Zelte bzw. Wohnanhänger; die Symbole der beiden 
Wegweiser können gegebenenfalls auf einer Tafel aufgeführt werden. 

4 Der «Betriebswegweiser» (4.49) zeigt in die Richtung von Industrie-, Gewerbe- und 
Handelsbetrieben, Ausstellungen und dergleichen. Er weist den Weg zu häufig aufge-
suchten Zielen, die abseits von Durchgangsstrassen (Art. 110 Abs. 1) und wichtigen 

Nebenstrassen liegen und ohne besondere Wegweisung schwer auffindbar sind. 

5 …137 

6 Die Tafel «Verkehrsführung» (4.52) zeigt den Weg, der einzuschlagen ist, um an 
der nächsten Verzweigung mit Linksabbiegeverbot nach links zu gelangen. 

7 …138 

8 Die Tafel «Abzweigende Strasse mit Gefahrenstelle oder Verkehrsbeschränkung» 
(4.55) mit dem Bild des zutreffenden Gefahren- oder Vorschriftssignals kann kurz vor 
einer Verzweigung aufgestellt werden, wenn die abzweigende Strasse unmittelbar 
nach der Verzweigung eine Gefahrenstelle oder eine Verkehrsbeschränkung aufweist. 

9 Für die touristische Signalisation und die Hotelwegweiser erlässt das UVEK Wei-
sungen. 

  

134 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, mit Wirkung seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

135 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 

136 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 1103). 

137 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, mit Wirkung seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

138 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, mit Wirkung seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 
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Art. 54a139 Wegweiser für Fahrräder und fahrzeugähnliche Geräte 

1 Wegweiser mit weisser Schrift auf rotem Grund werden für Fahrräder, Mountain-
bikes und fahrzeugähnliche Geräte verwendet. 

2 Die Wegweiser «Route für Fahrräder» (4.50.1) und «Route für fahrzeugähnliche 
Geräte» (4.50.4) kennzeichnen Strecken, die aufgrund der Verkehrs- und Strassensi-
tuation für Fahrräder und fahrzeugähnliche Geräte besonders geeignet sind. 

3 Der Wegweiser «Route für Mountainbikes» (4.50.3) kennzeichnet Strecken, die für 
Mountainbikes besonders geeignet sind, und verpflichtet deren Benützer zu besonde-
rer Rücksicht gegenüber Fussgängern; wo die Sicherheit es erfordert, haben sie Warn-
signale zu geben und nötigenfalls anzuhalten. 

4 Wo Zielangaben nicht erforderlich sind, können die Wegweiser 4.50.1, 4.50.3 und 
4.50.4 durch einen «Wegweiser ohne Zielangabe» (4.51.1), einen «Vorwegweiser 
ohne Zielangabe» (4.51.2) oder eine «Bestätigungstafel» (4.51.3) ersetzt werden. 

5 Wo es die örtlichen Verhältnisse erfordern, können Wegweiser in Tabellenform ver-
wendet werden. Bei einem einzigen Adressatenkreis wird der Wegweiser 4.50.5, bei 
mehreren Adressatenkreisen der Wegweiser 4.50.6 angebracht. 

6 Auf den Wegweisern können zusätzlich angegeben werden: 

a. die Entfernung zum angezeigten Ziel; 

b. ergänzende Informationen wie Nummer und Name der Route in einem Feld. 

7 Wo eine für Fahrräder, Mountainbikes oder fahrzeugähnliche Geräte gekennzeich-
nete Route aufhört, kann die entsprechende Endetafel (4.51.4) aufgestellt werden. 

Art. 55140 Wegweisung für Umleitungen 

1 Zur Anzeige von Verkehrsumleitungen dienen Vorwegweiser, auf denen die ge-
sperrte Strecke und die wichtigsten Ortsangaben auf der Umleitungsstrecke dargestellt 
werden («Vorwegweiser für Umleitungen»; 4.53). 

2 Auf den Umleitungsstrecken werden «Wegweiser bei Umleitungen» (4.34) mit 
orangem Grund verwendet; bei kleineren Umleitungen kann auf die Angabe des Zie-
les verzichtet werden (4.34.1). 

2bis Zur Anzeige einer Umleitungsstrecke für Radfahrer und Motorfahrradfahrer kön-
nen die Signale nach Artikel 54a mit orangem Grund verwendet werden. Diese Sig-
nale können, mit dem Symbol eines Fussgängers versehen, auch zur Anzeige der Um-
leitungsstrecke für Fussgänger verwendet werden. Die Symbole des Fahrrads und des 
Fussgängers können zusammen auf einem Signal dargestellt werden.141 

3 Ziele, die über eine Umleitung erreicht werden, können auf allen Tafeln zur Weg-
weisung in schwarzer Schrift auf orangem Grund angezeigt werden. 

  

139 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

140 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

141 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 



Signalisationsverordnung 

31 / 128 

741.21 

Art. 56142 Nummerierung der Strassen, Anschlüsse und Verzweigungen143 

1 «Nummerntafeln für Europastrassen» (4.56) haben ein weisses «E» und eine weisse 
Zahl auf grünem Grund; sie kennzeichnen Abschnitte des Netzes der europäischen 
Durchgangsstrassen. Die Nummern richten sich nach der Durchgangsstrassenverord-
nung vom 18. Dezember 1991144 und werden gemäss Weisungen des UVEK ausge-
staltet und angebracht. 

2 «Nummerntafeln für Autobahnen und Autostrassen» (4.58) haben eine weisse Zahl 
auf rotem Grund; sie kennzeichnen das Netz der Autobahnen und Autostrassen. Das 
UVEK legt das Basisnetz fest und erlässt Weisungen über die Ausgestaltung und das 
Anbringen der Nummerntafeln.145 

3 «Nummerntafeln für Hauptstrassen» (4.57) haben eine weisse Zahl auf blauem 
Grund; sie kennzeichnen die wichtigsten Hauptstrassen. Die Nummern richten sich 
nach der Durchgangsstrassenverordnung vom 18. Dezember 1991 und werden gemäss 
Weisungen des UVEK ausgestaltet und angebracht. 

4 Die «Nummerntafel für Anschlüsse» (4.59) und die «Nummerntafel für Verzwei-
gungen» (4.59.1) haben ein schwarzes Symbol und eine schwarze Zahl auf weissem 
Grund; sie kennzeichnen die Anschlüsse bzw. Verzweigungen auf Autobahnen und 
Autostrassen. Das UVEK legt im Einvernehmen mit den Kantonen die Nummern fest 
und erlässt Weisungen über die Ausgestaltung und das Anbringen der Nummernta-
feln.146  
3. Abschnitt: Informationshinweise 

Art. 57 Grundsätze 

1 Signale mit Informationshinweisen sind rechteckig oder quadratisch. Sie haben in 
der Regel auf blauem Grund ein schwarzes Symbol in einem weissen Innenfeld. 

2 Die Signale stehen, unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen für einzelne Sig-
nale, bei der Zufahrt zur Einrichtung, zum Gebäude oder dort, wo die angezeigte 
Dienstleistung erbracht wird oder der entsprechende Hinweis gilt. 

3 Soweit Vorsignale nötig oder vorgeschrieben sind, stehen sie, mit beigefügter «Dis-
tanztafel» (5.01), wie folgt vor der entsprechenden Stelle: 

a. innerorts mindestens 50 m;   
  

142 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 1103). 

143 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2002  
(AS 2001 2719). 

144 SR 741.272 
145 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  

(AS 1998 1440). 
146 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2002  

(AS 2001 2719). 
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b. ausserorts mindestens 150 m; 

c. auf Autobahnen und Autostrassen nach Artikel 89. 

Art. 58 Anzeige des Strassenzustandes 

1 Das Signal «Strassenzustand» (4.75) zeigt den Zustand von Passstrassen und Zu-
fahrten zu Wintersportplätzen usw. an, die zeitweilig nicht oder nur mit Schneeketten 
befahrbar sind. Als Vorsignal dient das Signal «Vororientierung über den Strassenzu-
stand» (4.76). 

2 Das Signal «Strassenzustand» steht beim Beginn der entsprechenden Strecke, das 
Signal «Vororientierung über den Strassenzustand» auf den Zufahrtsstrassen zu sol-
chen Strecken, spätestens bei der letzten Umfahrungsmöglichkeit. 

3 Die Signale nennen den Pass oder das Ziel und enthalten darunter oder daneben die 
Angaben über den Strassenzustand. Werden Zwischenziele angegeben, gilt die An-
gabe des Strassenzustandes nur bis zu dem unmittelbar darüber- oder danebenstehen-
den Ziel. 

4 Auf den Signalen bedeuten: 

a. rotes Feld: Strasse geschlossen; 

b. grünes Feld: Strasse offen; 

c. weisses Feld mit dem Symbol des Signals «Schneeketten obligatorisch» 
(2.48): Schneeketten aus Metall oder ähnliche vom ASTRA bewilligte Vor-
richtungen aus anderem Material vorgeschrieben (Art. 29); 

d. weisses Feld mit den Symbolen des Signals «Schleudergefahr» (1.05) und der 
Zusatztafel «Vereiste Fahrbahn» (5.13): Schneeglätte oder vereiste Fahrbahn. 

5 Werden die Signale zur Anzeige grossräumiger Umleitungen verwendet, ist ihr 
Grund orange, die Schrift schwarz. 

Art. 59147 Anzeige der Fahrstreifen, Freigabe des Pannenstreifens 

1 Das Signal «Anzeige der Fahrstreifen» (4.77) zeigt Zahl, Verlauf und gegebenen-
falls die Verminderung oder Vermehrung der Fahrstreifen an. Die Pfeile zeigen die 
Fahrstreifen und sind schwarz; der Grund der Tafel ist weiss. Bei kurzfristiger Signa-
lisation kann das Symbol des Signals 4.77 auf weissem dreieckigem Faltsignal darge-
stellt werden. 

2 Das Signal «Freigabe des Pannenstreifens» (4.77.2) zeigt an, dass der Pannenstreifen 
befahren werden darf. 

3 Gilt eine Vorschrift oder die Ankündigung einer Gefahr nur für bestimmte Streifen, 
so wird das zutreffende Signal in der Mitte des Pfeils abgebildet, der den entsprechen-
den Streifen darstellt («Anzeige von Fahrstreifen mit Beschränkungen»; 4.77.1). 

  

147 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 
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4 Für die Aufstellung des Signales «Anzeige der Fahrstreifen» auf Autobahnen und 
Autostrassen gilt Artikel 89 Absatz 2. 

Art. 60148 

Art. 61149 Anzeige der allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten 

Mit dem Signal «Anzeige der allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten» (4.93) werden 
Führer in der Nähe der Grenzübergänge über die in der Schweiz geltenden allgemei-
nen Höchstgeschwindigkeiten orientiert. 

Art. 62 Verschiedene Hinweise 

1 Die Signale «Zeltplatz» (4.79), «Wohnwagenplatz» (4.80), «Telefon» (4.81), «Erste 
Hilfe» (4.82), «Tankstelle» (4.84), «Hotel-Motel» (4.85), «Restaurant» (4.86), «Erfri-
schungen» (4.87), «Informationsstelle» (4.88), «Jugendherberge» (4.89), «Radio-
Verkehrsinformation» (4.90), «Gottesdienst» (4.91) und «Feuerlöscher» (4.92) wei-
sen auf die entsprechenden Dienstleistungen, Einrichtungen oder Gebäude hin.150 

2 Die Symbole der Signale «Zeltplatz» und «Wohnwagenplatz» können gegebenen-
falls im weissen Innenfeld einer Tafel aufgeführt werden. 

3 Dem Signal «Telefon» werden auf blauem Grund unter dem Symbol die Buchstaben 
SOS beigefügt, wenn es sich um eine Notrufeinrichtung handelt. 

4 Die Signale «Hotel-Motel», «Restaurant» und «Erfrischungen» werden nur aufge-
stellt, wo die Strassenbenützer entsprechende Einrichtungen oder Gebäude schwer er-
kennen oder finden können; die Namen der Betriebe dürfen nicht aufgeführt werden. 

5 Das Signal «Radio-Verkehrsinformation» nennt den Sender mit nationalem Pro-
gramm und die Frequenz, auf dem der Führer Radio-Verkehrsinformationen empfan-
gen kann. Ausserhalb von Autobahnen und Autostrassen (Art. 89 Abs. 3) darf es nur 
aufgestellt werden, wo der Frequenzbereich wechselt.151 

6 Für die Aufstellung der Signale auf Autobahnen und Autostrassen gilt Artikel 89 
Absätze 1 und 3. 

7 Das Signal «Richtung und Entfernung zum nächsten Notausgang» (4.94) weist auf 
den nächsten Notausgang hin; in Tunneln wird es mindestens alle 50 m auf einer Höhe 
von 1 bis 1,5 m über der Fahrbahn an der Tunnelwand angebracht. Das Signal «Not-
ausgang» (4.95) zeigt die Lage eines Notausgangs und wird unmittelbar bei diesem 
angebracht.152 

  

148 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, mit Wirkung seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

149 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

150 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

151 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

152 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 
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8 Das Signal «Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem» (4.91bis) wird bei allen 
Zufahrten und Zugängen zu Parkierungsflächen angebracht, die für das automatisierte 
Parkieren genehmigt sind.153  
6. Kapitel: Ergänzende Angaben zu Signalen 

Art. 63 Grundsätze 

1 Ergänzende Angaben zu einem Signal stehen auf einer rechteckigen Zusatztafel. Der 
Grund ist weiss, die Schrift und allfällige Symbole sind schwarz. Bei Matrixsignalen 
können der Grund schwarz, die Schrift und Symbole weiss sein. Zusatztafeln werden 
in der Regel unter den Signalen angebracht; vorbehalten bleibt Artikel 101 Absatz 
7.154 

2 Bei den Hinweissignalen (Kap. 5) mit blauem Grund werden nötigenfalls einfache 
Zusätze (wie Angabe von Entfernung und Richtung) in weisser Schrift oder mit weis-
sem Symbol angegeben. 

3 Anweisungen auf einer Zusatztafel sind verbindlich wie Signale. …155 

Art. 64 Allgemein verwendbare Zusatztafeln 

1 Zur Angabe der Entfernung zur Gefahrenstelle oder zur Stelle, wo eine Vorschrift 
gilt, wird die «Distanztafel» (5.01) verwendet. Ein Hinweis auf Entfernung und Rich-
tung wird mit der Zusatztafel «Anzeige von Entfernung und Richtung» (5.02) ange-
zeigt. 

2 Die Länge der Strecke, auf der eine Gefahr besteht, eine Vorschrift gilt oder ein 
Hinweis zu beachten ist, wird mit der Zusatztafel «Streckenlänge» (5.03) angegeben. 

3 Wiederholungssignale werden mit der «Wiederholungstafel» (5.04) gekennzeichnet. 
Bei Signalen für den ruhenden Verkehr werden Beginn und Ende mit der «Anfangs-
tafel» (5.05) und der «Endetafel» (5.06) angezeigt. 

4 Die «Richtungstafel» (5.07) mit Pfeil nach links oder rechts weist auf die Stelle, wo 
eine Gefahr besteht, eine Vorschrift gilt oder ein Hinweis zu beachten ist. Sie wird 
namentlich verwendet: 

a. bei den Signalen «Radweg» (2.60), «Fussweg» (2.61) und «Reitweg» (2.62), 
wenn ein solcher Weg auf der andern Strassenseite benützt werden muss (Art. 
33); 

b. bei den Signalen «Parkieren verboten» (2.50) oder «Parkieren gestattet» 
(4.17) zur Anzeige der Richtung, in der sich eine nicht zum Parkieren die-
nende Fläche oder ein Parkplatz erstreckt. 

  

153 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 der V vom 13. Dez. 2024 über das automatisierte Fahren, 
in Kraft seit 1. März 2025 (AS 2025 50). 

154 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

155 Zweiter Satz aufgehoben durch Ziff. I der V vom 1. April 1998, mit Wirkung seit  
1. Juni 1998 (AS 1998 1440). 
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5 Mittels einer Zusatztafel kann der Geltungsbereich von Signalen konkretisiert wer-
den. Eine Zusatztafel: 

a. mit einem Symbol oder einer entsprechenden Aufschrift bedeutet, dass das 
Signal, dem die Tafel beigefügt ist, nur für die auf ihr dargestellte Verkehrsart 
gilt; vorbehalten bleiben die Artikel 15 Absatz 1 und 46 Absatz 2; 

b. mit dem Wort «ausgenommen» oder «gestattet» in Verbindung mit einem 
Symbol oder einer Aufschrift bedeutet, dass das Signal, dem die Tafel beige-
fügt ist, für die entsprechende Verkehrsart nicht gilt.156 

6 Das Symbol «Fahrrad» (5.31) oder eine entsprechende Aufschrift auf einer Zusatz-
tafel umfasst Fahrräder und Motorfahrräder.157 

6bis Das Symbol «Motorfahrrad» (5.30) oder eine entsprechende Aufschrift auf einer 
Zusatztafel umfasst schwere und schnelle Motorfahrräder.158 

6ter Das Symbol «Lastenfahrrad» (5.31.1) auf einer Zusatztafel umfasst Fahrräder und 
Motorfahrräder zum Transport von Kindern, Mitfahrenden oder Sachen sowie Fahr-
räder und Motorfahrräder mit einem Anhänger.159 

7 Die auf Zusatztafeln verwendbaren Symbole und ihre Bezeichnung werden in 
Anhang 2 Ziffer 5 aufgeführt.160 

Art. 64a161 Zusatztafeln zu Signalen des Fuss- und Radverkehrs 

1 Die dem Signal «Fussweg» (2.61) beigefügte Zusatztafel «  gestattet» erlaubt es 
Radfahrern und Motorfahrradfahrern, den Fussweg zu benützen. Auf Trottoirs ist 
diese Signalisation ausnahmsweise, insbesondere zur Schulwegsicherung, zulässig, 
sofern das Trottoir schwach begangen und die Strasse relativ stark befahren ist. Es 
gelten die Bestimmungen über die gemeinsame Benützung nach Artikel 33 Absatz 4. 

2 Die den nach Absatz 1 gekennzeichneten Fusswegen beigefügte Zusatztafel  
«  verboten» untersagt es Führern von schweren und schnellen Motorfahrrädern, 
den gekennzeichneten Weg zu benützen. 

3 Die den Signalen «Radweg» (2.60), «Rad- und Fussweg mit getrennten Verkehrs-
flächen» (2.63) und «Gemeinsamer Rad- und Fussweg» (2.63.1) beigefügte Zusatzta-
fel «  freiwillig» nimmt die Führer von schweren und schnellen Motorfahrrädern 
von der Pflicht aus, den gekennzeichneten Weg zu benützen. 

4 Die den Signalen «Radweg» (2.60), «Rad- und Fussweg mit getrennten Verkehrs-
flächen» (2.63) und «Gemeinsamer Rad- und Fussweg» (2.63.1) beigefügte Zusatzta-
fel «  verboten» untersagt es Führern von schweren und schnellen Motorfahrrä-
dern, den gekennzeichneten Weg zu benützen. Die Zusatztafel darf nur in Ausnahme-

  

156 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 

157 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
158 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
159 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
160 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. April 1998 (AS 1998 1440). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
161 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
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fällen verwendet werden, namentlich bei hohem Fussgängeraufkommen und engen 
Platzverhältnissen. 

5 Das Ende der Berechtigungen nach den Absätzen 1 und 3 sowie des Verbots nach 
Absatz 4 kann bei Bedarf dadurch angezeigt werden, dass ein entsprechendes Signal 
mit einer Zusatztafel angebracht wird, auf der die Angaben mit drei schwarzen Dia-
gonalstrichen von links unten nach rechts oben durchgestrichen sind. 

Art. 65 Zusatztafeln zu weiteren Signalen162 

1 Die den Signalen «Stop» (3.01), «Kein Vortritt» (3.02) und «Hauptstrasse» (3.03) 
beigefügte Zusatztafel «Richtung der Hauptstrasse» (5.09) zeigt den Verlauf einer die 
Richtung ändernden Hauptstrasse an.163 In Verbindung mit den Signalen «Stop» und 
«Kein Vortritt» kündigt sie dem Führer auf der Strasse, deren Vortritt aufgehoben ist, 
an, dass er den Fahrzeugen den Vortritt lassen muss, die auf der Hauptstrasse verblei-
ben oder diese verlassen. Der breite Strich stellt die Hauptstrasse dar. 

2 Zeitweilige Ausnahmen vom Halte- oder Parkierungsverbot (2.49; 2.50) werden auf 
beigefügter Zusatztafel «Ausnahmen vom Halteverbot» (5.10) und «Ausnahmen vom 
Parkierungsverbot» (5.11) angezeigt. 

3 Die den Signalen «Schranken» (1.15) und «Bahnübergang ohne Schranken» (1.16) 
beigefügte Zusatztafel «Blinklicht» (5.12) kennzeichnet Bahnübergänge mit Blink-
lichtsignalen.164 

4 Die Zusatztafel «Vereiste Fahrbahn» (5.13) warnt den Führer vor Schneeglätte oder 
vereister Fahrbahn. Sie wird namentlich dem Signal «Schleudergefahr» (1.05) beige-
fügt und entfernt oder abgedeckt, sobald nicht mehr mit Schneeglätte oder Eisbildung 
zu rechnen ist. 

5 Um einzelne Parkfelder für gehbehinderte Personen zu reservieren, wird bei den be-
treffenden Feldern dem Signal «Parkieren gestattet» (4.17) die Zusatztafel «Gehbe-
hinderte» (5.14) beigefügt; zum Parkieren berechtigt ist dort nur, wer gehbehindert ist 
oder eine gehbehinderte Person begleitet. Die «Parkkarte für behinderte Personen» 
(Anhang 3 Ziff. 2) ist gut sichtbar hinter der Frontscheibe anzubringen.165 

6 Die dem Signal «Engpass» (1.07) beigefügte Zusatztafel «Fahrbahnbreite» (5.15) 
gibt die Breite der Fahrbahn an ihrer schmälsten Stelle an. 

7 Die dem Signal «Andere Gefahren» (1.30) beigefügte Zusatztafel «Schiesslärm» 
(5.16) warnt vor überraschendem Geschützlärm. 

8 …166 

  

162 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
163 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen  

Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
164 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 der V vom 12. Nov. 2003, in Kraft seit 14. Dez. 2003 

(AS 2003 4289). 
165 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2459). 
166 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. April 1998 (AS 1998 1440). Aufgehoben durch  

Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, mit Wirkung seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
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9 Die dem Signal «Allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen» (2.01) beigefügte 
Zusatztafel «Zollabfertigung mit Sichtdeklaration» (5.54) zeigt an, dass dieser Fahr-
streifen nur von Fahrzeugführern mit Sichtdeklaration benützt werden darf.167 

10 Eine dem Signal «Verbot für Lastwagen» (2.07) beigefügte Zusatztafel mit dem 
Wort «ausgenommen» und dem Symbol «S-Verkehr» (5.55) zeigt an, dass Fahrzeuge 
und Fahrzeugkombinationen, die vorne und hinten mit dem entsprechenden Zeichen 
nach Anhang 4 VTS168 versehen sind, von der signalisierten Beschränkung ausge-
nommen sind.169 

11 Das auf Wegweisern angebrachte Symbol «Spital mit Notfallstation» (5.56) weist 
auf ein Akutspital mit 24-Stunden-Notfallaufnahme hin.170 

12 Die dem Signal «Abstellplatz für Pannenfahrzeuge» (4.16) beigefügte Zusatztafel 
mit dem Symbol «Notfalltelefon» (5.57) oder dem Symbol «Feuerlöscher» (5.58) 
zeigt an, dass der Abstellplatz entsprechend ausgerüstet ist.171 

13 Die den Signalen «Parkieren gestattet» (4.17), «Parkieren mit Parkscheibe» (4.18) 
und «Parkieren gegen Gebühr» (4.20) beigefügte Zusatztafel mit dem Symbol «La-
destation» (5.42) zeigt an, dass die betroffene Fläche nur für den Ladevorgang von 
Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb verwendet werden darf.172 

14 Die dem Signal «Parkieren verboten» (2.50) beigefügte Zusatztafel «  gestat-
tet» zeigt an, dass die betroffene Fläche für den Ladevorgang von Fahrzeugen mit 
elektrischem Antrieb verwendet werden darf.173 

15 Die den Signalen «Allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen» (2.01), «Verbot 
für Motorwagen» (2.03) und «Busfahrbahn» (2.64) beigefügte Zusatztafel mit dem 
Wort «ausgenommen» und dem Symbol «Mitfahrgemeinschaft» (5.43) zeigt an, dass 
die betroffene Fahrbahn oder der betroffene Fahrstreifen von Fahrzeugen verwendet 
werden darf, die mindestens mit einer der Zahl auf dem Symbol entsprechenden An-
zahl an Personen besetzt sind.174 

16 Die den Signalen «Parkieren gestattet» (4.17), «Parkieren mit Parkscheibe» (4.18) 
und «Parkieren gegen Gebühr» (4.20) beigefügte Zusatztafel mit dem Symbol «Mit-
fahrgemeinschaft» (5.43) zeigt an, dass die betroffene Parkierungsfläche nur von 

  

167 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 

168 SR 741.41 
169  Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Sept. 2002, in Kraft seit 23. Sept. 2002  

(AS 2002 3174). 
170 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  

(AS 2005 4495). 
171 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  

(AS 2005 4495). 
172 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2145). 
173 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2145). 
174 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023  

(AS 2022 498). 
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Fahrzeugen benutzt werden darf, die beim Zufahren mindestens mit einer der Zahl auf 
dem Symbol entsprechenden Anzahl an Personen besetzt sind.175  
7. Kapitel: Zeichen und Weisungen der Polizei 

Art. 66 Art und Bedeutung der Zeichen 

1 Wenn der Verkehr durch die Polizei geregelt wird, haben die Strassenbenützer deren 
Zeichen abzuwarten, ausser wenn sie sich in einer fahrenden Kolonne befinden und 
solange kein Haltezeichen gegeben wird. Die Handzeichen bedeuten: 

a. Hochhalten eines Armes: Halt vor der Verzweigung für alle 
Richtungen; 

b. Ausstrecken eines Armes: Halt für den Verkehr von hinten; 

c. seitliches Ausstrecken beider Arme: Halt für den Verkehr von hinten und 
vorn; 

d. Heranwinken: Freie Fahrt in der entsprechenden 
Richtung; 

e. Auf- und Abbewegen des Armes: Verlangsamen der Fahrt. 

2 Vorbehalten bleiben besondere Handzeichen für Fussgänger und Fahrzeuge im öf-
fentlichen Linienverkehr. 

3 Zur Verdeutlichung der Handzeichen kann ein weisser Stab, nachts oder wenn die 
Witterung es erfordert, eine Stablampe mit weissem oder gelbem Licht verwendet 
werden. 

4 Die Handzeichen können auch bei der Erfüllung anderer polizeilicher Aufgaben 
(z.B. Verkehrskontrollen) gegeben werden. Das Gebot zum Halten wird nachts oder 
wenn die Witterung es erfordert mit einer Stablampe oder Kelle mit rotem Licht an-
gezeigt; die Weisung zur Weiterfahrt kann mit den gleichen Hilfsmitteln gegeben wer-
den. Die Kelle kann die Aufschrift «Polizei» tragen.176 

5 Das Gebot zum Halten wird im Weiteren gegeben: 

a.177 durch Schüler-, Werk- und Kadetten-Verkehrsdienste bei der Verkehrsrege-
lung mit einer reflektierenden Kelle in Form und Ausgestaltung des Signals 
«Allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen» (2.01), nachts oder wenn die 
Witterung es erfordert, mit einer Stablampe oder Kelle mit rotem Licht; 

b. durch das Betriebspersonal bei Schienenübergängen mit einer roten oder rot-
weissen Flagge, nachts oder wenn die Witterung es erfordert mit einem roten 
Licht; 

  

175 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023  
(AS 2022 498). 

176 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

177 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Febr. 1992, in Kraft seit 15. März 1992  
(AS 1992 514). 
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c. durch das Personal bei Strassenbaustellen mit einer reflektierenden Kelle in 
Form und Ausgestaltung der Signale «Einfahrt verboten» (2.02) oder «Allge-
meines Fahrverbot in beiden Richtungen» (2.01) oder mit einer roten oder rot-
weissen Flagge.178 Für Drehkellen bei Baustellen gilt Artikel 80 Absatz 4. 

Art. 67 Verbindlichkeit der Zeichen und Weisungen 

1 Für das Verhalten auf der Strasse verbindlich sind die Zeichen und Weisungen: 

a. der uniformierten Angehörigen der Polizei und Hilfspolizei; 

b.179 der militärischen Verkehrsorgane, der uniformierten Angehörigen der Feuer-
wehr und des Zivilschutzes; 

c. der gekennzeichneten Angehörigen der Schüler-, Werk- und Kadetten-Ver-
kehrsdienste; 

d. des Personals bei Strassenbaustellen; 

e.180 der Zollorgane bei den Zollstellen und, für Zollkontrollen, im grenznahen Ge-
biet sowie des im Rahmen des Vollzugs des Nationalstrassenabgabegesetzes 
vom 19. März 2010181 bei den Zollstellen eingesetzten und gekennzeichneten 
Verkaufs- und Kontrollpersonals; 

f. des Betriebspersonals bei Schienenübergängen; 

g. der Führer von Fahrzeugen im öffentlichen Linienverkehr auf Bergpoststras-
sen (Art. 38 Abs. 3 VRV182); 

h.183 der gekennzeichneten Angehörigen privater Verkehrsdienste; 

i.184 des Personals von gekennzeichneten Begleitfahrzeugen von Ausnahmefahr-
zeugen und Ausnahmetransporten. 

2 Die Zeichen und Weisungen anderer Personen sind zu befolgen, wenn sie zur Ab-
wendung einer Gefahr oder zur Regelung einer schwierigen Verkehrslage gegeben 
werden. 

3 Die Verkehrsregelung durch Schüler-, Werk- und Kadetten-Verkehrsdienste (Abs. 1 
Bst. c), durch private Verkehrsdienste (Abs. 1 Bst. h) sowie durch das Personal von 
gekennzeichneten Begleitfahrzeugen (Abs. 1 Bst. i) bedarf der Bewilligung der kan-
tonalen Polizeibehörde. Diese trifft die erforderlichen Anordnungen; sie kann ihre Be-
fugnisse an die örtlichen Polizeibehörde delegieren.185 

  

178 AS 1980 449 
179 Fassung gemäss Ziff. IV der V vom 7. April 1982, in Kraft seit 1. Mai 1982  

 (AS 1982 531). 
180 Fassung gemäss Art. 11 Ziff. 2 der Nationalstrassenabgabeverordnung 24. Aug. 2011, in 

Kraft seit 1. Dez. 2011 (AS 2011 4111). 
181 SR 741.71 
182 SR 741.11 
183 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005 (AS 2005 4495). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 2105). 
184 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 16. Nov. 2016, in Kraft seit 15. Jan. 2017  

(AS 2016 5131). 
185 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2016, in Kraft seit 15. Jan. 2017  

(AS 2016 5131). 
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8. Kapitel: Lichtsignale sowie ergänzende Angaben zu Lichtsignalen186 

Art. 68 Art und Bedeutung der Lichtsignale 

1 Lichtsignale gehen den allgemeinen Vortrittsregeln, den Vortrittssignalen und Mar-
kierungen vor.187 

1bis Rotes Licht bedeutet «Halt». Erscheint im roten Licht ein schwarzer Konturpfeil, 
gilt das Haltegebot nur für die angezeigte Richtung. Rotes Blinklicht wird nur bei 
Bahnübergängen verwendet (Art. 93 Abs. 2).188 

2 Grünes Licht gibt den Verkehr frei. Abbiegende Fahrzeuge müssen dem Gegenver-
kehr (Art. 36 Abs. 3 SVG) und den Fussgängern oder Benützern von fahrzeugähnli-
chen Geräten auf der Querstrasse den Vortritt lassen (Art. 6 Abs. 2 VRV189).190 

3 Grüne Pfeile gestatten den Verkehr in der angezeigten Richtung. Blinkt daneben 
gleichzeitig ein gelbes Licht, müssen abbiegende Fahrzeuge dem Gegenverkehr 
(Art. 36 Abs. 3 SVG) und den Fussgängern oder Benützern von fahrzeugähnlichen 
Geräten auf der Querstrasse den Vortritt lassen (Art. 6 Abs. 2 VRV).191 

4 Gelbes Licht bedeutet: 

a. wenn es auf das grüne Licht folgt: Halt für Fahrzeuge, die noch vor der Ver-
zweigung halten können; 

b. wenn es zusammen mit rotem Licht erscheint: Sich für die Weiterfahrt bereit-
halten und die Freigabe des Verkehrs durch das grüne Licht abwarten. 

5 Erscheint im gelben Licht ein schwarzer Konturpfeil, gilt es nur für die angezeigte 
Richtung. 

6 Gelbes Blinklicht (Art. 70 Abs. 1) mahnt den Führer zu besonderer Vorsicht. 

7 Lichter mit Fussgängersymbol richten sich an Fussgänger; diese dürfen die Fahr-
bahn oder den Gleisbereich nur betreten, wenn das Symbol grün aufleuchtet. Beginnt 
es zu blinken oder erscheint ein gelbes Zwischenlicht oder sofort das rote Licht, müs-
sen die Fussgänger die Fahrbahn oder den Gleisbereich ohne Verzug verlassen.192 

8 Lichter mit Fahrradsymbol richten sich an Führer von Fahrrädern und Motorfahrrä-
dern. Für die Bedeutung der Lichter gelten die Absätze 1–4.193 

  

186 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 

187 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

188 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

189 SR 741.11 
190 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit  

1. Aug. 2002 (AS 2002 1935). 
191 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I der V vom 15. Mai 2002, in Kraft seit  

1. Aug. 2002 (AS 2002 1935). 
192 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 der V vom 12. Nov. 2003, in Kraft seit 14. Dez. 2003 

(AS 2003 4289). 
193 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  

(AS 1994 1103). 
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9 Schwarze Pfeile auf weisser Zusatztafel unter Lichtsignalen zeigen an, dass diese 
nur für die angezeigte Richtung gelten. 

Art. 69 Besondere Lichtsignale 

1 …194 

2 Weisse Lichter in besonderer Anordnung (Art. 70 Abs. 8) richten sich ausschliess-
lich an die Führer von Fahrzeugen im öffentlichen Linienverkehr; sie sind für diese 
verbindlich. 

3 Zur Regelung des Verkehrs auf Strassen mit mehreren Fahrstreifen, zur zeitweiligen 
Sperrung einzelner Fahrstreifen oder zur zeitweiligen Freigabe des Pannenstreifens 
wird folgendes System von über der Fahrbahn angebrachten Lichtsignalen verwendet 
(«Lichtsignal-System für die zeitweilige Regulierung von Fahrstreifen»; 2.65): 

a. Grüne, senkrecht nach unten gerichtete Pfeile bedeuten, dass der Verkehr auf 
dem betreffenden Streifen gestattet ist; sie müssen erlöschen, sobald dort rote, 
gekreuzte Schrägbalken oder gelb blinkende Pfeile erscheinen. 

b. Gelb blinkende, schräg nach unten gerichtete Pfeile bedeuten, dass der Führer 
den betreffenden Streifen baldmöglichst in der angezeigten Richtung verlas-
sen muss. 

c. Rote, gekreuzte Schrägbalken (rotes Kreuz) bedeuten, dass der betreffende 
Streifen gesperrt ist; der Führer muss den Streifen verlassen und auf einem 
Streifen weiterfahren, auf dem grüne Pfeile den Verkehr gestatten.195 

4 Zur Vorankündigung des «Lichtsignal-Systems für die zeitweilige Sperrung von 
Fahrstreifen» kann das Signal «Lichtsignale» (1.27) verwendet werden. 

Art. 69a196 Zusatztafeln zu Lichtsignalen 

1 Ist neben dem roten Licht das Signal «Rechtsabbiegen für Radfahrer gestattet» 
(5.18) angebracht, so dürfen Radfahrer und Motorfahrradfahrer bei Rot nach rechts 
abbiegen. Die Kombination aus rotem Licht und der Signaltafel bedeutet für die zum 
Rechtsabbiegen Berechtigten «Kein Vortritt» (Art. 36 Abs. 2). 

2 Das Signal «Rechtsabbiegen für Radfahrer gestattet» (5.18) darf nur dann neben 
dem roten Licht angebracht werden, wenn die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. 
Der entsprechende Fahrstreifen muss einen Radstreifen aufweisen sowie eine gelbe 
Haltelinie, die nach der für den übrigen Fahrzeugverkehr geltenden weissen Haltelinie 
markiert ist. Kein Radstreifen ist nötig, wenn: 

a. ein separater Fahrstreifen zum Rechtsabbiegen besteht oder den anderen Fahr-
zeugen das Rechtsabbiegen nicht gestattet ist; und 

  

194 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

195 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

196 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 
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b. der Fahrstreifen über eine ausreichende Breite verfügt. 

Art. 70 Ausgestaltung und Verwendung der Lichtsignale 

1 Gelbes Blinklicht zur Warnung der Strassenbenützer (Art. 68 Abs. 6) ist nur zuläs-
sig: 

a. in Verbindung mit einem grünen Pfeil (Art. 68 Abs. 3); 

b.197 bei ausgeschalteten Lichtsignalanlagen; 

c.198 bei Baustellen; 

d. vor gefährlichen Hindernissen auf der Fahrbahn; 

e. bei Fussgängerstreifen (Art. 77), Inselpfosten und dergleichen; 

f. am Rand von Autobahnen bei Unfällen, Verkehrsstockungen, Nebel, Glatteis 
und ähnlichen Gefahren; 

g.199 … 

2 Gelbes Drehlicht ist unzulässig. 

3 Unzulässig sind rote Lichter für sich allein, rote Pfeile, Ampeln ohne rotes Licht 
und, ausgenommen bei Bahnübergängen (Art. 93), Blinklichtsignale. Grüne Lichter 
für sich allein sind nur als Wiederholungssignale zulässig.200 

4 Ampeln mit rotem und gelbem, jedoch ohne grünes Licht dürfen nur in Ausnahme-
fällen verwendet werden, namentlich bei Feuerwehrgaragen, bei Baustellen, bei Wen-
deschleifen für Fahrzeuge im öffentlichen Linienverkehr, bei Flugplätzen, vor und in 
Tunneln und bei Schienenübergängen.201 

4bis Ampeln mit rotem und grünem, jedoch ohne gelbes Licht dürfen nur in besonderen 
Fällen und nur im Zusammenhang mit der Rampenbewirtschaftung bei Autobahnen 
und Autostrassen verwendet werden. Blinkendes grünes Licht beim Einschalten der 
Anlage bedeutet, dass die Ampel in Kürze auf Rot wechselt.202 

5 Sind bei Ampeln die Lichter übereinander angeordnet, befindet sich das rote Licht 
oben, das grüne unten, ein allfälliges gelbes Licht in der Mitte. Die Lichter sind rund. 

6 Sind bei Ampeln über der Fahrbahn die Lichter nebeneinander angeordnet, befindet 
sich das rote Licht links, das grüne rechts, ein allfälliges gelbes Licht in der Mitte. Die 
Lichter sind rund. 

  

197 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 

198 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 

199 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 1. April 1998, mit Wirkung seit  
1. Juni 1998 (AS 1998 1440). 

200 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 der V vom 12. Nov. 2003, in Kraft seit 14. Dez. 2003 
(AS 2003 4289). 

201 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

202 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 
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7 Lichter, die sich an Fussgänger richten, enthalten ein Fussgängersymbol (Art. 68 
Abs. 7); sie dürfen rechteckig sein. Lichter, die sich an Führer von Fahrrädern und 
Motorfahrrädern richten, enthalten ein Fahrradsymbol (Art. 68 Abs. 8), wenn sie auch 
für andere Führer sichtbar sind; in Kombination mit Lichtern, die sich an Fussgänger 
richten, dürfen sie rechteckig sein.203 

8 Als Sondersignale für Fahrzeuge im öffentlichen Linienverkehr dürfen nur weisse 
Lichter in besonderer Anordnung (Art. 69 Abs. 2) verwendet werden. 

9 Lichtsignale, ausgenommen Wiederholungssignale, werden auf einer rechteckigen 
schwarzen Tafel mit weissem Rand angebracht; diese kann fehlen, wenn eine Über-
strahlung durch die Sonne oder andere Lichtquellen ausgeschlossen ist. 

Art. 71 Standort und technische Anforderungen 

1 Ampeln für den Fahrverkehr stehen am rechten Rand der Fahrbahn. Sie können über 
den entsprechenden Fahrstreifen, auf der linken Seite oder auf der anderen Seite der 
Verzweigung wiederholt werden.204 

1bis Die Ampeln können: 

a. bei mehreren Fahrstreifen in gleicher Richtung: für den linken Aussenstreifen 
ausschliesslich auf dessen linker Seite stehen; 

b. ausschliesslich über der Fahrbahn angebracht werden, wenn dies zweckmäs-
sig ist; 

c. in Sonderfällen, zum Beispiel bei Bahnen auf eigenem Trassee unmittelbar 
entlang der Fahrbahn: zu zweit für einen einzigen Fahrstreifen angebracht 
werden zur Regelung verschiedener Fahrtrichtungen; der Fahrstreifen muss 
dafür mindestens 4,50 m breit sein, und die Ampeln müssen den Verkehrs-
strömen eindeutig zugeordnet werden können; 

d. auf der anderen Seite der Verzweigung stehen, wenn sie sich ausschliesslich 
an Radfahrer und Motorfahrradfahrer richten.205 

2 Die Höhe der Unterkante von Ampeln beträgt: 

a.206 am Fahrbahnrand 2,35 m bis 3,50 m; bei Ampeln, die sich ausschliesslich an 
Fussgänger, Radfahrer und Motorfahrradfahrer richten, kann sie weniger be-
tragen; 

b. über der Fahrbahn 4,50 m bis 5,50 m; bei Fahrleitungen von öffentlichen Ver-
kehrsmitteln kann sie mehr betragen.207 

  

203 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 1103). 

204 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 

205 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 

206 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
207 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  

(AS 1998 1440). 
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3 Lichtsignale müssen das Zusammentreffen von Fahrzeugen aus verschiedenen Rich-
tungen verhindern, ausgenommen das Zusammentreffen von Linksabbiegern mit dem 
Gegenverkehr sowie das Zusammentreffen von Radfahrern und Motorfahrradfahrern 
beim Rechtsabbiegen nach Artikel 69a Absatz 1 mit den Vortrittsberechtigten. Wird 
die Fahrt durch grüne Pfeile ohne gelbes Blinklicht (Art. 68 Abs. 3) freigegeben, so 
muss auch das Zusammentreffen von abbiegenden Fahrzeugen mit Fussgängern in der 
Querstrasse und von Linksabbiegern mit dem Gegenverkehr ausgeschlossen sein.208 

4 Von rechts einbiegender Verkehr darf mit dem Geradeausverkehr nur zugelassen 
werden, wenn beiden nach der Verzweigung ein eigener Fahrstreifen zur Verfügung 
steht. Ausgenommen sind von rechts einbiegende Radfahrer und Motorfahrradfahrer 
nach Artikel 69a Absatz 1.209 

5 Die Folge der Farben bei den Lichtsignalen ist Grün – Gelb – Rot – Rot und gleich-
zeitig Gelb – Grün; vorbehalten bleiben die Artikel 68 Absatz 7, 69 Absatz 3, 70 Ab-
sätze 4 und 4bis. Rotes und grünes Licht dürfen nicht zusammen leuchten. Das rote 
Licht und das gleichzeitig leuchtende, gelbe Licht dürfen erst erlöschen, wenn das 
grüne aufleuchtet.210 

6 Lichtsignalanlagen können mit Zusatzeinrichtungen für besondere Verkehrsteilneh-
mer versehen werden, zum Beispiel mit Anmeldeknöpfen für Fussgänger, Radfahrer 
oder Motorfahrradfahrer oder mit akustischen oder taktilen Vorrichtungen für Blinde. 
Lichtsignalanlagen für Fussgänger, die neu erstellt oder ausgetauscht werden, sind 
stets mit einer taktilen Vorrichtung zu versehen. Ausgenommen sind temporäre An-
lagen bei Baustellen.211  
9. Kapitel: Markierungen 

Art. 72 Grundsätze 

1 Markierungen werden aufgemalt, auf der Fahrbahn befestigt oder darin eingelassen; 
sie können auch durch andere Mittel (wie Pflastersteine) ausgeführt werden, sofern 
diese in Bezug auf Farbe, Abmessung und Sicherheit den bundesrechtlichen Anfor-
derungen an eine Markierung entsprechen. Markierungen dürfen nicht störend über 
die Fahrbahn vorstehen und müssen möglichst gleitsicher sein. Wo nötig, werden sie 
reflektierend ausgestaltet. Markierungslinien können mit Rückstrahlern versehen 
sein.212 

  

208 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 

209 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 

210 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

211 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989 (AS 1989 438). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 

212 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 
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1bis Bauliche Elemente, die Markierungen ähnlich sind, mit ihnen verwechselt werden, 
ihre Wirkung beeinträchtigen oder sonst wie den Eindruck einer strassenverkehrs-
rechtlichen Bedeutung erwecken können, sind unzulässig.213 

2 Müssen Markierungen vorübergehend in ihrer örtlichen Lage verändert werden 
(z. B. bei Baustellen, Umleitungen), werden gelb-orange Markierungsknöpfe mit 
gelb-orangen Reflektoren, gelb-orange Markierungen oder gelb-orange Leitkörper 
verwendet, welche die Geltung der bestehenden weissen Markierungen aufheben. Zur 
Verdeutlichung der Verkehrsführung können auch die Leitkörper und Markierungen 
mit Reflektoren ergänzt werden.214 

3 Auf der Fahrbahn dürfen Richtungsangaben sowie die in dieser Verordnung vorge-
sehenen Aufschriften angebracht werden. Das UVEK kann zusätzlich besondere Mar-
kierungen vorsehen, namentlich zur Verdeutlichung von Signalen oder zum Hinweis 
auf besondere örtliche Gegebenheiten.215 

4 Für Markierungen auf Autobahnen und Autostrassen gilt im übrigen Artikel 90. 

5 Das UVEK erlässt Weisungen über die Markierungen. 

Art. 72a216 Taktil-visuelle Markierungen 

1 Taktil-visuelle Markierungen können auf den für die Fussgänger bestimmten Ver-
kehrsflächen (einschliesslich Fussgängerstreifen) verwendet werden, um die Sicher-
heit für blinde und sehbehinderte Personen zu erhöhen sowie deren Orientierung zu 
erleichtern. 

2 Zulässig sind Leitlinien zur Führung, Sicherheitslinien zur Abgrenzung eines Ge-
fahrenbereichs, Abzweigungsfelder bei möglichen Richtungsänderungen, Abschluss-
felder am Ende einer Leitlinie sowie Aufmerksamkeitsfelder namentlich bei Gefah-
renstellen. 

3 Die Markierung ist weiss, auf der Fahrbahn gelb. 

Art. 73 Sicherheits-, Leit-, Doppel- und Vorwarnlinien 

1 Sicherheitslinien (weiss, ununterbrochen; 6.01) kennzeichnen die Fahrbahnmitte 
oder Fahrstreifengrenzen. Sicherheitslinien werden auch verwendet, um Fahrbahn 
oder Fahrstreifen gegenüber Strassenbahngeleisen abzugrenzen. Sie dürfen nicht län-
ger sein, als es unter Berücksichtigung der Sichtweite und der üblicherweise gefahre-
nen Geschwindigkeit erforderlich ist. 

  

213 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). Siehe auch Abs. 1 der SchlB dieser Änd. vor Anhang 1. 

214 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 1103). 

215  Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2002  
(AS 2001 2719). 

216 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 
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2 Auf Fahrbahnen mit wenigstens drei Fahrstreifen oder wenn besondere Sicherheits-
bedürfnisse es auf Fahrbahnen mit zwei Fahrstreifen erfordern, können zur Trennung 
der beiden Fahrtrichtungen doppelte Sicherheitslinien (6.02) angebracht werden.217 

3 Leitlinien (weiss, unterbrochen; 6.03) kennzeichnen die Fahrbahnmitte oder Fahr-
streifengrenzen. 

4 Doppellinien (Sicherheitslinie neben Leitlinie; 6.04) werden namentlich angebracht, 
wo die Sichtverhältnisse eine Einschränkung nur in einer Verkehrsrichtung erfordern. 

5 Vorwarnlinien (weiss, unterbrochen; 6.05) dienen zur Voranzeige von Sicherheits-
linien und Doppellinien.218 Ausserorts müssen sie, innerorts können sie angebracht 
werden. 

6 Die einzelnen Linien bedeuten: 

a. Sicherheitslinien und doppelte Sicherheitslinien dürfen von Fahrzeugen we-
der überfahren noch überquert werden; 

b. Leit- und Vorwarnlinien dürfen von Fahrzeugen mit der gebotenen Vorsicht 
überfahren und überquert werden; 

c. Doppellinien dürfen von Fahrzeugen, die sich auf der Seite der Sicherheitsli-
nie befinden, weder überfahren noch überquert werden. 

7 Ist eine kurze, unterbrochene Linie (weiss) parallel zu einer Sicherheitslinie ange-
bracht, so darf die Sicherheitslinie an dieser Stelle von jenen Fahrzeugen überquert 
werden, die sich auf der Seite der unterbrochenen Linie befinden. Ist die kurze, unter-
brochene Linie gelb, so richtet sie sich ausschliesslich an Busse im öffentlichen Li-
nienverkehr und an Radfahrer und Motorfahrradfahrer.219 

Art. 74220 Fahrstreifen 

1 Fahrstreifen werden voneinander durch Sicherheits-, Leit- oder Doppellinien 
(Art. 73) abgegrenzt. Für die Abgrenzung von Radstreifen und Bus-Streifen gelten die 
Artikel 74a und 74b. 

2 Fahrstreifen für Linksabbieger, Rechtsabbieger oder Geradeausfahrer werden durch 
weisse Einspurpfeile (6.06) gekennzeichnet, die nach der entsprechenden Richtung 
weisen. Der Führer darf Verzweigungen nur in Richtung der auf seinem Fahrstreifen 
angebrachten Einspurpfeile befahren. Gelbe Pfeile richten sich ausschliesslich an die 
Führer von Bussen im öffentlichen Linienverkehr und erlauben ihnen, in Richtung der 
gelben Pfeile zu fahren. 

3 Abweispfeile (weiss, schräg angeordnet; 6.07) kündigen an, dass der Fahrstreifen in 
der angezeigten Richtung zu verlassen ist. 

  

217 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

218 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 

219 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 

220 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 
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4 Weisse Richtungspfeile kennzeichnen die vom Fahrzeugführer einzuschlagende 
Fahrtrichtung. 

Art. 74a221 Radstreifen und Radwege, Fuss- und Reitwege, Fahrradsymbol 

1 Radstreifen sowie Fahrstreifen auf Radwegen werden durch eine unterbrochene oder 
ununterbrochene gelbe Linie abgegrenzt (6.09). Die ununterbrochene Linie darf von 
Fahrzeugen weder überfahren noch überquert werden. Auf Verzweigungsflächen dür-
fen Radstreifen nur markiert werden, wenn den einmündenden Fahrzeugen der Vor-
tritt entzogen ist.222 

2 Das beidseitige Anbringen von Radstreifen ist ausserorts nur zulässig, wenn die 
Fahrbahnhälften durch eine Markierung getrennt sind. 

3 …223 

4 Wo ein Radweg über eine Nebenstrasse geführt wird und den Benützern des Rad-
weges entgegen Artikel 15 Absatz 3 VRV ausnahmsweise der Vortritt zustehen soll, 
wird die Überquerung durch unterbrochene gelbe Linien angezeigt; den Fahrzeugen 
auf der Nebenstrasse ist der Vortritt mit den Signalen «Stop» (3.01) oder «Kein Vor-
tritt» (3.02) zu entziehen. 

5 Zur Trennung von Rad-, Fuss- und Reitwegen, die auf gleicher Ebene verlaufen (Art. 
33), wird eine unterbrochene oder ununterbrochene gelbe Linie verwendet. Ununter-
brochene Linien dürfen von Rad- und Motorfahrradfahrern oder von Reitern weder 
überfahren noch überquert werden. 

6 Auf Radwegen und Radstreifen können das Symbol eines Fahrrades sowie Fahrt-
richtungs- oder Einspurpfeile in gelber Farbe aufgemalt werden. 

7 Ausserhalb von Radwegen und Radstreifen ist das Symbol eines Fahrrads in folgen-
den Situationen zulässig: 

a. auf Bus-Streifen; 

b.224 auf Parkfeldern für Fahrräder und Motorfahrräder; 

c. am Fahrbahnrand vor Fussgängerinseln und vergleichbaren kürzeren Engstel-
len, wenn ein vorhandener Radstreifen unterbrochen werden muss; 

d.225 für die Kennzeichnung von Fahrrad- und Motorfahrradgegenverkehr in Ein-
bahnstrassen, wenn kein Radstreifen vorhanden ist; 

  

221 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

222 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 

223 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 

224 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 

225 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
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e.226 auf Rechtsabbiegestreifen, auf denen die Fahrräder und Motorfahrräder ent-
gegen dem allgemeinen Verkehr geradeaus fahren dürfen; in diesem Fall wird 
das Symbol mit gelben Richtungspfeilen ergänzt; 

f.227 im «Aufstellbereich für Radfahrer» (6.26) bei Lichtsignalanlagen; 

g.228 auf der Fahrbahn von Tempo-30-Zonen, sofern die Strasse Teil eines festge-
legten Wegnetzes für den Fahrradverkehr ist und ihr der Vortritt eingeräumt 
wurde. 

8 Auf Wegen für zwei Benützerkategorien (Art. 33 Abs. 4 und 65 Abs. 8) können zur 
Verdeutlichung die Symbole des entsprechenden Signals in gelber Farbe aufgemalt 
werden.229 

Art. 74b230 Bus-Streifen 

Bus-Streifen, die durch ununterbrochene oder unterbrochene gelbe Linien und durch 
die gelbe Aufschrift «BUS» gekennzeichnet sind (6.08), dürfen nur von Bussen im 
öffentlichen Linienverkehr und gegebenenfalls von Strassenbahnen benützt werden; 
vorbehalten bleiben markierte oder signalisierte Ausnahmen. Andere Fahrzeuge dür-
fen Bus-Streifen nicht benützen, sie jedoch nötigenfalls (z.B. zum Abbiegen) über-
queren, wenn sie durch unterbrochene gelbe Linien abgegrenzt sind. 

Art. 75 Halte- und Wartelinien 

1 Die Haltelinie (weiss, ununterbrochen, quer zur Fahrbahn; 6.10) zeigt an, wo die 
Fahrzeuge beim Signal «Stop» (3.01) und gegebenenfalls bei Lichtsignalen, Bahn-
übergängen und Fahrstreifen für den abbiegenden Verkehr (Art. 74 Abs. 2) usw. hal-
ten müssen.231 Der vorderste Teil des Fahrzeugs darf die Haltelinie nicht überragen. 

2 Beim Signal «Stop» wird, abgesehen von Strassen ohne Hartbelag, die Haltelinie 
angebracht und das Wort «Stop» auf der Fahrbahn aufgetragen (6.11). Die Haltelinie 
wird durch eine ununterbrochene Längslinie (6.12) ergänzt; auf Einbahnstrassen kann 
sie fehlen. 

3 Die Wartelinie (Reihe weisser Dreiecke quer zur Fahrbahn; 6.13) zeigt an, wo die 
Fahrzeuge beim Signal «Kein Vortritt» (3.02) gegebenenfalls halten müssen, um den 
Vortritt zu gewähren (Art. 36 Abs. 2).232 Der vorderste Teil des Fahrzeuges darf die 
Wartelinie nicht überragen. 

  

226 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
227 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2145). 
228 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2145). 
229 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2145). 
230 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  

(AS 2015 2459). 
231 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen  

Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
232 Die Berichtigung vom 8. April 2024 betrifft nur den italienischen Text (AS 2024 144). 
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4 Beim Signal «Kein Vortritt» wird, ausser auf Strassen ohne Hartbelag, auf Einfahr-
ten zu Autobahnen oder Autostrassen (Art. 88 Abs. 1) oder auf ähnlichen Anlagen die 
Wartelinie stets angebracht. Sie wird, wo die Strassenbreite es erlaubt, durch eine un-
unterbrochene Längslinie (6.12) ergänzt. Auf Hauptstrassen und wichtigen Neben-
strassen kann die Wartelinie durch ein auf der Fahrbahn aufgemaltes weisses, auf der 
Spitze stehendes Dreieck angekündigt werden (6.14).233 

5 Das Anbringen von Halte- und Wartelinien vor Hauptstrassen, die in einer Verzwei-
gung die Richtung ändern, richtet sich nach Artikel 76 Absatz 2 Buchstabe b. 

6 Halte- oder Wartelinien, die sich ausschliesslich an die Führer von Fahrrädern und 
Motorfahrrädern richten (z.B. auf Radstreifen, Radwegen), können gelb sein.234 

7 Vor Lichtsignalen können auf der gesamten Breite des Fahrstreifens gelbe Halteli-
nien markiert werden, die für Radfahrer und Motorfahrradfahrer einen Aufstellbereich 
nach den weissen Haltelinien kennzeichnen («Aufstellbereich für Radfahrer», 6.26). 
Im Aufstellbereich ist es den Radfahrern und Motorfahrradfahrern bei rotem Licht 
erlaubt, sich nebeneinander aufzustellen. Bei Rot müssen die andern Fahrzeuglenker 
vor der ersten Haltelinie (weiss) halten. Aufstellbereiche dürfen nur markiert werden, 
wenn ein Radstreifen in den Aufstellbereich mündet. Auf einen solchen Radstreifen 
kann verzichtet werden, wenn:  

a. keine Rechtsabbiegemöglichkeit besteht oder den anderen Fahrzeugen das 
Rechtsabbiegen bei der Verzweigung untersagt ist; und 

b. der Fahrstreifen über eine ausreichende Breite verfügt.235 

Art. 76 Rand- und Führungslinien 

1 Randlinien (weiss, ununterbrochen; 6.15) zeigen den Rand der Fahrbahn an. 

2 Führungslinien (weiss, unterbrochen; 6.16) dienen der optischen Führung des Ver-
kehrs wie folgt: 

a. sie grenzen bei breiten Einmündungen im Anschluss an Halte- oder Warteli-
nien (Art. 75) die Fahrbahnen ab (6.16.1); 

b. sie zeigen den Verlauf der Hauptstrasse, die in einer Verzweigung die Rich-
tung ändert (6.16.2). Einmündende Strassen werden mit der Halte- oder War-
telinie versehen. Wo es zweckmässig erscheint, kann auch der entsprechende 
Teil der Führungslinie durch die Halte- oder Wartelinie ersetzt werden (z. B. 
6.16.3); 

c. sie grenzen die Fahrbahn von Nebenverkehrsflächen ab, die mit der Fahrbahn 
keine Verzweigung bilden (Art. 1 Abs. 8 und Art. 15 Abs. 3 VRV236); 

  

233 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 1103). 

234 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 

235 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 

236 SR 741.11 
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d.237 sie grenzen in der Fahrbahnmitte parallel zur Fahrbahn Flächen ab, die keine 
Fahrstreifen darstellen. 

3 Führungslinien dürfen nicht angebracht werden bei Verzweigungen, bei denen der 
gesetzliche Rechtsvortritt (Art. 36 Abs. 2 SVG) gilt. 

Art. 77 Fussgängerstreifen 

1 Fussgängerstreifen werden durch eine Reihe gelber, bei Pflästerung allenfalls weis-
ser, Balken parallel zum Fahrbahnrand (6.17) gekennzeichnet.238 

2 Vor Fussgängerstreifen wird auf der Fahrbahn eine mindestens 10 m lange Halte-
verbotslinie (gelb, ununterbrochen; 6.18) im Abstand von 50–100 cm parallel zum 
rechten Fahrbahnrand angebracht; sie untersagt das freiwillige Halten auf der Fahr-
bahn und dem angrenzenden Trottoir. In Einbahnstrassen wird die Halteverbotslinie 
am rechten und linken Fahrbahnrand angebracht. Sie wird weggelassen im Bereich 
von Verzweigungsflächen, bei Radstreifen sowie bei Park- und Haltebuchten vor ei-
nem Fussgängerstreifen.239 

3 Längsstreifen für Fussgänger (Art. 41 Abs. 3 VRV240) werden auf der Fahrbahn 
durch gelbe, ununterbrochene Linien abgegrenzt und durch Schrägbalken gekenn-
zeichnet (6.19). 

Art. 78 Sperrflächen 

Sperrflächen (weiss schraffiert und umrandet; 6.20) dienen der optischen Führung und 
der Kanalisierung des Verkehrs; sie dürfen von Fahrzeugen nicht befahren werden. 

Art. 79241 Markierung von Parkplätzen 

1 Parkfelder werden entweder ausschliesslich durch Markierungen gekennzeichnet 
oder in Ergänzung zu Signalen markiert. 

2 Parkfelder werden durch ununterbrochene Linien markiert. Anstelle der ununterbro-
chenen Linie kann eine teilweise Markierung angebracht werden. Die Markierung ist 
weiss, für Felder in der «Blauen Zone» blau. Weisse oder blaue Parkfelder können 
auch durch einen besonderen, sich von der übrigen Fahrbahn deutlich unterscheiden-
den Belag gekennzeichnet werden.  

3 Beginn und Ende einer «Blauen Zone» können durch eine doppelte Querlinie in 
weiss-blauer Farbe markiert werden; die blaue Linie befindet sich auf der Innenseite 
der Zone. 

  

237 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

238 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 

239 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 

240 SR 741.11 
241 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2145). 
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4 Parkfelder können mit einem markierten Symbol für folgende Fahrzeugarten und 
Benutzergruppen reserviert werden: 

a. mit dem Symbol «Fahrrad» (5.31) für Fahrräder und Motorfahrräder; 

b. mit dem Symbol «Motorrad» (5.29) für Motorräder; 

c. mit dem Symbol «Gehbehinderte» (5.14) für Personen, die über eine «Park-
karte für behinderte Personen» verfügen; 

d. mit dem Symbol «Ladestation» (5.42) für Elektrofahrzeuge während des La-
devorgangs; 

e.242 mit dem Symbol «Mitfahrgemeinschaft» (5.43) für Fahrzeuge, die beim Zu-
fahren mindestens mit einer der Zahl auf dem Symbol entsprechenden Anzahl 
an Personen besetzt sind; 

f.243 mit dem Symbol «Lastenfahrrad» (5.31.1) für Fahrräder und Motorfahrräder 
zum Transport von Kindern, Mitfahrenden oder Sachen sowie für Fahrräder 
und Motorfahrräder mit einem Anhänger. 

5 Parkfelder, die für bestimmte Benutzergruppen reserviert sind, werden gelb mar-
kiert. Parkfelder für Fahrräder und Motorfahrräder können ebenfalls gelb markiert 
werden. 

6 Wo Parkfelder markiert sind, dürfen Fahrzeuge nur innerhalb dieser Felder parkiert 
werden. Parkfelder dürfen nur von den Fahrzeugarten benützt werden, für die sie grös-
senmässig bestimmt sind. Parkfelder, die für eine Fahrzeugart oder Benutzergruppe 
reserviert sind, dürfen nur von dieser Fahrzeugart oder Benutzergruppe benützt wer-
den. 

Art. 79a244 Markierung von Park- und Halteverboten 

1 Am Fahrbahnrand angebrachte Parkverbotslinien (gelb, durchbrochen durch 
Kreuze; 6.22) und Parkverbotsfelder (gelb mit Diagonalkreuz; 6.23) verbieten das 
Parkieren an der markierten Stelle. Ist auf dem Parkverbotsfeld eine Aufschrift, wie 
«Taxi» oder wie eine Kontrollschildnummer, oder das Symbol «Gehbehinderte» 
(5.14), «Ladestation» (5.42) oder «Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem» 
(5.44) angebracht, so sind Ein- und Aussteigenlassen von Personen sowie Güterum-
schlag nur zulässig, wenn die Berechtigten nicht behindert werden.245 

2 Am Fahrbahnrand angebrachte Halteverbotslinien (gelb, ununterbrochen; 6.25) ver-
bieten das freiwillige Halten an der markierten Stelle. 

3 Zickzacklinien (gelb; 6.21) kennzeichnen Haltestellen des öffentlichen Linienver-
kehrs. An solchen Stellen dürfen Führer nur halten zum Ein- und Aussteigenlassen 

  

242 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023  
(AS 2022 498). 

243 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
244 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2145). 
245 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 13. Dez. 2024 über das automatisierte Fahren, 

in Kraft seit 1. März 2025 (AS 2025 50). 
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von Personen, sofern die Fahrzeuge im öffentlichen Linienverkehr nicht behindert 
werden.  
10. Kapitel: Baustellen, Leiteinrichtungen, Schranken 

Art. 80246 Kennzeichnung der Baustellen 

1 Baustellen auf und unmittelbar neben der Fahrbahn werden mit dem Signal «Bau-
stelle» (1.14) angekündigt, welches bei der Baustelle selbst wiederholt wird. 

2 Bei Baustellen ohne Hindernisse auf der Fahrbahn oder mit solchen von maximal 
0,5 m Breite können zur Verbesserung der optischen Führung rot-weiss gestreifte Ein-
richtungen (wie Leitbalken, Fässer) oder Leitkegel in rot-weisser oder oranger Farbe 
verwendet werden. 

3 Bei Baustellen mit mehr als 0,5 m breiten Hindernissen auf der Fahrbahn werden 
rot-weiss gestreifte Abschrankungen (wie Latten, Rohrelemente, Scherengitter oder 
andere feste Einrichtungen) verwendet. 

4 Die zur Verkehrsregelung bei Engpässen verwendeten Drehkellen zeigen auf einer 
Seite als Haltegebot das Signal «Einfahrt verboten» (2.02), auf der andern Seite zur 
Freigabe des Verkehrs ein grünes, rundes Mittelfeld mit weissem Rand. 

5 Das UVEK erlässt Weisungen über das Anbringen der Signale und Markierungen, 
der Abschrankungen und andern Einrichtungen, über ihre Ausgestaltung sowie über 
die Beleuchtung von Baustellen. 

Art. 81 Vorkehren der Bauunternehmer 

1 Die Behörde oder das ASTRA erteilt den Bauunternehmern Weisungen für die Sig-
nalisation der Baustellen und überwacht die Ausführung.247 

2 Bauunternehmer dürfen bei Baustellen Verkehrsanordnungen (z. B. Fahrverbote, 
Höchstgeschwindigkeiten, Umleitungen) nur signalisieren, wenn sie die Behörde oder 
das ASTRA dazu ermächtigt hat und die erforderliche Verfügung vorliegt (Art. 107 
Abs. 1).248 

3 Für die Anzeige von Umleitungen gilt Artikel 55. 249 

4 Bei Baustellen, auf denen längere Zeit nicht gearbeitet wird, werden die Signale ab-
gedeckt oder entfernt, wenn sie während des Arbeitsunterbruches nicht erforderlich 
sind. 

  

246 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 

247 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 6 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 

248 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 6 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 

249 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 6 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 
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Art. 82 Leiteinrichtungen 

1 Leiteinrichtungen verdeutlichen den Verlauf der Strasse und kennzeichnen ständige 
Hindernisse, die weniger als 1 m vom Fahrbahnrand entfernt sind. Wo der Strassen-
verlauf leicht erkennbar ist, muss er auf Seitenflächen nicht gekennzeichnet werden. 

2 Leiteinrichtungen sind wie folgt ausgestaltet:250 

a. Stirnflächen von Hindernissen (z. B. vorspringende Hausecken, Tunnelein-
gänge) tragen schwarz-weisse, schräg zur Fahrbahn geneigte Streifen; 

b.251 Seitenflächen (z.B. Randmauern, Trottoirränder, Tunnelwände) tragen 
schwarz-weisse, senkrechte Streifen oder ein senkrecht gestreiftes Längs-
band; Leitpfeile tragen weisse Pfeilspitzen auf schwarzem Grund; 

c. Pfosten, Masten, Bäume usw. tragen schwarz-weisse, waagrechte Streifen; 

d. Hindernisse über der Fahrbahn werden durch schwarz-weisse, senkrechte 
Streifen gekennzeichnet. 

3 Wird der Fahrbahnrand durchgehend mit Rückstrahlern gekennzeichnet, trägt der 
Leitpfosten rechts einen weissen, rechteckigen, senkrecht angebrachten Rückstrahler 
(6.30), der Leitpfosten links zwei weisse, runde, übereinander angeordnete Rückstrah-
ler (6.31). Auf richtungsgetrennten Strassen und Strassen ohne Gegenverkehr trägt ein 
allfälliger Leitpfosten links einen weissen, senkrechten Rückstrahler.252 

4 Inselpfosten tragen schwarz-weisse oder schwarz-gelbe waagrechte oder senkrechte 
Streifen.253 

5 Bei Fahrbahntrennungen auf Autobahnen und Autostrassen können Verkehrsteiler 
verwendet werden.254 

5bis Auf fahrenden oder auf der Fahrbahn stehenden Fahrzeugen können gelbe Ab-
weispfeile in lichttechnischer Ausführung verwendet werden.255 

6 Das UVEK erlässt Weisungen über Art, Ausführung und Anordnung von Leitein-
richtungen.256 

  

250 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 

251 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 

252 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 

253 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

254 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 

255 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 16. Nov. 2016, in Kraft seit 15. Jan. 2017  
(AS 2016 5131). 

256 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 
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Art. 83 Schranken 

1 Wo der Verkehr zeitweilig gesperrt werden muss, können Schranken angebracht 
werden (z.B. bei Bahnübergängen, Zollhaltestellen, Flugplätzen). Die Ausgestaltung 
richtet sich nach den Bestimmungen für Bahnschranken (Art. 93 Abs. 1). 

2 Muss der Strassenbenützer die Schranken bedienen, so hat er sie nach der Öffnung 
wieder zu schliessen, sofern dies nicht automatisch geschieht.257 

3 Für kurzzeitige Sperren auf Strassen mit schwachem Verkehr können Ketten oder 
Seile und dergleichen verwendet werden; sie sind rot-weiss gestreift oder durch rote 
und weisse Wimpel gekennzeichnet.  
11. Kapitel: Autobahnen und Autostrassen 

Art. 84 Grundsätze 

1 Auf Autobahnen und Autostrassen haben Tafeln zur Wegweisung einen grünen 
Grund mit weisser Schrift; Tafeln oder Felder, die über andere Strassen erreichbare 
Ziele angeben, haben einen blauen Grund mit weisser Schrift. 

2 Distanzen werden auf Tafeln zur Wegweisung sowie auf Signalen vor Nebenanlagen 
und Gefahrenstellen in Metern, auf der «Entfernungstafel» (4.65) in Kilometern an-
gegeben. 

3 Ein als Autostrasse ausgebautes kurzes Teilstück eines Hauptstrassenzuges wird in 
der Regel als Hauptstrasse signalisiert (Art. 37). 

4 Ein als Autostrasse ausgebautes kurzes Teilstück zwischen einer Autobahnstrecke 
und einem Hauptstrassenzug wird in der Regel als Autostrasse signalisiert (Art. 45 
Abs. 1). Das Zusammentreffen einer Autobahn oder Autostrasse mit einem kurzen 
Teilstück einer andern Autobahn oder Autostrasse wird als Anschluss (Art. 86) und 
nicht als Verzweigung (Art. 87) signalisiert. 

Art. 85 Standort der Signale «Autobahn» und «Autostrasse» 

1 Die Signale «Autobahn» (4.01) und «Autostrasse» (4.03) stehen beim Beginn der 
Einfahrtsrampe von Autobahnen und Autostrassen. Die Signale «Ende der Autobahn» 
(4.02) und «Ende der Autostrasse» (4.04) stehen auf der Ausfahrtsrampe kurz vor dem 
Übergang ins übrige Strassennetz. 

2 Die Signale «Autobahn» und «Autostrasse» werden auch beim Übergang einer Au-
tostrasse in eine Autobahn oder umgekehrt aufgestellt, dagegen nicht auf Verbin-
dungsstrecken zwischen zwei Autobahnen oder zwei Autostrassen. 

  

257 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 der V vom 12. Nov. 2003, in Kraft seit 14. Dez. 2003 
(AS 2003 4289). 
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Art. 86 Wegweisung im Bereich von Anschlüssen 

1 Anschlüsse sind das Zusammentreffen von Ein- und Ausfahrten mit den Fahrbahnen 
von Autobahnen und Autostrassen. Sie werden nach einer nahe gelegenen Ortschaft 
benannt, bei Städten nötigenfalls mit zusätzlicher Angabe des Stadtteils. Es darf nur 
eine Ortschaft vermerkt werden. 

2 Im Bereich von Anschlüssen werden angebracht: 

a. die Tafel «Ankündigung des nächsten Anschlusses» (4.60) 1000 m vor Be-
ginn des Verzögerungsstreifens (Art. 90 Abs. 2); 

b. der «Vorwegweiser bei Anschlüssen» (4.61) 500 m vor Beginn des Verzöge-
rungsstreifens; 

c. der «Wegweiser bei Anschlüssen» (4.62) beim Beginn des Verzögerungsstrei-
fens; 

d. die «Ausfahrtstafel» (4.63) im Scheitel der Ausfahrt. 

3 Die Tafel «Ankündigung des nächsten Anschlusses» nennt den Namen des betref-
fenden Anschlusses. 

4 Der «Vorwegweiser bei Anschlüssen» trägt im oberen Feld den Namen des über-
nächsten Anschlusses, im unteren Feld die gleichen Namen wie der «Wegweiser bei 
Anschlüssen». In Grenzorten wird an Stelle des übernächsten im Ausland liegenden 
Anschlusses das Fernziel aufgeführt. Folgt auf einen Anschluss eine Verzweigung 
(Art. 87 Abs. 1), wird im oberen Feld nur der Name der Verzweigung angegeben.258 

5 Der «Wegweiser bei Anschlüssen» nennt den Namen des Anschlusses sowie höchs-
tens zwei weitere wichtige Ortschaften, die über den Anschluss erreicht werden kön-
nen. Eine Ortschaft wird in der Regel nur bei demjenigen Anschluss angegeben, der 
ihr am nächsten liegt. 

6 Die «Ausfahrtstafel» kann, wenn der vorhandene Raum nicht ausreicht, durch eine 
über der Fahrbahn angebrachte «Trennungstafel» (4.64), die in der Geradeausrichtung 
die Fernziele anzeigt, oder durch eine «Einspurtafel über Fahrstreifen auf Autobahnen 
und Autostrassen» (4.69) über dem Ausfahrtstreifen ersetzt werden. 

7 Bei Anschlüssen wird die «Entfernungstafel» (4.65) 500 m nach dem Ende des Be-
schleunigungsstreifens (Art. 90 Abs. 2) angebracht; sie kann fehlen, wo sich An-
schlüsse in kurzen Abständen wiederholen. Die Tafel nennt höchstens fünf Fernziele, 
die von unten nach oben in der Reihenfolge ihres Wegfalles aufgeführt werden. Zu-
oberst steht das entfernteste, zuunterst das nächste Fernziel; über verschiedene Auto-
bahnen oder Autostrassen erreichbare Fernziele werden entsprechend gruppiert. 

Art. 87 Wegweisung im Bereich von Verzweigungen 

1 Im Bereich von Verzweigungen von Autobahnen oder Autostrassen werden ange-
bracht: 

  

258 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 
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a. die «Verzweigungstafel» (4.66) 1500 m vor der Stelle, wo sich die Fahrstrei-
fen vermehren; 

b. die Tafel «Erster Vorwegweiser bei Verzweigungen» (4.67) 1000 m vor der 
Stelle, wo sich die Fahrstreifen vermehren; 

c. die Tafel «zweiter Vorwegweiser bei Verzweigungen» (4.68) 500 m vor der 
Stelle, wo sich die Fahrstreifen vermehren; 

d.259 die «Einspurtafel über Fahrstreifen auf Autobahnen und Autostrassen» (4.69), 
wo sich die Fahrstreifen vermehren; beträgt der Abstand bis zum Scheitel 
mehr als 200 m, wird die Tafel im Scheitel wiederholt, beträgt er weniger als 
200 m, wird an ihrer Stelle im Scheitel die «Trennungstafel» (4.64) verwen-
det; auf Strecken mit einem «Lichtsignal-System für die zeitweilige Sperrung 
von Fahrstreifen» (2.65) ist beim Signal 4.69 auf den nach unten gerichteten 
Pfeil zu verzichten; 

e. die «Entfernungstafel» (4.65) 500 m nach der Verzweigung auf beiden Fahr-
bahnästen. 

2 Unter der «Verzweigungstafel» wird auf einer Zusatztafel der Name der Verzwei-
gung angegeben.260 

3 Die Tafel «Erster Vorwegweiser bei Verzweigungen» nennt die nächsten Fernziele 
erster Ordnung (Art. 49 Abs. 4), die über die beiden Fahrbahnäste erreicht werden 
können. Die Tafel wird nötigenfalls durch die «Einspurtafel über Fahrstreifen auf Au-
tobahnen und Autostrassen» ersetzt. 

4 Die Tafel «Zweiter Vorwegweiser bei Verzweigungen» nennt die nächsten Fernziele 
erster Ordnung sowie allfällige weitere Fernziele, die auf den beiden Fahrbahnästen 
liegen. Die Tafel wird nötigenfalls durch die «Einspurtafel über Fahrstreifen auf Au-
tobahnen und Autostrassen» ersetzt.261 

5 Vermehrt sich die Zahl der Fahrstreifen vor einer Verzweigung nicht, werden die 
Abstände der Tafeln von einem Punkt aus berechnet, der 200 m vor dem Schnittpunkt 
der verlängerten Randlinien des Verzweigungsspickels liegt («geometrische Nase»). 

Art. 88 Vortrittssignale 

1 Auf den Einfahrten wird unmittelbar vor der Autobahn oder Autostrasse das Signal 
«Kein Vortritt» (3.02) aufgestellt. Die Wartelinie (6.13) ist wegzulassen. 

2 …262 

  

259 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 1103). 

260 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

261 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

262 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 
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Art. 89 Verschiedene Hinweise 

1 Auf Autobahnen und Autostrassen werden Parkplätze, Tankstellen und andere Ne-
benanlagen (z. B. Restaurants, Informationsstellen) mit den entsprechenden Signalen 
nur angezeigt, wenn die Einrichtung oder der Betrieb von der Autobahn oder Auto-
strasse her erreicht werden kann. Gegebenenfalls wird an folgenden Stellen je ein Sig-
nal angebracht: 

a. 2000–1000 m vor Beginn des Verzögerungsstreifens (Art. 90 Abs. 2) mit An-
gabe der Entfernung; 

b. 500 m vor Beginn des Verzögerungsstreifens mit Angabe der Entfernung; 

c. bei Beginn des Verzögerungsstreifens; 

d. im Scheitel der Zufahrt zu Nebenanlagen. 

2 Das Signal «Anzeige der Fahrstreifen» (4.77) wird in entsprechender Ausgestaltung 
aufgestellt: 

a. wo die Anzahl der Fahrstreifen zu- oder abnimmt; 

b. wo der Verkehr über den Mittelstreifen auf die Gegenfahrbahn geleitet wird; 

c. nötigenfalls um die Anzahl der Fahrstreifen zu bestätigen. 

3 Das Signal «Radio-Verkehrsinformation» (4.90) wird auf Autobahnen und Auto-
strassen nur aufgestellt: 

a. wo der Frequenzbereich wechselt; 

b. nach wichtigen Einfahrten und vor längeren Tunneln; 

c. im Bereich der Landesgrenze.263 

4 Zur Anzeige der nächstgelegenen Notrufsäule wird an oder über den Leiteinrichtun-
gen die Tafel «Hinweis auf Notrufsäulen» (4.70) in Abständen von 50 m angebracht. 

5 Zur Ankündigung von Polizeistützpunkten wird 700–800 m vor der Zufahrt oder der 
entsprechenden Ausfahrt die Tafel «Hinweis auf Polizeistützpunkt» (4.71) mit Dis-
tanzangabe angebracht. Der Hinweis «Polizei» kann auf den der Wegweisung dienen-
den Tafeln unter den übrigen Aufschriften in schwarzer Schrift auf weissem Feld wie-
derholt werden. 

6 Auf Autobahnen und Autostrassen können Kilometertafeln (4.72) und Hektometer-
tafeln (4.73) angebracht werden.264 

7 Zur Ankündigung der übernächsten Tankstelle kann unter den nach Absatz 1 Buch-
staben a und b angebrachten Hinweistafeln die Zusatztafel «Übernächste Tankstelle» 
(5.17) verwendet werden.265 

  

263 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

264 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

265 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 
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8 Das ASTRA legt in Weisungen fest, welche zusätzlichen Anzeigen (z. B. Spital, 
Stadtzentrum, Station für den Autoverlad auf Bahn oder Fähre) unter welchen Vor-
aussetzungen und in welcher Form angebracht werden können.266 

9 Auf Autobahnen und Autostrassen ist das Anbringen von Tafeln mit Informationen 
über das Verkehrsgeschehen, die grossräumige Verkehrslenkung und den Strassenzu-
stand gestattet, sofern dies aus Gründen der Verkehrssicherheit oder des Umwelt-
schutzes geboten ist.267 

Art. 90 Markierungen 

1 Auf Autobahnen und Autostrassen werden durchgehend Fahrstreifen (Art. 74 
Abs. 1) markiert. Fahrstreifen werden vom Pannenstreifen oder vom Fahrbahnrand 
durch eine Randlinie (Art. 76 Abs. 1) getrennt. 

2 Bei Anschlüssen sowie bei Zu- und Wegfahrten von Nebenanlagen werden Be-
schleunigungs- beziehungsweise Verzögerungsstreifen markiert, die von den durch-
gehenden Fahrstreifen namentlich durch eine Doppellinie abgegrenzt werden.268 

3 Auf Einfahrten kann der Pannenstreifen durch weisse, schräg angeordnete Streifen 
gekennzeichnet werden. 

4 Auf Ein- und Ausfahrten sowie auf Zu- und Wegfahrten bei Nebenanlagen wird die 
Fahrtrichtung durch weisse Pfeile auf der Fahrbahn verdeutlicht.269 

Art. 91270  
12. Kapitel: Bahnübergänge 

Art. 92271 Vorsignale 

1 Zur Warnung vor gekennzeichneten Bahnübergängen (Art. 93) dienen die folgenden 
Vorsignale: 

a. das Signal «Schranken» (1.15) vor Bahnübergängen mit Schranken, Halb-
schranken oder Bedarfsschranken; 

b. das Signal «Bahnübergang ohne Schranken» (1.16) vor Bahnübergängen mit 
Blinklichtsignalen oder Andreaskreuzen; 

  

266 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989 (AS 1989 438). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998 (AS 1998 1440). 

267 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 

268 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

269 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

270 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 1. April 1998, mit Wirkung seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 

271 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 der V vom 12. Nov. 2003, in Kraft seit 14. Dez. 2003 
(AS 2003 4289). 
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bbis. das Signal «Strassenbahn» (1.18) mit beigefügter Distanztafel vor Bahnüber-
gängen, die nach Eisenbahnrecht mit dem Signal «Strassenbahn» signalisiert 
werden; 

c.272 … . 

2 Bei Bahnübergängen mit Blinklichtsignalen wird den Signalen «Schranken» und 
«Bahnübergang ohne Schranken» die Zusatztafel «Blinklicht» (5.12) beigefügt. 

3 Wenn die Signale am Bahnübergang rechtzeitig erkennbar sind, können Vorsignale 
innerorts, auf Feld- und Fusswegen sowie auf privaten Zufahrten fehlen. 

Art. 93273 Signale am Bahnübergang 

1 Zur Kennzeichnung von Bahnübergängen dienen Schranken, Halbschranken, Be-
darfsschranken, Blinklichtsignale (3.20; 3.21), Andreaskreuze (3.22; 3.24), akustische 
Signale, Signale «Strassenbahn» (1.18) und Lichtsignale (Art. 68–71). Für die Aus-
gestaltung und Aufstellung der Signale an Bahnübergängen, ausgenommen Lichtsig-
nale und das Signal «Strassenbahn», gilt das Eisenbahnrecht.274 

2 Geschlossene oder sich schliessende Schranken, Halbschranken oder Bedarfs-
schranken, rotes Blinklicht, rotes Licht sowie akustische Signale bedeuten «Halt». 

3 …275 

4 Der Strassenbenützer muss sich selbst vergewissern, dass kein Schienenfahrzeug 
naht und der Übergang frei ist, wenn: 

a. das Signal «Strassenbahn» (1.18) angebracht ist; 

b. Andreaskreuze nicht mit Blinklichtsignalen oder Lichtsignalen ausgerüstet 
sind; 

c. das gelbe Licht einer Lichtsignalanlage blinkt.276 

5 Liegt ein Bahnübergang in einer durch Lichtsignale (Art. 68–71) geregelten Ver-
zweigung, kann er in die Lichtsignalanlage einbezogen werden. 

6 …277 

  

272 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

273 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 der V vom 12. Nov. 2003, in Kraft seit 14. Dez. 2003 
(AS 2003 4289). 

274 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

275 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

276 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Nov. 2009, in Kraft seit 1. Juli 2010  
(AS 2009 5971). 

277 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 
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Art. 94278  
13. Kapitel: Strassenreklamen 

Art. 95279 Begriffe 

1 Als Strassenreklamen gelten alle Werbeformen und anderen Ankündigungen in 
Schrift, Bild, Licht, Ton usw., die im Wahrnehmungsbereich der Fahrzeugführenden 
liegen, während diese ihre Aufmerksamkeit dem Verkehr zuwenden. 

2 Firmenanschriften sind Strassenreklamen, bestehend aus dem Firmennamen, dem 
oder den Branchenhinweisen (z. B. «Baustoffe», «Gartenbau») und gegebenenfalls 
einem Firmensignet, welche am Gebäude der Firma selbst oder in dessen unmittelba-
rer Nähe angebracht sind. 

Art. 96280 Grundsätze 

1 Untersagt sind Strassenreklamen, welche die Verkehrssicherheit beeinträchtigen 
könnten, namentlich wenn sie: 

a. das Erkennen anderer Verkehrsteilnehmender erschweren, wie im näheren 
Bereich von Fussgängerstreifen, Verzweigungen oder Ausfahrten; 

b. die Berechtigten auf den für Fussgänger bestimmten Verkehrsflächen behin-
dern oder gefährden; 

c. mit Signalen oder Markierungen verwechselt werden können; oder 

d. die Wirkung von Signalen oder Markierungen herabsetzen. 

2 Stets untersagt sind Strassenreklamen: 

a. wenn sie in das Lichtraumprofil der Fahrbahn vorstehen; 

b. auf der Fahrbahn, ausgenommen in Fussgängerzonen; 

c.281 in Tunneln sowie in Unterführungen ohne Trottoirs; 

d. wenn sie Signale oder wegweisende Elemente enthalten. 

Art. 97282 Strassenreklamen bei Signalen 

1 An Signalen oder in ihrer unmittelbarer Nähe sind Strassenreklamen untersagt. 

  

278 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 1. April 1998, mit Wirkung seit 1. Juni 1998  
(AS 1998 1440). 

279 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

280 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

281 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

282 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 
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2 Zulässig sind jedoch: 

a. Strassenreklamen auf Informationstafeln zur Streckenführung entlang von 
signalisierten Routen für den Langsamverkehr, wobei sie höchstens einen 
Fünftel der Tafelfläche einnehmen dürfen; 

b. Strassenreklamen unter der Hinweistafel «Telefon» (4.81) auf Passstrassen, 
wobei sie höchstens einen Drittel der Tafelfläche einnehmen dürfen; 

c. Ankündigungen mit verkehrserzieherischem oder unfallverhütendem Charak-
ter. 

Art. 98283 Strassenreklamen auf Autobahnen und Autostrassen 

1 Im Bereich von Autobahnen und Autostrassen sind Strassenreklamen untersagt. 

2 Zulässig sind jedoch: 

a. eine Firmenanschrift pro Firma je Fahrtrichtung; 

b. Ankündigungen mit verkehrserzieherischem, unfallverhütendem oder ver-
kehrslenkendem Charakter; allfällige Hinweise auf die Trägerschaft der An-
kündigung dürfen höchstens einen Zehntel der Tafelfläche einnehmen. 

3 Auf Nebenanlagen und Rastplätzen sind zulässig: 

a. für Tankstellen je eine beleuchtete Firmenanschrift auf dem Gebäude und im 
Trennstreifen zwischen der Nationalstrasse und der Nebenanlage; 

b. für Restaurants und Motels je eine beleuchtete Firmenanschrift auf dem Ge-
bäude sowie auf der Quer- und der Längsseite des Gebäudes; 

c. Strassenreklamen, soweit sie nicht von den Fahrzeuglenkern auf den durch-
gehenden Fahrbahnen wahrgenommen werden können.284 

Art. 99285 Bewilligungspflicht 

1 Das Anbringen und Ändern von Strassenreklamen bedarf der Bewilligung der nach 
kantonalem Recht zuständigen Behörde. Für Strassenreklamen im Bereich der Natio-
nalstrassen erster und zweiter Klasse ist das ASTRA für die Bewilligung zuständig, 
wenn es sich um Reklamen auf Grundeigentum des Bundes handelt.286 

2 Die Kantone können für Strassenreklamen innerorts Ausnahmen von der Bewilli-
gungspflicht festlegen. 

  

283 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

284 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 6 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 

285 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

286 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 
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Art. 100287 Ergänzendes Recht 

Ergänzende Vorschriften über Strassenreklamen, namentlich zum Schutz des Land-
schafts- und Ortsbildes, bleiben vorbehalten.  
14. Kapitel: Allgemeine Anforderungen an die Strassensignalisation 

Art. 101 Grundsätze 

1 In dieser Verordnung nicht vorgesehene Signale und Markierungen sind unzulässig; 
vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach den Artikeln 54 Absatz 9 und 115.288 

2 Signale und Markierungen dürfen erst angebracht oder entfernt werden, wenn dies 
die Behörde oder das ASTRA angeordnet hat; das Verfahren nach Artikel 107 ist zu 
beachten.289 

3 Signale und Markierungen dürfen nicht unnötigerweise angeordnet und angebracht 
werden, jedoch nicht fehlen, wo sie unerlässlich sind. Sie sind, besonders auf demsel-
ben Strassenzug, einheitlich anzubringen. 

3bis …290 

4 Signale gelten für die ganze Fahrbahn, sofern sich nicht aus ihrer Anordnung über 
der Fahrbahn oder aus einzelnen Bestimmungen (z. B. Art. 59) zweifelsfrei ergibt, 
dass sie nur für einzelne Fahrstreifen oder besondere Verkehrsflächen gelten. 

5 Signale dürfen nicht dicht beieinanderstehen. 

6 Am gleichen Pfosten dürfen zwei, in zwingenden Ausnahmefällen drei Signale an-
gebracht werden; dies gilt nicht für Wegweiser. In der Regel stehen von oben nach 
unten: Gefahrensignale, Vorschrifts- oder Vortrittssignale, Hinweissignale.291 

7 Signale können auf einer rechteckigen weissen Tafel dargestellt werden: 

a. wenn sie über der Fahrbahn oder über einzelnen Fahrstreifen angebracht sind; 

b. innerorts, wenn zusätzliche Angaben erforderlich sind; 

c. ausserorts auf unbedeutenden Nebenstrassen (Art. 22 Abs. 4), wenn zusätzli-
che Angaben erforderlich sind; 

d.292 auf Wechselsignalanlagen. 

  

287 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

288 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 6 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 

289 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 6 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 

290 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005 (AS 2005 4495). Aufgehoben durch 
Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2459). 

291 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

292 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 
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Die zusätzlichen Angaben (z. B. Schrift, Pfeile, Symbole) sind schwarz und stehen 
auf der rechteckigen weissen Tafel unter dem dargestellten Signal. 

7bis Signale in lichttechnischer Ausführung können auf rechteckigen schwarzen Tafeln 
dargestellt werden.293 

8 Gelb-schwarze Signale, ausgenommen die Signale «Hauptstrasse» (3.03) und «Ende 
Hauptstrasse» (3.04), richten sich ausschliesslich an die Führer von Militärfahrzeu-
gen.294 Die Signale haben einen gelben Grund; der Rand, die Schrift und die Symbole 
sind schwarz. Die Bestimmungen zum Schutze der Signale (Art. 98 SVG) sind an-
wendbar. 

9 Weiss-orange Wegweiser zeigen den Weg zu Ausbildungszentren, Sanitätshilfsstel-
len und grösseren öffentlichen Schutzräumen des Zivilschutzes, die ohne besondere 
Wegweisung schwer auffindbar sind. Die Wegweiser haben einen weissen Grund; der 
Rand ist orange, die Schrift schwarz; in der Wurzel der Wegweiser kann das interna-
tionale Schutzzeichen des Zivilschutzes angebracht werden. Die Bestimmungen zum 
Schutze der Signale (Art. 98 SVG) sind anwendbar.295 

Art. 102 Ausgestaltung der Signale 

1 Die Grösse der Signale richtet sich nach Anhang 1. 

2 Auf Autobahnen steht das Grossformat, auf Autostrassen und ähnlich ausgebauten 
Strassen das Gross- oder Zwischenformat, auf Haupt- und Nebenstrassen das Normal-
format. Auf Feldwegen, Ausfahrten und dergleichen sowie innerorts kann das Klein-
format verwendet werden. Auf Verkehrsflächen, die den Fussgängern oder Radfah-
rern vorbehalten sind, können in besonderen Fällen die Gefahrensignale sowie die 
dreieckigen Vortrittssignale in einem um einen Drittel reduzierten Kleinformat ver-
wendet werden.296 

3 Wo der Platz für die vorgesehenen Signalgrössen nicht ausreicht (z. B. in Tunneln), 
können Signale in reduzierter Grösse aufgestellt werden. 

4 Die Signale müssen retro-reflektieren oder nachts beleuchtet sein, ausgenommen die 
Wegweiser nach Artikel 54a.297 

5 Für Aufschriften auf Signalen wird die Schriftart «ASTRA Frutiger» verwendet. Da-
von ausgenommen sind Zahlen sowie Betriebswegweiser, die touristische Signalisa-
tion und Hotelwegweiser.298 

  

293 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

294 Fassung gemäss Art. 90 Ziff. 1 der V vom 11. Febr. 2004 über den militärischen  
Strassenverkehr, in Kraft seit 1. März 2004 (AS 2004 945). 

295 Eingefügt durch Ziff. IV der V vom 7. April 1982 (AS 1982 531). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994 (AS 1994 1103). 

296 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 

297 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

298 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 
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Art. 103 Standort der Signale 

1 Signale stehen am rechten Strassenrand. Sie können am linken Strassenrand wieder-
holt, über die Fahrbahn gehängt, auf Inseln gestellt oder in zwingenden Ausnahme-
fällen ausschliesslich links angebracht werden. Die Ende-Signale auf Nebenstrassen 
können ausschliesslich links auf der Rückseite des Gegensignals angebracht wer-
den.299 

2 Signale werden so aufgestellt, dass sie rechtzeitig erkannt und nicht durch Hinder-
nisse verdeckt werden. Unbeleuchtete Signale (Art. 102 Abs. 4) müssen vom Licht 
der Fahrzeuge getroffen werden. 

3 Die Unterkante der Signale muss zwischen 0,60 und 2,50 m, auf Autobahnen und 
Autostrassen wenigstens 1,50 m, bei Signalen über der Fahrbahn mindestens 4,50 m 
über der Ebene des Strassenscheitels liegen. Für kurzfristige Signalisationen und in 
Notfällen darf die Unterkante der Signale tiefer liegen. 

4 Signale dürfen nicht in das Lichtraumprofil der Fahrbahn hineinragen. Der Abstand 
zwischen dem Fahrbahnrand und der nächsten Signalkante beträgt innerorts 0.30–2.00 
m, ausserorts 0.50–2.00 m, in besonderen Fällen maximal 3.50 m; auf Autobahnen 
und Autostrassen soll die plangemässe Seitenfreiheit nicht unterschritten werden.300 

5 Zur Warnung vor besonderen Gefahren darf das Signal «Andere Gefahren» (1.30) 
auch auf Wechselanzeigetafeln von fahrenden oder auf der Fahrbahn stehenden Un-
terhaltsfahrzeugen oder Begleitfahrzeugen von Ausnahmefahrzeugen und Ausnah-
metransporten angezeigt werden.301 

Art. 104 Zuständigkeit 

1 Für das Anbringen und Entfernen von Signalen und Markierungen ist die Behörde 
zuständig. Vorbehalten bleibt die Pflicht der Strassenbenützer, Hindernisse auf der 
Fahrbahn zu kennzeichnen (Art. 4 Abs. 1 SVG; Art. 23 und 54 VRV302), die Befugnis 
der Polizei, die erforderlichen Signale aufzustellen, soweit sie von sich aus Massnah-
men anordnen kann (Art. 107 Abs. 4; Art. 3 Abs. 6 SVG), sowie die Befugnis des 
Personals von Begleitfahrzeugen, auf Wechselanzeigetafeln das Signal «Andere Ge-
fahren» (1.30; Art. 103 Abs. 5) anzuzeigen.303 

2 Die Kantone können die Signalisation den Gemeinden übertragen, müssen jedoch 
die Aufsicht führen. 

3 Für das Anbringen und Entfernen von Signalen und Markierungen auf Nationalstras-
sen, einschliesslich Anschlüssen samt Verbindungsstrecken, Nebenanlagen und Rast-
plätzen nach Artikel 2 Buchstaben c–e NSV, ist das ASTRA zuständig. Signale und 

  

299 Dritter Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 1103). 

300 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 
1994 (AS 1994 1103). 

301 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 16. Nov. 2016, in Kraft seit 15. Jan. 2017  
(AS 2016 5131). 

302 SR 741.11 
303 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2016, in Kraft seit 15. Jan. 2017  

(AS 2016 5131). 
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Markierungen im Zusammenhang mit der Fertigstellung des beschlossenen Natio-
nalstrassennetzes, die nicht länger als ein Jahr gelten, können von der Behörde nach 
den vom UVEK erlassenen Richtlinien aufgestellt werden. Für den Erlass von Ver-
kehrsanordnungen gilt Artikel 110 Absatz 2.304 

4 Dem Bund obliegt die Signalisation auf weiteren Strassen und Grundstücken in sei-
nem Eigentum, die Kennzeichnung der Zollhaltestellen (Art. 31 Abs. 1) sowie die 
Signalisation im Zusammenhang mit militärischen Verkehrsanordnungen.305 

5 Ferner dürfen nach den Weisungen der Behörde aufstellen: 

a.306 Eigentümer privater Parkplätze das Signal «Parkieren gestattet» (4.17), das 
den Namen des Betriebes enthalten darf; 

b. Eigentümer privater Strassen, Wege oder Plätze die Signale, die zum Schutze 
ihres Grundeigentums erwirkte Verbote oder Beschränkungen anzeigen (Art. 
113 Abs. 3); 

c. Bauunternehmer die bei Baustellen erforderlichen Signale (Art. 80 und 81). 

6 Die Behörde hört die Eisenbahnaufsichtsbehörde und die Bahnverwaltung an, bevor 
sie Markierungen im Bereich von Bahnübergängen sowie Signale zur Warnung vor 
Bahnübergängen und Schienenfahrzeugen auf Strassen anbringen oder entfernen 
lässt.307 

Art. 105 Aufsicht 

1 Die Behörde führt die Aufsicht über die Strassensignalisation. Sie überwacht auch 
die von Gemeinden, Organisationen oder Privaten nach Artikel 104 Absätze 2 und 5 
sowie Artikel 115 Absatz 3 angebrachten Signale. 

2 Die Behörde lässt unnötige Signale entfernen, beschädigte ersetzen und sorgt für 
rechtzeitiges Erneuern der Markierungen. Signale, die ohne Bewilligung angebracht 
wurden, werden auf Kosten des Pflichtigen entfernt. 

3 Das ASTRA übt die Aufsicht über die Strassensignalisation auf Nationalstrassen 
und die Strassenreklamen im Bereich der Nationalstrassen aus.308 

  

304 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 6 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 

305 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 6 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 

306 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

307 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 der V vom 12. Nov. 2003, in Kraft seit 14. Dez. 2003 
(AS 2003 4289). 

308 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 6 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 
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Art. 106309 Einsprache310 

1 Die Einsprache ist zulässig: 

a. gegen Signalisationen und Markierungen, die den Vorschriften nicht entspre-
chen, namentlich wenn nicht vorgesehene Signale oder Markierungen ver-
wendet werden, wenn Signale oder Markierungen unnötigerweise angebracht 
werden oder fehlen, wo sie notwendig sind; 

b.311 gegen Signale, die nach Artikel 107 Absätze 1, 3 und 4 weder verfügt noch 
veröffentlicht werden müssen, sowie gegen Markierungen, soweit die Verlet-
zung der rechtlichen Voraussetzungen für ihre Anbringung gerügt wird. Die 
Einsprache ist ausgeschlossen gegen Signale und Markierungen, deren An-
bringung vom Bund angeordnet oder bewilligt wird (Art. 104 Abs. 3 und 4; 
Art. 13 Abs. 2 SDR312 in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 Bst. g und h). 

2 …313  
15. Kapitel: Verkehrsanordnungen und Verkehrsbeschränkungen 

Art. 107 Grundsätze 

1 Die folgenden örtlichen Verkehrsanordnungen (Art. 3 Abs. 3 und 4 SVG) sind von 
der Behörde oder dem ASTRA zu verfügen und mit Rechtsmittelbelehrung zu veröf-
fentlichen: 

a. Anordnungen, die durch Vorschrifts- oder Vortrittssignale oder durch andere 
Signale mit Vorschriftscharakter angezeigt werden; 

b. Parkfelder, die ausschliesslich durch Markierungen gekennzeichnet wer-
den.314 

1bis Die Signale und Markierungen nach Absatz 1 dürfen erst angebracht werden, 
wenn die Verfügung vollstreckbar ist.315 

  

309 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

310 Fassung gemäss Ziff. II 63 der V vom 8. Nov. 2006 über die Anpassung von Bundesrats-
verordnungen an die Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 4705). 

311 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

312 SR 741.621 
313 Aufgehoben durch Ziff. II 63 der V vom 8. Nov. 2006 über die Anpassung von Bundes-

ratsverordnungen an die Totalrevision der Bundesrechtspflege, mit Wirkung seit  
1. Jan. 2007 (AS 2006 4705). 

314 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

315 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 
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2 Die Behörde oder das ASTRA kann Signale für örtliche Verkehrsanordnungen nach 
Absatz 1 vor der Veröffentlichung der Verfügung während höchstens 60 Tagen an-
bringen, wenn die Verkehrssicherheit dies erfordert.316 

2bis Versuche mit Verkehrsmassnahmen dürfen höchstens für ein Jahr angeordnet wer-
den.317 

3 Nicht verfügt und veröffentlicht werden müssen: 

a. die Anbringung von Markierungen, ausgenommen die Markierung von Park-
feldern nach Absatz 1 Buchstabe b; 

b. die Anbringung der folgenden Signale: 

1. Lichtsignale, 

2. in Absatz 1 nicht genannte Signale, 

3. «Verbot für Fahrzeuge mit gefährlicher Ladung» (2.10.1), 

4. «Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung» (2.11), 

5. «Höchstbreite» (2.18) auf Hauptstrassen nach Anhang 2 Buchstabe C der 
Durchgangsstrassenverordnung vom 18. Dezember 1991318, 

6. «Höchsthöhe» (2.19), 

7. «Höchstgeschwindigkeit» (2.30), das die allgemeine Höchstgeschwin-
digkeit auf Autostrassen anzeigt, 

8. «Höchstgeschwindigkeit 50 generell» (2.30.1), 

9. «Zollhaltestelle» (2.51), 

10. «Polizei» (2.52), 

11. «Hauptstrasse» (3.03), 

12. «Autobahn» (4.01), 

13. «Autostrasse» (4.03); 

c. Anordnungen im Zusammenhang mit Baustellen von einer Dauer bis 6 Mo-
naten.319 

4 Vorübergehende Anordnungen der Polizei (Art. 3 Abs. 6 SVG), die länger als acht 
Tage gelten sollen, müssen im ordentlichen Verfahren von der Behörde oder vom 
ASTRA verfügt und veröffentlicht werden.320 

5 Sind auf bestimmten Strassenstrecken örtliche Verkehrsanordnungen nötig, wird die 
Massnahme gewählt, die den Zweck mit den geringsten Einschränkungen erreicht. 
Ändern sich die Voraussetzungen, muss die Behörde die örtliche Verkehrsanordnung 
überprüfen und gegebenenfalls aufheben. 

  

316 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3213). 
317 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 12. Febr. 1992, in Kraft seit 15. März 1992  

(AS 1992 514). 
318 SR 741.272 
319 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2020 2145). 
320 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  

(AS 2005 4495). 
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6 Die Behörde sowie die kantonale Verkehrspolizei werden bei der Planung angehört, 
wenn Neubau oder Ausbau von Strassen den Erlass von Verkehrsanordnungen, die 
Errichtung von Verkehrsinseln und dergleichen erfordern. 

7 Ist die Errichtung einer Haltestelle für Fahrzeuge im öffentlichen Linienverkehr ge-
plant, so ist die kantonale Verkehrspolizei vor der Plangenehmigung anzuhören.321 

Art. 108 Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten 

1 Zur Vermeidung oder Verminderung besonderer Gefahren im Strassenverkehr, zur 
Reduktion einer übermässigen Umweltbelastung oder zur Verbesserung des Ver-
kehrsablaufs kann die Behörde oder das ASTRA für bestimmte Strassenstrecken Ab-
weichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten (Art. 4a VRV322) anord-
nen.323 

2 Die allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten können herabgesetzt werden, wenn: 

a. eine Gefahr nur schwer oder nicht rechtzeitig erkennbar und anders nicht zu 
beheben ist; 

b.324 bestimmte Strassenbenützer eines besonderen, nicht anders zu erreichenden 
Schutzes bedürfen; 

c. auf Strecken mit grosser Verkehrsbelastung der Verkehrsablauf verbessert 
werden kann; 

d.325 dadurch eine im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung übermässige Umwelt-
belastung (Lärm, Schadstoffe) vermindert werden kann. Dabei ist der Grund-
satz der Verhältnismässigkeit zu wahren.326 

3 Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit kann auf gut ausgebauten Strassen mit Vor-
trittsrecht innerorts hinaufgesetzt werden, wenn dadurch der Verkehrsablauf ohne 
Nachteile für Sicherheit und Umwelt verbessert werden kann.327 

4 Vor der Festlegung von abweichenden Höchstgeschwindigkeiten wird durch ein 
Gutachten (Art. 32 Abs. 3 SVG) abgeklärt, ob die Massnahme nötig (Abs. 2), zweck- 
und verhältnismässig ist oder ob andere Massnahmen vorzuziehen sind. Dabei ist ins-
besondere zu prüfen, ob die Massnahme auf die Hauptverkehrszeiten beschränkt wer-
den kann.328 

  

321 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

322 SR 741.11 
323 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3213). 
324 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 20. Dez. 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990  

 (AS 1990 66). Siehe auch die SchlB dieser Änd. vor Anhang 1. 
325 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998  

(AS 1998 1440). 
326 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  

(AS 1989 438). 
327 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 20. Dez. 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990  

(AS 1990 66). Siehe auch die SchlB dieser Änd. vor Anhang 1. 
328 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  

(AS 2005 4495). 
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4bis In Abweichung der Absätze 1, 2 und 4 richtet sich die Anordnung von Tempo-30-
Zonen und Begegnungszonen nur nach Artikel 3 Absatz 4 SVG.329 

5 Es sind folgende abweichende Höchstgeschwindigkeiten zulässig: 

a.330 auf Autobahnen: tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 120 km/h bis 60 km /h 
in Abstufungen von je 10 km/h; weitere Reduktionen in Abstufungen von je 
10 km/h im Bereich von Anschlüssen und Verzweigungen gemäss Ausbau-
grad; 

b.331 auf Autostrassen: tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 100 km/h bis 60 km/h 
in Abstufungen von je 10 km/h; weitere Reduktionen in Abstufungen von je 
10 km/h im Bereich von Anschlüssen und Verzweigungen gemäss Ausbau-
grad; 

c.332 auf Strassen ausserorts, ausgenommen Autostrassen und Autobahnen: tiefere 
Höchstgeschwindigkeiten als 80 km/h in Abstufungen von je 10 km/h; 

d.333 auf Strassen innerorts: 80/70/60 km/h, tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 50 
km/h in Abstufungen von je 10 km/h; 

e.334 innerorts mit Zonensignalisation 30 km/h nach Artikel 22a bzw. 20 km/h 
nach Artikel 22b. 

6 Das UVEK regelt die Einzelheiten für die Festlegung abweichender Höchstge-
schwindigkeiten. Es legt für Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen bezüglich Aus-
gestaltung, Signalisation und Markierung die Anforderungen fest.335 

Art. 109 Bestimmung der Hauptstrassen; Regelung des Vortritts 

1 Die Hauptstrassen (Art. 57 Abs. 2 SVG) und deren Nummern werden in einer be-
sonderen Verordnung bezeichnet. «Nummerntafeln für Hauptstrassen» (4.57) werden 
nur auf den wichtigsten Hauptstrassenzügen nach Artikel 56 angebracht. 

2 Die Behörde bezeichnet die Führung der Hauptstrasse durch die Ortschaften, die am 
Hauptstrassennetz nach der in Absatz 1 genannten Verordnung liegen; sie kann mit 
Zustimmung des ASTRA in grösseren Ortschaften zusätzliche Hauptstrassen bestim-
men oder aufheben.336 

  

329 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023  
(AS 2022 498). 

330 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 20. Dez. 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990  
(AS 1990 66). Siehe auch die SchlB dieser Änd. vor Anhang 1. 

331 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 20. Dez. 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990  
(AS 1990 66). Siehe auch die SchlB dieser Änd. vor Anhang 1. 

332 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 20. Dez. 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990  
(AS 1990 66). Siehe auch die SchlB dieser Änd. vor Anhang 1. 

333 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 1. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1985  
(AS 1984 1119). 

334 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989 (AS 1989 438). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 28. Sept. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2002 (AS 2001 2719). 

335  Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2002  
(AS 2001 2719). 

336 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 
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3 Treffen zwei oder mehr Hauptstrassen zusammen, so hebt die Behörde mit den Sig-
nalen «Stop» (3.01) oder «Kein Vortritt» (3.02) den Vortritt der einen Strasse zuguns-
ten der andern auf, ordnet einen Kreisverkehrsplatz oder in besonderen Fällen mit dem 
Signal «Ende der Hauptstrasse» (3.04) den gesetzlichen Rechtsvortritt an.337 

4 Treffen Nebenstrassen zusammen, kann die Behörde mit den Signalen «Stop» oder 
«Kein Vortritt» eine vom gesetzlichen Rechtsvortritt abweichende Regelung verfü-
gen, sofern die Strassen- und Verkehrsverhältnisse dies erfordern, namentlich wo Ne-
benstrassen von unterschiedlichem Ausbau und unterschiedlicher Bedeutung zusam-
mentreffen. Für das Aufstellen des Signals «Verzweigung mit Strasse ohne Vortritt» 
(3.05) auf der vortrittsberechtigten Strasse gilt Artikel 39. 

5 Folgt nach mehreren Verzweigungen, die mit dem Signal «Verzweigung mit Strasse 
ohne Vortritt» (3.05) versehen sind, eine Verzweigung, in der der gesetzliche Rechts-
vortritt gilt, wird davor das Signal «Verzweigung mit Rechtsvortritt» (3.06) aufge-
stellt (Art. 40 Abs. 2 Bst. b). 

Art. 110 Verkehrsanordnungen auf Durchgangsstrassen 

1 Durchgangsstrassen (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und Art. 3 Abs. 3 SVG) sind Autobahnen, 
Autostrassen und Hauptstrassen. 

2 Das ASTRA erlässt örtliche Verkehrsanordnungen im Rahmen der Artikel 3 Ab-
satz 4 und 32 Absatz 3 SVG auf Nationalstrassen, einschliesslich Anschlüssen samt 
Verbindungsstrecken, Nebenanlagen und Rastplätzen nach Artikel 2 Buchstaben c–e 
NSV (Art. 2 Abs. 3bis SVG). Die Kantone können solche Massnahmen auf Natio-
nalstrassen 1. und 2. Klasse treffen, soweit diese im Zusammenhang mit der Fertig-
stellung des beschlossenen Nationalstrassennetzes stehen und nicht länger als ein Jahr 
dauern.338 

3 Der Bundesrat kann örtliche Verkehrsanordnungen auf Durchgangsstrassen über-
prüfen lassen und gegebenenfalls aufheben.339 

4 Die Kantone ermitteln die für Ausnahmefahrzeuge und Ausnahmetransporte 
(Art. 78–85 VRV340) auf Durchgangsstrassen höchstzulässigen Masse und Gewichte 
der Fahrzeuge. 

5 …341 

  

337 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 

338 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 6 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 

339 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 

340 SR 741.11 
341 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3213). 
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Art. 111 Strassen im Eigentum des Bundes342 

1 …343 

2 Verfügungen, durch die der öffentliche Verkehr auf Strassen und Grundstücken des 
Bundes, ausgenommen Nationalstrassen, beschränkt oder ausgeschlossen wird (Art. 
2 Abs. 5 SVG), trifft das eidgenössische Departement, dem die mit der Verwaltung 
der Strasse und des Grundstückes betraute Amtsstelle oder Anstalt untersteht.344 Die 
Schweizerische Post und der ETH-Rat sind für ihre Grundstücke zuständig.345 

3 Die Verfügungen werden im Bundesblatt veröffentlicht, unter Hinweis auf die Be-
schwerdemöglichkeit nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechts-
pflege.346 

Art. 112 Bahngebiet 

Verkehrsverbote aufgrund der Gesetzgebung über die Bahnpolizei können durch die 
in dieser Verordnung vorgesehenen Signale angezeigt werden. Über deren Aufstel-
lung verständigt sich die Bahnunternehmung mit der Behörde. 

Art. 113 Verkehrsflächen in privatem Eigentum 

1 Auf öffentlichen Verkehrsflächen privater Eigentümer kann die Behörde nach An-
hören der Eigentümer Verkehrsanordnungen und Verkehrsbeschränkungen verfü-
gen.347 

2 Zur Sicherung des Verkehrs auf öffentlichen Strassen können auch auf Einmündun-
gen von Strassen und Wegen, die nur privater Benützung dienen, die erforderlichen 
Anordnungen getroffen werden. 

3 Hat der Eigentümer zum Schutze seines Grundeigentums auf seinen Strassen, We-
gen oder Plätzen ein Verbot oder eine Beschränkung erwirkt, kann er das zutreffende 
Signal mit beigefügtem Zusatz «Privat», «Privatweg» usw. nach den Weisungen der 
Behörde aufstellen. 

4 …348  
  

342 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 6 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 

343 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 12. Febr. 1992, mit Wirkung seit 15. März 1992  
(AS 1992 514). 

344 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 6 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 

345 Fassung gemäss Ziff. II 21 der V vom 25. Nov. 1998, in Kraft seit 1. Jan. 1999  
(AS 1999 704). 

346 Fassung gemäss Ziff. II 63 der V vom 8. Nov. 2006 über die Anpassung von Bundesrats-
verordnungen an die Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 
2006 4705). 

347 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Febr. 1992, in Kraft seit 15. März 1992  
(AS 1992 514). 

348 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 
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16. Kapitel: Straf- und Schlussbestimmungen 

Art. 114349 Strafbestimmungen 

1 Mit Busse350 wird bestraft, wer: 

a. Strassenreklamen vorschriftswidrig anbringt; 

b.351 ohne die erforderliche Bewilligung den Verkehr regelt (Art. 67 Abs. 3); 

c. unzulässige Parkscheiben herstellt, abgibt oder verwendet. 

2 Der Bauunternehmer oder der für die Baustellensignalisation Verantwortliche, der 
die Bestimmungen dieser Verordnung über die Kennzeichnung von Baustellen ver-
letzt, wird mit Busse bestraft. 

Art. 115352 Anwendung der Verordnung, Ausnahmen 

1 Das UVEK kann Weisungen für die Ausführung, Ausgestaltung und Anbringung 
von Signalen, Markierungen, Leiteinrichtungen, Strassenreklamen und dergleichen 
erlassen sowie diese und technische Normen als rechtsverbindlich erklären. 

2 Das ASTRA kann für die Anwendung dieser Verordnung Weisungen erlassen. In 
besonderen Fällen kann es Abweichungen von einzelnen Bestimmungen gestatten und 
veränderte Symbole sowie versuchsweise neue Symbole, Signale und Markierungen 
bewilligen, ebenso Tafeln für Flussnamen, Wanderwege und dergleichen. 

3 Das ASTRA kann Verbände des Strassenverkehrs oder andere Organisationen zur 
Signalisation von Flussnamen, Wanderwegen, Zeltplätzen, Telefonstationen und der-
gleichen ermächtigen. Die Signale dürfen nur nach den Weisungen der Behörde auf-
gestellt werden. 

Art. 115a353 Befristet anwendbare Normen 

Folgende Normen354 sind bis zum 31. Dezember 2026 anwendbar:355 

a. Anzeige der Fahrstreifen: Schweizer Norm (SN) 640 814b in der Fassung 
vom Mai 1998; 

  

349 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989  
(AS 1989 438). 

350 Bezeichnung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Juli 2007  
(AS 2007 2105). 

351 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4495). 

352 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 der Organisationsverordnung vom 6. Dez. 1999 für das 
Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation , in 
Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 2000 243). 

353 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2020 2145). 

354 Die Normen können gegen Bezahlung bezogen werden beim Schweizerischen Verband 
der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS), Sihlquai 255, 8005 Zürich, www.vss.ch. 

355 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Aug. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025  
(AS 2024 481). 

http://www.vss.ch/
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b. Signalisation der Autobahnen und Autostrassen, Wegweiser, Darstellung: SN 
640 820a in der Fassung vom Juni 2004; 

c. Nummerntafeln für Europastrassen sowie für Autobahnen und Autostrassen: 
SN 640 821a in der Fassung vom März 2003; 

d. Touristische Signalisation an Haupt- und Nebenstrassen: SN 640 827c in der 
Fassung vom Juni 1995; 

e. Hotelwegweiser: SN 640 828 in der Fassung vom November 1979; 

f. Signalisation Langsamverkehr: SN 640 829a in der Fassung vom Dezember 
2005; ausgenommen Ziff. 10; 

g. Markierungen; Ausgestaltung und Anwendungsbereiche: SN 640 850a in der 
Fassung vom November 2004; 

h. Taktil-visuelle Markierungen für blinde und sehbehinderte Fussgänger: SN 
640 852 in der Fassung vom Mai 2005; 

i. Unterflurleuchten: SN 640 853 in der Fassung vom Dezember 2006; ausge-
nommen Kapitel D «Wartung und Betrieb». 

Art. 116 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 

1. Die Verordnung vom 31. Mai 1963356 über die Strassensignalisation wird aufgeho-
ben. 

2. und 3. …357 

Art. 117 Übergangsbestimmungen 

1 Signale des bisherigen Rechts, die dieser Verordnung nicht entsprechen, werden 
möglichst bald, spätestens aber bis 1. Januar 1985 ersetzt; Stop-Signale nach bisheri-
gem Recht (3.011) werden spätestens bis 1. Januar 1985 durch achteckige Signale 
«Stop» (3.01) ersetzt. 

2 Markierungen des bisherigen Rechts, die dieser Verordnung nicht entsprechen, wer-
den möglichst bald, spätestens aber bis 1. Januar 1983 entfernt oder angepasst. Als 
Dauermarkierung angebrachte Begrenzungslinien nach bisherigem Recht, die die 
Fahrbahn von Nebenverkehrsflächen abgrenzen, werden spätestens bis 1. Januar 1985 
durch Führungslinien nach Artikel 76 Absatz 2 Buchstabe c ersetzt. 

3 Strassenreklamen des bisherigen Rechts, die dieser Verordnung nicht entsprechen, 
werden möglichst bald, Fremdreklamen spätestens bis 1. Januar 1983, Eigenreklamen 
und Firmenanschriften spätestens bis 1. Januar 1985 entfernt oder angepasst. Rekla-
men am Ständer von Leuchtwegweisern nach bisherigem Recht werden spätestens bis 
1. Januar 1993 entfernt. 

4 Parkscheiben des bisherigen Rechts, die dieser Verordnung nicht entsprechen, dür-
fen noch bis 1. Januar 1982 verwendet werden. 

  

356 [AS 1963 541; 1967 261 Art. 23 Abs. 2 Bst. c; 1969 793 Art. 36 Ziff. 3; 1971 1876;  
1975 1216] 

357 Die Änderungen können unter AS 1979 1961 konsultiert werden. 
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Art. 117a358 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 1995 

Signale, die dieser Änderung nicht entsprechen, sind möglichst bald, spätestens aber 
bis zum 31. Dezember 1998, zu ersetzen. 

Art. 117b359 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 3. Juli 2002 

Das Beschwerdeverfahren gegen einen letztinstanzlichen kantonalen Entscheid über 
Massnahmen der örtlichen Verkehrsregelung richtet sich nach dem bisherigen Recht, 
wenn der angefochtene Entscheid vor dem 1. Januar 2003 ergangen ist. 

Art. 117c360  Übergangsbestimmung zur Änderung vom 7. November 2007 

Auf Beschwerdeverfahren betreffend Massnahmen der örtlichen Verkehrsregelung 
auf Nationalstrassen 3. Klasse, die beim Inkrafttreten dieser Änderung hängig sind, 
findet das bisherige Recht Anwendung. 

Art. 117d361 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 24. Juni 2015 

Signale und Markierungen, die dieser Änderung nicht entsprechen, sind spätestens bis 
zum 31. Dezember 2020 zu entfernen oder zu ersetzen. 

Art. 118 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1980 in Kraft.         
  

358 Eingefügt durch Anhang 1 Ziff. II 5 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen  
Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

359  Eingefügt durch Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  
(AS 2002 3213). 

360 Eingefügt durch Anhang 4 Ziff. II 6 der Nationalstrassenverordnung vom 7. Nov. 2007,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5957). 

361 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016  
(AS 2015 2459). 



Signalisationsverordnung 

75 / 128 

741.21 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 25. Januar 1989362 

1 Signale und Markierungen, die dieser Änderung nicht entsprechen, sind möglichst 
bald, unter Vorbehalt der Absätze 2–4, spätestens aber bis zum 31. Dezember 1993 
zu ersetzen. 

2 Die bisherige Wegweisung für Radfahrer ist spätestens bis zum 31. Dezember 1998 
durch Wegweiser nach Artikel 54 Absatz 5363 zu ersetzen. 

3 Die Markierungen für Zweiradfahrer, die dieser Änderung nicht entsprechen, sind 
spätestens bis zum 31. Dezember 1990 durch Markierungen nach Artikel 74 Ab-
sätze 5–7 zu ersetzen. 

4 Die Parkverbotskreuze (6.24) sind spätestens bis zum 30. Juni 1989 zu entfernen 
(Art. 79 Abs. 5364).  
Schlussbestimmungen der Änderung vom 20. Dezember 1989365 

Höchstgeschwindigkeitssignale von 120 km/h auf Autobahnen und von 80 km/h und 
mehr auf Strassen ausserorts (ausgenommen Autostrassen), die vom 1. Januar 1985 
bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung abgedeckt wurden, sind bis zum 1. Juni 1990 
zu entfernen.  
Schlussbestimmungen der Änderung vom 7. März 1994366 

1 Signale und Markierungen, die dieser Änderung nicht entsprechen, sind möglichst 
bald, unter Vorbehalt von Absatz 2, spätestens aber bis zum 31. Dezember 1998 zu 
ersetzen. 

2 Die «Nummerntafeln für Europastrassen» (4.56) sowie die «Nummerntafeln für Au-
tobahnen und Autostrassen» (4.58) sind spätestens bis zum 31. Dezember 1996 anzu-
bringen.  
Schlussbestimmungen der Änderung vom 1. April 1998367 

1 Signale und Markierungen, die dieser Änderung nicht entsprechen, sind bis zum 31. 
Dezember 2002 zu ersetzen. 

2 Parkscheiben nach bisherigem Recht dürfen noch bis 31. Dezember 2002 in blauen 
und roten Zonen verwendet werden.  
  

362 AS 1989 438 
363 Dieser Absatz ist aufgehoben. 
364 Dieser Absatz ist aufgehoben. 
365 AS 1990 66 
366 AS 1994 1103 
367 AS 1998 1440 
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Schlussbestimmungen der Änderung vom 28. September 2001368 

1 Die «Nummerntafel für Anschlüsse» (4.59) und die «Nummerntafel für Verzwei-
gungen» (4.59.1) sind spätestens bis zum 31. Dezember 2003 anzubringen. 

2 Tempo-40-Zonen nach bisherigem Recht sind spätestens bis zum 31. Dezember 
2003 aufzuheben oder durch eine andere Verkehrsanordnung zu ersetzen. 

3 Bei den nach bisherigem Recht signalisierten Wohnstrassen sind spätestens bis zum 
31. Dezember 2003 die Signale «Begegnungszone» (2.59.5) und «Ende der Begeg-
nungszone» (2.59.6) aufzustellen.  
Schlussbestimmung der Änderung vom 17. August 2005369 

1 Nach Artikel 72 Absatz 1bis unzulässige bauliche Elemente sind bis Ende 2010 zu 
entfernen. 

2 Nach bisherigem Recht aufgestellte Signale im Kleinformat sind, soweit sie Arti-
kel 102 Absatz 2 widersprechen, bis Ende 2010 zu ersetzen. 

3 Unbeleuchtete oder nicht-retro-reflektierende Signale müssen bis Ende 2012 ersetzt 
werden. 

4 Die Signale «Richtung und Entfernung zum nächsten Notausgang» (4.94) und «Not-
ausgang» (4.95) sind bis Ende 2010 in den Tunneln anzubringen. 

5 Nach bisherigem Recht aufgestellte Wegweiser «Fahrrad-Rundstrecke» (4.50.2) 
sind bis Ende 2012 zu entfernen. 

6 Nach bisherigem Recht aufgestellte Bestätigungstafeln (4.51) sind bis Ende 2012 
durch die neue «Bestätigungstafel» (4.51.3) zu ersetzen. 

7 Parkscheiben nach bisherigem Recht dürfen weiterhin verwendet werden. 

8 Nach bisherigem Recht ausgestellte Bewilligungskarten für gehbehinderte Personen 
dürfen bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit, höchstens aber bis Ende 2007 verwendet wer-
den. 

9 Die Frist zum Ersetzen der Signale nach Absatz 2 wird bis zum 31. Dezember 2015 
verlängert.370  
  

368 AS 2001 2719 
369 AS 2005 4495 
370 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 2. März 2012, in Kraft seit 1. Juli 2012  

(AS 2012 1823). 
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Schlussbestimmung zur Änderung vom 13. Dezember 2024371 

Weicht infolge dieser Änderung die Bedeutung von Signalen und Zusatztafeln mit 
den Symbolen «Fahrrad» (5.31) und «Motorfahrrad» (5.30) von den ihnen zugrunde-
liegenden örtlichen Verkehrsanordnungen ab, muss die Behörde weder die Signalisa-
tion ersetzen noch eine neue örtliche Verkehrsanordnung verfügen und publizieren, 
sofern die Signalisation vor dem 1. Juli 2025 angebracht worden ist. 

 

  

371 AS 2025 27 



Strassenverkehr 

78 / 128 

741.21 

Anhang 1372 
(Art. 102 Abs. 1) 

Grösse der Signale und Markierungen 

Die in diesem Anhang erwähnten Schweizer Normen (SN) können gegen Bezahlung 
bezogen werden beim Schweizerischen Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute 
(VSS), Sihlquai 255, 8005 Zürich, www.vss.ch. Die in diesem Anhang erwähnten 
Richtlinien des ASTRA können unentgeltlich auf der Homepage des ASTRA, 
www.astra.admin.ch, bezogen werden.   
 Gross-for-

mat 
Zwischen-
format 

Normalfor-
mat 

Kleinformat 

     

I. Gefahrensignale 

1. Allgemein (1.01–1.16, 1.18, 1.22–1.32)     
– Seitenlänge 150 cm 120 cm   90 cm   60 cm 
– Randbreite   11 cm     9 cm     7 cm     5 cm 

2. …     

II. Vorschriftssignale 

1. Durchmesser 120 cm    90 cm   60 cm   40 cm 

2. Randbreite     
– Allgemein   20 cm   15 cm   10 cm     6,6 cm 
– Besondere Fälle: «Abbiegen nach rechts ver-

boten» (2.42), «Abbiegen nach links verbo-
ten» (2.43), «Wenden verboten» (2.46) 

  12 cm     9 cm     6 cm     4 cm 

3. Breite der Balken bei den Signalen 2.13, 2.42, 
2.43, 2.46, 2.49, 2.54, 2.57, 2.60.1 

  10 cm     7,5 cm     5 cm     3,3 cm 

4. Breite des weissen Randes bei den Signalen 
2.31–2.41.1, 2.48, 2.54, 2.57, 2.60–2.64 

    1,8 cm     1,4 cm     0,9 cm     0,6 cm 

5. Lichtsignal-System für die zeitweilige Sper-
rung von Fahrstreifen (2.65) 

Für Masse und Ausgestaltung gilt die SN 
640 802 (Fassung vom November 1999).  

6. Signale 2.30.1 und 2.53.1: Höhe der Schrift 
«GENERELL» im Rand 7 cm (Normalformat) 

    

7. Zonensignale, insbesondere 2.59.1, 2.59.3 und 
2.59.5 

    

– Breite   50 cm 
bzw. 70 
cm373 

 

  

372 Bereinigt gemäss Ziff. II der V vom 19. Okt. 1983 (AS 1983 1651), vom 25. Jan. 1989 
(AS 1989 438), vom 12. Febr. 1992 (AS 1992 514), I der V vom 7. März 1994  
(AS 1994 1103), II der V vom 1. April 1998 (AS 1998 1440), vom 28. Sept. 2001  
(AS 2001 2719), Ziff. II Abs. 1 der V vom 17. Aug. 2005 (AS 2005 4495), Ziff. II der V 
vom 2. März 2012 (AS 2012 1823), vom 24. Juni 2015 (AS 2015 2459) und vom  
20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2145). 

373 In besonderen Fällen kann das Signal im Format 70/100 cm  bzw. 100/70 cm aufgestellt 
werden. 

http://www.vss.ch/
http://www.astra.admin.ch/
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 Gross-for-
mat 

Zwischen-
format 

Normalfor-
mat 

Kleinformat 

     – Höhe   70 cm 
bzw. 50 
cm374 

 

III. Vortrittssignale 

1. Dreieckige Signale(3.02, 3.05–3.08)     
– Seitenlänge 150 cm 120 cm   90 cm   60 cm 
– Randbreite   11 cm     9 cm     7 cm     5 cm 

2. Signal «Stop» (3.01)     
– Durchmesser, über parallele Seiten gemessen –   90 cm   60 cm   50 cm 
– Breite des weissen Randes –     3,5 cm     2,5 cm     2 cm 

3. Quadratische Signale (3.03, 3.04, 3.10)     
– Seitenlänge   90 cm   70 cm   50 cm   35 cm 
– Breite des schwarzen Randes bei den Signa-

len 3.03 und 3.04 
    4,5 cm     3,5 cm      2,5 cm     2 cm 

– Breite des weissen Randes beim Signal 3.10     2 cm     1,5 cm     1 cm     0,7 cm 

4. Signal «Dem Gegenverkehr Vortritt lassen» 
(3.09) 

    

– Durchmesser –   90 cm   60 cm   40 cm 
– Randbreite –   15 cm   10 cm     6,6 cm 

5. …     

6. Signale 3.20–3.25 Masse und Ausgestaltung richten sich 
nach Eisenbahnrecht. 

IV. Hinweissignale 

A. Verhaltens- und Informationshinweise 

1. Quadratische Signale (4.05, 4.06, 4.08, 4.09, 
4.09.1, 4.14, 4.17–4.21, 4.25) 

 

– Seitenlänge   90 cm   70 cm   50 cm   35 cm 
– Breite des weissen Randes     2 cm     1,5 cm     1 cm     0,7 cm 

2. Rechteckige Signale (4.01–4.04, 4.07, 4.08.1, 
4.10–4.13, 4.15–4.25, 4.25, 4.79–4.90, 4.92) 

    

– Breite   90 cm   70 cm   50 cm   35 cm 
– Höhe 125 cm 100 cm   70 cm   50 cm 
– Breite des weissen Randes     2 cm     1,5 cm     1 cm     0,7 cm 
– Seitenlänge des quadratischen Innenfeldes 

(Signale 4.07, 4.10, 4.79–4.90, 4.92) 
  62 cm   50 cm   35 cm   25 cm 

3. Besondere Fälle     
a. Signal «Strassenzustand» (4.75)     

– Breite 170 cm – 120 cm – 
– Höhe 240 cm – 170 cm – 
– Breite des weissen Randes     2 cm –     1,5 cm – 

b. Signal «Vororientierung über den Strassenzu-
stand» (4.76) 

    

– Breite 200 cm – 150 cm – 
– Höhe (bei 4 Angabenfeldern) 190 cm – 140 cm – 
– Breite des weissen Randes     2 cm –     1,5 cm – 

  

374 In besonderen Fällen kann das Signal im Format 70/100 cm  bzw. 100/70 cm aufgestellt 
werden. 
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 Gross-for-
mat 

Zwischen-
format 

Normalfor-
mat 

Kleinformat 

     c. Signale «Anzeige der Fahrstreifen» (4.77) 
und «Anzeige von Fahrstreifen mit 
Beschränkungen» (4.77.1) 

Für Masse und Ausgestaltung gilt die SN 
640 814b (Fassung vom Mai 1998). 

d. Signal «Gottesdienst» (4.91)  
– Breite – –   66 cm – 
– Höhe – – 100 cm – 

e. Signal «Notfallspur» (4.24) Breite, Höhe und Ausgestaltung wird im 
Einzelfall durch die UVEK festgelegt. 

f. Signal «Anzeige der allgemeinen Höchstge-
schwindigkeiten» (4.93) 

175275 cm 

g. Signale «Richtung und Entfernung zum 
nächsten Notausgang» (4.94) und 
«Notausgang» (4.95)  Für Masse und Ausgestaltung ist die 

Richtlinie des ASTRA 13010 (Ausgabe 
2011) zu berücksichtigen  

B. Wegweisung auf Haupt- und Nebenstrassen 

1. Ortschaftstafeln (4.27–4.30) – Die Breite der Tafel richtet sich 
nach der Schrift; sie beträgt 
jedoch mindestens 70 cm und 
höchstens 150 cm; die Höhe 
beträgt 50–80 cm. Auf vorwie-
gend von Radfahrern benutzten 
Nebenstrassen können Tafeln 
von 50 cm Breite und 35 cm 
Höhe verwendet werden. 

2. Wegweiser (4.31–4.34, 4.45–4.48), «Wegweiser 
in Tabellenform» (4.35) 

 

– Länge des Armes oder Feldes Je nach der Beschriftung, jedoch mindes-
tens 1 m. Bei mehreren Wegweisern in 
Pfeilform, die am gleichen Ständer über-
einander angebracht sind, sind alle Weg-
weiser gleich lang; der längste Ortschafts-
name bestimmt die Länge der 
Wegweisergruppe. Dies gilt sinngemäss 
auch für Wegweiser in Tabellenform. 

– Höhe des einzeiligen Armes oder Feldes min. 45 
cm 

min. 45 
cm 

35 cm 25 cm 

3. Vorwegweiser(4.36-4.40, 4.53, 4.54) Die längere Seite soll im Normalformat 
160 cm, im Kleinformat 120 cm nicht 
übersteigen; die kürzere Seite misst in der 
Regel ¾ der längeren. Die Schrifthöhe 
soll beim Normalformat 21 cm, beim 
Kleinformat 14 cm betragen. 

4. Einspurtafeln über Fahrstreifen(4.41, 4.42) – – Die Grösse richtet 
sich nach der 
Schrift; die Schrift-
höhe beträgt 17,5 
cm, 21 cm oder 28 
cm.375 

5. Besondere Fälle    

  

375 Als Schrifthöhe gilt die Höhe des grossen Buchstabens. 
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 Gross-for-
mat 

Zwischen-
format 

Normalfor-
mat 

Kleinformat 

     a. Betriebswegweiser (4.49) – – Die Höhe beträgt auf 
Hauptstrassen 25 
cm, auf Nebenstras-
sen und innerorts 20 
cm. Die Länge rich-
tet sich nach der 
Schrift. 

b. Wegweiser für Fahrräder, Mountainbikes  
und fahrzeugähnliche Geräte(4.50.1,  
4.50.3–4.50.6, 4.51.1–4.51.4) 

Für Masse und Ausgestaltung gelten die 
Weisungen des UVEK. 

c. …  
d. Verkehrsführung (4.52) Für Masse und Ausgestaltung gelten die 

Weisungen des UVEK. 
e. Wegweiser für Umleitungen ohne Zielangabe 

(4.34.1) 
    

– Länge 130 cm – 130 cm 100 cm 
– Höhe   45 cm –   35 cm   25 cm 

f. Tafel «Abzweigende Strasse mit Gefahren-
stelle oder Verkehrsbeschränkung» (4.55) 

    

– Länge – – 120 cm   80 cm 
– Höhe – –   90 cm   60 cm 

6. Nummerntafeln     
a. Nummerntafeln für Hauptstrassen (4.57)376     

– Höhe   29 cm   29 cm 21 cm, auf Signalen 
über der Fahrbahn 
29 cm 

– Schrifthöhe   21 cm   21 cm 14 cm, auf Signalen 
über der Fahrbahn 
21 cm 

– Breite    
 – bei einstelliger Zahl und 

 der Nummer 11 
  17 cm, auf Signalen 

über der Fahrbahn 
23 cm 

 – bei zweistelliger Zahl   25 cm, auf Signalen 
über der Fahrbahn 
35 cm 

b. Nummerntafeln für Europastrassen (4.56), 
Nummerntafeln für Autobahnen und Auto-
strassen (4.58), Nummerntafeln für 
Anschlüsse (4.59), Nummerntafeln für 
Verzweigungen (4.59.1) 

Für Masse und Ausgestaltung gilt die SN 
640 821a (Fassung vom März 2003). 

C. Wegweisung auf Autobahnen und Autostrassen 

1. Allgemeines Die Grösse der Tafel richtet sich nach der 
Schrift; die Schrifthöhe beträgt auf Auto-
bahnen und Autostrassen 28 cm, 35 cm 
oder 42 cm.377 

2. Besondere Fälle     
a. Ausfahrtstafel (4.63)     

– Breite 200 cm 200 cm – – 

  

376 Auf Wegweisern und Vorwegweisern wird für die Strassennummer keine grössere Schrift 
gewählt als für die übrigen Angaben; die Umrandung der Nummer ist gegebenenfalls  
entsprechend zu verkleinern. 

377 Als Schrifthöhe gilt die Höhe des grossen Buchstabens. 
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 Gross-for-
mat 

Zwischen-
format 

Normalfor-
mat 

Kleinformat 

     – Höhe 200 cm 200 cm – – 
b. Verzweigungstafel (4.66)     

– Breite 250 cm 250 cm – – 
– Höhe 275 cm 275 cm – – 

c. Kilometertafel (4.72) Für Masse und Ausgestaltung gilt die SN 
640 820a (Fassung vom Juni 2004). d. Hektometertafel (4.73) 

V. Zusatztafeln 

5.01, 5.03, 5.07, 5.11, 5.12, 5.15, 5.17 Breite gleich der Breite des Signals, dem 
sie beigefügt sind; Höhe rund 1/3 der 
Breite. 

5.02, 5.10 Breite gleich der Breite des Signals, dem 
sie beigefügt sind; Höhe rund 2/3 der 
Breite. 

5.04–5.06 Die Höhe beträgt 3/5 der Breite des Sig-
nals, dem sie beigefügt sind; die Breite 
beträgt 1/3 der Höhe. 

5.09     
– Seitenlänge 100 cm   80 cm   60 cm   50 cm 

5.13     
– Seitenlänge   90 cm   70 cm   50 cm   35 cm 

5.14     
– Seitenlänge     –     –   50 cm   35 cm 

 Die Tafeln 5.13 und 5.14 können auch in 
rechteckiger Form verwendet werden; 
Breite gleich der Breite des Signals, dem 
sie beigefügt sind, Höhe rund 1/3 der 
Breite. 

5.16     
– Seitenlänge 100 cm   80 cm   60 cm   40 cm 

5.18 Die Tafel ist quadratisch. Ihre Seitenlänge 
entspricht dem Durchmesser der Leucht-
fläche der roten Kammer der Lichtsignal-
anlage (10 cm, 20 cm oder 30 cm). 

VI. Leitpfosten (6.30, 6.31) 
Für Masse und Ausgestaltung gilt die SN 
640 822 (Fassung vom Juni 1997).  

VII. Markierungen (6.01–6.26) 
Für Masse und Ausgestaltung gilt die SN 
640 850a (Fassung vom November 2004). 

VIII. Faltsignale 
Für Faltsignale kann stets das Normalfor-
mat verwendet werden. 
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Anhang 2378 
(Art. 1 Abs. 3, 2 Abs. 1bis, 49 Abs. 2, 51 Abs. 3 sowie 64 Abs. 7) 

Abbildungen der Signale und Markierungen (Art. 1 Abs. 3) 

1. Gefahrensignale (Art. 3–15) 

a. Gefährliche Strassenanlage (Art. 4–10)   
 

1.01 Rechtskurve 
 (Art. 4) 

 
1.02 Linkskurve 

 (Art. 4) 

 
1.03 Doppelkurve nach rechts  

 beginnend (Art. 4) 

 
1.04 Doppelkurve nach links  

 beginnend (Art. 4) 

  

378 Bereinigt gemäss Ziff. II der V vom 19. Okt. 1983 (AS 1983 1651), vom 25. Jan. 1989  
(AS 1989 438), vom 12. Febr. 1992 (AS 1992 514), Ziff. II 2 der V vom 7. März 1994  
(AS 1994 816), Ziff. I der V vom 7. März 1994 (AS 1994 1103), Anhang 1 Ziff. II 5 der 
V vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge  
(AS 1995 4425), Ziff. II der V vom 1. April 1998 (AS 1998 1440), vom 28. Sept. 2001  
(AS 2001 2719), vom 15. Mai 2002 (AS 2002 1935), vom 20. Sept. 2002  
(AS 2002 3174), Anhang Ziff. II 1 der V vom 12. Nov. 2003 (AS 2003 4289), Ziff. II 
Abs. 1 der V vom 17. Aug. 2005 (AS 2005 4495), Ziff. II der V vom 28. März 2007  
(AS 2007 2105), vom 19. Aug. 2009 (AS 2009 4241), vom 24. Juni 2015  
(AS 2015 2459), vom 20. Mai 2020 (AS 2020 2145), vom 24. Aug. 2022 (AS 2022 498), 
Anhang Ziff. 1 der V vom 13. Dez. 2024 über das automatisierte Fahren (AS 2025 50) 
und Ziff. III der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 27). 
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1.05 Schleudergefahr 

 (Art. 5) 

 
1.06 Unebene Fahrbahn 

 (Art. 6) 

 
1.07 Engpass 

 (Art. 7) 

 
1.08 Verengung rechts 

 (Art. 7) 

 
1.09 Verengung links 

 (Art. 7) 

 
1.10 Gefährliches Gefälle 

 (Art. 8) 
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1.11 Starke Steigung 

 (Art. 8) 

 
1.12 Rollsplit 

 (Art. 8) 

 
1.13 Steinschlag 

 (Art. 8) 

 
1.14 Baustelle 

 (Art. 9) 

 
1.15 Schranken 

 (Art. 10) 

 
1.16 Bahnübergang ohne Schranken 

 (Art. 10) 
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1.17 … 

 
1.18 Strassenbahn 

 (Art. 10)      
b. Übrige Gefahren (Art. 11–15)  

 
1.22 Fussgängerstreifen 

 (Art. 11) 

 
1.23 Kinder 

 (Art. 11) 

 
1.24 Wildwechsel 

 (Art. 12) 

 
1.25 Tiere 

 (Art. 12) 
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1.26 Gegenverkehr 

 (Art. 13) 

 
1.27 Lichtsignale 

 (Art. 14)   
1.28 … 

  
1.29 … 

 
1.30 Andere Gefahren 

 (Art. 15) 

 
1.31 Stau 

 (Art. 14) 

 
1.32 Radfahrer  

 (Art. 11)     
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2. Vorschriftssignale (Art. 2a, 16–34 und 69) 

a. Fahrverbote, Mass- und Gewichtsbeschränkungen (Art. 18–21)   
 

2.01 Allgemeines Fahrverbot 
 in beiden Richtungen 
 (Art. 18) 

 
2.02 Einfahrt verboten 

 (Art. 18) 

 
2.03 Verbot 

 für Motorwagen 
 (Art. 19) 

 
2.04 Verbot für Motorräder 

 (Art. 19) 

 
2.05 Verbot für Fahrräder 

 und Motorfahrräder  
 (Art. 19) 

 
2.06 Verbot für  

 Motorfahrräder  
 (Art. 19) 

 
2.07 Verbot für Lastwagen  

 (Art. 19) 

 
2.08 Verbot für  

 Gesellschaftswagen  
 (Art. 19) 

 
2.09 Verbot für Anhänger  

 (Art. 19) 
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2.09.1 Verbot für Anhänger mit 

Ausnahme von Sattel- 
und Zentralachsanhä-
ngern (Art. 19) 

                     
2.10 … 

 
2.10.1 Verbot für Fahrzeuge 

mit gefährlicher La-
dung 
(Art. 19) 

 
2.11 Verbot für Fahrzeuge  

 mit wassergefährdender  
 Ladung  
 (Art. 19) 

 
2.12 Verbot für Tiere  

 (Art. 19) 

 
2.13 Verbot für Motorwa-

 gen und Motorräder  
 (Beispiel) 
 (Art. 19) 

 
2.14 Verbot für Motorwagen, 

 Motorräder und Motor-
 fahrräder (Beispiel)  
 (Art. 19) 

 
2.15 Verbot für Fussgänger  

 (Art. 19) 

 
2.15.1 Skifahren verboten  

(Art. 19) 
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2.15.2 Schlitteln verboten  

(Art. 19) 

 
2.15.3 Verbot für fahrzeug-  

ähnliche Geräte  
(Art. 19) 

 
2.16 Höchstgewicht  

 (Art. 20) 

 
2.17 Achsdruck  

 (Art. 20) 

 
2.18 Höchstbreite  

 (Art. 21) 

 
2.19 Höchsthöhe  

 (Art. 21) 

 
2.20 Höchstlänge  

 (Art. 21)    
b. Fahranordnungen, Parkierungsbeschränkungen (Art. 2a und 22–32)   

 
2.30 Höchstgeschwindigkeit  

 (Art. 22) 

 
2.30.1 Höchstgeschwindigkeit 

50 generell  
(Art. 22) 

 
2.31 Mindestgeschwin-

 digkeit  
 (Art. 23) 
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2.32 Fahrtrichtung rechts  

(Art. 24) 

 
2.33 Fahrtrichtung links  

(Art. 24) 

 
2.34 Hindernis rechts  

umfahren  

 
2.35 Hindernis links 

umfahren  
(Art. 24) 

 
2.36 Geradeausfahren 

(Art. 24) 

 
2.37 Rechtsabbiegen  

(Art. 24) 

 
2.38 Linksabbiegen  

(Art. 24) 

 
2.39 Rechts- oder  

Linksabbiegen  
(Art. 24) 

 
2.40 Geradeaus oder  

Rechtsabbiegen  
(Art. 24) 
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2.41 Geradeaus oder  

Linksabbiegen  
(Art. 24) 

             
2.41.1 Kreisverkehrsplatz  

(Art. 24) 

 
2.41.2 Vorgeschriebene Fahrt-

richtung für Fahrzeuge 
mit gefährlicher Ladung  
(Beispiel) (Art. 24) 

 
2.42 Abbiegen nach rechts 

verboten  
(Art. 25) 

 
2.43 Abbiegen nach links  

verboten 
(Art. 25) 

 
2.44 Überholen verboten  

(Art. 26) 

 
2.45 Überholen für  

Lastwagen verboten  
(Art. 26) 

 
2.46 Wenden verboten  

(Art. 27) 

 
2.47 Mindestabstand  

(Art. 28) 
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2.48 Schneeketten  

obligatorisch (Art. 29) 

 
2.49 Halten verboten  

(Art. 30) 

 
2.50 Parkieren verboten  

(Art. 30) 

 
2.51 Zollhaltestelle  

(Art. 31) 

 
2.52 Polizei  

(Art. 31) 

 
2.53 Ende der Höchstge-

schwindigkeit  
(Art. 32) 

 
2.53.1 Ende der Höchstge-

schwindigkeit  
50 generell (Art. 22) 

 
2.54 Ende der Mindest-ge-

schwindigkeit  
(Art. 32) 

 
2.55 Ende des Überhol-verbo-

tes  
(Art. 32) 

 
2.56 Ende des Überholverbo-

tes für Lastwagen  
(Art. 32) 

 
2.56.1 Ende des Teilfahrverbo-

tes (Beispiel)  
(Art. 32) 

 
2.57 Ende des Schneeketten-

Obligatoriums  
(Art. 32) 
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2.58 Freie Fahrt  

(Art. 32) 

 
2.59.1 Zonensignal (z.B. 

Tempo-30-Zone)  
(Art. 2a und 22a) 

 
2.59.2 Ende-Zonensignal (z.B. 

Ende Tempo-30-Zone)  
(Art. 2a) 

 
2.59.3 Fussgängerzone  

(Art. 2a und 22c) 

 
2.59.4 Ende der Fussgängerzone  

(Art. 2a) 

  
2.59.5 Begegnungszone  
 (Art. 2a und 22b) 

2.59.6 Ende der Begegnungszone  
 (Art. 2a)  
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c. Besondere Wege, Busfahrbahn (Art. 33–34),  
Lichtsignal-System für die zeitweilige Regulierung von Fahrstreifen 
(Art. 69)    

 
2.60 Radweg  

(Art. 33) 

 
2.60.1 Ende des Radweges  

(Art. 33) 

 
2.61 Fussweg  

(Art. 33) 

 
2.62 Reitweg  

(Art. 33) 

 
2.63 Rad- und Fussweg mit 

getrennten Verkehrsflä-
chen (Beispiel)  
(Art. 33) 

 
2.63.1 Gemeinsamer  

Rad- und Fussweg  
(Beispiel)  
(Art. 33) 

 
2.64 Busfahrbahn  

 (Art. 34) 

 

 

 
2.65 Lichtsignal-System für die zeitweilige Regulierung  

 von Fahrstreifen      
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3. Vortrittssignale (Art. 35–43, Art. 93)    
 

3.01 Stop  
(Art. 36) 

                    
3.011 … 

 
3.02 Kein Vortritt  

(Art. 36) 

 
3.03 Hauptstrasse  

(Art. 37) 

 
3.04 Ende der Hauptstrasse  

(Art. 38) 

 

 
3.05 Verzweigung mit Strasse  

ohne Vortritt  
(Art. 39) 

 
3.06 Verzweigung mit  

Rechtsvortritt  
(Art. 40)   

3.07 … 

  
3.08 … 
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3.09 Dem Gegenverkehr  

Vortritt lassen  
(Art. 42) 

    
3.10 Vortritt vor dem  

Gegenverkehr  
(Art. 42)   

3.11 … 

  
3.12 … 

 
3.20 Wechselblinklichtsignal  

(Art. 93) 

 

 

 

 
3.21 einfaches Blinklichtsignal  

(Art. 93) 

 

3.22 Andreaskreuz (Art. 93) 

          
3.23 … 

 

3.24 Andreaskreuz (Art. 93) 

                   
3.25 …  
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4. Hinweissignale (Art. 44–62 und Art. 84–91) 

a. Verhaltenshinweise (Art. 44–48 und Art. 54)   
 

4.01 Autobahn  
(Art. 45) 

 
4.02 Ende der Autobahn  

(Art. 45) 

 
4.03 Autostrasse  

(Art. 45) 

 
4.04 Ende der Autostrasse  

(Art. 45) 

       
4.05 Bergpoststrasse  

(Art. 45) 

     
4.06 Ende der  

Bergpoststrasse  
(Art. 45) 

 
4.07 Tunnel  

(Art. 45) 

         
4.08 Einbahnstrasse  

(Art. 46) 

 
4.08.1 Einbahnstrasse mit Ge-

genverkehr von Rad-
fahrern (Beispiel)  
(Art. 46) 
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4.09 Sackgasse  

(Art. 46) 

 
4.09.1 Sackgasse mit Ausnah-

men (Beispiel)  
(Art. 46) 

 
4.10 Wasserschutz- 

gebiet  
(Art. 46) 

 
4.11 Standort eines  

Fussgängerstreifens  
(Art. 47) 

 
4.12 Fussgänger- 

Unterführung  
(Art. 47) 

 
4.13 Fussgänger- 

Überführung  
(Art. 47) 

        
4.14 Spital  

(Art. 47) 

 
4.15 Ausstellplatz  

(Art. 47) 

 
4.16 Abstellplatz für  

Pannenfahrzeuge  
(Art. 47) 



Strassenverkehr 

100 / 128 

741.21 

        
4.17 Parkieren  

gestattet  
(Art. 48) 

 
4.18 Parkieren mit  

Parkscheibe  
(Art. 48) 

                         
4.19 … 

 
4.20 Parkieren gegen  

Gebühr  
(Art. 48) 

        
4.21 Parkhaus  

(Art. 48) 

                         
4.22 … 

 
4.23 Vorwegweiser für be-

stimmte Fahrzeugarten  
(Beispiel Lastwagen)  
(Art. 54) 

 
4.24 Notfallspur  

(Beispiel)  
(Art. 47) 

 
4.25 Parkplatz mit An-

schluss an öffentliche 
Verkehrsmittel (Bei-
spiel) (Art. 48)  
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b. Wegweisung auf Haupt- und Nebenstrassen(Art. 49–56)   
 

4.27 Ortsbeginn auf  
Hauptstrassen  
(Art. 50) 

 
4.28 Ortsende auf  

Hauptstrassen  
(Art. 50) 

 
4.29 Ortsbeginn auf  

Nebenstrassen  
(Art. 50) 

 
4.30 Ortsende auf  

Nebenstrassen  
(Art. 50) 

  

 
4.31 Wegweiser zu Autobahnen oder  

Autostrassen  
(Art. 57) 

 
4.32 Wegweiser für Hauptstrassen  

(Art. 51) 

 
4.33 Wegweiser für Nebenstrassen  

(Art. 51) 

 
4.34 Wegweiser bei Umleitungen  

(Art. 55) 

 
4.34.1 Wegweiser für Umleitungen ohne  

Zielangabe  
(Art. 55) 
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4.35 Wegweiser in Tabellenform  

(Art. 51) 
 

4.36 Vorwegweiser auf  
Hauptstrassen  
(Art. 52) 

 
4.37 Vorwegweiser auf  

Nebenstrassen  
(Art. 52) 

 
4.38 Vorwegweiser mit Fahr- 

streifenaufteilung auf  
Hauptstrassen  
(Art. 52) 

 
4.39 Vorwegweiser mit Fahr- 

streifenaufteilung auf  
Nebenstrassen  
(Art. 52) 

 
4.40 Vorwegweiser mit An- 

zeige von Beschränkungen  
(Art. 52) 
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4.41 Einspurtafel über Fahrstreifen  

auf Hauptstrassen  
(Art. 53) 

 
4.42 Einspurtafel über Fahrstreifen  

auf Nebenstrassen  
(Art. 53)    

4.43 … 

 

 
4.45 Wegweiser für bestimmte Fahrzeug 

arten (Beispiel Lastwagen)  
(Art. 54) 

 
4.46 Wegweiser «Parkplatz»  

(Art. 54) 

 
4.46.1 Wegweiser «Parkplatz mit Anschluss 

an öffentliches Verkehrsmittel» (Beispiel) 
(Art. 54) 

 
4.47 Wegweiser «Zeltplatz»  

(Art. 54) 

 
4.48 Wegweiser «Wohnwagenplatz»  

(Art. 54) 

 
4.49 Betriebswegweiser  

(Art. 54)    
4.50 … 

 

 
4.50.1 Wegweiser «Route für Fahrräder»  

 (Beispiel) (Art. 54a) 

      
4.50.2 … 
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4.50.3 Wegweiser «Route für Mountainbikes»  

(Beispiel) 
(Art. 54a) 

 
4.50.4 Wegweiser «Route für fahrzeugähn-

liche Geräte» (Beispiel)  
(Art. 54a) 

 
4.50.5 Wegweiser in Tabellenform für einen einzi-

gen Adressatenkreis (Beispiel)  
(Art. 54a) 

 
4.50.6 Wegweiser in Tabellenform für meh-

rere Adressatenkreise (Beispiel) 
(Art. 54a)        

4.51 … 

 
4.51.1 Wegweiser ohne Zielangabe  

(Beispiel)  
(Art. 54a) 

 
4.51.2 Vorwegweiser ohne Zielangabe  

(Beispiel)  
(Art. 54a) 

 
4.51.3 Bestätigungstafel (Beispiel)  

(Art. 54a) 

 
4.51.4 Endetafel (Beispiel)  

(Art. 54a) 

 
4.52 Verkehrsführung  

(Art. 54) 
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4.53 Vorwegweiser für  

Umleitungen  
(Art. 55) 

 
4.54 Vorwegweiser bei  

Kreisverkehrsplatz (Beispiel)  
(Art. 52) 

 
4.55 Abzweigende Strasse mit  

Gefahrenstelle oder  
Verkehrsbeschränkung  
(Art. 54) 

 

 
4.56 Nummerntafeln für  

Europastrassen  
(Art. 56) 

 
4.57 Nummerntafel  

für Hauptstrassen  
(Art. 56) 

 
4.58 Nummerntafel für Au-

tobahnen und   
Autostrassen  
(Art. 56) 

 
4.59 Nummerntafel für Anschlüsse  

(Art. 56) 

 
4.59.1 Nummerntafel für  

Verzweigungen  
(Art. 56)  
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c. Wegweisung auf Autobahnen und Autostrassen (Art. 84–91)   
           

4.60 Ankündigung des nächsten  
Anschlusses  
(Art. 86) 

 
4.61 Vorwegweiser bei Anschlüssen  

(Art. 86) 

     
4.62 Wegweiser bei Anschlüssen  

(Art. 86) 

 
4.63 Ausfahrtstafel  

(Art. 86) 

 
4.64 Trennungstafel  

(Art. 86 und 87) 
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4.65 Entfernungstafel  

(Art. 86 und 87) 

 

  
4.66 Verzweigungstafel  

(Art. 87) 

 
4.67 Erster Vorwegweiser bei  

Verzweigungen  
(Art. 87) 

 
4.68 Zweiter Vorwegweiser bei Verzweigungen  

(Art. 87) 

 

 

 

 
4.69 Einspurtafel über Fahrstreifen 

auf Autobahnen und Autostras-
sen (Art. 86 und 87) 
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4.70 Hinweis auf 

Notrufsäulen  
(Art. 89) 

        
4.71 Hinweis auf Polizeistützpunkte  

(Art. 89 Abs. 5) 

 
4.72 Kilometertafel (Art. 89) 

        
4.73 Hektometertafel (Art. 89)  

d. Informationshinweise (Art. 57–62)   
 

4.75 Strassenzustand  
(Art. 58) 

      
4.76 Vororientierung über den  

Strassenzustand  
(Art. 58) 
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4.77 Anzeige der Fahrstreifen (Beispiele)  

(Art. 59) 

 
4.77.1 Anzeige von Fahr-

streifen mit Beschränkun-

gen (Beispiel) (Art. 59)379 

 
4.77.2 Freigabe des Pan-

nenstreifens (Beispiele) 

(Art. 59) 

 
 

 

 
 

                        
4.78 … 

 
4.79 Zeltplatz  

(Art. 62) 

 

  

379 AS 1980 449 
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4.80 Wohnwagenplatz  

(Art. 62) 

 
4.81 Telefon  

(Art. 62) 

 
4.82 Erste Hilfe  

(Art. 62) 

 
4.83 Pannenhilfe  

(Art. 62) 

 
4.84 Tankstelle  

(Art. 62) 

 
4.85 Hotel-Motel  

(Art. 62) 

 
4.86 Restaurant  

(Art. 62) 

 
4.87 Erfrischungen  

(Art. 62) 

 
4.88 Informationsstelle  

(Art. 62) 
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4.89 Jugendherberge  

(Art. 62) 

 
4.90 Radio- 

Verkehrsinformation  
(Art. 62 und 89) 

 
4.91 Gottesdienst  

(Art. 62) 

 
4.91bis Fahrzeuge mit einem 

Automatisierungssys-
tem (Art. 62) 

 
4.92 Feuerlöscher  

(Art. 62) 
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4.93 Anzeige der allgemeinen  

Höchstgeschwindigkeiten  
(Art. 61)  

 
4.94 Richtung und Entfernung 

zum nächsten  Notausgang 
(Art. 62) 

 
4.95 Notausgang  

(Art. 62)      
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5. Ergänzende Angaben zu Signalen (Art. 63–65 und 69a)  
 

 
 

5.01 Distanztafel  
(Art. 64) 

 
5.02 Anzeige von Entfernung  

und Richtung 
(Art. 64) 

 
 

 

5.03 Streckenlänge  
(Art. 64) 

 
5.04 Wiederholungs-

tafel  
(Art. 64) 

 
5.05 Anfangstafel  

(Art. 64) 

 
5.06 Endetafel  

(Art. 64) 

 

 

 

 

 
 

 

5.07 Richtungstafel  
(Art. 64) 

 

 

 

 

 

 

5.08 … 
 

5.09 Richtung der  
Hauptstrasse  
(Art. 65) 

 

 

 

 
5.10 Ausnahmen vom  

Halteverbot  
(Art. 65) 

 
5.11 Ausnahmen vom 

Parkierungsverbot 
(Art. 65) 

 
5.12 Blinklicht  

(Art. 65) 

 
5.13 Vereiste Fahrbahn  

(Art. 65) 

 
5.14 Gehbehinderte  

(Art. 65) 
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5.15 Fahrbahnbreite  
(Art. 65) 

5.16 Schiesslärm  
(Art. 65) 

5.17 Übernächste  
Tankstelle  
(Art. 89) 

 
5.18 Rechtsabbiegen für Rad-

fahrer gestattet (Art. 69a) 

  

 
5.20 Leichte Motorwagen  

(Art. 64) 

 
5.21 Schwere Motorwagen  

(Art. 64) 

 
5.22 Lastwagen  

(Art. 64) 

 
5.23 Lastwagen mit  

Anhänger  
(Art. 64) 

 
5.24 Sattelmotorfahrzeug  

(Art. 64) 

 
5.25 Gesellschaftswagen  

(Art. 64) 

 
5.26 Anhänger  

(Art. 64) 

 
5.27 Wohnanhänger  

(Art. 64) 

 
5.28 Wohnmotorwagen  

(Art. 64) 

 
5.29 Motorrad  

(Art. 64) 

 
5.30 Motorfahrrad  

(Art. 64) 

 
5.31 Fahrrad  

(Art. 64) 

 
5.31.1 Lastenfahrrad 

 
5.32 Mountain-Bike  

(Art. 64) 

 
5.33 Fahrrad schieben  

(Art. 64) 
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5.34 Fussgänger  

(Art. 64) 

 
5.35 Strassenbahn  

(Art. 64) 

 
5.36 Traktor  

(Art. 64) 

 
5.37 Panzer  

(Art. 64) 

 
5.38 Pistenfahrzeug  

(Art. 64) 

 
5.39 Langlauf  

(Art. 64) 

 
5.40 Skifahren  

(Art. 64) 

 
 

5.41 Schlitteln  
(Art. 64) 

 
5.42 Ladestation (Art. 65) 

 
5.43 Mitfahrgemeinschaft 

(Art. 65) 
 

5.44 Fahrzeuge mit einem 
Automatisierungssystem 
(Art. 64) 

 
 

5.50 Flugzeug/Flugplatz  
(Art. 64) 

 
 

5.51 Autoverlad auf  
Eisenbahn  
(Art. 64) 

 
 

5.52 Autoverlad auf  
Fähre  
(Art. 64) 

 
5.53 Industrie und  

Gewerbegebiet  
(Art. 64) 

 
5.54 Zollabfertigung mit 

Sichtdeklaration  
(Art. 65) 

 
 
 

5.55 S-Verkehr  
(Art. 65) 

 
5.56 Spital mit Notfallsta-

tion  
(Art. 65) 
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5.57 Notfalltelefon  

(Art. 65) 

     
5.58 Feuerlöscher  

(Art. 65) 

 

 
6. Markierungen und Leiteinrichtungen (Art. 72–79 und Art. 82)   

 
6.01 Sicherheitslinie (Art. 73) 

 
6.02 Doppelte Sicherheitslinie 

6.03 Leitlinie (Art. 73) 

 
6.04 Doppellinie (Art. 73) 

 
6.05 Vorwarnlinie (Art. 73) 

 
6.06 Einspurpfeile (Art. 74) 

 
6.07 Abweispfeile (Art. 74) 
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6.08 Bus-Streifen (Art. 74b) 

 
6.09 Radstreifen (Art. 74a) 

 
6.10 Haltelinie 

6.11 Stop 

6.12 Ununterbrochene Längslinie  
(Art. 75) 

 
6.12 Ununterbrochene Längslinie 

6.13 Wartelinie 

6.14 Vorankündigung der Wartelinie  
(Art. 75) 

 
6.15 Randlinie 

6.16 Führungslinie (Art. 76) 

 
6.16.1 Führungslinie im Anschluss  

 an Wartelinie (Art. 76) 

 
6.16.2 Führungslinie bei Richtungs- 

 änderung der Hauptstrasse  
 (Art. 76) 

 
6.16.3 Führungslinie bei Richtungs- 

 änderung der Hauptstrasse  
 (Art. 76) 
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6.17 Fussgängerstreifen 

6.18 Halteverbotslinie (Art. 77) 

 
6.19 Längsstreifen für Fussgänger  

(Art. 77) 

 
6.20 Sperrflächen (Art. 78) 

 
6.21 Zickzacklinie (Art. 79) 

 
6.22 Parkverbotslinie (Art. 79) 

 
6.23 Parkverbotsfeld (Art. 79) 

 

 

 

 

 

 

6.24 …  
6.25 Halteverbotslinie (Art. 79) 
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6.26  Aufstellbereich für Radfahrer (Beispiele) 

(Art. 75) 

 
 

 
6.30 Leitpfosten rechts  

(Art. 82) 

 
6.31 Leitpfosten links  

(Art. 82) 
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Anhang 3380 
(Art. 48a Abs. 1 und 2 sowie 65 Abs. 5) 

Parkscheibe sowie Parkkarte für behinderte Personen 

1  Parkscheibe (Art. 48a)  
mindestens 11 cm breit und 15 cm hoch 
Vorderseite: Grund blau; Schriftzeichen, Pfeil und Umrandung des «P» weiss; Zahlen sowie Stunden- und Halbstundenmarkierungen schwarz oder blau auf weissem 
Grund 
Rückseite: Auf der nebst dem untenerwähnten Text verbleibenden Fläche sind Zusätze, auch solche zum Zwecke der Werbung, zulässig.   

  

380 Fassung gemäss Ziff. II Abs. 2 der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006 (AS 2005 4495). Siehe auch die SchlB dieser Änd. vor Anhang 1. Berei-
nigt gemäss Ziff. II der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2145). 
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 Einstellen der Parkscheibe auf allen mit dem Signal «Parkieren mit Parkscheibe» gekennzeichneten 
Verkehrsflächen 
Der Pfeil muss auf den der tatsächlichen Ankunftszeit nachfolgenden Strich eingestellt werden. 
Zulässige Parkdauer in der Blauen Zone 
Fahrzeuge dürfen an Werktagen – und sofern ausdrücklich signalisiert auch an Sonn- und Feiertagen – nur 
wie folgt abgestellt werden: 

 

   

      

  Tatsächliche Ankunftszeit A Einzustellende Ankunftszeit Abfahrtszeit  
      

      

  08.00 – 08.29 08.30 09.30  

  08.30 – 08.59 09.00 10.00  

  usw.    

  11.00 – 11.29 11.30 12.30  

  11.30 – 13.29 auf A folgenden Strich 14.30  

  13.30 – 13.59 14.00 15.00  

  usw.    

  17.30 – 17.59 18.00 19.00  

  18.00 – 07.59 auf A folgenden Strich 09.00  
      

 Zwischen 19.00 und 07.59 muss die Parkscheibe nicht angebracht werden, sofern das Fahrzeug vor 
 08.00 wieder in den Verkehr eingefügt wird. 

 

   

(Vorderseite) (Rückseite)   
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2  Parkkarte für behinderte Personen (Art. 65 Abs. 5 SSV, Art. 20a VRV)   
Die Parkkarte ist 14,8 cm breit und 10,6 cm hoch. Der Grund der Karte ist hellblau, das Gehbehinderten-Zeichen weiss auf dunkelblauem Grund. Die weitere Ausge-
staltung der Karte richtet sich nach den Abbildungen unten.   

 

 

 
(Vorderseite)  (Rückseite)     
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Verordnung  
über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen  
zum Strassenverkehr 

(Verkehrszulassungsverordnung,1 VZV)  
vom 27. Oktober 1976 (Stand am 1. Juli 2025) 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf die Artikel 12 Absätze 1, 3 und 4, 13 Absätze 2 und 4, 15 Absätze 4–6, 
15a Absatz 2bis, 15c Absätze 2 und 3, 22 Absatz 1, 25, 57, 103 Absätze 1 und 3 
sowie 104–106 des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 19582 (SVG),3 

verordnet: 

Einleitung 

Art. 14 Gegenstand5 

Diese Verordnung regelt die Zulassung von Fahrzeugführern und Fahrzeugen zum 
Strassenverkehr, die Aus- und Weiterbildung der Fahrzeugführer sowie die Anforde-
rungen an die Verkehrsexperten. 

Art. 26 Abkürzungen 

1 Es werden folgende Abkürzungen für Behörden und Organisationen verwendet:7 

a. UVEK: Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und  
  Kommunikation; 

b. ASTRA: Bundesamt für Strassen; 

c.8 FSP: Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen;    
  

 AS 1976 2423 
1 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  

(AS 2002 3259). 
2 SR 741.01 
3 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014  

(AS 2013 4697). 
4 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5013). 
5 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  

(AS 2002 3259). 
6 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  

(AS 2002 3259). 
7 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014  

(AS 2013 4697). 
8 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014  

(AS 2013 4697). 

741.51 
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d.9 SGRM: Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin; 

e.10 VfV: Schweizerische Vereinigung für Verkehrspsychologie. 

2 Es werden folgende Abkürzungen für Vorschriften verwendet: 

a. SVG: Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958; 

b. VRV: Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 196211; 

c. VVV: Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 195912; 

d. VTS: Verordnung vom 19. Juni 199513 über die technischen   
  Anforderungen an Strassenfahrzeuge; 

e. AstG: Automobilsteuergesetz vom 21. Juni 199614; 

f. ARV1: Verordnung vom 19. Juni 199515 über die Arbeits- und Ruhezeit  
  der berufsmässigen Motorfahrzeugführer und -führerinnen; 

g. ARV2: Verordnung vom 6. Mai 198116 über die Arbeits- und Ruhezeit  
  der berufsmässigen Führer von leichten   
  Personentransportfahrzeugen und schweren Personenwagen. 

3 Es werden folgende Abkürzungen für Subsysteme des Informationssystems Ver-
kehrszulassung verwendet: 

a. IVZ-Massnahmen: Subsystem IVZ-Massnahmen; 

b. IVZ-Personen: Subsystem IVZ-Personen.17  
1 Zulassung von Personen18 

1119 Allgemeine Bestimmungen 

Art. 3 Ausweiskategorien 

1 Der Führerausweis wird für folgende Kategorien erteilt: 

A:  Motorräder; 

  

9 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014  
(AS 2013 4697). 

10 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014  
(AS 2013 4697). 

11 SR 741.11 
12 SR 741.31 
13 SR 741.41 
14 SR 641.51 
15 SR 822.221 
16 SR 822.222 
17 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 8 der V vom 30. Nov. 2018 über das Informationssys-

tem Verkehrszulassung, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4997). 
18 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  

(AS 2002 3259). 
19 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  

(AS 2002 3259). 
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B:20 Motorwagen und dreirädrige Motorfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 
nicht mehr als 3500 kg und nicht mehr als acht Plätzen21 ausser dem Führer-
sitz; 

 Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie B und einem 
Anhänger, dessen Gesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt; 

  Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie B und einem 
Anhänger mit einem Gesamtgewicht von mehr als 750 kg, sofern das Gesamt-
zugsgewicht 3500 kg nicht übersteigt; 

C:22 Motorwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg und nicht mehr 
als acht Plätzen ausser dem Führersitz; 

  Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie C und einem 
Anhänger, dessen Gesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt; 

D: 23 Motorwagen zum Personentransport mit mehr als acht Plätzen ausser dem 
Führersitz; 

  Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie D und einem 
Anhänger, dessen Gesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt; 

BE: Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie B und einem 
Anhänger, die als Kombination nicht unter die Kategorie B fallen; 

CE: Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie C und einem 
Anhänger mit einem Gesamtgewicht von mehr als 750 kg; 

DE: Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie D und einem 
Anhänger mit einem Gesamtgewicht von mehr als 750 kg. 

2 Der Führerausweis wird für folgende Unterkategorien erteilt: 

A1: Motorräder mit einem Hubraum von nicht mehr als 125 cm3 und einer Motor-
leistung von höchstens 11 kW; 

B1:24 dreirädrige Motorfahrzeuge mit einem Leergewicht von nicht mehr als 670 kg 
und Kleinmotorfahrzeuge; 

C1:25 Motorwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg, aber höchstens 
7500 kg und mit nicht mehr als acht Plätzen ausser dem Führersitz; 

  Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Unterkategorie C1 und 
einem Anhänger, dessen Gesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt; 

  

20 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 191). 

21 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt. 

22 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

23 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 191). 

24 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 2023, in Kraft seit 1. April 2024 
(AS 2024 31). 

25 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 
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D1:26 Motorwagen zum Personentransport mit mehr als acht, aber nicht mehr als 
16 Plätzen ausser dem Führersitz; 

  Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Unterkategorie D1 und 
einem Anhänger, dessen Gesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt; 

C1E:27 Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Unterkategorie C1 und 
einem Anhänger mit einem Gesamtgewicht von mehr als 750 kg, sofern das 
Gesamtzugsgewicht 12 000 kg nicht übersteigt; 

D1E:28 Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Unterkategorie D1 und 
einem Anhänger mit einem Gesamtgewicht von mehr als 750 kg, sofern das 
Gesamtzugsgewicht 12 000 kg nicht übersteigt und der Anhänger nicht zum 
Personentransport verwendet wird. 

3 Der Führerausweis wird für folgende Spezialkategorien erteilt: 

F:29 Motorfahrzeuge, ausgenommen Motorräder, mit einer Höchstgeschwindigkeit 
bis 45 km/h; 

G:30 land- und forstwirtschaftliche31 Motorfahrzeuge mit einer Höchstgeschwin-
digkeit bis 30 km/h sowie gewerblich immatrikulierte Arbeitskarren, Motor-
karren und Traktoren mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 30 km/h auf land- 
und forstwirtschaftlichen Fahrten, unter Ausschluss der Ausnahmefahrzeuge; 

M: Motorfahrräder. 

Art. 4 Berechtigungen 

1 Es berechtigt der Führerausweis der Kategorie: 

A:  zum Führen von Fahrzeugen der Unterkategorien A1 und B1 sowie der Spe-
zialkategorien F, G und M; 

B:  zum Führen von Motorfahrzeugen der Unterkategorie B1 und der Spezialka-
tegorien F, G und M; 

C:  zum Führen von Motorfahrzeugen der Kategorie B, der Unterkategorien B1 
und C1 sowie der Spezialkategorien F, G und M; 

D:  zum Führen von Fahrzeugen der Kategorie B, der Unterkategorien B1, C1 und 
D1 sowie der Spezialkategorien F, G und M; 

  

26 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 191). 

27 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 191). 

28 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 191). 

29 Die Berichtigung vom 19. Aug. 2014 betrifft nur den italienischen Text (AS 2014 2601). 
30 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Okt. 2005  

(AS 2005 4191). 
31 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  

(AS 2019 321). Diese Änd. wurde in den in der AS genannten Bestimmungen berücksich-
tigt. 
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BE: zum Führen von Fahrzeugkombinationen der Kategorie DE sowie der Unter-
kategorien C1E und D1E , wenn der Fahrzeugführer den Führerausweis für 
das Zugfahrzeug besitzt; 

CE: zum Führen von Fahrzeugkombinationen der Kategorien BE und DE sowie 
der Unterkategorien C1E und D1E, wenn der Fahrzeugführer den Führeraus-
weis für das Zugfahrzeug besitzt; 

DE: zum Führen von Fahrzeugkombinationen der Kategorie BE und der Unterka-
tegorien C1E und D1E. 

2 Es berechtigt der Führerausweis der Unterkategorie: 

A1: zum Führen von Fahrzeugen der Spezialkategorien F, G und M; 

B1:32 zum Führen von Fahrzeugen der Spezialkategorien F, G und M sowie von 
Motorschlitten; 

C1: zum Führen von Fahrzeugen der Kategorie B, der Unterkategorie B1 sowie 
der Spezialkategorien F, G und M; 

D1: zum Führen von Fahrzeugen der Kategorie B, der Unterkategorien B1 und C1 
sowie der Spezialkategorien F, G und M; 

C1E: zum Führen von Fahrzeugkombinationen der Kategorien BE und DE sowie 
der Unterkategorie D1E, wenn der Fahrzeugführer den Führerausweis für das 
Zugfahrzeug besitzt; 

D1E: zum Führen von Fahrzeugkombinationen der Kategorien BE und DE sowie 
der Unterkategorie C1E, wenn der Fahrzeugführer den Führerausweis für das 
Zugfahrzeug besitzt. 

3 Es berechtigt der Führerausweis der Spezialkategorie: 

F:  zum Führen von Fahrzeugen der Spezialkategorien G und M; 

G:33 zum Führen von Fahrzeugen der Spezialkategorie M; zum Führen von land- 
und forstwirtschaftlichen Ausnahmefahrzeugen und land- und forstwirtschaft-
lichen Traktoren mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h sowie gewerb-
lich immatrikulierten Traktoren mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h 
auf land- und forstwirtschaftlichen Fahrten, sofern der Inhaber an einem vom 
ASTRA anerkannten Traktorfahrkurs teilgenommen hat. 

4 Die Berechtigungen nach den Absätzen 1–3 sind im IVZ-Personen einzutragen.34 

5 Im Übrigen berechtigt im Binnenverkehr der Führerausweis:35 

a. der Kategorie D: zum Führen von leeren Trolleybussen; 

  

32 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, in Kraft seit 1. Nov. 2003  
(AS 2003 3719). 

33 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 321). 

34 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 8 der V vom 30. Nov. 2018 über das Informationssys-
tem Verkehrszulassung, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4997). 

35 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. April 2015, in Kraft seit 1. Juni 2015  
(AS 2015 1333). 
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b.36 der Kategorie C: zum Führen von Polizeimannschaftsfahrzeugen und Feuer-
wehrmotorwagen mit mehr als acht Plätzen, von leeren Fahrzeugen der Kate-
gorie D, der Unterkategorie D1 und leeren Trolleybussen; 

c. der Unterkategorie C1: zum Führen von leeren Fahrzeugen der Unterkategorie 
D1; 

d. der Kategorien B und C sowie der Unterkategorie C1: zum Mitführen von 
land- und forstwirtschaftlichen Anhängern oder Anhängern der Feuerwehr, 
der Polizei und des Zivilschutzes; 

e.37 der Unterkategorie B1 sowie der Spezialkategorien F, G und M: zum Mitfüh-
ren von Anhängern an Fahrzeugen dieser Ausweiskategorien; 

f.38 der Kategorie B: 

1. zum Führen von leichten Motorwagen der Unterkategorie D1 für die Be-
hebung von Pannen und zum Abschleppen, zum Überführen und Erpro-
ben von Fahrzeugen im Zusammenhang mit dem Fahrzeughandel, mit 
Reparaturen oder Umbauten am Fahrzeug, zum Erproben von neuen 
Fahrzeugen durch Hersteller und Importeure, zum Begutachten von Fahr-
zeugen durch Sachverständige sowie für die amtliche Fahrzeugprüfung 
und Fahrten zu dieser Prüfung, 

2. zum Führen von schweren Motorwagen mit einem Gesamtgewicht von 
mehr als 3500 kg, aber höchstens 4250 kg, und mit nicht mehr als 
acht Plätzen ausser dem Führersitz, sofern sie über einen emissionsfreien 
Antrieb (Art. 9a Abs. 2 VTS39) verfügen und das 3500 kg überschrei-
tende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der emissionsfreien An-
triebstechnik verursacht wird; es darf ein Anhänger mit einem Gesamt-
gewicht von nicht mehr als 750 kg mitgeführt werden; 

g.40 der Kategorien B und F: zum Führen von Elektro-Rikschas; 

h.41 der Kategorie BE: zum Mitführen eines Anhängers mit einem Gesamtgewicht 
von mehr als 750 kg an schweren Motorwagen mit einem Gesamtgewicht von 
mehr als 3500 kg, aber höchstens 4250 kg, und mit nicht mehr als acht Plätzen 
ausser dem Führersitz, sofern das Zugfahrzeug über einen emissionsfreien An-
trieb (Art. 9a Abs. 2 VTS) verfügt und das 3500 kg überschreitende Gewicht 
einzig durch das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht 
wird. 

  

36 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4941). 

37 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 2023, in Kraft seit 1. April 2024 
(AS 2024 31). 

38 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003 (AS 2003 3719). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 17. Dez. 2021, in Kraft seit 1. April 2022 (AS 2022 15). 

39  SR 741.41 
40 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. April 2015, in Kraft seit 1. Juni 2015  

(AS 2015 1333). 
41 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Dez. 2021, in Kraft seit 1. April 2022 (AS 2022 15). 
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6 Soweit Absatz 5 das Führen von leeren Fahrzeugen anderer Kategorien, Unterkate-
gorien und Trolleybussen erlaubt, dürfen Personen mitgeführt werden, die für die Fest-
stellung von Mängeln, die Überprüfung von Reparaturen sowie die Durchführung von 
amtlichen Fahrzeugprüfungen erforderlich sind.42 

Art. 5 Ausnahmen von der Ausweispflicht 

1 Keinen Lernfahrausweis benötigen: 

a. Inhaber des Führerausweises der Kategorie C oder der Unterkategorie C1, die 
ein Gesuch um den Führerausweis der Unterkategorie D1 stellen; 

b. Inhaber des Führerausweises der Kategorie C, die ein Gesuch um den Führer-
ausweis der Kategorie D stellen; 

c. Gesuchsteller um den Führerausweis der Spezialkategorien G und M. 

2 Ein Führerausweis ist nicht erforderlich zum Führen: 

a. eines Motoreinachsers ohne Anhänger (zu Fuss); 

b. eines Motorhandwagens; 

c. eines Arbeitsmotorwagens auf begrenzten, aber dem Verkehr nicht völlig ver-
schlossenen Strassenbaustellen; 

d. eines Leicht-Motorfahrrades; 

e.43 eines Elektro-Stehrollers; 

f.44 eines motorisierten Rollstuhls mit einer Höchstgeschwindigkeit von höchstens 
20 km/h. 

3 Die kantonale Behörde kann mit der Bewilligung des werkinternen Verkehrs nach 
Artikel 33 VVV45 Ausnahmen gestatten hinsichtlich der erforderlichen Kategorie, Un-
terkategorie oder Spezialkategorie (Art. 3).  
11a46 Verkehrsmedizinische und verkehrspsychologische 

Untersuchungen 

Art. 5a Grundsatz 

1 Verkehrsmedizinische Untersuchungen nach dieser Verordnung dürfen nur unter der 
Verantwortung von anerkannten Ärzten durchgeführt werden. 

  

42 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, in Kraft seit 1. Nov. 2003  
(AS 2003 3719). 

43 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. April 2015, in Kraft seit 1. Juni 2015  
(AS 2015 1333). 

44 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. April 2015, in Kraft seit 1. Juni 2015  
(AS 2015 1333). 

45 SR 741.31 
46 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2015 2599). 
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2 Verkehrspsychologische Untersuchungen nach dieser Verordnung dürfen nur unter 
der Verantwortung von anerkannten Psychologen durchgeführt werden. 

Art. 5abis Anerkennungsstufen 

1 Die kantonale Behörde anerkennt Ärzte für Untersuchungen nach folgenden Stufen: 

a.47 Stufe 1: verkehrsmedizinische Kontrolluntersuchungen von über 75-jährigen 
Inhabern eines Führerausweises; 

b. Stufe 2: 

1. erstmalige Untersuchung von Bewerbern um einen Lernfahr- oder Füh-
rerausweis der Kategorien C oder D oder der Unterkategorien C1 oder 
D1 oder einer Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport, 

2. verkehrsmedizinische Kontrolluntersuchungen von Inhabern eines Füh-
rerausweises nach Ziffer 1 oder einer Bewilligung zum berufsmässigen 
Personentransport, 

3. Untersuchungen von Verkehrsexperten nach Artikel 65 Absatz 2 Buch-
stabe d; 

c. Stufe 3: 

1. Zweituntersuchungen von Personen nach den Buchstaben a und b, wenn 
das Ergebnis der Erstuntersuchung keinen eindeutigen Schluss über de-
ren Fahreignung zulässt, 

2. erstmalige Untersuchung von Bewerbern um einen Lernfahr- oder Füh-
rerausweis oder eine Bewilligung zum berufsmässigen Personentrans-
port, an deren medizinischer Eignung zum Führen von Motorfahrzeugen 
die kantonale Behörde zweifelt,  

3.48 erstmalige Untersuchung von über 75-jährigen oder körperbehinderten 
Bewerbern um einen Lernfahr- oder Führerausweis oder um eine Bewil-
ligung zum berufsmässigen Personentransport, 

4. verkehrsmedizinische Kontrolluntersuchungen von Ausweisinhabern 
während oder nach schweren körperlichen Beeinträchtigungen durch Un-
fallverletzungen oder Krankheiten, und 

5. verkehrsmedizinische Untersuchungen in Fällen nach Artikel 15d Absatz 
1 Buchstaben d und e SVG; 

d. Stufe 4: alle verkehrsmedizinischen Untersuchungen und Gutachten zur Fahr-
eignung und Fahrfähigkeit. 

2 Fachärzte, die von einem anerkannten Arzt nach Absatz 1 zu Fahreignungsuntersu-
chungen beigezogen werden, benötigen keine Anerkennung. 

3 Inhaber einer Anerkennung einer höheren Stufe dürfen alle Untersuchungen durch-
führen, für die eine Anerkennung einer niedrigeren Stufe vorgeschrieben ist. 

  

47 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019  
(AS 2018 2809). 

48 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 
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Art. 5b Anerkennungsvoraussetzungen für Ärzte, die verkehrsmedizinische 
Untersuchungen durchführen 

1 Ärzte, die Untersuchungen der Stufe 1 durchführen wollen, werden anerkannt, wenn 
sie: 

a. einen eidgenössischen oder anerkannten ausländischen Weiterbildungstitel 
besitzen; und 

b. über Kenntnisse und Fähigkeiten nach Anhang 1bis verfügen und dies gegen-
über der kantonalen Behörde bestätigen. 

2 Ärzte, die Untersuchungen der Stufe 2 durchführen wollen, werden anerkannt, wenn 
sie: 

a. die Anerkennung der Stufe 1 besitzen; und 

b. die Module 4 und 5 der verkehrsmedizinischen Fortbildung der SGRM absol-
viert haben. 

3 Ärzte, die Untersuchungen der Stufe 3 durchführen wollen, werden anerkannt, wenn 
sie: 

a. die Anerkennung der Stufe 2 besitzen; und 

b. das Modul 6 der verkehrsmedizinischen Fortbildung der SGRM absolviert ha-
ben. 

4 Ärzte, die Untersuchungen der Stufe 4 durchführen wollen, werden anerkannt, wenn 
sie den Titel «VerkehrsmedizinerIn SGRM» oder einen von der SGRM als gleichwer-
tig anerkannten Titel besitzen. 

5 Als Voraussetzung für die Anerkennung der Stufen 2 und 3 dürfen nur Module der 
verkehrsmedizinischen Fortbildung der SGRM verlangt werden, deren Umfang und 
Inhalt vom ASTRA genehmigt wurden. 

Art. 5c Anerkennungsvoraussetzungen für Psychologen, 
die verkehrspsychologische Untersuchungen durchführen 

Psychologen, die verkehrspsychologische Untersuchungen durchführen wollen, wer-
den von der kantonalen Behörde anerkannt, wenn sie: 

a. den Titel «Fachpsychologe/Fachpsychologin für Verkehrspsychologie FSP» 
mit Schwerpunkt Diagnostik besitzen; 

b. einen von der VfV als gleichwertig anerkannten Titel besitzen. 

Art. 5d Anerkennungsverfahren 

1 Die Anerkennung wird von der Behörde des Kantons erteilt, in dem der Arzt oder 
Psychologe vorwiegend tätig ist. 

2 Die kantonale Behörde kann vorschreiben, dass die Bestätigung nach Artikel 5b Ab-
satz 1 Buchstabe b elektronisch erfolgt. 



Strassenverkehr 

10 / 154 

741.51 

Art. 5e Umfang und Gültigkeit der Anerkennung 

1 Die Anerkennung gilt für die ganze Schweiz. 

2 Sie gilt für fünf Jahre. 

Art. 5f Verlängerung der Anerkennung 

1 Die Anerkennung wird um fünf Jahre verlängert für Ärzte: 

a. der Stufe 1, wenn der Inhaber gegenüber der kantonalen Behörde bestätigt, 
dass er die Anforderungen nach Anhang 1bis weiterhin erfüllt, oder wenn er 
die Anerkennung einer höheren Stufe erworben hat; 

b. der Stufen 2 und 3, wenn der Inhaber sich an mindestens einem halben Tag zu 
vier Stunden in verkehrsmedizinischen Fragen fortgebildet oder eine Anerken-
nung einer höheren Stufe erworben hat; 

c. der Stufe 4, wenn der Inhaber nachweist, dass er sich gemäss dem Titelregle-
ment der Sektion Verkehrsmedizin der SGRM fortgebildet hat. 

2 Die kantonale Behörde kann vorschreiben, dass die Bestätigung nach Absatz 1 Buch-
stabe a elektronisch erfolgt. 

3 Die Anerkennung eines Verkehrspsychologen wird um fünf Jahre verlängert, wenn 
er nachweist, dass er die im Weiterbildungscurriculum zur Erlangung des Titels 
«Fachpsychologin/Fachpsychologe für Verkehrspsychologie FSP» vorgeschriebene 
Fortbildung oder eine von der VfV als gleichwertig anerkannte Fortbildung besucht 
hat. 

Art. 5g49 Erlöschen der Anerkennung 

Die Anerkennung erlischt am Ende des Jahres, in dem deren Inhaber das 75. Altersjahr 
erreicht hat. 

Art. 5h Qualitätssicherung 

1 Fortbildungsveranstaltungen für die Verlängerung der Anerkennung der Stufen 2 
und 3 werden nur angerechnet, wenn sie von den Kantonen genehmigt worden sind. 
Die Genehmigung erfolgt nach Rücksprache mit der SGRM und der VfV. 

2 Die Kantone können die Überprüfung der Erfüllung der Anerkennungsvoraussetzun-
gen und der Qualität der Fortbildungsangebote Dritten übertragen. 

Art. 5i Durchführung der Untersuchungen und Meldung der Ergebnisse 

1 Die kantonale Behörde stellt dem Arzt oder dem Psychologen alle Akten zur Verfü-
gung, welche die Fahreignung der zu untersuchenden Person betreffen. 

2 Die Ärzte haben die Untersuchungen nach den Artikeln 11b, 27 Absatz 1 sowie 65 
Absatz 2 Buchstabe d nach den Anhängen 2 und 2a durchzuführen. 

  

49 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019  
(AS 2018 2809). 
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3 Die Ärzte und Psychologen müssen die Untersuchungsergebnisse den untersuchten 
Personen und den kantonalen Behörden mitteilen.50 

4 Die Ärzte verwenden zur Meldung der Untersuchungsergebnisse an die kantonalen 
Behörden die Formulare nach: 

a. Anhang 3 bei Untersuchungen nach den Artikeln 6 Absatz 4 Buchstabe a Zif-
fer 1, 11b, 27 Absatz 1 und 65 Absatz 2 Buchstabe d; 

b. Anhang 3a bei Untersuchungen nach Artikel 7 Absatz 1bis …51; 

c. Anhang 4 bei Untersuchungen nach Artikel 9 Absatz 1. 

5 Die kantonalen Behörden können die Formulare nach Absatz 4 elektronisch zur Ver-
fügung stellen. Wenn eine kantonale Behörde von dieser Möglichkeit Gebrauch 
macht, kann sie verlangen, dass ihr diese Formulare ausschliesslich elektronisch über-
mittelt werden.52 

Art. 5j53 Vorgehen bei nicht schlüssigen Untersuchungsergebnissen 

1 Lässt das Ergebnis einer Fahreignungsuntersuchung keinen eindeutigen Schluss zu, 
so kann der Arzt bei der kantonalen Behörde eine zusätzliche Untersuchung durch 
einen Arzt mit einer Anerkennung einer höheren Stufe beantragen. Bei einem nicht 
eindeutigen Ergebnis einer Untersuchung nach Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe b muss 
dieser mindestens die Anerkennung der Stufe 3 besitzen. 

2 Bestehen Zweifel am Untersuchungsergebnis, so kann ein Arzt mit der Anerkennung 
der Stufe 4 bei der kantonalen Behörde eine Fahrt zur Überprüfung der Fahreignung 
beantragen, an der ein Arzt mit der Anerkennung der Stufe 4 und ein Verkehrsexperte 
teilnehmen. 

3 Besteht die untersuchte Person die Fahrt zur Überprüfung der Fahreignung nicht, so 
nimmt der Verkehrsexperte ihr den Führerausweis auf der Stelle ab und übermittelt 
ihn an die kantonale Behörde.  
  

50 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

51 Der Verweis wurde in Anwendung von Art. 12 Abs. 2 des  Publikationsgesetzes vom  
18. Juni 2004 (SR 170.512) auf den 1. Febr. 2019 gestrichen. 

52 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

53 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 
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1254 Führerprüfung 

121 Voraussetzungen für den Erwerb eines Lernfahr- oder 
Führerausweises 

Art. 5k55 Wohnsitz in der Schweiz 

1 Lernfahr- und Führerausweise sowie die Bewilligung zum berufsmässigen Personen-
transport werden nur Personen erteilt, die in der Schweiz Wohnsitz haben, sich hier 
aufhalten oder berufsmässig in der Schweiz immatrikulierte Motorfahrzeuge führen 
wollen. 

2 Für Wochenaufenthalter gilt der Familienwohnsitz als Wohnsitz, sofern sie regel-
mässig durchschnittlich zwei Mal im Monat dorthin zurückkehren. 

Art. 6 Mindestalter 

1 Das Mindestalter zum Führen von Motorfahrzeugen beträgt für: 

a. die Spezialkategorien G und M: 14 Jahre; 

b.56 die Spezialkategorie F für: 

1. Arbeitsmotorfahrzeuge und Traktoren mit einer Höchstgeschwindigkeit 
bis 45 km/h sowie Motorkarren und land- und forstwirtschaftliche Fahr-
zeuge: 16 Jahre, 

2. die übrigen Fahrzeuge: 18 Jahre; 

c.57 die Unterkategorie A1 für: 

1. Kleinmotorräder: 15 Jahre, 

2. die übrigen Fahrzeuge: 16 Jahre; 

cbis.58 die Kategorien B und BE: 17 Jahre; 

d.59 die Kategorien A, C und CE sowie die Unterkategorien B1, C1 und C1E: 
18 Jahre; 

e. die Kategorien D und DE sowie die Unterkategorien D1 und D1E: 21 Jahre; 

f.60 Motorfahrzeuge, für die ein Führerausweis nicht erforderlich ist: 16 Jahre. 

  

54 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  
(AS 2002 3259). 

55 Ursprünglich Art. 5a. 
56 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 2183). 
57 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2019 191). 
58 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2019 191). 
59 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2019 191). 
60 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 2183). 
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2 Lernenden der beruflichen Grundbildungen «Strassentransportfachfrau/Strassen-
transportfachmann EFZ», «Automobil-Fachfrau/Automobil-Fachmann EFZ» mit der 
Fachrichtung «Nutzfahrzeuge» und «Automobil-Mechatronikerin/Automobil-Mecha-
troniker EFZ» mit der Fachrichtung «Nutzfahrzeuge» darf der Lernfahrausweis der 
Kategorien C und CE ab dem vollendeten 17. Altersjahr erteilt werden. Die Führer-
prüfung der Kategorien B, BE, C und CE darf frühestens 6 Monate vor dem vollende-
ten 18. Altersjahr abgelegt werden. Der Führerausweis darf erst ab dem vollendeten 
18. Altersjahr erteilt werden.61 

2bis Lernende der beruflichen Grundbildung «Strassentransportpraktikerin/Strassen-
transportpraktiker EBA» dürfen die praktische Führerprüfung der Kategorie B oder 
der Kategorie BE frühestens 6 Monate vor dem vollendeten 18. Altersjahr ablegen. 
Der Führerausweis darf erst ab dem vollendeten 18. Altersjahr erteilt werden.62 

2ter Lernende, welche die praktische Führerprüfung der Kategorie B, BE, C oder CE 
vor dem vollendeten 18. Altersjahr bestehen, dürfen bis zur Erteilung des Führeraus-
weises begleitet Motorfahrzeuge führen. Die Begleitperson muss die Anforderungen 
nach Artikel 15 Absatz 1 SVG erfüllen. Die Fahrberechtigung muss mit dem vom 
Verkehrsexperten unterzeichneten Lernfahrausweis oder mit dem Prüfbescheid nach-
gewiesen werden. Die Fahrt gilt nicht als Lernfahrt im Sinne von Artikel 17 Ab-
satz 1.63 

3 …64 

3bis…65 

4 Die kantonale Behörde kann: 

a. Personen mit Behinderung, die auf ein Motorfahrzeug angewiesen und zu des-
sen sicherer Führung fähig sind:66 

1.67 den Führerausweis der Kategorie B, der Unterkategorie B1 oder der Spe-
zialkategorien F oder M aufgrund einer Meldung nach Anhang 3 eines 
Arztes mit mindestens der Anerkennung der Stufe 3 vor Erreichen des 
jeweiligen Mindestalters erteilen, 

2. das Führen von Fahrzeugen, für die ein Führerausweis nicht erforderlich 
ist, vor Erreichen des Mindestalters bewilligen; 

b. den Führerausweis der Spezialkategorie M vor Erreichen des Mindestalters 
erteilen, wenn die Verwendung eines anderen Verkehrsmittels unzumutbar ist. 

  

61 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

62 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

63 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

64 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 2007,  mit Wirkung seit 1. Sept. 2009  
(AS 2007 3533). 

65 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004 (AS 2004 5057). Aufgehoben durch 
Ziff. I der V vom 15. Juni 2007, mit Wirkung seit 1. Sept. 2009 (AS 2007 3533). 

66 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2015 2599). 
67 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2015 2599). 
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5 Inhaber des Führerausweises der Spezialkategorien G oder M dürfen Motorfahr-
zeuge, für die ein Führerausweis nicht erforderlich ist (Art. 5 Abs. 2), vor Erreichen 
des 16. Altersjahres führen. 

Art. 7 Medizinische Mindestanforderungen 

1 Wer einen Lernfahr-, einen Führerausweis oder eine Bewilligung zum berufsmässi-
gen Personentransport erwerben will oder erworben hat, muss die entsprechenden 
medizinischen Mindestanforderungen nach Anhang 1 erfüllen.68 

1bis Wer die Sehschärfewerte nach Anhang 1 Ziffer 1.1 nur mit einer Sehhilfe erreicht, 
muss diese während der Fahrt tragen. Bei neu auftretender Einäugigkeit muss eine 
viermonatige Fahrkarenz eingehalten, ein augenärztliches Zeugnis eingereicht und 
eine Kontrollfahrt mit einem Verkehrsexperten bestanden werden.69 

2 Wer ein Motorfahrzeug führt, für das ein Führerausweis nicht erforderlich ist, muss 
die entsprechenden Mindestanforderungen an das Sehvermögen nach Anhang 1 erfül-
len.70 

3 Die kantonale Behörde kann von den medizinischen Mindestanforderungen abwei-
chen, wenn der Gesuchsteller über die Fahreignung nach Artikel 14 Absatz 2 SVG 
verfügt und ein Arzt mit der Anerkennung der Stufe 4 dies bestätigt.71 

Art. 8 Fahrpraxis 

1 Wer den Führerausweis der Kategorie D erwerben will, muss nachweisen, dass er 
während eines Jahres regelmässig Motorwagen der Kategorie C oder Trolleybusse ge-
führt hat.72 

2 Vom Erfordernis der Fahrpraxis nach Absatz 1 ist befreit, wer sich über den erfolg-
reichen Abschluss der Mindestausbildung nach Absatz 2bis ausweisen kann und: 

a. während mindestens drei Monaten einen Motorwagen der Kategorie C oder 
einen Trolleybus geführt hat; oder 

b. während mindestens zwei Jahren regelmässig Motorwagen der Kategorie B 
geführt hat.73 

2bis In der Mindestausbildung soll der Fahrschüler lernen, das Fahrzeug richtig zu be-
dienen und sich die entsprechenden Automatismen aneignen. Er soll zudem zu einer 
partnerschaftlichen Fahrweise befähigt und in die Lage versetzt werden, das Fahrzeug 
selbstständig und ohne Gefährdung der übrigen Verkehrsteilnehmer zu führen. Die 

  

68 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

69 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Juli 2015 (AS 2015 2599). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019 (AS 2019 321). 

70 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

71 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2015 2599). 
72 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, in Kraft seit 1. Nov. 2003  

(AS 2003 3719). 
73 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 2007, in Kraft seit 1. Sept. 2009  

(AS 2007 3533). 
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Mindestausbildung ist bei einem Fahrlehrer zu absolvieren, der berechtigt ist, Fahrun-
terricht mit einem Motorfahrzeug oder einer Fahrzeugkombination der Kategorien C, 
D, CE und DE sowie der Unterkategorien C1, D1, C1E und D1E zu erteilen und den 
Führerausweis der Kategorie D besitzt.74 

2ter Die Mindestausbildung umfasst für Bewerber, die: 

a. den Führerausweis der Kategorie B oder der Unterkategorie C1 oder D1 besit-
zen: 52 Fahrlektionen à mindestens 45 Minuten; 

b. den Führerausweis der Kategorie C besitzen: 24 Fahrlektionen à mindestens 
45 Minuten; 

c. den Führerausweis der Kategorie D beschränkt auf Linienverkehr besitzen: 12 
Fahrlektionen à mindestens 45 Minuten.75 

3 Wer den Führerausweis der Unterkategorie D1 erwerben will, muss: 

a.76 während mindestens drei Monaten einen Motorwagen der Kategorie C oder 
einen Trolleybus geführt haben; oder 

b. während mindestens eines Jahres regelmässig Motorwagen der Kategorie B 
geführt haben. 

4 Wer mit Motorfahrzeugen der Kategorien B oder C, der Unterkategorien B1 oder C1 
oder der Spezialkategorie F berufsmässig Personen transportieren will, muss während 
eines Jahres regelmässig ein Motorfahrzeug der entsprechenden oder einer höheren 
Ausweiskategorie, ausgenommen die Kategorie A und die Unterkategorie A1 geführt 
haben. 

5 Wo nichts anderes vermerkt ist, gilt als Fahrpraxis im Sinne dieses Artikels das re-
gelmässige Führen von Motorfahrzeugen, das im Zeitpunkt der Einreichung eines Ge-
suches um einen Lernfahr- oder Führerausweis oder um eine Bewilligung zum berufs-
mässigen Personentransport nicht länger als zwei Jahre zurückliegt. Lernfahrten gelten 
nicht als Fahrpraxis. 

6 Der Gesuchsteller darf während der Dauer der Fahrpraxis nach den Absätzen 1–5, 
mindestens aber während eines Jahres, bis zur Erteilung des Lernfahrausweises oder, 
wenn ein solcher nicht erforderlich ist, bis zur Zulassung zur praktischen Führerprü-
fung mit einem Motorfahrzeug keine Widerhandlung gegen die Bestimmungen des 
Strassenverkehrsrechts begangen haben, die zu einem Entzug des Führerausweises 
führt oder geführt hat.77 

  

74 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004 (AS 2004 5057). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 15. Juni 2007, in Kraft seit 1. Sept. 2009 (AS 2007 3533). 

75 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Juni 2007, in Kraft seit 1. Sept. 2009  
(AS 2007 3533). 

76 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, in Kraft seit 1. Nov. 2003  
(AS 2003 3719). 

77 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, in Kraft seit 1. Nov. 2003  
(AS 2003 3719). 
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Art. 978 Sehtest 

1 Vor der Einreichung eines der folgenden Gesuche muss der Gesuchsteller, sofern er 
noch keinen gültigen Lernfahr- oder Führerausweis besitzt, sein Sehvermögen sum-
marisch prüfen lassen: 

a. Gesuch um die Erteilung eines Lernfahrfahrausweises:  

1. der Kategorie A, 

2. der Kategorie B, 

3. der Unterkategorie A1, 

4. der Unterkategorie B1,  

5. der Spezialkategorie F; 

b. Gesuch um einen Führerausweis:  

1. der Spezialkategorie M,  

2. der Spezialkategorie G.79 

1bis Die Prüfung des Sehvermögens muss bei einem in der Schweiz tätigen Arzt mit 
einem eidgenössischen oder einem anerkannten ausländischen Diplom oder bei einem 
in der Schweiz tätigen diplomierten Augenoptiker oder Optometristen BScn erfol-
gen.80 

2 Zu untersuchen sind die Sehschärfe, das Gesichtsfeld und die Augenbeweglichkeit 
(Doppelsehen).  

3 Der Sehtest darf im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs nicht mehr als 24 Monate 
zurückliegen. 

4 …81 

Art. 10 Kurs über lebensrettende Sofortmassnahmen 

1 Wer sich zur Prüfung der Basistheorie für den Erwerb eines Lernfahrausweises der 
Kategorien A oder B oder der Unterkategorien A1 oder B1 anmeldet, muss nachwei-
sen, dass er an einem Kurs über lebensrettende Sofortmassnahmen teilgenommen hat. 

2 Der Nachweis der Ausbildung in lebensrettenden Sofortmassnahmen wird mit einer 
Bescheinigung einer vom ASTRA anerkannten Stelle erbracht. Die Bescheinigung 
darf nur Teilnehmern ausgestellt werden, die den ganzen Kurs besucht haben. Der 
Kurs darf nicht mehr als sechs Jahre zurückliegen. 

3 Der Kurs vermittelt: 

a. Instruktionen über die Sicherung der Unfallstelle und die Alarmierung der Ret-
tungskräfte; 

  

78 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2015 2599). 
79 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 1. März 2024  

(AS 2023 255). 
80 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 1. März 2024  

(AS 2023 255). 
81 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, mit Wirkung seit 1. Febr. 2019  

(AS 2019 321). 
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b. Kenntnisse über die Massnahmen, die bei einer verletzten Person bis zum Ein-
satz ärztlicher Hilfe zur Erhaltung der lebenswichtigen Körperfunktionen ge-
troffen werden müssen; und 

c. Kenntnisse insbesondere über die richtige Lagerung der verletzten Person, die 
Beatmung bei Atemstillstand, die Vorkehren bei schweren Blutungen und die 
Grundlagen der Herzmassage. 

4 Die Organisation und die Programme von Kursen über lebensrettende Sofortmass-
nahmen sowie die Anforderungen an die Instruktoren bedürfen der Genehmigung des 
ASTRA. 

5 Den Kurs über lebensrettende Sofortmassnahmen brauchen nicht zu absolvieren: 

a. Inhaber eines Führerausweises der in Absatz 1 erwähnten Kategorien oder Un-
terkategorien; 

b. Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte; 

c. Pflegepersonal mit Diplom oder Fähigkeitsausweis; 

d. Instruktoren von Nothelferkursen; 

e. andere als die in den Buchstaben a–d genannten Personen, die den Nachweis 
der Ausbildung in lebensrettenden Sofortmassnahmen durch eine vom 
ASTRA anerkannte Stelle erbringen.  

122 Gesuch um Erteilung eines Lernfahr- oder 
Führerausweises 

Art. 1182 Einreichung des Gesuchs 

1 Wer einen Lernfahrausweis, einen Führerausweis oder eine Bewilligung zum 
berufsmässigen Personentransport erwerben will, muss bei der Zulassungsbehörde 
oder einer von ihr bezeichneten Stelle einreichen: 

a. ein vollständig und wahrheitsgetreu ausgefülltes Gesuchsformular nach 
Anhang 4; 

b. eine Bescheinigung über den Abschluss eines Kurses nach Artikel 10; 

c. ein aktuelles Passfoto im Format 35 x 45 mm oder ein aktuelles Foto in digi-
taler Form, sofern die kantonale Behörde dies ermöglicht. 

2 Folgende Personen müssen dem Gesuch zudem eine Bestätigung des kantonalen 
Berufsbildungsamtes über den Abschluss eines gültigen Lehrvertrages beilegen: 

a. Lernende folgender beruflichen Grundbildungen, die das 18. Altersjahr noch 
nicht erreicht haben: 

1. «Strassentransportfachfrau/Strassentransportfachmann EFZ», 

  

82 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 
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2. «Automobil-Fachfrau/Automobil-Fachmann EFZ» mit der Fachrichtung 
«Nutzfahrzeuge», 

3. «Automobil-Mechatronikerin/Automobil-Mechatroniker EFZ» mit der 
Fachrichtung «Nutzfahrzeuge»; 

b. Lernende der beruflichen Grundbildung «Motorradmechanikerin/Motorrad-
mechaniker EFZ». 

3 Wird das Gesuch erstmals eingereicht, muss der Gesuchsteller persönlich vorspre-
chen und zusätzlich einen gültigen Identitätsnachweis mit Foto vorlegen. Als Iden-
titätsnachweise werden namentlich anerkannt: 

a. alle Passarten und die Identitätskarte nach der Ausweisverordnung vom 
20. September 200283; 

b. die vom Herkunfts- oder Heimatstaat ausgestellten Pässe und Identitätskarten; 

c. alle von einer zuständigen schweizerischen Behörde nach dem Ausländer- und 
Integrationsgesetz vom 16. Dezember 200584 und im Rahmen des Vollzuges 
des Asylgesetzes vom 26. Juni 199885 ausgestellten Ausländerausweise; 

d. die vom Staatssekretariat für Migration nach der Verordnung vom 14. Novem-
ber 201286 über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Per-
sonen (RDV) ausgestellten gültigen Reisedokumente: 

1. Reiseausweis für Flüchtlinge (Art. 3 RDV) nach Artikel 28 des Abkom-
mens vom 28. Juli 195187 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 

2. Pass für eine ausländische Person nach Artikel 4 RDV für staatenlose 
Personen nach dem Übereinkommen vom 28. September 195488 über die 
Rechtsstellung der Staatenlosen, für schriftenlose ausländische Personen 
mit einer Aufenthaltsbewilligung B oder einer Niederlassungsbewilli-
gung C und für schriftenlose vorläufig aufgenommene Personen. 

4 Die mit der Entgegennahme betraute Person prüft und bestätigt mit Stempel und Un-
terschrift die Identität des Gesuchstellers und leitet das Gesuchsformular an die Zulas-
sungsbehörde weiter. 

5 Wird das Gesuch nach der Annullierung des Führerausweises auf Probe eingereicht, 
so muss zudem ein Gutachten eines Verkehrspsychologen nach Artikel 5c beigelegt 
werden, das die verkehrspsychologische Eignung bejaht. Das Gutachten darf frühes-
tens einen Monat vor Ablauf der Sperrfrist eingereicht werden und nicht älter als drei 
Monate sein. 

Art. 11a89  
  

83  SR 143.11 
84  SR 142.20 
85 SR 142.31 
86 SR 143.5 
87  SR 0.142.30 
88  SR 0.142.40 
89 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, mit Wirkung seit 1. Juli 2016 

(AS 2015 2599). 
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Art. 11b90  Prüfung des Gesuchs 

1 Die kantonale Behörde prüft, ob die Voraussetzungen für den Erwerb eines Lernfahr- 
oder Führerausweises oder einer Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport 
erfüllt sind. 

2 Sie klärt ab, ob der Gesuchsteller im IVZ-Massnahmen verzeichnet ist. Ist er im IVZ-
Massnahmen verzeichnet, so darf die kantonale Behörde namentlich in den folgenden 
Fällen nicht erteilen: 

a. während eines befristeten Entzugs des Lernfahr- oder des Führerausweises 
oder einer befristeten Aberkennung: einen Lernfahr- oder Führerausweis oder 
eine Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport für eine Ausweiska-
tegorie, die, wäre sie vor dem Entzug oder der Aberkennung bereits vorhanden 
gewesen, ebenfalls hätte entzogen oder aberkannt werden müssen (Art. 33); 

b. während eines unbefristeten Entzugs des Lernfahr- oder des Führerausweises 
oder einer Aberkennung auf unbestimmte Zeit: einen Lernfahr- oder Führe-
rausweis oder eine Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport für 
eine Ausweiskategorie, sofern die Entzugs- oder Aberkennungsgründe der 
Erteilung dieser Ausweiskategorie oder der Bewilligung zum berufsmässigen 
Personentransport entgegenstehen. 

3 Sie weist: 

a. Gesuchsteller, die den Führerausweis der Kategorien C oder D oder der Un-
terkategorien C1 oder D1 oder die Bewilligung zum berufsmässigen Perso-
nentransport erwerben wollen und die noch keinen Führerausweis dieser 
Kategorien oder Unterkategorien oder noch keine Bewilligung zum berufs-
mässigen Personentransport besitzen: an einen Arzt mit Anerkennung der 
Stufe 2; 

b. Gesuchsteller, die das 75. Altersjahr überschritten haben und erstmals einen 
Lernfahr- oder Führerausweis oder eine Bewilligung zum berufsmässigen Per-
sonentransport erwerben wollen: an einen Arzt mit mindestens einer Anerken-
nung der Stufe 3; 

c. Gesuchsteller, die körperbehindert sind oder an deren medizinischer Eignung 
zum Führen von Motorfahrzeugen sie aus anderen Gründen zweifelt: an einen 
Arzt mit mindestens einer Anerkennung der Stufe 3; 

d. Gesuchsteller, an deren charakterlicher oder psychischer Eignung zum Führen 
von Motorfahrzeugen sie zweifelt: an einen anerkannten Verkehrspsycholo-
gen nach Artikel 5c. 

4 Wenn der gesetzliche Vertreter eines minderjährigen oder unter umfassender Bei-
standschaft stehenden Gesuchstellers seine Unterschrift auf dem Gesuchsformular 
verweigert, hört die kantonale Behörde den Gesuchsteller und seinen gesetzlichen 
Vertreter an. 

  

90 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 1. März 2024  
(AS 2023 255). 
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5 Die kantonale Behörde kann einen Behördenauszug 3 aus dem Strafregister-Infor-
mationssystem VOSTRA und in Zweifelsfällen einen polizeilichen Führungsbericht 
einholen. 

6 Personen mit Epilepsie werden nur aufgrund eines befürwortenden Berichtes eines 
Facharztes für Neurologie zum Verkehr zugelassen 

Art. 11c  Amtsgeheimnis; Anerkennung von Eignungsgutachten 

1 Die Mitglieder, Beamten und Angestellten der Zulassungsbehörden und Beschwer-
deinstanzen unterliegen hinsichtlich der ihnen bekannt gegebenen Befunde und Mel-
dungen betreffend den körperlichen und psychischen Gesundheitszustand sowie das 
Sehvermögen von Gesuchstellern um einen Lernfahrausweis und Inhabern eines Füh-
rerausweises dem Amtsgeheimnis. Dies gilt nicht für den Austausch von Informatio-
nen unter diesen Behörden oder mit den begutachtenden Stellen. 

2 Die Befunde und Meldungen über den körperlichen und psychischen Gesundheits-
zustand müssen so aufbewahrt werden, dass sie von Unbefugten nicht eingesehen wer-
den können. 

3 Gutachten und Berichte nach dieser Verordnung, die nicht älter als drei Monate sind, 
sind in allen Kantonen anzuerkennen. Die Kantone geben einander die Ärzte nach Ar-
tikel 5abis und die Psychologen nach Artikel 5c bekannt.91  
123 Gemeinsame Bestimmungen zum Ablegen der 

Theorieprüfungen und der praktischen Führerprüfung 

Art. 12 Prüfungsort 

1 Der Wohnsitzkanton kann bewilligen, dass die Prüfung der Basistheorie, die Prüfung 
der Zusatztheorie und die praktische Führerprüfung in einem anderen Kanton abgelegt 
werden. 

2 Eine Bewilligung ist nicht erforderlich, wenn die Ausbildung und die Prüfung in 
Kursen der Armee erfolgen. 

Art. 12a  Prüfungsergebnis 

Das Prüfungsergebnis muss dem Kandidaten eröffnet werden. Das Nichtbestehen der 
Prüfung ist zu begründen, auf Verlangen schriftlich.  
  

91 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016  
(AS 2015 2599). 
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124 Prüfung der Basistheorie und erstmalige Datenerfassung 
im IVZ-Personen92 

Art. 13 Prüfung der Basistheorie 

1 Mit der Prüfung der Basistheorie stellt die Zulassungsbehörde fest, ob der Gesuch-
steller über die Kenntnisse nach Anhang 11 Ziffer II. 1 verfügt.93 

1bis Die Prüfung der Basistheorie kann frühestens einen Monat vor Erreichen des Min-
destalters abgelegt werden.94 

2 Die Kantone erarbeiten die Prüfungsfragen im Einvernehmen mit dem ASTRA. Sie 
können diese Aufgabe Dritten übertragen.95 

3 Keine Prüfung der Basistheorie müssen Personen ablegen, die: 

a. einen Führerausweis der Kategorien A, B, C oder D oder der Unterkategorien 
A1, B1, C1 oder D1 erwerben wollen und bereits einen Führerausweis einer 
dieser Kategorien oder Unterkategorien besitzen; 

b. einen Führerausweis der Spezialkategorie F erwerben wollen und bereits einen 
Führerausweis der Spezialkategorie G besitzen; 

c. einen Führerausweis der Kategorien BE, CE oder DE oder der Unterkatego-
rien C1E oder D1E erwerben wollen und den Führerausweis für das Zugfahr-
zeug besitzen. 

4 Wer den Führerausweis der Spezialkategorien F, G oder M erwerben will, legt eine 
Prüfung der Basistheorie ab, welche der entsprechenden Fahrzeugkategorie angepasst 
ist. 

5 Wer nach der Annullierung des Führerausweises auf Probe ein neues Gesuch um 
einen Lernfahrausweis stellen will, muss die Prüfung der Basistheorie wiederholen.96 

Art. 1497 Erstmalige Datenerfassung im IVZ-Personen 

Vor der Erteilung des Lernfahrausweises oder eines Führerausweises der Spezialkate-
gorien G oder M übermittelt die Zulassungsbehörde dem IVZ-Personen die Persona-
lien des Gesuchstellers und die für die Erteilung des Lernfahr- oder Führerausweises 
erforderlichen Daten.  
  

92 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 8 der V vom 30. Nov. 2018 über das Informationssys-
tem Verkehrszulassung, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4997). 

93 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006  
(AS 2005 4519) 

94 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, in Kraft seit 1. Nov. 2003  
(AS 2003 3719). 

95 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

96 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2019 191). 

97 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 8 der V vom 30. Nov. 2018 über das Informationssys-
tem Verkehrszulassung, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4997). 
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125 Lernfahrausweis 

Art. 15 Erteilung 

1 Der Lernfahrausweis wird nach bestandener Prüfung der Basistheorie erteilt. Ist 
keine solche Prüfung abzulegen, wird der Lernfahrausweis erteilt, wenn die Voraus-
setzungen zu dessen Erwerb erfüllt sind. 

2 Der Lernfahrausweis der Kategorie A wird für Motorräder, einschliesslich solche mit 
Seitenwagen, mit einer Motorleistung von nicht mehr als 35 kW und einem Verhältnis 
von Motorleistung und Leergewicht von nicht mehr als 0,20 kW/kg erteilt. Diese Leis-
tungsbeschränkung gilt nicht bei: 

a. Lernenden der beruflichen Grundbildung «Motorradmechanikerin/Motorrad-
mechaniker EFZ», die von einem Fahrlehrer der Kategorie A ausgebildet wer-
den; 

b.98 Personen, die für ihre berufliche Tätigkeit bei der Polizei auf Motorrädern aus-
gebildet werden; 

c. Verkehrsexperten im Rahmen ihrer Aus- und Weiterbildung.99 

2bis Der Lernfahrausweis der Kategorie A ohne Leistungsbeschränkung wird Personen 
erteilt, die den Führerausweis der Kategorie A mit Leistungsbeschränkung seit min-
destens zwei Jahren besitzen und die klaglose Fahrpraxis nach Artikel 8 Absatz 6 
nachweisen können.100 

3 Im Lernfahrausweis können die gleichen Auflagen, Beschränkungen und Zusatzan-
gaben wie im Führerausweis eingetragen werden.101 

4 Die Inhaber haben unter Vorlage des Lernfahrausweises der Zulassungsbehörde in-
nert 14 Tagen jede Tatsache zu melden, die eine Änderung oder Ersetzung des Aus-
weises erfordert. 

5 …102 

Art. 16 Gültigkeit 

1 Der Lernfahrausweis ist gültig: 

a. vier Monate für die Kategorie A und die Unterkategorie A1; 

b. 12 Monate für die Unterkategorie B1 und die Spezialkategorie F; 

c. 24 Monate für alle übrigen Kategorien. 

  

98 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

99 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2019 191). 

100 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2019 191). 

101 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 2853). 

102 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004 (AS 2004 5057). Aufgehoben durch  
Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, mit Wirkung seit 15. Juli 2023 (AS 2023 255). 



Verkehrszulassungsverordnung 

23 / 154 

741.51 

2 Die Gültigkeitsdauer des Lernfahrausweises für die Kategorie A und die Unterkate-
gorie A1 wird um zwölf Monate verlängert, wenn der Nachweis der erfolgreichen Ab-
solvierung der praktischen Grundschulung nach Artikel 19 vorliegt. 

3 Die Gültigkeit des Lernfahrausweises erlischt, wenn: 

a. der Inhaber drei Mal in Folge die Führerprüfung nicht bestanden hat und die 
Zulassungsbehörde aufgrund eines Tests die Fahreignung des Bewerbers ver-
neint; 

b.103 der Lehrvertrag folgender Lernenden vor Vollendung ihres 18. Altersjahres 
aufgelöst wird: 

1. Lernende der beruflichen Grundbildung «Strassentransportfachfrau/ 
Strassentransportfachmann EFZ», 

2. Lernende der beruflichen Grundbildung «Automobil-Fachfrau/Automo-
bil-Fachmann EFZ» mit der Fachrichtung «Nutzfahrzeuge», 

3. Lernende der beruflichen Grundbildung «Automobil-Mechatronike-
rin/Automobil-Mechatroniker EFZ» mit der Fachrichtung «Nutzfahr-
zeuge». 

4 Einen zweiten Lernfahrausweis kann nur beantragen, wer aufgrund eines Tests der 
Zulassungsbehörde als fahrgeeignet gilt oder nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des 
ersten Lernfahrausweises noch nicht alle Prüfungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat. 
Die Zulassungsbehörde verfügt allfällige Auflagen. 

Art. 17 Lernfahrt 

1 Als Lernfahrt gilt jede Fahrt mit einem Motorfahrzeug, dessen Führer im Besitz eines 
Lernfahrausweises sein muss. 

2 Der Lernfahrausweis der Kategorie A, der Unterkategorien A1 und B1 sowie der 
Spezialkategorie F berechtigt zu Lernfahrten ohne Begleitperson. 

2bis Der Lernfahrausweis der Unterkategorie D1 berechtigt zu Lernfahrten mit Fahr-
zeugen der Unterkategorie C1, derjenige der Unterkategorie D1E zu Lernfahrten mit 
Fahrzeugkombinationen der Unterkategorie C1E.104 

3 Mit dem Lernfahrausweis der Kategorien BE, CE oder DE sowie der Unterkatego-
rien C1E oder D1E dürfen auf Anhängerzügen Lernfahrten ohne Begleitperson durch-
geführt werden, wenn der Fahrschüler den Führerausweis für das Zugfahrzeug besitzt. 

4 Auf Lernfahrten mit Fahrzeugen der Kategorie D oder der Unterkategorie D1 dürfen 
keine Personen mitgeführt werden. Ausgenommen sind die Begleitperson nach Artikel 
15 Absatz 1 SVG, der Fahrlehrer, der Verkehrsexperte sowie weitere Fahrschüler.105 

5 Folgende Berechtigungen und Auflagen sind im Lernfahrausweis einzutragen: 

  

103 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

104 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, in Kraft seit 1. Nov. 2003  
(AS 2003 3719). 

105 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, in Kraft seit 1. Nov. 2003  
(AS 2003 3719). 
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a. der Lernfahrausweis der Kategorie C oder der Unterkategorie C1 berechtigt 
zu Lernfahrten mit einem Motorwagen der Kategorie B; 

b. gehörlose und körperbehinderte Personen dürfen nur von einem behördlich 
anerkannten Ausbilder begleitet werden; 

c.106 Lernende der beruflichen Grundbildungen «Strassentransportfachfrau/Stras-
sentransportfachmann EFZ», «Automobil-Fachfrau/Automobil-Fachmann 
EFZ» mit der Fachrichtung «Nutzfahrzeuge» und «Automobil-Mechatronike-
rin/Automobil-Mechatroniker EFZ» mit der Fachrichtung «Nutzfahrzeuge» 
dürfen Lernfahrten mit einem Motorfahrzeug der Kategorie C oder einer Fahr-
zeugkombination der Kategorie CE nur in Begleitung eines Fahrlehrers oder 
eines befugten Ausbilders durchführen; besitzen die Lernenden den Führe-
rausweis der Kategorie C, dürfen sie Lernfahrten mit einer Fahrzeugkombina-
tion der Kategorie CE ohne Begleitperson durchführen; 

d.107 der Lernfahrausweis der Unterkategorie C1 berechtigt zu Lernfahrten mit Feu-
erwehrmotorwagen, die ein Gesamtgewicht von mehr als 7500 kg aufweisen, 
und Fahrschullastwagen der Kategorie C. 

6 Auf Lernfahrten dürfen keine berufsmässigen Personentransporte durchgeführt wer-
den. 

Art. 17a108 Übungsfahrt 

1 Als Übungsfahrt gilt jede Fahrt mit einem Motorfahrzeug, dessen Führer nicht im 
Besitz eines Lernfahrausweises sein muss und die als Vorbereitung auf eine praktische 
Führerprüfung durchgeführt wird. 

2 Auf Übungsfahrten mit Fahrzeugen der Kategorie D oder der Unterkategorie D1, für 
die kein Lernfahrausweis erforderlich ist, dürfen die Begleitperson nach Artikel 15 
Absatz 1 SVG, der Fahrlehrer, der Verkehrsexperte sowie weitere Fahrschüler mitfah-
ren; der Fahrzeugführer hat eine Bestätigung über die Zulassung zur Führerprüfung 
der Kategorie D oder der Unterkategorie D1 mitzuführen. 

3 Die Bestätigung der Anmeldung zu einem anerkannten Traktorfahrkurs nach Arti-
kel 4 Absatz 3 berechtigt die Inhaber des Führerausweises der Spezialkategorie G zum 
Durchführen von Übungsfahrten mit Traktoren, die eine Höchstgeschwindigkeit von 
40 km/h aufweisen. Das Führen von Ausnahmefahrzeugen ist nicht gestattet. Anhä-
nger dürfen ausschliesslich auf dem direkten Weg zum Kursort und während des Kur-
ses mitgeführt werden. Die Veranstalter von Traktorfahrkursen dürfen die Anmeldung 
frühestens einen Monat vor dem Kursbesuch bestätigen.  
  

106 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 1. März 2024  
(AS 2023 255). 

107 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, in Kraft seit 1. Nov. 2003  
(AS 2003 3719). 

108 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 2183). 
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126 Fahrausbildung 

Art. 18 Kurs über Verkehrskunde 

1 Wer den Führerausweis der Kategorie A oder B oder der Unterkategorie A1 oder B1 
erwerben will, muss sich über die Teilnahme an einem Kurs über Verkehrskunde aus-
weisen können.109 

2 Die Kursteilnahme setzt den Besitz eines Lernfahrausweises voraus. 

3 Vom Kursbesuch befreit sind Personen, die bereits einen Führerausweis einer der 
Kategorien oder Unterkategorien nach Absatz 1 besitzen. 

4 Der Kurs soll namentlich durch Verkehrssinnbildung und Gefahrenlehre zu einer de-
fensiven und verantwortungsbewussten Fahrweise motivieren. Die Dauer des Kurses 
beträgt insgesamt acht Stunden. Er ist bei einem Fahrlehrer zu absolvieren. 

5 Der Fahrlehrer hat dem Fahrschüler eine Bestätigung abzugeben, dass dieser am 
Kurs über Verkehrskunde teilgenommen hat. 

Art. 19 Praktische Grundschulung für Motorrad-Fahrschüler 

1 Wer den Führerausweis der Kategorie A oder der Unterkategorie A1 erwerben will, 
muss innert vier Monaten seit der Erteilung des Lernfahrausweises die praktische 
Grundschulung bei einem Inhaber der Fahrlehrerbewilligung der Kategorie A absol-
vieren. Wird ein neuer Lernfahrausweis ausgestellt, so muss die praktische Grund-
schulung nicht wiederholt werden.110 

2 In der praktischen Grundschulung soll der Fahrschüler sich das für das Fahren im 
Verkehr erforderliche Grundverständnis der Fahrdynamik und die Blicktechnik aneig-
nen und lernen, das Fahrzeug richtig zu bedienen. Die Grundschulung soll zudem zu 
einer defensiven, verantwortungsbewussten und energiesparenden Fahrweise motivie-
ren. Bewerber um den Führerausweis der Kategorie A dürfen die praktische Grund-
schulung nicht mit Fahrzeugen der Unterkategorie A1 absolvieren.111 

3 Die praktische Grundschulung dauert zwölf Stunden.112 

4 Der Fahrlehrer muss dem Fahrschüler schriftlich bestätigen, dass er an der prakti-
schen Grundschulung teilgenommen und die Kursziele erreicht hat. 

  

109 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2019 191). 

110 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2019 191). 

111 Letzten Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, in Kraft seit 1. Nov. 2003  
(AS 2003 3719). 

112 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2019 191). 
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Art. 19a113 Gestaltung, Inhalt und Durchführung 

Das ASTRA regelt die Gestaltung, den Inhalt und die Durchführung des Kurses über 
Verkehrskunde und der praktischen Grundschulung für Motorrad-Fahrschüler. 

Art. 20114 Ausbildung von Lernenden der beruflichen Grundbildung 
«Strassentransportfachfrau/Strassentransportfachmann EFZ» 

1 Wer Lernende der beruflichen Grundbildung «Strassentransportfachfrau/Strassen-
transportfachmann EFZ» ausbilden will, benötigt eine Ausbildungsbewilligung. Diese 
wird von der kantonalen Behörde nur Berufsbildnern oder Betriebsangehörigen erteilt, 
die über Erfahrung im Chauffeurberuf und eine mindestens dreijährige Fahrpraxis auf 
Lastwagen ohne verkehrsgefährdende Verletzung von Verkehrsvorschriften verfügen 
sowie Gewähr bieten, dass ihnen die Ausbildung von jungen Erwachsenen anvertraut 
werden kann. 

2 Wer die Ausbildungsbewilligung erwerben will, hat einen Instruktionskurs zu besu-
chen und sich über die erforderlichen Verkehrskenntnisse (Anh. 11 Ziff. II) auszuwei-
sen. Das ASTRA regelt die Instruktionskurse. 

3 Die Ausbildungsbewilligung wird für sechs Jahre erteilt. Sie kann um je weitere 
sechs Jahre verlängert werden, wenn der Inhaber nachweist, dass er seit der Ausstel-
lung oder der letzten Verlängerung einen Wiederholungskurs absolviert hat und min-
destens ein Lernender, den er regelmässig begleitet hat, die Führerprüfung auf Last-
wagen bestanden hat. 

Art. 20a115 Meldung der Auflösung von Lehrverträgen 

1 Wird der Lehrvertrag eines Lernenden der beruflichen Grundbildung «Strassentrans-
portfachfrau/Strassentransportfachmann EFZ», «Automobil-Fachfrau/Automobil-
Fachmann EFZ» mit der Fachrichtung «Nutzfahrzeuge» oder «Automobil-Mechatro-
nikerin/Automobil-Mechatroniker EFZ» mit der Fachrichtung «Nutzfahrzeuge» auf-
gelöst und ist diesem Lernenden vor seinem vollendeten 18. Altersjahr ein Lernfahr-
ausweis der Kategorie C oder CE erteilt worden, so muss der Berufsbildner die 
Auflösung des Lehrvertrags unverzüglich der kantonalen Behörde melden, die den 
Lernfahrausweis ausgestellt hat. Sofern der Lernende das 18. Altersjahr noch nicht 
vollendet hat, fordert die kantonale Behörde ihn zur Rückgabe des Lernfahrausweises 
auf (Art. 16 Abs. 3 Bst. b). 

2 Wird der Lehrvertrag eines Lernenden der beruflichen Grundbildung «Motorradme-
chanikerin/Motorradmechaniker EFZ» aufgelöst und ist diesem Lernenden ein Lern-
fahrausweis der Kategorie A ohne Leistungsbeschränkung nach Artikel 15 Absatz 2 
Buchstabe a erteilt worden, so muss der Berufsbildner die Auflösung des Lehrvertrags 

  

113 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

114 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

115 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 
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unverzüglich der kantonalen Behörde melden, die den Lernfahrausweis ausgestellt hat. 
Die kantonale Behörde fordert den Lernenden zur Rückgabe des Lernfahrausweises 
auf und erteilt ihm für die verbleibende Gültigkeitsdauer einen Lernfahrausweis der 
Kategorie A für Motorräder mit einer Motorleistung von nicht mehr als 35 kW und 
einem Verhältnis von Motorleistung und Leergewicht von nicht mehr als 0,20 kW/kg.  
127 Prüfung der Zusatztheorie für Führer von Last- und 

Gesellschaftswagen 

Art. 21 

1 Mit der Prüfung der Zusatztheorie stellt die Zulassungsbehörde fest, ob der Gesuch-
steller um einen Führerausweis der Kategorien C oder D oder der Unterkategorien C1 
oder D1 über die Kenntnisse in Anhang 11 Ziffer II. 2 verfügt. 

2 Die Kantone erarbeiten die Prüfungsfragen im Einvernehmen mit dem ASTRA. Sie 
können diese Aufgabe Dritten übertragen.116 

3 …117 

4 …118  
128 Praktische Führerprüfung 

Art. 22 Praktische Führerprüfung 

1 Mit der praktischen Führerprüfung stellt der Verkehrsexperte fest, ob der Gesuch-
steller fähig ist, ein Motorfahrzeug der entsprechenden Kategorie unter Einhaltung der 
Verkehrsregeln auch in schwierigen Verkehrssituationen vorausschauend und mit 
Rücksicht auf die übrigen Verkehrsteilnehmer zu führen. 

1bis Gesuchsteller um einen Führerausweis der Kategorie B, die den Lernfahrausweis 
vor dem zurückgelegten 20. Altersjahr erworben haben, müssen diesen seit mindestens 
einem Jahr besitzen, um zur praktischen Führerprüfung zugelassen zu werden. Dies 
gilt nicht für Lernende der folgenden beruflichen Grundbildungen: 

a. «Strassentransportfachfrau/Strassentransportfachmann EFZ»; 

b. «Automobil-Fachfrau/Automobil-Fachmann EFZ» mit der Fachrichtung 
«Nutzfahrzeuge»; 

c. «Automobil-Mechatronikerin/Automobil-Mechatroniker EFZ» mit der Fach-
richtung «Nutzfahrzeuge»; 

  

116 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

117 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, mit Wirkung seit 1. Nov. 2003  
(AS 2003 3719). 

118 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021  
(AS 2019 191). 
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d. «Strassentransportpraktikerin/Strassentransportpraktiker EBA».119 

2 Die Zulassungsbedingungen und der Prüfungsstoff richten sich nach Anhang 12. 

3 Keine praktische Führerprüfung haben abzulegen: 

a. Inhaber eines Führerausweises der Kategorie B oder der Unterkategorie B1, 
die einen Führerausweis der Unterkategorie A1 erwerben wollen und die prak-
tische Grundschulung nach Artikel 19 abgeschlossen haben; 

b. Personen, die einen Führerausweis der Spezialkategorien G oder M erwerben 
wollen. Artikel 28 Absatz 2 bleibt vorbehalten; 

c.120 Inhaber eines Führerausweises der Kategorie C oder der Unterkategorie C1, 
die einen Führerausweis der Unterkategorie D1 erwerben wollen. 

4 Stellt sich bei der praktischen Führerprüfung heraus, dass der Gesuchsteller die Ver-
kehrsregeln nur ungenügend kennt, so ordnet die Zulassungsbehörde eine neue Prü-
fung der Basistheorie an. 

Art. 23 Wiederholung 

1 Wer die praktische Führerprüfung zweimal nicht besteht, wird zu einer weiteren Füh-
rerprüfung nur zugelassen, wenn ein Fahrlehrer bescheinigt, dass die Fahrausbildung 
abgeschlossen ist. 

2 Wer die praktische Führerprüfung dreimal nicht besteht, kann zu einer vierten Prü-
fung nur aufgrund eines die Eignung bestätigenden Tests nach Artikel 16 Absatz 3 
zugelassen werden.  
129 Führerausweis 

Art. 24121 Erteilung 

1 Der Führerausweis wird unter Vorbehalt von Art. 24a unbefristet erteilt. 

2 Er wird für alle Kategorien, Unterkategorien und die Spezialkategorie F nach bestan-
dener praktischer Führerprüfung erteilt; für die Spezialkategorien G und M wird er 
nach bestandener Prüfung der Basistheorie erteilt. Artikel 28 Absatz 2 bleibt vorbe-
halten. 

3 Der Führerausweis der Kategorie A mit Leistungsbeschränkung wird Personen er-
teilt, die einen Lernfahrausweis mit Leistungsbeschränkung besitzen und die prakti-

  

119 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018 (AS 2019 191). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023 (AS 2023 255). 

120 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, in Kraft seit 1. Nov. 2003  
(AS 2003 3719). 

121 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Dez. 2005  
(AS 2004 5057). 
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sche Führerprüfung bestanden haben. Der Führerausweis der Kategorie A ohne Leis-
tungsbeschränkung wird Personen erteilt, die einen Lernfahrausweis ohne Leistungs-
beschränkung besitzen und die praktische Führerprüfung bestanden haben.122 

4 und 5 …123 

Art. 24a124 Führerausweis auf Probe 

1 Der Führerausweis der Kategorien A und B wird auf Probe erteilt. Dies gilt nicht bei 
Personen, die bereits Inhaber eines unbefristeten Führerausweises einer dieser Kate-
gorien sind. 

2 Vor der Erteilung des Führerausweises auf Probe erworbene Unterkategorien und 
Spezialkategorien sowie während der Probezeit erworbene weitere Kategorien und 
Unterkategorien werden ebenfalls auf das Ablaufdatum des Führerausweises auf 
Probe befristet. 

Art. 24b125 Erteilung einer beschränkten Fahrbewilligung oder des definitiven 
Führerausweises der Spezialkategorien oder der Unterkategorie A1 

1 Hat der Inhaber des Führerausweises auf Probe die Weiterausbildung während der 
Probezeit nicht besucht, so erteilt die kantonale Behörde ihm eine auf den Weiteraus-
bildungstag beschränkte Fahrbewilligung, wenn er die Weiterausbildung nachholen 
will und die Anmeldebestätigung eines anerkannten Kursveranstalters vorlegt. 

2 Will der Inhaber eines Führerausweises auf Probe, der die Weiterausbildung weder 
während der Probezeit besucht noch danach nachgeholt hat, nur Fahrzeuge der Spezi-
alkategorien und der Unterkategorie A1 führen, so kann ihm die Zulassungsbehörde 
auf Gesuch hin erteilen: 

a. den definitiven Führerausweis der Spezialkategorien; 

b. den definitiven Führerausweis der Unterkategorie A1, sofern er diese bereits 
besass. 

Art. 24c126 Eintrag von Berechtigungen 

Im Führerausweis sind folgende Berechtigungen einzutragen: 

a. die Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport nach Artikel 25 unter 
Angabe der Kategorie, Unterkategorie oder Spezialkategorie, mit welcher die 
Transporte ausgeführt werden dürfen; 

  

122 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2021  
(AS 2019 191). 

123 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021  
(AS 2019 191). 

124 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Dez. 2005  
(AS 2004 5057). 

125 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020  
(AS 2019 191). 

126 Ursprünglich Art. 24a 
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b. die Bewilligung zum Führen von Trolleybussen gemäss Artikel 17 Absatz 3 
der Trolleybus-Verordnung vom 6. Juli 1951127; 

c. die Berechtigung der auf Antrag der kantonalen Ärztegesellschaft bezeichne-
ten Notfallärzte zur Verwendung des Kennzeichens «Arzt/Notfall»; 

d.128 die Bewilligung für Inhaber der Unterkategorie C1 zum Führen von Feuer-
wehrmotorwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 7500 kg und unab-
hängig von der Platzzahl, sofern die Führerprüfung mit einem Feuerwehrmo-
torwagen mit einem Betriebsgewicht von mehr als 7500 kg oder mit einem 
Fahrschullastwagen der Kategorie C absolviert wurde; 

e.129 der Fähigkeitsausweis für den Personen- oder Gütertransport unter Angabe der 
für den Transport zugelassenen Kategorie oder Unterkategorie und der Gül-
tigkeitsdauer, sofern keine separate Karte ausgestellt wurde (Art. 9 Abs. 3 der 
Chauffeurzulassungsverordnung vom 15. Juni 2007130). 

Art. 24d131 Eintrag von Auflagen, Beschränkungen und anderen Zusatzangaben 

Für Auflagen, Beschränkungen und andere Zusatzangaben, die im Führerausweis ein-
getragen werden, sind Schlüsselzahlen oder Kurztexte zu verwenden. Diese werden 
vom ASTRA festgelegt. 

Art. 24e132 Entfernung von Auflagen, Beschränkungen und anderen  
Zusatzangaben 

1 Die Zulassungsbehörde hebt Auflagen und Beschränkungen auf, wenn der Ausweis-
inhaber die Voraussetzungen zur uneingeschränkten Führung von Fahrzeugen der ent-
sprechenden Kategorie, Unterkategorie oder Spezialkategorie erfüllt. 

2 Andere Zusatzangaben werden entfernt, wenn die Voraussetzungen für deren Eintrag 
weggefallen sind. 

Art. 24f 133 Ausstellung eines neuen Lernfahr- oder Führerausweises 

1 Wird die Fahrberechtigung erweitert oder eingeschränkt, oder werden die Angaben 
auf dem Ausweis geändert, muss ein neuer Ausweis ausgestellt werden. Der bisherige 
Ausweis verliert mit der Aushändigung des neuen Ausweises seine Gültigkeit und 
muss eingezogen werden. 

  

127 SR 744.211 
128 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, in Kraft seit 1. Nov. 2003  

(AS 2003 3719). 
129 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Juni 2007 (AS 2007 3533). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 22. Okt. 2008, in Kraft seit 1. Sept. 2009 (AS 2008 5569). 
130 SR 741.521 
131 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004 (AS 2004 5057). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023 (AS 2023 255). 
132 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Dez. 2005  

(AS 2004 5057). 
133 Ursprünglich Art. 24c 
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2 Als Ersatz für einen verlorenen Ausweis darf ein neuer Lernfahr- oder Führerausweis 
nur bei schriftlich bestätigtem Verlust abgegeben werden. Wird der ersetzte Ausweis 
wieder aufgefunden, so muss er innert 14 Tagen der Behörde abgegeben werden. Für 
Personen mit Wohnsitz im Ausland gilt Artikel 24h Absätze 2 und 3.134 

Art. 24g135 Pflicht zum Mitführen von Ausweisen in besonderen Fällen136 

1 Führer von land- und forstwirtschaftlichen Motorfahrzeugen müssen auf Fahrten 
zwischen dem Betrieb und dem bewirtschafteten Einsatzgebiet den Führerausweis 
oder die Bestätigung der Anmeldung zu einem anerkannten Traktorfahrkurs nicht mit 
sich führen.137 

2 …138 

Art. 24h139 Führerausweise für Personen mit Wohnsitz im Ausland 

1 Personen, die einen Führerausweis gestützt auf Artikel 42 Absatz 3bis Buchstabe b 
erwerben, ohne in der Schweiz Wohnsitz zu haben, wird ein auf die nächste periodi-
sche verkehrsmedizinische Untersuchung (Art. 27 Abs. 1 Bst. a) befristeter Führeraus-
weis erteilt. 

2 Personen, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt haben und deren schweizerischer 
Führerausweis abhanden gekommen ist, erhalten eine Bestätigung über die in der 
Schweiz registrierten Fahrberechtigungen. 

3 Die Zulassungsbehörde stellt auf Gesuch hin einen auf höchstens fünf Jahre befris-
teten Führerausweis aus: 

a. als Ersatz für einen abhanden gekommenen schweizerischen Führerausweis, 
der gestützt auf Artikel 42 Absatz 3bis Buchstabe b erteilt wurde;  

b. als Ersatz für einen abhanden gekommenen schweizerischen Führerausweis, 
wenn die Bestätigung nach Absatz 2 vom neuen Wohnsitzstaat nicht als Nach-
weis der in der Schweiz erworbenen Fahrberechtigungen anerkannt wird; oder 

c. als Ersatz für einen abhanden gekommenen oder abgelaufenen schweizeri-
schen Führerausweis, wenn dieser vom neuen Wohnsitzstaat als Legitima-
tionsnachweis für die von ihm erteilten Fahrberechtigungen anerkannt wurde, 
ohne dass ein nationaler Führerausweis ausgestellt wurde; ein abgelaufener 
Führerausweis auf Probe darf nur ersetzt werden, wenn der Inhaber die im 
schweizerischen Recht vorgeschriebene Weiterausbildung besucht hat. 

  

134 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014  
(AS 2013 4697). 

135 Ursprünglich Art. 24d 
136 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Dez. 2021, in Kraft seit 1. April 2022 (AS 2022 15). 
137 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  

(AS 2019 321). 
138 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014  

(AS 2013 4697). 
139 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014  

(AS 2013 4697). 
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129a Berufsmässiger Personentransport mit leichten 

Personentransportfahrzeugen und schweren 
Personenwagen 

Art. 25 Bewilligung 

1 Wer mit Fahrzeugen der Kategorie B oder C, der Unterkategorie B1 oder C1 oder 
der Spezialkategorie F berufsmässig Personen transportieren will (Art. 3 Abs. 1bis 
ARV 2140), benötigt eine Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport. Berufs-
mässige Personentransporte mit Elektro-Rikschas bedürfen auch dann keiner Bewilli-
gung, wenn die Elektro-Rikschas mit einem Führerausweis der Kategorie B oder F 
geführt werden.141 

2 Die Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport ist nicht erforderlich für: 

a. die berufsmässige Beförderung von verletzten, kranken oder behinderten Per-
sonen in dazu eingerichteten und mit den besonderen Warnvorrichtungen (Art. 
82 Abs. 2 und Art. 110 Abs. 3 Bst. a VTS142) ausgerüsteten Fahrzeugen, wenn: 

1. ausschliesslich verletzte, kranke oder behinderte Betriebsangehörige in 
betriebseigenen Fahrzeugen befördert werden, 

2. der Fahrzeugführer im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit bei der Po-
lizei, der Militärverwaltung, dem Zivilschutz oder der Feuerwehr am 
Strassenverkehr teilnimmt und dies von der Behörde bewilligt wurde; 

b. berufsmässige Personentransporte, bei denen der Fahrpreis in anderen Leis-
tungen eingerechnet wird und die Fahrstrecke nicht mehr als 50 km beträgt; 

c.143 berufsmässige Personentransporte mit führerlosen Fahrzeugen, sofern diese 
mit anderen Mitteln als den konventionellen Bedienelementen geführt werden. 

3 Die Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport wird dem Inhaber eines 
Führerausweises der Kategorie B, der Unterkategorie B1 oder der Spezialkategorie F 
erteilt, wenn der Bewerber: 

a. an einer Prüfung der Zusatztheorie nachweist, dass er die Arbeits- und Ruhe-
zeit der berufsmässigen Führer von leichten Personentransportfahrzeugen 
kennt; wer lediglich Fahrten nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a, b oder c 
ARV 2 durchführen will, muss diese Prüfung nicht ablegen; und 

b. an einer zusätzlichen praktischen Führerprüfung nachweist, dass er fähig ist, 
Personen in einem Motorfahrzeug der entsprechenden Kategorie, Unterkate-
gorie oder Spezialkategorie auch in schwierigen Verkehrssituationen ohne Ge-
fährdung zu transportieren.144 

  

140 SR 822.222 
141 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. April 2015, in Kraft seit 1. Juni 2015  

(AS 2015 1333). 
142 SR 741.41 
143 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 der V vom 13. Dez. 2024 über das automatisierte Fahren, 

in Kraft seit 1. März 2025 (AS 2025 50). 
144 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, in Kraft seit 1. Nov. 2003  

(AS 2003 3719). 
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4 Dem Inhaber eines Führerausweises der Kategorie D oder der Unterkategorie D1 
wird die Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport ohne weitere Prüfung 
erteilt. 

4bis Dem Inhaber des Führerausweises der Kategorie C wird auf Gesuch hin die Be-
willigung zum berufsmässigen Personentransport ohne weitere Prüfung erteilt, sofern 
er während mindestens eines Jahres vor der Einreichung des Gesuches mit einem Mo-
torfahrzeug keine Widerhandlung gegen die Bestimmungen des Strassenverkehrs-
rechts begangen hat, die zu einem Entzug des Führerausweises führt oder geführt hat. 
Dies gilt ebenso für den Inhaber des Führerausweises der Unterkategorie C1, sofern 
er die Zusatztheorieprüfung nach Anhang 11 Ziffer 2 bestanden hat.145 

5 Die Bewilligung ist nur zusammen mit dem Führerausweis gültig.  
12a Meldepflichten und verkehrsmedizinische 

Kontrolluntersuchungen146 

Art. 26147 Meldepflichten 

1 Der Inhaber muss unter Vorlage seines Führerausweises oder einer besonderen Be-
willigung der Behörde innert 14 Tagen jede Tatsache melden, die den Ersatz des Aus-
weises oder der Bewilligung erfordert. 

2 Verlegt der Ausweisinhaber den Wohnsitz, muss er seine neue Adresse der zustän-
digen Behörde am neuen Wohnsitz innert 14 Tagen mitteilen. Bei einer Wohnsitzver-
legung in das Ausland muss er sich bei der bisherigen Behörde abmelden. 

Art. 26a148 

Art. 26b149 

Art. 27150 Verkehrsmedizinische Kontrolluntersuchungen 

1 Die Pflicht, sich einer verkehrsmedizinischen Kontrolluntersuchung zu unterziehen, 
besteht für: 

  

145 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, in Kraft seit 1. Nov. 2003  
(AS 2003 3719). 

146 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 3. Juli 2002 (AS 2002 3259). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2015 2599). 

147 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  
(AS 2002 3259). 

148 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Okt. 1979 (AS 1979 1753). Aufgehoben durch 
Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, mit Wirkung seit 1. April 2003 (AS 2002 3259). 

149 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. April 2001 (AS 2001 1387). Aufgehoben durch 
Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, mit Wirkung seit 1. April 2003 (AS 2002 3259). 

150 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2015 2599). 
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a. Inhaber eines Führerausweises der Kategorien C oder D, der Unterkatego-
rien C1 oder D1 oder der Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport 
sowie Verkehrsexperten für Führerprüfungen:151 

1. alle fünf Jahre, vorbehältlich der ersten Untersuchung nach dem vollen-
deten 50. Altersjahr mit spätestens 53 Jahren, 

2. nach der ersten Untersuchung, die nach dem vollendeten 50. Altersjahr 
stattgefunden hat, alle drei Jahre, vorbehältlich der ersten Untersuchung 
nach dem vollendeten 75. Altersjahr mit spätestens 77 Jahren; 

b. Inhaber eines Führerausweises ab dem vollendeten 75. Altersjahr: alle zwei 
Jahre; 

c. Inhaber eines Führerausweises während oder nach schweren körperlichen 
Beeinträchtigungen durch Unfallverletzungen oder Krankheiten.152 

1bis Die kantonale Behörde erinnert die nach Absatz 1 Buchstaben a und b untersu-
chungspflichtigen Personen an die Pflicht, sich einer verkehrsmedizinischen Untersu-
chung zu unterziehen. Die Erinnerung erfolgt: 

a. für die erstmalige Kontrolluntersuchung von Personen nach Absatz 1 Buch-
stabe a: drei Monate vor dem Ablauf der Untersuchungsfrist, die ab dem 
Datum der letzten verkehrsmedizinischen Untersuchung berechnet wird;  

b. für die erstmalige Kontrolluntersuchung von Personen nach Absatz 1 Buch-
stabe b: innerhalb von einem Monat nach dem Vollenden des 75. Altersjahres; 

c. für alle nachfolgenden Kontrolluntersuchungen: drei Monate vor dem Eintritt 
der Fälligkeit des Untersuchungsergebnisses nach Absatz 1ter.153 

1ter Die kantonale Behörde weist mit der Erinnerung der nach Absatz 1 Buchstaben a 
und b untersuchungspflichtigen Personen darauf hin, dass das Untersuchungsergebnis 
innerhalb von drei Monaten ab dem Versand der Erinnerung und bei nachfolgenden 
Kontrolluntersuchungen jedenfalls auf deren spätesten Termin hin vorliegen muss. 
Dieser berechnet sich ab dem Datum der zuletzt durchgeführten Untersuchung.154 

1quater Die kantonale Behörde erinnert die nach Absatz 1 Buchstabe c untersuchungs-
pflichtigen Personen nach der verkehrsmedizinischen Erstuntersuchung an die allen-
falls erforderlichen nachfolgenden Kontrolluntersuchungen.155 

1quinquies Die kantonale Behörde darf die Fristen zur Einreichung der Untersuchungs-
ergebnisse ausnahmsweise erstrecken.156 

  

151 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 30). 
152 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 1. März 2024  

(AS 2023 255). 
153 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 1. März 2024  

(AS 2023 255). 
154 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 1. März 2024  

(AS 2023 255). 
155 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 1. März 2024  

(AS 2023 255). 
156 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 1. März 2024  

(AS 2023 255). 
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2 Die verkehrsmedizinische Kontrolluntersuchung muss unter der Verantwortung ei-
nes Arztes nach Artikel 5abis durchgeführt werden. 

3 Die kantonale Behörde kann: 

a. auf Antrag des Arztes die in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Fristen 
verkürzen; 

b. den Führerausweis auf die nächste verkehrsmedizinische Untersuchung befris-
ten, wenn keine Gewähr besteht, dass sich der Ausweisinhaber freiwillig den 
häufigeren verkehrsmedizinischen Untersuchungen nach Buchstabe a unter-
zieht. 

4 Die kantonale Behörde kann im Einzelfall anordnen, dass der Umfang einer ver-
kehrsmedizinischen Untersuchung auszudehnen oder einzuschränken ist; der Arzt ist 
in diesem Fall nicht an die Formulare nach den Anhängen 2 und 2a gebunden.  
12b157 Weiterausbildung für Inhaber eines Führerausweises auf 

Probe 

Art. 27a Allgemeines 

1 Die Weiterausbildung dauert 7 Stunden und wird an einem Tag durchgeführt.158 

2 Die Weiterausbildung ist in Gruppen von sechs bis zwölf Personen durchzuführen. 
Eine Gruppe besteht entweder aus Inhabern eines Führerausweises auf Probe der Ka-
tegorie A oder aus Inhabern eines Führerausweises auf Probe der Kategorie B. Der 
Kursinhalt ist auf die jeweilige Kategorie auszurichten. Wer den Führerausweis auf 
Probe der Kategorien A und B besitzt, kann wählen, ob er die Weiterausbildung mit 
einem Motorrad der Kategorie A oder mit einem Motorwagen der Kategorie B besu-
chen will. 

3 Eine Gruppe ist von so vielen Moderatoren zu betreuen, wie dies für eine gefahrlose 
Durchführung der Weiterausbildung und zur Erreichung ihrer Ziele notwendig ist. 

4 Die Weiterausbildung ist grundsätzlich mit dem eigenen Fahrzeug zu besuchen. Der 
Kursveranstalter kann Kursteilnehmern, die kein eigenes Fahrzeug besitzen, Kursfahr-
zeuge zur Verfügung stellen. 

Art. 27b159 Ziele 

1 Die Weiterausbildung soll die Kursteilnehmenden in die Lage versetzen, reaktions-
schnell, sicher und unter Anwendung der fahrzeugtechnisch maximal zur Verfügung 
stehenden Verzögerungsleistung zu bremsen sowie die Grundsätze einer umweltscho-
nenden und energieeffizienten Fahrweise anzuwenden. 

  

157 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Dez. 2005  
(AS 2004 5057). 

158 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020  
(AS 2019 191). 

159 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020  
(AS 2019 191). 
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2 Im Übrigen sollen die Kenntnisse der Kursteilnehmenden über die wesentlichen Ein-
flussfaktoren von Unfällen gefördert werden durch das Erleben von Fahrsituationen 
unter realitätsnahen Bedingungen. 

Art. 27c160 Zeitpunkt des Besuchs der Weiterausbildung 

Die Weiterausbildung ist innerhalb von zwölf Monaten nach der Erteilung des Führe-
rausweises auf Probe zu besuchen. 

Art. 27d161 Kursbescheinigung und Meldung an die kantonale Behörde 

1 Nach dem Besuch der Weiterausbildung muss der Kursveranstalter den Kursteilneh-
menden ihre Teilnahme auf dem Formular nach Anhang 4a bestätigen und auf elekt-
ronischem Weg der kantonalen Behörde mitteilen.  

2 Jeder Kursveranstalter, der den Besuch der Weiterausbildung bestätigt, muss der Zu-
lassungsbehörde während fünf Jahren Auskunft über den Namen und den Vornamen, 
die Adresse und die Führerausweisnummer der betreffenden Kursteilnehmenden ge-
ben können. 

Art. 27e Kursveranstalter 

Zur Veranstaltung der Weiterausbildung ist eine Bewilligung erforderlich. Diese wird 
von der zuständigen Behörde des Sitzkantons erteilt, wenn sie feststellt, dass der Ge-
suchsteller:162 

a.163 über Unterrichtslokalitäten, -plätze und -material verfügt, um eine gefahrlose 
Durchführung der Weiterausbildung und die Zielerreichung zu gewährleisten; 

b. mindestens vier Moderatoren einsetzen kann; die Moderatoren, die Inhaber 
des Führerausweises auf Probe der Kategorie A weiterausbilden, müssen zu-
sätzlich über eine Ausbildung als Motorradfahrlehrer verfügen; 

c. über eine genügende Haftpflichtversicherung und eine Vollkaskoversicherung 
für die Fahrzeuge der Kursteilnehmer verfügt; 

d. die Weiterausbildungskurse öffentlich anbietet; ausgenommen sind die Wei-
terausbildungskurse der Armee; 

e.164 … 

f. über ein Qualitätssicherungssystem nach Artikel 27f verfügt. 

  

160 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020  
(AS 2019 191). 

161 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020  
(AS 2019 191). 

162 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020  
(AS 2019 191). 

163 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020  
(AS 2019 191). 

164 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, mit Wirkung seit 1. Jan. 2020  
(AS 2019 191). 
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Art. 27f Qualitätssicherung 

Jeder Kursveranstalter muss ein Qualitätssicherungssystem betreiben, das die Vermitt-
lung der Inhalte und die Erreichung der Ziele der Weiterausbildung gewährleistet. 

Art. 27g Zuständigkeiten der Kantone 

1 Die Kantone: 

a. beaufsichtigen die Durchführung der Weiterausbildung; 

b. führen den sozialpädagogischen Eignungstest für die Zulassung zur Modera-
torenausbildung durch; 

c. entscheiden über die Anrechnung von Vorkenntnissen in der Moderatorenaus-
bildung; 

d. nehmen die Prüfungen zur Erlangung des Kompetenznachweises als Modera-
tor ab; 

e. überwachen die Ausbildungsstätten für Moderatoren. 

2 Sie können die Erfüllung dieser Aufgaben anderen Stellen übertragen.  
13 Massnahmen165 

131166 Neue Führerprüfung, Abklärung der Fahreignung oder 
der Fahrkompetenz und vorsorglicher Entzug167 

Art. 28 Anordnung einer neuen Führerprüfung 

1 Hat ein Fahrzeugführer Widerhandlungen begangen, die an seiner Fahrkompetenz 
zweifeln lassen, so ordnet die Zulassungsbehörde eine neue theoretische oder prakti-
sche Führerprüfung oder beides an.168 

2 Sie kann für Gesuchsteller um einen Führerausweis der Spezialkategorien G oder M 
sowie für Führer von Motorfahrzeugen, für die ein Führerausweis nicht erforderlich 
ist, eine praktische Führerprüfung anordnen, wenn sie an deren Fahrkompetenz zwei-
felt. 

3 Wird die neue Führerprüfung im Zusammenhang mit einem Führerausweisentzug 
verfügt, kann sie in der Regel frühestens einen Monat nach Ablauf des Entzuges ab-
gelegt werden; die Behörde gibt der betroffenen Person einen Lernfahrausweis ab. 

4 Besteht die betroffene Person die neue Führerprüfung nicht, gilt Artikel 23. 

  

165 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 2853). 

166 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  
(AS 2002 3259). 

167 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014  
(AS 2013 4697). 

168 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014  
(AS 2013 4697). 
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5 Das Datum der neuen Führerprüfung wird im Führerausweis nicht eingetragen. 

Art. 28a169 Fahreignungsuntersuchung 

1 Bestehen Zweifel an der Fahreignung einer Person (Art. 15d Abs. 1 SVG), so ordnet 
die kantonale Behörde an: 

a. bei verkehrsmedizinischen Fragestellungen: eine Fahreignungsuntersuchung 
durch einen Arzt nach Artikel 5abis; 

b. bei verkehrspsychologischen Fragestellungen, namentlich nach Artikel 15d 
Absatz 1 Buchstabe c SVG: eine Fahreignungsuntersuchung durch einen Ver-
kehrspsychologen nach Artikel 5c. 

2 Der Arzt, der die Fahreignungsuntersuchung durchführt, muss: 

a. in Fällen nach Artikel 15d Absatz 1 Buchstaben a und b SVG über eine Aner-
kennung der Stufe 4 verfügen; 

b. in Fällen nach Artikel 15d Absatz 1 Buchstaben d und e SVG über eine Aner-
kennung mindestens der Stufe 3 verfügen. 

3 Bei sowohl verkehrsmedizinischen als auch verkehrspsychologischen Fragestellun-
gen ist eine verkehrsmedizinische Untersuchung durch einen Arzt mit der Anerken-
nung der Stufe 4 und eine verkehrspsychologische Untersuchung durch einen Psycho-
logen mit der Anerkennung nach Artikel 5c durchzuführen. 

Art. 29  Kontrollfahrt 

1 Bestehen Zweifel an der Fahrkompetenz eines Fahrzeugführers, so kann die kanto-
nale Behörde zur Abklärung der notwendigen Massnahmen eine Kontrollfahrt mit ei-
nem Verkehrsexperten anordnen. Eine ärztlich begleitete Kontrollfahrt zur Abklärung 
der Fahreignung darf sie nur in Fällen nach Artikel 5j Absatz 2 anordnen.170 

2 Besteht die betroffene Person die Kontrollfahrt nicht, wird: 

a.171 der Führerausweis entzogen oder der ausländische Führerausweis aberkannt. 
Die betroffene Person kann ein Gesuch um einen Lernfahrausweis stellen; 

b. ein Fahrverbot verfügt, wenn die Kontrollfahrt mit einem Motorfahrzeug ab-
solviert wurde, zu dessen Führung ein Führerausweis nicht erforderlich ist. 

3 Die Kontrollfahrt kann nicht wiederholt werden. 

4 Bleibt die betroffene Person der Kontrollfahrt unentschuldigt fern, gilt diese als nicht 
bestanden. Die Behörde muss bei der Anordnung der Kontrollfahrt auf diese Säum-
nisfolge aufmerksam machen. 

  

169 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013 (AS 2013 4697). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2015 2599). 

170 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2015 2599). 
171 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 2853). 
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Art. 30172 Vorsorglicher Entzug 

1 Bestehen ernsthafte Zweifel an der Fahreignung einer Person, so kann die kantonale 
Behörde den vorsorglichen Entzug des Lernfahr- oder des Führerausweises verfügen. 

2 Verfügt die kantonale Behörde bei polizeilich abgenommenen und ihr übermittelten 
Lernfahr- oder Führerausweisen innert 10 Arbeitstagen seit der polizeilichen Ab-
nahme nicht mindestens den vorsorglichen Entzug, so gibt sie der berechtigten Person 
den Lernfahr- oder den Führerausweis zurück. 

Art. 30a173 Gesuch auf Neubeurteilung des vorsorglichen Entzugs 

1 Eine Person, deren Lernfahr- oder deren Führerausweis vorsorglich entzogen wurde, 
kann drei Monate nach Eintritt der Rechtskraft der Entzugsverfügung mit schriftli-
chem Gesuch eine Neubeurteilung von der kantonalen Behörde verlangen. 

2 Zudem kann sie jeweils drei Monate nach Eintritt der Rechtskraft einer Verfügung 
über die Aufrechterhaltung des vorsorglichen Entzugs mit schriftlichem Gesuch eine 
Neubeurteilung von der kantonalen Behörde verlangen.  

3 Die kantonale Behörde entscheidet jeweils innert 20 Arbeitstagen nach Eingang des 
Gesuchs mittels anfechtbarer Verfügung über die Aufrechterhaltung des vorsorglichen 
Entzugs oder gibt der berechtigten Person den Lernfahr- oder den Führerausweis zu-
rück. 

Art. 30b174 Meldungen von Privatpersonen über Fahreignungsmängel 

1 Meldet eine Privatperson der kantonalen Behörde Zweifel an der Fahreignung einer 
anderen Person, so kann die kantonale Behörde beim behandelnden Arzt der gemel-
deten Person einen Bericht einholen. Auf Wunsch der meldenden Person und bei 
ihrem Nachweis eines schutzwürdigen Interesses sichert sie dieser Vertraulichkeit zu. 
Ihre Identität darf auch im Rahmen von Administrativverfahren nicht preisgegeben 
werden. 

2 Hat die gemeldete Person keinen behandelnden Arzt oder gibt sie diesen nicht 
bekannt, so kann die kantonale Behörde nach pflichtgemässem Ermessen eine Unter-
suchung nach Artikel 28a anordnen. 

3 Allfällige Schadenersatzforderungen der gemeldeten Person gegen die Behörde, 
namentlich für Kosten von Fahreignungsuntersuchungen, die aufgrund ungerechtfer-
tigter Meldungen angeordnet wurden, richten sich nach dem jeweiligen kantonalen 
Verantwortlichkeitsrecht.  
  

172 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Juni 2022, in Kraft seit 1. April 2023  
(AS 2022 407). 

173 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013 (AS 2013 4697). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 22. Juni 2022, in Kraft seit 1. April 2023 (AS 2022 407). 

174 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Juni 2022, in Kraft seit 1. April 2023  
(AS 2022 407). 
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132 Ausweisentzug175 

Art. 31176 Informationspflicht 

Wird ein Lernfahr- oder ein Führerausweisentzug auf unbestimmte Zeit oder für im-
mer verfügt, so informiert die Entzugsbehörde die betroffene Person bei der Eröffnung 
der Verfügung über die Bedingungen zum Wiedererwerb des Lernfahr- oder des Füh-
rerausweises. 

Art. 32177 Freiwillige Rückgabe des Führerausweises 

Wird der Führerausweis der Behörde freiwillig zurückgegeben, so hat dies die Wir-
kung eines Entzuges. Die Behörde hat die Rückgabe schriftlich zu bestätigen. 

Art. 33178 Umfang des Entzuges 

1 Der Entzug des Lernfahr- oder des Führerausweises einer Kategorie oder Unterkate-
gorie hat den Entzug des Lernfahr- und des Führerausweises aller Kategorien, aller 
Unterkategorien und der Spezialkategorie F zur Folge.179 

2 Der Entzug des Lernfahr- oder des Führerausweises einer Spezialkategorie hat den 
Entzug des Lernfahr- und des Führerausweises aller Spezialkategorien zur Folge. 

3 Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn ein Entzug aus medizinischen 
Gründen verfügt wird. 

4 Die Entzugsbehörde kann: 

a.180 mit dem Lernfahr- oder dem Führerausweis einer Kategorie oder Unterkate-
gorie auch den Führerausweis der Spezialkategorien G und M entziehen; 

b. mit dem Lernfahr- oder dem Führerausweis einer Spezialkategorie auch den 
Lernfahr- oder den Führerausweis der Kategorien und Unterkategorien entzie-
hen. 

5 Die kantonale Behörde kann Ausweisinhabern eine Bewilligung für Fahrten während 
des Lernfahr- oder des Führerausweisentzugs erteilen, sofern diese zu ihrer 
Berufsausübung notwendig sind. Sie legt die Einzelheiten der bewilligten Fahrten in 
ihrer Verfügung fest. Voraussetzung ist, dass der Ausweis: 

a. wegen einer leichten Widerhandlung nach Artikel 16a SVG entzogen wird; 

  

175 Ursprünglich vor Art. 30. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 
1. Dez. 2005 (AS 2004 5057). 

176 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 2853). 

177 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 2853). 

178 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 2853). 

179 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 2183). 

180 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 2183). 
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b.  nicht auf unbestimmte Zeit oder für immer entzogen wird; und 

c. in den vorangegangenen fünf Jahren nicht mehr als einmal entzogen worden 
ist.181 

6 In Härtefällen kann die kantonale Behörde unter Einhaltung der gesetzlichen Min-
destdauer den Ausweisentzug je Kategorie, Unterkategorie oder Spezialkategorie für 
eine unterschiedliche Dauer verfügen.182 

Art. 34183 Führerausweis mit Beschränkungen 

1 Die kantonale Behörde kann den Führerausweis von Personen, welche die medizini-
schen Mindestanforderungen nach Anhang 1 auch mit Hilfsmitteln nicht mehr voll-
ständig erfüllen, beschränken, statt ihn ganz zu entziehen. 

2 Ein Arzt mit der Anerkennung der Stufe 4 muss beurteilen, mit welchen Beschrän-
kungen eine sichere Teilnahme am Verkehr noch möglich ist. 

3 Der Führerausweis kann namentlich örtlich, zeitlich, auf bestimmte Strassentypen, 
auf bestimmte Fahrzeugarten oder auf individuell angepasste oder ausgestattete Fahr-
zeuge beschränkt werden.  
132a Massnahmen gegenüber Inhabern des Führerausweises 

auf Probe184 

Art. 35185 Verlängerung der Probezeit 

1 Begeht der Inhaber des Führerausweises auf Probe eine mittelschwere oder schwere 
Widerhandlung, die zum Entzug des Führerausweises der Kategorien und Unterkate-
gorien führt, und endet dieser Entzug während der Probezeit, wird ein neuer Führer-
ausweis auf Probe ausgestellt. Die neue Probezeit endet ein Jahr nach dem Ablauf-
datum des entzogenen Führerausweises auf Probe.186 

2 Endet der Ausweisentzug nach der Probezeit, wird ein neuer Führerausweis auf 
Probe ausgestellt. Die neue Probezeit endet ein Jahr nach seinem Ausstellungsdatum. 

  

181 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Juni 2022, in Kraft seit 1. April 2023  
(AS 2022 407). 

182 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Juni 2022, in Kraft seit 1. April 2023  
(AS 2022 407). 

183 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2015 2599). 
184 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Dez. 2005  

(AS 2004 5057). 
185 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Dez. 2005  

(AS 2004 5057). 
186 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 30). 
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Art. 35a187 Annullierung 

1 Begeht der Inhaber des Führerausweises auf Probe eine zweite mittelschwere oder 
schwere Widerhandlung, die zum Entzug des Führerausweises der Kategorien und 
Unterkategorien führt, wird der Ausweis annulliert. Dies gilt auch, wenn der Ausweis 
inzwischen unbefristet erteilt worden ist. Mit der Annullierung muss der Führeraus-
weis eingezogen werden.188 

2 Die Annullierung betrifft alle Kategorien und Unterkategorien. Sie betrifft auch die 
Spezialkategorien, wenn der Ausweisinhaber keine Gewähr bietet, dass er künftig mit 
Fahrzeugen der Spezialkategorien keine Widerhandlungen begeht. 

2bis Bei einer Annullierung sind allfällig vorhandene Lernfahrausweise zu entziehen 
und ebenfalls einzuziehen.189 

3 Betrifft die Annullierung nur die Kategorien und Unterkategorien, stellt die Zulas-
sungsbehörde einen Führerausweis der Spezialkategorien aus. 

4 Die Entzugsbehörde informiert den betroffenen Fahrzeugführer über die Vorausset-
zungen, unter denen er wieder einen Lernfahrausweis erwerben kann. 

Art. 35b190 Neuer Lernfahrausweis 

Wer nach der Annullierung des Führerausweises auf Probe Motorfahrzeuge führen 
will, muss ein Gesuch um einen Lernfahrausweis stellen. Artikel 35a Absatz 3 bleibt 
vorbehalten.  
132b Fahrverbot und Verwarnung191 

Art. 36 Fahrverbot und Verwarnung192 

1 Die Verwaltungsbehörde des Wohnsitzkantons hat Personen das Führen von Motor-
fahrzeugen, für die ein Führerausweis nicht erforderlich ist, zu untersagen, wenn diese 
infolge körperlicher oder geistiger Krankheiten oder Gebrechen, wegen Trunksucht 
oder anderer Süchte oder aus anderen Gründen dazu nicht geeignet sind.193 

  

187 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Dez. 2005  
(AS 2004 5057). 

188 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 30). 
189 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  

(AS 2023 255). 
190 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Dez. 2005  

(AS 2004 5057). 
191 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Dez. 2005  

(AS 2004 5057). 
192 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 2853). 
193  Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  

(AS 2002 3259). 
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2 Ein Fahrverbot kann für mindestens einen Monat angeordnet werden, wenn der Füh-
rer durch Verletzung von Verkehrsregeln den Verkehr schwer oder wiederholt gefähr-
det oder andere Verkehrsteilnehmer wiederholt belästigt hat. Wird von einem Fahr-
verbot abgesehen, kann der Fehlbare verwarnt werden.194 

3 Ein Fahrverbot von mindestens einem Monat muss gegenüber Personen verfügt wer-
den, die ein Motorfahrzeug, für das ein Führerausweis nicht erforderlich ist: 

a.195 mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,40 mg/l oder mehr oder mit einer 
Blutalkoholkonzentration von 0,80 Promille oder mehr geführt haben; 

b. in fahrunfähigem Zustand wegen Betäubungs- oder Arzneimitteleinfluss ge-
führt haben; 

c.196 geführt haben und sich vorsätzlich einer Blutprobe, einer Atemalkoholprobe 
oder einer Voruntersuchung, die angeordnet wurde oder mit deren Anordnung 
sie rechnen mussten, oder einer zusätzlichen ärztlichen Untersuchung wider-
setzt oder entzogen oder den Zweck dieser Massnahmen vereitelt haben; 

d. zum Gebrauch entwendet haben; 

e. trotz Fahrverbotes geführt haben; 

f. nach Verletzung oder Tötung eines Menschen zur Flucht verwendet haben.197 

4 Eine Verwarnung kann verfügt werden, wenn die Atemalkoholkonzentration 
0,25 mg/l oder mehr, aber weniger als 0,40 mg/l oder wenn die Blutalkoholkonzent-
ration 0,50 Promille oder mehr, aber weniger als 0,80 Promille beträgt.198 

Art. 37199 Umfang des Fahrverbotes 

Das Fahrverbot gilt für jene Fahrzeugarten, für die es in der Verfügung angeordnet ist.  
133 … 

Art. 38 und 39200  
  

194  Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  
(AS 2002 3259). 

195 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2015 2631). 
196 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2015 2631). 
197 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 2853). 
198 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. April 2004 (AS 2004 2853). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2015 2631). 
199 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 2853). 
200 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. März 2007, mit Wirkung seit  

1. Jan. 2008 (AS 2007 2183). 
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134 Verkehrsunterricht zur Nachschulung201 

Art. 40 Allgemeines 

1 Der Verkehrsunterricht nach Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe e SVG wird von den 
Kantonen durchgeführt.202 

2 Durch eine gezielte Nachschulung sollen die Kursteilnehmer zu korrektem Verhalten 
im Strassenverkehr veranlasst werden.203 

3 Zum Verkehrsunterricht können Motorfahrzeugführer, Führer von Motorfahrrädern 
und Radfahrer aufgeboten werden, die wiederholt in verkehrsgefährdender Weise ge-
gen Verkehrsregeln verstossen haben. Zuständig für die Anordnung sind die Entzugs-
behörden. 

4 Der Besuch des Verkehrsunterrichts kann allein oder in Verbindung mit anderen 
Massnahmen (Verwarnung, Entzug, Fahrverbot) verfügt werden.204 

5 Die Kosten des Verkehrsunterrichts gehen zu Lasten der Betroffenen. 

Art. 41 Organisation; Verfahren 

1 Wer Verkehrsunterricht durchführen will, bedarf der Anerkennung durch die kanto-
nale Behörde.205 

1bis Die Anerkennung wird erteilt, wenn: 

a. die Leitung für eine einwandfreie Durchführung des Unterrichts Gewähr bie-
tet; 

b. für den Unterricht geeignete Lehrkräfte eingesetzt werden; 

c. das geeignete Unterrichtslokal und -material vorhanden sind; 

d. der Lehrplan und der Lehrstoff den vorgeschriebenen Unterricht gewährleis-
ten.206 

1ter Die Anerkennung zur Durchführung von Verkehrsunterricht gilt für die ganze 
Schweiz.207 

  

201 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Febr. 1991, in Kraft seit 1. Juni 1991  
(AS 1991 982). 

202 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 2853). 

203 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Febr. 1991, in Kraft seit 1. Juni 1991  
(AS 1991 982). 

204 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 2853). 

205 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 2853). 

206 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 2853). 

207 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 2853). 
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2 Die Dauer des Kurses richtet sich nach Art und Gestaltung, beträgt aber in der Regel 
acht Stunden.208 

3 Ergeben sich beim Verkehrsunterricht Zweifel an der Eignung eines Teilnehmers als 
Fahrzeugführer, so ist der kantonalen Behörde Meldung zu erstatten. Diese trifft die 
notwendigen Massnahmen; sie kann unter anderem die Wiederholung des Kurses, 
Fahrunterricht oder eine neue Führerprüfung (Art. 28) anordnen.209 

4 Die Vorladung zum Verkehrsunterricht ist unter Hinweis auf die begangenen Ver-
kehrswiderhandlungen zu begründen. 

5 Wird der Vorladung unentschuldigt keine Folge gegeben, so setzt die kantonale Be-
hörde einen neuen Termin fest; der Betroffene hat die Kosten für den versäumten Ver-
kehrsunterricht zu tragen. Die Anfechtung neuer Vorladungen, die wegen Vereinba-
rung eines anderen Termins ergehen, ist ausgeschlossen.210 

6 …211  
14 Motorfahrzeugführer aus dem Ausland 

Art. 42 Anerkennung der Ausweise 

1 Motorfahrzeugführer aus dem Ausland dürfen in der Schweiz nur Motorfahrzeuge 
führen, wenn sie: 

a. einen gültigen nationalen Führerausweis besitzen; oder 

b. einen gültigen internationalen Führerausweis nach dem Abkommen vom 
24. April 1926212 über Kraftfahrzeugverkehr, nach dem Abkommen vom 
19. September 1949213 über den Strassenverkehr oder nach dem Übereinkom-
men vom 8. November 1968214 über den Strassenverkehr besitzen und einen 
solchen zusammen mit dem entsprechenden nationalen Führerausweis vorwei-
sen können; 

c.215 einen gültigen Lernfahrausweis besitzen.216 

  

208 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Febr. 1991, in Kraft seit 1. Juni 1991  
(AS 1991 982). 

209 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  
(AS 2002 3259). 

210 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. II 64 der V vom 8. Nov. 2006 über die Anpassung von 
Bundesratsverordnungen an die Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 
1. Jan. 2007 (AS 2006 4705). 

211 Aufgehoben durch Ziff. II 64 der V vom 8. Nov. 2006 über die Anpassung von Bundes-
ratsverordnungen an die Totalrevision der Bundesrechtspflege, mit Wirkung seit 
1. Jan. 2007 (AS 2006 4705). 

212 SR 0.741.11 
213 Nicht ratifiziert von der Schweiz. 
214 SR 0.741.10. Siehe auch das Europäische Zusatzübereinkommen vom 1. Mai 1971  

(SR 0.741.101). 
215 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  

(AS 2023 255). 
216 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 2183). 
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2 Der ausländische nationale, der internationale Führerausweis zusammen mit dem na-
tionalen Führerausweis oder der ausländische Lernfahrausweis berechtigt den Inhaber 
in der Schweiz zur Führung der Motorfahrzeugkategorien, die auf dem Ausweis aus-
drücklich, verständlich und in lateinischer Schrift dokumentiert sind. Der Inhaber ei-
nes ausländischen Lernfahrausweises muss von einer Person begleitet werden, welche 
die Anforderungen nach Artikel 15 Absatz 1 SVG erfüllt.217 

2bis Mit einem gültigen ausländischen Führerausweis für Motorfahrräder darf in der 
Schweiz ein Fahrzeug geführt werden, das die Anforderungen von Artikel 18 Buch-
stabe a VTS218 erfüllt.219 

3 Motorfahrzeugführer aus dem Ausland, die mit einem Motorfahrrad im Sinne von 
Artikel 18 Buchstabe a VTS, einem land- oder forstwirtschaftlichen Motorfahrzeug 
oder einem Arbeitsmotorfahrzeug in die Schweiz einreisen und mit dem Fahrzeug in 
der Schweiz verkehren, benötigen keinen Führerausweis, sofern in ihrem Herkunfts-
land für die entsprechenden Fahrzeuge kein Ausweis verlangt wird. Solche Führer ha-
ben stets einen Identitätsausweis mit Foto auf sich zu tragen und dürfen nur das Fahr-
zeug führen, mit dem sie in die Schweiz eingereist sind.220 

3bis Einen schweizerischen Führerausweis benötigen: 

a. Fahrzeugführer aus dem Ausland, die seit zwölf Monaten in der Schweiz woh-
nen und sich in dieser Zeit nicht länger als drei Monate ununterbrochen im 
Ausland aufgehalten haben; 

b.221 Personen mit einem gültigen Führerausweis, der nicht von einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union (EU) oder der Europäischen Freihandelsassoziation 
(EFTA) ausgestellt wurde, die berufsmässig in der Schweiz immatrikulierte 
Motorfahrzeuge der Kategorien C oder D oder der Unterkategorien C1 
oder D1 führen oder einer Bewilligung nach Artikel 25 bedürfen; ausgenom-
men ist das Zirkus- und Schaustellerpersonal.222 

3ter Personen, die Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen nach Artikel 2 Absatz 2 
des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 2007223 geniessen, benötigen keinen schweizeri-
schen Führerausweis, wenn sie: 

a. einen gültigen nationalen Führerausweis besitzen; 

b. nicht Schweizer Bürger sind; und 

  

217 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

218  SR 741.41 
219 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  

(AS 2023 255). 
220 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  

(AS 2023 255). 
221 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 30). 
222 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  

(AS 1994 726). 
223 SR 192.12 
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c. Inhaber einer Legitimationskarte des Eidgenössischen Departements für aus-
wärtige Angelegenheiten sind, welche bestätigt, dass sie die Immunität von 
der Gerichtsbarkeit geniessen.224 

4 Ausländische Führerausweise, die der Führer unter Umgehung der Bestimmungen 
dieser Verordnung über den Erwerb des schweizerischen Führerausweises oder der in 
seinem Wohnsitzstaat geltenden Zuständigkeitsbestimmungen erworben hat, dürfen in 
der Schweiz nicht verwendet werden. 

Art. 43 Mindestalter 

1 Ausländische Lernfahr- und Führerausweise dürfen in der Schweiz nur von Personen 
verwendet werden, die das in dieser Verordnung für die Ausweisinhaber mit Wohnsitz 
in der Schweiz vorgeschriebene Mindestalter erreicht haben. Für unbegleitete Fahrten 
mit Motorwagen der Kategorie B gilt ein Mindestalter von 18 Jahren.225 

2 Personen mit Wohnsitz im Ausland, die nach dem Recht ihres Herkunftslandes kei-
nen Führerausweis für Motorfahrräder benötigen und das dort vorgeschriebene Min-
destalter erreicht haben, sind zu Fahrten in der Schweiz zugelassen, wenn sie mindes-
tens 16 Jahre alt sind.226 

3 Das ASTRA227 kann in begründeten Fällen Ausnahmen vom Mindestalter ausländi-
scher Fahrzeugführer bewilligen. 

Art. 44228 Erwerb des schweizerischen Führerausweises 

1 Dem Inhaber eines gültigen nationalen ausländischen Ausweises wird der schweize-
rische Führerausweis der entsprechenden Kategorie erteilt, wenn er auf einer Kontroll-
fahrt nachweist, dass er die Verkehrsregeln kennt und Fahrzeuge der Kategorien, für 
die der Ausweis gelten soll, sicher zu führen versteht. Führer von Motorwagen haben 
die Kontrollfahrt auf einem Fahrzeug der Kategorie abzulegen, welche zum Führen 
aller im Ausweis eingetragenen Kategorien berechtigt. Besitzt der Ausweisinhaber zu-
sätzlich die Berechtigung zum Führen von Motorrädern, so wird dafür keine weitere 
Kontrollfahrt durchgeführt. Für die ärztlichen Untersuchungen gelten die Artikel 7 
Absätze 1 und 1bis, 9, 11b Absatz 3 Buchstaben a und c229 sowie 27 sinngemäss.230 

  

224 Eingefügt durch Anhang Ziff. 11 der Gaststaatverordnung vom 7. Dez. 2007, in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 6657). 

225 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

226 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

227 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  
(AS 2002 3259). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt. 

228 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 726). 

229 Der Verweis wurde in Anwendung von Art. 12 Abs. 2 des Publikationsgesetzes vom 18. 
Juni 2004 (SR 170.512) auf den 1. März 2024 angepasst. 

230 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016  
(AS 2015 2599). 
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1bis Die Kontrollfahrt kann nicht wiederholt werden.231 

1ter Bleibt die betroffene Person der Kontrollfahrt unentschuldigt fern, gilt diese als 
nicht bestanden. Die Behörde muss bei der Anordnung der Kontrollfahrt auf diese 
Säumnisfolge aufmerksam machen.232 

1quater Besteht die betroffene Person die Kontrollfahrt nicht, wird der ausländische 
Führerausweis aberkannt.233 

2 Der zum berufsmässigen Führen von Motorfahrzeugen berechtigende schweizeri-
sche Führerausweis wird Motorfahrzeugführern aus dem Ausland nur erteilt, wenn sie 
zusätzlich zur Kontrollfahrt an einer Prüfung nachweisen, dass sie die in der Schweiz 
für solche Führer geltende Regelung kennen. 

3 Führer von ausländischen Motorfahrrädern, Kleinmotorrädern, land- und forstwirt-
schaftlichen Motorfahrzeugen und Arbeitsmotorfahrzeugen, die sich um den schwei-
zerischen Führerausweis bewerben, haben eine Führerprüfung abzulegen, wenn sie 
nicht im Besitz eines entsprechenden ausländischen Ausweises sind. 

4 Wenn die Behörden einen schweizerischen Führerausweis erteilen, müssen sie Aus-
weise, die von EU- oder EFTA-Staaten ausgestellt worden sind, an die Ausstellungs-
behörde zurücksenden. Andere Ausweise müssen sie an die Ausstellungsbehörde zu-
rücksenden oder dem Inhaber aushändigen. Der Inhalt der ausländischen Ausweise 
wird registriert.234 

Art. 44a235 Führerausweis auf Probe 

1 Inhabern eines gültigen ausländischen Führerausweises, der zum Führen von Motor-
fahrzeugen der Kategorie A oder B berechtigt, wird ein schweizerischer Führeraus-
weis auf Probe erteilt. Die Probezeit beginnt mit der Ausstellung des schweizerischen 
Führerausweises. Sie dauert drei Jahre, abzüglich der Zeitdauer zwischen dem Aus-
stelldatum des ausländischen Führerausweises und dem letzten regulären Umtausch-
termin nach Artikel 42 Absatz 3bis Buchstabe a. Sie bezieht sich auf alle bereits erwor-
benen Ausweiskategorien und auf die während der Probezeit erworbenen weiteren 
Kategorien und Unterkategorien. 

2 Der schweizerische Führerausweis wird nicht auf Probe erteilt bei Personen, deren 
Führerausweis der Kategorie A oder B: 

a. vor dem 1. Dezember 2005 ausgestellt wurde; oder 

b. am oder nach dem 1. Dezember 2005 ausgestellt wurde und bei der Wohnsitz-
nahme in der Schweiz bereits mindestens ein Jahr gültig war. 

  

231 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

232 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

233 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

234 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

235 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004 (AS 2004 5057). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 2183). 
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Art. 45 Aberkennung; Entzug 

1 Ausländische Führerausweise können nach den gleichen Bestimmungen aberkannt 
werden, die für den Entzug des schweizerischen Führerausweises gelten. Sie sind aus-
serdem auf unbestimmte Zeit abzuerkennen, wenn sie in Umgehung der schweizeri-
schen oder ausländischen Zuständigkeitsbestimmungen im Ausland erworben worden 
sind. Die Aberkennung eines ausländischen Führerausweises ist der zuständigen aus-
ländischen Behörde direkt oder durch Vermittlung des ASTRA mitzuteilen. 

2 Mit dem Entzug des schweizerischen Führerausweises ist immer auch die Aberken-
nung allfälliger ausländischer Führerausweise zu verfügen. 

3 Bei internationalen Führerausweisen ist die Aberkennung an der dafür vorgesehenen 
Stelle einzutragen. Der Eintrag ist mit dem Amtsstempel zu versehen. 

4 Aberkannte ausländische Führerausweise werden bei der Behörde hinterlegt, sofern 
der Inhaber in der Schweiz Wohnsitz hat. Sie werden dem Berechtigten ausgehän-
digt:236 

a. nach Ablauf der Aberkennungsfrist oder Aufhebung der Aberkennung; 

b.237 auf Verlangen, wenn er den Wohnsitz in der Schweiz aufgibt.238 

4bis Unbefristet aberkannte ausländische Führerausweise werden mit einer Kopie der 
Aberkennungsverfügung an die Ausstellungsbehörde zurückgesendet, sofern der In-
haber in der Schweiz keinen Wohnsitz hat.239 

5 Kann die Aberkennung dem Betroffenen in der Schweiz nicht eröffnet werden, so ist 
sie durch das ASTRA auf dem Rechtshilfeweg eröffnen zu lassen. 

6 Aberkennungen, die wegen Umgehung der schweizerischen oder ausländischen Zu-
ständigkeitsbestimmungen verfügt wurden, erlöschen, wenn der Inhaber nachweist, 
dass er seither: 

a. während mindestens drei Monaten Wohnsitz in dem Staat begründet hat, der 
den aberkannten Ausweis ausgestellt hat; oder 

b. einen gültigen Ausweis im neuen Wohnsitzstaat erworben hat.240 

7 Die von ausländischen Behörden verfügten Entzüge von ausländischen Führeraus-
weisen sind zu vollziehen, wenn das ASTRA dies anordnet. 

Art. 46 Internationale Führerausweise 

1 Internationale Führerausweise dürfen nur Inhabern nationaler schweizerischer oder 
ausländischer Ausweise erteilt werden, die in der Schweiz Wohnsitz haben. Aufgrund 

  

236 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

237 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

238 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 726). 

239 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

240 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 726). 
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schweizerischer Ausweise ausgestellte internationale Führerausweise sind in der 
Schweiz ungültig.241 

2 Die Gültigkeitsdauer beträgt drei Jahre; sie darf nicht über die Gültigkeitsdauer des 
nationalen Führerausweises hinausgehen.242 

3 Die Kantone können die Ausstellung internationaler Führerausweise an Inhaber 
schweizerischer Führerausweise Strassenbenützerverbänden übertragen.243 

4 Wird ein nationaler Führerausweis entzogen oder aberkannt, so ist für die Dauer der 
Massnahme auch ein allfälliger internationaler Führerausweis einzuziehen.  
15 … 

Art. 47–64244  
15a245 Moderatoren von Weiterausbildungskursen 

Art. 64a Bewilligungspflicht 

1 Moderatoren von Weiterausbildungskursen benötigen eine Bewilligung. 

2 Die Bewilligung wird vom Wohnsitzkanton erteilt. Sie ist in der ganzen Schweiz 
gültig. 

Art. 64b Voraussetzungen 

1 Voraussetzung für den Erhalt der Bewilligung ist der Besuch einer Moderatorenaus-
bildung an einer vom ASTRA anerkannten Ausbildungsstätte und die Erlangung des 
Kompetenznachweises nach Artikel 64d. 

2 Wer zur Ausbildung zugelassen werden will, hat bei der zuständigen Behörde des 
Wohnsitzkantons ein Gesuch mit Lebenslauf, Angaben über die bisherige Ausbildung 
und Berufszeugnisse einzureichen. 

3 Zur Ausbildung zugelassen wird, wer: 

a. das 25. Altersjahr vollendet hat; 

b. einen Abschluss als Fahrlehrer, Verkehrsexperte, Verkehrsinstruktor oder eine 
gleichwertige Ausbildung nachweist; 

  

241 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 2183). 

242 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 2183). 

243 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 2183). 

244 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5013). 

245 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Dez. 2005  
(AS 2004 5057). 
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c. drei Jahre Berufserfahrung in einem Tätigkeitsgebiet nach Buchstabe b nach-
weist; 

d. nach seinem bisherigen Verhalten Gewähr für eine einwandfreie Berufsaus-
übung bietet; 

e. einen die sozialpädagogische Eignung bestätigenden Eintrittstest bestanden 
hat. 

Art. 64c Ausbildung 

1 Die Ausbildung muss den Bewerber befähigen: 

a. den Lehr- und Prüfungsstoff der Basistheorie, des Kurses über Verkehrskunde, 
der praktischen Grundschulung für Motorrad-Fahrschüler und der praktischen 
Führerprüfung zu kennen; 

b.246 den Inhalt der Weiterausbildung nach Artikel 27b Absätze 1 und 2 methodisch 
geeignet zu vermitteln; 

c. die unterschiedlichen Charaktere der Kursteilnehmer sowie die unterschiedli-
chen Gruppendynamiken zu erkennen und einzuschätzen und die entspre-
chende Lehrmethode zu wählen; 

d. die Hauptursachen von Strassenverkehrsunfällen unter besonderer Berück-
sichtigung der Neulenker als Verursacher zu kennen; 

e. die Entwicklungsphasen von jungen Erwachsenen und ihre Auswirkungen auf 
das Verhalten im Strassenverkehr zu kennen; 

f. die innere Einstellung der Kursteilnehmer so zu beeinflussen, dass diese zu 
einem gefahrenvermeidenden, umweltschonenden und partnerschaftlichen 
Fahren motiviert werden. 

2 Vorkenntnisse werden nach Anhören der Ausbildungsstätte angerechnet. Für die Zu-
ständigkeiten gilt Artikel 27g. 

Art. 64d Kompetenznachweis 

1 Zur Erlangung des Kompetenznachweises muss der Bewerber: 

a. in einer schriftlichen Prüfung nachweisen, dass er fähig ist, unterschiedlich 
zusammengesetzten Personengruppen Theorie- und Praxisunterricht zu ertei-
len; und 

b.247 probeweise einen Weiterausbildungskurs moderieren, der den ganzen Inhalt 
abdeckt. 

2 Das Ergebnis der Prüfung ist dem Bewerber unter Angabe der Gesamtnote schriftlich 
zu eröffnen. Im Falle des Nichtbestehens ist eine Rechtsmittelbelehrung anzufügen. 
Das Prüfungsergebnis ist dem Wohnsitzkanton des Bewerbers mitzuteilen. 

  

246 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020  
(AS 2019 191). 

247 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020  
(AS 2019 191). 
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3 Wer die Moderatorenprüfung nicht bestanden hat, kann die nicht bestandenen Ele-
mente im Rahmen einer Nachprüfung wiederholen. Wird diese Nachprüfung nicht be-
standen, so muss der Kandidat das Hauptmodul ein zweites Mal absolvieren, bevor er 
zu einer dritten und letzten Prüfung zugelassen wird.248 

Art. 64e Geltungsdauer der Bewilligung 

1 Die Bewilligung wird auf drei Jahre befristet. Ihre Geltungsdauer wird um jeweils 
drei Jahre verlängert, wenn der Inhaber den Nachweis erbringt, dass er innerhalb der 
drei Jahre: 

a. an mindestens 30 Tagen Weiterausbildungskurse für die Inhaber eines Führe-
rausweises auf Probe erteilt hat; und 

b. zwei ganztägige Weiterbildungskurse für Moderatoren besucht hat. 

2 Die Anforderungen an die Organisatoren und den Inhalt der Weiterbildungskurse für 
Moderatoren legen die Kantone im Einvernehmen mit dem ASTRA fest. 

3 Den Moderatoren ist die Erteilung von Weiterausbildungskursen von den Kursver-
anstaltern und jeder ganztägige Besuch von Weiterbildungskursen von deren Organi-
satoren schriftlich zu bestätigen. 

Art. 64f Ausbildungsstätten für Moderatoren 

1 Ausbildungsstätten für Moderatoren müssen vom ASTRA anerkannt werden. Die 
Anerkennung wird erteilt, wenn: 

a. die Leitung für die einwandfreie Führung der Ausbildungsstätte und die sach-
kundige Überwachung des Unterrichts Gewähr bietet; 

b. der Ausbildungsstätte geeignete Lehrkräfte zur Verfügung stehen; 

c. das geeignete Unterrichtslokal und -material sowie geeignete Unterrichts-
plätze vorhanden sind; 

d. der Lehrplan und der gebotene Lehrstoff die vorgeschriebene Ausbildung ge-
währleisten. 

2 Das ASTRA kann die Anerkennung widerrufen, wenn deren Voraussetzungen nicht 
mehr gegeben sind oder wenn an der Ausbildungsstätte während mehr als zwei Jahren 
keine Moderatoren mehr ausgebildet wurden. 

3 Die Ausbildungsstätten haben dafür zu sorgen, dass die Ausbildung die für Modera-
toren erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt. Sie haben die Bewerber 
zur Prüfung für die Erlangung des Kompetenznachweises anzumelden.  
  

248 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5013). 
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16 Verkehrsexperten für Führer- und Fahrzeugprüfungen 

Art. 65 Anforderungen 

1 Die Verkehrsexperten für amtliche Führer- und Fahrzeugprüfungen müssen die An-
forderungen nach den Absätzen 2–5 erfüllen.249 

2 Der Verkehrsexperte für Führer- und Fahrzeugprüfungen muss: 

a. das 24. Altersjahr vollendet haben; 

b. sich über eine abgeschlossene Lehre als Automechaniker oder in einem tech-
nisch gleichwertigen Beruf sowie über eine mindestens einjährige Berufspra-
xis seit Abschluss der Lehre ausweisen; 

c.250 seit mindestens drei Jahren im Besitz eines schweizerischen Führerausweises 
der Kategorie B oder C oder eines Führerausweises der Kategorie B oder C 
eines Mitgliedstaates der EU oder der EFTA sein, ohne während dieser Zeit 
eine verkehrsgefährdende Verletzung von Verkehrsvorschriften begangen zu 
haben; 

d.251 nachweisen, dass er die medizinischen Mindestanforderungen nach Anhang 1 
erfüllt, indem er eine Meldung nach Anhang 3 eines Arztes mit der Anerken-
nung der Stufe 2 beibringt; 

e.252 ein die verkehrspsychologische Eignung bestätigendes Gutachten eines Ver-
kehrspsychologen nach Artikel 5c beibringen. 

3 Der Verkehrsexperte für Führerprüfungen hat sich anstelle von Absatz 2 Buchstabe b 
über eine abgeschlossene Lehre in irgendeinem Beruf oder über eine andere gleich-
wertige Ausbildung auszuweisen. 

4 Beim Verkehrsexperten für Fahrzeugprüfungen entfallen die Anforderungen nach 
Absatz 2 Buchstaben d und e.253 

5 Fahrlehrer, die Verkehrsexperten werden wollen, müssen den Fahrlehrerberuf wäh-
rend mindestens eines Jahres klaglos ausgeübt und das 24. Altersjahr vollendet ha-
ben. Sie müssen in der Ausbildung und Prüfung die Fächer nachholen, auf die sich die 
Fahrlehrerprüfung nicht bezogen hat. 

Art. 66 Ausbildung 

1 Die Ausbildung zum Verkehrsexperten für Führer- und/oder Fahrzeugprüfungen er-
folgt in den Fachgruppen nach Anhang 7. Der Verkehrsexperte für Führer- oder Fahr-
zeugprüfungen, der Verkehrsexperte für Führer- und Fahrzeugprüfungen werden will, 
hat in der Ausbildung die Fachgruppen nachzuholen, in denen er nicht ausgebildet 
worden ist. 

  

249 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. April 2015, in Kraft seit 1. Juni 2015  
(AS 2015 1333). 

250 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 30). 
251 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2015 2599). 
252 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2015 2599). 
253 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 30). 
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2 Der Lehrstoff der theoretischen Fachgruppen ist auf die praktische Tätigkeit der Ver-
kehrsexperten auszurichten. In der praktischen Ausbildung wird der angehende Ver-
kehrsexperte in den technischen und administrativen Betriebsablauf der Zulassungs-
behörde eingeführt und zur selbständigen Abnahme von Führer- und/oder 
Fahrzeugprüfungen befähigt. 

3 Die Ausbildung in den theoretischen Fachgruppen erfolgt in Kursen durch fachlich 
und pädagogisch geschulte Lehrkräfte. 

4 Die praktische Ausbildung umfasst Instruktionen und praktische Arbeiten. Sie er-
folgt bei Verkehrsexperten, die zur Abnahme von Fahrzeugprüfungen ausgebildet 
werden, durch Zulassungsbehörden, die über die erforderlichen Einrichtungen und Ge-
räte verfügen. 

Art. 67 Prüfung 

1 Nach Abschluss eines Kurses, frühestens aber nach sechsmonatiger Tätigkeit bei ei-
ner Zulassungsbehörde hat der angehende Verkehrsexperte eine Abschlussprüfung in 
den Fachgruppen nach Anhang 7 abzulegen. Der Verkehrsexperte für Führerprüfun-
gen oder für Fahrzeugprüfungen, der Verkehrsexperte für Führer- und Fahrzeugprü-
fungen werden will, hat die Prüfung in den Fachgruppen abzulegen, in denen er nicht 
geprüft worden ist.254 

1bis Die Prüfung in den Fachgruppen nach Anhang 7 Ziffern 12, 22 und 32 kann in 
mehrere Teilprüfungen aufgeteilt werden. Die Teilprüfungen können vor Abschluss 
eines Kurses, aber frühestens nach dreimonatiger Tätigkeit bei einer Zulassungsbe-
hörde abgelegt werden.255 

2 Bei der Beurteilung der Prüfung sind die Erfahrungsnoten zu berücksichtigen. 

3 Das Ergebnis der Prüfung ist dem Geprüften unter Angabe der Noten pro Fachgruppe 
und der Gesamtnote von der Zulassungsbehörde zu eröffnen, bei der der Geprüfte an-
gestellt ist. Das Bestehen der Prüfung ist durch ein Zeugnis zu bestätigen. 

Art. 68 Wiederholung der Prüfung 

1 Die Verkehrsexperten-Prüfung kann insgesamt dreimal abgelegt werden. 

2 Wer die Prüfung nicht bestanden hat, wird jeweils frühestens nach Ablauf eines hal-
ben Jahres nochmals zur Prüfung zugelassen. 

3 Die zweite Prüfung bezieht sich nur auf die Fachgruppen, in denen das Ergebnis unge-
nügend war, die dritte Prüfung dagegen auf alle Fachgruppen der zweiten Prüfung. 

  

254 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. April 2015, in Kraft seit 1. Juni 2015  
(AS 2015 1333). 

255 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. April 2015, in Kraft seit 1. Juni 2015  
(AS 2015 1333). 
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Art. 68a256 Einsatz der Verkehrsexperten 

1 Die Verkehrsexperten dürfen amtliche Führer- oder Fahrzeugprüfungen abnehmen, 
wenn sie die Ausbildung nach Artikel 66 abgeschlossen und die Prüfung nach Arti-
kel 67 bestanden haben.  

2 Haben sie eine Teilprüfung nach Artikel 67 Absatz 1bis bestanden, so dürfen sie be-
reits während der Ausbildung selbstständig Führer- oder Fahrzeugprüfungen abneh-
men, wenn: 

a. die in der Teilprüfung nachgewiesenen Kompetenzen sie dazu befähigen; und 

b. sie dabei in geeigneter Weise von einem Ausbilder betreut werden. 

Art. 69257 Aufgaben der Behörden 

1 Die Kantone und die zuständige Behörde des Bundes erlassen ein Ausbildungs- und 
Prüfungsreglement. 

2 Die Ausbildung der Verkehrsexperten obliegt den Kantonen. Die Prüfung wird durch 
kantonale oder interkantonale Kommissionen abgenommen, denen Vorsteher von Zu-
lassungsbehörden, Chef-Verkehrsexperten und weitere Fachleute angehören. 

3 Die Kantone und die zuständige Bundesstelle sind für die Weiterbildung ihrer Ver-
kehrsexperten besorgt. Ihnen obliegt insbesondere die Weiterausbildung der Verkehrs-
experten zur Abnahme von Führerprüfungen und zur Durchführung technischer Prü-
fungen von Fahrzeugen.  
17 Vermieter von Motorfahrzeugen 

Art. 70 

1 Wer gewerbsmässig Motorfahrzeuge an Selbstfahrer vermietet, hat über die Mieter 
Verzeichnisse zu führen. Er hat den Kontrollorganen auf Verlangen Einsicht in diese 
Verzeichnisse zu gewähren. 

2 Die Verzeichnisse sind während zweier Jahre aufzubewahren.  
2 Fahrzeuge 

21 Motorfahrzeuge und ihre Anhänger 

211 Zulassung 

Art. 71 Grundsätze 

1 Fahrzeugausweis und Kontrollschilder werden erteilt, wenn: 

  

256 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. April 2015, in Kraft seit 1. Juni 2015  
(AS 2015 1333). 

257 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 4 der V vom 23. Febr. 2005 über die Fahrzeuge des Bun-
des und ihre Führer und Führerinnen, in Kraft seit 1. März 2005 (AS 2005 1167). 
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a.258 die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung besteht oder der Halter nach Ar-
tikel 73 Absatz 1 SVG von der Versicherungspflicht befreit ist; 

b.259 das Fahrzeug den Bau- und Ausrüstungsvorschriften entspricht und die für die 
Zulassung erforderlichen Angaben vorliegen; 

c. das Fahrzeug nach AStG260 versteuert oder von der Steuer befreit ist; 

d.261 das im Ausland hergestellte Fahrzeug veranlagt oder von der Zollveranlagung 
befreit ist; 

e.262 kein Antrag des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) auf Ver-
weigerung der Erteilung des Fahrzeugausweises und des Kontrollschildes ge-
stützt auf Artikel 14a des Schwerverkehrsabgabegesetzes vom 19. Dezember 
1997263 (SVAG) vorliegt; 

f.264 für führerlose Fahrzeuge die Genehmigung für den Einsatzbereich vorliegt.265 

1bis Das Verfahren zur Prüfung der Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe b rich-
tet sich nach der VTS266.267 

2 Für die Erteilung von Tagesausweisen und Kollektiv-Fahrzeugausweisen sowie die 
Abgabe von entsprechenden Kontrollschildern (Art. 20–26 VVV268) ist eine Bewilli-
gung der Zollbehörden nicht erforderlich. 

3 Für die provisorische Zulassung der Fahrzeuge gelten die Artikel 16–19 VVV. 

4 Fahrzeugausweise sind, unter Vorbehalt der Abgabe eines Duplikats, stets im Origi-
nal mitzuführen. Sie müssen bei land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen auf Fahr-
ten zwischen dem Betrieb und dem bewirtschafteten Einsatzgebiet sowie bei Anhä-
ngern der Feuerwehr und des Zivilschutzes auf Fahrten innerhalb des 
Gemeindegebietes nicht mitgeführt werden.269 

  

258 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 4 der V vom 23. Febr. 2005 über die Fahrzeuge des Bun-
des und ihre Führer und Führerinnen, in Kraft seit 1. März 2005 (AS 2005 1167). 

259 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 321). 

260 SR 641.51 
261 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 35 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit 

1. Mai 2007 (AS 2007 1469). 
262 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 7. März 2008 (AS 2008 769). Fassung gemäss  

Anhang 5 Ziff. II 3 der Schwerverkehrsabgabeverordnung vom 27. März 2024, in Kraft 
seit 1. Mai 2024 (AS 2024 150). 

263 SR 641.81 
264 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 der V vom 13. Dez. 2024 über das automatisierte Fahren, 

in Kraft seit 1. März 2025 (AS 2025 50). 
265 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 der Automobilsteuerverordnung vom 20. Nov. 1996,  

in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 3058). 
266 SR 741.41 
267 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  

(AS 2019 321). 
268 SR 741.31 
269 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  

(AS 2019 321). 
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Art. 72 Ausnahmen 

1 Weder Fahrzeugausweis noch Kontrollschilder benötigen: 

a. Motoreinachser, die von einer zu Fuss gehenden Person geführt werden und 
keinen Anhänger ziehen; 

b. Motorhandwagen; 

c.270 folgende Anhänger, unter Ausschluss der Ausnahmeanhänger: 

1. land- und forstwirtschaftliche Anhänger mit einer Höchstgeschwindig-
keit von 30 km/h an Traktoren sowie an Motorfahrzeugen mit einer bau-
artbedingten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, 

2. land- und forstwirtschaftliche Anhänger mit einer Höchstgeschwindig-
keit von 30 km/h und einem Garantiegewicht von höchstens 1500 kg an 
Motorfahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 
mehr als 30 km/h und Allradantrieb, 

3. Anhänger an Motor- und Arbeitskarren, 

4. Anhänger und Nachlaufachsen an Motoreinachsern, 

5.271 Schlittenanhänger; 

d. Arbeitsfahrzeuge auf begrenzten, aber dem Verkehr nicht völlig verschlosse-
nen Strassenbaustellen; 

e. Motorfahrzeuge und ihre Anhänger im behördlich bewilligten werkinternen 
Verkehr auf öffentlichen Strassen; 

f. Abschlepprollis; 

g.272 Fahrbare Transportbehälter; die Bewilligung für das Schleppen von und zur 
Verladestation wird auf das Zugfahrzeug ausgestellt und auf bestimmte Arten 
von Behältern beschränkt; 

h.273 geschleppte Motorfahrzeuge; 

i.274 Fahrzeuge, die auf einem Transportmotorwagen oder einem Anhänger trans-
portiert und beim Auf- und Abladen gefahren werden, sofern der Halter des 
Transportfahrzeugs eine Versicherung nach Artikel 27 Absatz 1 VVV275 ab-
geschlossen hat; 

  

270 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 3 der V vom 2. Sept. 1998, in Kraft seit 1. Okt. 1998  
(AS 1998 2352). 

271 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 321). 

272 Fassung gemäss Ziff. II 4 der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 816). 

273 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 726). 

274 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  
(AS 2001 1387). 

275 SR 741.31 
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j.276 Fahrzeuge, die durch Unternehmen des Motorfahrzeuggewerbes auf dem be-
triebsinternen Areal verschoben werden, sofern eine Versicherung nach Arti-
kel 27 Absatz 1 VVV besteht; 

k.277 Leicht-Motorfahrräder; 

l.278 Rollstühle279 mit elektrischem Antrieb und einer Höchstgeschwindigkeit bis 
10 km/h; 

m.280 Arbeitskarren mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 10 km/h. 

2 …281 

3 Die Kantone können bei Vorliegen eines gültigen Versicherungsnachweises die 
Überführung eines Fahrzeugs zur Fahrzeugprüfung auf dem kürzesten Weg durch eine 
Vorladung bewilligen.282  
212 Fahrzeugausweis 

Art. 73 Ausweisarten 

Es gibt folgende Arten von Fahrzeugausweisen: 

a. den Fahrzeugausweis für die ordentliche Zulassung von Motorfahrzeugen 
oder Anhängern; 

b. den Fahrzeugausweis für die provisorische Zulassung von Motorfahrzeugen 
oder Anhängern; 

c. den Tagesausweis für Motorfahrzeuge oder Anhänger; 

d. den Kollektiv-Fahrzeugausweis für die Zulassung von Motorfahrzeugen oder 
Anhängern von Unternehmungen des Motorfahrzeuggewerbes; 

e. den Ausweis für Ersatzfahrzeuge. 

  

276 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  
(AS 2001 1387). 

277 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  
(AS 2002 3259). 

278 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  
(AS 2002 3259). 

279 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 15. April 2015, in Kraft seit 1. Juni 2015  
(AS 2015 1333). 

280 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Dez. 2023, in Kraft seit 1. April 2024 
(AS 2024 31). 

281 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4941). 

282 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Febr. 2007  
(AS 2007 93). 
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Art. 74 Erteilung 

1 Die Zulassungsbehörde des Standortkantons erteilt den Fahrzeugausweis dem Hal-
ter, wenn ihr der entsprechende Versicherungsnachweis zur Verfügung steht und fol-
gende Unterlagen vorliegen:283 

a. bei der erstmaligen Zulassung eines Fahrzeugs schweizerischer Herkunft oder 
bei der Zulassung eines Fahrzeugs ausländischer Herkunft: 

1. den Prüfungsbericht (Form. 13.20 A) gegebenenfalls mit Zollstempel 
oder mit separater Zollbewilligung, 

2.284 … 

b. bei der Zulassung bereits immatrikulierter Fahrzeuge nach Verlegung des 
Standortkantons oder Halterwechsel: 

1. den alten Fahrzeugausweis, 

2.285 beim Halterwechsel eines Fahrzeugs, für das keine Zollveranlagung 
durchgeführt wurde, zudem eine auf den neuen Halter lautende Bewilli-
gung der Zollbehörden.286 

2 Der Bewerber um den Tagesausweis muss nicht Halter des Fahrzeugs sein, und das 
Fahrzeug muss nicht im Standortkanton zugelassen werden.287 

3 Der Kollektiv-Fahrzeugausweis wird vom Kanton, in dem das Unternehmen seinen 
Sitz hat, auf das Unternehmen oder dessen verantwortlichen Leiter ausgestellt. 

4 Der Ausweis für Ersatzfahrzeuge kann auch vom Kanton erteilt werden, in dem das 
Originalfahrzeug gebrauchsunfähig geworden ist und das Ersatzfahrzeug bezogen 
wird. 

5 Die Inhaber haben unter Vorlage des Fahrzeugausweises der Behörde innert 14 Ta-
gen jede Tatsache zu melden, die eine Änderung oder Ersetzung des Ausweises erfor-
dert. Sie haben der Behörde die endgültige Ausserverkehrsetzung des Fahrzeugs unter 
Rückgabe des Fahrzeugausweises bekannt zu geben. Lässt der Halter innert 14 Tagen 
kein anderes Fahrzeug in den Verkehr setzen, so hat er auch die Kontrollschilder un-
verzüglich zurückzugeben. 

  

283 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Febr. 2007  
(AS 2007 93). 

284 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. März 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 2183). 

285 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 35 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit 
1. Mai 2007 (AS 2007 1469). 

286 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 der Automobilsteuerverordnung vom 20. Nov. 1996,  
in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 3058). 

287 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  
(AS 2001 1387). 
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Art. 75 Prüfungsbericht 

1 Besteht eine Typengenehmigung (Art. 2 Bst. b TGV288) oder ein Datenblatt (Art. 2 
Bst. l TGV), so wird der Prüfungsbericht vom Hersteller oder Importeur ausgefüllt.289 

2 Besteht weder eine Typengenehmigung noch ein Datenblatt, so wird der Prüfungs-
bericht von der Zulassungsbehörde ausgefüllt.290 

3 Für die Meldung technischer Änderungen (Art. 34 Abs. 2 VTS291) ist ein besonderer 
Prüfungsbericht (Form. 13.20 B) erforderlich.292 

4 Die Prüfungsberichte oder deren Inhalt sowie die technischen Angaben in den Bei-
lagen sind von der Behörde während 15 Jahren seit der ersten Inverkehrsetzung der 
Fahrzeuge aufzubewahren. 

5 Im Einvernehmen mit den Kantonen, der zuständigen Behörde im Eidgenössischen 
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) und dem BAZG 
legt das ASTRA den Inhalt des Prüfungsberichts fest und erlässt Weisungen über das 
Ausfüllen des Prüfungsberichtes.293 

Art. 76294 Zollveranlagungs- und Versteuerungskontrolle 

1 Als Nachweis der Zollveranlagung und der Versteuerung nach AStG295 gilt der zoll-
amtlich abgestempelte Prüfungsbericht (Form. 13.20 A). 

2 Die Berechtigung, in der Schweiz ein Fahrzeug zu verwenden, für das keine Zollver-
anlagung durchgeführt wurde oder das unversteuert ist, ist mit einer Bewilligung der 
Zollbehörde nachzuweisen. 

3 Das BAZG296 gibt den Zulassungsbehörden die Fahrzeugarten bekannt, für die der 
Nachweis der Zollveranlagung und der Versteuerung nach Absatz 1 oder eine Bewil-
ligung nach Absatz 2 nicht erforderlich ist. 

Art. 77 Standort 

1 Als Standort gilt der Ort, wo das Fahrzeug nach Gebrauch in der Regel für die Nacht 
abgestellt wird. 

2 Der Wohnsitz des Halters gilt als Standort: 

  

288 SR 741.511 
289 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  

(AS 2019 321). 
290 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  

(AS 2019 321). 
291 SR 741.41 
292 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-

forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
293 Fassung gemäss Anhang 5 Ziff. II 3 der Schwerverkehrsabgabeverordnung vom  

27. März 2024, in Kraft seit 1. Mai 2024 (AS 2024 150). 
294 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 35 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit 

1. Mai 2007 (AS 2007 1469). 
295 SR 641.51 
296 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 20 Abs. 2 der 

Publikationsverordnung vom 7. Okt. 2015 (SR 170.512.1) auf den 1. Jan. 2022 angepasst 
(AS 2021 589). Diese Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen. 
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a. bei Fahrzeugen, die während der Woche ausserhalb des Wohnsitzkantons des 
Halters verwendet und durchschnittlich mindestens zweimal im Monat über 
das Wochenende im Wohnsitzkanton des Halters untergebracht werden; 

b. bei Fahrzeugen, die in verschiedenen Kantonen je weniger als neun zusam-
menhängende Monate verwendet werden; 

c. bei Fahrzeugen mit gleicher Standortdauer innerhalb und ausserhalb des 
Wohnsitzkantons des Halters. 

Art. 78 Halter 

1 Die Haltereigenschaft beurteilt sich nach den tatsächlichen Verhältnissen. Als Halter 
gilt namentlich, wer die tatsächliche und dauernde Verfügungsgewalt über das Fahr-
zeug besitzt und es in seinem Interesse oder auf seine Kosten gebraucht oder gebrau-
chen lässt. 

1bis Sind mehrere Personen Halter eines Fahrzeugs, so haben sie eine gegenüber den 
Zulassungsbehörden verantwortliche Person zu bezeichnen. Diese Person wird im 
Fahrzeugausweis als Halter eingetragen.297 

2 Die kantonale Behörde klärt die Haltereigenschaft nur in Zweifelsfällen ab, nament-
lich wenn der Versicherungsnachweis nicht auf den Bewerber um den Fahrzeugaus-
weis lautet, wenn der Bewerber keinen Führerausweis besitzt oder bei der Erteilung 
von Wechselschildern und bei Geschäftsfahrzeugen, die einem Arbeitnehmer zur Ver-
fügung stehen. 

Art. 79 Gültigkeit 

1 Der Fahrzeugausweis für die ordentliche Zulassung und der Kollektiv- Fahrzeugaus-
weis sind unbefristet gültig. 

2 Die Gültigkeitsdauer des Ausweises für Ersatzfahrzeuge, des Fahrzeugausweises für 
die provisorische Zulassung und des Tagesausweises richtet sich nach der VVV298; 
für die Gültigkeit der Sonderbewilligung ist die VRV299 massgebend. 

3 Der Fahrzeugausweis für die provisorische Zulassung unverzollter Fahrzeuge darf 
unter Beachtung des Artikels 17 VVV nur dann über die Gültigkeitsdauer und Zollbe-
willigung hinaus befristet oder verlängert werden, wenn dies in der Zollbewilligung 
ausdrücklich vorgesehen ist. 

Art. 80 Eintragungen 

1 Als Auflagen im Sinne von Artikel 10 Absatz 3300 und 96 Ziffer 1 Absatz 3301 SVG 
gelten: 

  

297 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 2853). 

298 SR 741.31 
299 SR 741.11 
300 Dieser Abs. ist heute aufgehoben. 
301 Heute: Art. 96 Abs. 1 Bst. c. 



Strassenverkehr 

62 / 154 

741.51 

a. die im Fahrzeugausweis oder im Anhang zum Fahrzeugausweis eingetragenen 
Verfügungen der Behörde, z. B. über die Höchstgeschwindigkeit; 

b. die Eintragungen über die zulässigen Höchstgewichte und Masse der Fahr-
zeuge; 

c.302 die Eintragungen über die Platzzahl. 

2 Die Verwendung eines Fahrzeugs zum berufsmässigen Personentransport nach Arti-
kel 3 ARV 2, ausgenommen Fahrzeuge nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d ARV 2, 
wird im Fahrzeugausweis eingetragen.303 

3 Bei Ausnahmefahrzeugen wird im Fahrzeugausweis das Erfordernis der Sonderbe-
willigung eingetragen. Bei Fahrzeugen, die zum Ziehen besonders schwerer Anhänger 
bestimmt sind, werden die vom SVG abweichenden Zuggewichte als Verfügung der 
Behörde im Fahrzeugausweis vermerkt. 

4 Ein Halter, der sein Fahrzeug least oder häufig oder dauernd Dritten überlässt, kann 
bei der Zulassungsbehörde mit einem amtlichen elektronischen Formular beantragen, 
dass ein Halterwechsel seiner oder der Zustimmung einer zusätzlichen im Formular 
erwähnten natürlichen oder juristischen Person bedarf. Steht einem Halter der elektro-
nische Weg nicht offen, so kann er das Gesuch schriftlich einreichen. Die Zulassungs-
behörde trägt die Beschränkung im Fahrzeugausweis ein und übermittelt dem Infor-
mationssystem Verkehrszulassung die Daten, wenn ihr das Gesuch im Zeitpunkt der 
Zulassung vorliegt.304 

5 Die Zulassungsbehörde bewahrt das Formular im Original oder elektronisch repro-
duzierbar auf, solange der Eintrag besteht und zehn Jahre darüber hinaus.305 

Art. 81306 Annullierung 

1 Wird ein Fahrzeug ausser Verkehr gesetzt oder durch ein anderes Fahrzeug ersetzt, 
so hat der Halter den Fahrzeugausweis und ein allfälliges Duplikat durch die Behörde 
annullieren zu lassen. Kommt der Halter dieser Pflicht nicht nach, so werden ihm die 
im Ausweis vermerkten Schilder nicht mehr zugeteilt, ausser wenn er nachweist, dass 
das Fahrzeug verschrottet oder auf einen andern Halter zugelassen wurde. 

2 Wird der Zulassungsbehörde ein Fahrzeugausweis vorgelegt, der einen Eintrag nach 
Artikel 80 Absatz 4 enthält, so verweigert sie: 

a. die Ausstellung des Fahrzeugausweises auf einen neuen Halter; 

  

302 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  
(AS 2002 3259). 

303 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  
(AS 2001 1387). 

304 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. April 2001 (AS 2001 1387). Fassung gemäss An-
hang 4 Ziff. II 8 der V vom 30. Nov. 2018 über das Informationssystem Verkehrszulas-
sung, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4997). 

305 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. April 2001 (AS 2001 1387). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7149). 

306 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  
(AS 2001 1387). 
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b. die Löschung des Eintrags.307 

3 Die Verweigerung ist hinfällig, wenn die schriftliche oder elektronische Zustimmung 
der im Formular genannten natürlichen oder juristischen Person oder ein rechtskräfti-
ges Gerichtsurteil über die Eigentumsverhältnisse vorliegen.308 

4 …309    
213 Kontrollschilder 

Art. 82 Arten von Kontrollschildern 

1 Es werden abgegeben: 

a.310 Kontrollschilder mit weissem Grund und schwarzer Schrift für Motorwagen, 
Motorräder, Klein- und dreirädrige Motorfahrzeuge, Motoreinachser und An-
hänger; 

b. Kontrollschilder mit hellblauem Grund und schwarzer Schrift für Arbeitsfahr-
zeuge; 

c. Kontrollschilder mit hellbraunem Grund und schwarzer Schrift für Ausnah-
mefahrzeuge; 

d.311 Kontrollschilder mit hellgrünem Grund und schwarzer Schrift für land- und 
forstwirtschaftliche Fahrzeuge; 

e.312 Kontrollschilder mit gelbem Grund und schwarzer Schrift für Kleinmotorräder 
und Leichtmotorfahrzeuge; 

f. Kontrollschilder mit schattenschwarzem Grund und weisser Schrift für Ar-
meefahrzeuge; lassen sich diese Kontrollschilder nicht zweckmässig anbrin-
gen, so werden Wappen, Buchstabe und Nummer in einem schattenschwarzen 
Feld auf die Karosserie aufgemalt; 

g.313 … 

  

307 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 7149). 

308 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 7149). 

309 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 30. Nov. 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 7149). 

310 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 3 der V vom 2. Sept. 1998, in Kraft seit 1. Okt. 1998  
(AS 1998 2352). 

311 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-
forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

312 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-
forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

313 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-
forderungen an Strassenfahrzeuge, mit Wirkung seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
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2 Besonders gekennzeichnet werden: 

a. die Schilder für die provisorische Zulassung nach Artikel 18 VVV314; 

b.315 … 

c. die Händlerschilder mit dem Buchstaben «U»; 

d.316 die Schilder für Fahrzeuge von Haltern mit diplomatischen oder konsulari-
schen Vorrechten und Immunitäten mit dem Zeichen «CD», «CC» oder «AT» 
auf dunkelgrünem oder dunkelblauem Feld. 

3 Ein Schilderwechsel ist vorzunehmen, wenn sich die Fahrzeugeinteilung ändert und 
für die neue Fahrzeugart eine andere Schilderart bestimmt ist. Kein Schilderwechsel 
ist erforderlich: 

a. bei Motorfahrzeugen bis höchstens 3500 kg Gesamtgewicht, wenn sich die 
Einteilung für höchstens sechs zusammenhängende Monate ändert; 

b. bei den übrigen Motorfahrzeugen, wenn sich die Einteilung für höchstens drei 
zusammenhängende Monate ändert.317 

Art. 83 Material; Ausführung 

1 Die Kontrollschilder bestehen aus korrosionsbeständigem Metall; sie können mit ei-
nem rückstrahlenden Belag versehen sein. Das ASTRA kann andere geeignete Mate-
rialien zulassen und Minimalanforderungen für das rückstrahlende Material festle-
gen.318 

2 Wappen, Buchstaben und Zahlen sind auf 1,5 mm erhaben gepresst. Die Wappen 
müssen der offiziellen Gestaltung entsprechen.319 

3 Die Kontrollschilder weisen folgende Formate auf, wobei die Ecken mit einem Ra-
dius von 1 cm abgerundet sind: 

a. Das vordere Schild für Motorwagen sowie das Schild für Motoreinachser, 
land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge und Arbeitsanhänger haben eine 
Länge von 30 cm und eine Höhe von 8 cm. 

b. Das hintere Schild für Motorwagen sowie das Schild für Transportanhänger 
an Motorwagen haben entweder eine Länge von 30 cm und eine Höhe von 
16 cm (Hochformat) oder eine Länge von 50 cm und eine Höhe von 11 cm 
(Langformat). 

  

314 SR 741.31 
315 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. April 2001, mit Wirkung seit 1. Juni 2001  

(AS 2001 1387). 
316 Eingefügt durch Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-

forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
317 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  

(AS 2012 7149). 
318 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. April 1987, in Kraft seit 1. Mai 1987  

(AS 1987 628). 
319 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. April 1987, in Kraft seit 1. Mai 1987  

(AS 1987 628). 
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c. Das Schild für Motorräder, Klein- und dreirädrige Motorfahrzeuge sowie für 
ihre Anhänger hat eine Länge von 18 cm und eine Höhe von 14 cm. 

d. Das Schild für Kleinmotorräder und Leichtmotorfahrzeuge sowie für ihre An-
hänger hat eine Länge von 10 cm und eine Höhe von 14 cm.320 

4 Für Fahrzeuge von Haltern mit diplomatischen oder konsularischen Vorrechten und 
Immunitäten kann das ASTRA das Format der Schilder abweichend regeln. 

5 Bei Militäranhängern entspricht das zweizeilige Schild dem Schildformat für Motor-
räder und das einzeilige Schild dem vorderen Motorwagenschild.321   
Art. 84 Nummerierungssystem 

1 Jeder Kanton wird mit zwei grossen Buchstaben wie folgt bezeichnet:   
Zürich ZH 

Bern BE 

Luzern LU 

Uri UR 

Schwyz SZ 

Obwalden OW 

Nidwalden NW 

Glarus GL 

Zug ZG 

Freiburg FR 

Solothurn SO 

Basel-Stadt BS 

Basel-Landschaft BL 

Schaffhausen SH 

Appenzell A. Rh AR 

Appenzell I. Rh. AI 

St. Gallen SG 

Graubünden GR 

Aargau AG 

Thurgau TG 

Tessin TI 

  

320 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013  
(AS 2012 7149). 

321 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-
forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
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Waadt VD 

Wallis VS 

Neuenburg NE 

Genf GE 

Jura JU322 

2 Die Nummerierung beginnt für Motorwagen, Motoreinachser und Anhänger einer-
seits und Motorräder, Klein- und dreirädrige Motorfahrzeuge anderseits separat sowie 
für jede Schilderart nach Grundfarbe und besonderer Kennzeichnung getrennt in der 
Regel mit der Zahl 1.323 

3 Die Kontrollschilder des Bundes tragen nur das eidgenössische Wappen und erhalten 
den Buchstaben M für Militärkontrollschilder.324 

4 Die Kontrollschilder für Fahrzeuge von Haltern mit diplomatischen oder konsulari-
schen Vorrechten und Immunitäten enthalten keine Wappen, jedoch Kantonsbuchsta-
ben in schwarzer Farbe.325 Zeichen und Buchstaben können unverwischbar fotogra-
fisch ins Metall eingelassen werden.326 Die Zahlen und der Punkt in schwarzer Farbe 
können im gleichen Verfahren angebracht werden oder aus gestanzten, auf das Schild 
aufgenieteten Aluminiumstücken bestehen. Von den beiden durch einen Punkt ge-
trennten Zahlengruppen gilt die erste als Ordnungsnummer innerhalb der Mission, des 
Postens, der Delegation oder der Organisation, und die zweite bezeichnet den einzel-
nen Staat oder die Organisation. Die ersten Zahlen der Ordnungsnummer sind dem 
Chef der Vertretung oder der Organisation und seinen Stellvertretern vorbehalten. 

Art. 85 Anordnung; Schriftart 

1 Auf dem vorderen Schild für Motorwagen und auf dem Schild für Motoreinachser, 
land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge und Arbeitsanhänger sind von links nach 
rechts die zugeteilten Buchstaben, ein Punkt auf halber Höhe und die Zahlen aufzutra-
gen.327 

2 Das hintere Schild im Hochformat für Motorwagen sowie das Schild für Motorräder, 
Kleinmotorräder, Leicht-, Klein- und dreirädrige Motorfahrzeuge, Transport- und 
Ausnahmeanhänger müssen im oberen Teil von links nach rechts das eidgenössische 
Wappen, die Kantonsbuchstaben und das Kantonswappen, im unteren Teil die Kon-
trollnummer tragen.328 Das hintere Schild im Langformat für Motorwagen und ihre 

  

322 Kanton eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Nov. 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1979  
(AS 1978 1805). 

323 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-
forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

324 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 4 der V vom 23. Febr. 2005 über die Fahrzeuge des Bun-
des und ihre Führer und Führerinnen, in Kraft seit 1. März 2005 (AS 2005 1167). 

325 Fassung des Satzes gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die techni-
schen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

326 Fassung des Satzes gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die techni-
schen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

327 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-
forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

328 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-
forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
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Anhänger muss von links nach rechts das eidgenössische Wappen, die Kantonsbuch-
staben, einen Punkt auf halber Höhe, die Kontrollnummer und das Kantonswappen 
tragen.329 

3 Auf dem zweizeiligen Schild für Militäranhänger werden die ersten zwei Zahlen 
im oberen Teil neben dem zugeteilten Buchstaben aufgeführt; auf dem einzeiligen 
Schild wird ein grösserer Abstand zwischen der zweiten und dritten Zahl gemacht.330 
Das Wappen fällt weg. 

4 Auf dem vorderen sowie auf dem hinteren Schild im Langformat für Fahrzeuge dip-
lomatischer oder konsularischer Vertretungen und ständiger Delegationen oder inter-
nationaler Organisationen sind von links nach rechts das Feld mit einem der drei Zei-
chen, die Kantonsbuchstaben und die durch einen Punkt getrennten zwei Zahlen-
gruppen anzubringen. Auf dem hintern Schild im Hochformat befinden sich im oberen 
Teil das Feld mit dem Zeichen und die Kantonsbuchstaben, im untern Teil die beiden 
Zahlengruppen.331 

5 Das ASTRA bestimmt das Schriftbild und die Abmessungen für Buchstaben und 
Zahlen.332 

Art. 86 CD-, CC- und AT-Zeichen 

1 Das Zeichen «CD» ist bestimmt: 

a. für Dienstwagen der diplomatischen Missionen und für Motorfahrzeuge der 
Mitglieder des diplomatischen Personals dieser Missionen; 

b.333 für Dienstwagen ständiger Missionen oder anderer Vertretungen bei zwi-
schenstaatlichen Organisationen sowie für Motorfahrzeuge der Mitglieder des 
diplomatischen Personals dieser Missionen; 

c.334 für Dienstwagen institutioneller Begünstigter nach Artikel 2 Absatz 1 Buch-
staben a, b, i, j, k, l und m des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 2007335, die 
Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen geniessen, sowie für die Motor-
fahrzeuge der höchstgestellten Beamten dieser institutionellen Begünstigten, 
die in der Schweiz diplomatischen Status geniessen. 

2 Das Zeichen «CC» ist für Dienstwagen der von einem Berufsbeamten geleiteten kon-
sularischen Posten und für Motorfahrzeuge von Berufskonsularbeamten bestimmt. 

  

329 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. April 1987, in Kraft seit 1. Mai 1987  
(AS 1987 628). 

330 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-
forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

331 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-
forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

332 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 der Organisationsverordnung vom 6. Dez. 1999 für das 
Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, in Kraft 
seit 1. Jan. 2000 (AS 2000 243). 

333 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 der Gaststaatverordnung vom 7. Dez. 2007, in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 6657). 

334 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 der Gaststaatverordnung vom 7. Dez. 2007, in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 6657). 

335 SR 192.12 
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3 Das Zeichen «AT» ist für Motorfahrzeuge der Mitglieder des Verwaltungs- und tech-
nischen Personals der diplomatischen Missionen bestimmt. 

4 Die Verwendung separater Zeichen «CD» und «AT» ist untersagt. Die separaten Zei-
chen «CC» sind nur zugelassen für höchstens einen Wagen jedes Honorar-Postenchefs 
eines konsularischen Postens, dem der Bundesrat das Exequatur erteilt hat. Der Fahr-
zeugausweis trägt in diesen Fällen den Vermerk «CC-Zeichen bewilligt». 

Art. 87 Schilderabgabe 

1 Die einmal zugeteilte Schildnummer bleibt für den Halter reserviert. Die Zuteilung 
anderer Nummern ist zulässig, wenn die Schilder länger als ein Jahr hinterlegt oder 
entzogen worden sind; sie erfolgt überdies nach Artikel 81. 

2 Der Verlust von Kontrollschildern ist vom Halter unverzüglich der Behörde zu mel-
den, welche Kontrollschilder mit anderer Nummer zuteilt und die vermissten Schilder 
im automatisierten Polizeifahndungssystem (RIPOL) ausschreiben kann.336 

3 Die Hersteller dürfen keine Schilder direkt an Halter abgeben. 

4 Die Kontrollschilder mit Zeichen «CD», «CC» und «AT» werden im Einvernehmen 
mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten abgegeben. 

5 Die Kontrollschilder, mit Ausnahme der Schilder für die provisorische Zulassung, 
bleiben Eigentum der Behörde. 

Art. 87a337 Abgabe von Kontrollschildern mit reflektierendem Belag 

Die Kantone stellen Schilder mit reflektierendem Belag zur Verfügung. Sie entschei-
den, ob solche Schilder für alle Fahrzeuge oder nur auf Ersuchen des Halters abgege-
ben oder umgetauscht werden.  
22 Prüfungsfahrzeuge338 

Art. 88339 Prüfungsfahrzeuge 

1 An Führerprüfungen sind die in Anhang 12 Ziffer V genannten Prüfungsfahrzeuge 
zu verwenden. 

2 Die Prüfungsfahrzeuge dürfen nicht mit aussergewöhnlichen Fahrhilfen versehen 
sein. 

  

336 Fassung gemäss Ziff. I 17 der V vom 15. Okt. 2008 über die Anpassungen an das Bundes-
gesetz über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes, in Kraft seit 5. Dez. 2008 
(AS 2008 4943). 

337 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. April 1987, in Kraft seit 1. Mai 1987  
(AS 1987 628). 

338 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5013). 

339 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  
(AS 2002 3259). 
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Art. 88a340 Motorrad der Unterkategorie A1 mit beschränkter Geschwindigkeit 

1 Wird die praktische Führerprüfung der Unterkategorie A1 mit einem Motorrad ab-
gelegt, dessen Geschwindigkeit auf 45 km/h beschränkt ist, so dürfen nur entspre-
chende Motorräder geführt werden. 

2 Diese Beschränkung wird im Führerausweis eingetragen (Art. 24d), sofern der Inha-
ber das 16. Altersjahr zurückgelegt hat. 

Art. 89341  
23 Motorfahrräder 

Art. 90342 Zulassung 

Motorfahrräder sind zum Verkehr zugelassen, wenn sie mit dem Fahrzeugausweis für 
Motorfahrräder, dem darin genannten Kontrollschild und einer gültigen Versiche-
rungsvignette versehen sind. 

Art. 91 Fahrzeugausweis 

1 Der Fahrzeugausweis wird erteilt, wenn: 

a. der Fahrzeugtyp aufgrund der Typenprüfung als Motorfahrrad anerkannt ist; 

b. das Einzelfahrzeug dem anerkannten Motorfahrradtyp entspricht; 

c.343 für das Motorfahrrad, das im Ausland hergestellt wurde, nachgewiesenermas-
sen eine Zollveranlagung durchgeführt wurde oder es von der Zollveranlagung 
befreit ist. 

2 Der Fahrzeugausweis wird aufgrund einer gruppenweisen Prüfung der Motorfahrrä-
der beim Hersteller oder Importeur nach Artikel 92 oder aufgrund einer Einzelprüfung 
nach Artikel 93 abgegeben. Er ist unbefristet gültig. 

3 Zuständig für die Abgabe des Fahrzeugausweises ist bei der gruppenweisen Prüfung 
die Zulassungsbehörde des Kantons, in dem der Betrieb liegt. …344 

4 Der Fahrzeugausweis für Motorfahrräder ist stets mitzuführen. 

  

340 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 3. Juli 2002 (AS 2002 3259). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023 (AS 2023 255). 

341 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5013). 

342 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4941). 

343 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 35 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit 
1. Mai 2007 (AS 2007 1469). 

344 Satz aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. April 2001, mit Wirkung seit 1. Juni 2001  
(AS 2001 1387). 
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Art. 92 Gruppenweise Prüfung 

1 Vor der gruppenweisen Prüfung neuer Motorfahrräder beim Hersteller oder Impor-
teur hat der Betrieb der Behörde vollständige Verzeichnisse im Doppel zu übergeben, 
die für jedes Motorfahrrad die Marke, die Rahmennummer, die Typenscheinnummer 
sowie das Typenzeichen des Motors enthalten müssen. 

2 Die Zollveranlagung der im Ausland hergestellten Motorfahrräder ist durch die zoll-
amtliche Abstempelung der Verzeichnisse nachzuweisen.345 

3 Die Kantone übergeben dem Hersteller oder Importeur die Fahrzeugausweise in der 
Anzahl der auf den Verzeichnissen angegebenen Motorfahrräder. Der Hersteller oder 
Importeur hat im Fahrzeugausweis die technischen Daten der einzelnen Motorfahrrä-
der einzutragen und ihre Typenkonformität zu bestätigen. 

4 Die Kantone führen über die den Herstellern oder den Importeuren abgegebenen 
Fahrzeugausweise Kontrollen, die zusammen mit den Verzeichnissen während fünf 
Jahren aufzubewahren sind. Sie stellen die Doppel der Verzeichnisse dem ASTRA zu. 
Das ASTRA und das BAZG sind jederzeit zur Einsichtnahme in die kantonalen Kon-
trollen befugt. 

5 Gruppenweise geprüfte Motorfahrräder dürfen nur mit den für sie bestimmten Fahr-
zeugausweisen in den Handel gebracht werden. Für abhanden gekommene Fahrzeug-
ausweise erteilt der für die Abgabe zuständige Kanton (Art. 91 Abs. 3 erster Satz) 
aufgrund der Verzeichnisse neue Ausweise. 

Art. 93 Einzelprüfung 

1 Einzeln eingeführte Motorfahrräder sind vor der Zulassung durch amtliche Verkehrs-
experten zu prüfen. Die Zollveranlagung ist durch ein unverletztes Zollblei, die Be-
freiung von der Veranlagung durch eine Zollbewilligung nachzuweisen.346 

2 Gebrauchte Motorfahrräder, deren Fahrzeugausweis und Kontrollschild behördlich 
entzogen worden sind oder deren Fahrzeugausweis abhanden gekommen ist, müssen 
vor der Wiederzulassung durch den Verkehrsexperten geprüft werden. Die Zollveran-
lagungskontrolle entfällt, wenn das Motorfahrrad deutliche Gebrauchsspuren aufweist 
oder der Halter den Kauf des Fahrzeugs in der Schweiz oder im Fürstentum Liechten-
stein belegt.347 

3 Wird an ein Fahrrad nachträglich ein Hilfsmotor angebaut, so gibt die kantonale Be-
hörde den Fahrzeugausweis ab, wenn sie aufgrund einer Prüfung festgestellt hat, dass 
das Fahrzeug den Anforderungen an Motorfahrräder entspricht. 

4 In den Fällen der Absätze 1‒3 beschriftet die Zulassungsbehörde den Fahrzeugaus-
weis vollständig und bestätigt darin die Typen- oder Vorschriftskonformität. 

  

345 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 35 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit 
1. Mai 2007 (AS 2007 1469). 

346 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 35 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit 
1. Mai 2007 (AS 2007 1469). 

347 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 35 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit 
1. Mai 2007 (AS 2007 1469). 
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5 Die Fahrt zur Prüfung eines Motorfahrrads ohne Fahrzeugausweis und Kontroll-
schild kann von der Behörde bewilligt werden, wenn nachgewiesen ist, dass das Mo-
torfahrrad versichert ist. Unter der gleichen Voraussetzung kann der Kanton einem 
von der Vorführpflicht befreiten Lieferanten bewilligen, Probefahrten mit Motorfahr-
rädern ohne Fahrzeugausweis und Kontrollschild durchzuführen oder durch Kaufinte-
ressenten durchführen zu lassen. 

Art. 94348 Kontrollschild 

1 Bei gruppenweise geprüften Motorfahrrädern wird das Kontrollschild vom Standort-
kanton abgegeben, wenn der Halter den Fahrzeugausweis nach Artikel 92 Absatz 3 
dieser Verordnung und den Nachweis der Versicherung nach Artikel 35 Absatz 2 
VVV349 beibringt. 

2 Bei einzeln geprüften Motorfahrrädern erteilt der Standortkanton das Kontrollschild 
und den Fahrzeugausweis, wenn der Halter den Nachweis der Versicherung nach Ar-
tikel 35 Absatz 2 VVV beibringt. 

3 Die Nummer des Schildes ist durch die Behörde in den Fahrzeugausweis einzutra-
gen. Dieselbe Kontrollschildnummer wird auf Ersuchen des Halters in die Fahrzeug-
ausweise weiterer Motorfahrräder desselben Halters mit Standort im gleichen Kanton 
eingetragen. Die Versicherungsvignette wird lediglich in einen Fahrzeugausweis ge-
klebt. Dieser Fahrzeugausweis ist zusammen mit dem Ausweis des benützten Motor-
fahrrades mitzuführen. 

4 Das Kontrollschild eines gebrauchsunfähigen Motorfahrrads darf zusammen mit der 
Versicherungsvignette ohne behördliche Bewilligung (Art. 9 Abs. 2 VVV) während 
höchstens 30 Tagen an einem betriebssicheren Ersatz-Motorfahrrad verwendet wer-
den. 

5 Beim Fahrzeugwechsel darf das Kontrollschild des ausser Verkehr gesetzten Motor-
fahrrads zusammen mit der Versicherungsvignette für ein anderes Motorfahrrad des 
gleichen Halters zugeteilt werden. 

6 Die Kontrollschilder für Motorfahrräder sind 14 cm hoch und 10 cm breit. Sie sind 
aus korrosionsbeständigem Metall und weisen einen gelb reflektierenden Belag auf. 
Im oberen Drittel sind links die dem Kanton zugeteilten Buchstaben und im unteren 
Teil die Nummer in schwarzer Schrift erhaben eingepresst. 

7 Das ASTRA bestimmt das Schriftbild und die Abmessungen für Buchstaben und 
Zahlen. 

  

348 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4941). 

349 SR 741.31 
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Art. 95350 Kontrollen 

1 Zur Kontrolle der Zulassungen dienen dem Standortkanton die versandten Kontroll-
schilder und Versicherungsvignetten beziehungsweise die Rückmeldungen der Abga-
bestellen (Art. 37 Abs. 3 VVV). 

2 Als Standort des Motorfahrrads gilt während der ganzen Dauer der Zulassung der 
Kanton, der für die Abgabe des Kontrollschilds massgebend war. Wird der Standort 
eines Motorfahrrads in einen andern Kanton verlegt, so ist beim neuen Standortkanton 
ein neues Kontrollschild einzuholen, sobald die Gültigkeit der Versicherungsvignette 
abgelaufen ist. 

3 Geht das Motorfahrrad auf einen anderen Halter über, so hat dies der neue Halter der 
Behörde innert 14 Tagen zu melden. Die Behörde trägt den neuen Halter in die vorge-
sehene Rubrik des bestehenden Fahrzeugausweises ein. 

4 Wird ein Motorfahrrad unter gleichem Kontrollschild durch ein anderes ersetzt (Art. 
94 Abs. 5), so hat dies der Halter der Behörde innert 14 Tagen zu melden. Die Behörde 
trägt die Kontrollschildnummer im Fahrzeugausweis ein. 

5 Ein abhanden gekommenes Kontrollschild kann durch ein Schild mit anderer Num-
mer und einer Versicherungsvignette des laufenden Jahres (Art. 36 Abs. 1 VVV) er-
setzt werden. Die Behörde trägt die neue Kontrollschildnummer im Fahrzeugausweis 
ein und bringt die Versicherungsvignette im dafür vorgesehenen Feld an. 

Art. 96 Motorfahrräder des Bundes und der Kantone 

1 Für die Zulassung der Motorfahrräder des Bundes gelten folgende Besonderheiten: 

a.351 die Kontrollschilder werden von der nach der Verordnung vom 23. Februar 
2005352 über die Fahrzeuge des Bundes und ihre Führer und Führerinnen 
(VFBF) zuständigen Stelle abgegeben. Sie sind unbefristet gültig und tragen 
im obern Drittel von links nach rechts ein weisses Schweizer Kreuz und die 
Buchstaben gemäss der VFBF; 

b. der Nachweis der Versicherung entfällt; 

c. die Fahrzeugausweise müssen nicht mitgeführt, sondern bei der Abgabestelle 
hinterlegt werden. 

2 Die Motorfahrräder der Kantone, für die keine Haftpflichtversicherung abgeschlos-
sen wird (Art. 73 Abs. 2 SVG), werden mit ordentlichen kantonalen Kontrollschildern 
einer besonderen vom Kanton zu bestimmenden Nummernserie versehen. 

  

350 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4941). 

351 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4941). 

352 SR 514.31 
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Art. 97353 Anhänger an Motorfahrrädern 

Anhänger an Motorfahrrädern benötigen weder einen Fahrzeugausweis noch ein Kon-
trollschild.  
24 … 

Art. 98–104354   
Art. 105355  
25 Massnahmen 

251 Fahrzeugausweisentzug 

Art. 106 Entzugsgründe 

1 Der Fahrzeugausweis ist zu entziehen, wenn: 356 

a. die Voraussetzungen des SVG oder der Vollziehungsvorschriften zur Ertei-
lung nicht mehr erfüllt sind; 

b. der Halter der Aufforderung zur Fahrzeugprüfung ohne genügende Gründe 
nicht nachkommt; 

c. 357 das BAZG gestützt auf Artikel 14a SVAG einen Antrag auf Entzug des Fahr-
zeugausweises und des Kontrollschildes stellt. 

2 Der Fahrzeugausweis kann entzogen werden, wenn: 

a. die mit dem Ausweis verbundenen Beschränkungen oder Auflagen (Art. 80) 
missachtet wurden; 

b. Ausweis oder Kontrollschilder missbräuchlich verwendet wurden; 

c.358 die Fahrzeugsteuern oder -gebühren für Fahrzeuge desselben Halters nicht ent-
richtet sind; 

  

353 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012  
(AS 2011 4941). 

354 Aufgehoben durch Art. 46 der V vom 19. Juni 1995 über die Typengenehmigung von 
Strassenfahrzeugen, mit Wirkung seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 3997). 

355 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, mit Wirkung seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 321). 

356 Fassung gemäss Anhang 5 Ziff. II 3 der Schwerverkehrsabgabeverordnung vom  
27. März 2024, in Kraft seit 1. Mai 2024 (AS 2024 150). 

357 Eingefügt durch Anhang 5 Ziff. II 3 der Schwerverkehrsabgabeverordnung vom  
27. März 2024, in Kraft seit 1. Mai 2024 (AS 2024 150). 

358 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  
(AS 2002 3259). 
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d.359 … 

3 Mit dem Entzug des Fahrzeugausweises sind immer auch die Kontrollschilder zu 
entziehen. Bei Wechselschildern können die Schilder für ein Fahrzeug belassen wer-
den. Die Sicherstellung von Fahrzeugen richtet sich nach Artikel 221 Absätze 3 und 4 
VTS360.361 

Art. 107 Dauer und Vollzug 

1 Fahrzeugausweis und Kontrollschilder sind auf unbestimmte Zeit zu entziehen. Der 
Entzug wegen missbräuchlicher Verwendung und wegen Nichtbeachtung der Be-
schränkungen und Auflagen kann befristet werden. 

2 Ist der Entzugsgrund dahingefallen, so sind Fahrzeugausweis und Kontrollschilder 
auf Verlangen wieder abzugeben. 

3 Fahrzeugausweise und Kontrollschilder, deren Entzug verfügt worden ist, sind beim 
Halter unter Ansetzung einer kurzen Frist einzufordern. Nach Ablauf der Frist sind 
Fahrzeugausweise und Kontrollschilder polizeilich einzuziehen. 

Art. 108 Verfahren 

1 Die Entzugsbehörde hat dem Halter vor dem Entzug von Fahrzeugausweis und Kon-
trollschildern Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu äussern. 

2 Die Entzugsverfügung ist schriftlich zu eröffnen und zu begründen und muss eine 
Rechtsmittelbelehrung enthalten. 

3 Aus Gründen der Verkehrssicherheit und beim Fehlen der Versicherung kann der 
Fahrzeugausweis sofort vorsorglich entzogen werden.  
252 Fahrzeuge ohne Ausweis 

Art. 109 Verwendungsverbot 

Wird bei einer Prüfung oder Kontrolle festgestellt, dass Fahrzeuge, die nach Artikel 72 
keinen Fahrzeugausweis benötigen, nicht betriebssicher oder nicht in vorschriftsge-
mässem Zustand sind, so kann die Behörde deren Weiterverwendung bis zur Behe-
bung der Mängel verbieten. Die Sicherstellung solcher Fahrzeuge richtet sich nach 
Artikel 221 Absätze 3 und 4 VTS362.363 

  

359 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 7. März 2008 (AS 2008 769). Aufgehoben durch An-
hang 5 Ziff. II 3 der Schwerverkehrsabgabeverordnung vom 27. März 2024, mit Wirkung 
seit 1. Mai 2024 (AS 2024 150). 

360 SR 741.41 
361 Fassung des Satzes gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die techni-

schen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
362 SR 741.41 
363 Fassung des Satzes gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die techni-

schen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
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Art. 110364  
253 … 

Art. 111–113365  
26 Ausländische Fahrzeuge 

Art. 114 Anerkennung der Zulassung 

1 Ausländische Motorfahrzeuge und Anhänger dürfen in der Schweiz verkehren, wenn 
sie im Zulassungsstaat verkehrsberechtigt sind und: 

a. mit einem gültigen nationalen Fahrzeugausweis oder internationalen Zulas-
sungsschein nach dem Abkommen vom 24. April 1926366 über Kraftfahrzeug-
verkehr sowie 

b. mit gültigen, im Ausweis nach Buchstabe a bezeichneten Kontrollschildern 
versehen sind. 

2 Ausländische Motorfahrräder, Kleinmotorräder, Motorräder mit einem Zylinderin-
halt bis 125 cm3, land- und forstwirtschaftliche Motorfahrzeuge, Arbeitsmotorfahr-
zeuge und Anhänger, für die in ihrem Herkunftsland Fahrzeugausweise und Kontroll-
schilder nicht erforderlich sind, dürfen ohne solche Schilder in der Schweiz 
verkehren.367 Anstelle des Fahrzeugausweises ist ein Dokument mit den wesentlichen 
Angaben über das Fahrzeug und den Halter erforderlich. 

3 Für ausländische Motorfahrzeuge aus Staaten, die kein vorderes Schild abgeben, ge-
nügt das hintere Kontrollschild.368 

4 Ausländische Fahrzeuge müssen das Unterscheidungszeichen des Zulassungsstaates 
tragen. 

Art. 115 Schweizerische Zulassung 

1 Ausländische Motorfahrzeuge und Anhänger müssen mit schweizerischem Fahr-
zeugausweis und schweizerischen Kontrollschildern versehen werden, wenn: 

  

364 Aufgehoben durch Ziff. II 64 der V vom 8. Nov. 2006 über die Anpassung von Bundes-
ratsverordnungen an die Totalrevision der Bundesrechtspflege, mit Wirkung seit 
1. Jan. 2007 (AS 2006 4705). 

365 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. März 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 2183). 

366 SR 0.741.11. Heute: auch nach dem Übereink. vom 8. Nov. 1968 über den Strassenver-
kehr (SR 0.741.10) und dem Europäischen Zusatzübereinkommen vom 1. Mai 1971  
(SR 0.741.101). 

367 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2536). 

368 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-
forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
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a. ihr Standort sich seit mehr als einem Jahr ohne Unterbruch von mehr als drei 
zusammenhängenden Monaten in der Schweiz befindet; 

b. der Halter sich seit mehr als einem Jahr ohne Unterbruch von mehr als drei 
zusammenhängenden Monaten in der Schweiz aufhält und das Fahrzeug län-
ger als einen Monat hier verwendet; 

c. der Halter mit rechtlichem Wohnsitz in der Schweiz sich für weniger als zwölf 
zusammenhängende Monate im Ausland aufhält und das Fahrzeug langer als 
einen Monat hier verwendet; 

d.369 sie zur entgeltlichen Beförderung von in der Schweiz aufgenommenen und 
hier wieder abzusetzenden Personen oder Gütern (Binnentransporte) verwen-
det werden; 

e. sie die Erfordernisse des Artikels 114 Absätze 1 und 2 nicht erfüllen. 

2 Ist die Gültigkeitsdauer einer ausländischen Zulassung im Ausland abgelaufen, so 
können die Zollämter bei der Einreise die Verwendung des Fahrzeugs in der Schweiz 
für höchstens einmal 30 aufeinander folgende Tage bewilligen; nach Ablauf dieser 
Frist muss das Fahrzeug in der Schweiz immatrikuliert werden. 

3 …370 

4 Ausländische Motorfahrräder sind als Motorräder oder Kleinmotorräder zuzulassen, 
sofern sie nicht einem in der Schweiz anerkannten Motorfahrrad-Typ in allen Teilen 
entsprechen.371 

5 Ausländische Fahrzeuge sind vor der schweizerischen Zulassung amtlich zu prüfen. 

6 Bei der Erteilung der schweizerischen Fahrzeugausweise und Kontrollschilder sind 
die ausländischen Ausweise und Kontrollschilder einzuziehen. Die kantonale Behörde 
annulliert die Ausweise und vernichtet oder entwertet die Kontrollschilder. Sie sendet 
die Ausweise an die Zulassungsbehörde unter Hinweis auf die schweizerische Zulas-
sung und die Vernichtung oder Entwertung der Kontrollschilder. Der Halter kann ver-
langen, dass ihm entwertete Kontrollschilder zurückgegeben werden oder die Vernich-
tung bestätigt wird.372 

7 Absatz 6 gilt nicht, wenn ausländische Fahrzeuge nur vorübergehend mit schweize-
rischem Ausweis und Kontrollschildern zugelassen werden oder wenn eine Doppelim-
matrikulation erforderlich ist, weil: 

a. der Halter Wohnsitz in der Schweiz hat, sein Arbeitsort sich aber im Ausland 
befindet; 

b. ein ausländisches Fahrzeug auch für Binnentransporte in der Schweiz verwen-
det wird; oder 

  

369 Fassung gemäss Art. 59 Ziff. 3 der Schwerverkehrsabgabeverordnung vom 6. März 2000, 
in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 1170). 

370 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. März 1994, mit Wirkung seit 1. April 1994  
(AS 1994 726). 

371 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-
forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

372 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-
forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 
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c. der Standort des Fahrzeuges sich abwechslungsweise für ungefähr die gleiche 
Dauer in der Schweiz und im Ausland befindet.373 

Art. 116 Massnahmen 

1 Die Aberkennung des Fahrzeugausweises und der Kontrollschilder oder die Sicher-
stellung sind bei ausländischen Fahrzeugen zulässig, wenn sie sich offensichtlich in 
einem nicht betriebssicheren und den Verkehr gefährdenden Zustand befinden.374 

2 Die Aberkennung ausländischer Fahrzeugausweise und Kontrollschilder ist auch bei 
deren missbräuchlichen Verwendung zulässig. Artikel 60 Ziffer 4 zweiter Satz 
VVV375 bleibt vorbehalten.376 

3 Für das Verfahren gilt Artikel 108 dieser Verordnung sowie Artikel 221 Absätze 3 
und 4 VTS377.378 

4 Die nach Absatz 1 angeordneten Massnahmen sind aufzuheben, wenn sich das bean-
standete Fahrzeug wieder in betriebssicherem Zustand befindet; andernfalls gilt Arti-
kel 115 Absatz 6 sinngemäss. 

5 Der Vollzug des von ausländischen Behörden verfügten Entzuges ausländischer 
Fahrzeugausweise und Kontrollschilder ist vom ASTRA anzuordnen, sofern Entzugs-
verfügungen nicht direkt an den Kanton gehen. 

Art. 117 Besteuerung 

Die ausländischen Fahrzeuge können im Standortkanton von dem Tag an besteuert 
werden, da sie mit schweizerischem Fahrzeugausweis und schweizerischen Kontroll-
schildern versehen werden oder nach dieser Verordnung hätten versehen werden müs-
sen.  
  

373 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Febr. 2007  
(AS 2007 93). 

374 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 2183). 

375 SR 741.31 
376 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 2183). 
377 SR 741.41 
378 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 2183). 
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3 Meldewesen, Statistik, Verkehrskontrollen 

31 Meldewesen 

311 … 

Art. 118379  
312 Meldung der Ausstellung neuer Ausweise 

Art. 119380 

Art. 120 Standortwechsel 

1 Wird ein Fahrzeug oder Anhänger in einem anderen Kanton zum Verkehr zugelas-
sen, so sendet die Zulassungsbehörde den annullierten Fahrzeugausweis und die Kon-
trollschilder an die ausstellende Behörde des früheren Standortkantons zurück.381 

2 Der frühere Standortkanton hat dem neuen Standortkanton auf Ersuchen den Prü-
fungsbericht für das Fahrzeug oder eine beglaubigte Kopie zu übermitteln.382 

Art. 121383 

Art. 122384 Kontrolle durch das BAZG 

1 Das BAZG trifft mit den Kantonen die für die Nachprüfung der Zollveranlagung und 
Versteuerung nach AStG385 sowie für die Kontrollführung erforderliche Regelung. Es 
ist befugt, die damit zusammenhängenden Überprüfungen vorzunehmen. 

2 Bei provisorisch zugelassenen Fahrzeugen, für die keine Zollveranlagung durchge-
führt wurde oder die unversteuert sind, senden die Kantone die von dem BAZG ver-
langten Unterlagen über die Befreiung an die Eidgenössische Fahrzeugkontrolle. Das 
BAZG kann im Einvernehmen mit der Eidgenössischen Fahrzeugkontrolle ein elekt-
ronisches Meldeverfahren vorsehen.  
  

379 Aufgehoben durch Art. 22 der ADMAS-Register-Verordnung vom 18. Okt. 2000, mit 
Wirkung seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2800). 

380 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, mit Wirkung seit 1. April 2003  
(AS 2002 3259). 

381 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Febr. 2007  
(AS 2007 93). 

382 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019  
(AS 2019 321). 

383 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 3. Sept. 2003, mit Wirkung seit 1. Oktober 2003  
(AS 2003 3373). 

384 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 35 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit 
1. Mai 2007 (AS 2007 1469). 

385 SR 641.51 
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313 Meldung von Widerhandlungen und andern Tatsachen 

Art. 123386 Meldung an Strassenverkehrsbehörde 

1 Die Strafbehörden melden der für den Strassenverkehr zuständigen Behörde des 
Kantons, in dem der Täter wohnt: 

a. Verzeigungen wegen Widerhandlungen gegen Strassenverkehrsvorschriften; 

b. auf Verlangen im Einzelfall Urteile wegen Widerhandlungen gegen Strassen-
verkehrsvorschriften.387 

2 Die für den Strassenverkehr zuständige Behörde vernichtet Meldungen über Verzei-
gungen und Verurteilungen nach Absatz 1, wenn feststeht, dass sie nicht zu einer Mas-
snahme führen.388 

3 Erhält eine Strafbehörde Kenntnis von Tatsachen, wie z. B. von schwerer Krankheit 
oder Süchten, die zur Verweigerung oder zum Entzug des Ausweises führen können, 
so benachrichtigt sie die für den Strassenverkehr zuständige Behörde.389 

Art. 124390  
314 … 

Art. 125 und 126391  
32 Statistik 

Art. 127 Fahrzeugstatistik 

1 Die Statistik über die Fahrzeuge wird vom Bundesamt für Statistik392 erstellt. 

2 Die Fahrzeugstatistik umfasst: 

  

386 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2536). 

387 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 2183). 

388 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 2853). 

389 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 2183). 

390 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 13. Nov. 1991, mit Wirkung seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2536). 

391 Aufgehoben durch Anhang 4 Ziff. II 8 der V vom 30. Nov. 2018 über das Informations-
system Verkehrszulassung, mit Wirkung seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4997). 

392 Bezeichnung gemäss Art. 1 des nicht veröffentlichten BRB vom 23. April 1980 über die 
Anpassung von bundesrechtlichen Erlassen an die neuen Bezeichnungen der Departe-
mente und Ämter. Diese Änderung ist im ganzen Erlass berücksichtigt. 
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a.393 den Bestand der am 30. September in Verkehr stehenden Motorfahrzeuge; 

b. die Zahl der monatlich neu zugelassenen Motorfahrzeuge nach Buchstabe a; 

c. den Bestand der am 30. September in Verkehr stehenden Transport- und Ar-
beitsanhänger; 

d. den Bestand der Motorfahrräder und Fahrräder am Jahresende; 

e. die Zahl der monatlich eingeführten Motorfahrräder und Motorfahrzeuge nach 
Buchstabe a. 

3 Nach Massgabe des Bundesamtes für Statistik werden Unterlagen für die Statistik 
über Motorfahrzeuge nach Absatz 2 Buchstaben a und b von der Eidgenössischen 
Fahrzeugkontrolle, über die Anhänger sowie Motorfahrräder und Fahrräder (Abs. 2 
Bst. c und d) von den Kantonen und über die Einfuhren (Abs. 2 Bst. e) vom BAZG 
zur Verfügung gestellt.394 

4 Die für die Erhebungen notwendigen Formulare werden vom Bundesamt für Statistik 
abgegeben. Das ASTRA kann auf Antrag des Bundesamtes für Statistik das Melde-
verfahren abweichend regeln. 

Art. 128395 

Art. 129396 

Art. 130–142c397  
4 Strafbestimmungen 

Art. 143 Motorfahrzeugführer; Kontrollschilder 

1.  Wer vor Erreichung des Mindestalters ein Motorfahrzeug führt, für das ein Führe-
rausweis nicht erforderlich ist, wird mit Busse bestraft. 

2.  Wer ein Motorfahrzeug, für das ein Führerausweis nicht erforderlich ist, trotz Fahr-
verbot führt, wird mit Busse398 bestraft. 

  

393 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-
forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

394 Fassung gemäss Ziff. II 1 der V vom 22. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 5465). 

395 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 14. April 2010, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011  
(AS 2010 1651). 

396 Aufgehoben durch Art. 22 der ADMAS-Register-Verordnung vom 18. Okt. 2000, mit 
Wirkung seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2800). 

397 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. März 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 2183). 

398 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 2183). 
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3.  Wer als Inhaber eines Lernfahr-, Führer- oder Fahrzeugausweises oder einer Be-
willigung Tatsachen, die eine Änderung oder Ersetzung dieser Dokumente erfordern, 
nicht fristgemäss meldet oder bei einem Wohnsitzwechsel der zuständigen Behörde 
am neuen schweizerischen Wohnsitz seine neue Adresse nicht rechtzeitig mitteilt, 
wer Duplikate von Ausweisen beim Wiederauffinden des Originals der Behörde nicht 
fristgemäss zurückgibt, 
wer als Inhaber des Führerausweises der Kategorie A, beschränkt auf 25 kW, ein Mo-
torrad mit einer Motorleistung von mehr als 25 aber nicht mehr als 35 kW und einem 
Verhältnis von Motorleistung und Leergewicht von mehr als 0,16 aber nicht mehr als 
0,20 kW/kg führt, sich jedoch von der Zulassungsbehörde die entsprechende Berech-
tigung nicht hat im Führerausweis eintragen lassen, 

wird mit Busse bis 100 Franken bestraft.399 

4.  Wer am Fahrzeug separate Zeichen «CD» oder «AT» oder ohne Bewilligung ein 
separates Zeichen «CC» verwendet, wird mit Busse bis 100 Franken bestraft. 

5.  Hersteller von Kontrollschildern, die Schilder direkt an Halter von Fahrzeugen ab-
geben, werden mit Busse400 bestraft. 

Art. 144401 Unterlassen der Meldung der Auflösung von Lehrverträgen 

1 Der Berufsbildner, der die Auflösung des Lehrvertrages mit einem Lernenden 
der beruflichen Grundbildung «Strassentransportfachfrau/Strassentransportfachmann 
EFZ», «Automobil-Fachfrau/Automobil-Fachmann EFZ» mit der Fachrichtung 
«Nutzfahrzeuge» oder «Automobil-Mechatronikerin/Automobil-Mechatroniker EFZ» 
mit der Fachrichtung «Nutzfahrzeuge», dem der Lernfahrausweis der Kategorie C 
oder CE vor dem vollendeten 18. Altersjahr erteilt worden ist, nicht meldet, wird mit 
Busse bestraft. 

2 Der Berufsbildner, der die Auflösung des Lehrvertrages mit einem Lernenden der 
beruflichen Grundbildung «Motorradmechanikerin/Motorradmechaniker EFZ» wäh-
rend der Gültigkeitsdauer des Lernfahrausweises der Kategorie A ohne Leistungs-
beschränkung nach Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a nicht meldet, wird mit Busse be-
straft. 

Art. 145 Motorfahrradfahrer 

1.–2.402  … 

3.  Wer ohne den erforderlichen Fahrzeugausweis oder das Kontrollschild ein Motor-
fahrrad führt, 

  

399 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Dez. 2015, in Kraft seit 1. April 2016 
(AS 2016 405). 

400 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 2183). Die Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen. 

401 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

402 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, mit Wirkung seit 1. April 2003  
(AS 2002 3259). 
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wer ein Motorfahrrad ohne Fahrzeugausweis oder Kontrollschild einem andern über-
lässt, 

wer ein Motorfahrrad verwendet, das unrechtmässig mit einem Fahrzeugausweis ver-
sehen worden ist, 

wird mit Busse bestraft. 

4.  Wer ein Motorfahrrad führt, für das die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung 
nicht besteht, 

wer ein Motorfahrrad, für das die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung nicht be-
steht, einer anderen Person zum Gebrauch überlässt, 

wird mit Busse bestraft. 

5.  Der Halter eines Motorfahrrads, der den Halter- oder Fahrzeugwechsel nicht frist-
gemäss meldet, 

der Inhaber eines Führerausweises für Motorfahrräder, welcher der Behörde Tatsa-
chen, die eine Änderung oder Ersetzung dieses Dokuments erfordern, nicht fristge-
recht meldet, 

wird mit Busse bestraft.403 

Art. 146 Verkehrsunterricht 

Wer der Vorladung zum Verkehrsunterricht unentschuldigt keine Folge gibt, wird mit 
Busse bestraft. 

Art. 147 Führer aus dem Ausland 

1.  Wer ein Fahrzeug mit ausländischem Führerausweis oder mit ausländischem Fahr-
zeugausweis und ausländischen Kontrollschildern führt, obwohl er die schweizeri-
schen Ausweise und Kontrollschilder hätte erwerben müssen, 

wer ein ausländisches Motorfahrrad, Kleinmotorrad oder Motorrad mit einem Hub-
raum bis 125 cm3 oder einen ausländischen Anhänger ohne Fahrzeugausweis und 
Kontrollschilder führt, obwohl er die schweizerischen Ausweise und Kontrollschilder 
hätte erwerben müssen, 

wer ein ausländisches Fahrzeug führt, das nicht mit dem Unterscheidungszeichen des 
Zulassungsstaates versehen ist, 

wird mit Busse bestraft.404 

2.  …405 

  

403 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  
(AS 2001 1387). 

404 Fassung des letzten Satzteiles gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit  
1. April 1994 (AS 1994 726). 

405 Aufgehoben durch Ziff. II der V vom 7. April 1982, mit Wirkung seit 1. Juni 1982  
(AS 1982 535). 
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Art. 148406 Nichtbesuch der Weiterausbildung 

1 Inhaber eines Führerausweises auf Probe, welche die Weiterausbildung nicht inner-
halb von zwölf Monaten nach der Erteilung des Führerausweises auf Probe besucht 
haben, werden mit Busse bis zu 300 Franken bestraft. 

2 Absatz 1 ist nicht anwendbar, wenn die Person nachweist, dass sie objektiv nicht in 
der Lage war, die Weiterausbildung zu absolvieren. Dies trifft namentlich zu, wenn 
sie: 

a. wegen des Entzugs ihres Führerausweises kein Motorfahrzeug führen durfte; 

b. sich zu Aus- oder Weiterbildungszwecken im Ausland aufgehalten hat; 

c. nicht über die Fahreignung nach Artikel 14 Absatz 2 SVG verfügte; oder 

d. ihre Militärdienstpflicht als Durchdiener oder Durchdienerin im Sinne der 
Verordnung vom 22. November 2017407 über die Militärdienstpflicht leistete. 

Art. 149 Vermieter von Motorfahrzeugen 

Wer gewerbsmässig Motorfahrzeuge an Selbstfahrer vermietet und die vorgeschriebe-
nen Mieterverzeichnisse nicht führt oder sich weigert, den Kontrollorganen darin Ein-
sicht zu gewähren, wird mit Busse bestraft.  
5 Schlussbestimmungen 

Art. 150 Vollzug 

1 Die kantonalen Behörden sind in der formalen Gestaltung der in den Anhängen 2–4 
enthaltenen Formulare frei.408 

2 Das ASTRA regelt die Anforderungen an die schriftliche oder elektronische Form, 
an Inhalt, Gestaltung sowie gegebenenfalls Material und Druck für die:409 

a. Lernfahrausweise; 

b.410 Führerausweise; 

c. Fahrzeugausweise inkl. Motorfahrradfahrzeugausweise; 

d.411 Fahrlehrerbewilligungen; 

  

406 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020  
(AS 2019 191). 

407 SR 512.21 
408 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 2183). 
409 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  

(AS 2023 255). 
410 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  

(AS 2002 3259). 
411 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5013). 
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e.412 Ausbildungsbewilligungen für Ausbilder von Lernenden der beruflichen 
Grundbildung «Strassentransportfachfrau/Strassentransportfachmann EFZ»; 

f. Sonderbewilligungen.413 

3 Eintragungen in die Ausweise und Bewilligungen dürfen nur von Behörden oder von 
ihnen schriftlich Ermächtigten vorgenommen werden. Nachträgliche Eintragungen, 
die Rechte oder Pflichten begründen, ändern oder aufheben und die sich nicht auf eine 
besondere, dem Inhaber eröffnete und unterzeichnete Verfügung stützen, sind mit 
Amtsstempel und Unterschrift der zuständigen Behörde zu versehen. 

4 Ein Duplikat des Fahrzeugausweises, das die Behörde als solches kennzeichnen 
kann, darf nur bei schriftlich bestätigtem Verlust des Originals erteilt werden. Der In-
haber ist verpflichtet, das Duplikat der Behörde innert 14 Tagen seit Auffindung des 
Originals zurückzugeben.414 

5 Das ASTRA kann:415 

a.416 … 

b.417 eine zum amtlichen Gebrauch bestimmte Anleitung für die Ärzte über die 
Durchführung der verkehrsmedizinischen Untersuchungen herausgeben; 

c.418 für die Durchführung der Untersuchungen nach Artikel 9, 11b Absatz 1 und 
27 einheitliche Methoden empfehlen; 

d. die Anforderungen festlegen, denen Motorfahrzeugführer in verkehrspsycho-
logischer Hinsicht genügen müssen; 

e.419 die Anerkennungsfristen für ausländische Ausweise und Kontrollschilder än-
dern sowie auf die Kontrollfahrt nach Artikel 44 Absatz 1 und die Theorieprü-
fung nach Artikel 44 Absatz 2 verzichten gegenüber Führern aus Staaten, die 
in Bezug auf Ausbildung und Prüfung der Schweiz entsprechende Anforde-
rungen stellen; 

f.420 … 

  

412 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

413 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 3 der V vom 2. Sept. 1998, in Kraft seit 1. Okt. 1998  
(AS 1998 2352). 

414 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  
(AS 2002 3259). 

415 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  
(AS 2002 3259). 

416 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, mit Wirkung seit 1. Juli 2016 
(AS 2015 2599). 

417 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016 
(AS 2015 2599). 

418 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016 
(AS 2015 2599). 

419 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994  
(AS 1994 726). 

420 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5013). 
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6 Das ASTRA kann für die Durchführung dieser Verordnung Weisungen erlassen, 
Einzelheiten in Verordnungen regeln und namentlich zur Vermeidung von Härtefällen 
generelle, abstrakte Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen bewilligen. Es trifft all-
gemeine Anordnungen in der Regel nach Rücksprache mit den Kantonen und mit 
Fachleuten.421 

6bis Die Kantone können zur Vermeidung von Härtefällen individuelle, konkrete Aus-
nahmen von einzelnen Bestimmungen bewilligen.422 

7 Das ASTRA anerkennt als Traktorfahrkurse im Sinne von Artikel 4 Absatz 3 Wei-
terbildungskurse, in welchen den Teilnehmern das für das Fahren im Verkehr erfor-
derliche Grundverständnis der Fahrdynamik und die Beherrschung des Fahrzeugs 
gelehrt wird. Das ASTRA regelt die Gestaltung, den Inhalt und die Durchführung der 
Traktorfahrkurse.423 

8 Das BAZG kann in begründeten Fällen in Abweichung von Artikel 115 Absatz 1 
Buchstabe d Binnentransporte mit ausländischen Fahrzeugen bewilligen, sofern die 
Erhebung der geschuldeten Abgaben sichergestellt ist.424 

Art. 151 Übergangsbestimmungen 

1 Die Lernfahr- und Führerausweise nach Anhang 10 können ab Inkrafttreten dieser 
Verordnung abgegeben werden; sie müssen ab 1. Juli 1977 erteilt werden. Die nach 
altem Recht ausgestellten Ausweise berechtigen zum Führen von Fahrzeugen im bis-
herigen Umfang; sie sind gegen Ausweise nach Anhang 10 auszutauschen, wenn die 
Behörde den Inhaber dazu auffordert; die Kantone sorgen dafür, dass spätestens bis 
zum 31. Dezember 1995 alle nach altem Recht ausgestellten Ausweise ausgetauscht 
sind.425 Bei der Erteilung neuer Führerausweise an bisherige Fahrzeugführer sind fol-
gende Regeln zu beachten: 

a. Die Inhaber von Lernfahrausweisen nach altem Recht legen die Führerprüfung 
nach bisherigem Recht ab; nach bestandener Prüfung wird ihnen der Führe-
rausweis nach Anhang 10 für die entsprechenden neuen Fahrzeugkategorien 
erteilt. 

b. Alte Führerausweise sind durch neue Ausweise mit den Kategorien und Be-
rechtigungen zu ersetzen, denen der alte Führerausweis entsprochen hat. 

c. Die durch diese Verordnung eingeführten Berechtigungen kommen den Inha-
bern altrechtlicher Führerausweise zugute. 

d. Den bisherigen Führern von Arbeitsmaschinen mit einer Höchstgeschwindig-
keit von mehr als 40 km/h ist die nach dieser Verordnung vorgeschriebene 

  

421 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

422 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  
(AS 2023 255). 

423 Eingefügt durch Anhang 1 Ziff. 3 der V vom 2. Sept. 1998 (AS 1998 2352). Fassung ge-
mäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023 (AS 2023 255). 

424 Eingefügt durch Art. 59 Ziff. 3 der Schwerverkehrsabgabeverordnung vom 6. März 2000, 
in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 1170). 

425 Fassung von Satz 2 gemäss Ziff. III Abs. 3 der V vom 15. April 1987, in Kraft seit 1. Mai 
1987 (AS 1987 628). 
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Führerausweis-Kategorie ohne Führerprüfung zu erteilen und auf Arbeitsma-
schinen zu beschränken. 

e. Bisherigen Führern land- und forstwirtschaftlicher Motorfahrzeuge, die nicht 
im Besitz des Führerausweises irgendeiner Kategorie sind, wird der nach die-
ser Verordnung erforderliche Führerausweis ohne Prüfung abgegeben, sofern 
sie sich innerhalb fünf Jahren seit Inkrafttreten dieser Verordnung darum be-
werben; nach Ablauf dieser Frist wird ihnen der Führerausweis nur aufgrund 
einer vereinfachten theoretischen Führerprüfung erteilt. 

2 Führerausweise für Motorfahrräder sind erforderlich für Führer, die das 14. Alters-
jahr nach dem 30. Juni 1977 vollenden und nicht im Besitz des Führerausweises ir-
gendeiner Kategorie sind. Motorfahrradfahrer, die vor dem 1. Juli 1977 das 14. Alters-
jahr vollendet haben und keinen Führerausweis irgendeiner Kategorie besitzen, 
müssen sich bis zum 1. Januar 1980 um den Führerausweis für Motorfahrräder bewer-
ben, der ihnen innerhalb dieser Frist ohne Prüfung erteilt wird; nach Ablauf dieser 
Frist wird ihnen der Führerausweis für Motorfahrräder nach den Bestimmungen dieser 
Verordnung erteilt. 

3 Die Betriebs- und Bundesfahrlehrern nach bisherigem Recht erteilten Ermächtigun-
gen zur Ausübung ihrer Tätigkeit ohne Fahrlehrerausweis gelten weiterhin. 

4 Kontrollschilder mit besonderer Kennzeichnung nach Artikel 82 Absatz 2 Buchsta-
ben b und c werden ab 1. Juli 1977 abgegeben. Die bisherigen Schilder für Mietwagen, 
Händler- und Versuchsschilder sind innerhalb dreier Jahre seit Inkrafttreten dieser 
Verordnung gegen Schilder mit besonderer Kennzeichnung auszutauschen. 

5 Kontrollschilder früherer Formate sind zu ersetzen, wenn die zuständige Behörde 
den Fahrzeughalter dazu auffordert.426 

6 Die ab 1. Januar 1978 importierten oder in der Schweiz hergestellten Motorfahrräder 
müssen mit Fahrzeugausweis und Kontrollschild nach dieser Verordnung versehen 
sein.427 Die vor diesem Zeitpunkt importierten Motorfahrräder werden bis zum 31. 
Dezember 1983 nach bisherigem Recht (Etikette, übertragbares Versicherungskenn-
zeichen) zugelassen, sofern der Halter jeweils den altrechtlichen Ausweis oder das 
Motorfahrrad mit Etikette beibringt; ab 1. Januar 1984 werden auch diese Motorfahr-
räder aufgrund einer Nachprüfung nach dieser Verordnung zugelassen. Die Kantone 
können diese Verordnung auf Motorfahrräder, die nach bisherigem Recht zugelassen 
sind und bei Kontrollen beanstandet werden, schon vor dem 1. Januar 1984 anwenden. 
Wurde ein Motorfahrrad nach bisherigem Recht aufgrund eines Kontrollausweises zu-
gelassen, so ist dieser Ausweis stets mitzuführen.428 

7 Das UVEK kann aus zwingenden Gründen die Fristen dieser Übergangsbestimmun-
gen verlängern und nötigenfalls in andern Fällen Übergangsregelungen treffen. 

  

426 Fassung gemäss Ziff. III Abs. 3 der V vom 15. April 1987, in Kraft seit 1. Mai 1987  
(AS 1987 628). 

427 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Okt. 1979, in Kraft seit 1. Jan. 1980  
(AS 1979 1753). 

428 Letzter Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Okt. 1979, in Kraft seit 1. Jan. 1980 
(AS 1979 1753). 
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8 Soweit nach den Übergangsbestimmungen bisherige Regelungen gelten, finden auch 
die bisherigen Massnahmen und Strafen Anwendung. 

Art. 151a429 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 19. Juni 1995 

1 Den Inhabern eines nach bisherigem Recht ausgestellten Führerausweises stehen die 
durch diese Verordnungsänderung eingeführten Berechtigungen auch ohne Eintrag im 
Ausweis zu. 

2 Fahrzeugführer, die lediglich den Führerausweis der Kategorie F besitzen, können 
von der Behörde den Eintrag der Berechtigung zum Führen von Fahrzeugen mit einer 
Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h verlangen. 

3 Für vor dem 1. Oktober 1995 in Verkehr gesetzte Motorfahrzeuge, die nach neuem 
Recht als Leicht-, Klein- oder dreirädrige Motorfahrzeuge bezeichnet werden, können 
die bisherigen Vorschriften weiterhin angewendet werden. 

Art. 151b430 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 11. April 2001 

1 Inhaber des Führerausweises der Kategorie B, der auf Kleinfahrzeuge eingeschränkt 
ist, können für Fahrten im internationalen Verkehr die Löschung des Codes 05 verlan-
gen. Die Beschränkung entfällt im Binnenverkehr auch ohne Löschung. 

2 Kontrollschilder, die mit dem Buchstaben «V» gekennzeichnet sind, müssen bis spä-
testens ein Jahr nach dem Inkrafttreten des geänderten Artikels 82 Absatz 2 durch 
Kontrollschilder der ordentlichen Serie ersetzt werden. Der Halter kann die Löschung 
des Eintrages «Mietfahrzeug» verlangen. 

Art. 151c431 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 15. Juni 2001 

1 Der nach Artikel 11 Absatz 5 des bisherigen Rechts auf eine bestimmte Strecke be-
schränkte Führerausweis der Kategorie D berechtigt zum Führen von Gesellschafts-
wagen im bisherigen Umfang. 

2 Die Beschränkung wird aufgehoben, wenn bei einer praktischen Führerprüfung mit 
einem Prüfungsfahrzeug der Kategorie D (Anhang 12 Ziffer V) die Fähigkeit zur un-
eingeschränkten Führung von Gesellschaftswagen festgestellt wird. Zu dieser Prüfung 
wird zugelassen, wer ein solches Fahrzeug während eines Jahres im regionalen Li-
nienverkehr geführt hat oder sich über den Abschluss der Mindestausbildung nach 
Anhang 10 Ziffer 2 ausweisen kann.432 

  

429 Eingefügt durch Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-
forderungen an Strassenfahrzeuge, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4425). 

430 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001  
(AS 2001 1387). 

431 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Juni 2001, in Kraft seit 1. Aug. 2001  
(AS 2001 1821). 

432 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  
(AS 2002 3259). 
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Art. 151d433 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 3. Juli 2002 

1 Die bisherigen Berechtigungen bestehen in ihrem bisherigen Umfang weiter, ausser 
für Inhaber des Führerausweises der bisherigen Kategorie C zur nichtberufsmässigen 
Beförderung von Personen in Gesellschaftswagen. 

2 Ein neuer Führerausweis wird ausgestellt: 

a. wenn Änderungen von Tatsachen im Sinne von Artikel 26 festgestellt werden; 

b. nach Ablauf der Entzugsdauer, wenn ein Führerausweis nach bisherigem 
Recht entzogen worden ist. 

3 Wird gegenüber dem Inhaber eines Lernfahr- oder Führerausweises nach bisherigem 
Recht der Entzug der Berechtigung zum Führen von Motorfahrzeugen einer Kategorie 
oder Unterkategorie nach neuem Recht verfügt, ohne dass gleichzeitig das Führen von 
Motorfahrzeugen der Spezialkategorien verboten wird, besteht die Berechtigung zum 
Führen von Motorfahrzeugen der Spezialkategorie F nur für die in Artikel 3 Absatz 3 
dieser Verordnungsänderung erwähnten Motorfahrzeuge. 

4 Für die Erteilung des Führerausweises an Inhaber des Lernfahrausweises nach bis-
herigem Recht gilt das Verfahren nach bisherigem Recht. Inhaber eines Lernfahraus-
weises der bisherigen Kategorie A1 müssen die praktische Grundschulung nach Arti-
kel 19 absolvieren. 

5 Die Inhaber eines Lernfahrausweises der bisherigen Kategorie A1, können mit einer 
Bewilligung der Zulassungsbehörde: 

a. Lernfahrten mit Motorrädern der Kategorie A mit einer Motorleistung von 
nicht mehr als 25 kW und einem Verhältnis von Motorleistung und Leerge-
wicht von nicht mehr als 0,16 kW/kg durchführen; 

b. Lernfahrten mit Motorrädern der Kategorie A mit einer Motorleistung von 
mehr als 25 kW oder einem Verhältnis von Motorleistung und Leergewicht 
von mehr als 0,16 kW/kg durchführen, wenn sie das 25. Altersjahr vollendet 
haben. 

6 Prüfungsfahrzeuge der Kategorien C, D und CE, die den Anforderungen nach bishe-
rigem Recht entsprechen, müssen spätestens ab dem 1.1.2006 den neuen Anforderun-
gen entsprechen. 

7 …434 

8 Die bisherige Kategorie C1 berechtigt nach Ausstellung des neuen Führerausweises 
zum Führen von Motorfahrzeugen der neuen Unterkategorien C1 und C1E und von 
Wohnmotorwagen und Feuerwehrmotorwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr 
als 7500 kg. 

9 Die bisherige Kategorie D1 berechtigt nach Ausstellung des neuen Führerausweises 
zum Führen von Motorfahrzeugen der neuen Unterkategorien C1, C1E, D1 und D1E 

  

433 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 3. Juli 2002, in Kraft seit 1. April 2003  
(AS 2002 3259). 

434 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Dez. 2015,  mit Wirkung seit 1. April 2016 
(AS 2016 405). 
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sowie zum berufsmässigen Personentransport nach Artikel 25. Die bisherige Berech-
tigung zum Führen von Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von höchstens 3500 kg 
und mehr als 16 Sitzplätzen ausser dem Führersitz, wird als Zusatzangabe im Führe-
rausweis eingetragen und gilt nur im Binnenverkehr.435 

10 Die bisherige Kategorie D2 berechtigt nach Ausstellung des neuen Führerausweises 
zum Führen von Motorfahrzeugen der neuen Unterkategorien D1 und D1E, beschränkt 
auf das Führen von Kleinbussen bis 3500 kg für nichtberufsmässige Personentrans-
porte. Die Beschränkung auf Kleinbusse bis 3500 kg kommt nicht zur Anwendung für 
Inhaber eines Führerausweises der bisherigen Kategorie C1. Sie wird aufgehoben 
beim Erwerb der neuen Unterkategorie C1. Die Pflicht zur Kontrolluntersuchung nach 
Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 1 besteht nur für Inhaber eines Führerausweises 
der nicht eingeschränkten Unterkategorie D1. Die bisherige Berechtigung zum Führen 
von Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von höchstens 3500 kg und mehr als 16 
Sitzplätzen ausser dem Führersitz, wird als Zusatzangabe im Führerausweis eingetra-
gen und gilt nur im Binnenverkehr.436 

11 Die bisherige Kategorie F berechtigt nach Ausstellung des neuen Führerausweises 
zum Führen von Motorfahrzeugen der neuen Spezialkategorie F sowie der neuen Un-
terkategorie A1, beschränkt auf Motorräder mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 
km/h. 

12 Die Pflicht zur Kontrolluntersuchung nach Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe b besteht 
nicht für Personen, die bereits im Besitz eines Führerausweises für Motorfahrräder 
sind. 

13 …437 

14 Die bisherige Kategorie C ohne die Berechtigung zum Mitführen von Anhängern 
der Kategorie E an Motorfahrzeugen der Kategorie C (bisherige Auflage 09) berech-
tigt nach Ausstellung des neuen Führerausweises zum Führen der neuen Kategorien 
BE und DE sowie der neuen Unterkategorien C1E und D1E, sofern ein Führerausweis 
für das entsprechende Zugfahrzeug erteilt worden ist. 

Art. 151e438 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 26. September 2003 

1 Fahrlehrer, die den Fahrlehrerausweis der Kategorie I vor dem 1. April 2003 erwor-
ben haben, dürfen Bewerber um den Führerausweis der Unterkategorie D1 auf Fahr-
zeugen mit einem Gesamtgewicht von höchstens 3500 kg ausbilden. 

2 Fahrlehrer, die den Fahrlehrerausweis der Kategorie IV vor dem 1. April 2003 er-
worben haben, dürfen die praktische Grundschulung nach Artikel 19 erst erteilen, 
wenn sie die vom ASTRA vorgeschriebene Weiterbildung besucht haben. 

  

435 Letzter Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, in Kraft seit 1. Nov. 2003  
(AS 2003 3719). 

436 Letzter Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, in Kraft seit 1. Nov. 2003  
(AS 2003 3719). 

437 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, mit Wirkung seit 1. Nov. 2003  
(AS 2003 3719). 

438 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Sept. 2003, in Kraft seit 1. Nov. 2003  
(AS 2003 3719). 
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Art. 151f439 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 27. Oktober 2004 

1 Personen, die das Gesuch um einen Lernfahrausweis der Kategorie A oder B vor dem 
1. Dezember 2005 gestellt haben und die vor dem 1. Dezember 1987 geboren sind, 
wird der Führerausweis nicht auf Probe erteilt. 

2 Die Zulassungsbehörden erteilen Unternehmen, die Weiterausbildungskurse durch-
führen wollen, eine provisorische Bewilligung, wenn sie bisher in der Aus- oder Wei-
terbildung von Motorfahrzeugführern tätig sind und glaubhaft machen, dass sie die 
Voraussetzungen nach Artikel 27e erfüllen. Die provisorische Bewilligung gilt bis zur 
ordentlichen Zulassung als Kursveranstalter, längstens aber für zwei Jahre. Ab dem 1. 
Dezember 2007 dürfen keine provisorischen Bewilligungen mehr erteilt werden. 

Art. 151g440 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 23. Februar 2005 

Fahrlehrer des Bundes haben sich spätestens bis zum 30. Juni 2005 bei der Zulassungs-
behörde ihres Wohnsitzkantons unter Vorlage des Fahrlehrerausweises des Bundes 
anzumelden. 

Art. 151h441 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 28. März 2007 

1 Personen unter 18 Jahren, die das Gesuch um einen Lernfahrausweis der Spezialka-
tegorie F vor dem 1. Januar 2008 gestellt haben oder zu diesem Zeitpunkt den Führe-
rausweis der Spezialkategorie F besitzen, dürfen in Abweichung von Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstabe b Ziffer 2 auch vor Vollendung des 18. Lebensjahres sämtliche 
Fahrzeuge der Spezialkategorie F führen. 

2 Bei Erteilung des Führerausweises der Spezialkategorie F an Personen, die den Lern-
fahrausweis nach Absatz 1 erworben haben, bestätigen die Zulassungsbehörden 
schriftlich, dass der Inhaber berechtigt ist, auch vor Vollendung des 18. Lebensjahres 
sämtliche Fahrzeuge der Spezialkategorie F zu führen. 

Art. 151i442 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 30. November 2012 

Kontrollschilder im Format des bisherigen Rechts (Länge von 18 cm und Höhe von 
14 cm) für Kleinmotorräder und Leichtmotorfahrzeuge sowie für ihre Anhänger dür-
fen noch bis zum 31. Dezember 2017 abgegeben werden. Die bisherigen Schilder dür-
fen unbefristet weiterverwendet werden. 

  

439 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Dez. 2005  
(AS 2004 5057).  

440 Eingefügt durch Anhang Ziff. II 4 der V vom 23. Febr. 2005 über die Fahrzeuge des Bun-
des und ihre Führer und Führerinnen, in Kraft seit 1. März 2005 (AS 2005 1167). 

441 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. März 2007 (AS 2007 2183). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5013). 

442 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013  
(AS 2012 7149). 
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Art. 151j443 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 1. Juli 2015 

1 Die kantonale Behörde kann Personen, die erstmals ein Gesuch um einen Lernfahr-
ausweis, einen Führerausweis oder eine Bewilligung zum berufsmässigen Personen-
transport stellen, und die medizinischen Mindestanforderungen nach dem neuen Recht 
nicht erfüllen, einen Lernfahrausweis, einen Führerausweis oder eine Bewilligung 
zum berufsmässigen Personentransport erteilen, wenn sie die medizinischen Mindest-
anforderungen nach dem bisherigen Recht erfüllen, und das Gesuch vor dem Inkraft-
treten dieser Verordnungsänderung gestellt haben. 

2 Die kantonale Behörde kann bei Inhabern eines Führerausweises, welche die medi-
zinischen Mindestanforderungen nach dem neuen Recht nicht erfüllen, auf den Entzug 
des Führerausweises nach Artikel 16d Absatz 1 Buchstabe a SVG verzichten, sofern 
der Ausweisinhaber die medizinischen Mindestanforderungen nach dem bisherigen 
Recht erfüllt und keine Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften be-
gangen hat, die auf die nicht erfüllten neuen Mindestanforderungen zurückzuführen 
sind. 

3 Die kantonale Behörde kann Inhabern einer Bewilligung zum berufsmässigen Per-
sonentransport oder eines Führerausweises gemäss den bisherigen medizinischen 
Gruppen, welche die medizinischen Mindestanforderungen nach bisherigem, aber 
nicht nach neuem Recht erfüllen: 

a. Bewilligungen oder Führerausweise für weitere Kategorien derselben oder ei-
ner tieferen bisherigen medizinischen Gruppe erteilen; 

b. Bewilligungen oder Führerausweise für weitere Kategorien einer höheren bis-
herigen medizinischen Gruppe erteilen, wenn das Gesuch vor dem Inkrafttre-
ten dieser Verordnungsänderung gestellt wurde. 

4 Medizinische und verkehrspsychologische Gutachten nach bisherigem Recht sind in 
allen Kantonen bis zum 31. Dezember 2018 anzuerkennen, wenn sie nach Artikel 11c 
Absatz 3 des bisherigen Rechts von einer von der kantonalen Behörde bezeichneten 
Untersuchungsstelle verfasst und nicht älter als ein Jahr sind. 

5 Die Module 4–6 der verkehrsmedizinischen Fortbildung der SGRM, die ab dem 
1. Juli 2010 besucht wurden, werden bei der Anerkennung nach Artikel 5b berück-
sichtigt. 

6 Ärzte der Stufe 1 dürfen Untersuchungen nach Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe b bis 
zum 31. Dezember 2017 weiterhin nach bisherigem Recht ohne Anerkennung der kan-
tonalen Behörde nach Artikel 5abis Absatz 1 Buchstabe a durchführen. 

7 Die kantonalen Behörden können verkehrsmedizinische Untersuchungen, die von ei-
nem Arzt nach Artikel 5abis Absatz 1 durchgeführt werden müssen, bis zum 31. De-
zember 2019 auch durch Personen ohne entsprechende Anerkennung durchführen las-
sen oder entsprechende Untersuchungsergebnisse anerkennen, wenn: 

a. die Person auch bisher entsprechende Untersuchungen durchgeführt hat; und 

  

443 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016  
(AS 2015 2599). 
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b. die zu untersuchende Person wegen personellen Kapazitätsengpässen bei Ärz-
ten mit einer entsprechenden Anerkennung unverhältnismässig lange auf die 
Durchführung der Untersuchung warten müsste. 

8 Ergebnisse von Untersuchungen, die gestützt auf Absatz 7 von Ärzten ohne Aner-
kennung nach Artikel 5abis Absatz 1 durchgeführt wurden, müssen von anderen kan-
tonalen Behörden als derjenigen des Wohnsitzkantons des Führerausweisinhabers 
nicht anerkannt werden. 

Art. 151k444 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 18. Dezember 2015 

1 Ein vor dem 1. April 2003 ausgestellter Führerausweis zum Führen von Motorrädern 
der Kategorie A1 berechtigt nach Ausstellen eines neuen Führerausweises zum Führen 
von Motorrädern der neuen Kategorie A mit einer Motorleistung von nicht mehr als 
35 kW und einem Verhältnis von Motorleistung und Leergewicht von nicht mehr als 
0,20 kW/kg. Diese Beschränkung wird auf Gesuch des Ausweisinhabers aufgehoben, 
wenn dieser die praktische Führerprüfung mit einem Motorrad bestanden hat, das den 
Anforderungen an das Prüfungsfahrzeug der Kategorie A entspricht. Die Zulassungs-
behörde stellt den entsprechenden Lernfahrausweis aus. 

2 Inhaber des Lernfahr- oder des Führerausweises der Kategorie A, beschränkt auf 
25 kW, sind berechtigt, Motorräder mit einer Motorleistung von mehr als 25 aber nicht 
mehr als 35 kW und einem Verhältnis von Motorleistung und Leergewicht von mehr 
als 0,16 aber nicht mehr als 0,20 kW/kg zu führen. Wer solche Fahrzeuge führen will, 
muss sich die neue Berechtigung von der Zulassungsbehörde im Führerausweis ein-
tragen lassen. 

3 Inhaber des Lernfahrausweises der Kategorie A, beschränkt auf 25 kW, erhalten 
nach bestandener Führerprüfung die Kategorie A, beschränkt auf Motorräder mit einer 
Motorleistung von nicht mehr als 35 kW und einem Verhältnis von Motorleistung und 
Leergewicht von nicht mehr als 0,20 kW/kg. 

4 Für die Aufhebung der Leistungsbeschränkung nach Artikel 24 Absatz 5 wird die 
Besitzdauer der Kategorie A, beschränkt auf 25 kW, vollständig angerechnet. 

5 Inhaber des Lernfahrausweises der Kategorie A, beschränkt auf 25 kW, müssen die 
praktische Prüfung mit einem Motorrad ablegen, das die bisherigen Anforderungen an 
Prüfungsfahrzeuge erfüllt. 

Art. 151l445 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 14. Dezember 2018 

1 Wer am 31. Dezember 2020 Inhaber des Lernfahrausweises der Kategorie B ist und 
das 20. Altersjahr noch nicht zurückgelegt hat, wird auch dann zur praktischen Füh-
rerprüfung zugelassen, wenn er den Lernfahrausweis noch nicht während eines Jahres 
besitzt. 

  

444 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Dez. 2015, in Kraft seit 1. April 2016  
(AS 2016 405). 

445 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, Abs. 5 und 6 in Kraft seit 1. Febr. 2019, 
Abs. 2 seit 1. Jan. 2020 und Abs. 1, 3 und 4 seit 1. Jan. 2021 (AS 2019 191). 



Verkehrszulassungsverordnung 

93 / 154 

741.51 

1bis Wer im Jahr 2021 das 18. Altersjahr vollendet und den Lernfahrausweis der Kate-
gorie B in diesem Jahr erwirbt, wird ab dem 18. Geburtstag zur praktischen Führer-
prüfung zugelassen, auch wenn er den Lernfahrausweis noch nicht während eines Jah-
res besitzt.446 

2 Wer am 31. Dezember 2019 Inhaber eines Führerausweises auf Probe ist, muss nur 
einen Weiterausbildungstag absolvieren. Artikel 27c ist nicht anwendbar. 

3 Für Personen, die den Führerausweis der Kategorie A, beschränkt auf eine Motor-
leistung von 35 kW und ein Verhältnis von Motorleistung und Leergewicht von nicht 
mehr als 0,20 kW/kg vor dem 1. Januar 2021 erworben haben, gilt Artikel 24 Absatz 
5 des bisherigen Rechts weiterhin. 

4 Personen, die den Lernfahrausweis der Unterkategorie A1 vor dem 1. Januar 2021 
erworben haben und die achtstündige praktische Grundschulung nach bisherigem 
Recht absolviert haben, werden zur praktischen Führerprüfung zugelassen. Sind diese 
Personen Inhaber eines Führerausweises der Kategorie B oder der Unterkategorie B1, 
so wird ihnen der Führerausweis ohne praktische Führerprüfung erteilt. 

5 Personen, deren Führerausweis auf das Führen von Motorwagen mit Schalterleich-
terung oder elektrischem Batterieantrieb beschränkt ist, wird auf Gesuch hin die Be-
schränkung aufgehoben, wenn keine Fahreignungsmängel einer Aufhebung entgegen-
stehen. 

6 Inhaber eines blauen Papierführerausweises müssen ihren Ausweis bis spätestens am 
31. Oktober 2024 in einen Führerausweis im Kreditkartenformat umtauschen. Als 
Ausstelldatum des neuen Ausweisdokuments ist das Datum des Tages einzutragen, an 
dem die kantonale Behörde die Umschreibung vorgenommen hat. Die Papierführer-
ausweise verlieren nach Ablauf der Frist ihre Eigenschaft als Nachweis der Fahrbe-
rechtigungen.447 

Art. 151m448 Evaluation der Änderungen vom 14. Dezember 2018 betreffend 
das Mindestalter für den Erwerb bestimmter Lernfahrausweise 

1 Spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten der Bestimmungen zum Mindestalter von 17 
Jahren für den Erwerb des Lernfahrausweises der Kategorie B oder BE (Art. 6 Abs. 1 
Bst. cbis, 22 Abs. 1bis und Anh. 12 Ziff. I Bst. b) evaluiert das UVEK die Auswirkungen 
dieser Bestimmungen. 

2 Es veröffentlicht die Ergebnisse der Evaluation und stellt dem Bundesrat Antrag für 
das weitere Vorgehen. 

  

446 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 3. Juli 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2019 2143). 
447 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023  

(AS 2023 255). 
448 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2021  

(AS 2019 191). 
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Art. 151n449 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 17. Dezember 2021 

Wer gestützt auf Artikel 151d Absätze 9 und 10 Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht 
von höchstens 3500 kg und mehr als 16 Sitzplätzen ausser dem Führersitz führen darf, 
ist berechtigt, Gesellschaftswagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg, 
aber höchstens 4250 kg, zu führen, sofern sie über einen emissionsfreien Antrieb 
(Art. 9a Abs. 2 VTS450) verfügen und das 3500 kg überschreitende Gewicht einzig 
durch das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird. 

Art. 151o451 

Art. 151p452 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 10. Mai 2023 

1 Ein bis am 14. Juli 2023 erworbener Führerausweis der Unterkategorie D1 (unter 
Vorbehalt von Art. 151d Abs. 10) berechtigt im Binnenverkehr auch zum berufsmäs-
sigen Führen von Motorwagen zum Personentransport mit mehr als 8, aber nicht mehr 
als 16 Sitzplätzen ausser dem Führersitz und Stehplätzen. 

2 Personen nach Artikel 11b Absatz 3 Buchstabe a, die das Gesuch um den Lernfahr-
ausweis, den Führerausweis oder die Bewilligung zum berufsmässigen Personentrans-
port vor dem 1. März 2024 eingereicht haben und bereits einen Führerausweis der 
Kategorien C oder D, der Unterkategorien C1 oder D1 oder die Bewilligung zum 
berufsmässigen Personentransport besitzen, werden von der kantonalen Behörde nicht 
zu einer verkehrsmedizinischen Untersuchung aufgeboten. 

Art. 152 Änderung bisherigen Rechts 

…453 

Art. 153 Aufhebung bisherigen Rechts 

Es werden insbesondere aufgehoben: 

a. Bundesratsbeschluss vom 10. Mai 1957454 über den internationalen Motor-
fahrzeugverkehr; 

b. Bundesratsbeschluss vom 21. Oktober 1960455 über Kontrollmassnahmen im 
Strassenverkehr; 

c. Bundesratsbeschluss vom 3. Dezember 1965456 über die Anforderungen an 
Prüfungs- und Fahrschulfahrzeuge; 

  

449 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Dez. 2021, in Kraft seit 1. April 2022 (AS 2022 15). 
450  SR 741.41 
451 Noch nicht in Kraft. 
452 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023, Abs. 2 in 

Kraft seit 1. März 2024 (AS 2023 255). 
453 Die Änderungen können unter AS 1976 2423 konsultiert werden. 
454 [AS 1957 415] 
455 [AS 1960 1182] 
456 [AS 1965 1041] 



Verkehrszulassungsverordnung 

95 / 154 

741.51 

d. Bundesratsbeschluss vom 28. Januar 1966457 über Motorfahrzeuge und Mo-
torfahrzeugführer aus dem Ausland; 

e. Bundesratsbeschluss vom 10. Januar 1967458 über Lernfahrausweise für Last-
wagenführer-Lehrlinge; 

f. Bundesratsbeschluss vom 10. November 1967459 über die Gestaltung der Aus-
weise für Motorfahrzeuge und ihre Führer; 

g. Bundesratsbeschluss vom 14. Februar 1968460 über die Feststellung der An-
getrunkenheit von Strassenbenützern; 

h. Bundesratsbeschluss vom 22. Januar 1969461 über Kontrollschilder für Motor-
fahrzeuge von Haltern mit diplomatischen und konsularischen Vorrechten und 
Immunitäten; 

i. Bundesratsbeschluss vom 2. Juli 1969462 über Fahrlehrer und Fahrschulen; 

k. Bundesratsbeschluss vom 27. August 1969463 über administrative Ausfüh-
rungsbestimmungen zum Strassenverkehrsgesetz; 

l. Bundesratsbeschluss vom 28. April 1971464 über die medizinischen Mindest-
anforderungen an Fahrzeugführer und die ärztliche Untersuchung; 

m. Artikel 20 der Trolleybus-Verordnung vom 6. Juli 1951465. 

Art. 154 Inkrafttreten 

1 …466 

2 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1977 in Kraft.  
Schlussbestimmungen der Änderung vom 15. April 1987467 

1 Die Kantone stellen spätestens ab 1. Januar 1988 Kontrollschilder mit reflektieren-
dem Belag zur Verfügung. 

2 Kontrollschilder für provisorisch immatrikulierte Fahrzeuge mit dem Verfalljahr 
1988 können nach den bisherigen Vorschriften abgegeben werden.  
  

457 [AS 1966 343] 
458 [AS 1967 42 68; 1973 948 Ziff. II] 
459 [AS 1967 1671] 
460 [AS 1968 245] 
461 [AS 1969 158] 
462 [AS 1969 469, 524] 
463 [AS 1969 793; 1971 479 Art. 10 Abs. 2, 715; 1972 603, 738 Art. 7 Abs. 2; 1973 2155 

Ziff. II; 1974 57 Art. 25] 
464 [AS 1971 479] 
465 SR 744.211 
466 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 10. Mai 2023, mit Wirkung seit 15. Juli 2023  

(AS 2023 255). 
467 AS 1987 628 
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Schlussbestimmungen der Änderung vom 13. Februar 1991468 

1 Personen, die vor dem 1. Januar 1993 das Gesuch um Erteilung eines Lernfahraus-
weises der Kategorie A, A1, A2, B, C, C1 oder D2 einreichen und das Mindestalter 
für die betreffende Fahrzeugkategorie vor diesem Zeitpunkt erreichen, sind nicht ver-
pflichtet, den Kurs über Verkehrskunde nach Artikel 17a oder die praktische Grund-
schulung nach Artikel 17b zu besuchen. 

2 Vor dem 1. Januar 1992 ausgestellte Fahrlehrerausweise berechtigen unter Vorbehalt 
von Ziffer 3 – zum Erteilen von Fahrunterricht im bisherigen Umfang, wenn die Inha-
ber bis zum 31. Dezember 1992 einen Kurs über Verkehrskunde im Rahmen der be-
ruflichen Weiterbildung besucht haben. Die Bescheinigung über den Besuch des Kur-
ses ist der zuständigen Behörde des Kantons einzureichen. Wird der Kurs nicht 
fristgemäss besucht, so endet die Berechtigung am 31. Dezember 1992; der Fahrleh-
rerausweis ist zu entziehen. 

3 Vor dem 1. Juni 1991 ausgestellte Fahrlehrerausweise der Kategorie I berechtigen 
zum Erteilen von Fahrunterricht auf Motorrädern und zur Abgabe von Bestätigungen 
nach Artikel 17b Absatz 3, wenn die Inhaber den Führerausweis der Kategorie A be-
sitzen und sich im Hinblick auf die Ausbildung von Motorradfahrern weitergebildet 
haben. 

4 Lernfahr- und Führerausweise nach neuem Anhang 10 können ab Inkrafttreten dieser 
Änderung abgegeben werden; sie müssen ab 1. Januar 1992 erteilt werden. 

5 Den Inhabern eines nach bisherigem Recht ausgestellten Führerausweises stehen die 
durch diese Verordnungsänderung eingeführten Berechtigungen auch ohne Aus-
weisumtausch zu. 

6 Prüfungsfahrzeuge der Kategorien C und C + E nach bisherigem Recht können noch 
bis zum 31. Dezember 1995 verwendet werden; die für die Führerprüfung der Kate-
gorie C + E verwendete Fahrzeugkombination muss dabei ein Betriebsgewicht von 
mindestens 15 t aufweisen.  
Schlussbestimmungen der Änderung vom 13. November 1991469 

1 In das ADMAS beim ASTRA werden Verwarnungen aufgenommen, die ab 1. Januar 
1993 verfügt werden. Die Gerichtsbehörden im Strafverfahren wegen Strassenver-
kehrsdelikten und die für die Erteilung und den Entzug der Führerausweise zuständi-
gen Verwaltungsbehörden des Bundes und der Kantone können sich zur Beurteilung 
des automobilistischen Leumundes früher angeordnete Verwarnungen von der Stras-
senverkehrsbehörde am aktuellen oder früheren Wohnsitz des Fahrzeugführers im 
Einzelfall mitteilen lassen. 

2 Eintragungen nach bisherigem Recht in den kantonalen Strafkontrollen wegen Stras-
senverkehrsdelikten sind sukzessive zu entfernen bis spätestens 1. Januar 1997. Auch 
vor diesem Zeitpunkt dürfen solche Eintragungen den Gerichtsbehörden nicht mehr 
gemeldet und von den Strassenverkehrsbehörden nicht mehr berücksichtigt werden, 

  

468 AS 1991 982 
469 AS 1991 2536 
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wenn zwischen der Begehung der aktuellen und der früheren Widerhandlung mehr als 
fünf Jahre liegen.  
Schlussbestimmung der Änderung vom 7. März 1994470 

Die Kantone dürfen Sonderbewilligungsformulare nach bisherigem Recht noch zwei 
Jahre weiterverwenden. 

  

470 AS 1994 726 
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Anhang 1471 
(Art. 7, 9, 34 und 65 Abs. 2 Bst. d) 

Medizinische Mindestanforderungen 

Führer von Fahrzeugen, für die ein Führerausweis erforderlich ist  
 1. Gruppe  2. Gruppe 

 a. Führerausweis-Kategorien A und B 

b. Führerausweis-Unterkategorien A1 und B1 

c. Führerausweis-Spezialkategorien F, G und M  

d. Verkehrsexperten für Fahrzeugprüfungen 

 a. Führerausweis-Kategorien C und D 

b. Führerausweis-Unterkategorien C1 und D1 

c. Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport 

d. Verkehrsexperten für Führerprüfungen 

1 Sehvermögen 

1.1 Sehschärfe 

 

besseres Auge: 0,5/schlechteres Auge: 0,2  
(einzeln gemessen) 

Einäugiges Sehen (inkl. Sehschärfe des schlechteren 
Auges < 0,2): 0,6 

  

besseres Auge: 0,8/schlechteres Auge: 0,5  
(einzeln gemessen) 

1.2 Gesichtsfeld Beidäugiges Sehen: Gesichtsfeld horizontal minimal 
120 Grad. Erweiterung nach rechts und links minimal 
50 Grad. Erweiterung nach oben und unten minimal 
20 Grad. Das zentrale Gesichtsfeld muss bis 20 Grad nor-
mal sein. 

Einäugiges Sehen: normales Gesichtsfeld bei normaler Au-
genbeweglichkeit. 

 Gesichtsfeld horizontal minimal 140 Grad. Erweiterung 
nach rechts und links minimal 70 Grad. Erweiterung nach 
oben und unten minimal 30 Grad. Das zentrale Gesichtsfeld 
muss auf jedem Auge bis 30 Grad normal sein. 

1.3 Doppelsehen Keine einschränkenden Doppelbilder.  Normale Augenbeweglichkeit (keine Doppelbilder)  
  

471 Fassung gemäss Ziff. II Abs. 2 der V vom 1. Juli 2015 (AS 2015 2599). Bereinigt gemäss Ziff. II Abs. 1 der V vom 10. Mai 2023  
(AS 2023 255) und Ziff. II der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 30). 
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 1. Gruppe  2. Gruppe 

1.4 Dämmerungssehen und 
Blendempfindlichkeit 

Keine wesentliche Einschränkung des Dämmerungssehens. Keine wesentlich erhöhte Blendempfindlichkeit. 

2 Hörvermögen   Hörweite für Konversationssprache beidseitig 3 m, bei ein-
seitiger Taubheit 6 m. Keine schweren Erkrankungen des 
Innen- oder Mittelohres. 

3 Alkohol, Betäubungsmittel 
und psychotrop wirksame 
Medikamente 

Keine Abhängigkeit. Kein verkehrsrelevanter Missbrauch.  Keine Abhängigkeit. Kein verkehrsrelevanter Missbrauch. 
Keine Substitutionstherapie. 

4 Psychische Störungen Keine psychischen Störungen mit bedeutsamen Auswirkun-
gen auf die realitätsgerechte Wahrnehmung, die Informati-
onsverarbeitung und -bewertung, das Reaktionsvermögen 
und die situationsgerechte Verhaltenssteuerung. Keine Be-
einträchtigung von verkehrsrelevanten Leistungsreserven. 

Keine manische oder erhebliche depressive Symptomatik. 

Keine erheblichen Persönlichkeitsstörungen, insbesondere 
keine ausgeprägten dissozialen Verhaltensstörungen. 

Keine erhebliche Intelligenzminderung. 

 Keine psychischen Störungen mit bedeutsamen Auswirkun-
gen auf die realitätsgerechte Wahrnehmung, Informations-
verarbeitung und -bewertung, das Reaktionsvermögen oder 
die situationsgerechte Verhaltenssteuerung. Keine Beein-
trächtigung von Leistungsreserven. 

Keine manische oder erhebliche depressive Symptomatik. 

Keine erheblichen Persönlichkeitsstörungen, insbesondere 
keine ausgeprägten dissozialen Verhaltensstörungen. 

Keine erhebliche Intelligenzminderung. 

Keine rezidivierenden oder phasenhaft verlaufende erhebli-
che affektive oder schizophrene Störungen. 

5 Organisch bedingte  
Hirnleistungsstörungen 

Keine Krankheiten oder organisch bedingte psychische Stö-
rungen mit bedeutsamer Beeinträchtigung von Bewusstsein, 
Orientierung, Gedächtnis, Denkvermögen, Reaktionsver-
mögen oder andere Hirnleistungsstörung. Keine manische 
oder erhebliche depressive Symptomatik. Keine verkehrsre-
levanten Verhaltensstörungen. Keine Beeinträchtigung von 
verkehrsrelevanten Leistungsreserven. 

 Keine Krankheiten mit Beeinträchtigung der Hirnleistungs-
fähigkeit. Keine organisch bedingten psychischen Störun-
gen. 
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 1. Gruppe  2. Gruppe 

6 Neurologische  
Erkrankungen 

Keine Erkrankungen oder Folgen von Verletzungen oder 
Operationen des zentralen oder peripheren Nervensystems 
mit bedeutsamen Auswirkungen auf die Fähigkeit zum si-
cheren Führen eines Motorfahrzeugs. Keine Bewusstseins-
störungen oder -verluste. Keine Gleichgewichtsstörungen. 

 Keine Erkrankungen oder Folgen von Verletzungen oder 
Operationen des zentralen oder peripheren Nervensystems. 
Keine Bewusstseinsstörungen oder -verluste. Keine Gleich-
gewichtsstörungen. 

7 Herz-Kreislauferkrankun-
gen 

Keine Erkrankungen mit einem erhöhten Risiko des Auftre-
tens von anfallartigen Schmerzzuständen, Anfällen von Un-
wohlsein, einer Verminderung der Hirndurchblutung mit 
Leistungseinschränkungen oder Bewusstseinsveränderun-
gen oder anderen dauernd oder anfallartig auftretenden Be-
einträchtigungen des Allgemeinbefindens. 

Keine erhebliche Blutdruckanomalie. 

 Keine Erkrankungen mit einem erhöhten Risiko des Auftre-
tens von anfallartigen Schmerzzuständen, Anfällen von Un-
wohlsein, einer Verminderung der Hirndurchblutung mit 
Leistungseinschränkungen oder Bewusstseinsveränderun-
gen oder anderen dauernd oder anfallartig auftretenden Be-
einträchtigungen des Allgemeinbefindens. 

Keine bedeutsamen Rhythmusstörungen. Bei Herzerkran-
kung normaler Belastungstest. 

Keine Blutdruckanomalie, die durch eine Behandlung nicht 
normalisiert werden kann. 

8 Stoffwechselerkrankungen Bei Vorliegen einer Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) 
muss eine stabile Blutzuckereinstellung ohne verkehrsrele-
vante Unter- oder Überzuckerungen vorhanden sein. 

Keine anderen Stoffwechselerkrankungen mit bedeutsamen 
Auswirkungen auf die Fähigkeit zum sicheren Führen eines 
Motorfahrzeugs. 

 Bei Vorliegen einer Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus), 
bei der als Therapie-Nebenwirkung eine Unterzuckerung 
auftreten oder bei der Allgemeinsymptome einer Überzu-
ckerung vorkommen können, ist die Fahreignung für die 
Kategorie D oder die Unterkategorie D1 ausgeschlossen. 

Für die Kategorie C oder die Unterkategorie C1, für die Be-
willigung zum berufsmässigen Personentransport sowie bei 
Verkehrsexperten kann die Fahreignung unter besonders 
günstigen Umständen gegeben sein. 

Keine anderen Stoffwechselerkrankungen mit Auswirkun-
gen auf die Fähigkeit zum sicheren Führen eines Motor-
fahrzeugs oder mit einer Beeinträchtigung der verkehrsrele-
vanten Leistungsfähigkeit. 
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 1. Gruppe  2. Gruppe 

9 Krankheiten der Atem-  
und Bauchorgane 

Keine Erkrankungen mit erhöhter Tagesschläfrigkeit und 
keine anderen Erkrankungen oder Einschränkungen, die 
sich auf die Fähigkeit zum sicheren Führen eines Motor-
fahrzeugs auswirken. 

 Keine Erkrankungen mit erhöhter Tagesschläfrigkeit und 
keine anderen Erkrankungen oder Einschränkungen, die 
sich auf die Fähigkeit zum sicheren Führen eines Motor-
fahrzeugs auswirken oder die verkehrsrelevante Leistungs-
fähigkeit beeinträchtigen. 

10 Krankheiten der Wirbel-
säule und des Bewegungsap-
parates 

Keine Missbildungen, Erkrankungen, Lähmungen, Folgen von Verletzungen oder Operationen mit bedeutsamen Auswir-
kungen auf die Fähigkeit zum sicheren Führen eines Motorfahrzeugs, die nicht durch Einrichtungen genügend korrigiert 
werden können.   

Führer von Fahrzeugen, für die kein Führerausweis erforderlich ist   
Sehvermögen Mindestsehschärfe korrigiert oder unkorrigiert einseitig von 0,2; keine extreme Gesichtsfeldeinschränkung  
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Anhang 1bis 472 
(Art. 5b Abs. 1 Bst. b und 5f Abs. 1 Bst. a) 

Anforderungen an Ärztinnen und Ärzte der Stufe 1 

Ärztinnen und Ärzte, die verkehrsmedizinische Kontrolluntersuchungen von über 75-
Jährigen (Art. 27 Abs. 1 Bst. b) durchführen, müssen über folgende Kenntnisse und 
Fähigkeiten verfügen: 

a. Kenntnis und Verständnis der für die verkehrsmedizinischen Kontrolluntersu-
chungen relevanten rechtlichen Grundlagen (SVG, SKV473, VRV474, VZV, 
kant. Ausführungsbestimmungen); 

b. Kenntnis der administrativen Abläufe zwischen der kantonalen Behörde und 
der untersuchenden Ärztin oder dem untersuchenden Arzt; 

c. Kenntnis der Indikationen für verkehrsmedizinische Abklärungen, Zusatzun-
tersuchungen und ärztlich begleitete Fahrten zur Überprüfung der Fahreig-
nung sowie des diesbezüglichen Vorgehens; 

d. Kenntnis des Untersuchungsgangs; 

e. Fähigkeit zur Beurteilung der Fahreignung gemäss den medizinischen Min-
destanforderungen (Anhang 1) in den einzelnen Diagnosegruppen sowie Er-
kennen eines Konsums problematischer Substanzen; 

f. Kenntnis der verkehrsrelevanten Einschränkungen und Erkrankungen bei über 
75-Jährigen und Fähigkeit, die Fahreignung, insbesondere bei Vorliegen von 
kognitiven Defiziten, zu beurteilen; 

g. Kenntnis der verschiedenen medizinischen Richtlinien der Fachgesellschaften 
(z.B. Richtlinien bezüglich Fahreignung bei Diabetes mellitus der Schweize-
rischen Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie) und Fähigkeit, 
diese anzuwenden; 

h. Kenntnis der Auflagen, welche die kantonale Behörde verfügen kann; 

i. Fähigkeit, die Informationen richtig den kantonalen Behörden zu übermitteln 
(Anhang 3 VZV). 

  

472 Eingefügt durch Ziff. II Abs. 1 der V vom 1. Juli 2015 (AS 2015 2599). Bereinigt gemäss 
Ziff. II der V vom 15. Juni 2018 (AS 2018 2809) und Ziff. II Abs. 1 der V vom  
10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023 (AS 2023 255). 

473 SR 741.013 
474 SR 741.11 
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Anhang 2475 
(Art. 5i und 27 Abs. 4) 

Ärztlicher Untersuchungsbefund 

Kategorien A oder B, Unterkategorien A1 oder B1, Spezialkategorien F, G  

oder M 

(Exemplar für die Ärztin/den Arzt)  
Schweizerische Eidgenossenschaft 

Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958   
Name: .......................................................................................................................  

Vorname: ..................................................................................................................  

Geburtsdatum: ..........................................................................................................  

PLZ/Wohnort: ...................................  Adresse:
 ...................................................................  

  
A. Anamnese 

  verkehrsmedizinisch relevante Erkrankungen und Unfallfolgen, Arzneimittel-
konsum, Suchtmittelkonsum, Bewusstseinsstörungen, Schwindel, Synkopen, 
Anfallsleiden, psychische Erkrankungen, Diabetes, andere Stoffwechselstö-
rungen, Hirnleistungsstörungen, Krankheiten mit vermehrter Tagesschläfrig-
keit  

B. Untersuchungsbefunde 

1  Allgemeinzustand/Gesamteindruck: 

   .........................................................................................................................   
2  Sehvermögen 

  Fernvisus: 

  rechts: unkorr.: korr.: 

  links: unkorr.: korr.: 

  Einäugigkeit: 

  Doppelbilder: 

  Lichtreaktion:    
  

475 Fassung gemäss Ziff. II Abs. 2 der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016  
(AS 2015 2599). 
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  Motilität: 

  Gesichtsfeld:  
3  Haut 

  Einstichstellen: 

  auffälliges Nasenseptum: 

  Leber-Stigmata: 

  andere Auffälligkeiten:  
4  Psyche 

  Stimmung: 

  Affekt: 

  Aufmerksamkeit: 

  Konzentration: 

  Gedächtnis: 

  kognitive Defizite: 

  Anhaltspunkte für beginnende Demenz: 

  andere Auffälligkeiten:  
5  Nervensystem 

  Motorik (Koordination, Romberg, Reflexe): 

  Sensibilität (Vibrations- und Lagesinn): 

  Strichgang: 

  vegetative Zeichen/Tremor:  
6  Herz-Kreislauf 

  Puls: 

  Blutdruck: evtl. zweiter Blutdruckwert: 

  periphere Pulse: 

  Auskultation/Herzgrenzen: 

  Venen: 

  Insuffizienzzeichen:  
7  Atmungsorgane 

  Thorax: 

  obere Luftwege: 

  Auskultation: 

  Perkussion: 
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8  Abdominalorgane 

  Lebergrösse: 

  andere Auffälligkeiten:  
9  Bewegungsapparat 

  Defekte: 

  Lähmungen: 

  Unfallfolgen: 

  Funktions- und Bewegungseinschränkungen (insbes. Kopfdrehen):  
10  andere Auffälligkeiten 

   .........................................................................................................................   
Zusatzuntersuchungen (bei begründeter Indikation): Laborbefunde (z.B. Alkoholmar-
ker, Drogenscreening), EKG, Kurztests zur Ermittlung von Hirnleistungsdefiziten 
(z.B. Trail-Making-Test A und B/Mini-Mental-Status-Test, Uhrentest): 

 ......................................................................................................................................   
Beurteilung, Diagnosen: 

 ......................................................................................................................................   
Untersuchungsdatum: 

 ......................................................................................................................................   
Stempel und Unterschrift der Ärztin/des Arztes: 

 ......................................................................................................................................  
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Anhang 2a476 
(Art. 5i und 27 Abs. 4) 

Ärztlicher Untersuchungsbefund 

Kategorien C oder D, Unterkategorien C1 oder D1, Bewilligung zum berufsmäs-

sigen Personentransport, Verkehrsexpertinnen/-experten 

(Exemplar für die Ärztin/den Arzt)  
Schweizerische Eidgenossenschaft 

Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958   
Name: .......................................................................................................................  

Vorname: ..................................................................................................................  

Geburtsdatum: ..........................................................................................................  

PLZ/Wohnort: ...................................  Adresse:
 ...................................................................  

  
A. Anamnese 

  verkehrsmedizinisch relevante Erkrankungen und Unfallfolgen, Arzneimittel-
konsum, Suchtmittelkonsum, Bewusstseinsstörungen, Schwindel, Synkopen, 
Anfallsleiden, psychische Erkrankungen, Diabetes, andere Stoffwechselstö-
rungen, Hirnleistungsstörungen, Krankheiten mit vermehrter Tagesschläfrig-
keit  

B. Untersuchungsbefunde 

1  Allgemeinzustand/Gesamteindruck: 

   .........................................................................................................................   
2  Sehvermögen 

  Fernvisus: 

  rechts: unkorr.: korr.: 

  links: unkorr.: korr.: 

  Einäugigkeit: 

  Doppelbilder: 

  Lichtreaktion:     
  

476 Eingefügt durch Ziff. II Abs. 1 der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016  
(AS 2015 2599). 
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  Motilität: 

  Gesichtsfeld:  
3  Hörvermögen 

  Konversationssprache: …… Meter (rechts/links) 

  Flüstersprache: …… Meter (rechts/links) 

  Krankheiten des Innen- oder Mittelohres:  
4  Haut 

  Einstichstellen: 

  auffälliges Nasenseptum: 

  Leber-Stigmata: 

  andere Auffälligkeiten:  
5  Psyche 

  Stimmung: 

  Affekt: 

  Aufmerksamkeit: 

  Konzentration: 

  Gedächtnis: 

  kognitive Defizite: 

  Anhaltspunkte für beginnende Demenz: 

  andere Auffälligkeiten:  
6  Nervensystem 

  Motorik (Koordination, Romberg, Reflexe): 

  Sensibilität (Vibrations- und Lagesinn): 

  Strichgang: 

  vegetative Zeichen/Tremor:  
7  Herz-Kreislauf 

  Puls: 

  Blutdruck: evtl. zweiter Blutdruckwert: 

  periphere Pulse: 

  Auskultation/Herzgrenzen: 

  Venen: 

  Insuffizienzzeichen:  
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8  Atmungsorgane 

  Thorax: 

  obere Luftwege: 

  Auskultation: 

  Perkussion:  
9  Abdominalorgane 

  Lebergrösse: 

  andere Auffälligkeiten:  
10  Bewegungsapparat 

  Defekte: 

  Lähmungen: 

  Unfallfolgen: 

  Funktions- und Bewegungseinschränkungen  
11  andere Auffälligkeiten 

   .........................................................................................................................   
Zusatzuntersuchungen (bei begründeter Indikation): Laborbefunde (z.B. Alkoholmar-
ker, Drogenscreening), EKG, Kurztests zur Ermittlung von Hirnleistungsdefiziten 
(z.B. Trail-Making-Test A und B/Mini-Mental-Status-Test, Uhrentest):  
Beurteilung, Diagnosen: 

 ......................................................................................................................................   
Untersuchungsdatum: 

 ......................................................................................................................................   
Stempel und Unterschrift der Ärztin/des Arztes: 

 ......................................................................................................................................  
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Anhang 3477 
(Art. 5i, 7, 27 und 65) 

Resultat der ärztlichen Fahreignungsuntersuchung 

(Meldung an die kantonale Behörde)  
Schweizerische Eidgenossenschaft 

Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958   
Name: .......................................................................................................................  

Vorname: ..................................................................................................................  

Geburtsdatum: ..........................................................................................................  

PLZ/Wohnort: ...................................  Adresse:
 ...................................................................  

  
1  Befunde 

1.1 Sehschärfe: 

  rechts: unkorr.: korr.: 

  links: unkorr.: korr.:  
1.2  Es bestehen keine verkehrsmedizinisch relevanten Erkrankungen oder 

Zustände wie zum Beispiel: 
– Einschränkungen des Gesichtsfeldes 
– Fortschreitende Augenkrankheit 
– Alkohol-, Betäubungsmittel-, Arzneimittelmissbrauch oder -abhän-

gigkeit 
– Epilepsie oder andere neurologische Erkrankungen 
– Diabetes 
– Bewusstseinsstörungen 
– Psychische Erkrankungen 
– Synkopen 
– Einschlafneigung 
– Demenzielle Entwicklung 
– Kognitive Defizite 

   Es bestehen die folgenden verkehrsmedizinisch relevanten Erkrankungen 
oder Zustände: 
 .................................................................................................................      

  

477 Fassung gemäss Ziff. II Abs. 2 der V vom 1. Juli 2015 (AS 2015 2599). Bereinigt gemäss 
Ziff. II der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 30). 
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2  Schlussfolgerungen 

2.1 Die medizinischen Mindestanforderungen (Anhang 1 VZV) 

der 1. medizinischen Gruppe  
(A, A1, B, B1, F, G, M, Verkehrs-
experten für Fahrzeugprüfungen) 
sind: 

der 2. medizinischen Gruppe  
(D, D1, C, C1, Bewilligung zum 
berufsmässigen Personentransport, 
Verkehrsexperten für Führerprüfun-
gen) sind: 

   erfüllt 

   nur mit den nachstehenden 
       Auflagen erfüllt (Ziff. 3) 

   nicht erfüllt  
       Kurze Begründung: 
        ...............................................  
        ...............................................  
        ...............................................  

   erfüllt 

   nur mit den nachstehenden 
       Auflagen erfüllt (Ziff. 3) 

   nicht erfüllt 
       Kurze Begründung: 
        ..............................................  
        ..............................................  
        ..............................................   

2.2  Unklares Ergebnis: Die definitive Beurteilung soll von einer anerkannten 
Ärztin oder einem anerkannten Arzt der Stufe 3 oder 4 vorgenommen 
werden 

   Es bestehen ernsthafte Zweifel an der Fahreignung, weshalb bis zur wei-
teren Abklärung kein Fahrzeug geführt werden sollte  

3  Auflagen 

3.1 Tragen einer Sehhilfe für: 

   1. medizinische Gruppe 

 

   2. medizinische Gruppe 
   

3.2 Regelmässige ärztliche Kontrolle bei: 

   Ärztin/Arzt der Stufe 1 

 

   Spezialärztin/Spezialarzt für 
 .....................................................  

  Meldung des Resultats der ärztlichen Kontrolle an die kantonale Behörde in 
…… Monat/en  

3.3  Andere Auflage (z.B. Blutzuckermessung vor Antritt der Fahrt bei Dia-
betesbehandlung mit Hypoglykämie-Gefahr): 

   .........................................................................................................................   
4  Nächste Kontrolluntersuchung 

   Normale Kontrollabstände nach VZV 

   Kürzere Kontrollabstände als nach VZV: 

  Nächste Kontrolluntersuchung in …… Monat/en durch eine anerkannte Ärztin 
oder einen anerkannten Arzt der Stufe ……      
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Untersuchungsdatum: 

 ......................................................................................................................................   
Global Location Number (GLN) der Ärztin/des Arztes: 

 ......................................................................................................................................   
Stempel und Unterschrift der Ärztin/des Arztes: 

 ......................................................................................................................................  



Strassenverkehr 

112 / 154 

741.51 

Anhang 3a478 
(Art. 5i) 

Augenärztliches Zeugnis 

(Meldung an die kantonale Behörde)  
Schweizerische Eidgenossenschaft 

Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958   
Name: .......................................................................................................................  

Vorname: ..................................................................................................................  

Geburtsdatum: ..........................................................................................................  

PLZ/Wohnort: ...................................  Adresse:
 ...................................................................  

  
A. Die Mindestanforderungen an das Sehvermögen nach Anhang 1 VZV 
wurden geprüft für: 

   die erste medizinische Gruppe (A, A1, B, B1, F, G, M, Verkehrsexperten 
für Fahrzeugprüfungen) 

   die zweite medizinische Gruppe (D, D1, C, C1, Bewilligung zum berufs-
mässigen Personentransport, Verkehrsexperten für Führerprüfungen)  

B. Befunde 

1  Für sämtliche Ausweiskategorien 

1.1 Sehschärfe 

 Fernvisus: unkorr.:  korr.:  

  rechts: links: rechts: links: 
      

1.2 Gesichtsfeld:  entspricht den Mindestanforderungen nach Anhang 1 
VZV für die: 

   1. medizinische Gruppe  2. medizinische Gruppe 

   ist eingeschränkt*: 
    

1.3 Augenbeweglichkeit:  ohne Einschränkungen  mit Einschränkungen* 
      

1.4 Doppelbilder:  nein  ja* 

* Bitte unter Bemerkungen den Augenbefund, der die Einschränkungen bedingt, nennen.   
  

478 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 1. Juli 2015 (AS 2015 2599). Bereinigt gemäss Ziff. II 
der V vom 13. Dez. 2024, in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 30). 
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Bemerkungen: ..............................................................................................................    
C. Beurteilung 

   Mindestanforderungen an das Sehvermögen nach Anhang 1 VZV für die: 

    1. medizinische Gruppe: 

   ohne Sehhilfe erfüllt 

   nur mit Sehhilfe erfüllt 

   nicht erfüllt 

   Eine Beurteilung durch eine 
       Ärztin/einen Arzt nach 
       Artikel 5abis ist notwendig. 

   2. medizinische Gruppe: 

   ohne Sehhilfe erfüllt 

   nur mit Sehhilfe erfüllt 

   nicht erfüllt 

   Eine Beurteilung durch eine 
       Ärztin/einen Arzt nach 
       Artikel 5abis ist notwendig.  

Untersuchungsdatum: 

 ......................................................................................................................................   
Global Location Number (GLN) der Ärztin/des Arztes: 

 ......................................................................................................................................   
Stempel und Unterschrift der Ärztin/des Arztes: 

 ......................................................................................................................................  



Strassenverkehr 

114 / 154 

741.51 

Anhang 4479 
(Art. 11) 

Gesuch um die Erteilung eines Lernfahr- oder Führerausweises 
oder der Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport 

1 Personalien  

 Name (auch Geburtsname):  

 Vorname:  

 Allfällige frühere Namen:  

 Namen der Eltern:  

   

 Geburtsdatum: 
(Tag/Monat/Jahr) 

 

 Genaue Adresse:  

 PLZ/Wohnort:  

 Heimatgemeinde: 
(Ausl. Staatsang.: Heimatstaat) 

 

 Früherer Wohnort:                                          bis:   
   Aktuelles Passfoto 

 
  (35 x 45 mm) 

   

   Unterschrift: 

    

     Formularfeld  
  zum Einscannen der Unterschrift 

   

   

   

     
bewirbt sich um die Erteilung eines Lernfahr- oder Führerausweises 

der Kategorie(n): A  B  C  D  BE  CE  DE  

der Unterkategorie(n): A1  B1  C1  D1    C1E  D1E  

der Spezialkategorie(n): F  G  M           
  

479 Fassung gemäss Ziff. II Abs. 1 der V vom 3. Juli 2002 (AS 2002 3259). Bereinigt gemäss 
Ziff. II der V vom 26. Sept. 2003 (AS 2003 3719), Ziff. II Abs. 3 der V vom 1. Juli 2015 
(AS 2015 2599 6001), Ziff. II Abs. 1 der V vom 14. Dez. 2018 (AS 2019 191), vom 
10. Mai 2023 (AS 2023 255) und vom 22. Dez. 2023, in Kraft seit 1. April 2024  
(AS 2024 31). 
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oder um die Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport 

(Beschreibung der Ausweiskategorien: vgl. Beilage) 

 

Die gesuchstellende Person 

 erklärt:   
2 Bisherige Ausweise 

2.1 Besitzen Sie oder besassen Sie schon einen Lernfahr- oder Führerausweis 
oder eine Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport? 

 Ja  Nein  

2.2 Wenn ja, für welche Fahrzeugkategorie(-n)? 

  .........................................................................................................................  

2.3 Von welchem Kanton oder Staat wurde er ausgestellt? 

  .........................................................................................................................  

2.4 Ausstelldatum: 

  .........................................................................................................................  

2.5 Beim Umtausch ausländischer Führerausweise: In welchem Staat haben Sie 
die Führerprüfung bestanden? 

  .........................................................................................................................    
3 Fahrpraxis 

 Kategorie D, Unterkategorie D1, Bewilligung zum berufsmässigen  
Personentransport 

 Verfügen Sie über Fahrpraxis mit Fahrzeugen der Kategorien bzw.  
Unterkategorien, und wenn ja, wie lange? 

 B  Jahre  Monate  

 B1  Jahre  Monate  

 C  Jahre  Monate  

 C1  Jahre  Monate  

 F  Jahre  Monate  

 Trolleybus  Jahre  Monate   
4 Massnahmen   

  Nein Ja 

 Wurde Ihnen schon einmal der Lernfahr- oder Füh-
rerausweis oder die Bewilligung zum  
berufsmässigen Personentransport verweigert  
oder entzogen oder das Führen von Fahrzeugen  
verboten? 
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5 Krankheiten, Behinderungen und Substanzkonsum 

5.1 Haben Sie eine der folgenden Krankheiten oder sind Sie deswegen in ärztli-
cher Behandlung: 

  Nein Ja 
(Bemerkungen) 

 – Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)  
oder andere Stoffwechselerkrankung? 

  
 ........................  

 – Herz-Kreislauf-Erkrankung (erhebliche Blut-
druckstörung, Herzinfarkt, Thrombose, Embo-
lie, Rhythmusstörungen usw.)? 

  
 ........................  

 – Augenerkrankung?   
 ........................  

 – Erkrankung der Atmungsorgane  
(ohne Erkältungskrankheiten)? 

  
 ........................  

 – Erkrankung der Bauchorgane?   
 ........................  

 – Erkrankung des Nervensystems (Multiple  
Sklerose, Parkinson, Krankheiten mit  
Lähmungserscheinungen)? 

  
 ........................  

 – Nierenerkrankung?   
 ........................  

 – erhöhte Tagesschläfrigkeit?   
 ........................  

 – chronische Schmerzzustände?   
 ........................  

 – nicht folgenlos ausgeheilte Unfallverletzun-
gen (Schädel-Hirn-, Rücken-,  
Extremitätenverletzungen)? 

  
 ........................  

 – Krankheiten mit Hirnleistungsstörungen (Kon-
zentrations-, Gedächtnis-, Reaktionsstörung 
usw.) 

  
 ........................  

5.2 Haben Sie heute oder hatten Sie jemals:   

 – Probleme mit Alkohol, Betäubungsmitteln 
und/oder Arzneimitteln? 

  
 ........................  

 – Wenn ja: Waren oder sind Sie deswegen in Be-
handlung (Entzugstherapie/ambulante Behand-
lung)? 

  
 ........................  

 – eine psychische Erkrankung (Schizophrenie, 
Psychose, manische oder schwere depressive 
Erkrankung usw.)? 

  
 ........................  
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 – Wenn ja: Waren oder sind Sie deswegen in Be-
handlung (stationär oder ambulant)? 

  
 ........................  

 – Epilepsie oder epilepsieähnliche Anfälle?   
 ........................  

 – Ohnmachtsanfälle/Schwächezustände/ 
Krankheiten mit erhöhter Einschlafneigung? 

  
 ........................  

5.3 Haben Sie andere Krankheiten oder Behinderun-
gen, die Sie am sicheren Führen eines Fahrzeugs 
hindern könnten? 

  
 ........................  

5.4 Bemerkungen oder Ergänzungen zu den obigen Angaben: 

   .........................................................................................................................  

  Falls eine der Fragen unter 5.1−5.3 mit «Ja» beantwortet wird, muss diesem 
Gesuch ein Bericht der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes 
beigelegt werden (andernfalls zwingende Überweisung an eine anerkannte 
Ärztin/einen anerkannten Arzt mindestens der Stufe 3).  

5.5 Sehtest (gültig: 24 Monate): nur Gesuchsteller um einen Lernfahrausweis der 
Kategorien A oder B, der Unterkategorien A1 oder B1 oder der Spezialkate-
gorie F und Gesuchsteller um einen Führerausweis der Spezialkategorien G 
oder M, die noch keinen gültigen Lernfahr- oder Führerausweis besitzen: 

5.51 Sehschärfe:     

 Fernvisus: unkorr.:  korr.:  

  rechts: links: rechts: links:  
5.52 Horizontales 

Gesichtsfeld 
1. medizinische Gruppe   120  < 120 

       
 Ausfälle  nein  ja  rechts  links 

       oben  unten  
5.53 Augenbeweglichkeit 

 

nach rechts oben, rechts, rechts unten, 
links oben, links und links unten ge-
prüft 

 Doppelbilder 

 

nein 

 

Doppelbilder  
5.54 Bemerkungen ...................................................................................................   
5.55 Beurteilung  Anforderungen der:   

   1. medizinischen Gruppe   

   ohne Sehhilfe erfüllt   

   nur mit Sehhilfe erfüllt   

   nicht erfüllt   
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Datum: ..................................................  Stempel und Unterschrift des Arztes 

oder einer anderen Fachperson (Art. 9 
Abs. 1bis), die den Sehtest durchge-
führt hat: ...............................................    

6  Vormundschaft und Beistandschaft 

  Sind Sie minderjährig oder stehen Sie    ja         nein 
unter umfassender Beistandschaft? 

  Name und Adresse der gesetzlichen Vertreterin/des gesetzlichen Vertreters: 

   .........................................................................................................................   
Wer vorsätzlich durch unrichtige Angaben, Verschweigen erheblicher Tatsachen oder 
Vorlage falscher Bescheinigungen einen Ausweis erschleicht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 97 SVG) und hat mit dem Entzug des 
Ausweises zu rechnen (Art. 16 SVG).  
Die unterzeichnete Person bestätigt, das Gesuchsformular wahrheitsgetreu ausgefüllt 
zu haben: ......................................................................................................................   
Ort und Datum: .............................................................................................................   
Unterschrift der gesetzlichen Vertreterin / des gesetzlichen Vertreters: 

 ......................................................................................................................................  

(bei Minderjährigen oder Personen, die unter umfassender Beistandschaft stehen)   
Die zur Entgegennahme dieses Gesuchs berechtigte Stelle muss bei Personen, die sich 
erstmals um einen Lernfahr- oder Führerausweis oder um die Bewilligung zum be-
rufsmässigen Personentransport bewerben, die Identität bestätigen (Art. 11 Abs. 4 
VZV): 

Die Identität der gesuchstellenden Person bestätigt: 

 ......................................................................................................................................  

(Stempel und Unterschrift)  
Beigelegte Dokumente 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

  Gegebenenfalls (Art. 10 Abs. 1 VZV): Bescheinigung über den erfolgreichen 
Abschluss eines anerkannten Kurses über lebensrettende Sofortmassnahmen 

  Lernende der beruflichen Grundbildung «Strassentransportfachfrau/Strassen-
transportfachmann EFZ», «Automobil-Fachfrau/Automobil-Fachmann EFZ» 
mit der Fachrichtung «Nutzfahrzeuge» und «Automobil-Mechatronikerin/Au-
tomobil-Mechatroniker EFZ» mit der Fachrichtung «Nutzfahrzeuge», die das 
18. Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben: Bestätigung des kantonalen Be-
rufsbildungsamtes über den Abschluss eines gültigen Lehrvertrages (Art. 11 
Abs. 2 Bst. a VZV) 
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  Lernende der beruflichen Grundbildung «Motorradmechanikerin/Motorrad-
mechaniker EFZ»: Bestätigung des kantonalen Berufsbildungsamtes über den 
Abschluss eines gültigen Lehrvertrages (Art. 11 Abs. 2 Bst. b VZV) 

  Ausländische Staatsangehörige: Ausländerausweis und ausländischer Führer-
ausweis   
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Beilage 

Beschreibung der Führerausweiskategorien, -unterkategorien 
und -spezialkategorien 

Kategorien: 

A:  Motorräder 

B:  Motorwagen und dreirädrige Motorfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 
nicht mehr als 3500 kg und nicht mehr als acht Plätzen ausser dem Führersitz; 

  Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie B und einem 
Anhänger, dessen Gesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt; 

  Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie B und einem 
Anhänger mit einem Gesamtgewicht von mehr als 750 kg, sofern das Gesamt-
zugsgewicht 3500 kg nicht übersteigt; 

C:  Motorwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg und nicht mehr 
als acht Plätzen ausser dem Führersitz; 

  Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie C und einem 
Anhänger, dessen Gesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt; 

D:  Motorwagen zum Personentransport mit mehr als acht Plätzen ausser dem 
Führersitz;  

  Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie D und einem 
Anhänger, dessen Gesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt; 

BE: Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie B und einem 
Anhänger, die als Kombination nicht unter die Kategorie B fallen; 

CE: Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie C und einem 
Anhänger mit einem Gesamtgewicht von mehr als 750 kg; 

DE: Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie D und einem 
Anhänger mit einem Gesamtgewicht von mehr als 750 kg.  

Unterkategorien: 

A1: Motorräder mit einem Hubraum von nicht mehr als 125 cm3 und einer Motor-
leistung von höchstens 11 kW; 

B1: dreirädrige Motorfahrzeuge mit einem Leergewicht von nicht mehr als 670 kg 
und Kleinmotorfahrzeuge; 

C1: Motorwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg, aber nicht mehr 
als 7500 kg und nicht mehr als acht Plätzen ausser dem Führersitz; 

  Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Unterkategorie C1 und 
einem Anhänger, dessen Gesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt; 

D1: Motorwagen zum Personentransport mit mehr als acht, aber nicht mehr als 
16 Plätzen ausser dem Führersitz; 
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  Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Unterkategorie D1 und 
einem Anhänger, dessen Gesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt; 

C1E: Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Unterkategorie C1 und 
einem Anhänger mit einem Gesamtgewicht von mehr als 750 kg, sofern das 
Gesamtzugsgewicht 12 000 kg nicht übersteigt; 

D1E: Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Unterkategorie D1 und 
einem Anhänger mit einem Gesamtgewicht von mehr als 750 kg, sofern das 
Gesamtzugsgewicht 12 000 kg nicht übersteigt und der Anhänger nicht zum 
Personentransport verwendet wird.  

Spezialkategorien: 

F:  Motorfahrzeuge, ausgenommen Motorräder, mit einer Höchstgeschwindigkeit 
bis 45 km/h; 

G:  Land- und forstwirtschaftliche Motorfahrzeuge mit einer Höchstgeschwindig-
keit bis 30 km/h, unter Ausschluss der Ausnahmefahrzeuge; 

M: Motorfahrräder. 
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Anhang 4a480 
(Art. 27d Abs. 1) 

Bescheinigung der Weiterausbildung 

Name: .......................................................................................................................  

Vorname: ..................................................................................................................  

Geburtsdatum: ..........................................................................................................  

Strasse und Nr.: .........................................................................................................  

PLZ/Ort: ...................................................................................................................  

Führerausweisnummer: .............................................................................................  
  

Wer vorsätzlich durch unrichtige Angaben, Verschweigen erheblicher Tatsachen oder 
Vorlage falscher Bescheinigungen einen Ausweis erschleicht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 97 SVG) und hat mit dem Entzug des 
Ausweises zu rechnen (Art. 16 SVG). 

Bescheinigung über die Teilnahme an der Weiterausbildung   
Ablaufdatum 
des Führerausweises auf Probe: 
………………………………………… 

Datum des Kursbesuchs: 
 
………………………………………… 

 Unterschrift des Kursveranstalters:  
…………………………………………  

  

480 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 27. Okt. 2004 (AS 2004 5057). Fassung gemäss  
Ziff. II Abs. 2 der V vom 10. Mai 2023, in Kraft seit 15. Juli 2023 (AS 2023 255). 
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Anhänge 5 und 6481 

  

481 Aufgehoben durch Ziff. II Abs. 1 der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5013). 
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Anhang 7482 
(Art. 66 und 67) 

Fachgruppen der Verkehrsexperten-Prüfungen 

1 Verkehrsexperten für Führer- und Fahrzeugprüfungen 

11 Theoretische Kenntnisse 

 1. Fachgruppe: Recht 

 Grundzüge des Verwaltungsrechts; Rechte und Pflichten des Verkehrsexper-
ten; Verkehrsregeln und Signalisation; Haftpflicht und Versicherungen; ver-
waltungsrechtliche Massnahmen; Grundzüge und Tatbestände des Verkehrs-
strafrechts. 

 2. Fachgruppe: Psychologie 

 Allgemeine Menschenkenntnis; Leistungs- und Verhaltensbewertung; Fahr-
tauglichkeit; Grundlagen der Gesprächsführung; bestimmende Faktoren im 
Ablauf der Führerprüfung; Verkehrsexperten-Tätigkeit als Sonderaufgabe; 
Verkehrsexperte und Öffentlichkeit. 

 3. Fachgruppe: Mathematik und Fahrzeugtechnik 

 Mathematische Grundoperationen; Grössen- und Einheitssysteme; Hebelge-
setz; Bewegungslehre; Energie; Reibung; Arbeit; Leistung; Masse; elektrische 
Anlagen; Motoren; Bremsen; Vergaser; Kraftübertragung; Räder und Berei-
fung; Fahrgestell und Lenkung; Prüfstandkunde. 

 4. Fachgruppe: Bau und Ausrüstung der Fahrzeuge 

 Nach den Vorschriften über Bau und Ausrüstung der Strassenfahrzeuge. 

 5. Fachgruppe: Verkehrssinnbildung 

 Verkehrssehen; Verkehrsumwelt; Verkehrsdynamik; Verkehrstaktik; Gefah-
ren und Folgen der Einnahme von Alkohol, Betäubungs- und Arzneimitteln. 

  

482 Bereinigt gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der V vom 19. Juni 1995 über die technischen An-
forderungen an Strassenfahrzeuge (AS 1995 4425) und Ziff. II Abs. 2 der V vom  
28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 2183). 
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12 Praktische Arbeiten 

 6. Fachgruppe: Abnahme einer praktischen Führerprüfung auf leichten 
 Motorwagen mit Beurteilung des Fahrschülers. 

 7. Fachgruppe: Technische Prüfung eines leichten Motorwagens (Liefer-
 wagen oder leichtes Sattelmotorfahrzeug) mit Erstellung der Prüfungs- 
 unterlagen. 

2 Verkehrsexperten für Führerprüfungen 

21 Theoretische Kenntnisse 

 1. Fachgruppe: Recht 

 Grundzüge des Verwaltungsrechts; Rechte und Pflichten des Verkehrsexper-
ten; Verkehrsregeln und Signalisation; Haftpflicht und Versicherungen; ver-
waltungsrechtliche Massnahmen; Grundzüge und Tatbestände des Verkehrs-
strafrechts. 

 2. Fachgruppe: Psychologie 

 Allgemeine Menschenkenntnis; Leistungs- und Verhaltensbewertung; Fahr-
tauglichkeit; Grundlagen der Gesprächsführung; bestimmende Faktoren im 
Ablauf der Führerprüfung; Verkehrsexperten-Tätigkeit als Sonderaufgabe; 
Verkehrsexperte und Öffentlichkeit. 

 3. Fachgruppe: Verkehrssinnbildung 

 Verkehrssehen; Verkehrsumwelt; Verkehrsdynamik; Verkehrstaktik; Gefah-
ren und Folgen der Einnahme von Alkohol, Betäubungs- und Arzneimitteln. 

22 Praktische Arbeiten 

 4. Fachgruppe: Abnahme einer praktischen Führerprüfung auf leichten 
 Motorwagen mit Beurteilung des Fahrschülers. 

3 Verkehrsexperten für Fahrzeugprüfungen 

31 Theoretische Kenntnisse 

 1. Fachgruppe: Recht 

 Grundzüge des Verwaltungsrechts; Rechte und Pflichten des Verkehrsexper-
ten. 

 2. Fachgruppe: Psychologie 

 Grundlagen der Gesprächsführung; Verkehrsexperten-Tätigkeit als Sonder-
aufgabe; Verkehrsexperte und Öffentlichkeit. 

 3. Fachgruppe: Mathematik und Fahrzeugtechnik 

 Mathematische Grundoperationen; Grössen- und Einheitssysteme; Hebelge-
setz; Bewegungslehre; Energie; Reibung; Arbeit; Leistung; Masse; elektrische 
Anlagen; Motoren; Bremsen; Vergaser; Kraftübertragung; Räder und Berei-
fung; Fahrgestell und Lenkung; Prüfstandkunde. 
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 4. Fachgruppe: Bau und Ausrüstung der Fahrzeuge 

 Nach den Vorschriften über Bau und Ausrüstung der Strassenfahrzeuge. 

32 Praktische Arbeiten 

 5. Fachgruppe: Technische Prüfung eines leichten Motorwagens (Liefer-
 wagen oder leichtes Sattelmotorfahrzeug) mit Erstellen der Prüfungsunter-
 lagen. 
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Anhang 8 und 9483 

  

483 Aufgehoben durch Ziff. II Abs. 1 der V vom 28. März 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 
(AS 2007 2183). 
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Anhang 10484 

  

484 Aufgehoben durch Ziff. II Abs. 1 der V vom 15. Juni 2007,  mit Wirkung seit  
1. Sept. 2009 (AS 2007 3533). 
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Anhang 11485 
(Art. 13 und 21) 

Nachweis der theoretischen Kenntnisse 

I. Kenntnisse 

Motorfahrzeugführer müssen zu jeder Zeit Fähigkeiten haben und Verhaltensweisen 
zeigen, die sie in die Lage versetzen: 

– die Gefahren des Strassenverkehrs zu erkennen und deren Ausmass abzuschät-
zen; 

– die wichtigsten technischen Mängel, vor allem diejenigen, welche die Ver-
kehrssicherheit beeinträchtigen, an ihrem Fahrzeug zu erkennen und sie in ge-
eigneter Weise beheben zu lassen; 

– alle Faktoren, die die Fahreignung beeinträchtigen (Alkohol, Arznei- und Be-
täubungsmittel, Übermüdung, Sehschwächen usw.) zu berücksichtigen, damit 
sie im vollen Besitz der für das sichere Führen des Fahrzeuges erforderlichen 
Fähigkeiten bleiben.   

II. Mindestanforderungen 

Der Nachweis der Kenntnisse in Ziffer I wird durch Prüfung der folgenden Aspekte 
erbracht:   
1 Prüfung der Basistheorie (Art. 13) 

1.1 die Strassenverkehrsvorschriften: 

  Insbesondere Signale, einschliesslich Markierungen und Lichtsignale, Vor-
trittsregeln und Höchstgeschwindigkeitsvorschriften; 

1.2 der Fahrzeugführer: 

1.2.1 Bedeutung der Aufmerksamkeit und der Verhaltensweisen gegenüber den an-
deren Verkehrsteilnehmern; 

1.2.2 Wahrnehmung, Beurteilung und Entscheidung in Bezug auf Verkehrssituatio-
nen, insbesondere die Reaktionszeit, die Änderungen im Verhalten des Fahr-
zeugführers unter der Einwirkung von Alkohol, Betäubungs- und Arzneimit-
teln, sowie die Auswirkungen von Erregungs- und Ermüdungszuständen; 

1.2.3 Regeln für die umweltfreundliche Benützung des Fahrzeugs (umweltschonen-
des und verbrauchsarmes Fahren, Lärmvermeidung), insbesondere: 

– Verwenden des höchstmöglichen Ganges; 

– frühzeitiges Hochschalten; 

  

485 Eingefügt durch Ziff. II Abs. 2 der V vom 3. Juli 2002 (AS 2002 3259). Bereinigt gemäss 
Ziff. II der V vom 26. Sept. 2003 (AS 2003 3719), Ziff. II Abs. 2 der V vom  
15. Juni 2007 (AS 2007 3533) und Anhang Ziff. 3 der V vom 13. Dez. 2024 über das  
automatisierte Fahren, in Kraft seit 1. März 2025 (AS 2025 50). 
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– Motor wo immer möglich abschalten (v.a. vor Bahnschranken und Am-
peln); 

– Kenntnis der Schubabschaltung. 

1.2.4 Kenntnisse zu Fahrerassistenz- und Automatisierungssystemen zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses, insbesondere: 

− Differenzierung zwischen Fahrerassistenz- und Automatisierungssystem; 

− unterschiedliche Wirkweisen (v.a. Wirkweise «kontinuierlich unterstüt-
zend»); 

− wichtigste Funktionen von Fahrerassistenz- und Automatisierungssyste-
men sowie deren Grenzen und Risiken; 

− Einsatz der Fahrerassistenz- und Automatisierungssysteme; 

− Bedeutung der Aufrechterhaltung permanenter Aufmerksamkeit und Ein-
satz- beziehungsweise Übernahmebereitschaft. 

1.3 die Strasse: 

1.3.1 die wichtigsten Grundsätze im Zusammenhang mit der Einhaltung des Sicher-
heitsabstandes zu anderen Fahrzeugen, dem Bremsweg und der Bodenhaftung 
des Fahrzeugs bei verschiedenen Witterungs- und Strassenverhältnissen; 

1.3.2 Gefahren aufgrund des – insbesondere je nach Witterungsverhältnissen, Ta-
ges- oder Nachtzeit – unterschiedlichen Strassenzustandes; 

1.3.3 Besonderheiten der verschiedenen Strassenarten und der jeweiligen Rechts-
vorschriften. 

1.4 die übrigen Teilnehmer am Strassenverkehr: 

1.4.1 besondere Gefahren im Zusammenhang mit der Unerfahrenheit anderer Ver-
kehrsteilnehmer und besonders unfallgefährdeten Personengruppen wie Kin-
der, Fussgänger, Radfahrer und Personen mit eingeschränkter Bewegungsfä-
higkeit; 

1.4.2 Gefahren, die sich ergeben, weil verschiedene Fahrzeugarten am Strassenver-
kehr teilnehmen, die sich in Bezug auf ihre Fahreigenschaften und die Sicht 
der Fahrzeugführer unterscheiden. 

1.5 allgemeine Vorschriften und Verschiedenes: 

1.5.1 Vorschriften über amtliche Papiere für die Benützung des Fahrzeugs; 

1.5.2 allgemeine Regeln für das Verhalten des Fahrzeugführers bei Unfällen (Siche-
rung der Unfallstelle, Unfallmeldung, lebensrettende Sofortmassnahmen) 

1.5.3 Faktoren, welche die Sicherheit der Fahrzeugladung und der beförderten Per-
sonen betreffen. 

1.6 Vorsichtsmassnahmen beim Verlassen des Fahrzeugs: 

1.6.1 Bauteile, die für die Verkehrssicherheit von Bedeutung sind: Fahrzeugführer 
müssen die häufigsten Mängel insbesondere an der Lenkung, der Aufhängung, 
den Bremsanlagen, den Reifen, den Scheinwerfern und Abblendlichtern, den 
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Richtungsblinkern, den Rückstrahlern, den Rückspiegeln, den Scheiben-
waschanlagen und den Scheibenwischern, der Auspuffanlage, den Sicherheits-
gurten und den akustischen Warnvorrichtungen erkennen können; 

1.6.2 Sicherheitsausrüstung der Fahrzeuge, insbesondere Benützung der Sicher-
heitsgurte, der Kopfstützen und der Sicherheitseinrichtungen für Kinder.   

2 Prüfung der Zusatztheorie (Art. 21) 

2.1 Geltungsbereich der Arbeits- und Ruhezeitverordnung, einschliesslich Benüt-
zung des Fahrtschreibers bei Transporten, für die ein solcher vorgesehen ist; 

2.2 Generelle Vorschriften über den Transport von Gütern und Personen; 

2.3 Verhalten bei Unfällen; Kenntnis der nach Unfällen und ähnlichen Ereignissen 
zu treffenden Massnahmen, einschliesslich Notfallmassnahmen wie Evakuie-
rung von Fahrgästen und Mitfahrern; 

2.4 Vorsichtsmassregeln bei der Entfernung von Rädern und beim Radwechsel; 

2.5 Vorschriften über Gewichte und Abmessungen von Fahrzeugen; 

2.6 Besonderheiten der Behinderung der Sicht des Fahrzeugführers auf Grund der 
Bauart des Fahrzeugs; 

2.7 Prinzipien der Bauweise sowie der richtigen Verwendung und Wartung von 
Reifen; 

2.8 Prinzipien der verschiedenen Arten von Anhängerkupplungssystemen, deren 
Hauptbestandteile, Verbindung, Verwendung und tägliche Wartung; 

2.9 Methoden zur Lokalisierung von Störungen am Motorfahrzeug; 

2.10 Vorbeugende Wartung von Motorfahrzeugen und rechtzeitige Veranlassung 
von Reparaturen; 

2.11 Prinzipien der Bauart und Funktionsweise folgender Aggregate und Systeme: 
Motor, Flüssigkeiten (z. B. Motoröl, Kühlmittel, Waschflüssigkeit, Schmier- 
und Frostschutzmittel), Treibstoffsystem, elektrische Anlage, Zündung, Kraft-
übertragung (Kupplung, Schaltung usw.); 

2.12 Prinzipien der verschiedenen Arten von Bremsanlagen und Geschwindigkeits-
begrenzungseinrichtungen (inkl. Vorschriften), deren Funktionsweise, Haupt-
bestandteile, Anschlüsse, Bedienung und tägliche Wartung; 

2.13 Verkehrsregeln, Signale und Markierungen, die die Verwendung von Fahrzeu-
gen der Kategorien C und D beziehungsweise der Unterkategorien C1 und D1 
regeln; 

2.14 Grundlagen der Ladungssicherung. 
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Anhang 12486 
(Art. 22 Abs. 2 und 88 Abs. 1) 

Praktische Führerprüfung 

I. Zulassungsbedingungen 

Zur praktischen Führerprüfung werden zugelassen: 

a. Gesuchsteller um einen Führerausweis der Kategorie A, die 

1. einen gültigen Lernfahrausweis der Kategorie A besitzen; 

2. einen Kurs über Verkehrskunde (Art. 18); und 

3. die praktische Grundschulung für Motorrad-Fahrschüler (Art. 19) absol-
viert haben; 

b. Gesuchsteller um einen Führerausweis der Kategorie B, die: 

1. einen gültigen Lernfahrausweis der Kategorie B besitzen, 

2. den Lernfahrausweis seit mindestens einem Jahr besitzen, wenn sie ihn 
vor dem zurückgelegten 20. Altersjahr erworben haben (Art. 22), und 

3. einen Kurs über Verkehrskunde (Art. 18) absolviert haben; 

c. Gesuchsteller um einen Führerausweis der Kategorie C, die 

1. einen gültigen Führerausweis der Kategorie B; und 

2. einen gültigen Lernfahrausweis der Kategorie C besitzen; und 

3. die Prüfung der Zusatztheorie (Art. 21) bestanden haben; 

d. Gesuchsteller um einen Führerausweis der Kategorie D, die 

1. einen gültigen Führerausweis der Kategorie C; oder 

2. einen gültigen Führerausweis der Kategorie B und einen gültigen Lern-
fahrausweis der Kategorie D besitzen; und 

3. die Prüfung der Zusatztheorie (Art. 21) bestanden haben; 

e. Gesuchsteller um einen Führerausweis der Kategorien BE, CE oder DE sowie 
der Unterkategorien C1E oder D1E, die 

1. einen gültigen Führerausweis für das Zugfahrzeug; und 

2. einen gültigen Lernfahrausweis für die jeweilige Anhängerkombination 
besitzen; 

f. Gesuchsteller um einen Führerausweis der Unterkategorie A1, die 

1. einen gültigen Lernfahrausweis der Unterkategorie A1 besitzen, 

2. einen Kurs über Verkehrskunde (Art. 18); und 

  

486 Eingefügt durch Ziff. II Abs. 2 der V vom 3. Juli 2002 (AS 2002 3259). Bereinigt gemäss 
Ziff. II der V vom 26. Sept. 2003 (AS 2003 3719), Ziff. II 2 der V vom 28. April 2004 
(AS 2004 2853), Ziff. II Abs. 2 der V vom 15. Juni 2007 (AS 2007 3533),  Ziff. II der V 
vom 29. Nov. 2013 (AS 2013 4697) und vom Ziff. II Abs. 3 der V vom 14. Dez. 2018  
(AS 2019 191), Ziff. II Abs. 1 der V vom 10. Mai 2023 (AS 2023 255), Ziff. II Abs. 2 der 
V vom 22. Dez. 2023 (AS 2024 31) und Anhang Ziff. 3 der V vom 13. Dez. 2024 über das  
automatisierte Fahren, in Kraft seit 1. März 2025 (AS 2025 50). 
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3. die praktische Grundschulung für Motorrad-Fahrschüler (Art. 19) absol-
viert haben; 

g. Gesuchsteller um einen Führerausweis der Unterkategorie B1, die 

1. einen gültigen Lernfahrausweis der Unterkategorie B1 besitzen; und 

2. einen Kurs über Verkehrskunde (Art. 18) absolviert haben; 

h. Gesuchsteller um einen Führerausweis der Unterkategorie C1, die 

1. einen gültigen Führerausweis der Kategorie B; und 

2. einen gültigen Lernfahrausweis der Unterkategorie C1 besitzen; und 

3. die Prüfung der Zusatztheorie (Art. 21) bestanden haben; 

i. Gesuchsteller um einen Führerausweis der Unterkategorie D1, die 

1. einen gültigen Führerausweis der Kategorie B und einen gültigen Lern-
fahrausweis der Unterkategorie D1 besitzen; und 

2. die Prüfung der Zusatztheorie (Art. 21) bestanden haben; 

j. Gesuchsteller um einen Führerausweis der Spezialkategorie F, die einen gül-
tigen Lernfahrausweis der Spezialkategorie F besitzen.   

II. Fähigkeiten und Verhaltensweisen 

Motorfahrzeugführer müssen zu jeder Zeit Fähigkeiten haben und Verhaltensweisen 
zeigen, die sie in die Lage versetzen: 

– ihr Fahrzeug zu beherrschen, um keine gefährlichen Verkehrslagen zu verur-
sachen beziehungsweise richtig zu reagieren, falls eine solche Situation den-
noch eintritt; 

– die Strassenverkehrsvorschriften zu beachten, insbesondere diejenigen, die 
Strassenverkehrsunfälle verhüten und für einen flüssigen Verkehr sorgen sol-
len; 

– durch rücksichtsvolles Verhalten gegenüber den anderen zur Sicherheit aller – 
und insbesondere der schwächeren – Verkehrsteilnehmer beizutragen; 

– umweltschonend und sparsam zu fahren.   
III. Mindestanforderungen 

Der Nachweis der in Ziffer II genannten Fähigkeiten und Verhaltensweisen wird durch 
Prüfung der folgenden Aspekte erbracht:  
A. Alle Kategorien und Unterkategorien 

1 Vorbereitung und technische Kontrolle des Fahrzeugs unter Berücksichti- 
 gung der Strassenverkehrssicherheit: 

 Die Bewerber müssen zeigen, dass sie in der Lage sind, sich auf ein sicheres 
Fahren vorzubereiten: 
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 Sie müssen den ordnungsgemässen Zustand der Reifen, der Bremsanlagen, der 
Lenkung, der Beleuchtung, der Rückstrahler, der Richtungsblinker und der 
akustischen Warnsignale stichprobenartig überprüfen. 

2 Verhaltensweisen im Verkehr: 

 Die Bewerber müssen folgende Fahrübungen in normalen Verkehrsverhältnis-
sen völlig sicher und mit der erforderlichen Vorsicht durchführen: 

2.1 wegfahren: geparkt oder im Verkehr, die Autobahn verlassen; 

2.2 auf geraden Strassen fahren; an entgegenkommenden Fahrzeugen auch an 
Engstellen vorbeifahren; 

2.3 in Kurven fahren; 

2.4 an Kreuzungen und Einmündungen heranfahren und sie überqueren; 

2.5 Richtungswechsel: nach links und nach rechts abbiegen oder die Fahrbahn 
wechseln; 

2.6 Auffahrt auf oder Ausfahrt von Autobahnen oder Autostrassen (wenn verfüg-
bar): Einfahrt von Beschleunigungsstreifen; Ausfahrt auf der Verzögerungs-
spur; 

2.7 überholen/vorbeifahren: Überholen anderer Fahrzeuge (soweit möglich); an 
parkenden und haltenden Fahrzeugen sowie an Hindernissen vorbeifahren; 
von anderen Fahrzeugen überholt werden (wenn angemessen); 

2.8 spezielle Teile der Strasse (soweit verfügbar): Kreisverkehr; Eisenbahnkreu-
zungen; Tram-/Bushaltestelle; Fussgängerstreifen; auf langen Steigungen auf-
wärts/abwärts fahren; 

2.9 beim Verlassen des Fahrzeugs die erforderlichen Vorsichtsmassnahmen tref-
fen.  

B. Kategorie A und Unterkategorie A1 

1 Vorbereitung und technische Kontrolle des Fahrzeugs unter Berücksichti-
gung der Strassenverkehrssicherheit: 

1.1 die Sicherheitsausrüstung einstellen, wie Handschuhe, Stiefel, Kleidung und 
Sturzhelm; 

1.2 den ordnungsgemässen Zustand des Nothalteschalters (sofern vorhanden), der 
Kette und des Ölstands stichprobenartig überprüfen; 

1.3 die Risikofaktoren beherrschen, die mit den unterschiedlichen Strassenver-
hältnissen zusammenhängen, unter besonderer Berücksichtigung rutschiger 
Verhältnisse auf Kanalabdeckungen, Strassenmarkierungen und Tramschie-
nen. 
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1bis Kennen und Anwenden von Fahrerassistenzsystemen (soweit vorhanden) 
unter Berücksichtigung der Strassenverkehrssicherheit und des Verkehrsflus-
ses: 

1bis.1 Die Bewerber können mindestens die nachfolgend aufgeführten Fahrerassis-
tenzsysteme anwenden:   

Wirkweise Fahrerassistenzsystem Modus 

informierend 
und warnend 

Totwinkel-Warner immer aktiviert 

kontinuierlich 
unterstützend 

Semiaktives Fahrwerk 

Vorhandene Fahrmodi 

Abstandsregeltempomat 
und Tempomat 

Verkehrsexperte kann 
Aktivierung/Deaktivierung 
verlangen 

temporär 
eingreifend 

Anti-Blockier-System (ABS) 
mit integriertem Kurven-ABS 
und einfaches ABS 

immer aktiviert 

 Traktionskontrolle   
1bis.2 Die Bewerber müssen die unterschiedlichen Wirkweisen, Grenzen und Risi-

ken dieser Fahrerassistenzsysteme und deren Folgen für die Bewältigung der 
Fahraufgabe kennen. 

1bis.3 Kennen und Anwenden umfasst insbesondere: 

− Aktivierung und Deaktivierung sowie damit verbundene Konsequenzen 
für die Bewältigung der Fahraufgabe;  

− Verständnis der Systemgrenzen und Risiken sowie (warnender) Informa-
tionen; 

− Erkennen, wenn Fahrerassistenzsysteme ihre Funktion nicht wahrneh-
men, und die betreffende Fahraufgabe sofort übernehmen; 

− Aufrechterhaltung der permanenten Aufmerksamkeit und Einsatzbereit-
schaft auch während der bestimmungsgemässen Anwendung der Fahrer-
assistenzsysteme. 

2 Beherrschen spezieller Fahrmanöver, unter Berücksichtigung der  
 Strassenverkehrssicherheit sowie gegebenenfalls unter Anwendung der  
 Fahrerassistenzsysteme: 

2.1 das Motorrad von seinem Ständer herunternehmen und durch seitliches Schie-
ben ohne Motorkraft fortbewegen; 

2.2 das Motorrad auf seinem Ständer abstellen; 

2.3 mindestens zwei Fahrmanöver bei langsamer Geschwindigkeit, darin inbegrif-
fen ein langsamer Slalom; dadurch soll ermöglicht werden, die Fähigkeit zur 
Bedienung der Kupplung im Zusammenhang mit der Bremse, das Halten des 
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Gleichgewichtes, die Blickrichtung und die Sitzposition auf dem Motorrad zu 
überprüfen, wobei die Füsse auf den Pedalen verbleiben sollen; 

2.4 mindestens zwei Fahrübungen bei höherer Geschwindigkeit, wobei ein Fahr-
manöver im zweiten oder dritten Gang mit einer Geschwindigkeit von min-
destens 30 km/h absolviert wird und ein weiteres das Vermeiden eines Hin-
dernisses bei mindestens 50 km/h beinhalten muss; dadurch soll ermöglicht 
werden, die Sitzposition auf dem Motorrad, die Blickrichtung, das Halten des 
Gleichgewichtes, die Lenkfähigkeit und die Beherrschung des Gangwechsels 
zu überprüfen; 

2.5 Bremsen: mindestens zwei Bremsmanöver sollten durchgeführt werden, darin 
inbegriffen eine Notbremsung bei einer Geschwindigkeit von mindestens 50 
km/h; dadurch soll ermöglicht werden, die Bedienung der Vorder- und Hin-
terradbremse, die Blickrichtung und die Sitzposition auf dem Motorrad zu 
überprüfen.  

C. Kategorien B, BE, C, CE, D sowie DE und Unterkategorien B1, 
 C1, C1E, D1 und D1E 

 Vorbereitung und technische Kontrolle des Fahrzeugs unter Berücksichti- 
 gung der Strassenverkehrssicherheit: 

– die für eine richtige Sitzhaltung erforderlichen Einstellungen vornehmen; 

– die Rückspiegel, den Sicherheitsgurt und, sofern verfügbar, die Kopfleh-
nen, einstellen.  

D. Kategorien B und BE sowie Unterkategorie B1 

1 Vorbereitung und technische Kontrolle des Fahrzeugs unter Berücksichti- 
 gung der Strassenverkehrssicherheit: 

1.1 überprüfen, ob die Türen geschlossen sind; 

1.2 den ordnungsgemässen Zustand der Flüssigkeiten (z. B. Motoröl, Kühlmittel, 
Waschflüssigkeit) stichprobenartig überprüfen; 

1.3 Sicherheitsfaktoren im Hinblick auf die Beladung des Fahrzeugs überprüfen: 
Fahrzeugkarosserie, Blechabdeckung, Frachttüren, Verriegelung der Kabine, 
Art der Beladung, Sicherung der Ladung (nur für die Kategorie BE); 

1.4 den Kupplungsmechanismus, die Bremsen und die elektrischen Verbindungen 
überprüfen (nur für die Kategorie BE). 

1bis Kennen und Anwenden von Fahrerassistenz- und Automatisierungssystemen 
(soweit vorhanden) unter Berücksichtigung der Strassenverkehrssicherheit 
und des Verkehrsflusses: 

1bis.1 Die Bewerber können das automatisierte Spurhaltesystem (sog. Autobahn-
pilot; Wirkweise «kontinuierlich unterstützend»; Verkehrsexperte kann Akti-
vierung/Deaktivierung verlangen) und mindestens die nachfolgend aufgeführ-
ten Fahrerassistenzsysteme anwenden:   
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Wirkweise Fahrerassistenzsystem Modus 

informierend 
und warnend 

Müdigkeitswarner und Aufmerk-
samkeitsüberwacher 

immer aktiviert 

kontinuierlich 
unterstützend 

Hochentwickeltes Spurhalte-, 
Spurwechsel-, Ausweich-, 
Notbremssystem inklusive 
Abstandsregeltempomat 

Spurhaltesystem und 
Abstandsregeltempomat 

Abstandsregeltempomat 

Intelligenter Geschwindigkeits-
assistent 

Verkehrsexperte kann 
Aktivierung/Deaktivierung 
verlangen 

temporär 
eingreifend 

Hochentwickeltes Notbrems-
Assistenzsystem 

immer aktiviert 

 Ausweichassistent   
1bis.2 Die Bewerber müssen die unterschiedlichen Wirkweisen, Grenzen und Risi-

ken dieser Fahrerassistenz- und Automatisierungssysteme und deren Folgen 
für die Bewältigung der Fahraufgabe kennen. 

1bis.3 Kennen und Anwenden umfasst insbesondere:  

− Aktivierung und Deaktivierung sowie damit verbundene Konsequenzen 
für die Bewältigung der Fahraufgabe; 

− Verständnis der Systemgrenzen und Risiken sowie (warnender) Informa-
tionen; 

− Erkennen, wenn Fahrerassistenzsysteme ihre Funktion nicht wahrneh-
men, und die betreffende Fahraufgabe sofort übernehmen; 

− Aufrechterhaltung der permanenten Aufmerksamkeit und Einsatzbereit-
schaft auch während der bestimmungsgemässen Anwendung der Fahrer-
assistenzsysteme; 

− richtiges Verhalten während der Verwendung von Automatisierungssys-
temen, insbesondere bei Übergabesituationen und Aufforderungen des 
Automatisierungssystems. 

2 Kategorie B und Unterkategorie B1: Folgende spezielle Fahrübungen 
müssen unter Berücksichtigung der Strassenverkehrssicherheit sowie 
gegebenenfalls unter Anwendung der Fahrerassistenz- und Automatisie-
rungssysteme stichprobenartig geprüft werden (mindestens zwei Fahrübun-
gen aus den Ziffern 2.1 bis 2.4, davon eine im Rückwärtsgang): 

2.1 in gerader Richtung rückwärts fahren und beim Abbiegen nach rechts oder 
nach links an einer Strassenecke den richtigen Fahrstreifen benützen; 

2.2 unter Benützung des Vorwärts- und des Rückwärtsganges wenden; 
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2.3 das Fahrzeug abstellen und einen Parkplatz verlassen (parallel, schräg und 
senkrecht zum Fahrbahnrand, unter Benützung des Vorwärts- und des Rück-
wärtsganges, sowohl in der Ebene als auch in der Steigung und im Gefälle); 

2.4 das Fahrzeug genau zum Halten bringen, die Anwendung der höchstmögli-
chen Bremskraft des Fahrzeugs ist allerdings fakultativ. 

3 Kategorie BE: Zu prüfende spezielle Fahrübungen unter Berücksichtigung 
der Strassenverkehrssicherheit sowie gegebenenfalls unter Anwendung der 
Fahrerassistenz- und Automatisierungssysteme: 

3.1 den Anhänger an das Zugfahrzeug ankuppeln und von diesem abkuppeln; zu 
Beginn dieser Übung müssen das Fahrzeug und der Anhänger nebeneinander 
(das heisst nicht in einer Linie) stehen; 

3.2 rückwärts eine Kurve entlang fahren; 

3.3 sicher parken um das Be- und Entladen durchzuführen.  
E. Kategorien C, D, CE und DE sowie Unterkategorien C1, D1, 
 C1E und D1E 

1 Vorbereitung und technische Kontrolle des Fahrzeugs unter Berücksichti- 
 gung der Strassenverkehrssicherheit: 

1.1 die Brems- und Lenkhilfe, den Zustand der Räder sowie der Radmuttern, Kot-
flügel, Windschutzscheiben, Fenster, Scheibenwischer und Flüssigkeiten (z. 
B. Motoröl, Kühlmittel, Waschflüssigkeit) überprüfen; das Instrumentenbrett 
einschliesslich des Fahrtschreibers überprüfen und verwenden; 

1.2 den Luftdruck, die Luftbehälter und die Radaufhängung überprüfen; 

1.3 Sicherheitsfaktoren in Bezug auf die Fahrzeugbeladung überprüfen: Fahrzeug-
karosserie, Blechabdeckung, Frachttüren, Ladungsmechanismus (wenn vor-
handen), Verriegelung der Kabine, Art der Beladung, Sicherung der Ladung; 

1.4 den Kupplungsmechanismus, die Bremsen und die elektrischen Verbindungen 
überprüfen (nur für die Kategorien CE und DE sowie die Unterkategorien C1E 
und D1E); 

1.5 Nachweis der Befähigung, bestimmte Sicherheitsmassnahmen vornehmen zu 
können: die Fahrzeugkarosserie, die Fahrgasttüren, die Notausgänge, die 
Erste-Hilfe-Ausrüstung, die Feuerlöscher und andere Sicherheitsausrüstung 
kontrollieren (nur für die Kategorien D und DE sowie die Unterkategorien D1 
und D1E); 

1.6 das Lesen einer Strassenkarte (fakultativ). 

2 Besondere Fahrübungen, die unter Berücksichtigung der Strassenverkehrssi- 
 cherheit durchzuführen sind: 

2.1 den Anhänger oder den Sattelanhänger an das Zugfahrzeug ankuppeln und von 
diesem abkuppeln (nur für die Kategorien CE und DE sowie die Unterkatego-
rien C1E und D1E); zu Beginn dieser Übung müssen das Zugfahrzeug und der 
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Anhänger oder Sattelanhänger nebeneinander stehen (das heisst nicht in einer 
Linie); 

2.2 rückwärts eine Kurve entlang fahren; 

2.3 sicher parken um an einer Laderampe/Plattform oder einer ähnlichen Einrich-
tung zu be- bzw. zu entladen (nur für die Kategorien C und CE sowie die Un-
terkategorien C1 und C1E); 

2.4 parken, um Passagieren ein sicheres Ein- und Aussteigen aus dem Fahrzeug 
zu ermöglichen (nur für die Kategorien D und DE sowie die Unterkategorien 
D1 und D1E).  

F. Spezialkategorie F 

 Die Prüfung muss den Besonderheiten dieser Spezialkategorie, insbesondere 
der reduzierten Höchstgeschwindigkeit, Rechnung tragen: 

– Betriebsbereitschaft erstellen (Beleuchtung, Rückspiegel, Schutzvorrich-
tung usw.); 

– Rundumkontrolle: Fahrzeugausweis, Beleuchtung, Rückstrahler, Rich-
tungsblinker, Bereifung und Felgen, Ladung (Art, Schwerpunkt, Siche-
rung und Zusatzausrüstung wie z. B. Kran), Seitenladen, Blachenverdeck 
(Eis, Schnee)/Blick unter das Fahrzeug/Kondenswasser an Druckluftbe-
hältern ablassen; 

– Funktionskontrolle: Rückspiegel-Einstellung, Richtungsblinker, Warn-
vorrichtung, Armaturen, Bremsüberwachung (Vorratsdruck, Zweikreis-
warnlampe, Luftverlust), Starthilfe, Fahrtschreiber; 

– Gewichte und Abmessungen des Prüffahrzeuges sowie die Höchstge-
schwindigkeiten besonders beachten, Behinderungen und Kolonnenbil-
dung vermeiden; 

– auf gute Sicht achten; 

– Fahrzeugsicherung bei Steigung/Gefälle (Massnahmen fehlende Gangsi-
cherung); 

– Besondere Beachtung der Besonderheiten des Fahrzeuges beim Einfä-
deln, bei der Lückenbenützung und beim Überqueren der Fahrbahn (be-
grenzte Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit); 

– Rechtsfahren zweckmässig anwenden; 

– Bremsverhalten kennen.  
G. Berufsmässiger Personentransport mit leichten 
 Personentransportfahrzeugen 

Vorausgesetzt wird eine flüssige, routinierte Fahrweise mit ausgeprägtem Verkehrs-
sinn. Die kategorienspezifischen Mindestanforderungen müssen dabei klar übertroffen 
werden.   
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IV. Prüfungsdauer und -strecke 

Die Prüfungsdauer und -strecke müssen so bemessen sein, dass die Fähigkeiten und 
Verhaltensweisen gemäss diesem Anhang beurteilt werden können. Die Prüfungs-
dauer soll inkl. Begrüssung und Verabschiedung des Kandidaten in keinem Falle 
weniger betragen als: 

– 60 Minuten für die Kategorien A und B, die Unterkategorien A1 und B1 sowie 
die Spezialkategorie F, wobei mindestens 45 Minuten im öffentlichen Stras-
senverkehr absolviert werden müssen; 

– 60 Minuten für die Kategorien BE und DE, die Unterkategorien C1, D1, C1E 
und D1E sowie die Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport nach 
Artikel 25; die Prüfungsfahrt für den Fähigkeitsausweis zum Personentrans-
port oder den Fähigkeitsausweis zum Gütertransport nach Artikel 14 Absatz 3 
der Chauffeurzulassungsverordnung vom 15. Juni 2007487 kann direkt an-
schliessend absolviert werden; 

– 90 Minuten für die Kategorien C und CE; 

– 120 Minuten für die Kategorie D.    
V. Prüfungsfahrzeuge  
Kategorie A 
ohne Leistungsbe-
schränkung: 

Ein Motorrad ohne Seitenwagen mit einer Motorleistung von 
mehr als 35 kW oder einem Verhältnis von Motorleistung und 
Leergewicht von mehr als 0,20 kW/kg und zwei Sitzplätzen; 

Kategorie A 
mit Leistungsbeschrän-
kung: 

ein Motorrad ohne Seitenwagen mit einer Motorleistung von 
höchstens 35 kW und einem Verhältnis von Motorleistung 
und Leergewicht von höchstens 0,20 kW/kg und zwei Sitz-
plätzen; ausgenommen sind Motorräder der Unterkategorie 
A1; 

Kategorie B: ein Motorwagen der Kategorie B, der eine Geschwindigkeit 
von mindestens 120 km/h erreicht; 

Kategorie C: ein Motorwagen der Kategorie C mit einem Betriebsgewicht 
von mindestens 12 t, einer Länge von mindestens 8 m und ei-
ner Breite von mindestens 2,30 m, der eine Geschwindigkeit 
von 80 km/h erreicht. Der Aufbau muss aus einem geschlos-
senen Körper bestehen, der mindestens so breit und hoch wie 
die Führerkabine ist; 

Kategorie D: ein Gesellschaftswagen mit einer Länge von mindestens 10 m 
und einer Breite von mindestens 2,30 m, der eine  
Geschwindigkeit von mindestens 80 km/h erreicht; 

  

487 SR 741.521 
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Kategorie BE: eine Fahrzeugkombination bestehend aus einem Prüfungs-
fahrzeug der Kategorie B und einem Anhänger mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von mindestens 1000 kg, die eine 
Geschwindigkeit von mindestens 80 km/h erreicht und die 
nicht der Kategorie B zuzurechnen ist. Der Anhänger muss 
aus einem geschlossenen Körper bestehen, der mindestens so 
breit und hoch ist wie das Zugfahrzeug. Der geschlossene 
Körper des Anhängers kann geringfügig weniger breit sein, 
sofern die Sicht nach hinten über die Aussenspiegel des Zug-
fahrzeuges sichergestellt ist. Der Anhänger muss mit einem 
Betriebsgewicht von mindestens 800 kg verwendet werden; 

Kategorie CE: ein Sattelmotorfahrzeug oder eine Fahrzeugkombination beste-
hend aus einem Prüfungsfahrzeug der Kategorie C und einem 
Anhänger mit einer Länge von mindestens 7,5 m. Sowohl das 
Sattelmotorfahrzeug als auch die Fahrzeugkombination müssen 
ein zulässiges Gesamtzugsgewicht von mindestens 21 t, ein Be-
triebsgewicht von mindestens 15 t, eine Länge von mindestens 
14 m und eine Breite von mindestens 2,30 m aufweisen sowie 
eine Geschwindigkeit von 80 km/h erreichen. Der Aufbau des 
Anhängers muss aus einem geschlossenen Körper bestehen, der 
mindestens so breit und hoch wie die Führerkabine ist; 

Kategorie DE: eine Fahrzeugkombination bestehend aus einem Prüfungs-
fahrzeug der Kategorie D und einem Anhänger mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von mindestens 1250 kg, die eine 
Geschwindigkeit von 80 km/h erreicht. Der Aufbau muss aus 
einem geschlossenen Körper bestehen, der mindestens 2 m 
breit und hoch ist; der Anhänger muss mit einem Betriebsge-
wicht von mindestens 800 kg verwendet werden; 

Unterkategorie A1: ein Motorrad der Unterkategorie A1 ohne Seitenwagen mit ei-
ner Höchstgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h; 

Unterkategorie B1: ein Kleinmotorfahrzeug, das eine Geschwindigkeit von min-
destens 60 km/h erreicht, oder ein dreirädriges Motorfahrzeug 
mit einem Leergewicht von nicht mehr als 670 kg, das eine 
Geschwindigkeit von mindestens 60 km/h erreicht; 

Unterkategorie C1: ein Motorwagen der Unterkategorie C1 mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von mindestens 4 t und einer Länge von min-
destens 5 m, der eine Geschwindigkeit von 80 km/h erreicht. 
Der Aufbau muss aus einem geschlossenen Körper bestehen, 
der mindestens so breit und hoch ist wie die Führerkabine;  

Unterkategorie D1: ein Gesellschaftswagen der Unterkategorie D1 mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von mindestens 4 t und einer Länge 
von mindestens 5 m, der eine Geschwindigkeit von 80 km/h 
erreicht; es kann auch ein Prüfungsfahrzeug der Unterkatego-
rie C1 verwendet werden; 
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Unterkategorie C1E: eine Fahrzeugkombination bestehend aus einem Prüfungs-
fahrzeug der Unterkategorie C1 und einem Anhänger mit ei-
nem zulässigen Gesamtgewicht von mindestens 1250 kg, die 
mindestens 8 m lang ist und eine Geschwindigkeit von 
80 km/h erreicht. Der Aufbau des Anhängers muss aus einem 
geschlossenen Körper bestehen, der mindestens so breit und 
so hoch wie das Zugfahrzeug ist. Der geschlossene Körper des 
Anhängers kann geringfügig weniger breit sein, sofern die 
Sicht nach hinten nur über die Aussenspiegel sichergestellt ist. 
Der Anhänger muss mit einem Betriebsgewicht von mindes-
tens 800 kg verwendet werden; 

Unterkategorie D1E: eine Fahrzeugkombination bestehend aus einem Prüfungs-
fahrzeug der Unterkategorie D1 und einem Anhänger mit ei-
nem zulässigen Gesamtgewicht von mindestens 1250 kg, die 
eine Geschwindigkeit von 80 km/h erreicht. Der Aufbau muss 
aus einem geschlossenen Körper bestehen, der mindestens 
2 m breit und hoch ist. Der Anhänger muss mit einem Be-
triebsgewicht von mindestens 800 kg verwendet werden; es 
kann auch ein Prüfungsfahrzeug der Unterkategorie C1E ver-
wendet werden; 

Spezialkategorie F: ein Motorfahrzeug der Spezialkategorie F, das eine Ge-
schwindigkeit von mindestens 30 km/h erreicht; 

Berufsmässiger  
Personentransport  
mit leichten Personen-
transportfahrzeugen: 

ein Motorfahrzeug der Ausweiskategorie, mit der die berufs-
mässigen Personentransporte durchgeführt werden sollen.   

VI. Prüfungsort 

Der Prüfungsteil zur Beurteilung der technischen Beherrschung des Fahrzeugs darf 
auf einem besonderen Prüfungsgelände durchgeführt werden. Der Prüfungsteil zur Be-
urteilung der Verhaltensweisen im Verkehr findet nach Möglichkeit auf Strassen aus-
serhalb geschlossener Ortschaften, auf Überlandstrassen und Autobahnen (oder Auto-
strassen) sowie auf allen Arten von Strassen in bebautem Gebiet (30-km/h-Gebiete, 
Wohngebiete, städtische Schnellstrassen) mit den verschiedenartigen Schwierigkei-
ten, mit denen ein Fahrzeugführer konfrontiert werden kann, statt. Die praktische Füh-
rerprüfung sollte wenn möglich bei unterschiedlicher Verkehrsdichte absolviert wer-
den. Die auf der Strasse verbrachte Zeit sollte auf bestmögliche Art dazu verwendet 
werden, die Fähigkeiten des Fahrschülers in allen verschiedenen Verkehrsgebieten zu 
beurteilen, unter besonderer Berücksichtigung des Wechsels zwischen diesen Gebie-
ten.   
VII. Bewertung 

1  Bei jeder Verkehrslage wird bewertet, wie vertraut der Fahrschüler im Um-
gang mit den verschiedenen Einrichtungen des Fahrzeugs ist und wie ge-
schickt und sicher er sich in den Verkehr einordnet. Der Verkehrsexperte muss 
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sich während der gesamten praktischen Führerprüfung sicher fühlen. Bei Fahr-
fehlern oder gefährlichen Verhaltensweisen, die das Prüfungsfahrzeug, seine 
Insassen oder andere Teilnehmer am Strassenverkehr unmittelbar gefährden, 
wird die praktische Führerprüfung unabhängig davon, ob der Verkehrsexperte 
oder die Begleitperson eingreifen mussten oder nicht, vorzeitig abgebrochen. 
Der Verkehrsexperte kann jedoch frei entscheiden, ob die praktische Führer-
prüfung zu Ende zu führen ist. 

2  Der Verkehrsexperte soll während seiner Einschätzung besondere Aufmerk-
samkeit darauf legen, ob der Fahrschüler defensiv, rücksichtsvoll und umwelt-
schonend fährt. Dies sollte sich im gesamten Fahrstil widerspiegeln und der 
Verkehrsexperte soll dies auch bei der Gesamtbeurteilung des Fahrschülers 
berücksichtigen; dies schliesst angepasstes und zielstrebiges (sicheres) Fahren 
ein, unter Berücksichtigung der Wetterlage und des Strassenzustandes und der 
anderen – insbesondere der schwächeren – Verkehrsteilnehmer; der Fahrschü-
ler sollte zudem vorausschauend fahren. 

3  Der Verkehrsexperte soll ausserdem folgende Verhaltensweisen des Fahrschü-
lers bewerten: 

3.1 Betätigung der Bedienungseinrichtungen des Fahrzeuges: richtige Anwen-
dung und Verwendung der Sicherheitsgurte, der Rückspiegel, der Kopflehnen, 
des Sitzes; der Beleuchtung, der Kupplung, der Gangschaltung, des Gaspedals, 
der Bremssysteme (auch eines dritten Bremssystems, wenn vorhanden) und 
der Lenkung; Kontrolle des Fahrzeuges unter verschiedenen Umständen und 
bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten; Wahrung der Gleichmäßigkeit der 
Fahrweise, Berücksichtigung der Eigenschaften, des Gewichtes und der Ab-
messungen des Fahrzeugs sowie des Gewichtes und der Art der Ladung (nur 
für die Kategorien C, BE, CE und DE sowie die Unterkategorien C1, C1E und 
D1E); Berücksichtigung des Komforts der Passagiere [langsames Beschleuni-
gen, ruhiges Fahren und gleichmässiges Bremsen], (nur für die Kategorien D 
und DE sowie die Unterkategorien D1 und D1E); 

3.2 umweltfreundliches und sparsames Fahren, unter Berücksichtigung der Um-
drehungszahl, des Gangwechsels, der Verzögerung und der Beschleunigung; 

3.3 Aufmerksamkeit: Rundblick, richtige Benützung der Spiegel, Sicht auf kurze, 
lange und mittlere Entfernungen; 

3.4 Vortritt gewähren: Vortritt an Kreuzungen; Vortritt gewähren unter anderen 
Umständen (Richtungs- und Fahrbahnwechsel, Ausführung bestimmter Fahr-
manöver); 

3.5 Einordnen auf der Fahrbahn: richtiges Einordnen auf der Strasse, auf den Fahr-
streifen, in einen Kreisverkehr unter Berücksichtigung des Typs und der Ei-
genschaften des Motorfahrzeuges; vorausschauende Positionierung auf der 
Strasse; 

3.6 Abstand halten: ausreichenden Abstand nach vorne, hinten und zur Seite hal-
ten; ausreichenden Abstand zu übrigen Strassenteilnehmern halten; 

3.7 Geschwindigkeit: die maximal zugelassene Geschwindigkeit nicht überschrei-
ten; die Geschwindigkeit an die Wetter- und Verkehrsbedingungen anpassen; 
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mit solcher Geschwindigkeit fahren, dass das Anhalten innerhalb der sichtba-
ren und freien Strecke möglich ist; die Geschwindigkeit an die allgemeine Ge-
schwindigkeit der gleichen Art von Verkehrsteilnehmern anpassen; 

3.8 Ampeln, Signale und Markierungen und andere Bedingungen: richtiges Ver-
halten an Ampeln; Hinweise von Verkehrspolizisten beachten; richtiges Ver-
halten bei Signalen und Markierungen; 

3.9 Signale: bei Bedarf notwendige, richtige und rechtzeitige Signale geben; 
Fahrtrichtungen korrekt angeben; auf alle Signale von anderen Verkehrsteil-
nehmern angemessen reagieren; 

3.10 Bremsen: rechtzeitiges Verlangsamen, den Umständen angepasstes Bremsen; 
vorausschauende Fahrweise; Verwendung der verschiedenen Bremssysteme 
(nur für die Kategorien C, D, CE, und DE); andere Systeme zur Geschwindig-
keitsreduktion verwenden (nur für die Kategorien C, D, CE und DE); 

3.11 Fahrerassistenz- und Automatisierungssysteme: bestimmungsgemässe An-
wendung unter Berücksichtigung von Systemgrenzen und Risiken; situativ 
zweckmässiger Umgang; richtiges Verhalten bei aktiviertem Zustand. 
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